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Vorrede.

Die günstige Aufnahme, welche des Verfassers „Römische  
S t a a t s -  und R e c h t s a l t e r t ü n i e r “ gefunden haben, er­
mutigt ihn auch zur Herausgabe eines nach ähnlichen Gesichts­
punkten ausgearbeiteten Kompendiums über „Griechische  
und Römische P r iva ta l te r tü m e r .“ Auch dieses Kompen­
dium verfolgt vor allem den Zweck, den jungen Philologen in 
das Studium einer Materie einzuführen, die in einzelnen Hand­
büchern zwar in einer allen wissenschaftlichen Anforderungen 
entsprechenden, aber doch auch wieder zu sehr auf den 
eigentlichen Forscher berechneten und daher zu ausführlichen 
Weise behandelt ist, als dass der Jünger der Wissenschaft, 
der neben diesem noch viele andere Fächer zu bewältigen 
hat, sie zum Gegenstand eines alle ihre Teile gleichmässig 
umfassenden Studiums machen könnte. Der Verfasser be­
stimmte also das Buch zunächst für den jungen Studierenden, 
dessen Arbeit er erleichtern wollte, ohne deshalb gründ­
liches wissenschaftliches Studium und die Lektüre der grös­
seren epochemachenden Werke auszuschliessen; im Gegenteil 
soll das Buch durch Vereinfachung des Stoffs und durch eine 
möglichst übersichtliche Darstellung zu einer wissenschaft­
lichen Erfassung der Materie und zugleich für ein eingehen­
deres Studium dieses oder jenes Abschnitts in einem grös­
seren Werke eine angemessene Vorbereitung und Anleitung 
enthalten. Ausserdem verfolgt das vorliegende Kompendium 
noch den Zweck, dem K a n d i d a t e n  der P h i l o l o g i e  nach 
gründlichem Studium als Re p e ti t о rium zu dienen. Schliess­
lich will es dem Gymnasiallehrer ein praktisches Mittel zu 
einem Teil seiner Vorbereitung auf die Lektüre der grie­
chischen und lateinischen Klassiker an die Hand geben. Die 
grösseren Handbücher und Specialwerke sind meist so an­
gelegt, dass sie zum Verständnis des Einzelnen oft das 
Studium einer längeren Partie nötig machen, während der
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sich vorbereitende Gymnasiallehrer zum öftesten nur für den 
einzelnen Fall sich orientieren \vill. Von diesem Gesichts- 
pimkt aus war das Augenmerk des Verfassers hauptsächlich 
darauf gerichtet, dem Gymnasiallehrer ein zuverlässiges, nach 
den neuesten Forschungen gewissenhaft gearbeitetes N ach­
schi  agebuch vorzulegen.

Der Verfasser verfolgt also mit diesem Kompendium das 
gleiche Ziel, das ihm auch bei seinen „ R ö m i s c h e n S ta a t s -  
un d R e cht  s a 11 e r t üm e rn “ vorgeschwebt hat. Dabei ging 
er von der Ueberzeugung aus, dass ein Kompendium der 
griechischen und römischen Privataltertümer vielleicht noch 
mehr ein Bedürfnis sei als ein solches für römische Staats­
altertümer. AVir haben zwar auf ersterem Gebiete ganz vor­
treffliche Bücher; allein einerseits behandeln die meisten der­
selben entweder nur g r i e c h i s c h e  oder nur r öm ische  
Privataltertümer, während nach des Verfassers Ansicht 
g r i e c h i s c h e  und r ö m is c h e  Privataltertümer ihrer Natur 
nach zusammengehören; andererseits sind manche der ge­
nannten Handbücher bei aller Ausführlichkeit und allem Um­
fang nicht einmal vollständig. Was den ersten Punkt be­
trifft, so steht fest, dass nicht nur von sämtlichen schliess­
lich in Rom Zusammenfliessenden Kulturelementen das grie­
chische Element in erster Linie steht, sondern dass überhaupt 
griechische Sitten und Lebensformen teils ursprünglich mit 
den römischen identisch sind, teils später das ganze römische 
Privatleben auf das innigste durchdrungen haben.

Ein genaueres Verständnis des römischen Lebens ist 
daher ohne vorangehendes Verständnis und ohne eingehende 
vergleichende Betrachtung des griechischen Lebens nicht zu 
erzielen.

Von diesem Gesichtspunkte wird man es erklärlich finden, 
dass manche Lebenserscheinungen in den griechischen Alter­
tümern ausführlicher behandelt sind, manche aber auch, weil 
sie eine über die ursprünglich griechische Erfindung weit 
hinausgehende Entwicklung genommen haben, erst in den 
römischen Privataltertümern eingehender gewürdigt werden 
können.
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Die griechischen und die römischen Privataltertümer je- 
docli in der Weise gemeinsam zu hehandeln, dass die einzelnen 
griechischen und römischen Sitten und Lebenseinrichtimgen 
zusammen in besonderen Abschnitten behandelt würden, schien 
u. a. schon deswegen nicht rätlich, weil auf diese Weise das 
Gesamtbild des Lebens des einzelnen Volkes verwischt 
worden wäre. Es schien geratener, die griechischen und 
römischen Altertümer in zwei Abschnitte zu sondern und da­
bei solche Dinge, die beiden gemeinsam sind, unter Ver­
weisung auf den betreffenden Abschnitt nur einmal zu be­
handeln, überall aber die Aehnlichkeit und Verschiedenheit 
griechischer und römischer Einrichtungen scharf hervorzuheben.

Der zweite Grund, weshalb dem Verfasser ein Kompen­
dium der griechischen und römischen Privataltertümer als 
ein Bedürfnis erschien, liegt in der Beschaffenheit der Hand­
bücher. Einmal sind dieselben, wie oben schon angedeutet, 
viel zu umfangreich, als dass der Studierende neben seinen 
übrigen wissenschaftlichen Beschäftigungen sie in der von 
den Verfassen! beabsichtigten Weise durchzuarbeiten vermöchte; 
dann behandeln sie aber auch nicht einmal die Materie immer 
vollständig. So enthält z. B. das vortreffliche AVerk von 
„Guhl und K o n e r “ viele in die Privataltertümer gehörige 
Abschnitte gar nicht, während es andererseits in sehr aus­
führlicher Weise Dinge behandelt, die dem Gebiet der Bau­
kunst und Archäologie anheimfallen. Aehnlich steht es mit 
Beckers  „ C h a r ik le s “ und „Gal lus,“ die nur einzelne, 
allerdings treffliche Excurse, aber keine Gesamtdarstellung der 
griechischen und römischen Privataltertümer enthalten. Auch 
G ö l l s  „ K u l t u r b i l d e r  aus dem A l t e r t u m , “ ein aus­
gezeichnetes Buch, das sich ganz besonders zum Nachlesen 
einzelner Abschnitte eignet, machen ein zusammenliängendes 
Lehrbuch nicht überflüssig. Die beiden grossen Handbücher 
von H erm ann (griechische Antiquitäten) und M a r q u a r d t  
(Privatleben der Römer) entsprechen zwar bei ihrer ge­
wissenhaften Verarbeitung aller neueren Forschungen und 
der Vollständigkeit der Literaturnachweise und Belege allen 
wissenschaftlichen Anforderungen; allein während der Schwer-
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punkt des Hernianiisclien Werkes in den Anmerkungen liegt 
und infolge der dadurcli bedingten allzugrossen Knappheit 
der Text ein anschauliches Bild vermissen lässt, ist das Werk 
von M a r q u a r d t  für denjenigen zu ausführlich, der zum 
ersten Mal an die römischen Privataltertüiner herantritt. 
Dabei sind manche wichtige Dinge nur flüchtig berührt, für 
die die Ergänzung zum Teil aus Specialschriften und F r i e d -  
l ä n d e r s  „ S i t t e n g e s c h i c h t e “ gesucht werden muss.

Die Artikel in Paullys Eealencyclopädie aber sind durch 
die neueren Funde, insbesondere durch die hhmde in Hissarlik, 
Mykene, der Krim, hauptsächlich aber in Pompeji, und die 
darüber angestellten neueren Forschungen, unter denen die 
von Nissen, Helbig, Blümner, Mau hervorzuheben sind, nahezu 
vollständig antiquiert.

Wie in seinen Eömischen Staats- und Eechtsaltertümern 
war der Verfasser auch im vorliegenden Kompendium von dem 
Bestreben geleitet, den Stoff  vom Standpunkt  der heu­
t igen  W issenschaf t  mit  mög lichs ter  V o l l s tän d igk e i t ,  
aber mit  Ausschluss  des U n w e sen t l ic h e n ,  in klarer  
und ü bers icht l icher  Form zur D ars te l lung  zu bringen.  
Bei den Citaten grösserer Werke sind vor allem die zugäng­
l i c h e n  Bücher berücksichtigt, die auch wirklich nach ge ­
s c h l a g e n  werden können; weniger zugängliche AVerke sind 
nur dann namhaft gemacht, wenn sie für die betreifende Materie 
von Avesentlichem Einfluss waren; auch bei kleineren Schriften 
ging der Verfasser von dem Grundsatz aus, nur die epoche­
machende Li teratur  anzuführen, dagegen alle diejenigen 
Schriften auszuschliessen, durch welche die in Eede stehende 
Frage nicht gefördert Avorden ist.

Zur Bequemlichkeit für das Nachschlagen ist dem Buche 
ein genaues I n h a l t s v e r z e i c h n i s  und ein a u s f ü h r ­
l i c h e r  I n d e x  be i  g e g e b e n .

Colmar, den 24. Oktober 1886.

Dr. Max Zoeller,
Gymnasialoberlehrer.
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E i n l e i t u n g .

Begriff und Umfang der griechischen und römischen 
Privataltertümer. Quellen. Literatur.

Im weitesten Umfang behandeln die Privataltertümer sämt­
liche Angelegenheiten des täglichen Lebens. Dahin gehören daher 
streng genommen auch Kunst, Literatur, Eeligion und Kultus. 
Da aber für die Darstellung der Kunst schon die Archäologie, 
für die Literatur die Literaturgeschichte und für die Religion 
und den Kultus die Mythologie und die Sacralaltertümer als 
besondere Disciplinen sich herausgebildet haben, so umfassen 
die Privataltertümer das ganze Privatleben, soweit es nicht 
in den genannten Disciplinen zur Darstellung gelangt ist. 
In diesem Sinne ist auch der Begriff und Umfang der Privat­
altertümer von Hermann und Marquardt aufgefasst worden, 
während Becker in der Ueberzeugung, dass die vielen, in 
zahllosen Varietäten wechselnden Bilder des Privatlebens 
jeder Klassifikation spotten, auf eine strenge Einteilung ver­
zichtet hat. In der von dem Verfasser angenommenen Be­
griffsbestimmung umfassen daher die Privataltertümer: 1. Die 
Familie und die häusliche Sitte, 2. die materiellen Lebens­
bedürfnisse und die damit zusammenhängenden Einrichtungen, 
3. Lebensunterhalt und Erwerb und 4. das gesellige Leben 
mit seinem Luxus, seinen Genüssen und Unterhaltungen. Dass 
hierbei, namentlich im letzteren Teile das Gebiet von Kunst, 
Literaturgeschichte und Kultus manchmal gestreift wurde, 
war unvermeidlich.

Z o lle r, Privataltertümer. П
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Als Quellen für die Privataltertümer sind die gesamte  
griechisch e  und römische Literatur und in zweiter 
Linie Kunstdenkm äler ,  Inschrif ten ,  Gräberfunde und 
dergl. anzusehen. In der griechischen Literatur sind für 
die Privataltertümer hauptsächlich ivichtig die Historiker, be­
sonders Plutarch, Dionys von Halicarnass, Dio Cassius, ferner 
Strabo, Pausanias, Athenaeus, Lucian, Unter den römischen 
Schriftstellern sind hervorzuheben: Juvenal, Martial, Statius, 
Petron, Seneca, Sueton, Vitruv.

Bei der Literatur sind diejenigen Werke, welche die 
griechischen und römischen Privataltertümer zusammen be­
handeln, von den getrennten Darstellungen zu unterscheiden.

I. Gesamtdarstellungen
der griechischen und römischen Privataltertümer 

und dahin einschlägige Werke.
E. Guhl und W. Koner, das Leben der Griechen und Römer, nach antiken 

Bildwerken dargestellt. 5. Aufl. Berlin, tVeidmann. 1882.
Göll, Kulturbilder aus Hellas und Rom. 3. Bde. (1. Aufl. Leipzig 1867, 

3. Aufl. 1883).
Panofka, Bilder antiken Lebens (20 Tafeln). Berlin 1873.
L. Weisser, Bilderatlas zur Weltgeschichte nach Kunstwerken alter und 

neuer Zeit, mit Text von H. Merz und H. Kurz, 1. Bd. 1. Abt. Lebens­
bilder aus dem klassischen Altertum, Stuttgart 1862.

Ant. Rieh, the illustrated companion to the Latin Dictionary and Greek 
Lexicon, London 1849, deutsch von C. Müller, Paris 1862.

A. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums zur Erläuterung des 
Lebens der Griechen \ind Römer in Religion, Kunst und Sitte, lexi­
kalisch bearbeitet. München u. Leipzig (R. Oldenbourg) 1884.

Falke, Hellas und Rom, Kulturgeschichte des klassischen Altertums Stutt­
gart (Speemann — ohne Zeitangabe).

E i n z e l s c h r i f t e n :
Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum. 3 Bde., Würzhnrg 

1864, 1875, 1881.
H. Wallen, Histoire de l’esclavage dans Tantiąuitś. Paris 1847.
A. V . Eye, das bürgerliche Wohnhaus in seiner geschichtlichen Wandlung (Räumers 

historisches Taschenbuch 1868 p. .349—861).
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Nissen, pompejanische Studien zur Städtekunde des Altertums. (Leipzig, Breitkopf 
und Härtel 1877.)

Blümner, Technologie und Terminologie der Gteiverhe und Künste der Griechen und 
Römer. 3 Bde., Leipzig, Teuhner 1874, 1875, 79 und 84.

Blümner, die gewerbliche Thätigkeit der Völker des klassischen Altertums (nach geo­
graphischer Einteilung). Leipzig 1869.

Blümner, das Kunstgewerbe im Altertum. Leipzig (Freitag) und Prag (Tempsky) 1885.
Weiss, Kostümkunde, Handbuch der Geschichte der Trachten, des Baues und der 

Geräte der Völker des Altertums. Stuttgart 1860.
Büchsenschütz, die Hauptstätten des Gewerbefleisses im Altertum. Leipzig 1869.
Overbeck, Pompeji in seinen Gebäuden, Altertümern und Kunstwerken. 3. Auflage, 

Leipzig 1874.
Lehde, die Skene der Alten.
Friedlein, die Zahlzeichen und das elementare Rechnen der Griechen und Römer und 

des christlichen Abendlandes vom 7.—13. Jahrhundert. Hi’langen 1869.
Bilfinger, antike Stundenzählung, Programm des Eberhard Ludwig Gymnasiums in 

Stuttgart 1883.
Hirt, Geschichte der Baukunst bei den Alten. Berlin 1827.
Hultsch, Metrologie. 2. Auflage, Berlin 1882.
Wattenbach, das Schriftwesen im .Mittelalter. Leipzig 1871.
Birt, das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur. Berlin 1882.
W. Sonntag, Totenbestattung, Totenkultus alter und neuer Zeit. Halle 1878.

II. Specialdarstellungen der griechischen Privat­
altertümer und dahin einschlägige Werke.*)

Limburg — Brower, Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs 
depuis le retour des Heraclides etc. Groningen 1838.

A. John, the Hellenes; the history of the manners of the ancient Greeks 
(2 voll.) London 1844.

W. Wachsmuth, hellenische Altertumskunde 2. Aufl. Halle 1846.
К. Fr. Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten IV. Bd: Die 

Privataltertümer, 2. Bearbtg. v. K. B. Stark, Heidelberg 1870, 3. ver­
mehrte mid verbesserte Auflage von Dr. Hugo Blümner, Freiburg i. B. 
und Tübingen 1882. (J. 0. B. Mohr.)

W. A. Becker, Charikles, Bilder altgriechischer Sitte zur genaueren Kenntnis 
des griechischen Privatlebens. 3 Bde. 2. Aufl. Berichtigt und mit Zu­
sätzen versehen v. K. Fr. Hermann, Leipzig 1854, neu bearbeitet von 
H. Göll, Berlin, Calvary (1876).

H. Göll, griech. Privataltertümer in Ersch. u. Grubers Encyclopädie Sect. 1, 
Band 83, S. 115.

*) Von den älteren, lateinisch geschriebenen Werken von Gronovius, Graevius, 
Sallengre, Polen, Casaubonus u. a. ist hier abgesehen.
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Ueber einzelne Part ien  handeln;
к. Fr. Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. II. Bd., 1. Abt.: Die grie­

chischen Eechtsaltertümer, 3. Aufl. von Thalheim, Freiburg i. B. und Tübingen 
(J. C. B. Mohr) 1884.

K. Fr. Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. III. Bd., 2. Abt.: Die grie­
chischen Bühnenaltettümer von Dr. Albert Müller, Freiburg i. B. (J. C.B. Mohr) 1886. 

J. B. Friedreich, Realien in der Uiade und Odyssee. 2. Aufl. Erlangen 1856. Nach­
trag 1858.

Buchholz, homerische Realien.
Petersen, die Geburtsfeier bei den Griechen. Jahrb. f. kl. Phil. Suppl. П., S. 295.
A. Böckh, die Staatshaushaltung der Athener. (2. Aufl., 2 Bde., Berlin 1851j.
W. Richter, die Sklaverei im griechischen Altertum. Breslau, Hirt 1886. 
Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griechischen Altertum. Halle 1869.
A. Winkler, die Wohnhäuser der Hellenen. Berlin 1868.
Rumpf, de aedibus Homericis. Giessen 1844, 1857, 1858.
Helbig, das homerische Epos an den Denkmälern erläutert. Leipzig, Teubner 1884. 
Krause, Gymnastik und Agonistik der Hellenen. Leipzig 1841, 2 Bde.
Jäger, die Gymnastik der Hellenen. Esslingen 1850, 2. Aufl. 1881.
Petersen, das Gymnasium der Griechen nach seiner baulichen Einrichtung. Ham­

burg 1858.
Kriesche, DarsteUung der griechischen Grabsitte. Braunau 1878.
Riedenauer, Handwerk und Handwerker in den homerischen Zeiten. Erlangen 1873. 
Hüllmann, Handelsgeschichte der Griechen. Bonn 1839.
Ohlert, Rätsel und Gesellschaftsspiele der alten Griechen. Berlin (Mayer und 

Müller) 1886.
Rossbach und Westphal, Theorie der musikalischen Künste der Hellenen. Leipzig, 

Teubner 1886.
Lehndorff, Hippodromos. Einiges über Pferde und Rennen im griechischen Alter­

tum 1876.
Schmitz, Schriftsteller und Buchhändler in Athen. Saarbrücken 1876.

Ausser den genannten Werken sind für die Kenntnis 
des griechischen Privatlebens wichtig die griechische Ge­
schichte von Grote, die griechische Geschichte von E. Cur­
tins, Müllers Dorier, zahlreiche kleinere Aufsätze von Böt-  
t iger  (gesammelt in dessen „Kleinen Schriften“) und Jacobs  
(insbesondere über die Erziehung und Stellung der Frauen in 
dessen „Vermischten Schriften“).

III. Specialdarstellungen der römischen Privat­
altertümer und dahin einschlägige Werke.

Mommsen-Marquardt, Handbuch der römischen Altertümer VII. Bd.: Mar­
quardt, das Privatleben der Römer, 2. Aufl. besorgt von A, Mau, Leip­
zig, Hirzel 1886.
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w. A. Becker, Gallus oder röm. Scenen zur genaueren Kenntnis d. röm.
Privatlebens. Neu bearbeitet von H. Göll, 3 Bde., Berlin (Calvary) 1881. 

Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit 
von Augustus bis zum Ausgange der Antonine. 5. Aufl. 3 Bde., Leip­
zig (Hirzel 1881).

Ohne wissenschaftliclien Wert sind (abgesehen von den 
Thesauren von Graevius, Polenus, Petisciis, Kosinus u. a.) 
folgende Bücher:
Schuch, Privataltertümer, oder wissenschaftliches, religiöses und häusliches Leben 

der Römer. Karlsruhe, Groos 1842.
Ruperti, Handbuch der römischen Altertümer. (2 Teile, Hannover 1841 und 1842),

I. Teil, 2. Abt.
Ch. Dezobry, Rome au Siede d’Auguste (4 voll.). Paris 1846, 1847.
Kopp, römische Staatsaltertümer, Kriegsaltertümer, Privataltertümer. 3 Hefte, Ber­

lin 1858.

Von Einzelschriften sind hervorzuhehen:
Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe. Stuttgart 1853.
Rossbach, römische Hochzeits- und Ehedenkmäler. Leipzig 1871.V . d. Launitz, über die Toga der Römer und die Palla der Römerinnen in der Vhdl. 

d. XXIV. Vers, deutsch. Phil. (1865).
Müller, die Trachten der Römer nach Ovid und Martial. Hannover 1868.
Kirchmann, de funeribus Romanorum libri IV. Lugdunum Bat. 1672. Ф
Fr. Mazois, Essai sur les habitations des anciens Romains (in les mines de Pompöi

II. part. Paris 1824).
Fr. Mazois, le Palais de Scaurus. (Paris 1819.) Deutsch von Wüstemalm. Gotha 1820. 
Schmitz, de bibliopolis Romanorum. Saarbrücken 1857.
Bähr, in Creutzers Abriss der römischen Antiquitäten.

Ueher einzelne Punkte enthalten schätzenswerte Bei­
träge zu den römischen Privataltertümern die Darstellungen 
der römischen Geschichte von Niebuhr,  Mommsen u. a., 
desgleichen Mommsen in verschiedenen Aufsätzen, ferner 
B ö t t i g e r s  Sabina in neuer Ausgabe von Fischer (M. Glad­
bach 1878) und Weise,  die griechischen Wörter im Latein 
(Leipzig, Hirzel 1882), S aal fei d, Tensaurus Italograecus, 
Wien 1884 (sowie auch Saalfeld, Haus und Hof in Korn), 
ebenso Bernhardy (Geschichte der römischen Literatui’,
5. Aufl. 1872).





T e i l  I.
Griechische Privataltertümer.





Erster Absehnitt.
Die Familie und die liäusliche Sitte 

bei den Grrieclien.
H e r m a n n - S t a r k - B l ü m u e r :  Die griecliischen Privataltertümer (Her­
manns Lehrbudi der griecliischen Antiquitäten IV. Band. 3. Aufl. Freiburg 
i. B. und Tübingen 1882 J. C. B. Mohr) S. 61 und 260. Be c ke r :  Charikles, 
neu bearbeitet von Göll (Calvary) II. 19, III, 1, 114, 308. Guh l  und 
Koner :  Das Leben der Griechen und Römer. 5. Aufl. 1882 (Weidmann)

235 ff. 375.

K a p i t e l  I.

Die griechische Ehe.
Hermann-Stark-Blümner a. a. 0. Becker-Göll III, 308. Guhl und 

Koner®, 245.

§ 1. Der rechtliche Charakter der Ehe bei den Griechen.
Hermann-Stark-Blümner 251 und 260. Guhl und Koner a. a. 0. Vergl. 
auch Hermann II. Bd. 1. Abt. Die griech. Rechtsaltertümer, 3. Aufl., voii 

Th. Thalheim, 1884 S. 7.

Die Ehe war bei den Griechen wesentlich rechtlicher 
Natur. Deshalb war auch ilir Abschluss nur ein Eechts- 
geschäft, bei welchem persönliche Gesichtspunkte niclit in 
Betracht kamen. Da niclit nur das Mädclien, sondern das 
weibliche Geschlecht überhaupt lebenslänglich rechtsnnfähig 
war und die strenge Sitte jeden Verkehr mit Männern ver­
bot, so konnte von einer freien Wald von seiten der Frau 
schon rechtlich und von seiten des Mannes thatsächlich keine 
Rede sein, sondern die Eltern der künftigen Frau oder ihr 
Vormund schlossen mit dem künftigen Mann einen Vertrag,

Zol l er ,  Privataltertüiner. 1



h/yvr^, ohne (lass beide sich jemals in ihrem Leben gesehen 
liatten. In diesem Vertrag, der als die notwendige Voraus­
setzung einer rechtsgültigen Ehe betrachtet wird, war die 
Hauptsache die Bestimmung über die Mitgift, die der Л̂ а1ег 
seiner Tochter mit in die Ehe gab, aber im Falle der Ehe­
scheidung wieder ziirückerhielt. Aus dem letzteren Grunde 
wurde die Mitgift hypothekarisch sicher gestellt und somit 
von dem Vermögen des Mannes getrennt, Aveshalb sie auch bei 
A'ermögenskonfiskationen des Mannes nicht in die Masse fiel.

Eine zweite Л"oraussetzung für die Rechtsgültigkeit der 
Ehe war, dass beide Gatten das Bürgerrecht besassen. Die 
Ehe eines Bürgers {аагод) mit einer Fremden oder
eines Fremden mit einer Bürgerin war Concubinat und die 
aus einer solchen Verbindung entspringenden Kinder vor dem 
Gesetze unebenbürtig {vö^oi).

Gütergemeinschaft bestand nach dem Gesagten zwischen 
den Ehegatten wohl nur in seltenen Fällen. Die Mitgift war 
daher hypothekarisch gesichert und fiel im Falle der Ehe­
scheidung an die Angehörigen der Frau zurück. Die Ehe- 
sclieidung selbst war leicht und hatte den Charakter einer durch 
nichts gehinderten Trennung. Der Mann verstösst die Frau, 
iyrtäuTifi, und die Frau verlässt den Mann, drzoldTiei^ sobald 
sie einen genügenden Grund dazu gefunden zu haben glauben.

Der streng rechtliche Charakter der Ehe zeigte sich 
schliesslich auch noch in der Autfassung des Ehebruchs.  
Derselbe galt zunächst als Störung des Hausfriedens von 
seiten des fremden Eindringlings, wodurch natürlich anderer­
seits eine strenge Bestrafung der Frau nicht ausgeschlossen 
war. Den Verführer konnte der Mann als Hausfriedensbrecher 
unbedenklich töten, wenn er ihn auf der That ertappte; 
im anderen Fall war nur schwere körperliche Züchtigung ge-

b In der homerischen Zeit herrschte ein anderes Rechtsverhältnis. 
In derselben Avar die Ehe nicht ein Vertrag, sondern ein Kauf. Der 
Bräutigam kaufte dem Vater die Braut ah. Diese Brautgeschenke hiessen 
töya und sind Avohl zu unterscheiden A'on ntioi^ oder (ftovri, Mitgift, die 
in homerischer Zeit ab und zu auch und ZAvar ebenfalls unter dem Namen 
fde« vorkommt, aber Avohl eine Ausnahme Avar.
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stattet, wofern der Ehebrecher (/<оГ/о̂ ,‘) sich nicht durch einć 
Geldbusse loskaufte.

Gegenüber der auf Ehebruch ertappten Frau hatte der 
Ehebruch gesetzlich zunächst die Scheidung zur Folge; denn 
den Mann, der in einem solchen I'alle seine Frau behielt, 
traf die Atiniie; eine weitere Folge für die Frau war Aus­
schluss von allen öffentlichen Opferfeierlichkeiten und wohl 
auch körperliche Züchtigung; nur Todesstrafe traf sie nie.

Gegenüber der Untreue des Mannes im einzelnen БА11 
hatte die I'raii kein Recht als das der frehvilligen Scheidung; 
nur wenn die Untreue des Mannes sich wiederholte und zur 
Gewohnheit geworden war, stand den \^erwandten das Recht 
zu einer yQaqt^ y.axwoewi; zu.

§ 2. Die Hochzeit.
Hermann I V 268. Guhl nnü Koner®, 246. Becker-Göll Charikles III, 360.

A. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums 1884, 695.

Die Hochzeiten fanden meistens im Winter und zwar im 
Monat Gamelion statt.

Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten sind die Ceremonien vor 
der eigentlichen Vermählung, die \^ermählungsfeierlichkeiten 
selbst und die an den folgenden Tagen üblichen Gebräuche 
zu unterscheiden:

I. D ie Gebräuche vor der Heimführung und Ver­
mählung :
1. das Opfer,  welches den sämtlichen Schutzgöttern

der Ehe ya/LufJuot, insbesondere Zeus, Hera,
Apollo, Artemis und Peitho) und zwar durch die 
Eltern der Braut und den Bräutigam mit den Seinigen 
dargebracht Avurde. Diese Opfer Messen та TiQOTt- 
Ш а yd/iaov, auch TiQoydf̂ iFia und fanden am Hochzeits­
tage selbst statt ;̂ )

2. das Brautbad (?j )vi qov  w f i i f i yo v ) ,  dem sich Braut 
wie Bräutigam zu unterziehen hatten und zu dem 
das Wasser von einem dem Bräutigam oder der Braut

b Den Beweis hierfür s. Becker-Göll Charikles III, 362.



verwandten Knaben oder Mädchen aus einer am 
Orte als besonders heilig geltenden Quelle oder Flusse 
(in Athen aus der Kallirrhoe, in Theben aus dem 
Ismenos) geschöpft werden musste;

3. das Hochzei tsmahl ,  Avelches im Hause der Eltern 
der Braut abgehalten wurde und bei луе1сЬет der 
sonstigen Sitte zuwider auch Frauen teilnehmen 
durften; auch die Braut war zugegen, aber verschleiert 
und in Mitte der anderen Frauen. Doch bildete 
dieses ]\Iahl keinen notwendigen Bestandteil der 
Hochzeitsfeierlichkeiten. Im vierten Jahrhundert 
wurde durch ein Gesetz die höchste dabei zulässige 
Zahl der Gäste auf 30 bestimmt.

II. D ie Heimführung und Vermählung.
1. der H ochze i tszug  bewegte sich aus dem Hause der 

Eltern, bei denen das Mahl stattgefunden hatte, nach 
dem Hause des Bräutigams. Braut und Bräutigam 
fuhren auf einem Wagen; zwischen beiden sass der 
TiaQavvf^uf 10^  ̂ meist ein naher A^erwandter, auch 
:mQoyo^ genannt. Doch fuhr der Bräutigam nur 
dann in dem Wagen, wenn es seine erste Heirat 
war; im anderen Fall musste er sich durch einen 
Brautführer vertreten lassen {yv^apayieyög). Dem Zuge 
voran schritt ein nQoryyrjr^g. Unmittelbar hinter dem 
Wagen folgte die Mutter der Braut mit einer Fackel. 
Hierauf kamen die Verwandten und die zum Feste 
Geladenen, dabei die weiblichen Verwandten und 
Freundinnen der Braut, welche die Mitgift in Körben 
auf den Köpfen trugen. Braut und Bräutigam waren 
in festlicher Tracht und mit Kränzen geschmückt, 
die Braut ausserdem noch bekleidet mit einem tief 
herabreichenden Schleier. Ein weiterer Brauch war 
die Begleitung des Zuges durch Flötenmusik und Ab- 
singung des Hochzeitslieds, des H3unenäus. In dieser

b Ob es ein Knabe oder Mädchen \var, ist controvers. Vgl. darüber 
Becker-Göll UI. .S66.



oder älmliclier AVeise fand der Hoclizeitszug’ in ganz 
Griechenland statt, mit Ausnahme von Sparta, wo die 
Heimführiing der Braut die alte Form des Kaiibes 
beibehalten hatte.

2. Ankunft  im Hause der Braut und Gebräuche  
nach der Ankunft  daselbst .  An der festlich ge­
schmückten Thüre der AVohnung des Bräutigams wurde 
die Braut von der Alutter des Bräutigams erwartet, 
und nachdem sie von dem dargebotenen Naschwerk 
genossen, von derselben verschleiert in das Brautgemach 
geführt, das von dem Bräutigam verschlossen wurde. 
Nach dem Eintritt in dasselbe musste einem Gesetze So- 
lons zufolge die Braut eine Quitte essen, womit sie sich 

• symbolisch dem Dienste der Aphrodite \veihte. Hierauf 
wurde vor der Thüre des Brautgemachs von einem 
Mädchenchore das Epithalamium gesungen und 
währenddem die Thüre von einem Freunde des 
Bräutigams bewacht.^)

III. D ie  Gebräuche nach der Vermählung.
Nach der Brautnacht war es Sitte, dass der Mann 
für einen Tag sich von der jungen Frau trennte. 
Ferner bestand der Brauch, dass die Neuvermählten 
in der Regel am zweiten Tage nach der Hochzeit 
{tTiavUa von den Anverwandten und Freun­
den, namentlich aber von dem Vater der Braut 
Geschenke erhielten. Zuletzt fand noch ein zwei ter  
Hochzeitsschmaus statt. Dieser wurde vom Vater des

b Diese Auifassimg übertrug sich auch auf die erste Zeit des elie- 
licheu Lebens, die bei den Spartauem den Charakter der Heimlichkeit hatte, 
indem der Mann seine frühere Lebensweise nicht änderte und seine Frau 
nur verstohlen besuchte. Die Bräuche der homerischen Zeit unterschieden 
sich nur wenig von den oben geschilderten. Vgl. die Darstellung Iliadę XVIII. 
491 ff.

“) Es weiden noch verschiedene Gebräuche erwähnt, wie z. B. der 
Hochzeitskuchen, dessen Bestandteile (Sesam) die künftige Fruchtbarkeit 
der Ehe andeuten sollte. Ferner soll die junge Frau ein Sieb oder ein 
Röstgeschirr als Symbol ihrer bevorstehenden häuslichen Thätigkeit mit­
gebracht haben.
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Bräutigams oder von diesem selbst gegeben und ge- 
wissermassen als Beurkundung der geschlossenen Ehe, 
wobei die Gäste als Zeugen galten, betrachtet. Bei 
diesem Hochzeitsschmaus waren nur ]\Iänner anwesend.

§ 3. Die Stellung der Hausfrau. Sociale Stellung des weib­
lichen Geschlechtes überhaupt.

Die Stellung der Hausfrau ergiebt sich:
1. aus der socialen Stellung des weiblichen Geschlechtes 

überhaupt,
2. aus der Zweckbestimmung der Ehe,
3. aus dem der Hausfrau zugewiesenen Wirkungskreis.

In der Kegel wird die sociale Stellung, welche das weib­
liche Geschlecht im heroischen Zeitalter einnahm, scharf 
unterschieden von der Stellung desselben in historischer Zeit. 
Man hat behauptet, dass im heroischen Zeitalter die Frau in 
einer dem Manne gegenüber gleichberechtigten und geachteten 
Stellung sich befunden, während in der historischen Zeit die 
Frau in sklavischer Abhängigkeit von dem Manne gelebt 
habe.^) Allein es ist nachgewiesen worden, dass auch in 
historischer Zeit die Stellung der Frau und des weiblichen 
Geschlechtes durchaus keine so untergeordnete war, wie vor­
dem angenommen worden, und damit fällt auch der behauptete 
schroffe Gegensatz zwischen den heroischen und den historischen 
Zeiten. Zuzugeben ist allerdings, dass in der heroischen Zeit 
die Stellung der Frau thatsächlich eine geachtetere war; 
allein die jur is t is che  Unselbständigkeit war dieselbe, und 
andererseits war das Leben in der Gynaikonitis (den weiblichen 
Appartements des Hauses) in liistorischer Zeit keineswegs 
mit dem Harem der Orientalen zu vergleichen, sondern viel­
mehr demjenigen ähnlich, das uns auch in den homerischen 
Gesängen geschildert wird. Es bestand nur ein  erheblicher 
Unterschied, der aber weniger durch eine abweichende An­
sicht von der AVürde des weiblichen Geschlechts als durch

*) Diese letztere Ansicht wird vor allem verteidigt von Tholnk in 
Neanders Denkwürdigkeiten Teil I , aber heftig bekämpft von J a kobs ,  
vermischte Schriften Teil IV, S. 159.



die veränderten politischen Verhältnisse bedingt Avurde. Der 
Verkehr des Mannes mit der Frau im Hause wurde nämlich 
durch das öffentliche Leben, das sich infolge der Einführung 
demokratischer \"'erfassungen in fast ganz Griechenland ent­
wickelt hatte, erheblich beeinträchtigt. Wenn der Mann allen 
den Ansprüchen genügen wollte, die in dieser Zeit das politische 
Leben an ihn stellte, so konnte er dem häuslichen Leben nicht 
dieselbe Zeit widmen, wie der friedlich in seinem Palaste 
hausende Edle der Heroenzeit.

Auch übte, insbesondere in den ionischen Städten, die 
von dem Orient importierte, vom Staate vielfach begünstigte 
Hetären Wirtschaft und die gleichfalls von da eingeführte Un­
sitte der Knabenliebe auf das eheliche Leben sicherlich viel­
fach einen ungünstigen Einfluss aus.

Vor der Verheiratung war das Mädchen vollständig 
auf den Aufenthalt im Hause angewiesen. Die verheiratete 
Б>аи war hierin jedoch etwas freier. Allerdings durfte das 
Frauengemach nur vom Manne oder den nächsten Verwandten 
betreten werden; doch war es den Frauen gestattet, auf dem 
Markte Einkäufe zu machen, sich gegenseitig in der Nachbar­
schaft zu besuchen, bei Familienfesten sogar in Gesellschaft 
der Männer zu verkehren^) und an öffentlichen I'estaufzügen 
teil zu nehmen. Ja sogar vom Theaterbesuch waren sie 
nicht ausgeschlossen.^) Doch war das öffentliche Erscheinen 
der Frauen an allgemeine und gesetzliche Beschränkungen 
gebunden, über welche in verschiedenen Städten durch 
yvvaixovö^ioi genaue Kontrole geführt wurde. Auch kann 
bei der vollständigen juristischen Unselbständigkeit des weib­
lichen Geschlechts dem Manne das Recht wenigstens nicht 
gefehlt haben, der hh-au das Ausgehen zu verbieten, ja sogar.

}) Zu bemerken ist, dass hier nur von den besser situierten Ständen 
die Rede ist. Von dem Leben des änneren Volks sind Avir weder füi’ die 
frühere noch die spätere Zeit genauer unterrichtet.

*) Abgesehen von Sparta, wo die Mädchen in jeder Beziehung eine 
freiere Stellung genossen.

Vgl. Hermann IV®. 72.
*) Vgl. Hermann IV®. 73. und unten § 80.
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луепп er es für nötig liielt, die Fraiienwolmung abzuscliliessen. 
Docli war letzteres, wenn es ancli thatsäclilicli ab und zu 
einmal vorgekoinineu sein mag, keineswegs allgemein Sitte.

Was die Behandlung der Frauen durch die Männer be­
trifft, so ist zwar richtig, dass beide in getrennten Räu­
men sich anfhielten, wenn der Mann überhaupt zu Hause луаг, 
andererseits gebot aber den Männern die Sitte in Gegenwart 
von Frauen eine sorgfältige Beachtung des Anstandes, die 
jedoch mit der Galanterie unserer Zeit wenig gemein hatte.

§ 4. Die Vorbedingungen und der Zweck der Ehe.
Becker-Göll Charikles III, 340.

Infolge der häuslichen Abgeschiedenheit der jungen 
Mädchen war eine Bekanntschaft zwischen' den künftigen Ehe­
gatten nicht vorausgegangen; deshalb konnte auch von 
einer Ehe aus Neigung nicht die Rede sein, vielmehr be­
stimmte meist der Vater dem Sohne die Braut, und auch die 
Neigung des Mädchens Avurde wohl nur in den seltensten 
Fällen befragt. Doch wurde dieser Uebelstand zum Teil 
dadurch etwas ausgeglichen, dass bei der Verheiratung meist 
auf die Verwandtschaft Rücksicht genommen wurde, Avas bei 
Erbtöchtern, eniylr^Qoi, sogar gesetzliche Bestimmung war. 
Dabei Avar sogar sehr nahe Verwandtschaft, wie z. B. zwischen 
StiefgescliAvistern, Avenn sie nicht o/nofu^TQLoi waren, kein Ehe­
hindernis.

Bezüglich des Alters gab es keine gesetzlichen Bestim­
mungen; im allgemeinen Avurde als terminus a quo für die 
Frau das 18 — 20. und für den Mann das 30. Jahr als das 
passendste betrachtet.

Ferner Avurde auf G le ichh e i t  der äusseren V e r ­
h ä l tn is se  gesehen, damit nicht durch das UebergeAvicht des 
Vermögens auf seiten eines der Ehegatten ein Missverhält­
nis in der gegenseitigen Stellung und Achtung geschaffen 
würde.

Ueber die NotAvendigkeit der Civität beider Ehegatten 
s. oben S. 2.
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Der Hauptzweck der Ehe war bei den Griechen, voll- 
bürtige Kinder zu erhalten, naidonoidod^ai Dieser
Zweck war durch eine dreifache Pflicht geboten:

1. dm*ch die Rücksicht auf die Götter, um ihnen nach dem 
Tode entsprechende Diener zu hinterlassen,

2. durch die Rücksicht auf den Staat, dessen Fortbestehen 
durch Nachkommenschaft gesichert wurde,

3. durch die Rücksicht auf das eigene Geschlecht; daneben 
mochten wohl auch noch andere Rücksichten mit her­
laufen, wie z. B. die Sorge für das Hauswesen u. dgl.

§ 5. Wirkungskreis und Beschäftigung der Hausfrau.
Hermann IV®, 67. Becker-Göll Charikles III, 382. Guhl und Koner®, 238.

Der Wirkungskreis der Frau erstreckte sich auf die Ver- 
w al tung  des  H a u s w e s e n s  und die K in d er e r z i e h u n g .  

Die Verwaltung des Hauswesens begriff in sich;
1. die Au fs icht  über a l l e s  mobil e  Vermögen des 

Hauses:  Vorräte, Gerätschaften, Gewänder, Sklaven,
2. die Sorge für die l e i b l i c h e  N ah ru ng ,  insbesondere die 

Oberaufsicht über die Küche, bei Unbemittelten die Zu­
bereitung der Speisen selbst,

3. Sp innen  und W eben  und Beaufsichtigung der Skla­
vinnen bei diesen Beschäftigungen.
Der Gebrauch von den Frauen und ihren Dienerinnen 

die notwendigsten Kleidungsstücke im Hause selbst anfertigen 
zu lassen bestand seit den frühesten Zeiten und erhielt sich 
sehr lange.

Was die E r z i e h u n g  der Kinder betrifft, so erstreckt 
sich dieselbe bei den Knaben bis zur Zeit des Unterrichts, 
bei den Mädchen bis zu deren Verheiratung. Daneben lag der 
Frau auch noch die Pflege der Kranken ob, die sich sogar 
auf die Sklaven erstreckte.

Neben diesem eigentlichen Wirkungskreis der Frau war 
natürlich auch ein grosser Teil der Tageszeit der eigenen 
Körperpflege (Bad) und Toilette zugewandt.

Die Mahlzeit nahm die Frau in Gemeinschaft mit dem 
Manne ein. __________
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K a p i t e l  II.

Die Kinder und die Erziehung.
Hermann I V 75, 278. Becker-Göll Charikles II, 19. Gnhl und Koner®, 252.

§ 6. Die rechtliche Stellung der Kinder.
Hermann IV®, 75 und II®, 1. Abt. 53.

Die rechtliche Stellung der Kinder dem Vater gegenüber 
war für die Kinder bei den Griechen ungleich günstiger als 
bei den Römern. Der strenge Begriff der patria potestas, 
wie er im römischen Recht sich ausgebildet hatte/) findet im 
attischen Recht keine Anwendung. Rechte der väterlichen 
Gewalt waren bei den Römern das Recht über Leben und 
Tod, das Recht des Verkaufs, ferner specielle persönliche 
Rechte, wie z. B. das neugeborene Kind auszusetzeii oder zu 
töten, und zuletzt die ausschliessliche Herrschaft über das 
Eigentum der Familie. In allen diesen Beziehungen huldigt 
das griechische Recht einer milderen Praxis. Zunächst be­
stand das Recht über die Person nur in einem pädagogischen 
Züchtigungsrecht, wie es wohl auch den Müttern zustand, und 
im Aussetzungsrecht; als höchste Strafe der Kinder wird nur 
Vertreibung aus dem Hause erwähnt. Ebenso war Ver­
kauf  der Kinder  n icht  übl ich,  wenn es auch kein aus­
drückliches Gesetz dagegen gab; derselbe war als besonderes 
Recht nach der Solonischen Gesetzgebung auf den Fall be­
schränkt, wenn ein Vater seine Tochter der Unzucht über­
führen konnte. Dagegen fand die Aussetzung Neugeborener, 
besonders von Mädchen, häufig statt, jedoch meist in der 
Hoffnung, dass das Kind von irgend jemand gefunden und auf­
gezogen würde. Ein Gesetz dagegen gab es nicht.

Endlich hatte der Vater nach griechischem Recht 
keineswegs wie bei den Römern die ausschliessliche Herr­
schaft über das Eigentum der Familie, sondern er erscheint 
nur als der natürliche V e r w a l t e r  des ge m e in s c h a f t ­
l i c h e n  Hausvermögens. Л̂ оп der Mitgift der Frau ist

0 Siehe des Verfassers Römische Staats- und Rechtsaltertümer S. 387 
und unten Römische Privataltertümer § 7.
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schon oben die Eede gewesen. Sie wurde hypothekarisch ver­
waltet und fiel eventuell an die Verwandten der Frau zurück. 
Den Kindern gegenüber zeigt sich die Consequenz der grie­
chischen Eechtsanschauung insbesondere in der Unfähigkeit 
des Hausvaters die Söhne zu enterben. \"or Solon konnte 
der Erblasser über das Vermögen überhaupt nicht testieren, 
sondern es musste dem Geschlechte verbleiben. Nach Solon 
jedoch war testamentarische Verfügung gestattet, aber nur 
für den Fall, dass der Testator keine leiblichen Söhne hatte, 
oder bei dem Vorhandensein von Erbtöchtern {entxlr^Qoi), wenn 
sich die Testamentserben mit den letzteren verheirateten. 
Wollte jemand irgend wem einen Teil seines Vermögens 
unter allen Umständen zuwenden, so war dies nur auf dem 
Wege der A d o p t io n  m ög l ic h .E n te r b u n g  und zwar in 
Verbindung mit Verstossung war nur in einem Falle ge- 
gestattet, nämlich der xäxtoaig yopscov, wenn sich die Kinder 
grobe Vernachlässigung ihrer Pflichten den Eltern gegenüber 
zu Schulden kommen Hessen. Dagegen stand auch umgekehrt 
dem erwachsenen Soline das Kecht zu, eine Klage wegen 
Geistesschwäche gegen denVater zu erheben {yQa(p] TcaQavoiag), 
wenn derselbe nicht mehr imstande zu sein schien, das Fa­
milienvermögen zu verwalten.

Bei . der Beerbung von seiten der Kinder galt der Grund­
satz, dass nur die Söhne und zwar zu gleichen Teilen erbten; 
die Mädchen dagegen hatten nur Anspruch auf Unterhalt und 
Ausstattung aus dem Hausvermögen; ja sogar die sogenann­
ten Erbtöchter erbten nicht für sich, sondern veranlassten 
nur die Uebertragung der Erbschaft auf den, der im Testa­
ment als ihr Gatte bestimmt war, vorausgesetzt, dass dieser 
die Erbschaft pm dieser Zugabe willen nicht ganz ausschlug.

Der Eintritt der Mündigkeit  beim männlichen Geschlechte 
war in den verschiedenen griechischen Staaten verschieden. 
In Athen, wo die familienrechtliche mit der bürgerlichen 
Mündigkeit zusammenfiel, erfolgte dieselbe durch die Ein-

b Vgl. Schulin, das griechische Testament verglichen mit dem römi­
schen, Basel 1882, S. 17.
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Schreibung in das kr^^taQyjxdv yqa!.((.iareiov im begonnenen oder 
nach anderer Ansiclit nach vollendetem acbtzehnten Lebens­
jahre.

§ 7. Die Gebräuche nach der Geburt des Kindes.
Hermann IV^, 278. Becker-Göll Charikles II, 21. Guhl und Koner^, 252.

Der Geburtsakt galt als eine Verunre in igung ,  von 
der das Haus wieder befreit werden musste. Mit dieser Auf­
fassung hingen zum Teil auch die Gebräuche zusammen, die 
der Geburt des Kindes unmittelbar zu folgen pflegten. Es 
waren dies folgende:

1) Die Schmückung der Thürpfosten durch Oelzweige oder 
' Wollenbinden. Damit wurde das Haus gewissermassen

aufs neue geheiligt und zugleich das Geschlecht des Neu­
geborenen den Nachbarn angedeutet; die Oelzweige 
zeigten einen Knaben und die Wollenbinden ein Mäd­
chen an.

2) Die Amphidromien, d. h. ein Umzug um den Hausaltar, 
wobei das neugeborene Kind von der Hebamme oder 
der Frau vorangetragen wurde. Das Fest ist als ein 
R e i n i g u n g s f e s t  zu betrachten.^) Statt fand dasselbe 
am 5. Tage nach der Geburt, wenn es nicht mit dem 
Feste der Namensgebung verbunden wurde. Seine be­
sondere Bedeutung erhielt es dadurch, dass an demselben 
die Erklärung des Vaters erfolgte, ob er das Kind auf- 
ziehen wolle (mit Ausnahme von Theben, wo die Aus­
setzung verboten war).

3) Die Dekate (weil meist am 10. Tage gefeiert) oder das 
Fest der N am e n s g e b u n g ,  am meisten entsprechend 
unserer Kindstaufe. Es war dies das Hauptfest, an wel­
chem Verwandte und Freunde dem Kjpde Geschenke 
darbrachten und dann zu einem Opfer und Festmahle 
sich vereinigten.®) Für das Kind selbst hatte der. Tag 
eine doppelte Bedeutung:

*) lieber diese Controverse siehe Hermann IP , 1. Abt. S. 11, Anm. 5. 
Vgl. Schömann, griech. Altertümer II. 562.
Vgl. Petersen, die Geburtsfeier bei den Griechen, Jahrb. für dass. 

Philol. 1857, Supplem. II. S. 295.
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1. лу11Г(1е das Kind von Seiten des Vaters als eheliches 
{yvr^Gios) anerkannt,

2. erhielt das Kind — und dies galt dahei als die Haupt­
sache — seinen Namen. Der Name wurde von den 
Eltern bestimmt, wobei es das Gewöhnlichste war, 
den Sohn nach dem Grossvater zu nennen (z.B. Kimon). 
Sehr häufig луаг der Name auch einer Gottheit oder 
deren Attributen entlehnt, um dadurch das Kind 
deren Fürsorge zu empfehlen. Öfters erhielt der 
Sohn auch wieder den Namen des Vaters. Familien­
oder Geschleclitsnamen gab es bei den Griechen be­
kanntlich nicht, sondern jeder hatte nur einen Na­
men. Wollte man ihn von einem anderen gleichen 
Namens unterscheiden, so fügte man den Namen des 
Vaters hinzu. Auch half man sich mit Spitznamen, 
wie z. B. Demosthenes den Spitznamen Batalos 
führte.

Das Fest der Namensgebung fand teilweise auch schon 
am 7. statt am 10. Tage statt.

4) Die Feier des vierzigsten Tages, teaoaqaxoaTalov, weil man 
das Kind nach diesem Tage für ausser Gefahr hielt.

§ 8. Die erste Erziehung des Kindes, TQoqir̂ .
Hermann W®, 286. Becker-Göll Charikles II, 29. Guhl und Koner®, 252.

Die Erziehung des Kindes zerfällt in die TQocfr̂  und 
die TiaiSsla. Die TQO(f i) umfasst die Ernährung und Erziehung 
der ersten Zeit bis zum Eintritt des eigentlichen Unterrichts, 
der etwa mit dem siebenten Jahre beginnt. In der Zeit der 

kommt im wesentlichen zweierlei in Betracht: 1) die 
eigentliche Ernährung und Pflege, 2) das Spiel.

1) D ie Ernährung und P f le g e  des Kindes. Unmittel­
bar nach der Geburt, welche später meist unter Bei­
hülfe einer Hebamme, vor sich ging, wurde das

b Ob bei den älteren Griechen eine jährlich wiederkehrende Geburts­
tagsfeier stattgefunden habe, ist controvers. Seit der macedonischen Zeit steht 
eine solche fest. P e t e r s e n  a. a. О. und Göll vindicieren sie auch schon 
der früheren Zeit.
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Kind gebadet und dann in Tücher oder Windeln (aTiäQyam) 
gewickelt.^) Die erste Nahrung des Kindes bestand in 
Muttermilch, welche ihm meist von einer Amme, rkdi;, 
gereicht wurde. Später, \venn das Kind an festere Nah­
rung gewöhnt werden sollte, erhielt es von einer Wär­
terin, TQocfOi;, Honig oder einen mit Honig versüssten 
Brei oder auch festere von der Wärterin vorgekaute 
Speisen

Zum Ruhen und Schlafen erhielt das Kind entweder 
eine Mulde, oy.äqr ,̂ oder eineKorbsclnvinge, llxvor, welche 
an Stricken aufgehängt und geschaukelt werden konnte.^) 
Wiegen, so wie sie bei uns üblich sind, kamen nicht vor. 
Uebrigens wurden die Kinder, um sie einzuschläfern 
oder zu beruhigen, auf den Armen von den Müttern 
oder Wärterinnen umhergetragen. Zum Einschlummern 
gab es ebenfalls wie bei uns Liedchen. Des Weiteren 
fehlte es auch nicht, um die Kinder zur Ruhe zu bringen, 
an abergläubischen Gebräuchen, wie Umhängen von 
Amuletten, TiQoßaaxdna, und Schreckbildern wie z. B. 
die Spuckgestalten der Mormo, Lamia u. dergl.

2) D ie Kinderspiele.^) Als Spielzeuge werden erwähnt:
Die Klapper,  яг/агау/;, deren Erfindung schon 

dem Archytas zugeschrieben Avurde.
Th on puppen, xoQat, in Menschen- und Thiergestalt 

mit klappernden Steinchen im Innern.
Zweiräder ige  W äge lchen  aus Holz.
Der B a l l ,  a<faiQa.
Das Spiel  mit dem Rei fen ,  iQoyog.
Der Kre isel ,  OTQoiiißog, ßefißi^, xmog.
Die Schaukel ,

*) Sparta ausgenommen, wo die Abhärtung schon vou der Geburt 
an begann.

'b Dieselbe kommt schon bei Homer vor.
Ueber dieselben handelt mit grosser Ausführlichkeit Grasberger, 

Unterricht und Erziehung im klassischen Altertum I. Wir übergehen hier 
das Nähere, weil sich diese Spiele nur wenig von den heutzutage üblichen 
Kinderspielen unterscheiden.
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S t e c k e n p f e r d e  für Knaben.
Koch ge  sell i rre  für Mädchen.

U n te r h a l tu n gs-  und Gresel lschaftsspiele gab es 
eine grosse Anzahl, so i. B. das K ön igssp ie l ,  fiaaiUvda 
лvelches in der Nachahmung des Verhältnisses zwischen 
Fürsten und Unterthanen bestand, ferner eine Art Blinde­
kuh, xaly.ij fivia, das Fangspiel, dTioótóęaoyJpda, Massen­
wettkampf im Laufen, das Scherbenspiel, doTQayJvda, das 
Herüber- und Hinüberziehen, dielxvGTivda, das Gerad- 
und Ungeradspiel, ccQTia /; nai^eiv oder
dQTiätBiv; dieses sehr beliebte Spiel bestand darin, dass 
der eine Spielende den anderen raten Hess, ob die Zahl 
der Nüsse oder Bohnen, die er in der Hand habe, gerade 
oder ungerade sei. Wenn es mit Münzen gespielt wurde, 
hiess es xalxivöa. Auch das Würfelspiel kommt schon, 
wenn auch nicht als Glückspiel, bei Kindern vor.

§ 9. Die spätere Erziehung, 7iaiöBia.
Hermann IV®, 302. Becker-Göll Charikles II, 46. Guhl und Koner®, 254. 
Grasherger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum (3 Bde.

Würzburg 1864, 1875 und 1881).

Bei der späteren Erziehung ist zu unterscheiden die 
häusl iche E r z i e h u n g  und der Unterricht .  Die häusliche 
Erziehung des Knaben war vom 7. Jahre an in den Händen 
eines Pädagogen, der gewöhnlich ein älterer und zu anderen 
Verrichtungen untauglicher Haussklave war und nicht mit 
dem Lehrer, öiddaxalog^ verwechselt iverden darf.

Dieser Pädagoge, naidayor/dg, war dem Knaben zu be­
ständiger Aufsicht beigegeben, überwachte sein ganzes Be­
tragen und Verhalten, führte ihn in die Schule und in die Pa- 
lästra, wobei er ihm, wenn nicht andere Sklaven zur Hand 
waren, seine Bücher und andere Schulbedürfnisse nachtrug. 
So erscheint er nicht minder als der Diener wie der Führer 
des Knaben, wenn er auch befugt war, sich Gehorsam selbst 
durch die strengsten Züchtigungsmittel, wie z. B. Schläge,^)

b Dieses Züchtigungsmittel war in Griechenland sehr üblich und 
stand dem Lehrer wie dem Pädagogen zu. In der Kegel bediente mau
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zu erzwingen. In der Eegel wird der Pädagoge dargestellt 
mit einem kurzen Armelchiton, einem zottigen Mäntelchen, 
hohen Stiefeln, struppigem Bart, meist mit Glatze und hohem 
Krummstabe. Doch war diese Tracht nicht die wirkliche, son­
dern nur der Bühne entlehnt. Sein Hauptaugenmerk war 
auf äussere Sitte und Anstand, svHooiula, gerichtet. Er hatte 
auf Anstand in der Haltung, insbesondere bei Tische, zu sehen, 
ferner darauf zu achten, dass die Knaben beim Ausgange auf 
den Strassen bescheiden vor sich zur Erde blickten (хауАхротед). 
Auch sonst wurde ihnen Bescheidenheit, namentlich aber Ehr­
erbietung gegen Ältere eingeschärft.

Der U n te r r ic h t ,  der ausserhalb des Hauses von Pri­
vatlehrern erteilt wurde, umfasste die gesammte allgemeine 
Bildung des Griechen, dyyvx?uog jiaidaia, und zerfiel in Elemen­
tarunterricht yqai.ąiaTiy.r  ̂ sc. Ttyvr^  ̂ Musik ^tovatyJ; und G3un- 
nastik yi\uvaöTiy.i].

§ 10. Der Elementar-Unterricht, yQ^ifiaziy.?),

erstreckte sich ausschliesslich auf L e se n  und Schreiben,  
denn das Kechnen {aQiŜ f-ir̂ ny.}]) blieb wesentlich der häuslichen 
Unterweisung überlassen. *

Im Leseunterricht herrschte ausschliesslich die Buchsta­
biermethode, indem man zuerst das Alphabet einprägte und 
daran Sjdlabirübungen anknüpfte. Bei den Schreibübungen 
bediente man sich zuerst eines mit AVachs überzogenen Täfel­
chens (тгг̂ $/ог) ; in dieses wurden die Buchstaben mit einem Griffel, 
yQaifig^ yqacfalov^ (m~Aog, eingeritzt, mit dessen breiten unteren 
Ende das Wachs wieder glatt gestrichen werden konnte. 
Hatte der Knabe grössere Fertigkeit erlangt, - so wurde er 
geübt mit Tinte, fie/Mv, und Federrohr, ха'Щюд, das mit einem 
Federmesser geschnitten Avurde, auf Papyrus zu schreiben. 
Ausserdem führten die Schüler noch Bleitäfelchen (/wlvfiSog) 
bei sich, mit Avelchem die Linien für die Schrift gezogen

sich dazu eines Kiemens, oder eines Rohres, Gemäss dem
Grundsatz ó (fnoelę avd^Q(onoę ov nmStvfuu  kannte der Grieche Schlägen 
gegenüber keine Sentimentalität.
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wurden, i^lle Sclireibiitensilieii wurden in Kapseln getragen, 
die meist mit Henkeln zum Tragen verseilen waren.

An den Unterricht im Lesen und Schreiben schloss sich 
in der Schule die Lektüre an. Diese befasste sich vor allem 
mit Homer, dem gefeiertesten der nationalen Dichter. Der­
selbe wurde aber nicht nur gelesen, sondern auch zum 
grossen Teil auswendig gelernt und zugleich anf eine sinnge­
mässe Deklamation Rücksicht genommen. Bei der Kost­
spieligkeit der Exemplare wurde dabei der Lehrstoff meist 
zuvor diktiert, was zugleich zur festen Einprägung der Verse 
beitrug. Ausser Homer wurden aber auch Hesiod, Solon, 
Theognis u. andere, die weise Lebensregeln und sinnreiche 
Sprüche enthielten, in der Schule gelesen und teilweise aus­
wendig gelernt.^)

Das Rechnen,  aQidi.a;Tixrj  ̂ ‘das, wie oben bemerkt, haupt­
sächlich der häuslichen Unterweisung überlassen blieb, wurde 
zuerst spielend geübt, indem man die Zahlenverhältnisse durch 
sinnliche Gegenstände, Avie Aepfel, Nüsse und dergl., deut­
lich machte; später ging man über zum Fin gerrechnen ,  
welches auch sonst im Leben im Gebrauch war. Man be­
diente sich dabei der Finger derart, „dass man durch 18 Fi­
guren der linken Hand die 9 Einer und die 9 Zehner, durch 
ebensoviele entsprechende Lagen der rechten Hand die 9 
Hunderte und die 9 Tausende ausdrückt, während man 10000 
und die höheren Zahlen durch Berührung eines bestimmten 
Körpertheils mit einer der beiden Hände bezeichnet.“ Dieses 
Fiiigerreclmen Avar übrigens nicht nur in Griechenland, son­
dern auch im Orient und in Italien üblich.

Wenn genauer gerechnet Avurde, bediente man sich der 
Rechensteine, aveiche auf einer Rechentafel,^) äßa'^

9 Von dem Lesen nnd Schreiben sowie den darauf bezüglichen Uten­
silien wird in den röm. Privataltertümern die Rede sein.

Käberes über die Lektüre der Dichter bei Grasberger 111, .Я37.
9 Siehe Marquardt, Privatleben der Römer 97.
*) Ueber die Rechentafel siehe Marquardt a. a. 0. Rangabe, Letronne 

nnd Vincent in Revue archeol. annee III, p. 295—308 nnd 401—404. Bokh.
Zoller, Privataltertüraer. 2

ioci**»«»«»
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oder dßäxLov, angebracht луагеп und je nach ihrer Stellung 
auf derselben verschiedene Geltung hatten. Näheres darüber 
in dem Abschnitt der römischen Altertümer. Der Besuch der 
Schule währte bis zum 16. Jahre.

§ 11. Der Musikunterricht, liovolxIj.

Dieser begann vom 13. Jahre an. Derselbe лvurde als 
geistig-ethisches Bildungsmittel in der Schule getrieben. Das 
Ziel desselben war daher auch nicht virtuosenhafte Geschick­
lichkeit, die vielmehr getadelt wird, sondern eine derartige 
Erlernung eines Instruments, die eine würdige Beschäftigung 
in den Stunden der Erholung und Müsse gestattete. Mit 
Ausnahme von Böotien, wo die Flöte ein beliebtes, nationales 
Instrument war, erstreckte sich der Musikunterricht nur auf 
Saiteninstrumente, insbesondere L y r a  und Kithar. Dieser 
Musikunterricht wurde nicht in derselben Schule gegeben, 
in der die Knaben den Elementarunterricht erhielten, sondern 
in besonderen Schulen der xid^aQiarai, in denen aber nicht 
bloss Unterricht in der Kithar, sondern zugleich auch in der 
Lyra und in Vokalmusik erteilt wurde. Flöte wie andere Blas­
instrumente waren ausgeschlossen, da man die Ansicht hatte, 
dass sie das Gemüt allzusehr aufregten. Eine solche Wirkung 
suchte man bei der Musik überhaupt zu vermeiden; daher 
war auch in dem Musikunterricht jede Art von Effekthascherei 
sowie jede Uebertreibung auf das Strengste verpönt.

Der Musikunterricht dauerte in der Kegel noch über 
das 16. Jahr, der Zeit der Jünglingsreife, 7-ßri, hinaus. In 
dieser Zeit, dem Ephebenalter, trat er dann manchmal in Л̂ ег- 
bindung mit der Orchestik, der Tanzkunst. Doch bildete letz­
tere nur in Sparta einen Bestandteil der eigentlichen Jugend­
erziehung.

§ 12. Die Gymnastik, yvfivaarixi).

Ein nicht geringeres Gewicht als auf die Bildung des 
Geistes legten die Griechen auf die des Körpers,  indem sie

in Gerhards archäol. Zeitung n. 3, S. 42 ff. 
Cult urieben der Völker 1863 S. 129—139.

Cantor Math. Beiträge zum
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dem Grundsatz huldigten, dass nur in einem schönen-, d. h. 
gesunden und kräftigen, Körper eine schöne Seele wohnen 
könne. Diese Aulfassung kam jedoch nicht in allen Staaten 
gleichmässig zur Geltung. Denn während in den ionischen 
Staaten, insbesondere in Athen, der Zweck der jugendlichen 
Leibesübungen dem oben angeführten Grundsatz entspre­
chend wesentlich in dem Streben nach einer harmonischen 
Ausbildung des Leibes und der Seele gesucht wurde, sollte 
in den dorischen Staaten und zwar hauptsächlich in 
Sparta die Jugend durch die Leibesübungen für ihre künf­
tige Bestimmung als Krieger ausgebildet werden. Diesem 
verschiedenen Zwecke entsprach auch die Verschiedenheit 
der gymnastischen Unterw^eisung. In Athen sah man auf 
Ebenmass und Grazie, in Sparta auf Abhärtung und Gewöh­
nung des Körpers an Ertragung von Schmerz und Strapazen.

Unter den verschiedenen Arten von Uehungen hat man 
zwischen G ym n ast ik ,  A g o n i s t ik  und A t h l e t i k  zu unter­
scheiden.

Unter G ymnast ik  versteht man alle körperlichen Uehün- 
gen, welche die Kräftigung des Körpers und einzelner Glie­
der desselben im besonderen bezwecken.

Die A g o n is t ik  ist die ausschliesslich auf den W e t t ­
kampf gerichtete Gymnastik, wie er besonders in den grossen 
Nationalspielen der Hellenen zur Geltung gelangte.

Die A t h l e t i k  ist ein die Kegeln der Schönheit über­
schreitender handwerksmäss iger  Betrieb  der Gymnastik.

Die Gymnastik fand ihre Pflege vorzugsweise in den 
Paläs tren,  d. h. Privatinstituten einzelner Paidotriben. 
Sie лvaren nur für den Knabenunterricht, mit dem wir es 
hier zunächst zu thun haben, bestimmt.

In den Gymnasien jedoch übten sich Männer und Jüng­
linge (die Epheben) hauptsächlich in der Agonistik.

Bei den körperlichen Uebungen fand eine genaue Son­
derung nach Altersgenossenschaften statt. In der Kegel 
wurden deren drei unterschieden;

1. Die vFMTeQoi oder tiqwtj] r^lixia^ also die jüngeren Knaben.
2. Die TiQEoßvieQoi oder дешева i^hxia, die älteren Knaben.
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3, Die TQiTr̂  )]lixia, zii der die sogenannten dyeraioi ge- 
gehorten, d. li. diejenigen, welche im Uehergange vom 
Knaben- zum Epliebenalter standen,^) • d. h. das 16. bis 
18. Jahr.

Bei der Ephebie ist die natürliche Ephebie von der bür­
gerlichen zu unterscheiden. Die natürliche Ephebie begann 
in der Eegel mit 16 Jahren, der Zeit des Eintritts der Puber­
tät, Die bürgerliche Ephebie erfolgte erst mit dem
Eintrag in das Gemeindebuch, womit der Schwur des Bürger­
eides und die feierliche Wehrhaftmachung mit Schild und 
Speer und die Bekleidung mit der Chlamys verbunden war. 
Diese iyyQacfi) slg icfr^ßovg fand erst mit dem 18. Jahre 
statt.

Die Jünglinge von der Zeit der natürlichen (16. Jahr) 
bis zur bürgerlichen Ephebie (18. Jahr) bildeten die oben 
genannte dritte Stufe, die tqIti] i)hy.ia oder dyevsioi.

Der Unterricht in den Palästren ging nur bis zum 16. Jahr. 
Von da begannen die mehr freien Hebungen in den Gymna­
sien, wohl ebenfalls wieder mit verschiedenen Abstufungen.^) 

Der Unterricht in den Palästren begann mit leichten 
Hebungen und Spielen; hierauf Avurde nach gewissen Ab­
stufungen und besonderen Kursen das Laufen, Eingen, Diskos­
und Speerwerfen und Springen geübt. Als die vornehmste 

. Hebung galt dabei der Lauf, dQoiiog. Bei den Knaben bestand 
derselbe nur in dem Durchlaufen der Hälfte der ganzen 
Eennbahn, bei den dyevsiOL in dem von /̂з und bei den 
Männern in der ganzen Bahn. Diese, das aidöiov, hatte eine 
Länge von 600 olympischen Fuss ~  192,27 Meter.®) Beim 
Sprung (dlf.ia) wurde der Weit-, Hoch- und Tiefsprung geübt,

0 Vgl. hierüber insbesondere Guhl und Koner 277.
Die älteste Einteilung war die in naTóeę und clyifQS?; später 

unterschied man ncdóeę, uy(vtioi und Die ersteren bis zum
10., die uy(viioi bis zum 18. und die avÜQtg vom 18 Jahre ab; später 
kamen dazu noch die v(oi, die älteren .Jünglinge vom 19. und 20. Jahre 
an, im Gegensatz zu den jüngeren Epheben.

0  Vgl. unten § 82.
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woliei man, um dem Körper einen grösseren Scliwimg zu 
geben, ä'/ai^QSs in die Hände nahm, d. li. unsern Hänteln 
ähnliche Geräte. Diese sowie die übrigen Uebungen лушчТеп 
mit nacktem Körper ausgeführt.

Der Faustkampf war von der Schule ausgeschlossen.

§ 13. Die höhere Bildung.
Der eigentliche Schulunterricht in Grammatik, Musik 

und Gj^mnastik währte nur bis zum 16. Jahre. Damit hörte 
auch das Eegiment des Pädagogen auf. Während aber von 
da ab der Staat für die weitere Ausbildung in Gymnastik 
und Agonistik durch die Errichtimg von Gymnasien Gele­
genheit schuf, war die weitere Ausbildung des Geistes ganz 
dem Zufalle, dem Ermessen und der Neigung der Einzelnen 
überlassen. Die ärmeren Bürger mussten von jetzt an auf 
eine Berufsthätigkeit Bedacht nehmen, die ihnen wohl wenig 
Zeit für freiere geistige Beschäftigung Hess. Die N'ermögen- 
den dagegen wandten sich je nach ihrer Neigung der Jagd, 
dem Rosselenken und dem Hetärenunigange zu, was von 
seiten des Staates nicht nur nicht beschränkt, sondern sogar 
begünstigt wurde, weil man vermeinte, dadurch den unruhigen 
Geist der Jugend in ungefährliche Bahnen lenken zu können. 
Diejenigen jedoch, welche Sinn für höhere geistige Beschäf­
tigung hatten, schlossen sich in der früheren Zeit meist an 
die Sophisten an, die zum Theil um hohen Lohn in Rhetorik, 
Philosophie, Mathematik, Geometrie u. dergl. unterrichteten. 
Später traten an Stelle des vereinzelten sophistischen Unterrichts 
feste Schulen der Rhetorik und Philosophie, die an bestimmte 
Lokalitäten geknüpft und von hervorragenden Geistern ge­
leitet w a r e n . A u f  Grund dieser Entwickelung veränderte 
und erweiterte sich allmählich der Begriff der еукш/иод Txai- 

in dem er jetzt die sieben sogenannten freien Künste 
umfasste; Grammatik, Rhetorik (Poesie), Dialektik (Philoso­
phie), Arithmetik, Musik, Geometrie (mit Einschluss der Geo-

Ueher die Rhetoren- nnd Pliilosophenschulen in der römischen Zeit 
siehe nnten römische Privataltertüraer § 15 u. 16,

*) S. oben § 11, den letzten Absatz,
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graphie), Astronomie (Astrologie). Im Laufe des vierten 
Jalirlmnderts v. Clir. kam auch die Zeiclienkunst (yQa(fi>a)) 
auf und bildete von da sogar einen wesentliclien Bestand­
teil des Knabenunterriclits.

§ 14. Die Knabenunterrichtsanstalten.
Oeffentliclie Lehranstalten gab es in Griechenland nicht; 

alle Schulen waren Privatschulen. Abgesehen von den für 
die höhere Bildung bestimmten Philosophen- und Rhetoren­
schulen der spätem Zeit gab es dreierlei Schulen:

1. Die E lementarschulen;  dieselben waren geleitet von 
einem yQa/njnaToóiddoxa?.og oder yQafif îariGTt^g. Es w'aren 
dies meist Leute von geringer Herkunft und Bildung; 
ihr AVohlstand hing von der Frequenz der Schule ab, 
da sie nur Privatlehrer waren. Aus dem letztem  
Grunde war auch die Ausstattung der Schule eine ver­
schiedene. Für manche Schulen waren gar keine eigenen 
Schullokalitäten vorhanden, sondern sie wurden nicht 
selten auf offener Strasse abgehalten. Gab es be­
sondere Schullokalitäten (öidaoxakela, naidayojyela)^ so 
waren dieselben meist sehr einfach ausgestattet. Er­
wähnt werden nur die Subsellien für die Kinder, ßdÔ Qa, 
die wohl einfach hintereinander standen. Der Lehrer 
sass auf einem Stuhl. Ausserdem sieht man auf der 
Durisschale,®) auf welcher eine Schule abgebildet ist, 
verschiedene an der AVand aufgehängte Schulutensilien, 
so eine capsa, yußtoxög, eine zusammengebundene Schrift­
rolle; eine Schreibtafel, ein Kreuz, welches Grasberger 
für ein Winkelmass hält, drei Lyren, ein Flötenfuttural 
und zwei (zum Trinken in den Pausen bestimmte) Schalen.

q Diese Einteilung wurde von den Scholastikeni des Mittelalters bei­
behalten, vgl. den Memorialvers: Lingua, tropus, ratio, numerus, tonus, 
angulus, astra.

Eines Katheders, d-QÓvo<; oder ßr̂ fx̂ , bedienten sich wohl nur die 
Sophisten und Rhetoren. Siehe hierüber (toll (Becker-Göll) II, 61 gegen 
Grasberger II, 216 und Hermann IV®, 331.

®) Michaelis in Archäol. Zeitung 1873. S. 1 ff.
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Der Unterricht begann schon mit dem frühen Morgen 
und wurde des Nachmittags nach der Einnalime des 
Frühstücks wieder aufgenommen. Wie er mit dem 
Unterricht in den Musik- und gymnastischen Schulen 
sicli zeitlich teilte, ist nicht überliefert. Die Ferien 
ergaben sich von selbst durch den Ausfall des Schul­
unterrichts an gewissen Festen. So fiel z. B. ein 
grosser Teil des Monats Anthesterion aus. Ausserdem 
gab es eigene Schulfeste, wie die Museien für die Ele­
mentar- und die Hermaien für die Eingschulen. Die 
Discii)lin in der Schule wurde hauptsächlich durch 
körperliche Züchtigung aufrecht erhalten.^)

2. Die Pa läs tren ,  von einem TiaiöojQißr^g geleitete Ring­
schulen für die Knaben, zu unterscheiden von den Gym­
nasien, welche für die Erwachsenen bestimmte freie 
'JÜTinmelplätze waren. Die Palästren Avaren, wie die 
Elementarschulen, Privatunternehmungen. Einzelne führ­
ten nach diesen ihren Namen.

3. Die Musikschulen,  geleitet von einem yi&aęioTł-g oder 
(XQ/iioviyög. Dieselben Avurden von den Knaben meist 
nach Absolvirung des Elementarunterrichts vom 13. Jahre 
an besucht. Unterricht Avurde hier erteilt in der Lyra, 
der Kithar und im Gesang.

Später kamen noch für das Knabenalter besondere 
Zeichenschulen  mit einem twyQoccfog an der Spitze 
und für das vorgeschrittene Alter Schulen für Arithmetik 
und Geometrie hinzu. Die Lehrer für das erstere Fach 
Messen dQii>f îrjr/.oL und für das letztere yeojfisTQat.

Besondere Mädchenschulen Averden nirgends erwähnt. 
Die Mädchen erhielten ihren Unterricht, soAveit derselbe 
für notwendig erachtet Avurde, im Hause.

Siehe darüber Grasberger II, 101 und Becker-Göll 58, 59.
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K a p i t e l  III.

Die Sklaven.
Hermann IV®, 80; Becker-Göll Charikles III, 1; Büchsenschütz, Besitz und 
Erwerb im griechischen Altertum, 104; II. 4Valloii, Histoire de l’esclavage 
daus l’antiquite, Paris 1847; Richter, W., die Sklaverei im griechischen 

Altertum, Breslau, Hirt, 1886.

§ 15. Begriff und Arten der Sklaverei.
Nach griechischer Auffassung ist der Sklave ein leben­

diges W erkzeu g  und Besitztum.^) Zugleich gilt dein Grie­
chen die Sklaverei als ein n o tw end iges  Institut, da durch 
dasselbe diejenigen Arbeiten verrichtet werden müssen, die der 
freie Grieche nicht nur als unwürdig, sondern auch als ein 
Hindernis für die Ausübung der edleren Beschäftigungen 
betrachtete.

Es gab dreierlei Arten von Sklaven:
1. Kriegsgefangene ,  doQia/Mioi. Ursprünglich soll dies 

die einzige Art der Sklaverei in Griechenland gewesen 
sein, namentlich in den heroischen Zeiten, und erst die 
Chier aus dem Auslande Sklaven gekauft haben. Doch 
kommen auch schon bei Homer Kaufsklaven vor, aber 
nur Weiber und Kinder. Dass Kriegsgefangene Sklaven 
tverden, erklärt sich aus dem Kriegsrecht, wonach 
Person und Eigentum der Besiegten Eigentum der 
Sieger wurden.^) Allein dieses Prinzip erfuhr nach 
zwei Seiten hin eine Milderung, 

a) Es wurde kriegsrechtlicher Gebrauch, die Gefangenen 
entweder auszuwechseln oder gegen ein Lösegeld 
freizugeben.

‘) So fasst Aristoteles den Begriff des Sklaven. Vgl. Arist. Ethic. 
Nicorn. VIII, 13 0 yan óovloę ffxxpvyov oQyavov und de republ. 1, 4. xal
0 óovloę xrtjjiict TI ffxxpvyoy.

®) Xenopli. Cyrop. VII, 5, 73: ró/aoę ynQ näaiv aVxhQomoig aióióę 
iffnv, ornv no?.ti^ovvro)v nóż.ię тыу kkovuoi' (h'ui y.ul i(( amfxtira uov
iv Tg л 6к(1 xni in удд/лага.
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b) Bildete sich der Grundsatz aus, dass nur B a r ­
baren Sklaven sein s o l l t e n ,d o c h  galt derselbe 
nicht ausnahmslos; noch vor Solon wurde in Athen 
der zahlungsunfähige Schuldner Sklave des Gläu­
bigers, ebenso wurden ausgesetzte Kinder rechtlich 
Sklaven des Erziehers. Auch wurden in der Regel 
bei Zerstörung ganzer Städte die Kriegsgefangenen 
zu Sklaven gemacht.^)

2. K aufsk laven ,  aQyvQon’r̂ Toi. Kauf wurde mit dem zu­
nehmenden Л е̂гкеЬг die hauptsächlichste Erwerbungsart 
der Sklaven, die auf förmlichen, fast in jeder Stadt 
bestehenden, Sklavenmärkten oder auch auf Messen, 
Tcavrf/vQEig von Sklavenhändlern, dvdQaTiodoxäTir^loi^ 
feilgeboten wurden. Meist лvurde der Sklavenmarkt 
an den Neumonden abgehalten. Die Preise, die man 
für Sklaven bezahlte, waren nach Alter, Geschicklich­
keit und Körperbeschaifenheit und auch in verschie­
denen Zeiten sehr verschieden. Der gewöhnliche Preis 
zur Zeit Xenophons betrug 2 Minen =  200 Drachmen; 
bei besonderer Geschicklichkeit, hauptsächlich aber bei 
höherer Bildung wurde ein noch viel höherer Preis be­
zahlt, der bis auf 30 und 100 Minen stieg.

3. H a u s sk la v e n ,  oty.öxqiße^^ olyoysvslg^ oixoTQ^fslg,^) 
d. h. im Hause geborene Sklaven, entweder erzeugt 
von dem Herrn mit einer Sklavin oder von einem 
Sklaven mit einer Sklavin. Im letzteren Falle hiessen 
die Kinder d/.iff idovloi.

b Am Bestimmtesten ausgesprochen bei Plat. Вер. V, p. 469. 
b Noch andere Fälle s. bei Becker-Göll III, 12. Vgl. ferner Büchsen­

schütz, Besitz und Erwerb im griechischen Altertum, Halle 1869, S. 115 ff. 
Schiller, die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei, Erlangen 1847, 
S. 24 ff.; Schück, über die Sklaverei bei den Griechen, Breslau, Gymnasial­
programm 1875.

b Wohl zu unterscheiden vom ołxi'jr,ę, welches Wort wie сГог'Яо? eine 
allgemeine Bedeutung hat. Bei Homer ist der gewöhnliche Ausdruck für 
Sklave д(л(0? oder oixfvg.
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§ 16. Verwendung der Sklaven. Zahl.
Bezüglich der Verwendung der Sklaven unterscheidet 

man Haussklaven und Handwerker.
1. Haus Sklaven,  d. h. Sklaven zur Bedienung und Be­

sorgung häuslicher Geschäfte; diese, sowohl männliche 
wie weibliche, verrichteten die verschiedensten Dienst­
leistungen. Die vornehmste \var dabei die des ra^iiag 
oder der гщаа, dem oder der die Verwaltung des 
ganzen Hauswesens unterstand. Von den übrigen 
männlichen Sklaven werden verschiedene Verrichtungen 
erwähnt, wie die des Weinschenken oder Kellners, 
oho/jwg, des Pförtners, v̂QcoQÖg u. dergl. Zahlreicher 
war die weibliche Bedienung, die hauptsächlich für die 
Besorgung der Küche, die Aufrechterhaltung der Eein- 
lichkeit, die Besorgung der Kinder, die besondere Be­
dienung der Frau, unter der die Kammerzofe, äßQa, 
eine bevorzugte Stellung einnimmt, insbesondere aber 
für weibliche Arbeiten, wie Spinnen, AVeben und 
Sticken verwendet wurde. Unter den männlichen 
Sklaven kamen schon früher Neger und Eunuchen 
vor, letztere, weil sie für besonders treu galten, haupt­
sächlich als Schatzmeister.

2. Handarbeiter.  Unter diesen sind wieder zu unter­
scheiden:

a) Fabriksklaven, die als Arbeiter in der Fabrik 
des Herrn arbeiteten oder an andere vermietet 
wurden. Daher erklärt sich die oft ungeheure 
Anzahl der Sklaven sowohl bei einzelnen Herren 
(so hatte z. B. Nikias 1000 Sklaven in die thra- 
kischen Bergwerke vermietet), als in gewerb- 
reichen Städten im allgemeinen, wie in Athen und 
Korinth. In Attika z. B. gab es nach einer zur 
Zeit des Demetrius Phalereus veranstalteten Volks­
zählung auf 21000 Seelen Bürger und 10000 Me- 
töken 400000 Sklaven. Die Sklaven galten bei 
dieser Art von \^erwendung als zinstragendes Ka-
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pital. Hierher gehört auch der Fall, dass der 
Herr seine Sklaven für die Bewirtschaftung eines 
eigenen grösseren Landgutes verwertete, 

b) Solche, denen von dem Herrn Aecker zur Bewirt­
schaftung gegen eine bestimmte Abgabe oder Pacht 
überlassen wurden. Dies war die am wenigsten 
abhängige Art der Sklaverei.

§ 17. Die rechtliche Stellung der Sklaven.
Da der Sklave nach griechischer Auffassung nur ein leben­

diges Besitztum ist, ist er auch rechtlos. Diese Rechtlosig­
keit zeigt sich in doppelter Beziehung:

1. Dem Herrn gegenüber.  Dieser war ihnen gegen­
über zu jeder, auch der schwersten körperlichen Züch­
tigung berechtigt. Er konnte den Sklaven mit dem Stocke, 
dem Riemen und der Peitsche schlagen, ihn in Fesseln 
(rred'ai, nodoxdy.xt], yoivtS) legen, ihn durch ein be­
sonderes Instrument (^vXov), vermittelst dessen Hals, 
Hände und Füsse durch 5 Oeffnungen desselben ge­
steckt wurden,^) krumm schliesseii lassen und durch ein 
Zeichen auf der Stirn brandmarken. Dagegen konnte 
er nicht über ihn, was in Rom gestattet war, die 
Todesstrafe verhängen. Tötete ein Herr seinen Sklaven 
dennoch, so musste er sich einer religiösen Blutsühne 
unterziehen. Gegen grausame Behandlung ihres Herrn 
konnten sich die Sklaven nur dadurch schützen, dass 
sie sich an einen Altar, der das Asylrecht hatte 
flüchteten, oder dadurch, dass sie verlangen konnten, 
verkauft zu werden (tiquoiv ahelv).

2. Den anderen Bürgern gegenüber.  Bei Beein­
trächtigungen , die ihnen von Fremden widerfuhren, 
hatten sie nicht selbst irgend welches Klagerecht, wohl

b Ein ähnliches Folterwerkzeug ist der xkoiog, durch welchen aber 
nur Hals und Hände oder nur ersterer allein gefesselt wurden.

*) Ein solches Asylrecht hatte in Athen das Theseion.
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aber stand ein solclies ihrem Herrn zu. )̂ Auch als 
Zeugen besassen sie keine Reclitsfähigkeit. Nur wenn 
sie als Angeber schwerer Verbrechen auftraten, oder 
bei Aussagen auf der Folter wurde ihren Aussagen 
Gewicht beigelegt {ty. rov во\кагод oder i i ’ гф iUęitan 
lov thyyov duhnai). Doch bestand für den Herrn 
kein gesetzlicher Zwang, den eigenen Sklaven an die 
Folter zu liefern oder Fremde als Zeirn’en anzunehmen.

§ 18. Die Behandlung der Sklaven.
Л̂ оп der gänzlich rechtlosen Stellung der Sklaven, die 

nur in Athen einige Avenige im vorangehenden Paragraphen 
angeführte Milderungen erfuhr, ist die sonstige Behandlung 
wohl zu unterscheiden. Im allgemeinen лгаг dieselbe, ins­
besondere in Athen, eine humane.^) Namentlich konnten sie 
sich in persönlichem A^erkehr mit ihrem Herrn einen grösseren 
Freimut erlauben (TiaQQr.oi'a), als sonst, namentlich in Rom, 
gestattet war. Im übrigen hing dabei ausserordentlich 
viel von dem Charakter des Herrn ab. Auch hat wohl nicht 
in allen Staaten Griechenlands eine so humane Behandlung der 
Sklaven stattgefunden wie in Athen, avo der gutartige Charakter 
der Bevölkerung zu Milderungen eher geneigt Avar Avie 
andei'Avärts und häufig sogar der Verkehr zwischen Herrn 
und Sklaven einen vertraulicheren Charakter trug. In Athen 
nahmen die Sklaven ferner an vielen gottesdienstlichen Hand­
lungen der Familie und des Staates teil. Ja sogar zu den 
Dionysien und zu den eleusinischen Mysterien Avurden sie 
zugelassen, letzteres allerdings nur dann, Avenn sie hellenischer 
Abkunft AÂ aren. Dabei vergass man aber den Sklaven

Dieser Fall tra t insbesondere ein, wenn ein Fremder einen Sklaven 
schlug, was gesetzlich verboten war. In diesem Falle konnte vom Heim 
eine vfi()so)ę angestrengt werden. Xenophon de rep. Ath. 1, 10.
Vgl. Becker-Göll III, 30.

In dieser Beziehung wird auch der Brauch angeführt, heim Ein­
tr itt des neugekauften Sklaven in das Haus denselben mit Xaschwerk 
{x(auxvo\uuut) zu überschütten. Allein dies geschah nur der guten Vor­
bedeutung wegen. Siehe Becker-Göll S. 33.
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gegenüber die nötige A^orsiclit nicht. So Hess man die­
selben beim Ansgange nicht hinterher-, sondern nur voraus­
gehen, hauptsächlich, damit sie nicht entliefen. Ferner hielt 
man gerne Sklaven verschiedener Nationalität, um Complotte 
zu verhindern, behandelte sie verschieden, um sie zu spalten 
und dergl. Andererseits verhinderte die im allgemeinen 
humane Behandlung der Sklaven die letzteren nicht, bei 
günstiger Gelegenheit zu entlaufen; ja sogar Sklavenaufstände 
sind, wenn auch selten und niemals in dem Umfange wie 
in Sicilien und Italien, vorgekommen.

§ 19. Die Freilassung.^)
Bestimmte durch das Gesetz vorgeschriebene Formen 

der Freilassung, wie in Rom, gab es in Griechenland nicht. 
Doch lassen sich etwa folgende Formen nachweisen;

1. Loskauf.  Dieser konnte entweder von Seiten des 
Staates bewirkt werden und trat in diesem Falle 
meistens ein für geleistete Dienste, wie gutes Benehmen 
im Kriege,^) Anzeige schwerer Verbrechen, oder er 
fand statt durch die Sklaven selbst, und zwar, da 
die Sklaven selbst rechtsunfähig waren, durch die 
A'ermittelung eines dritten, namentlich häufig durch die 
Priesterschaft eines Tempels. In diesem Fall wurde 
dann öfters ein förmlicher Vertrag abgeschlossen, 
worin auch die Leistungen und Verpfiichtungen, die 
der Freigelassene nach der Freilassung zu übernehmen 
hatte, genau verzeichnet waren.

2. T e s t a m e n t a r i s c h e  Verfügung.®)
Die Freigelassenen, dnelEvd-SQOL  ̂ unterscheiden 

sich von den römischen Freigelassen rechtlich zu ihrem

b Vgl. hierüber auch Hermann II, 1®. (Gr. Rechtsaltertttmer) 19 ff.
Auch lie.ss der Staat in Zeiten der Bedrängni.s oder wegen zu ge­

ringer Bürgerzahl einen Massenloskauf der Sklaven eintreten. (Hermann 
a. a. 0. S. 26). '

®) tVenn Freilassungen in Gerichtslokalen, Theateni und Altären zur 
Kenntnis gebracht wurden, so waren dies wohl nicht besondere Formen 
der Freilassung selbst, sondern nur verschiedene Arten der Puhlicienmg.
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Nacliteil dadurch, dass sie nicht wie diese Bürger wur­
den, sondern in das Verhältnis der Metöken traten. 
Das Abhängigkeitsverhältnis jedoch, in dem sie nach 
ihrer Freilassung zu ihrem früheren Herrn blieben, 
war bei den Griechen ein ähnliches und zwar

a. in r e c h t l i c h e r  Beziehung; л\йе hei den Römern^) 
fiel das Vermögen des Freigelassenen, луепп er 
ohne Kinder starb; an den Herrn zurück;

b. im P r iv a tv e r k e h r  mit dem Herrn war der grie­
chische Freigelassene etwas ungünstiger gestellt wie 
der römische. Zwar war das A'erhältnis darin ganz 
gleich, dass der Herr Patron, des Frei­
gelassenen war, dass der Freigelassene demselben 
gegenüber sich ehrerbietig benehmen musste und 
sonst gewisse Verpflichtungen übernahm, deren Ver­
nachlässigung zu einer Klage berechtigte, in Athen 
öUr̂  djioezaöiov. Aber im allgemeinen war das Ver­
hältnis des Freigelassenen zu seinem Herrn in 
Griechenland ein viel abhängigeres. So war es 
meistens Sitte, dass der IVeigelassene bis zum 
Tode des Herrn in dessen Hause bleibt und ihm 
nach wie vor dient, ja mit Rücksicht hierauf sogar 
noch dov^og genannt wird.

Der Sohn des Freigelassenen, duelev&eQog, hiess 
ê 8XEvi>e.Qog. Doch wird mit dem letzteren Ausdruck 
auch der in Knechtschaft Geratene und wieder Erlöste 
bezeichnet.

*) Siehe darüber des Verfassers: Eöm. Staats- und Rechtsaltertümer 
50, 51.
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Das Haus in seiner einfachsten Form ist das alte grie­
chische Bauernhaus.^) Dasselbe enthält in der Mitte eine 
Tenne, die zugleich als Wohn-, Arbeits- und Schlafraum 
dient, und auf beiden Seiten Viehställe. Reiche Häuser 
hatten an der Rückseite noch besondere Wohn- und Schlaf­
räume. Die Tenne enthielt zugleich die Küche. Der von

b Den Hauptaufschluss über das antike Bauernhaus bietet die 
Schilderung Galens von dem pergamenischen Bauernhaus XIV, p. 17 ed. 
Kühn. Vgl. Nissen, pompejan. Studien, 610.
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derselben aiifsteigende Rauch erhält seinen Abzug durch 
ein Loch oberhalb der Thüre, durch welches zugleich auch 
dem Raume Luft zugeführt wird. Vor dem Hause befindet 
sich ein durch eine Umzäunung (е^у.о^) abgeschlossener Hof 
mit Schuppen und Ställen für Schweine und Geflügel.’) Das 
homerische A n aktenh aus  ist nur die Einrichtung des 
Bauernhofes im Grossen. Während das Bauernhaus aus 
einem einzigen Raume bestand (döfioc;, ohog, lat. aedes im 
Singular) wurden bei dem grösseren Hause teils Einzelräume 
von dem einen Raume abgetrennt, teils Anbauten zu dem­
selben hinzugefügt. Die лтт Hauptraume abgesonderten 
Räume im Hause heissen &d?.a/iiot; mit dem gleichen Aus­
druck werden aber auch die Anbauten im Hofe bezeichnet. 
Seit dieser Zeit wird der Pluralis für das Ganze üblich, 
óóf.101, dchj-iaxa (vgl. aedes, Plural), während der Singular 
dieser Worte teils für einzelne besondere Zimmer, teils für 
die besonderen Räume im Hofe in Aufnahme kommt. Der 
Hauptraum aber, aus dem das Haus sich allmählich erweitert 
hat, erhält den Beinamen des grossen jtdyaQov ( -  /n8yd?Mp), wäh­
rend der Plural /.dyaQu wieder den Raumcomplex als Ganzes 
bezeichnet.

Abgesehen von dieser Erweiterung unterscheidet sich 
das grosse Herrschaftshaus von dem Bauernhaus nur durch 
die Verwendung der Säule, und zwar sowohl im Hause selbst, 
wo sie eine bedeutende Vergrösserung und Gliederung des 
Innenraums ermöglicht, als auch im Hofe, wo nicht nur der 
Hauptraum, sondern auch die Nebenräume in Säulenhallen 
münden. Aus dem einfachen Bauernhaus  hat sich nun 
das s tä d t i s c h e  AVohnhaus und aus dem Anakten­
haus der homerischen Zeit der spätere P a la s t  entwickelt 
und zwar in der AVeise, dass der xAusbau des Hofes das 
M egaron allmählich ganz in den Hintergrund drängt. Die 
AVirtschaftsräume werden nebeneinander gelegt und beim 
Palast die Nebenwohnräume oder Thalamoi mit ihren be-

‘) Vgl. die Beschreibung, die Homer von dom Hofe des Sauhirten 
giebt, Odyss. XIV, 5.
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sonderen Säulenhallen zu einem besonderen Säulenhof zu­
sammengerückt.

In der Anlage des homeri schen A n ak te n h an se s ,  
die wir hauptsächlich aus der Beschreibung des Palastes des 
Odysseus bei Homer erkennen, lassen sich dem Gesagten zu­
folge folgende Hauptbestandteile unterscheiden:

I. Eine das Wohngebäude und den vorliegenden Hof ein- 
schliessende M auer  oder Einhegung, h'Qxog. Diese 
Mauer enthielt ein zweiflügeliges Thor {га TX.QodvQa, ^vQai 
бтШед)^ durch welches man von Aussen in den Hof 
gelangte.

II. Der Hof,^) ауЦ . Es war dies derjenige Eaum, in 
welchen man durch das an der Mauer angebrachte 
Thor gelangte. Derselbe diente hauptsächlich land­
wirtschaftlichen Zwecken, enthielt vor Allem die Ställe, 
die Vorratskammer (in einem kuppelartigen Bau, Tholos,^) 
Scheunen, Wohnräume für die Söhne und die Knechte,

und in der Mitte den Altar des Zevg eQy.uog. 
Die einzelnen Bäume mündeten zum Teil in Säulen­
hallen. Dass es in einem solchen Oekonomieraum 
andererseits nicht an einem Misthaufen gefehlt hat, 
geht aus dem Umstande hervor, dass ein solcher sogar vor 
dem Hause des Odysseus und in dem Hofe des Priamus 
angeführt wird.^)

III. D as W o h n g e b ä u d e  der Fam il ie ,  öt7)f.ia oder dofiog, 
dessen Front dem Hofthore gegenüber lag. An dem­
selben treten folgende Bäumlichkeiten hervor:

b Vgl. die Schildenuig des städtischen Palastes des Priamus II. VI, 
242; vgl. besonders die W orte: myrrjyort' eyeaay ^saroTo Ид^ою,
nkrjOiot akkr,ko}y fi^yoi. Vgl. Nissen, pompej. Studien. 619.

Die Anlage eines Hofes beschreibt Homer in anschaulicher Weise, 
als Odysseus zum Sauhirten kommt, Od. XIV, 5 ff.; vgl. auch XVII, 264, 
wonach der Hof des Odysseus einige Aehnlichkeit mit dem einer mittel­
alterlichen Burg hat.

®) Nach Nissen enthielt der Tholos die Küche. Nissen, pompejan. 
Studien, S. 617.

b  Helbig, hom. Epos, S. 86 und Baumeister, Denkmäler, 626.
Z oll er, Privataltertümer. 3
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1. Eine  bedeckte  Säu lenha l le ,  aid-ovoa^)
vor der Eingangstliüre zum Palaste, der gegenüber 
in der Regel eine gleiche Säulenhalle an der Mauer 
zu beiden Seiten des Hofthores angenommen лvird 
(ai^ovaa агЩд). Die Säule selbst heisst x/wr, 
ein phönizisches Lehnлvort.

2. Das Vor haus,  TTQoöofiog, eine hinter der Säulen­
halle liegende abgeschlossene Vorhalle, die namentlich 
den Gästen als Schlafraum diente. Dieselbe war 
so lang wie die ganze Front des Hauses.

3. Das e igen t l icheW ohnh aus ,  Dieses enthält:
a) Den Männersaal, то fieyagov (das grosse). Dieser, 

den Hauptbestandteil des Palastes bildende, 
weite und hohe Raum hatte eine aus Holz­
balken gebildete D e c k e , d i e  auf hölzernen 
Balken ruhte, und ebensolche, häufig mit Metall­
platten geschmückte AVände, während ein fest- 
gestampfter, manchmal mit bunten Steinen ver­
zierter Estrich den Fussboden bildete. An 
der Rückwand des Männersaales befand sich 
derHeerd, eoyaqr^. Die von HomerOdyss. XIX, 37 
(XX, 354) erwähnten ^leoöd/tiai, deren Bedeutung

b Nach Nissen bedeutet aid-ovaa Lichtlialle.
*) Die Decke heisst fiiXad-Qoy; dieses Wort ist seiner Bedeutung nach 

=  atrum tectum, also identisch mit dem römischen Atrium, d. h. die rauch­
geschwärzte Decke (daher tdd^cdófig genannt); dann bezeichnet es wie atrium 
auch den Hauptraum selbst =  fi^yaqov und zuletzt auch das ganze Haus 
und zwar im Singular und Plural. Vgl. Nissen S. 620.

Die Wände, auch луепп sie von Stein waren (sonst war Holz das 
gebräuchlichste Material und Stein selten), луагеп auf der Innenseite mit 
einem hölzernen geglätteten Getäfel überzogen; Stückbewurf луаг unbekannt, 
ebenso das Behängen der Wände mit Teppichen. An die Stelle des Holz­
getäfels scheint, wie aus der Beschreibung des Palastes des Alkinoos ge­
wöhnlich geschlossen wird, eine Inknistation der Wände mit ^Metall ge­
treten zu sein. Uebrigens ist in dem genannten Palaste der xvuvog, der 
in der Eegel für blauer Stahl gehalten wird, neuerdings von Helbig (das 
hom. Epos nach den Denkmälern erläutert, S. 79) auf Gnind der Unter­
suchungen von Lepsius (die Metalle in den ägyptischen Inschriften) als 
blauer Lasurstein oder eine blaue Glasmasse Ьеглу. Schmält erklärt worden.
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schon im Altertum contro vers war, erklärt 
Winkler für Gallerien oder Hängeböden, Blümner 
(bei Baumeister), jedoch für „Querbalken, die
den die Decke tragenden doxoi als Stütze
dienten.“ (Aehnlich Guhl und Koner.) Das 
Wort kommt wohl von /neooóójuj  ̂ und heisst 
soviel Avie Zwischenbaii. Am innersten Ende 
des Megaron, dem Eingang gegenüber, liegt der 
oft erwähnte /.wyog, der als besonderer „AVinkel“ 
dem Hausherrn Vorbehalten war. 

b) Die für das engere Familienleben bestimmten 
Räume, oder ywaixioviTtg, in welche
man von dem Männersaal aus (speziell dem 
Mychos) durch einen kleinen Gang, TtQudvQov, 
gelangte. Diese Räumlichkeiten waren haupt­
sächlich für die Hausfrau und die mit weib­
lichen Arbeiten beschäftigten Sklavinnen be­
stimmt. Ausserdem befanden sich hier die 
Schlafräume für die Familie, darunter das Ehe­
gemach , dd?M/.wg im engem Sinne. Ueber 
diesem Teil des Gebäudes befand sich noch ein 
Oberstock, vTisQcfjov, welches speziell für den Auf­
enthalt der Frau bestimmt ist, wenn sie von den 
Geschäften sich zurückzieht. Von der ywai/xovlug 
konnte man durch einen besonderen, zwischen 
der Mauer und der Palastwand angebrachten 
Gang, lavQT ,̂ in den Hof gelangen.^)

§ 21. Das bürgerliche Wohnhaus der klassischen Seit.
Ueber das bürgerliche Haus der klassischen Zeit sind 

wir nur sehr unvollkommen unterrichtet. Die Beschreibung, 
die Altruv )̂ von dem griechischen Hause giebt, bezieht sich 
mehr auf ein palastähnliches Gebäude der späteren alexan-

*) Die bei Homer Od. XXIT, 126 er\vähnte ó()o-oa/;(j>;(=SpringthUre) war 
wahrscheinlich eine durch Stnfen zu erreichende Thnre, welche zu der kavQt; 
führte. Ueber die nicht allzugrosse Reinlichkeit im hoin. Hauses. Helhig S. 86.

®) M. Vitruvii Pollionis de Architectura libri X, V I, 7 (Henn. 
Müller-Strühing und Valent. Rose). 3*
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(Irinisclien als auf ein einfaches Wohnhaus der klassischen 
Periode, und da es sonst an zuverlässigen Nachrichten über 
dasselbe fehlt, so sind wir mehr oder minder auf Vermutun­
gen und Comhinationen angewiesen. Auch ist mit gutem Grunde 
anzunehmen, dass nicht alle Wohnhäuser auf die gleiche Weise 
eingerichtet waren. Im allgemeinen kann man es mit Nissen 
als wahrscheinlich bezeichnen, dass die gewöhnlichen Bürger­
häuser im Grundriss dem Bauernhause entsprachen, welches auch 
dem homerischen Anaktenhaus zu gründe liegt, und eine kleine 
Aule mit einem Domation dahinter enthielten. Dabei vertrat die 
Thüre zur Aule nach unserer Auffassung die Strassenthüre (av- 
/.siog) und die Thüre zum Domation die Stubenthüre ((.doavXog).^) 
Bei der folgenden Beschreibung des Grundrisses legen wir die 
Ausführungen von Guhl und Koner zu Grunde, deren sehr an­
schauliche Darstellung grosse AVahrscheinlichkeit für sich hat. 
Danach ist der Grundriss des griechischen Hauses folgender:

*) Nissen, pompejanische Studien, 624. 
*) Guhl und Koner® S. 102.
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A Hausflur, В der Hof, С der offene Saal, D Schlaf- 
gemacli des Hausherrn (Tlialamos), E Ampliitlialanios, G Käume 
für die Mägde und deren Schlafstellen, H Gemächer für 
häuslichen Bedarf, Vorratskammern, I auf die Strasse mün­
dende Läden oder Werkstätten, К Garten; 1 das Propylaion, (die 
Räume zwischen H und В sind Säulenhallen), 3 Altar des Zeus 
Herkeios, 4 und 5 Räume für die Heiligtümer: ^sol xtitglül und 
Ô eoi naTQ<i)OL (besitzgebende und Familiengötter), 6 der Heerd,
7 Thüre vom Saale zu den Arbeitsräumen der Mägde führend,
8 in den Garten führende Thüre, O-vQa xr^Ttaia.

Danach sind bei dem Hause folgende Hauptteile zu 
unterscheiden:

1. Die F a ę a d e  des Hauses mit dem E i n g a n g  von 
der Strasse. Diese hatte keine Fenster, und die Thüre 
war die einzige Oeffnung, falls nicht Läden auf die 
Strasse mündeten. Fenster, 0-vQlSsg, nach der Strasse 
zu gab es wohl nur im Oberstock, falls ein solcher vor­
handen war; sie waren durch Läden verschlossen oder 
vergittert.^) Die Thüre lag manchmal etwas zurück, 
in welchem Falle sich ein davor liegender freier Raum, 
7iQ()0̂ )Qov, ergab,. der mit Säulen geschmückt war. Hier 
stand öfters das Bild des Apollo Agyieus und etwas 
nach der Strasse zu das des Hermes in Form einer 
Säule oder eines Pfeilers. Von der Hausthüre führte ein 
Gang, iH'QioQsiov, bis in den Hof. Die Wände dieses 
Ganges waren ohne Thüren, ausser für die AVohnung 
des Thürhüters oder etwa vorhandene Stallungen.

2. Der Hof,  avb] oder tceqlgtvXiov (weil er von Säulen 
umgeben war). In der Mitte desselben befand sich der 
Altar des Zeus Herkeios, des obersten Schutzgottes 
des Hauses. Von diesem Hofe gelangt man durch 
Thüren in die verschiedenen Räume des Hauses, rechts 
und links meist in Vorratskammern und Werkstätten, 
nach hinten aber in die eigentlichen Wohnräume.

3. Die Wohnräume. Hier sind zu unterscheiden:

b Becker-GöU II, 150.
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a) Der vordere  Teil; dieser enthielt:
1. den grossen offenen AVolinsaal, der hauptsächlich 

zur Vereinigung der Familie und für die gemein­
samen Mahlzeiten diente. Hier befand sich auch 
der Hausheerd.^) Dieser Saal hiess щоагад oder 
TtaQuardg, auch яшпад.

2. Thalamos und ximphithalamos zu beiden Seiten 
der Prostas, beides Schlafgemächer, das erstere 
für den Hausherrn und die Hausfrau, das zweite 
wohl für die Töchter bestimmt; im ersteren be­
fanden sich auch die Hochzeits- und Ehegötter.

b) Der hintere Te i l ,  der homerischen yvvatyMvlng ent­
sprechend, wo sich die Hausfrau mit den spinnenden 
Mägden auf hält, welche letzteren auch in dem Ober­
stocke (TcvQyoi) dieses Teiles geschlafen zu haben 
scheinen. Dieser hintere Teil der eigentlichen Wohn- 
räume stand mit dem vorderen durch eine Thüre 
in Verbindung, /neravlog, so genannt, weil sie hinter 
der avkt] lag.

Die V orra tsk am m ern  und andere  zu ve r sc h ie ­
denen Z w e c k e n  d ienenden .Räume rechts  und 
l inks vom Hofe. Diese Räume dienten zum Teil als 
Werkstätten, die manchmal auf die Strasse gingen; auch 
mögen hier die Schlafstätten für die Sklaven gelegen 
haben.
Der Garten,  welcher hinter der Gynaikonitis lag und 
mit derselben durch eine Thüre, Ôvqu xr^Tiala, verbun­
den war.

§ 22. Die Einrichtung und Ausstattung des Hauses.

Die Hausthüre war entweder mit einem einfachen Riegel 
fioylog^ hom. dysvg oder tmßlr^g^ oder mit einem Schloss, das

') Dieser Ileerd war ursprünglich Kochheerd, diente aber, als später 
für die Küche besondere Räumlichkeiten nötig wurden, hauptsächlich als 
Opferheerd.
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von verschiedener Constrnktion sein konnte/) verscliliessbar. 
Wer eintreten wollte, klopfte (ж'ттесу oder xqovelv ^vQav) 
gewöhnlich mit einem an der Tliiire angebrachten metallenen 
Thürklopfer, (n'mTQOv̂  tTiioTiaaTQOv.

Der Säulengang im Hofe schützte die um den Hof her- 
umliegenden Zimmer gegen Sonne und Wetter. Luft und 
Licht erhielten diese nur vom Hofe her und nicht durch 
Fenster, die, Avemi überhaupt vorhanden, nur im Oberstock 
(vTceQiiiov) gebräuchlich w a r e n . G e g e n  die Kälte im Winter 
schützte man sich durch Kohlenbecken oder kleine tragbare 
Heerde. Der Kochheerd befand sich im grossen Saale, 
rrao-rdb*, später gab es besondere Küchen, drrrdrm, mit Eauch- 
fängen, хаттродбхои. lieber die Lage dieser, soлvie über die 
der Abtritte, аш таии  oder xoriQatvsg, ist nichts Bestimmtes 
überliefert. Da die Dächer meist flach waren, so gab es 
keine Bodenräume, wohl aber Keller unter dem Hause, IdxxoL 
und vTiir/8ia. Bezüglich der äusseren Ausstattung des Hau­
ses war es gewöhnlich, die Aussenwände mit Stuck, xoviafia, 
zu bewerfen, der meistens mit Farbe versehen war. Beson­
dere Faęadenmalereien kommen erst später vor; nur mit 
Inschriften, die man über der Hausthüre anbrachte, wurde 
das Haus häufig verziert. Die innere Ausstattung des bür­
gerlichen Wohnhauses der klassischen Zeit лvar sehr einfach. 
Die Wände, meist von Holz oder Ziegelstein,^) waren nur 
mit einfacher Tünche überzogen. Wandmalereien wurden 
erst seit dem Ende des 8. Jahrhunderts üblich.

Die D ecken  kannten als einzigen Schmuck nur eine 
Holzverzierung durch Kassetten, (pa%viö(.iaTa\ auch hier trat 
eine Bemalung erst später ein.

b Besonders ist eine Art zu erwähnen, die mit dem dreizinkigen 
lakonischen Schlüssel geöffnet wurde.

“̂) Vgl. über deren Form Blünmer bei Baumeister, Denkmäler 627. 
®) Wie sich solche in Pompeji gefunden haben, s. Blünmer bei Bau­

meister 631 und die Abbildung daselbst.
*) Als Material für den Hausbau wurde Bruchstein nur für den 

Unterbau verwendet, für die Mauern dienten Luftziegel oder blosses 
Biegelwerk.
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Der Fussbodeii war Estrich; Mosaiken kommen erst nach 
Alexander dem Grossen auf.

§ 23. Die palastartigen Wohnhäuser der späteren Zeit.
Die prächtigen Wohnhäuser der späteren Zeit unter­

scheiden sich von dem bürgerlichen Hause im Grundriss 
hauptsächlich durch die Anlage eines zweiten Hofes, welcher 
sich hinter dem Saale (der Prostas) befand und der nun 
mit den ihn umgebenden Räumen der eigentliche Sitz des 
engeren Familienlebens wurde, während der vordere Hof mehr 
der Wirtschaft diente.^) Die Thüre, welche im bürgerlichen 
Wohnhaus die Prostas .mit der Gynaikonitis verband und 
Metaulos hiess, führte bei dieser Anlage aus der Prostas in 
den zweiten Hof und wurde jetzt mit dem Namen Mesaulos 
bezeichnet, weil sie z w i s c h e n  den beiden Höfen lag. Die 
Prostas behält dabei ihre Bedeutung vollkommen bei. Ins­
besondere befand sich in ihr nach wie vor der heilige Heerd.

Ausser dieser Verschiedenheit im Grundriss besteht 
der Unterschied zwischen dem bürgerlichen Wohnhaus und 
dem späteren Palast hauptsächlich im Umfang und in der 
inneren Ausstattung. Der Umfang des Hauses nahm nicht 
nur in die Länge und Breite, sondern auch in die Höhe zu, 
so dass turmartige Bauten mit mehreren Stockwerken nichts 
Seltenes waren. Der Hauptunterschied zeigt sich aber in

b Wie das städtische Haus aus dem einfachen Bauernhaus, so hat 
sich der spätere Palast aus dem grösseren Bauernhöfe, dem Anaktenhaus, 
der homerischen Zeit entwickelt, wie wir oben § 19 gezeigt haben. Von 
den zwei Höfen diente der eine als Wirtschaftshof und der andere als 
Familienaufenthalt; das hom. Megaron schrumpft dabei zu Prostas zu­
sammen. Da aber der Wirtschaftshof zugleich die Gynaikonitis und 
der Gesellschaftshof die Andronitis enthielt, so wurde der Haupteingang 
natürlich der Andronitis, also dem sogenannten zweiten Hof, gegenüber 
angebracht, während am Eingänge zur Gynaikonitis die Pferdeställe lagen. 
Daher schreibt sich der Irrtum verschiedener Gelehrten, die meinen, dass 
Vitruv in seiner Beschreibung vom und hinten mit einander verwechselt 
habe. Zum vorderen Hof wurde eben jetzt der sog. zweite Hof, vor dem sich 
auch die Hauptfaęade des Hauses befand. Vgl. Nissen, pompejanische 
Studien 622 und 623.
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der inneren Ausstattung, insbesondere in der Aussclimückung 
der Wohnung mit Malereien an Decken und Wänden, mit 
Mosaikböden, getäfelten Zimmerdecken, Vorhängen an den 
Thüren gleich unseren Portieren u, dergl.

K apit e l  V.

Die Hausgeräte.
Hermann IV®, 157, Becker-CtöII Charikles Ш , 71, Guhl und Koner® 168.

§ 24. Das Meublement des Hauses.
Das Meublement eines Hauses enthält 1) Geräte zum 

Sitzen, 2) Geräte zum Liegen, 3) Tische, 4) Laden und 
Kisten.

I. Geräte  zum Sitzen.  Unter diesen sind zu verzeichnen:
1. Der Diphros,  entsprechend der lateinischen sella, ein 

niedriger Sessel ohne Lehnen, dessen Beine entweder 
sägebockartig oder senkrecht standen. Die erstere 
Form war, da der Sitz aus Leder war, ein Klappstuhl, 
den man sich häufig nachtragen Hess (oxXaSiag 
dicpQog).

2. L e h n s tü h le ,  xhof-iog^ xhvrr^Q oder auch xhoh] 
genannt, entsprechend der lateinischen cathedra und 
ähnlich unseren Zimmerstühlen, mit ausgeschweiften 
Beinen und einer oben meist halbkreisförmig aus- 
geschiveiften Rücklehne.

3. Hohe L e h n s e s s e l ,  ü q̂ovol (lat. solium), mit einer 
meist bis zur Kopfhöhe aufsteigenden Rücklehne, 
Stützpunkten für die Arme und einem Pussauftritt 
(vTiOTiodiov, hom. i^Q^vvg). Im Tempel galten sie als 
Ruhesitz für die Götter und Priester, in den öffent­
lichen Lokalen als Amtssitze für die Buleuten, 
Richter u. dergl. und im Hause als Ehrensitze für 
den Hausvater und die Gäste. Die Formen des 
Thronos waren sehr mannigfaltig. Auch stattete die
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Kirnst sie mit mannigfacher Ornamentik aus. Die 
für den Privatgebraucli bestimmten Tlironoi waren 
aus schwerem Holze gefertigt und gewöhnlich mit 
Decken oder b’ellen versehen.

4. Die hö lzerne  Bank,  ßd&Qov auch ayJfmovg, eben­
falls zum Sitzen bestimmt und ausser dem Hause 
besonders in der Schule im Gebrauch (lat. sub- 
sellium).

II. G er ä te  zum Liegen.
1. DeniKlappstuhl  entsprechende, F e l d b e t t s t e l l e n  

ähnliche L a g e r s t ä t t e n  (cU/nvia in der Odyssee 
genannt).

2. Eine auf vier Beinen ruhende lehnenlose  Schlaf ­
bank, wohl nicht sehr verschieden von der oben 
erwähnten Sitzbank.

3. S c h la fb a n k  mit  e iner Lehne  am Kopfende, 
Rücklehne und Fusslehne, y/dvi], sowohl bei Mahl­
zeiten als zur eigentlichen Bettstatt für die Nacht­
ruhe dienend.

Das Bett selbst war nach Zeiten und Verhält­
nissen sehr verschieden. Doch können wir im all­
gemeinen das einfachere Bett bei Homer von dem 
üppiger ausgestatteten Bett eines Reichen in der 
historischen Zeit unterscheiden. Das hom eri sche  
B e t t  hatte folgende Bestandteile:
a) wollene Decken, die eine matratzenartige 

Grundlage bildeten,
b) тащтед^ darüber gelegte weichere Decken, die 

dazu dienten, das Lager weicher zu machen, 
also einen ähnlichen Ziveck hatten, wie unsere 
auf die Matratze gelegten Unterbetten,

c) Vliesse, die unter die gelegt wurden,
d) leinene Tücher,
e) ylalvai zum Zudecken, manchmal blosse Ge­

wänder.
Die späteren Betten waren luxuriöser ausgestattet. 
Sie enthielten:
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a) Eine mit Wollenhaar oder mit Federn gestopfte 
und mit einem leinenen oder wollenen Tuch 
überzogene Matratze, xvirpaXov, tvXsIov, zvh].

b) Eine darüber gebreitete Decke, die mit verschie­
denen Namen bezeichnet wird (neQiOTQo^iaTa, 
L7ttßh'^f.iaTa u. a.).

c) Kopfkissen, 7tQoaxs(pd?MLOv.
Und dazu kommt dann wohl auch öfters eine 
Decke zum Zudecken, wenn man nicht schon 
die unter b genannten Peristromata, in die man 
sich einhüllen konnte, dazu benützte. Ausserdem 
zog man noch ein besonderes Nachtkleid an, 
ivEvvaiov.

Das Bettgestell wurde mit Gurten bespannt, um die 
Matratze darauf zu legen, ercirovoL. Die Sklaven 
und die ärmere Klasse hatten ein einfacheres, aus 
Binsen, Rohr oder Bastmatten bestehendes Lager, 
xcc^ievviov.

III. Tische. Dieselben glichen in ihren verschiedenen For­
men wesentlich den noch, heute üblichen; nur waren sie 
gewöhnlich niedriger als die unseligen und dienten nur 
zum Tragen der für die Mahlzeiten bestimmten Speisen 
und Geräte, nie zum Lesen oder Schreiben. Die Tische 
waren aus Holz (meist Ahorn), später auch aus Bronze 
und Elfenbein. Besondere Sorgfalt wurde auf die künst­
lerische Ausstattung der Füsse verwendet.

IV. L a d e n  und K is ten ,  schon bei Homer unter dem Namen
(pioqLa(.i6g vorkommend, später y.LßcoToi Xdqvaxeg
genannt, dienten zur Aufbewahrung von Kleidern und 
Kostbarkeiten. Sie waren häufig mit grosser Kunst 
gearbeitet und mit Schlössern versehen. Kommoden 
und aufrechtstehende Schränke mit Thüren waren bei 
den Griechen nicht üblich.

Milet.
Oft sehr luxuriös angefertigt. Die prächtigsten Stromata lieferte
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Spiegel als Schmuck der AVände gab es nicht, sondern 
nur Handspiegel, gewöhnlich aus polirter Bronze.

§ 25. Die Trink-, Speise- und Kochgeschirre.
Unter den Geschirren, die teils zum Essen, teils zum 

Trinken, teils zum Kochen dienten, sind am besten bekannt 
die T r in k g e s c h ir r e .  Unter diesen sind zu nennen:

1. Die Phiale ,  eine flache Schale ohne Henkel und Fuss, 
oft mit einem д^краХпд in der Mitte, d. h. einem buckel- 
artigen Mittelpunkt.

2. Das Kymbion,  ein Trink- oder Libationsgefäss in 
Form eines Nachens.

3. Die K yl ix ,  eine mit zwei Henkeln und einem Fuss 
versehene Trinkschale.

4. Der Skyphos  mit zwei Henkeln, aber ohne Fuss.
5. Der K an th aros  mit hohem Fuss und weit ausge­

schweiften hohen Henkeln.
Als ältere Trinkgefässe sind zu erwähnen;

1. Das homerische дёпад d/i(pixv7isl?Mi\ wofür auch die 
kürzeren Bezeichnungen Depas und Kypellon gebraucht 
werden. „Aus ihm tranken die Helden und aus ilim 
spendeten sie den Göttern. Auch liegen Zeugnisse 
vor, dass der Wein mit demselben Gefässe aus dem 
Krater geschöpft wurde.“

b Helbig, das hom. Epos aus den Denkmälern erläutert, 260.- lieber 
die Form des depas amphikypellon giebt es drei Ansichten:

1. Die An s i c h t  von W i n k e l m a n n  (Gesch. der Kunst im Altertum 
Buch XI, Cap. 1, § 15), wonach dasselbe ein Trinkgeschirr gewesen, 
welches wie das bekannte carsinische Silbergefäss aus einem 
inneren Becher und einer denselben einschliessenden metallenen 
Decke bestanden habe.

2. Die A n s i c h t  von B u t t m a n n  (Lexilogus P ,  160), wonach das 
amphikypellon einen Doppelbecher bedeutet, d. h. einen Becher, der 
vermöge eines in der Mitte angebrachten Bodens in zwei Behälter 
geteilt se i, von denen jeder zur Aufnahme einer Flüssigkeit ge­
eignet gewesen sei (ähnlich unserem Römer).

3. Die Ansicht d e s Ar i s t o t e l e s ,  inder  neueren Zeit von H e 1 b i g ange­
nommen und begründet, wonach das W ort ein auf beiden Seiten
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2. Das Karel ie  s i  on, ein mit bis zmn Boden herabrei- 
clienden Henkeln versehenes längliches und in der Mitte 
der Höhlung sich verengendes Trinkgeschirr.

Zuletzt sind hier noch die Trinkhörner, хедата oder 
(wrd, zu erwähnen, die in den verschiedensten Formen 
Vorkommen. Unter diesen hatte das eigentliche (w tov  
an dem mit einem Thierkopf versehenen Boden eine 
Oeffnung, aus der man den Wein in feinen Strahlen 
ausströmen Hess, um ihn dann mit dem Munde aufzu­
fangen.

Von den S p e i s e g e s c h i r r e n  werden erwähnt: Teller 
Tiivaxsg, Platten öioxoi, Schüsseln koTiädia TQvßkia, die Fisch­
platte Tuvaxiaxog iyß-vt^Qog, Teller zum Darreichen des Brodes 
und dergleichen.

Von diesen Speisegeschirren sind die K o c h g e s c h i r r e  
zu unterscheiden, darunter die Kochtöpfe, yvzQai^ in denen 
Fleisch, Gemüse und Brei gekocht Avurde, und Kessel, Ußrj'isg, 
meist über Dreifüssen, TQiitodeg.

§ 26. Die Vorrats-, Misch- und Schöpfgefässe.
Unter den Vorratsgefässen sind besonders zu neunen:

1. Das F a s s ,  ni&og, von Thon, aber von grosser Festig­
keit und manchmal von bedeutendem Umfang und meist 
in einem Teil der Erde vergraben. Es diente zur Auf-

mit Henkeln versehenen Becher bezeichnet. Abgesehen von den 
Denkmälern (in Hissarlik, Mykene und anderen Orten), spricht dafür 
folgende Schlussfolgerung Helhigs (S. 266): „In der Odyssee (III, 
35 ff.) wird der Becher, den der Sohn des Nestor, Peisistratos, dem 
Telemachos und der Athene, den letztere in der Gestalt des Mentor 
begleitet, hei ihrem Eintreffen in Pylos darreicht, zweimal (Vers 44 
und 51) depas, einmal (63) d e p a s  a m p h i k y p e l l o n  und zweimal 
(50 und 53) a l e i s on  genannt. Ausserdem erhellt die Identität des 
depas mit dem aleison aus Od. XXII, 9 und 17, indem daselbst 
der Becher des Antinous das eine Mal (17) durch das erstere, das 
andere Mal (9) durch das letztere Wort bezeichnet wird. Das Sub­
stantiv aleison hat hier das Epitheton с</л̂ >штоу „„mit zw'ei Henkeln 
versehen.““ Also bezeichnen die vier Synonyma einen zweihenk- 
lichen Becher.“
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bewahrung* von Wein, Oel und anderen Flüssigkeiten. 
Eine kleinere Form des Fasses ist der Stainnos, gleich­
falls von Thon und von ähnlicher Form wie der Pithos. 
Zur Aufbewahrung des Weines dienten übrigens auch 
aus Tierhaut verfertigte Schläuche, doxoi. Denselben 
Zweck hatte ferner der Kados, worin der zum Mahle 
bestimmte Wein auf bewahrt wurde. lieber seine I^rm 
ist nichts Sicheres bekannt.

2. D ie  Amphora, d/u(fOQEvg, ein Behälter für verschiedene 
Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Oel. Das Wort 
ist synkopiert aus dfKfKfOQsvg, bezeiclinet also ein 
Gefäss mit z\vei Henkeln; dasselbe ist mehr oder minder 
weitbauchig, hat einen bald längeren, bald kürzeren 
Hals und eine verhältnismässig kleine Mündung. Es 
kommt schon bei Homer vor.

3. Der Wasserkrug, Kalpis und Hydria, beides Aveit- 
bauchige Gefässe mit kurzem Hals und einem dritten 
Henkel, der besonders zum Aufheben auf den Kopf 
diente; er ist typisch für die wasserholenden Jungfrauen.

4. Der Lagynos, ein kleineres, unserer Flasche am nächsten 
kommendes Weingefäss.

5. Der Kothon, Feldflasche für die Soldaten.
6. Die Lekythos, ein zur Aufbewahrung von Oel und 

Salben dienendes Gefäss mit engem langem Halse, einem 
Henkel und einem Fuss, hauptsächlich in den Palästren 
gebraucht.

7. Das Alabastron, gleichfalls für Oel und Salben, aber 
ohne Henkel und Fuss.

Die Mischgefässe ,  für Avelche im allgemeinen der 
Ausdruck Krater üblich ist, haben ihrer Bestimmung ent­
sprechend einen weiten Hals, ferner zлvei Henkel und einen 
Fuss mit breiter Basis.

Von S c höpf -  und G ie s s g e f ä s s e n  л\̂ е1Меп u. a. er­
wähnt die Arytaina, Kotyle, Oenochoe, Ohus, Prochus. 
Sie sind in ihrer Grösse sehr verschieden, wenn auch meist 
kleiner als die vorher erwähnten, von kannenartiger Form 
und einhenklich.
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§ 27. Sonstige Hausgeräte.
Von sonstigen Hausgeräten sind als wichtig hervorzuheben;

1. Die Lampen,  Ixr/voi, von Thon oder Metall und auf 
Lampenhaltern, hr/via, aufgestellt. In der homerischen 
Zeit dienten statt der Lampen mit Holzspänen gefüllte 
Leuchtspannen, Xafmzł;Qsg, oder Fackeln. Zur Erzeugung 
des Feuers bediente man sich eines primitiven, aus 
weichem und darin gedrehten harten Holz bestehenden 
Feuerzeuges, nvQsia.

2. Die Badewanne ,  dad/iuvO^og, kommt schon bei Homer 
vor. Diese Wannen waren von Metall (Silber) oder polier­
tem Stein. Später traten an ihre Stelle Badebecken von 
schalenartiger Form und auf einem oder mehreren 
Füssen ruhend, .̂ovrijQf.g. Audi wurden in manchen 
Häusern grössere Badebassins eingerichtet.

Kapitel  VI.

Die Nahrung.
Hermann IV®, 214 und 127; Becker-GöU Charikles II, 286; Guhl und 

Koner® ,844; Wachsmuth II®, 394.

§ 28. Das Brot und dessen Zubereitung.
Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste der 

Griechen und Ilömer, Leipzig, Teubner 1874, I, 1 ff.

Bei der Nahrung ist das Brot, das gewöhnliche Nahrungs­
mittel, von der Zukost,  oipov  ̂ zu unterscheiden. Es gab 
zwei Hauptarten von Brot, fid'^a und d()Tog.

1. Die Maza,  die gewöhnliche Nahrung der gemeinen 
Griechen, lat. puls, war ein aus Gerstenmehl und in 
einer Form getrockneter Teig, der mit Wasser an­
gefeuchtet genossen wurde.

2. Das gebackene  Brot,  im allgemeinen aQing genannt, 
war selbst wieder verschieden nach der Substanz, der 
Form und der Art der Zubereitung. Nach der Sub-
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stanz zerfällt es wieder in verschiedene Arten, je nach­
dem es aus Weizenmehl oder Gerstenmehl (letzteres 
barbarische oder Sklavenkost) oder auch Gerstengraupe, 
Spelt, Hirse bereitet ist. Dann kam es auch darauf 
an, ob das Brot rein aus Weizenmehl gefertigt, oder 
ob Kleie dazu genommen Avurde; das erstere wurde 
xa&aQog, A£W>g(Weissbrod), das letztere dxd^aQTog.qiawg 
(Schwarzbrod) genannt. Der Form nach waren die 
Brote meist rund und in vier Teile gekerbt {aQzog 
TSTQ(XTQvg)og, lat. panis quadratus). Bezüglich der Zu­
bereitung kam es vor allem darauf an, ob das Brod 
ganz gesäuert {aQzog tvf.inr^g) oder gar nicht gesäuert 
wurde {dCv^iog). Dann ergaben sich auch Unterschiede 
nach der Verschiedenheit der Art des Backens und der 
Zuthaten, wie Salz, Oel u. dergl. Das Backen selbst 
geschah in der Regel folgendermassen:

Da der grösste Teil des bereiteten Brotes gesäuert 
war, so gehörte zum Backen notwendig die Herstellung 
des Sauerteigs. Dieser wurde meist aus Hirse und 
Most hergestellt, oder auch aus dem zu verbackenden 
Mehl selbst bereitet.^) Diesen Sauerteig mischte man 
unter das Mehl, feuchtete dies mit Wasser an, that 
dazu Salz und knetete dann die so entstandene Masse 
(/натго), lat. subigo, depso). Der so geknetete Teig, 
ffVQafia, wurde dann auf einem Backbrett und zwar 
meist aus freier Hand geformt und dann in den Back­
ofen {iTtvög, lat. furnus) geschoben. Beim Backen selbst 
wurde besonders darauf gesehen, dass das Brot eine 
schöne glänzende Rinde bekam und gleichmässig durch­
gebacken wurde.

Die Brotbereitung war in den ältesten Zeiten in 
Griechenland wie in Italien eine häusliche Beschäfti­
gung; später wurde dieselbe auch gewerbsmässig be­
trieben, und so entstand das Gewerbe der Bäcker und 
Müller, das jedoch nicht, wie bei uns, getrennt, sondern 
immer in einer Hand vereinigt war.

b Näheres darüber bei Blümner I, 58, 59.
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§ 29. Die Zukost.
Man kann dreierlei Arten von Zukost, imterscliei-

den: 1) Yegetabilien, 2) Fleisch, 3) Fische.
1. D ie  v e g e t a b i l i s c h e  Zu kost .  In den älteren Zeiten 

war die gewöhnliche Zukost zum Brode beim Landmann 
einfach Lauch und Zwiebeln (oxÖQoda xal xQOjUjuva)-, 
auch andere wildwachsende Pflanzen, wie Kresse und 
Lattich, reichten oft aus zur Sättigung. Später лгаг 
diese Nahrung jedoch vielfach verpönt und stand als 
ein Ueberbleibsel aus der alten bäuerischen Zeit und 
als Nahrung der niedrigsten Bevölkerungsklasse sogar 
in Misskredit.^) Dann л\тгеп als einfache Zukost 'be­
liebt Baumfrüchte, insbesondere Feigen. Unter den mit 
Zubereitung genossenen Vegetabilien kommen in erster 
Linie grüne Gemüse in Betracht, ?муат, die teils mit 
Essig, Del und Honig zugerichtet (lofiä Ыуат)^ teils 
gekocht wurden. Dann waren Hülsenfrüchte eine be­
liebte Nahrung; dieselben wurden entweder geröstet 
oder als Suppe oder Brei, e/rvoc:, zubereitet; insbeson­
dere л\тг ein Gericht aus gekochten Linsen beliebt.

Später lieferten die Vegetabilien auch das Ma­
terial für feiner zubereitete Speisen.

2. F l e i s c h .  Frisches Fleisch genoss man im früheren 
Altertum nur bei besonderen Anlässen, sei es dass eine 
Jagdbeute oder ein Opfer dazu Gelegenheit bot. Später 
mit zunehmendem Luxus wurde das Fleisch der Haus­
tiere regelmässige Nahrung. Die älteste Fleisch­
nahrung in Griechenland war das Schweinefleisch, das 
wegen seiner Aehnlichkeit mit dem Fleisch des Men­
schen als besonders gesund betrachtet wurde. Daneben 
Avurde dann auch Ochsen-, Schaf- und Ziegenfleisch ge­
nossen, ebenso Wildpret, besonders Hasen und Ge­
flügel, unter dem die Hühner und die wilde Drossel 
besonders beliebt waren. Auch wurde das Fleisch viel­
fach zu Würsten verarbeitet.

b S. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 2. Aufl., S. 174.
Z olle r ,  Privataltertümer. 4
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8. F i s c h e ,  die der spätere Geschmack so sehr bevor­
zugte, dass der'Name oi/iov vorzugsweise auf sie An- 
Avendung fand. In früherer Zeit, namentlich in der 
Heroenzeit, scheinen sie als Nahrung keine oder doch 
eine sehr geringe Yerwendung gefunden zu haben, was 
schon den Alten aulFiel.’̂) In der Folgezeit jedoch wur­
den sie ein Hauptnahrungsmittel, namentlich in den 
Seestädten. Flussfische zwar Avaren ausser den Aalen 
aus dem Kopaissee in Böotien nicht besonders beliebt; 
aber die Seefische, die teils an der nahen Küste ge­
fangen und manchmal sehr kostbar waren, teils, wie 
Thunfische, Häringe und Sardellen, massenhaft gesalzen 
{tuqI'/j ]) von entlegeneren Meeren wie z, B. dem Pontus 
eingeführt wurden, gehörten in der historischen Zeit zu 
den beliebtesten Nahrungsmitteln. Als Gewürz wurde 
dabei Koriander, Knoblauch und das kyrenäische Sil- 
phion verwendet. Auch besondere Fischsaucen, die oft 
von weither importiert wurden, Krebse, Austern u. dgl., 
waren eine, wenn auch teilweise teuere und seltene, 
doch den Griechen nicht unbekannte Nahrung.

Die Zubereitung des Fleisches und-der Fische war an­
fänglich eine sehr einfache. In der homerischen Zeit wurde 
das Fleisch an Spiessen (oßelog) gebraten, später gekocht 
oder in Oel gebacken, welch letzteres durchweg die Stelle 
der Butter vertritt. Die Zubereitung der Fische war später 
ein Gegenstand besonderer Kunstfertigkeit (оЦютттш-). Die 
tägliche Kost wurde von der Hausfrau oder unter ihrer Auf­
sicht von Sklavinnen zubereitet. Später wurden auch be­
sondere Köche gemietet, unter denen die sicilischen die ge­
suchtesten waren.

Zu bemerken ist noch, dass die Milch der Haustiere 
besonders zur Käsebereitung verwendet wurde. Der Käse 
sowie die Eier der Haustiere bildeten natürlich auch einen 
nicht unbedeutenden Bestandteil der täglichen Nahrung.

b S. Plato rep. III, p. 404.
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Sonst diente die Milch, namentlich in frühester Zeit, haupt­
sächlich als Getränke.

§ 30. Die G-etränke. )̂
Das allgemeine Getränk in Griechenland ist der Wein, 

ülvog dfiTiflivog. Zwar weisen verschiedene Andeutungen darauf 
hin, dass es nicht an einem bierartigen, aus Gerste gefertigten 
Getränk, gvdog,^) auch nlvov^ ßQviov^ oivog y.QiÜ̂ ivog genannt, ge­
fehlt hat. Allein ausser bei den Griechen, die in Alexandrien 
wohnten, wo sie es von den Egyptern kennen lernten, wurde 
es sonst selten als eigentliches Getränk benützt. Ebenso- 
Avenig scheinen die aus Aepfeln, Birnen und anderen Früch­
ten gewonnenen W êine eine weitere Verbreitung gefunden zu 
haben. Somit Avar der Traubenwein, abgesehen vom W âsser 
und der Milch, das fast ausschliessliche Getränk der Griechen.

Eine scharfe Unterscheidung des Weines nach den Hei­
matsorten fand im alten Griechenland Aveniger statt als dies 
heutzutage üblich ist. Doch waren immerhin geAvisse Weine 
bevorzugt, Avie die von Chios, Lesbos, Naxos, Thasos, Eho- 
dos. Knidos. Unter diesen selbst wieder Avar der von Chios 
besonders geschätzt. Von dem Weine von Thasos ferner ist 
bekannt, dass er einen bedeutenden Handelsartikel bil­
dete. Ein sehr bekannter, wenn auch weniger beliebter Wein 
Avar der Pramnier, der schon von Horner )̂ hervorgehoben 
Avird. Von den Weinorten auf dem Festlande zeichneten sich 
Sikyon und Phlius aus; auch am Parnass gab es einen be­
rühmten Weinstock. Uebrigens Avar der Weinbau in ganz 
Griechenland verbreitet; insbesondere Avaren Lakonien, Mes­
senien, die Gegend um Theben, Attika, Euböa Aveinerzeugende 
Länder.

*) Vgl. hierüber ausser den schon angeführten AAArken nach ins­
besondere Becker-Göll Charikles TI, 337 und Göll, Knlturhilder aus Hellas 
und Kom, 3 Bände, Leipzig 1867, II '’. 49 ff.

Dies ist noch jetzt in Griechenland nationaler Ausdruck für das 
heutige Bier.

II. XI, 639. Â 'gl. dazu Athenaeus I, p. 28. .30. Der Name Avird 
in der Regel abgeleitet von einem Berge Pramne auf Ikaros oder in 
Karieti.
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Der Farbe nach unterschied man drei Gattungen:
1. den dimkelroten, der zuerst in Chios gebaut

worden sein soll und als der stärkste galt;
2. den weissen, Яег'хо̂ ', als dünn und schwach angesehen;
3. den gelben, y.iQ(w ,̂ als verdauungsbef ordernd geschätzt.

Manche unterschieden noch einen hellroten,
von dem dunkelroten, fiü.ag.

Doch wurden die Sorten nicht immer rein gehalten, son­
dern öfters mit anderen Weinen verschnitten, ja sogar behufs 
des Transports mit Meerwasser vermischt, welches, wie man 
glaubte, ihn dafür geeigneter machte. Die Versendung selbst 
geschah gewöhnlich in bocksledernen Schläuchen, daxoi, 
manchmal jedocli auch in thönernen Amphoren, während zur 
Aufbewahrung im Hause meist thönerne Fässer, TriOot, 
dienten.

Ausserdem wurde der Wein auch öfters mit andei’ii Es­
senzen versetzt, in welchem Fall er olvog dvO^oofn'ag hiess, 
obwohl mit diesem Ausdruck auch der an sich bouquetreiche 
Wein bezeichnet wurde. ^

Wenn der Wein getrunken werden sollte, wurde er zu­
erst durch einen Filtrirsack geklärt und durch Schnee, den 
man bis in den Sommer aufbewahrte, abgekühlt, und zwar 
entweder so, dass man den Wein in durch Schnee gekühlte 
Gefässe stellte, oder so, dass man Schnee dem Weine bei­
mischte.

Der Wein wurde nie ungemischt getrunken, sondern 
immer mit einem Zusatz von Wasser.^) Das Mischungs­
verhältnis war sehr verschieden. Meistens verhielt sich das 
Wasser zum Wein wie 3 : 1 ,  oder 2 : 1 ,  oder 3 : 2, letzteres 
wird als die beste Mischung empfohlen. Die Mischung zu 
gleichen Teilen, luov iu(r), )̂ galt als berauschend und kam 
daher selten vor, andererseits wurde die Mischung von 4 :1 als 
wässrig, vdaQeg, angesehen. Die Mischung geschah in dem 
sogenannten xQarr̂ Q, dem Mischkrug.

*) Vgl. hierüber Voss, mytliol. Forschungen I, 27 ff.
) Hierauf beziehen manche das homerische f()oy x ôcuqs.
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§ 31. Die häuslichen Mahlzeiten/)
Von den ältesten Zeiten an war es üblich, dreimal täg­

lich Nahrung zu sich zu nehmen und zwar Morgens früh 
unmittelbar nach dem Aufstehen, dann gegen die Mittagszeit 
und zuletzt bei Sonnenuntergang. Diese Sitte blieb bestehen, 
trotzdem die Namen für die einzelnen Mahlzeiten gewechselt 
liaben. Bei Homer ist nämlich die Bezeichnung für das Früh­
mal äQKJTov, für das Mittagsmahl ösItivov, obwohl mit dem 
letzteren Ausdruck überhaupt jedes Mahl bezeichnet werden 
kann, und die dritte Mahlzeit hiess öoqttos. Diese Bezeich­
nungen werden aber in der Folgezeit derart abgeändert, 
dass aqiotov das Mahl um die Mittagszeit und öelnvov die 
Hauptmahlzeit vor Sonnenuntergang bedeutete, während das 
Frühmahl mit dem Ausdruck axgatia/na benannt wurde. In 
der klassischen Zeit gab es also folgende Mahlzeiten:

1. Das dxQdTiafm, welches що)1 , d. h. am Morgen nach 
Sonnenaufgang, wenn man sich vom Schlafe erhoben 
hatte, eingenommen wurde. Es hatte seinen Namen 
von ахдатод, d. h. dem ungemischten Weine, in wel­
chen Brot eingetaucht wurde. Es entspricht dem rö­
mischen ientaculum.

2. Das äQioTov, dieses bestand zum Teil in warmen Speisen 
und wurde eingenommen, wenn der Markt vorüber und 
die Vormittagsgeschäfte erledigt waren. Das war der 
Fall um die Mittagszeit (Ttjg inFGt îußQiag), daher das 
Ariston auch öslnvov fisot^^ißQivvv genannt wurde. Es 
entspricht etwa dem römischen prandium.

3. Das öeItcvov, die Hauptmahlzeit, um Sonnenuntergang 
(uFQi Ó8ih]v), doch ist eine bestimmte Stunde nicht genau 
zu ermitteln. Es entspricht der römischen Cena, wenn 
es auch später als diese stattfand.

In betreff der Art und Weise, wie das Mahl eingenom­
men wurde, bestand ein Unterschied zwischen der homerischen 
und späteren Zeit. Während nämlich bei Homer das Mahl

*) Vgl. auch Göll, Kulturbilder aus Hellas und Rom IF , 74. 
Athen, p. 11 und dazu Göll in Becker-Göll Charikles II, 291.
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sitzend eingenommen wurde, beschränkte sich diese Sitte 
später auf das weibliclie Geschlecht und die Kinder; die 
erwachsenen Männer dagegen lagen beim Mahle und zwar in 
der Regel zwei auf einer die sich mindestens in glei­
cher Höhe mit dem Tische befand und vermittelst einer Fuss- 
bank bestiegen wurde. Auch in Betreff der Frugalität unter­
schied sich die homerische Zeit von der folgenden. Denn in 
der homerischen Zeit wurden selbst bei grösseren Gelagen 
einfache Fleischstücke von den Schaffnerinnen auf die vor 
den Schmausenden stehenden kleinen Tische gelegt, und hierzu 
Brod in Körben herumgereicht, worauf der in Mischkrügen 
mit Wasser gemischte AVein den Schluss bildete, ln der 
späteren Zeit dagegen war in den vornehmen Häusern das 
Mahl reichlicher und feiner. Messer und Gabel kannte man 
weder in der homerischen, noch in der Folgezeit, sondern 
man bediente sich der Finger; ebenso wenig waren Tisch­
tücher und Servietten^) im Gebrauch. Statt der letzteren 
diente ein Mehlteig, an dem man die beschmutzten Finger 
reinigte. Uebrigens lehrten die Pädagogen die Knaben, sich 
bei der Mahlzeit der Finger in einer gewissen, für anständig 
geltenden AVeise zu bedienen, so z. B. beim Verzehren der 
Fische, des Brodes und des Fleisches sich stets nur zweier 
Finger zu bedienen. Auch zogen Verwöhntere Handschuhe 
an. Für die flüssigen Speisen bediente man sich der Löffel, 

ftvoTi/ML, die manchmal aus dem vorhin genannten 
Mehlteig improvisiert wurden. Von anderen Tischgeräten 
finden wir Körbe xdvea, Schüsseln Tchaysg, auf welchen die 
Speisen lagen, und Schalen efi(Jd(fLa für die Beilagen und 
Saucen u. dergl. Uebrigens waren auch in der klassisclien 
Zeit die häuslichen Mahlzeiten noch sehr frugal, indem man 
nur die Anforderungen des Appetits befriedigte und eigent­
liche Feinschmpckerei selten war. Ein eigentlicher Luxus war 
nur bei grösseren Gastmählern üblich, von denen in einem 
späteren Abschnitt die Rede sein wird. Manches, was bei 
den letzteren üblich лvar, wie z. B. das Händewaschen nach

b Letztere Avenigstens erst in sełir später Zeit.
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der Mahlzeit, ferner die Gewolinlieit während des Essens 
seihst nur wenig oder gar nicht zu trinken, schliesslich die 
Sitte nach Beendigung der Mahlzeit dem „guten Geist“ mit 
dem Rufe y,dyaOov да/|iforoĝ  ̂ zu spenden, mag auch hei den 
Hausmahlzeiten der Wohlhahenderen in Uehung gewesen 
sein. Sonst ist wohl davor zu warnen, die uns üherlie- 
ferten Beschreihungen grösserer Gelage oder Symposia auf 
die gewöhnlichen häuslichen Mahlzeiten zu ühertragen.

Sehr verschieden von der athenischen und der mit derselben 
verwandten Sitte im übrigen Griechenland war die der Kreter 
und Spartaner. Die Hauptmahlzeit derselben war für alle 
Männer regelmässig eine gemeinsame. Diese gemeinsamen 
Männermahle, in Kreta Andreia, in Sparta Pheiditia genannt, 
waren eine politische Institution, deren genauere Beschrei­
bung daher Aufgabe der griechischen Staatsaltertümer ist. 
Hier sei darüber nur folgendes bemerkt. Die Mahlzeit wurde 
bestritten aus regelmässigen monatlichen Beiträgen der Ein­
zelnen: dieselben bestanden aus einem Medimnos Gerste, 
8 Choen Wein, 5 Minen Käse, drittehalb Minen Feigen und 
etwas Geld. Das alltägliche Hauptgericht war die sogenannte 
schwarze Suppe oder Blutsuppe, alfiazia oder ßacfd auch 
jtielas Cci)fi()g, d. h. Fleisch in Blut gekocht und mit Essig und 
Salz gewürzt; dazu wurde Gerstenbrod genossen und Wein 
in nicht geringer Quantität verabreicht. Zum Nachtisch gab 
es Käse, Oliven, Feigen und als Geschenke von einzelnen 
Tischgenossen Wildpret, Geflügel, Fische und Weizenbrod. 
Die Könige erhielten bekanntlich grössere Portionen. Bei 
den spartanischen Syssitien bestand noch die alte Gewohnheit 
des Sitzens an Tischen. An jedem Tische sassen etwa 15 Per­
sonen, die durch engere Freundschaft mit einander verbunden 
waren und auch in der Schlacht besondere Abteilungen bil­
deten (axt]vai). Uebrigens war nur diese eine Hauptmahlzeit 
den Spartanern gemeinsam. Das Uebrige war jedem Ein­
zelnen überlassen und wird sich von den oben geschilderten 
Gebräuchen nicht besonders unterschieden haben.
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K a p i t e l  VII.

Die Kleidung und Tracht.
Wachsmuth ir^, 405. Hermann IV®, 172. Becker-Göll, Charikles III, 201. 
Guhl und Koner 5. Aufl. 204. Weiss, Costümkunde 2 Bdd. Stuttgart 1860. 

Göll, Kulturbilder aus Hellas und Kom П®, 151.

§ 32. Die männliche Kleidung.
Die griechische Kleidung war von den ältesten Zeiten 

an bei allen Veränderungen im einzelnen im wesentlichen 
dieselbe.^) Sie zerfiel in zwei Klassen, nämlich in Kleider 
zum Anziehen, evóv/iiaTa, und Kleider zum Umwerfen, ети- 
oder 7i€Qißlt]/iiaia. Unter den ersteren versteht man die­
jenigen Kleidungsstücke, die hemdartig angezogen, unter 
den letzteren dagegen Ueberwürfe, welche entweder

b In neuerer Zeit haben die Untersuchungen von Helhig (das hom. 
Epos aus den Denkmälern erläutert, Teubuer 1884) in betreff der Kleidung 
und Tracht der homerischen Zeit einen wesentlichen Unterschied derselben 
von der klassischen mit grosser Wahrscheinlichkeit dargethan. Das Resul­
ta t dieser Untersuchungen, auf die wir im folgenden hei den einzelnen 
Punkten zurückkommen müssen, hat Helhig a. a. 0. S. 194 folgendermassen 
zusammengefa.sst: ,Priamos und die troischen Greise sind bekleidet mit 
eng anliegenden Chitonen, der eine oder der andere vielleicht mit einem 
künstlich gefalteten linnenen Leihrock, der bis zu den Füssen herabreicht. 
Straff und faltenlos liegen die roten oder purpurnen Iffäntel um Rücken
und Schultern............  Die an der Oberlippe rasierten Gesichter erscheinen
unten eingerahmt durch keilförmige Kinnbärte, auf beiden Seiten durch 
Flechtoi, die längs der Wangen herahfallen und vielleicht durch goldene 
Spirale gefestigt sind. Ebensowenig entspricht Helena den klassischen 
Vorstellungen: ein bunter, reich gemusterter Peplos . . . .  umgieht, eng 
anliegend, den mächtigen Körper; auf der Büste glitzeni die goldenen 
Fibula oder Heftel, welche den Brustschlitz Zusammenhalten; der von ihnen 
gebildete Streifen wird durchschnitten von dem Hormos, an dem der dunkel­
rote Bernstein einen scharfen coloristischen Kontrast zu den goldenen 
Bestandteilen darstellt. Das Haar erscheint künstlich in Flechten disponiert. 
Der Kopf wird vielleicht überragt von einer hohen steifen Haube {xfxQv(fnXog), 
die in der iVIitte von einem bunten wulstigen Bande umgeben ist, während 
auf der Vorderseite der goldene Ampyx erglänzt. Entweder von der Haube 
oder unmittelbar von dem Scheitel fällt das Schleiertuch {xQr,dtfivov, 
xaXimrQr  ̂ Über Schultern und Rücken herab . . . .  Allenthalben sieht 
man die conventioneilen Formen und die bunte Farbenpracht des Orients, 
nirgends die freie Würde und massvolle Harmonie des echten Hellenentums.“
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über den nackten Körper, oder über die evdvfia-ca mantelartig 
umgeworfen werden.^)

I. E n dym ata ,  Das einzige En dyma ist der Chiton,  
ein unmittelbar auf dem Körper liegendes Unterkleid. 
Derselbe hatte zwei Hauptformen; diese sind:

1. D er ä r m e l l o s e  Chiton.  Derselbe besteht aus 
einem oblongen Stück Zeug, welches derartig um 
den Körper geworfen wurde, dass der eine Arm 
diirdi ein Armloch gesteckt wurde, während die 
beiden oberen Ecken der offenen Seite nur mit einer 
Spange über der Schulter befestigt waren. Hierbei 
unterscheidet man wieder eine doppelte Art:
a) Entweder wurde der Chiton über beiden Schul­

tern getragen, derart, dass die eine Seite zwar 
zum Teil frei, aber doch mit den Ecken über 
den Schultern vereinigt war; in diesem Fall 
hiess der Chiton щарцмохаХод, und dies war 
die Tracht des freien Bürgers.

b) Oder der Chiton wurde nur an der einen Seite, 
an der das Aeimelloch angebracht луаг, über 
der Schulter getragen, während die rechte Schulter 
nebst Brust und Arm unbedeckt blieben. Diese 
Art Chiton hiess heęojudoyakog oder i^wftlg. 
Mit ihm sind auf Monumenten in der Eegel 
solche Personen bekleidet, die zur bequemen 
Ausübung ihres Berufs die rechte Seite vollstän­
dig frei haben müssen. Er ist daher die Klei­
dung der arbeitenden Klasse und der Sklaven.

2. Der A e r n i e l c h i to n ,  der entweder kurze Aermel 
hatte, ähnlich unseren Frauenhemden, oder solche, 
die bis an das Handgelenk reichten. In letzterem 
Falle hiess er yitdtv yeiQidMTÖg.

Der ärmellose Chiton war besonders den Dorern eigen­
tümlich. Dieselben sollen ihn kürzer als die Ionier, bei 
denen er weit herabreichte getragen, und die Athener, 

q Guhl und Koner®, S. 205.
*) Darauf wird das homerische 'läovfg iXxe/JiMveg bezogen.
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welche ursprünglich den ionischen Chiton getragen hat­
ten, letzteren um die perikleiische Zeit mit dem dorischen 
vertauscht haben. Allein neuerdings ist von Helbig 
aus den Denkmälern iiachgeAviesen worden, dass der 
lange Chiton nicht nur von Ioniern, sondern auch von 
Dorern und zwar bei beiden nur ausnahmsweise, näm­
lich von Männern vorgerückten Alters und vornehmen 
Standes und ausserdem von Jimg und Alt als Pracht- 
und Festgewand getragen wurde. Die Alltagstracht 
war bei beiden vStämmen der kurze Chiton. Dasselbe 
gilt auch von dem homerischen Zeitalter. Der kurze 
Chiton war die geläufige, der lange eine aussergewöhn- 
liche Tracht.^)

Gemeinsam ist allen Formen des Chiton, dass er um 
die Hüfte gegürtet war. Die Frage, ob die Griechen 
unter dem Chiton noch ein besonderes Hemd getragen 
haben, лvird von den neueren h’'orschern durchaus 
verneinend beantwortet. Daher erklären sich die Aus­
drücke fiovayjTwv und oioyjrwv (letzterer bei Homer) 
so, dass damit ein solcher bezeichnet wird, der ausser 
dem Chiton nichts anderes, also keinen Ueberwurf trägt, 
und dyntov ist ein solcher, der nur den letzteren trägt 
ohne das Unterkleid.

II. Die Pe r ib le m ata  oder Epiblemata, deren es verschie­
dene Formen gab:

1. Das Himation, die üblichste Form. Es war dies 
ein viereckiger Mantel, welcher entweder derart an­
gelegt wurde, dass er den ganzen Körper verhüllte, 
oder so, dass er die rechte Schulter freiliess. In 
beiden Fällen wurde der eine Zipfel über die linke 
Schulter nach vorn geworfen und mit dem linken 
Arme festgehalten, während der übrige Teil über

b „Wenn daher die Athener in der Ilias als 1кх(у{гшуед bezeichnet 
werden, so ist dieses Epitheton nicht veranlasst durch Eindrücke des 
Alltagslebens, sondern durch die Vorstellung athenischer Volksältester oder 
eines attischen Festes.“ Helbig, das hom. Epos, 121.
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den Rücken nach der rechten Seite gezogen und 
von da wieder über die linke Schulter zurückgeschla­
gen wurde. Nim konnte das Hiniation entweder 
über die rechte Schulter genommen und somit der 
ganze Körper verhüllt, oder unter dem rechten 
Arme durchgezogen werden, in welchem Falle die 
rechte Seite frei blieb. Letztere Art des Ueber- 
wurfs wird als malerischer betrachtet. Um dabei 
das Herabfallen von den Schultern zu verhindern 
und die Falten besser drapieren zu können, bediente 
man sich kleiner Gewichte, die in geeigneten Stellen 
des Hiniation eingenäht waren.

2. Der Tribon (iQißwv oder xQtßan’wv), bei weitem 
kleiner als das Himation und fast ausschliesslich in 
den dorischen Staaten üblich. Später fand dieses 
Obergewand auch in Athen Eingang.

3. DieChlamys, eine aus Nordgriechenland in Attika ein­
geführte Tracht, deren sich die athenischen Epheben,

b In homerischer Zeit trug mau über dem Chito)i die C h 1 a i n a , 
welche so ziemlich dem späteren Himation entsprach, doch werden neben 
der Chlaina noch die Lope, das Pharos und die Diplax erAvähnt. „Alle 
drei waren mantelartige Kleidungsstücke, welche unter Umständen an die 
Stelle der Chlaina traten. Die Lope wurde auf dem Lande getragen und 
bestand nach den Angaben der späteren Schriftsteller aus dicker Wolle 
oder aus einem Tieiielle; das Pharos, welches häufig das Epitheton fj.(ya 
erhält, muss sich durch seine grösseren Dimensionen von der Chlaina 
unterschieden haben. Für die Diplax endlich ist es bezeichnend, dass dem 
Odysseus ein solches Gewand zugleich mit einem zu den Füssen herab­
reichenden Chiton, also einem Festkleide, geschenkt wird (Od. 19, 241), 
und dass das Epos ihr einmal figürlichen, ein anderes Mai oniameutalen 
Schmuck zuschreibt: Sie wird demnach ein Mantel von besonderer Pracht 
und Würde geлveseu sein, der, nach der Bildung des Wortes zu schliessen, 
doppelt umgelegt werden koimte.“ Helbig, das hom. Epos, 122. Im 
übrigen hat Helbig S. 128 ff. mit Recht darauf hingewiesen, dass es ein 
Anachronismus wäre, den Griechen des homerischen Zeitalters schon den 
Faltenwurf der klassischen Zeit zuschreiben zu wollen. Vielmehr haben 
wir uns die GeAvändcr der homerischen Griechen knapp und faltenlos zu 
denken, wie diejenigen, die auf den ältesten griechischen Denkmälern dar­
gestellt sind.
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und später die Männer, und zwar letztere als Reise- 
und Kriegsmantel bedienten. Sie war viel kürzer 
als das Himation und wurde wie dieses über die 
linke Schulter geworfen, auf der rechten offenen 
Seite aber durch eine Spange, befestigt.

4. Die Chlaina,  nach Hermann ein zottiges ЛУоПеп- 
tuch für Sturm und Kälte, ebenfalls mit einer 
Spange auf der Seite oder der Brust zusammen­
gehalten.

5. Die Chi an is Г/Яаг/с;), ein leichteres feineres Ober­
gewand, Avährend der heissen Jahreszeit getragen.

Daneben kamen noch einige andere Namen als Bezeich­
nung für Obergewänder vor, wie ^vaiig oder eV/igux̂ /c,-, 
und bei Homer die oben S. 59 Anm. genannten Ausdrücke. 
Noch ist zu bemerken, dass bis in die Zeiten des pelo- 
ponnesischen Krieges die Knaben nur den Chiton, vom 
Ephebenalter an aber bis zum Eintritt in das Mannes­
alter nur die oben erwähnte Chlamys trugen.

Eine Kopfbedeckung  kannte der Grieche für gewöhn­
lich nicht; nur alte und schwächliche Personen trugen einen 
runden Filz, jiUog, der ausserdem die gewöhnliche Tracht 
der Schiffer und h'euerarbeiter war. Auf Reisen bediente 
man sich des тсёгаоод, eines breitkrämpigeii Hutes, und auf 
dem Lande zum Schutz gegen Sonne und Regen einer Leder­
mütze, xvvij.

Unter dem Schuhwerk sind hauptsächlich zu nennen:
1. £fißcc0€g, nach Hermann wahrscheinlich wirkliche Schuhe;
2. laxtovLxal, ebenfalls Schuhe, aber von eleganterer Form;
8. aavdaha, Sandalen, durch Riemen an den Füssen be­

festigte Sohlen;
4. xQł^7iiÓEg, ursprünglich Soldatentracht, nach Her­

mann ein Mittelding zwischen Schuh und Sohlen, wahr­
scheinlich mit Riemenwerk zum Schnüren;

9 Nach Becker-Göll der Form nach nicht von dem Himation ver­
schieden, nur von stärkerem Tuch, weil für den Winter bestimmt.
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5. tvdQOf-ddsg, liocligeliende Sclmürstiefel, für Reisen. 
Jagd etc. bestimmt.

Handscliiilie, xeiQ/dsg, kommen für gewölmlich nicht vor. 
Man bediente sich derselben in der Regel mir bei ländlicher 
Arbeit oder auch beim Essen. Auch dienten sie als Festes­
tracht.

Im häufigen Gebrauch war auch der Stock (fiaxi7]Qia), 
und zwar nicht allein bei älteren, sondern auch bei jüngeren 
Leuten. In späterer Zeit galt in Athen das Tragen eines 
Stockes für unschicklich.

§ 33. Die weibliche Kleidung.
Die weibliche Kleidung besteht wie die männliche aus 

Chiton und Himation.
I. der Chiton.^) Beim klassischen Chiton sind folgende 

Formen zu unterscheiden;
1. Der dorische Chiton {/jtwv охютод), an beiden 

Seiten oberhalb aufgeschlitzt, durch Spangen fest-

b Bei Homer hiess der weibliche Chiton ntnloq, tavöq oder <fc<(>oq. 
Dass mit dem letzteren Ausdruck ebenfalls ein Chiton bezeichnet wi rd, da­
rüber siehe Helbig, 123. Der Aveibliche Leibrock reichte bis zu den Füssen 
herab (Aveshalb die Troerinnen tXy.iainmloi genannt werden). Ausser dem 
Chiton tragen die hoin. Frauen noch die xcdviuQt/ oder das xQr^t^ivov, 
ein mantelartiges Kopftuch. Was den Schnitt des weiblichen hom. Leib­
rocks oder des Peplos betrifft, so kommt Helbig nach einer sehr ein­
gehenden Untersuchung zu folgendem, von der bisherigen Auffassung grund­
verschiedenen Ergebnis: Der Peplos der hom. Frauen „луаг ein mit Oeff- 
nungen für den Hals und für die Arme versehener Chiton, ähnlich dem, 
welcher auf den ältesten griechischen Vasen dargestellt ist; er la g  an 
dem  o b e r e n  T e i l  des  K ö r p e r s  bis h e r a b  zu d e m  G ü r t e l  e n g  
а n und fiel weiter unten f а 11 e n 1 о s bis zu den Fussknöcheln herab; der 
Schlitz Avar l ä n g s  d e r  M i t t e  d e r  B r u s t  angfebracht und da.selbst 
durch Fibulä oder Heftel zusammengehalten.“ Damit hängt nach Helbig 
auch der Ausdruck lavvnenXoq zusammen, der nichts anderes bedeutet als 
mit straff gespauntem GeAvaud. Bisher hatte man angenommen (Her­
mann u. a.), das hom. Peplos sei ein Stück wollenes Zeug, Avelches der­
artig um den Köri)er gelegt Avurde, dass es den Anschein eines Kleides 
darbot. Eine solche GeAvandung kommt nach Helbig auf den Denkmälern 
nicht A’or der Mitte des 5. Jahrhunderts A'or. Aehnlich Blümner bei Her­
mann IV"*, 186 auf Grund eines früheren Aufsatzes von Helbii>’.
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gehalten und nur bis zur Kniehohe herabreichend. 
Die Arme und Waden waren dabei frei. Eine Neben­
art war der der männlichen Exomis (s. oben S. 57, b) 
ähnliche Chiton, лvobei auch die eine Hälfte des Ober­
körpers unbedeckt blieb ;̂ ) dieser Chiton war haupt­
sächlich die Tracht der spartanischen Jungfrauen. 
D er lange einfache Chiton. Derselbe hatte die 
Länge des Körpers, reichte also bis zu den Füssen 
i7iodr;Q7̂ g) und wurde in der Mitte durch einen 
Gürtel festgehalten. Der untere Teil war zusammen­
genäht, während der obere wie beim dorischen nur 
durch Spangen über den Schultern festgehalten wurde, 
so dass die beiden oberen Seiten bis zum Gürtel 
ziemlich unbedeckt blieben.^) Manchmal wurde dieser 
(diiton auch nicht gegürtet, dann hiess er oQO^ooTddwg. 
Der lange Doppelchiton,  дт?м?д öinlör^ oder 
петгХод. Dieses Gewand, welches ungefähr andert­
halb Körperlängen hielt, wurde (zum Teil unter 
einem die Hüften eiiischliesseiiden Gürtel) soweit 
hinaufgezogen, dass es nach unten nur bis zu den 
Füssen reichte, der sich nach oben ergebende Ueber- 
schuss aber nach hinten und vorn übergeschlagen wurde 
und bis über den Gürtel herabflatterte. Von diesem 
langen Doppelchiton gab es wiederum drei Formen:
a) Der an der Seite ganz offene. )̂ Der von oben bis 

unten herabreichende Schlitz, der den Körper an 
dieser Seite durchaus erkennen liess, konnte 
durch Spangen festgehalten лverden. Offenbar 
war dies ein Hauskostüm.

b) Der halb offene Chiton. Derselbe wmr vom Gürtel 
bis zu den Füssen zusammengenäht, blieb aber 
oben wie der ganz offene Chiton frei.“̂)

S. Guhl und Koner ®, F i^ ir 212 und Baumeister, Denkmäler, 
Figur 747.

*) S. Baumeister, Figur 220 links und Guhl und Koner®, 320.
®) Vgl. Guhl und Koner ®, Figur 218, Baumeister, Figur 417.
*) Baumeister, Figur 218.
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с) Der geschlossene Chiton. Derselbe reichte wie 
die beiden anderen Arten des Doppelchiton bis zu 
den Füssen, wurde wie dieser vorn und hinten 
übergeschlagen, v/ar aber an beiden Seiten durch­
aus geschlossen. Oberhalb des Gürtels wurde 
der Ueberschlag mehr oder minder malerisch ge­
bauscht (хоЯтгос,*).") Manchmal waren der Chiton 
und dieser Ueberwurf nicht aus einem Stück, 
sondern letzterer erscheint hie und da als eigenes 
Kleidungsstück. Ob letzteres den Namen dinldi- 
öiov führte, ist zweifelhaft.^) Manchmal лгаг der 
Oberteil des Chiton auch ärmelartig arrangiert 
oder hatte auch wirkliche Aermel von kleinerer 
oder grösserer Ausdehnung.

Unter dem Chiton wurde sehr häufig noch ein 
Unterhemd getragen.^)

II. D as Himation. Das Himation der Frauen imterschied 
sich nicht wesentlich von dem der Männer, so dass so­
gar eines und dasselbe von Mann und Frau zugleich be­
nutzt werden konnte. Auch wurde es von beiden Ge­
schlechtern so ziemlich auf die gleiche Weise getragen. 
Nur zogen die Frauen das Himation häufig über den 
Kopf lind лтгп um das Kinn herum.“)

Öfters fanden sich am Chiton wie Himation bunte 
oder gestickte Säume. Unter den Farben der Gewänder 
war am häufigsten weiss, obwohl bunte Gewänder durcli- 
aus nicht ausgeschlossen waren. Als Stoffe waren 
Wolle, feine Leinwand, Banmwollenstoffe und Seide im 
Gebrauch, die beiden letzteren natürlich importiert.

Ausser dem Chiton und Himation kommen noch 
folgende Kleidungsstücke vor;

') Guhl und Koner, Figur 215 und 216.
Häufig wird als Umsclilagetuch ein Safrangewand, y.ttoxwióę, genannt, 

h lieber das Zusammenlegen des Chiton s. Blümner bei Baumeister, 
Denkmäler S. 382 und dazu Figur 419.

)̂ Vgl. darüber Becker-Göll Charikles III, 228.
Siebe die Figuren 748 und 749 bei Baumeister.
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1. Der schon mehrfach erwähnte Gürtel, unter
der Brust angelegt.

2. Die Brustbinde, aiQoiftov, unter dem Chiton und zwar 
zum Schnüren der Brust bestimmt.

3. Sohlen oder Sandalen als Fussbekleidung neben wirk­
lichen Schuhen (TisQOiy.al xoÔoqvoi, TieQipaQids^).

4. Kopfbinden, iniręai, und Hauben y.FXQV(faAoî )̂ odyy.oi, 
und schon in der älteren Zeit Schleier, xQf^defiva oder 
xa/.vTii Qai, welche das Gesicht bis auf die Augen ver­
hüllten und über Nacken und Rücken herabwallten. 
Besonderer Hüte bedienten sich die Frauen nur auf 
Reisen. Hierher gehört der sogenannte thessalische 
Hut, Oaaoa/dg xwij, ein leichter breitkrämpiger, nach 
oben spitz zulaufender Hut, welcher über dem den 
Kopf zum Teil schon bedeckenden Himation mit 
Nadeln befestigt w u r d e .D e r s e l b e  kam in späterer 
Zeit bei Ausgängen unter dem Namen fAo?Ja als 
Schutzmittel gegen die Sonnenstrahlen in Aufnahme. 
Sonst trugen die Frauen zum Schutz gegen die 
Sonnenstrahlen einen Sonnenschirm, oxtädewv, von 
der Form, wie wir di(;selben mehrfach auf etruski­
schen Spiegeln und Yasenbildern erblicken;®) ebenso 
finden wir Fächer, häufig aus Zeug und Elfenbein­
stäbchen oder aus Pfauenfedern zusammengesetzt 
(üx^näeuara, (uTrIdeg).

b Von dem mantel artigen Kopftncli der hom. Franen ist schon oben S. 61. 
Anm. 1 die Rede gewesen. Ausserdem werden aber der n^nv^, der xtxQvqedog 
lind die nXtxTt] avaötofxi, erwähnt (II. XXII, 468—470). Der Ampyx ist 
ein metallenes Diadem, das sonst anch Stephane genannt wird, der Kekry- 
phalos eine hohe steife Haube, nach Helbig von altertümlicher, auf 
orientalische Sitte hinweisender Form, wie sie anch in etnxskischen Grab­
gemälden vorkommt, und die ш'и0(а}лц nach demselben Gelehrten
ein wulstiges Band, welches die Haube in der Höhe des Scheitels nmgiebt. 
Dieser ganze comi)licierte Kopfschmuck xveist durch seinen gebundenen 
und ganz unklassischen Stil auf einen orientalischen Ursprung hin. (Das 
oben erwähnte Kredemnon wurde über der Haube getragen). Helbig, das 
hom. Epos, 160.

b Siehe Guhl und Koner, Figur 226. 
b  Guhl und Koner, Fig. 231.
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§ 34. Schmuck.
Als dem männlichen und weiblichen Geschlecht gemein­

same Schmuckgegenstände kennen wir nur die F i n g e r ­
r in ge ,  öay.rvlia^ GffQayidag, als Schmuckgegenstände ebenso 
dem weiblichen Avie dem männlichen Geschlechte eigentümlich, 
beim letzteren ein Zeichen des freien Mannes; als Siegel­
ringe kommen sie Avesentlich dem Manne zu. Der Siegelring, 
Gtfqayig, wurde zu einem Gegenstand feinster künstlerischer 
Behandlung, wobei jedoch weniger die Fassung (efevdövr;), 
die höchst einfach Avar, als vielmehr die Politur der Steine 
und die in dieselben geschnittenen Darstellungen in Betracht 
kamen. Am liäuflgsten wurden als Steine verwendet der Kar­
neol, Chalcedon, Achat, Опз х̂, Jaspis und Heliotrop. Bei 
Siegelringen wurden die Darstellungen vertieft eingeschnitten 
oder erhaben herausgearbeitet. Jene heissen dväylvcfa (gem­
mae sculptae), diese ty.wTca (gemmae celatae).

Dem weiblichen Geschlechte insbesondere waren eigen­
tümlich ;

1. Die Ohrgehänge oder Ohrringe, evwTia, illößia , s/.iy.Ttj~ 
Qsg, bald in Form eines einfachen Ringes, bald in i^orm 
von Ohrgehängen.

2. Der H a ls s c h m u ck ,  TisQiöeQRia, oQf.ioi. Derselbe be­
stand entweder aus mehreren Ringen, \velche zusammen 
eine Kette bildeten, oder aus einem einzigen spiral­
förmig gedrehten Ringe; letzterer, ат^ептод Ta^QiavyJviog, 
Avird auch hier und da von Männern bei besonderen 
Gelegenheiten getragen.^)

3. Armringe  für Ober- und Unterarme, ßiilia, o(ff>ig. Mit 
dem letzteren Ausdruck Avurden sie bezeichnet, weil sie 
meist schlangen artig gestaltet waren.

b Mehr über die Sphragistik s. hei Guhl und Koner, 5. Anfl., 233. 
b Bei Homer werden als Gegenstände des Hals.schinncks Hormos 

und Isthmion erwähnt. Der Hormos ist, wie Helhig (das hom. Epos, 182) 
nachgewiesen, „nicht ein den Hals einschliessendes Band, sondern fiel vom 
^•acken über die Brust herab und entfaltete sich demnach im besonderen 
auf der Büste.“ Als Material Avird nach Helhig Gold und Bernstein nam­
haft gemacht. Das I s t h mi o n  dagegen war ein eigentliches Halsband.

Z o lle r ,  Privataltertümer. 5
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Ausserdem kommen noch Ringe vor, welche an den 
Füssen getragen wurden, пе^юхеИдвд.

§ 35. Die männliche Toilette.

Bei der männl ichen  T o i l e t t e  kommt insbesondere 
Haar- und Bartfrisur in Betracht.^) Die ursprüngliche Haar­
tracht bestand, wie aus Homer ersichtlich ist, darin, dass 
man das Haar in langen Locken oder besser Flechten herab­
wallen liess (yaQt̂ yMjiwojvTi-g ^AyaToi). Ygl. Helbig; Das hom. 
Epos aus den Denkmälern erläutert, S. 162 ff., und Blümner 
bei Baumeister 616. Nach Helbig trugen die hom. Griechen 
das Haar nur in künstlichen Flechten, was mit dem ganzen 
von ihm angenommenen steifen Stil der älteren Zeit überein­
stimmt und allerdings viele Wahrscheinlichkeit für sich hat. 
Helbig, S. 169. Diese Sitte wurde von den Spartanern bei­
behalten, während die Athener bis zu den Perserkriegen das 
Haar in einen Schopf (y.Qojßvkog) flochten, der mit einer gol­
denen Nadel (Cicade, zusammengehalten wurde. Auch
gehörte es sonst zu der Sitte der älteren Zeit, die Haare 
sorgfältig in Zöpfe zu flechten. In der Zeit nach den Perser­
kriegen ändert sich aber die Haartracht der Athener, und 
nun besteht zwischen der ihrigen und' der spartanischen ein 
gewisser Gegensatz.

Bei den Spartanern nämlich war es Sitte, den Knaben 
das Haar kurz abzuschneiden, dagegen mit dem Eintritt in 
die Ephebie es lang wachsen zu lassen. Diese Sitte, durch

9 Vgl. hierüher besonders Becker-Göll Charikles Ш®, 287.
9  Die T^TTiysę hielt man bis jetzt allgemein für Nadeln mit einem 

Cicadenknopf. Dagegen hält Helbig dieselben für metallene Spirale 
{avQfjiyyeg). Helbig nnd Schreiber im Bull, dell Inst. 1877, p. 53 ff. und 1882 
p. 176 und Arcbäol. Zeitung XXXV (1877) S. 89 u. a. Auch über den Krobylos 
selb.st bestehen verschiedene Ansichten, insofern einige darunter einen über 
der Stirn getragenen Haarknoten, andere einen Schopf am Hinterknpf, andere 
wiederum eineu am Hinterkopf sich kreuzenden nnd über der Stirn zu­
sammengelegten Doppelzopf verstehen wollen. Siehe darüber Blümner bei 
Baumeister, Denkmäler S. 616. Vgl. auch Schreiber, Mitteilungen d. deutsch, 
arch. Inst, zu Athen VIII, 246.
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die lykurgische Gesetzgebung geheiligt, erhielt sich bei den 
Lacedämoniern bis in die Zeiten des achäisclien Bundes.

Bei den Athenern bestand aber die umgekehrte Sitte. 
Hier trugen die Knaben die Haare lang, und mit dem Ein­
tritt in das Ephebenalter wurde es den Jünglingen kurz ab­
geschnitten. Dies war sogar ein feierlicher, mit religiösen 
Ceremonien verbundener Akt. Die Epheben trugen daher 
kurzes Haar (ev xQiii xEiQso&ai oder y.ovQo, er yQo> gleich kurz 
abgeschnittenes Haar). Die Männer dagegen trugen es nicht 
ganz kurz, sondern begnügten sich mit einem mässigen, bald 
längeren, bald kürzeren Haarschnitt; ganz kurz geschorenes 
Haar trugen ausser den Epheben nur die Sklaven und die 
Athleten. Von diesen ging es dann auf die Cyniker und Stoiker 
über. Umgekehrt suchten sich andere Philosophen durch 
lang herabwallendes Haupthaar nach spartanischer Sitte be­
merkbar zu machen. Bezüglich der Form der Haartracht 
der athenischen Männer lässt sich nichts Bestimmtes sagen, 
da, wie es scheint, dieselbe sehr der Mode unterworfen war. 
Nur zwei Formen kann man sicher nachweisen, Gy.dff iov und 
yS:7iog. Das erstere bestand aus einem um den Kopf laufen­
den kurzen Schnitt mit einem höheren Büschel in der Mitte, 
während der yr^nog umgekehrt das Haar in der Mitte vertieft 
zu haben scheint.

Nicht mindere Sorgfalt wie auf die Haartracht wurde 
auf den Bart verwendet, den man als einen Hauptschmuck 
des Mannes betrachtete. Für Bart im allgemeinen giebt es drei 
Worte, m')yo)v  ̂ vtti'-vi] und y&vsiov] doch werden mit diesen 
Worten auch spezielle Bartformen bezeichnet und zAvar;

1. 7id)yo)v, Backenbart,
2. (auch fivGta^ und 7сос7шод), der Bart um die

Lippen, Schnurrbart und Mücke,
3. yevFiov, Kinnbart.

Bis zur macedonischen Zeit war das Tragen des Bartes 
allgemein Sitte. Nur unterschieden sich die Athener durch 
besondere Pflege desselben insbesondere von den Spartanern,

*) Schon in homerischer Zeit war eine conventioneile Behandlung 
des Bartes üblich. Helbig (S. 171) nimmt an, dass der Backenbart (nach
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(Ue ihn lang wachsen Hessen. Erst seit Alexander dem Grossen 
kam die wahrscheinlich aus dem Orient entlehnte Sitte auf, 
ihn ganz ahzuscheeren.

Die Pflege von Haar und Bart besorgte der Grieche 
meist nicht selbst, sondern er bediente sich zu diesem Be­
hüte eines Barbiers, xovQsvg, der sowohl das Haar- wie Bart­
schneiden besorgte, und dessen mit Spiegeln und Instrumenten 
verschiedener Art ausgerüstete Bude, yovQHov, zugleich ein 
Sammelpunkt jeglichen Stadtklatsches war, ein лveinloses 
Sjinposion, wie Plutarch sich ausdrückt. Zum Verschneiden 
der Haare bediente man sich einer Scheere, i/>aUg auch ^lia 
/iKxyaiQa genannt, die aus einem Stück elastischen Metalls 
bestand, das in der Mitte zum Zweck der Annäherung der 
beiden Schneiden gebogen werden konnte. Das Rasiermesser 
dagegen, ^vqöv, (das in einem Futterale, oder ^vqo-
д(щ  verwahrt wurde) wurde zwar auch zur Haarschur an 
bestimmten Stellen, sonst aber wesentlich zum Scheeren und 
Rasieren des Bartes benutzt. Dasselbe war, wie das Sprüch- 
wort tnrt ^vQov (Homer II. X, 173) beweist, uralt und
hatte, wie man neuerdings auf Grund verschiedener Gräber­
funde vermutet, wahrscheinlich die Form eines Halbmondes )̂ 
ohne hölzerne Handhaben. Beim Rasieren und Haarschneiden 
Hess der Barbier ganz wie heutzutage den Kunden sich auf 
einen hohen Stuhl setzen, legte ihm ein reines Tuch um und 
suchte das Messer möglichst gelinde über die Backe streichen 
zu lassen. Daneben besorgte der Barbier das Putzen der 
Nägel, die Entfernung verhärteter Haut (rvloi), das Aus- 
reissen der kleinen Haare am Körper (TraQaTi/lFaOai) und 
anderes der Art.

(len in (len mykenäischen Schachtgräbern gefundenen goldenen Masken und 
späteren griechischen Bildern zu urteilen) zu einer halbkreisartigen 
Form verschnitten gewesen sei. Der Schnurrbart ллм1Г(1е Avahrscheiulich 
entfernt.

b Helbig im neuen Reich 1875 I , S. 14 und hom. Epos, 171. 
Vgl. Chvrtius, Archäol. Zeitung В VIII. S. 1 ff. und Becker-Göll Charikles 
IIP , 300. Siehe dagegen Blümner, Technologie I, 282 und die Abbildung 
daselbst.
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§ 36. Die weibliche Toilette.
Die Haartracht der Frauen war sehr mannigfaltig. In 

homerischer Zeit unterschied sich, abgesehen von dem Kopf­
putz, die Haartracht der Frauen nicht wesentlich von der 
der Männer. Lange, auf den Rücken herabhängende Flechten 
nebst kleinen Löckchen über der Stirn, wobei man sich künst­
licher Lockenhalter bediente, ferner ein über dem Nacken 
zusammengebundener Schopf oder ein als Knoten gebundener 
Zopf waren in jenen Zeiten bei Männern und Frauen üblich.^) 
In der späteren historischen Zeit war die beliebteste Haar­
tracht der Frauen die, dass man das lange, üppige Haar 
weder flocht noch in künstlichen Locken drehte, sondern 
meist langgekämmt in AVellenlinien über den Nacken herab­
wallen liess oder auch einfach hinten gewellt in einen Knoten 
zusammenfasste (yMQv îßog). Bei beiden Arten wurden die 
Scheitelhaare mit dem Hinterhaar durch ein Band zusammen­
geknüpft. In dem zweiten Fall sass der Haarknoten ent­
weder tiefer im Nacken oder oberhalb desselben im Hinter­
haupt. Manchmal befand sich der Knoten auch über dem 
Scheitel. Doch war dies mehr eine, und zwar auch bei Kna­
ben vorkommende, Kindertracht. Bei allen diesen Arten von 
Haartrachten liess man das Haar nach vorne ziemlich tief 
über die Stirne reichen, wobei dasselbe entweder in einfacher 
Weise glatt gestrichen oder, und zwar mit Hülfe eines 
Brenneisens, in künstliche Locken gedreht wurde.

Die Haarbänder selbst hatten verschiedene Formen:
1. Die o(f ei’ó<nt;, d. h. ein schleuderähnliches, in der Mitte 

d. h. über der Stirn breites und nach den Seiten schmal 
zulaufendes Band von Zeug oder Leder, welch letzteres 
häufig vergoldet war, oder auch von Metall. Aehnlich 
war wohl auch die Stlengis.

9 Vgl. Helbig, clas hom. Epos 170, wo er u. a. wohl mit Recht 
hervorhebt, dass ein freier Lockenfall schon deshalb unmöglich gewesen, 
rWeil das weibliche Haar reichlich mit wohlriechenden Oeleii getränkt und 
hierdurch an der natürlichen Entfaltung gehindert wurde.“

Vgl. dazu die beiden Abbildungen bei Baumeister, Denkmäler 
Nr. 679 und 680.
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2. Die aT8(f dvr], ebenfalls ein Band von Zeug oder Leder, 
dem aber oben auf dem Vorderkopf eine frontispizartige 
Metallplatte, die eigentliche angebracht war.

Ausser den Bändern dienten zum Schmuck des Haares 
noch Netze oder netzartige und sonstige Tücher, yexQvcfaloi, 
deren man drei Arten unterscheidet; diese sind:

1. Der xeyQv(falog im engeren Sinne, d. h. ein Netz oder 
eine netzartige Verschlingung von Bändern oder Fäden, 
meist bei Nacht getragen, um das Herabsinken des 
Haarschopfes zu verhindern.

2. Der adyyog, ein haubenartiges Tuch, das entweder den 
ganzen oder nur den Hinterkopf bedeckte, und an 
dessen hinterem Zipfel meist Quasten hingen.

3. Die f.iLTQa, ursprünglich nur ein Band, später eine brei­
tere Stirnbinde und zuletzt ein Tucli, das wie der 
Sakkos den Kopf bald ganz, bald teilweise bedeckte. 
Die Mitra war wie der Sakkos farbig.

Dass die griechischen Frauen bereits schon alle die 
Haartoilettenkünste, die heute üblich sind, gekannt haben, 
ist genügend bezeugt. Sie kannten niclit allein Oele und 
Salben mit oder ohne besondere Wolilgerüche, sondern auch 
die Brenneisen, Perrücken, Mittel zur Färbung der Haare, 
wobei insbesondere die wohl wiegen ihrer Seltenheit beson­
ders geschätzte hochblonde Farbe künstlich erzeugt wuirde, 
u. dergi.

Die Haartoilette der Frau w'urde aber, wie dies bei der 
sonstigen Frauensitte selbstverständlich ist, nicht in der Bar­
bierstube, sondern im Hause und zwar entweder von ihr selbst 
oder von einer speciell dafür geeigneten Kammerzofe besorgt.

Auch sonst kannten die griechischen Frauen die noch 
heute insbesondere im Oriente üblichen Toilettenkünste, xo/<- 

wie die Schminke (evtQififia), die aus verschiedenen 
Farbstoffen bereitet sein konnte, das Untermalen der Augen 
(vno‘/qd(fuv)^ Färben der Augenbraunen und Augenlider, was

b Zn niiterscheideii von der altertümlichen Haube gleichen NameiH, 
s. oben § 33, S. 64. Anm. 1.
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schon in ziemlich frühe Zeit hinaiifreicht, ferner in späterer 
Zeit, namentlich bei Hetären, Polster zum Füllen der Hüften 
und des nach hinten angrenzenden Teils, um eine künstliche 
von den griechischen Männern besonders geschätze sibivyla 
liervorzurufen, künstliche Brüste u. dergl.

K ap itel VIII.

Die Pflege des gesunden und kranken Körpers.
Hermann IV з, 203, 210, 341. Becker-Göll Charikles III, 98, III, 48 шк1 

II, 213. Guhl und Koner®, 275, 300 und 243.

§ 37. Das Bad.
Hermann IV 3, 210. Becker-Göll Charikles III, 98. Guhl und K o n e r 300 

und 243 (Frauenhad).

Bei den älteren Griechen, die als geivöhnliches Bad 
nur kalte Fluss- und Seebäder kannten, wobei das 
Schwimmen als eine unerlässliche Plebung betrachtet wurde, 
Hess man sich nur bei besonderen Gelegenheiten, wie nach 
einem Kampfe, ein warmes Bad bereiten, das in einer Bade­
wanne, döäfuvO^o^', und derart genommen wurde, dass sich 
der Badende von oben her mit lauwarmem Wasser begiessen 
und dann später mit Olivenöl salben liess.

In der späteren Zeit wurde jedoch das warme Baden 
häufiger, wenn auch der übertriebene Gebrauch der лгагтеп 
Bäder in den Badeanstalten bis in die Zeiten des peloponne- 
sischen Krieges als Verweichliclmng angesehen wurde. Ste­
hende Sitte wie bei den Römern wurde das warme Bad erst 
in nachklassischer Zeit.

Die warmen Bäder wurden in Badeanstalten, ßalavna^ 
genommen, die teils öffentliche, Ö7]fi0(ua, teils private, idia 
oder (dionixd, waren. Unter letzteren sind wohl nic.ht Privat­
bäder im eigenen Hause, deren es natürlich auch gab, zu 
verstehen, sondern Privataustalten irgend eines Unternehmers, 
lieber die Einrichtungen der Bäder haben wir nur spärliche
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Notizen.^) Beim Eintritt bezahlte man an den ßalavevg, d. 
li. den Badediener, das ettIaovtqov. Dieser besorgte in den 
Badestiiben mit seinen Gehilfen die Bedienung, In den 
Baderäumen gab es runde oder ovale auf Füssen ruhende 
Becken, kovrijQeg und kovT?^Qia, an denen man sich stehend 
waschen konnte oder Wasser schöpfte, um sich zu begiessen, 
oder sich von einem nuQaxvir^g begiessen Hess. Dann gab 
es Wannen oder Bassins, in welche man stieg, nveloi, /иш- 
TQai, welche jedoch auf Vasenbildern eigentümlicherweise bis 
jetzt nicht haben nachgewiesen werden können.

Ausserdem befand sich in dem Balaneion ein Schwitz- 
und Dampfbad gleich dem römischen Laconicum, Tivglai, 
7ivQiaTj]ęia. Dasselbe befand sich in einem besonderen 
kreisförmigen, gewölbartigen Raum, Ookog, an dem oben 
eine Oeffnung zum Einlassen des Lichts und der Regu­
lierung der AVärme angebracht war. Das Schwitzen wurde 
durch Heizung erzeugt. Auf das Schwitzen folgte dann das 
Uebergiessen mit kaltem Wasser,

Schliesslich befand sich in jeder Badeanstalt noch ein 
Salbzimmer, dlsiTiTt;Qi(n\ das römische unctorium. Dagegen 
gab es wohl ein besonderes Auskleidungs- und Ankleidezim­
mer nicht.

Die sonst zum Baden notwendigen Gegenstände, Strie­
geln, Badetuch und Oel befanden sich nicht im Badehaus, 
sondern wurden mitgebracht.

Als Badezeit Avurde meist die der Hauptmahlzeit voraus­
gehende Stunde gewählt, so dass das Bad die Vorbereitung 
zur Mahlzeit (dsrnvov) wurde.

Zuletzt haben wir noch der Frauenbäder zu gedenken.
Wenn das Waschen und Baden der Frau auch einen 

Hauptgegenstand der häuslichen Toilette bildete, so steht 
andererseits doch fest, dass es auch öffentliche Frauen­
bäder gegeben hat, wenn auch vielleicht weniger in Athen, 
wo die ganze Lebensweise der h>au eine solche Sitte nicht

‘) Vgl, die Abbildungen bei Baumeisiter, Denkmäler Fig. 219,
220, 221.
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begünstigte, so doch in anderen griechischen Städten. Ein 
solches Frauenbad finden wir auf zwei Vasen abgebildet, 
auf deren einer (einer Amphora in Berlin) die ganze Ein­
richtung eines solchen Frauenbades mit Säulenhallen, Köh­
ren, Douchen u. dergl. dargestellt ist. Sehr häufig waren 
die Badeanstalten mit den Palästren verbunden. Ebenso be- 
sass jedes Gymnasium seine Badeeinrichtung. Ueber die 
Einrichtungen der letzteren belehrt uns Vitruv V, 11, wo 
er die Lage des kalten Bades, I ovtqov, frigida lavatio, des 
Frischbades, frigidarium, )̂ des Heizgemaches und des ge­
wölbten Schwitzgemaches (sudatio) und des warmen Bades 
(calda lavatio) angiebt. Vgl. S. 79.

§ 38. Die Leibesübungen.

Hermann IV^, 341. Becker-Göll Charikles II, 213. Guhl und Koner®, 275. 
Vgl. auch Wachsmuth, Hellenische Altertumskunde II, 370 und insbesondere 
Grasherger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum I von S. 168 an.

Wie bei der Erziehung der Jugend zur harmonischen Aus­
bildung des ganzen Menschen die Gymnastik unerlässlich 

•schien, so wurden auch demselben Grundsatz gemäss die 
Leibesübungen beständig fortgesetzt. Gewandtheit und Kraft 
der Glieder, freie und sichere Haltung, Frische und Gesund­
heit glaubte man sich nur durch unausgesetzte Vornahme 
derjenigen Uebungen, durch welche man jene Eigenschaften 
im Knabenunterricht erlangt hatte, bewahren zu können. 
Freilich gingen dabei die Leibesübungen häufig weit über 
diese Zwecke hinaus, und neben der natürlichen Gymnastik, 
wie sie in Fortsetzung des in den Palästren empfangenen 
Jugendunterrichts von den meisten Männern gepflegt wurde, 
tritt sehr bald die ausschliesslich auf den Wettkampf gerichtete

9 Panofka, Bilder antiken Lebens, Tafel XVIII, 10, 11 und die 
Darstellung auf einer Amphora des königlichen Museums zu Berlin, siehe 
Guhl und Koner®, 244.

'̂ ) Nach Becker ist s ta tt frigidarium tepidariura zu lesen. Siehę 
nuten § 39 S. 80.
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A go ni s tik  auf, deren liandwerksmässiger Betrieb zur ein­
seitigen A th le tik  führte. (Siehe oben § 12.)

Zunächst haben wir hier von der eigentlichen Gymnastik 
zu sprechen. Bei dieser kommen vor allem eine Reihe von Л̂ ог- 
übungen in Betracht, die von den Erwachsenen zur Erhaltung 
der Kraft und Gesundheit ganz besonders gepflegt wurden.

Die einfachste körperliche Bewegung, die in neuerer 
Zeit die fast ausschliessliche körperliche Bewegung der Er­
wachsenen ist, der Spaziergang, wurde selten im Freien ausser­
halb der Stadt, sondern meist nur in den Bvaroi oder Sqq/hoi 
in den Gymnasien, hier aber mit grosser Regelmässigkeit von 
den Erwachsenen ausgeführt. AVeitere körperliche Bewegung 
und üebung verschafften sich die Erwachsenen durch das 
Ballspiel, ferner durch das Spiel mit dem Korykos (y.oQVAOpolia), 
d. h. mit einem i]i einem besonderen Zimmer aufgehängten 
und mit Sand oder anderen Gegenständen aiigefüllten Sack, 
den man in schnelle Bewegung setzte, gegen einen Mitspieler 
schleuderte und, wenn von demselben zurückgeworfen, entweder 
mit der Brust oder den Händen auf den Gegner zurückstiess. 
Dazu kamen eine Reihe von Einzelübungen, die in diätetischer 
Beziehung auch noch später von den Aerzten empfohlen 
Avurden, лу1е der Gebrauch der Schwungkolben, das Ausstrecken 
einzelner Glieder u. dgl. Alles AVeitere gehört der Agonistik 
und Athletik an; doch ist es sicher, dass ausser den Epheben, 
die sich insbesondere in den für den AVettkampf bestimmten 
Spielen übten, auch die Alänner sich häufig an demselben 
beteiligten, wenn sie auch nicht die Absicht hatten, 
sich auf einen speziellen Agon vorzubereiten. Sie setzten 
dabei nur die Uebungen fort, die sie schon als Knaben in 
den Palästren und als Epheben in den Gymnasien hatten 
treiben müssen. Vor allem kamen hier die das P en ta th lon  
bildenden Spiele in Betracht, nämlich der L au f, der Sprung,

*) Siehe ausser den oben citierten Werken: K r a u s e ,  Gymnastik und 
Agonistik der Hellenen Leipzig 1841. 2 Bde. G ra sb e r g e r ,  die leib­
liche Erziehung bei den Griechen und Römern, II. Abteilung, die 
Turnschule der Knaben. J ä g e r ,  die Gymnastik der Hellenen, Esslingen 
1850, 2. Aufl. 1881. B i n tz ,  die Gymnastik der Hellenen, Gütersloh 1878,
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der R ingkam pf, der D isk u sw u rf und der Speerwurf. Die 
einzelnen Wettspiele des Pentathlon waren nun auch Gegen­
stand besonderer athletischer Ausbildung; allein das war eben 
der Unterschied zwischen der Gymnastik und Athletik, dass 
die erstere nicht für die eine oder andere bestimmte Uebung 
abrichtete, sondern zur allgemeinen Stärkung deą Körpers 
dienen sollte. Nur das Ringen [näh], nalaioi.iooxmj) wurde 
häufig auch von Nicht-Athleten zu einer grossen Fertigkeit 
entwickelt. Zu dem Pentathlon kamen noch der F au stk am p f  
und das Pank ration,  d. h. \^erbindung von Ringen und Faust­
kampf. Diese wurden aber nicht zur bildenden G3unnastik 
gerechnet, sondern blieben meist den berufsmässigen Athleten 
überlassen. Gegen das Einseitige und Unnütze einer auf’s 
höchste gesteigerten Technik hat man sich schon in der 
älteren griechischen Zeit ausgesprochen, insbesondere aber 
eiferte man gegen die griechische Gymnastik in Rom, zu 
dessen Blütezeit sie allerdings schon sehr entartet war, statt 
allgemeine Kräftigung zu erzielen, nur einzelne Künste lehrte 
und auf die Ausbildung kriegerischer Tüchtigkeit keine Rück­
sicht nahm.^) Auch war den Römern die Nacktheit anstös- 
sig, in der die Uebungeii und die Wettkämpfe stattfanden.

Л̂ оп den gjminastischen Uebungen sind vor allem die­
jenigen genauer zu betrachten, die in dem Penta th lon ,  
d. h. Fünfkampf zusammengefasst werden. Dieser besteht 
aus dem AVettlauf, dem Sprung, Ringkampf, Diskuswerfen 
und Speerwerfen.

Beim W ett  lauf  unterscheidet man den einfachen Lauf 
(d'ęó/<ot,‘), bei welchem die Bahn vom Anfang bis zum Ende 
einmal zu durchmessen war, den Doppellauf, diavlog^ wo die 
Bahn zweimal zu durchlaufen war, und den Dauerlauf, do- 

in welchem ohne Unterbrechung der Lauf durch die 
Bahn bis zur Zurücklegung einer gewissen Anzahl Stadien 
(12, 20 oder 24) fortgesetzt werden musste.

b Eine Ausnahme macht nur Sparta, wo die körperlichen Uebungen 
nur mit Rücksicht auf die Ausbildung der kriegerischen Tüchtigkeit vor- 
genommeu Avurden.
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Beim Sprunge,  al^ia, der in der Reihe der gym­
nastischen Uebungen die zweite Stelle einnahm, übte man 
sich im Hoch-, Weit- und Tiefsprung. Ob man sich dabei 
einer Sprungstange bedient hat, ist fraglich. Dagegen sicher 
ist der Gebrauch der Halteren, unseren Hanteln ähnlichen 
Turngeräten, deren man sich bediente, um sich namentlich 
für den Weitsprung einen grösseren Schwung zu geben.

Die dritte Stelle nimmt der R ingkam pf  ein, л:«/./;, für 
welchen die homerische Schilderung des Ringkampfes zлvischen 
Odysseus und dem Telamonier Aias charakteristisch ist. 
Eigentümlich war dabei, dass man den nackten (bei Homer 
noch mit einem Schurzfell bekleideten) Körper mit Oel ein­
rieb und dann mit Staub bestreute. Uebrigens unterschied 
man zwei Arten des Ringkampfes, nämlich erstens denjenigen, 
bei welchem die Ringer, wenn einer derselben niedergeworfen 
war, sich zu einem neuen Kampf erhoben und der Sieg erst 
mit der dreimaligen Niederwerfung des Gegners beendet war, 
und zweitens diejenige Art, bei welcher die Ringer noch auf 
dem Boden den Kampf fortsetzten. Beim Ringkampf gab es 
verschiedene Schiilgriffe, unter denen der Beinkampf, den 
auch Odysseus anwendete, hervorzuheben ist.O

Die vierte Hebung war das D i s к u s w e r fe n , öio-AoßoUa. 
Die Stellung^) der Diskuswerfer hat einige Aehnlichkeit mit 
der Stellung unsefer Kegelschieber; doch unterscheidet sich 
der AVurf beider Spiele dadurch, dass die Kegelkugel in 
gerader Richtung, die Diskusscheibe dagegen im Bogen ge­
worfen wird. Dabei wurde der Sieg durch den лveitesten 
Wurf entschieden.

Die letzte Uebung endlich war der S p e e r w u r f ,  
der wie der Diskuswurf auch schon bei Homer bei den 
Kampfspielen sehr beliebt war. In den Gymnasien hatte 
man spitzenlose Wurfstangen, während bei den AVettkämpfen 
selbst leichte Wurflanzen mit kurzem Holzschaft und langem 
dünnen Eisen in Gebrauch waren.

b Abbildungen der verschiedenen Stellungen und Kampfarten s. bei 
Guhl und Koner 5, S. 287, Fig. 261, 262.

*) Guhl und Koner S. 288 und 289, s. Fig. 263,
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Ausser diesen fünf Spielen wurde speziell zum Zweck 
des Wettkampfes auch noch der F a u s t k a m p f  geübt, nvyf.ir ,̂ 
von welchem uns gleichfalls Horner (II, 23, 686) ein treff­
liches BihF) giebt. Bei den Hebungen in den Gjminasien 
umwanden die Faustkämpfer beide Hände, ursprünglich луо1г1 
nur zum Schutz der Finger und der Pulsader, mit einem 
Riemengeflecht, ((.leillyai).^) Die eigentlichen Athleten da­
gegen bedienten sich eines grösseren aus Streifen gehärteten 
Leders bestehenden und häufig noch mit Nägeln und Buckeln 
besetzteiiRiemengeflechts, meist ̂ wQ̂ at̂ y.eg, lat. caestus, genannt.^)

Die Verbindung von F a u s t -  und Ringkam pf  heisst 
das Pank rat ion .  Diese Kampfart war in der homerischen 
Zeit unbekannt. Der Caestus Avar dabei nicht gestattet, und 
es durfte der Schlag nicht mit geballter Faust, sondern nur 
mit gekrümmten Fingern geführt werden.

Neben diesen g3Tnnischen, zum Teil auf den Wettkampf 
in den Agonen berechneten Spielen und Kämpfen war auch 
das B a l l s p i e l  sehr beliebt, mit welchem sich nicht nur 
IRänner und Knaben, sondern auch Frauen und Mädchen 
vergnügten. Die Bälle, deren man sich dabei bediente, 
waren von verschiedener Grösse. Ein sehr beliebtes Ball­
spiel hiess Urania; bei diesem wurde ein kleiner Ball hoch 
in die Luft geworfen, um von den Mitspielenden beim Fallen 
aufgefangen zu werden. Bei einem andern besonders in 
Sparta heimischen Ballspiele, Episkjwos genannt, teilte sich 
die Gesellschaft in zwei gleiche Parteien, Avelche durch einen 
Strich von einander getrennt waren und hinter denen eben­
falls ein Strich die Grenze angab, bis zu welcher sie beim 
Auffangen des Balles zurückAveichen durften. Mussten sie 
dabei diese Grenze überschreiten, so durften sie nicht zurück­
kehren, und mit dem vollständigen Zurücktreiben der einen oder 
der andern Partei hinter die Grenzlinie war das Spiel entschieden.

b Vgl. auch Vergil. Aeii. V, 401 ff.
b Siehe die Abbildung bei Guhl und Koner®, S. 291, Fig. 264 luid 

Baumeister, Denkmäler, Fig. 671.
b Vgl. auch Grasberger III, 608. Abbildungen bei Guhl und Koner ®, 

S. 292, Fig. 265 und 266 und Baumeister, Fig. 565 und 566.
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Das weibliche Geschlecht war mit Ausnahme von Sparta 
von den gymnastischen Uebungen ausgeschlossen. In letzterem 
Staat übten sich die Jungfrauen wie die Jünglinge, und zwar 
nicht blos in leichteren Spielen, sondern auch in den schwieri­
geren Teilen der G5minastik, weshalb auch wahrscheinlich ist, 
dass sie die Uebungen ebenso nackt wie die Jünglinge Vornahmen. 
Letzteres darf um so weniger auffallen, als die Jungfrauen auch 
sonst sehr knapp gekleidet und müssige Zuschauer bei den 
spartanischen Leibesübungen überhaupt nicht geduldet waren.

In den übrigen Staaten wurden die Frauen und Mädchen 
selbstverständlich auch nicht zum Zuschauen der Spiele der 
völlig nackten Jünglinge und Männer zugelassen. Wenn da­
gegen von Preisen die Rede ist, die Frauen in Wettkämpfen 
gewannen, so bezieht sich dies nur auf Preise im Wagen­
kampfe, welche die von ihnen geschickten Gespanne errungen 
hatten.

§ 39. Die Gymnasien.
Guhl und Koner ̂  133. Becker-Göll 11», 231.

Die öffentlichen Anstalten, in welchen die Jünglinge 
und Männer den Leibesübungen oblagen, Messen Gym­
nas ien ,  während die P a lä s tr e n  für den g3"mnastischen 
Unterricht der Knaben eingerichtete Privatanstalten Avaren.

Ueber die Einrichtung der Gymnasien sind wir teils durch 
vereinzelte Notizen griechischer Schriftsteller, teils durch er­
haltene bauliche Reste, teils durch den römischen Schriftsteller 
Vitruv unterrichtet.^) Den griechischen Notizen verdanken wir 
aber nur einzelne Bezeichnungen, die uns über den Zusammen­
hang der Teile selbst keinen Aufschluss geben. lieber diesen 
sucht uns Wtruv zu belehren (V, 11), dessen Schilderung je­
doch, bei aller Klarheit im einzelnen, in betreff des Zusammen­
hangs noch manche Schwierigkeiten darbietet. Auch sind die

9 Vgl. ausser den oben citierten Werken noch von Ja n  in Bau­
meisters Denkmäler S. 609, P e t e r s e n ,  das Gymnasium der Griechen nach 
seiner baulichen Einrichtung Hamburg 1858, F. B u e sg en  de Gymnasii Titm- 
viani palaestra, Bonn 1863. Die Ansichten Petersens лveicheu zum Teil er­
heblich von denen Beckers ab, während Guhl und Koner im grossen und 
ganzen mit Becker übereinstimmt.
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Vorschriften, die Vitruv nach alexandrinischen Quellen giebt, 
im Bau selbst nicht immer beachtet worden, und die uns er­
haltenen baulichen Beste weichen ebenfalls von einander ab. 
Unter diesen letzten kommen in Betracht:

1. Das in OQ^mpia aufgegrabene Gymnasium,wohl die 
einfachste Form. Das Gebäude enthält einen 41 Meter 
langen quadratischen Hof, der von einer bedeckten 
Säulenhalle umgeben ist, an лvelche sich eine Anzahl 
oblonger Gemächer anschliessen.

2, Das Gymnasium zu H ierapo li s  in K l e i n a s i e n . D a s ­
selbe kommt nach Guhl und Koner der Vitruv’schen 
Beschreibung am nächsten. Der Hauptunterschied 
zwischen diesem Gymnasium und dem zu Olympia be­
steht darin, dass der Hof der Palästra fast verschwunden 
ist. (S, Guhl und Koner Fig. 156.)

q Vgl. Guhl 1111(1 Koner®, Fig. 1.5.5.
q Dessen Ueherreste von Leake aiifgefnndeii worden sind. Siehe 

Önhl und Koner,® Fig. 156 und Baumeister, Fig. 669, beide nach Canina 
Arch, greca 13.3.
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A A sind bedeckte Gänge und В eine offene 
Säulenhalle mit der Palästra; diese umgaben das 
Hauptgebäude. In diesem bildet den Mittelpunkt das 
Ephebeion D , d. h. der zu den Uebungen der Jüng­
linge bestimmte Saal. An diesen scliliessen sich an 
links das Coryceum E, der für das Spiel mit dem Sack, 
xcüQvxog, bestimmte Raum, das Conisterium F, in dem 
das zum Ringkampfe erforderliche Bestreuen mit Sand 
oder Staub stattfand, und das kalte Bad, G (frigida 
lavatio, ?mvtqov). Rechts vom Ephebeion befanden sich 
das Eläothesion H, wo die Kämpfer sich mit Oel ein­
rieben, das Tepidarium L^) (laues Bad), und daran 
schlossen sich dann noch der Feurungsraum, das Schwitz­
bad (Laconicum, nvQiaxr^Qiov) und das warme Bad (calda 
lavatio) N M 0.

Der hintere Teil der Anlage steht mit dem vorderen 
durch eine doppelte Porticus in Verbindung, zu deren 
beiden Seiten die Exedren sich befinden, d. h. Gesell­
schaftssäle für die Unterhaltungen der Philosophen, 
Rhetoren und überhaupt aller, die an geistigen Be­
schäftigungen Gefallen fanden. ̂ ) Hat man die Säulen­
halle durchschritten, so gelangt man in einen grossen 
mit Bäumen bepflanzten Raum R R; derselbe ist nach 
hinten von einer Rennbahn begrenzt, S, hinter der 
Stufen für Zuschauer angebracht sind T. Nach den 
beiden Seiten hin wird der Raum durch Säulenhallen ein­
geschlossen, bedeckten Gängen zum Lustwandeln.^)

b Nach anderen ein Frigidarium (nach Vitnrv). Becker hat jedoch 
nachgewiesen (Gallus III, S. 92), dass frigidarium und frigida lavatio 
dasselbe ist und dass daher wohl bei Vitruv statt frigidarium tepidarium 
zu lesen sein dürfte.

b Eine besondere Art bedeckter Gänge hiessen ^varoC, porticus 
stadiatae d. h. Gänge, die auf beiden Seiten eine Erhöhung für Spazier­
gänger und in der Mitte eine Vertiefung für die Kämpfer hatten.

b  Vitruv V, 11; Constituantur autem in tribus porticibus exedrae 
spatiosae habentes sedes, in qnibus philosophi, rhetores reliquique, qui 
studiis delectantur, sedentes disputare possint.
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3. Das Gymnasium zu A lexandr ia  Troas;
4. Das Gymnasium zu Ep hesu s ,  wahrscheinlich unter

Kaiser Hadrian erbaut, zeigt einen von dem Gymnasium 
zu Hierapolis sowie von der Beschreibung Yitruvs 
wesentlich abweichenden GrundrissA) Das Haupt­
gebäude ist dabei ringsum von einer Säulenhalle um­
geben, Cryptoporticus. Den vorderen Teil des Haupt­
gebäudes nehmen die Eäume für die eigentlichen Leibes­
übungen ein, und unter denselben bildet den Mittel­
punkt das hinter der Palästra gelegene sehr geräumige 
Ephebeion, während der hintere Teil des Gebäudes 
hauptsächlich die Baderäume enthielt. Die Exedren 
befanden sich an der Aussenseite des Hauptgebäudes 
nach der Porticus zu.

§ 40. Mittel gegen Krankheiten. Aerzte.
Hermann IV®, 351. Becker-Göll Charikles III, 48.®)

Gegen Krankheiten suchte man teils auf na tür l i c he m ,  
teils auf ü b e rnatür l i chem  AVege Hülfe, teils nahm man 
zu beiden zugleich seine Zuflucht. In den frühesten Zeiten 
war die latrik aufs innigste mit der Mantik verknüpft, und 
auch später noch, als bereits eine medizinische Wissenschaft 
sich entwickelt hatte, galten die Aerzte gewissermassen als 
Nachkommen des Asklepios. Von diesem, dem Sohne Apollons, 
sollte sich die Wissenschaft auf dessen Nachkommen, die 
Asklepiaden, als eine Art göttlicher Geheimlehre vererbt und 
von diesen selbst wieder den späteren Aerzten überliefert 
worden sein. Am klarsten zeigt sich die Verbindung natür­
licher und übernatürlicher Mittel in den Asklepiosheilig­
tümern®) selbst, die zugleich als Heilstätten Kuf hatten. In

b Guhl und Koner Fig. 157, Baumeister, Fig. 670, nach Canina 
Arch, greca 132.

®) Vg. Daremherg de l’etat de la medicine entre Нотёге et Hippo- 
crate, Rev. archeol. 1868, 1869; Göll, Kulturbilder I , 141 und II, 301; 
Weishaupt, Arzneiwesen im Altert, in „Die Natur,“ N. F. 1875, Nr. 4—7.

®) Der Heilgott Asklepios, in der Iliadę noch als Heros gefasst, 
wurde zuerst als Sohn Apollons verehrt in Trikka in Thessalien, von welchem

Z o l le r ,  Privataltertümer. 6
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denselben wurden zwar auch natürliche Heilmittel angewandt, 
wie Bäder u. dergl., doch war die Hauptsache die Incu­
ba t ion ,  d. h. der unter mannigfachen Ceremonien herbei­
geführte Schlaf des Kranken, aus dessen Träumen die 
Deutung der weiteren Behandlung der Krankheit ent­
nommen wurde. Doch besassen die Priester noch be­
sondere medicinische Kenntnisse, durch die factisch viele ge­
heilt wurden. Die genannten Incubationen in den Asklepios­
tempeln dauerten bis in die spätesten Zeiten und thaten den 
berufsmässigen Aerzten vielen Eintrag. Andererseits dienten 
aber auch die Aufzeichnungen der Priester über gewisse 
Krankheitsfälle und die ebenfalls die Beschreibung einer 
•Krankheit und die angewandten Heilmittel enthaltenden 
Weihetafeln Genesener für die späteren Aerzte als ein viel­
fach mit Erfolg benütztes Material.

Aber auch ausserhalb der genannten Tempel wurden 
vielfach übernatürliche Mittel angewandt. Abgesehen von 
der Sympathie, mit der wohl auch natürlich wirkende und 
teilweise wirksame Kuren verbunden sein konnten, nahm man 
häufig seine Zuflucht zu Zaubersprüchen, tTiojdai, zu Amu­
letten, TiQoßaay.dvia, und anderen abergläubischen Mitteln, 
mit welchen ein förmliches Gewerbe getrieben wurde 
((faęitayoi, -yórjeg). Daneben gab es aber auch Leute, welche 
sich damit befassten, neben vielen anderen Dingen natür­
liche Heilmittel zu verkaufen, die aber nicht als von Aerzten 
verordnete Medizinen, sondern nur als Hausmittel oder Quack­
salbereien anzusehen sind. Deshalb dürfen auch die Buden 
solcher Quacksalber, q̂ aQjnayo7TÓ)/.at, durchaus nicht mit unseren 
Apotheken verwechselt werden. Solche gab es im Altertum 
überhaupt nicht, sondern die Bereitung der Heilmittel war 
Sache der Aerzte.

Es gab in Griechenland zweierlei Arten von Aerzten, 
nämlich öffentliche, vom Staate angestellte und Privatärzte.

Lokalheiligtum aus sich daun der Kult des Asklepios nach unzähligen 
Orten Griechenlands nnd später sogar nach Rom verbreitete. Vgl. hierüber 
Baumeister in dessen Denkmälern S. 136.
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Die Wahl der vom Staate angestellteii Aerzte, örjfxöoLOL 
lüTQoi, drjiooiEvovreQ, hing vom Nachweis eines kunstgerechten 
Studiums und entsprechender Leistungen ab. Als ein solcher 
öifentlicher Arzt wird uns u. a. der Krotoniate Demokedes 
genannt, der zuerst von den Aegineten für ein Talent (60 
Minen =  6000 Drachmen =  4500 Mark), dann von den 
Athenern für 100 Minen und zuletzt von Polykrates, dem 
Tyrannen von Samos, für zwei Talente jährlich in öifentlichen 
Dienst genommen wurde. Bei Empfang eines solchen fixen 
Honorars durften die Aerzte aber kein Privathonorar von den 
von ihnen behandelten Patienten erheben. Andererseits kam 
es auch vor, dass Aerzte, die bereits durch ihre Privat­
praxis zu Vermögen gekommen waren, die Stadtpraxis ohne 
Entgeld übernahmen.

Die P r iv a tä r z te ,  IdionavovTsg, lebten von dem Honorar, 
das sie von ihren Patienten, manchmal sogar zum voraus, 
erhoben. Das Honorar hiess im allgemeinen /та&бд, im be­
sonderen jedoch awGTQa  ̂ laxQela. In der Regel hatten sie 
besondere Werkstätten oder Kliniken (laxQsia, 
wohin sich die Kranken begaben oder sich bringen Hessen. 
Dieselben enthielten chirurgische Instrumente, wie Schröpf­
köpfe, Klystirspritzen, Medizinen, Badewannen u. dergl. 
Doch liegt es in der Natur der Sache, dass sich in diesen 
Krankenstuben nur leichtere Kranke ordinieren Hessen, während 
schwer Erkrankte von den Aerzten im Hause besucht wurden. 
Uebrigens dienten die erwähnten Kliniken auch zur Aus­
bildung derjenigen, die sich als Lehrlinge zu einem Arzte 
begeben hatten. Auch hatten die Aerzte noch sonstige Ge- 
hülfen, zum Teil Sklaven, welche letzteren dann meist zur 
Behandlung von Sklaven verwandt wurden.

Obwohl die Aerzte sich bezahlen Hessen, so genoss ihr 
Stand doch eine gewisse Achtung. Dies hing teils mit der 
Beobachtung der schon von Hippokrates gegebenen Vor­
schriften über ihr äusseres Erscheinen, teils mit der wür­
digen Auffassung ihres Berufes zusammen. Hippokrates ver­
langte nämlich bezüglich ihres äusseren Erscheinens nicht nur 
Sauberkeit, sondern sogar Eleganz der Tracht, und in betreff

6*
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ihres sonstigen äusseren Auftretens Ruhe und Behutsamkeit 
in Aeusserungen. Ferner forderte Hippokrates von den 
Aerzten einen Eid, in welchem sie sich u. a. verpflichteten, 
niemandem auf sein Verlangen Gift zu verabreichen, nur das 
AVohl der Kranken im Auge zu haben und im übrigen über 
den Zustand und das sonstige Leben des Kranken A"er- 
schwiegenheit zu beobachten. Dass nicht alle Aerzte diese 
Vorschriften streng beobachtet haben, kann als sicher gelten; 
doch beweist dies nichts gegen die Auffassung, die man im all­
gemeinen mit dem ärztlichen Berufe verband.

Die Medizin der klassischen Zeit kannte keinen Unterschied 
zwischen innerer Heilkunde und Chirurgie. Ebenso gab es (mit 
Ausnahme von Aegypten) im Altertum erst spät Spezialärzte für 
einzelne Krankheiten, unter denen insbesondere solche für 
Augenheilkunde und die Zahntechnik zu erwähnen sind. Im 
allgemeinen hat sich die griechische Medizin mehr mit 
akuten als mit chronischen Krankheiten befasst; doch scheint 
sich auf die letzteren die Erwähnung einer besonderen Klasse 
von Aerzten zu beziehen, nämlich der laTQuleiTiTai, die ver­
mutlich durch Einreibungen in Verbindung mit Diät und 
körperlichen Uebungen chronische Uebel zu heilen suchten.

Kapite l  IX.

Die Bestattung der Toten.
W. Waclisimith, Hellenische Altertumskunde II*, 426.^) Hermann П" *, 
361. Becker-Göll, Charikles III, 114. Schömann, griech. Altertümer II*, 
565 (21. Begräbnis und Totenkult). Göll, Kulturbilder aus Hellas und 

Rom II®, 310. Baumeister, Denkmäler 304.

§ 41. Allgemeines. Lie häuslichen Ceremonien.
Die Bestattung der Toten galt den Griechen als die heiligste 

Pflicht; denn nach ihrer Anschauung konnte derA^erstorbene nicht
b Vgl. auch C. Wachsmuth, das alte Griechenland im neuen, Athen 1860, 

S. 105—125; W. Sonntag, die Totenhestattung, Totenkultus alter und neuer 
Zeit, Halle 1878; Kriesche, Darstellung der griechischen Grabsitte, Braunau 
1878; Stackeiberg, die Gräber der Hellenen, Berlin 1835.
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in die Unterwelt eingelien, sondern musste imstät um- 
herirren, bis er der Bestattung teilhaftig geworden war. 
Diese Pflicht erstreckte sich zunächst auf die Verwandten, 
insbesondere auf die Eltern, und zwar auch da, wo die 
Kinder sonst durch das Gesetz allen anderen Verpflichtungen 
ihren unwürdigen Eltern gegenüber entbunden waren. Aber 
auch Fremden gegenüber verlangte die Sitte eine Art Be­
stattung, indem sie vorschrieb, einen unbeerdigten Leichnam 
\venigstens dreimal mit Erde zu bewerfen.

Nach dem Eintritt des Todes war das Zudrücken der Augen 
und des Mundes üblich. Letzteres geschah, nachdem man dem 
Toten einen Obolos als Fahrgeld, mv?.ov, für den Fährmann im 
Hades in den Mund geschoben, was vielleicht mit der Sitte 
zusammenhing, auch im gewöhnlichen Leben die Scheide­
münze in der Backenhöhle zu führen.^) Hierauf \vurde der 
Leichnam gebadet, gesalbt und angekleidet, welches Ge­
schäft nicht durch Fremde, sondern durch die Angehörigen, 
und zwar durch die Frauen besorgt wurde. Das Gewand, 
das der Tote erhielt, war von weisser Farbe. Nur die 
Spartaner wurden in ihrem roten Kriegsgewande bestattet. 
Nachdem nun der Tote auch bekränzt worden war, wurde 
er auf einer ausgestellt. Diese Auss te l lung ,  TiQoÔ saig, 
fand am Tage nach dem Eintritt des Todes statt. Der Tote lag, 
und zwar im Vorhause, auf dem Totenbett derart ausgestreckt, 
dass die Füsse nach der Thüre gerichtet waren, während 
neben demselben zum Zweck des Totenkultus irdene Salb- 
gefässe (Irxv&oi) standen. Zur Prothesis wurden die Ver­
wandten und Freunde geladen, und dabei fand von seiten der 
Frauen die übliche Totenklage statt, deren in älterer Zeit 
übertriebene Formen (wie Schlagen der Brust, Blutigkratzen 
der Wangen, Zerreissen der Kleider) durch ein Gesetz des 
Solon gemildert wurde. Zu der Totenklage sollten, gleich­
falls einer Bestimmung des Solon gemäss, von Frauen nur

Siehe Göll in Becker-Göll Charikles III, 119 und dens. Griech. 
Privataltertümer bei Ersch und Gruber. Allg. Encykl, В LXXXIII, 
S. 155,
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die nächsten Verwandtinnen und zwar nur über 60 Jahren 
zugelassen werden. Später aber kam die Sitte auf, noch 
besondere Sänger und Sängerinnen zu mieten, deren Gesang 
im Eefrain von der Versammlung wiederholt wurde. Beim 
Verlassen des Sterbehauses reinigten sich die bei der Pro­
thesis Anwesenden, indem sie sicli mit Wasser aus einem 
vor der Hausthür stehenden Gefässe (dęódrwp) besprengten.

§ 42. Das Leichenbegängnis und die Bestattung.
Am Tage nach der Ausstellung, also zwei Tage nach 

dem Tode, fand, gesetzlicher Vorschrift gemäss, das Le ichen­
begängn is  statt, ix(fOQ(x. Auf demselben Lager, auf 
welchem der Tote ausgestellt gewesen war, vcurde er auch 
hinausgetragen. Ob es besondere Leichenträger gegeben, 
ist fraglich. Der Leichenzug bestand zunächst aus den An­
verwandten, Freunden und Bekannten, wobei es Sitte 
war, dass die Männer der Bahre vorangingen und die Frauen 
derselben folgten, alle in schwarzer oder auch grauer Trauer­
kleidung und mit abgeschnittenen Haaren. Die Frauen berech­
tigte aber nur ein gewisser Verwandtschaftsgrad zur Teil­
nahme. Ausserdem gingen dem Trauerzuge voraus oder 
folgten ihm gedungene Klageweiber, d-QT̂ vqtdol oder mQivat 
genannt, welche teils Trauerlieder sangen, teils traurige Me­
lodien auf der Flöte bliesen.

Was die B es ta t tung  betrifft, so standen sich früher 
zwei Ansichten schroff“ gegenüber.

1. Die Ansicht  von Böttiger,^) welcher ohne alle Ein­
schränkung die Behauptung aufgestellt hat, dass die 
Griechen die Leichname verbrannt hätten.

2. Die Ansicht von W. Wachsmuth,'^) welcher behauptet, 
dass Beerd igung  neben Verbrennung schon in sehr 
früher Zeit üblich, in der historischen Zeit aber fast 
a l lgem ein  gewesen sei.

S. 34.
b Böttiger, kl. Schriften В III, S. 14 und Kimstmythologie В I, 

*) W. Wachsranth, hell, Altertumskunde II*, 427.
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In der neueren Zeit ist man fast allgemein der Ansicht, 
dass Begraben und Л^егЬгеппеп zu al len Zeiten neben  
einander bestand,  doch mit der Massgabe, dass das Be­
graben das Grewöhnlichere war. Bei Homer zwar ge­
schieht der Beerdigung keine Erwähnung. Andererseits 
scheint aber schon in den ältesten Zeiten, wie die Er­
zählungen über geölfnete Gräber und neuere Funde von 
Skeletten auf der Akropolis von Mykene beweisen, die Sitte 
des Begrabens vorherrschend gewesen zu sein. Es ist daher 
mit Recht darauf hingewiesen worden, dass die bei Homer 
fast ausnahmslos vorkommende Sitte des Verbrennens hier wie 
auch später, wann sie statt hatte, sich aus solchen Fällen erklärt, 
wo entweder die Entfernung von der Heimat ein bequemeres 
Mittel die Toten den Ihrigen und in die heimische Erde 
zurückzubringen verlangte,^) oder wo Krieg oder Pest eine 
grössere Sterblichkeit und damit die Notwendigkeit rascherer 
Bestattung herbeigeführt hatten. Man darf daher annehmen, 
dass das Begraben zu allen Zeiten das Gewöhnlichere war, 
ganz abgesehen davon, dass in den unteren Schichten der 
Bevölkerung das Л е̂гЬгеппеп der Leichen schon wegen der 
Kostspieligkeit vermieden wurde.

Jedenfalls fand aber zu allen Zeiten eine doppelte Be­
stattungsweise statt, das Begraben, xaTOQVTretv, und Л̂ ег- 
brennen, xuIeiv. Der allgemeine Ausdruck für Bestatten ist 
Ô aTTTstv, wenn derselbe auch manchmal im engeren Sinne 
für Begraben gebraucht wird.

Das Begraben fand statt in Särgen (gewöhnlich ooęoi 
genannt), wenn der Tote in der Erde und nicht in einem

S. Hom. II. VII, 333 xaraxrtOfuy ccviovs . . . .  шд x '  óat(a nm alv  
(Х(сатод o ix a ö ' ((уц, от ' ay avre yswfje^a nuTQida yaiay. Ueber den 
Unterschied des Sepnlcralritus in der vorhomerischen und homerischen 
Zeit, sowie über das Einbalsamieren in der ersteren Periode (in Mykenä) 
s. Helbig, das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, S. 39, 40, 
42. Die bei den Skeletten in Mykene gefundenen Aschenreste, sowie über­
haupt Spuren von Feuer und Eauch an den tVänden der Gräber erklären 
sich nach Helbig als Reste von Totenopfern, wie solche auch noch in der 
homerischen Zeit Vorkommen.



88

Felsengrabe bestattet wurde. Die Särge waren meist von 
Thon, manchmal jedoch auch von Holz, seltener von Stein.

Das Verbrennen der Leichen fand statt auf einem 
Scheiterhaufen. Der erste Akt war das Anzünden, das von 
einem nahen Verwandten mit abgewandtem Haupte vorge­
nommen wurde. Hierauf folgte das ßoäv gleich der ultima 
conclamatio der Eömer. Nach Verbrennung der Leiche wurden 
die Gebeine gesammelt und in einem irdenen oder auch 
ehernen Gefässe beigesetzt. Nach der Bestattung reinigten 
sich alle Hausgenossen durch Waschungen.

Hierauf wurde ein Totenmahl, neQiÖELnvov  ̂ zu welchem 
sich im Hause der Angehörigen die Verлvandten versammelten, 
und in den darauf folgenden Tagen Totenopfer abgehalten, 
letztere teils am dritten Tage, TQka genannt, teils am 
neunten Tage, kvaxa. Dabei wurde das Blut der Opfertiere 
in eine Grube gegossen, das Fleisch derselben aber ver­
brannt und die Asche an der Opferstelle vergraben. Damit 
waren die Bestattungsgebräuche abgeschlossen. Die Trauer 
dauerte meist dreissig Tage. Sie bestand in der Ablegung 
der gewöhnlichen Kleidung und dem Abschneiden der Haare. 
Das Trauergewand, das man an Stelle des gewohnten Kleides 
anlegte, war meist von schwarzer Farbe.

Ausserdem gab sich die Pietät der Ueberlebenden für 
den Gestorbenen in einer gewissenhaften Pflege der Gräber 
und in jährlich wiederkehrenden Totenfeiern {venvöia) kund. 
Die letzteren bestanden in Opfern am Grabe {evaylaf-iara^ 
xoai) meist von Milch, häufig sogar in grösseren Mahlzeiten, 
die jedoch von Solon auf die nächsten Verwandten beschränkt 
wurden.

Eine Bestattung fand nicht statt
1. bei den vom Blitze Erschlagenen,^)
2. bei zum Tode verurteilten Verbrechern,
3. bei Vaterlandsverrätern.

Die Leichname von Selbstmördern wurden begraben, 
nachdem ihnen die rechte Hand abgehackt worden war.

b Ausnahmen von dieser Regel s. Becker-Göll Charikles III, 163.
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Andererseits fand die Bestattung derjenigen, die eines 
gewaltsamen Todes gestorben waren, unter Beobachtung be­
sonderer Ceremonien statt, indem u. a. dem Leichenzuge 
eine Lanze als Symbol der Verfolgung des Mörders voraus­
getragen wurde.

Konnte man nicht in den Besitz des Leichnams eines Verun­
glückten gelangen, so wurde ein Scheinbegräbnis veranstaltet.

§ 43. Die Begräbnisstätten, Gräber und G-rabdenkmäler.
Guhl und Koner®, 107.

In älterer Zeit diente als Begräbnisstätte vielfach das 
eigene Haus; selbst in Athen, wo man in späterer Zeit sogar 
die leeren Gräber, die Kenotaphien, ausserhalb der Stadt 
anlegte, hat man zwischen den Häuserplätzen des ältesten 
Teils der Stadt über 100 Gräber gefunden. Die Eeicheren 
Hessen sich meist auf eigenem Grund und Boden begraben, 
und zwar mit Vorliebe an einer belebten Landstrasse oder 
deren Nähe. Für die weniger Bemittelten gab es gemeinsame 
Begräbnisplätze (in Athen zwischen dem itonischen Thore 
und der Strasse nach dem Piräus). Der Form nach kann 
man folgende drei Arten von Gräbern unterscheiden:

1. Gräber ohne Denkmäler,
2. Gräber, bei welchen Grab und Denkmal in einem Bau 

vereinigt sind,
3. Gräber mit einem besonders hinzugefügten Denkmal.

1. Gräber ohne Denkmäler  ivird es wohl zu allen 
Zeiten und an allen Orten, namentlich für die ärmere 
Bevölkerungsklasse und die Sklaven gegeben haben, 
wenn auch wohl die Mehrzahl sich es angelegen sein 
Hess, den Ort, wo ein teurer Verwandter begraben 
lag, durch irgend ein Zeichen von anderen Gräbern 
zu unterscheiden.

Eine ganz besondere Art von Gräbern ohne Denk­
mäler sind die unterirdischen F e l se n gr äb e r ,  und 
zwar in Gestalt teils von natürlichen F e l s e n ­
höhlen, teils von ausgemauerten Grabkammern,
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wie solche in den ältesten Zeiten Griechenlands üblich 
waren und durch zahlreiche Funde, namentlich auf 
den griechischen Inseln, zu unserer näheren Kenntnis 
gelangt sind. Als Übergänge von der ersteren zu der 
letzteren x4rt können solche Felsengräber betrachtet 
werden, zu welchen, wie bei den Kyklopeia beiNauplia, 
Gänge und Höhlen von Steinbrüchen Veranlassung 
gaben. Eine gewöhnliche Form der künstlichen unter­
irdischen Grabkammern bestand darin, dass tief in 
die Erde gehende Schachte in ein Grabgemach 
führten.^) Dabei sind Gang und Kammer entweder 
einfach ohne weitere Stütze in den Felsboden ge­
trieben, oder die Decke ist durch aufgemauerte 
Pfeiler und Querwände gestützt. Bei letzterer Art 
findet es häufig statt, dass der innere Raum in 
mehrere gesonderte Grabkammern geteilt ist. Eine 
weitere Art der unterirdischen Grabkammern war 
die einer rein künstlichen Anlage, ohne Benutzung 
lebendigen Felsgesteins, wie z. B. das unter­
irdische Felsengrab auf der Insel Clialke.^) „Eine 
schmale Treppe führt zu der Eingangsthür. Im 
Innern des etwa 4,55 Meter laugen Gemachs ist 
ein Pfeiler errichtet, von welchem aus zwei starke 
Steinbalken nach den beiden schmaleren Wänden 
des Gemaches ausgehen. Diese trugen die Stein­
platten, welche die nur wenige Fuss unter der Erd­
oberfläche liegende Decke bilden. An den Wänden 
ringsumher befanden sich die Totenbetten in Form 
von Steinbänken; dieselben waren indes zur Zeit der 
Aufdeckung durch Ross schon ihres Inhaltes be­
raubt. In den Wänden sind viereckige Nischen 
angebracht, die zur Aufnahme von Gefässen und 
anderen Gegenständen dienten, welche dem Ver-

9 Wie z. B. die Köiiigsgräber von Pantikapaion. Vgl. Guhl und 
Koner®, Fig. 98 und 102.

*) Guhl und Koner®, Fig. 109.
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storbenen mitgegeben wurden.“ )̂ Dem Verstorbenen 
zu seinem Gebrauch, griechischer Anschauung ge­
mäss, mancherlei Gerätschaften, namentlich irdene 
Gefässe, mit ins Grab zu geben, war überhaupt all­
gemein Sitte, auch wenn die Toten in Särgen be­
erdigt wurden. So fand man in einem der soeben 
erwähnten Gräber u. a. mehrere kleine Schöpfgefässe, 
einen Oelkrug, Schalen zum Opfern, Trinkgefässe ver­
schiedener Form, sämtlich aus gebranntem Thon, 
sowie einen Spiegel aus Bronze und eine tliönerne 
Lampe, die noch deutliche Spuren des Gebrauchs an 
sich trug.^) Einer vorhellenischen Zeit gehören die 
bis vor kurzer Zeit noch als Schatzhäuser, d^r^aavQol, 
der griechischen Heroengeschlechter betrachteten, 
aber seit Schliemanns Entdeckungen der Königs­
gräber auf der Burg von Mykene entschieden als 
Gräber anzusehenden Kuppel- und Tholosbauten an. 
Solcher Tholosbauten sind bereits 11 in Griechen­
land aufgefunden worden, darunter 6 an den Ab­
hängen der Akropolis von Mykene, deren grösstes 
schon seit langer Zeit unter dem Namen des Schatz­
hauses des Atreus, im Volksmunde als Grab des 
Agamemnon bekannt ist.^)

2. Gräber, bei  we lchen Grab und Denkmal  zu 
einem Bau vere in ig t  sind. Die einfachste und 
natürlichste Form von Gräbern, die zugleich als 
Denkmal gebaut sind, ist die des E rdhüge ls  
(xohovög, der in einer kleinen Kammer den
Toten barg und zugleich durch seine Lage und 
Form die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf 
sich lenkte. Diese Erdhügel sind bald kleiner, wie 
die zahlreich in der attischen Ebene vorkommenden

b Guhl und Koner b S. 115. Aehiilich sind die Gräber auf der kleinen 
Insel Chilidromia, die ebenfalls keine Felsengräber, sondern in sehr einfacher 
Weise in nicht allzugrosser Tiefe unter der Erde künstlich hergestellt sind, 

b Guhl und Koner®, S. 116. 
b  Guhl und Koner®, S. HO.
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Hügel, teils sind sie von bedeutender Höhe, wie die 
in der maratlionischen Ebene und am Hellespont, 
welche letztere der Sage nach die Gebeine der 
homerischen Helden bargen.^) Häufig waren solche 
Hügel von einer steinernen Einfassung umgeben, 
ja manchmal aus Steinen aufgeschichtet.

Eine zweite Form der Vereinigung von Grab- und 
Denkmal bestand darin, dass man die Felswand, in 
welche das Grab hineingehauen war, architektonisch 
verzierte. Solche G raberfaęaden  kamen in Phry- 
gien und Lykien, aber auch auf den griechischen Inseln 
und auf dem griechischen Festland vor. )̂ In dieselbe 
Kategorie gehören auch die Gräberanlagen zu Kyrene, 
mit Säulenvorhallen versehene Felsenkammern (bei 
Guhl und Koner Fig. 121 und 122 dargestellt).

Die dritte und vollkommenste Form der monu­
mentalen Gräber ist in den über der Erde er­
richteten Grabmälern zu erkennen, bei denen nach 
Guhl und Koner zwei verschiedene Gattungen zu 
unterscheiden sind, )̂ nämlich erstens aus dem leben­
digen Felsen gehauene, freistehende Grabdenk­
mäler, deren einfachste Form die eines viereckigen 
Pfeilers ist; dann zweitens Freibauten aus Stein. 
Zu den letzteren gehört zunächst die vierseitige, 
nach oben zugespitzte Steinpyramide. Eine weitere 
Entwickelung weisen die freigearbeiteten Gräber in 
Tempelform auf (Guhl und Koner, Figur 151 und 152). 
Das prächtigste dieser tempelartigen Grabmonumente 
war das des Königs Mausolos von Karlen zu Hali- 
karnassos, welches, wie es heist, ihm von seiner 
Gemahlin Artemisia um 352 v. dir. errichtet und 
als eines der sieben Weltwunder angestaunt wurde.^)

9 Vgl. Guhl und Koner®, S. 112 und die Figuren 97 und 98.
Guhl und Koner, Fig. 114 und 115.
S. 123.

*) Siehe die Figur 153 bei Guhl und Koner, welche nach den auf 
scharfsinniger Vergleichung der geringen Ueberreste mit der Beschreibung
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Der Name Mausoleum wurde später von den Eömern 
auf alle derartigen prächtigen Grabmonumente 
übertragen.

3. Gräber mit  einem besonders h inzugefü gten  
Denkmal.  Die Sitte, die Gräber mit Denksteinen 
zu 'schmücken, reicht schon in die homerischen 
Zeiten zurück. Wo man sich mit einem blossen 
Erdaufwurf nicht begnügte, der ja an sich schon 
neben dem Zwecke des Grabmals zugleich die Stelle 
des Denkmals vertrat, fügte man noch einen be­
sonderen Denkstein hinzu. Zunächst hatten solche 
Steine die Bestimmung eines Altars, an dem man 
dem Verstorbenen Opfer darbrachte. Indem man 
aber auf denselben auch den Namen des Toten 
schrieb, ward er zugleich zum Denkmal. Die ein­
fachste Form solcher Grabaltäre war die eines 
Würfels. Die am weitesten verbreiteten Denk­
zeichen aber Avaren die alt-attischen Stelen 
„schmale, schlanke, nach oben sich sanft verengende 
Steinplatten, die in aufrechter Stellung entweder im 
Boden oder auf einem Bema befestigt wurden und 
den Namen des Verstorbenen, dessen Andenken sie 
geAvidmet sind, angeben.“ Sie sind gekrönt mit 
„Anthem ien ,“ d. h. architektonischen Blumen­
verzierungen, oder mit dreieckigen, mit Eosetten 
geschmückten Giebeln. Ausserdem gab es Stelen, 
die die Form von kleinen kapellenartigen Gebäuden 
hatten (Heroa), auf welchen Eeliefbilder der Ge­
storbenen sich befanden. In diese Klasse gehört 
z. B. das Grabmonument des im Jahre 393 v. Chr. 
im korinthischen Kriege gefallenen Eeiters Dexileos.^)

<les Plinius (Hist. Nat. XXXVI, 5, § 4 ed. Sillig) beruhenden Restau- 
rationsversuchen englischer Gelehrten entworfen ist.

9 Horn. II. XVI, 457 Tv̂ ußü) Tf отг,Хц т€- то yaQ yśnnę iffrl ^uvóv%o)V. 
Vgl. Нош. II. XI, 371.

*) Guhl lind Koner®, 121 und die Figuren 126, 127 und 128. 
Näheres über dasselbe Guhl und Koner, S. 122, Fig. 129.
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Eine andere Form der Grabdenkmäler sind die 
Säulen, xlovsg, auf denen man öfters das Bild einer 
Sirene anbraclite. Die Säulen waren meist ionischer 
Ordnung. Die Inschriften auf den Denkmälern ent­
hielten zunächst den Namen des Verstorbenen. 
Ausserdem standen aber darauf meist Notizen über 
sein Leben, Lehren für die Ueberlebenden, öfters 
auch Verwünschungen gegen diejenigen, луекЬе es 
wagen würden, das Grab zu entweihen. Die Form 
war meistens epigrammatisch.

Wie es Gräber ohne eigentliche Denkmäler gab, so gab 
es auch Denkmäler ohne wirkliche Gräber. Dies sind die 
sogenannten Kenotaphien ,  d. h. Ehrendenkmäler für solche 
Tote, deren üeberreste nicht in den Besitz ihrer Angehörigen 
oder ihrer Vaterstadt gelangt waren.

Da die Gräber heilige Orte waren, so wurden sie häufig 
mit Kränzen und Binden geschmückt. Auch waren sie 
öfters von heiligen Hainen mit Cj^ressen, Ulmen, Pappeln 
oder Weidenbäumen umgeben.
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Der Lebensunterhalt und Erwerb.

Wachsmuth, hell. Altertumskunde II, 15; Marquardt, das Privatleben der 
Römer II (Mommsen-Marquardt, Handbuch der r. A., VII. Band, Teil 2, 
1882); Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griechischen Altertum, Halle 
1869 (Waisenhaus); H. Blümner, Technologie und Terminologie der Ge­
werbe und Künste bei Griechen und Römern, I, II und III, Leipzig, Teubner 

1874, 75, 79 und 84.

K a p i t e l  X.
Berufsarten der unmittelbaren Ernährung.

Hermann I V 98; Blümner, Technologie I , 1; Wachsmuth, hell. Alter­
tumskunde II, 15; Büchsenschütz, Besitz und Erwerb, 38, 208 und 293.

§ 44. Der Ackerbau.
Der Ackerbau^) galt in Griechenland seit den ältesten 

Zeiten als die festeste Grundlage des Staats, und wenn auch 
in späterer Zeit das gewerbliche Leben in vielen Städten 
Griechenlands einen grossen Aufschwung genommen hatte, so 
wurde die Pflege des mit den religiösen Vorstellungen der 
Griechen auf das innigste verknüpften Ackerbaues doch stets 
sehr hoch geachtet, und die Beschäftigung mit demselben be­
gründete in manchen Staaten sogar einen Vorzug. Diese Auf­
fassung von der Bedeutung des Ackerbaues hatte ihren Haupt­
halt in den Sagen von der Teilnahme der Göttin D em eter  
nn der Einführung des Ackerbaues und der Pflege besonderer, 
auf den sittigenden Einfluss desselben hinweisender Kulte,

D Siehe auch Baumeister, Denkmäler des klass. Alt. S. 10.
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sowie in der Beobachtung uralter darauf bezüglicher Gesetze, 
wie z. B. des Verbotes, den Pflugstier zu töten.

Mit der Stabilität dieser Anschauungen hängt auch die 
Zähigkeit zusammen, mit der man an der einmal überlieferten 
Form der Betreibung des Ackerbaus festgehalten hat. Die 
Art des Ackerns, Pflügens, Dreschens, Worfelns ist sich, gleich 
den zum Ackerbau verwendeten Werkzeugen, seit den ältesten 
Zeiten gleich geblieben.

Es gab zwei Arten des P f lu ges :
1. Den e in fa c h e n  P f lu g ,  uqotqov avröyvop, ein Garten­

pflug, bei welchem Deichsel, Krummholz und Scharbaum 
aus einem Stück bestanden, an dessen Ende dann nur 
die eiserne Pflugschar befestigt war.^)

2. Den z u s a m m e n g e s e t z t e n  Pflug, aQoiQov щу.тор, der 
aus verschiedenen Teilen zusammengefügt war und 
zwar:
a) dem Scharbaum, von Eichenholz, mit der

eisernen Pflugschar, ушд oder vt^pig, am vorderen 
Ende.

b) Deichsel, laroßoEvg.
c) Krummholz, yvi]g.
d) Die Pflugsterze, mit dem Griff, yeiQolaßig.
e) Das Joch an der Spitze der Deichsel, tvyöv.

Das Pflügen geschah in der Regel mit Maultieren und 
zwar dreimal im Jahre, im Frühling, Sommer und Herbst, in 
welch letzterer Jahreszeit zugleich die Aussaat erfolgte. Diese 
Art der Bearbeitung des Feldes hängt mit der bei den Grie­
chen allein üblichen Zweifelderwirtschaft zusammen, wobei 
immer auf ein Brachjahr ein Fruchtjahr folgte. Künstliche 
Bewässerungen (noch durch alte Reste im Peloponnes und

') Die Ansicht, wonach der einfache Pflug ganz nnd gar aus einem 
Stück gearbeitet war, ist die gewöhnliche (Büchsenschütz, Besitz und Er­
werb, S. 303). Ihr steht die zuerst von Nowacky (Deutsche Revue 1882, II, 
351 Anm.) aufgestellte und von Blümner (bei Baumeister, Denkmäler S. 11) 
gebilligte Ansicht gegenüber, nach welcher nur Krummholz und Deichsel 
aus einem Stück bestanden, Avährend bei dem zusammengesetzten Pflug 
Krummholz und Deichsel aus zwei besonderen Stücken gefertigt, waren.
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durch einzelne Nachrichten bezeugt) sowie die Anwendung 
des Düngers zur Erhöhung der b'ruchterzeugnis waren seit 
den ältesten Zeiten bekannt.

Von Getreide kommen in Griechenland vier Arten vor, 
nämlich Weizen nvQoi, Gerste y.qid^ai, Dinkel jitpai gleich 
dem homerischen olvQa, Spelt 'Cnai.

Der eigentlichen Brotbereitung gingen voraus das Dre­
schen, Worfeln, Kosten, das Zerstampfen im Mörser oder das 
Mahlen des Getreides.

Das D r e s c h e n ,  а)мйу lat. terere, spicas excu-
tere, geschah entweder durch Tiere, in der Regel Pferde, oder 
durch Dreschflegel. Das Dreschen durch Tiere war in den 
ältesten Zeiten die allein übliche Form. Das Getreide Avurde 
auf eine Tenne, а?мсс, lat. area, ausgeschüttet, und dann 
Tiere hineingetrieben, die im Kreise herumliefen und mit den 
Hufen die Körner aus den Halmen traten. In späterer Zeit 
war daneben in Griechenland auch das Verfahren mit Dresch­
flegeln üblich. Dagegen waren Dreschmaschinen erst bei den 
Römern im Gebrauch.

Das Worfe ln ,  Avelches den Zweck hat, die Spreu vom 
gedroschenen Getreide zu sondern, wurde mit einer Schaufel, 
nrvov, lat. pala oder ventilabrum, oder auch mit einer Schwinge, 
Uy.vov, hyfios, lat. Amnnus oder vallus, ausgeführt, indem 
damit bei stark wehendem Winde das ausgedroschene Korn 
von der Erde in die Höhe geAvorfen AAmrde, Avas zur Folge 
hatte, dass der Wind die leichte Spreu über die Tenne hin­
ausführte, die scliAveren Körner dagegen zur Erde flelen. Das Ver­
fahren heisst hy.fiäv, lat. evannare oder evallare, auch ventilare.

Das R ö s t e n ,  qQvyeiv^ lat. torrere, fand bei manchen 
Getreidesorten zum Zweck der leichteren Loslösung der Hülsen 
statt. Am häufigsten geschah es bei der Gerste.

Das Z e r s ta m p f e n  der Körner im M örser  datiert aus 
einer Zeit, avo man den Gebrauch der Mühlen noch nicht 
kannte, doch AAUirde die Sitte auch noch später beibehalten. 
Her Mörser, оЯ«о̂ ‘, lat. pila, mortarium, Avar meist von Holz, 
ebenso die Keule, mit Avelcher die vorher gerösteten Körner 
zerstossen wurden.

Z o lle r , Privataltertümer. 7
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Das Mahlen,  d. li. das Zerreiben der Körner zwisclien 
Steinen, geht in sehr frühe Zeit zurück, wie die mehrfache 
Erwähnung von Mühlen und Mühlsteinen bei Homer beweist.

Man unterscheidet im Altertum drei Arten von Mühlen, 
Handmühlen ,  V i e h m ü h le n  und W a sserm ühlen .  Die 
Konstruktion beruht bei allen dreien auf demselben Prinzip. 
Die gewöhnliche Art, von der sich noch Exemplare in Pompeji 
erhalten haben, war folgende; Auf einem festliegenden un­
teren Stein als Basis drehte sich ein beweglicher hohler 
Stein, огч)̂ ' oder ого»' «Ягт»;ч,’, um einen kegelförmig zugespitzten, 
auf der Basis ruhenden und mit derselben befestigten Boden­
stein, /а '/ / ; .  Der obere bewegliche Stein hatte zwei Trichter, 
von denen der untere um den kegelförmigen Stein lief und 
das Getreide zermalmte. Das Getreide wurde in den oberen 
Trichter geschüttet nnd fiel durch vier Löcher, die so an­
gebracht waren, dass es gerade in den schmalen Zwischen­
raum zwischen dem unteren Trichter \iiid dem Bodenstein 
gelangen musste. Der obere Stein ruhte aber nicht mit seiner 
Basis auf dem Bodenstein, da sonst die Umdrehung äusserst 
beschwerlich gewesen AVäre, sondern hing mit einer im Innern 
und in der Mitte des Trichters angebrachten eisernen Scheibe 
auf einem an der Spitze des Bodensteins befestigten starken 
eisernen Zapfen, Avas zur Folge hatte, dass der untere Band 
des oberen Steines die Basis des unteren nicht berührte und 
der Trichter sich ohne Reibung mit der Basis drehen konnte. 
Durch die ]\[itte des Trichtersteins lief ein Balken, 
lat. mobile, mittelst dessen die Umdrehung bewirkt wurde. 
Wurde dieser Balken durch Menschenhand bewegt, so nannte 
man die Mühlen Handmühlen, ysiQo^ivlai^ molae manuales, 
und diese Art von Mühlen, von Sklavinnen oder auch von 
der Hausfrau selbst gedreht, war ursprünglich allein im Ge­
brauch. Als iVtahlen und Backen aber gewerbsmässige Ge- 
scliäfte wurden und eine Hand nicht mehr ausreichte.

b In Athen g’ah es bereits im 5. Jahrh. eigens für den Verkauf 
arbeitende Bäcker, uQioxonot. Dieselben Hessen ihre Waaren dnrcb Ver­
käuferinnen, uQiojuühöeg, in den Strassen feilbieten.



99

wurden zum Malilen teils Sklaven, teils verurteilte Verbrecher 
und bei lebhafterem Betriebe Tiere und zwar bald Pferde, 
bald Esel benutzt. Das Lokal, лvo dann solche Mühlen 
im Betrieb waren, hiess ebenfalls lat. mola, häufiger
jedoch fivhtjv, lat. pistrinum, auch moletrina; der Besitzer der 
Mühle heisst t̂vhDÔ QÖĝ  lat. (später) molitor, molendinarius. 
Wassermühlen, vÖQaltcai, vöq<\uv?m i  ̂ lat. molae aquariae, 
kamen erst in der Kaiserzeit auf. Schi ff smühlen  sind eine 
Erfindung des in Rom von dem Gotenkönig Yitiges 536 n. Ohr. 
belagerten Beiisar, AVindmüblen erst eine Erfindung des 
IVlittelalters.

§ 45. Der Gartenbau: Gemüse-, Wein- und Obstkultur.
Der Gartenbau beschäftigte sich mit Gemüse-, Wein- und 

Obstkultur, vornehmlich aber mit den beiden letzteren. Bei 
demselben Avurde die schon der homerischen Zeit nicht un­
bekannte künstliche Bewässerung und sogar Entwässerung 
angewandt. Besonders wichtig war die AVein- und Olivenkultur.

Von den verschiedenen AVeinsorten ist oben § 30 S. 51 die 
Rede geAvesen. Gezogen wurde er meistens an Pfählen, 
y>äiiaxfg oder yaftaxag. Der Aveisse AÂ ein AAUirde mehr in der 
Ebene und der rote mehr an Bergen gepflanzt. Die AVeinlese 
fand ziemlich spät statt.

AVie dem Ackerbau, so Avohnte auch dem AÂ einbau ein 
religiöser Charakter bei, indem Avie bei jenem die Demeter, 
so bei diesem Dionysos als der segenspendende Gott betrachtet 
und verehrt Avurde. Diese Anschauung fand ihren Ausdruck 
in geAvissen Festen, die dem Dionysos speziell als dem Geber 
des AÂ eines zu Ehren gefeiert wurden. Es Avaren dies in 
Attika folgende:

1. Die JiovvGia у.аг ctyQovg, das Fest der eigentlichen 
AA'einlese.

2. Die A'r^vaia, das Fest des Keltei'iis.
3. Di^^AvOeair^Qia. das Fest des AA'einkostens: dieses AAAhrte 

drei Tage; der erste Tag hiess tti i^oiyia (Oeffnen der Fässer, 
um den neuen AA'ein zu kosten, der zAveite ywg, der 
Kannentag, an dem man sich zu Trinkgesellschaften ver-7*
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eiliig’te und um die ^^"ette trank, der dritte, yvrQoi. an 
welchem u. a. dem chtonischen Hermes geopfert wurde.

4. Die Jiovvaia n  aoiei, das Gesamtfest in der Stadt, zu­
letzt das angesehenste von allen Dionysien und von 
überwiegend solennem Festcharakter.

Neben dem ll'einbau лсаг von besonderer Aldchtigkeit, 
namentlich für Attika, die Olivenkultur.  Hierbei ist der 
edle, aus dem Orient eingeführte Oelbaum von dem einhei­
mischen, aber durch Einpfropfung veredelten Oelbaum zu 
unterscheideu.^) Sehr wichtig war auch der Feigeiibau, луеП 
neben dem Olivenöl die anfangs fast nur in Griechenland 
gekannte Feige ein Hauptausfuhrartikel war. Daneben wur­
den auch andere Obstarten in Gärten gepflanzt, wie die von 
Kreta gekommenen Quitten, jur̂ ka y.vóo)via, die schon dem 
Homer bekannten Granatäpfel, (xnal, und Mandeln, d^ivyöaUai, 
Kastunien, m m ava^  letztere allerdings erst spät ans dem 
Pontus eingeführt; ebenso sind Kirschen, Citronen, Pfirsiche 
erst späteren Datums. Sehr alt und einheimisch war die 
argivische Birne {dyQÜ^).^)

§ 46. Fischerei, Jagd, Viehzucht.
Die Fischerei, Avelche, wie oben § 29 S. 50 bemerkt, zur 

homerischen Zeit wohl keine besondere Rolle gespielt zu 
haben scheint, wird in der historischen Zeit eine Haupt­
nahrungsquelle des gemeinen Volkes.

Die Jagd war mehr eine Kriegsübung als eine eigentlich 
in grösserem Masse benützte Ernährungsquelle. Sie erstreckte 
sich hauptsächlich auf Rot- und Schwarzwild.

Eine vorzügliche Quelle der Existenz Avar jedoch die 
V i e h z u c h t ,  die in einzelnen Ländern, Avie in Arkadien, 
Aetolien, Akarnanien, das fast einzige GeAverbe Avar, und in

‘) Siehe über diese Feste Sohömann, Griech. Altertümer IP , 496. 
Siehe Hermann IV^, 21 und Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 

S. 87 (2. Aufl.).
®) Dass in der griechi.schen Gartenkultur auch die Blumenzucht nicht 

unbekannt war, darüber s. Hermann lA"*, 106,
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anderen Ländern, wie in Messenien, Böotien, Thes­
salien, Euböa, neben dem Ackerbau reicliliclien Ertrag 
abwarf.

Man unterscheidet G r o s s -  oder Z ugv ieh ,  vnotvyia, 
und K l e i n v i e h ,  'rrQÖßaia. Unter dem Grossvieh kommen 
hauptsächlich die Rinder in Betracht, die sowohl einzeln und 
zwar insbesondere als Werkzeuge des Ackerbaues gezüchtet, 
ßov!̂  с?рог?;ь‘, als in grösseren Heerden geweidet wurden, 
ß()vx()’/ua oder ßovffoQßia^ auch ßoci)p dyelaiß) Pferdezucht 
fand hauptsächlich in Thessalien statt, dessen weite Ebenen 
dazu besonders geeignet waren. Doch dienten die Pferde 
mehr zu kriegerischen Zwecken, während zum Ziehen und 
Transport E s e l  (letztere allerdings noch nicht in homerischer 
Zeit) und M aulese l  gehalten wurden.

Unter dem Kleinvieh wurden hauptsächlich die Schafe 
geschätzt, welche daher auch im besondern mit dem Ausdruck 
TTQÖßaia bezeichnet werden. Die Schafheerdeii begründeten 
den Reichtum mancher Gegenden, da die W^ollenweberei, wie 
weiter unten gezeigt werden soll, in Griechenland einen 
Hauptindustriezweig ausmachte. Von grosser Bedeutung 
waren auch die Z i e g e n ,  nicht nur wegen ihrer Wolle, son­
dern auch wegen der Milch- und hTeisclinahrung. Auch die 
S c h w einezucht  wurde und zwar hauptsächlich in Megaris, 
Böotien, Arkadien, Aetolien und Akarnanien betrieben.

G ef 1 üge lzu ch  t ist in Griechenland nicht sehr häulig und 
kommt weniger wegen des Nutzens als wegen der Zucht der zu 
Wettkämpfen abgerichteten Hähne und Wachteln zum Zwecke 
des Sports vor. Eine Ausnahme machen nur Delos und 
einige Gegenden Thessaliens; ersteres war berühmt durch 
eine ausgedehnte Hühnerzucht und letzteres durch die Zucht 
von Gänsen und Kranichen.

b Ueber die Rinderzucht in den heroischen Zeiten s. Buchholz, homer. 
Realien I, 2, 146 ff.

Ueber Schafzucht in Griechenland s. Büchsenschütz, Besitz rmd 
Erwerb, S. 221.
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Scliliesslicli ist noch die B i e n e n z u c h t  zu erwähnen, 
die insbesondere in Attika und auf Samos und zwar in einer 
von der heutigen Behandlung nicht abweiclienden Art ge­
pflegt wurde.

K a p i te l  Xi.

Handwerk und Industrie.
Heniiaim IV®, 400; Blniimer, Technologie und Teriniiiologio der Gewerbe 
und Künste bei Griechen und Römern, Teubner 1874, 75, 79 und 84 (bis jetzt 
3 Bände) und Blüraner, das KunstgeAverbe im Altertum, Leipzig (Freitag) 
und Prag (Tempsky) 1885; Büchsenschütz, Besitz und ErAverb, 8. 316 ff. 
und derselbe, die Hauptstätten des Gewerbfleisses im klassischen Altertum, 
Leipzig 1869; A’gl. auch 3Iarquardt, das Privatleben der Römer IP , 475 ; 
Blümner, die gewerbliche Thätigkeit der Völker des klassischen Altertums, 
Leipzig 1869, nach geographischer Einteilung; für die hom. Zeit A'gl. Riede- 
nauer: HandAverk und HandAA'erker in den homerischen Zeiten, Erlangen 1873.

§ 47. Einteilung der Gewerbe.
Man kann die Handwerke verschieden einteilen.
So kann man, wie dies in Hermanns Privataltertümern 

geschieht, die Klassifikation an die hauptsächlichsten Be­
dürfnisse des häuslichen Lebens, wie Wohnung, Hausgeräte, 
Nahrung, Kleidung, Schmuck und Körperpflege anschliessen. 
Allein da die Herstellung der auf die genannten einzelnen 
Lebensbedürfnisse bezüglichen Arbeiten und Fabrikate selbst 
wieder den verschiedensten Berufskreisen angehört, so ent­
steht auf diese Weise kein rechtes Bild des gewerblichen 
Lebens. So waren z. B. bei Herstellung der Wohnung Zim­
merleute, Maurer, Steinhauer, Ziegelstreicher beschäftigt, bei 
Anfertigung der Geräte kommen Metallarbeiter, und zwar 
wieder speziell Erzarbeiter, Eisenarbeiter, Silberarbeiter, 
Goldarbeiter, ferner Schreiner, Kistenniacher, Töpfer, Holz-,

0 Ob Homer schon eine Bienenzucht gekannt habe, ist streitig. 
Buchholz, hom. Realien I , 2, S. 99 will dieselbe aus Odyss. XIII, 103 
schliessen. Vgl. dagegen Hermann IV®, 120; Hehn, Kulturpflanzen und 
Haustiere 116. Ueber Bienenzucht überhaupt Büchsenschütz a. a. 0., S. 228.
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Stein- und Erzbildner ii. dergl. in Betracht. Bei der An­
fertigung von Kleidung und Schmuck waren, abgesehen von 
der häuslichen Verfertigung, Leinenweber, Wollenwebe]-, 
Färber, Filzmacher, Fabrikanten für bestimmte Arten von 
Kleidungsstücken mit einer sehr ins Einzelne gehenden Arbeits­
teilung, Schuhmacher, Gerber mul wiederum Erzarbeiter der 
verschiedensten Art beteiligt. Wollte man daher das ge­
werbliche Leben nach diesen Kategorien behandeln, würde 
Zusammengehöriges anseinandergerissen und der Einblick in 
das Wesen des antiken Handwerks und seiner Technik gegen­
über der Aiifzählnng der einzelnen Bernfsklassen in den 
Hintergrund treten. Es empfiehlt sich daher* als praktischerer 
Einteilungsgrnnd, wie dies bei Blümner geschieht, der S toff, 
ans dem die verschiedenen gewerblichen Gegenstände gefer­
tigt sind. Denn die Überwindung der Schwierigkeiten, die 
die Bearbeitung eines gewissen Stoffes darbietet, zeigt zugleich 
die besondere Fertigkeit und Kunst und muss auch bei der 
grössten \"^erscliiedenlieit der aus einem bestimmten Stoff her­
gestellten Gegenstände grosse Aehnlichkeit und Verwandt­
schaft der Technik aufweisen. AVenn wir von der Brot­
bereitung absehen, von der schon oben bei den Nahrungs­
mitteln die Kede war (§ 28), so können wir nach den 
Stoffen unterscheiden:

1. Die auf die A^erarbeitung der Ge spinn st fasern  bezüg­
liche Fabrikation, wie A^erarbeitung der AVolle, Flachs, 
Hanf, Seide, also insbesondere die t e x t i le  K unst und da­
mit Zusammenhängendes, wie Buntwirkerei und Färberei,

2. Die Arbeiten in Thon (Keramik), AVachs und anderen 
w eich en  S toffen .

3. Glasarbeit.
4. Arbeit in H o l z ,  Elfenbein, Horn.
5. Arbeit in AI e t  al l.
6. Arbeit in S te in .

Die letzteren, nämlich 4, 5, 6, werden von den Thon­
arbeiten auch als die Arbeiten in harten Stoffen unterschieden. 
AVir werden im Folgenden die hauptsächlichsten dieser In­
dustriezweige zur Darstellung bringen.
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§ 48. Die Wollarbeit, Zubereitung und Spinnen der Wolle.
Das vornehmste Material der griechischen und römischen 

Textilkunst bildet die Schafw ol le ,  Avelche nicht nur das 
erste zum Spinnen und AVeben benutzte Kohmaterial gewesen, 
sondern auch als solches im ganzen Altertum zu allen Zeiten von 
überwiegender Bedeutung geblieben ist. Die wollene Tracht war 
die ursprüngliche und geAvölmliche. Die Schafwolle Avar ver­
schieden nach ihrer Dichtigkeit und Farbe. Daher unter­
scheidet man grobe und feine, weisse und bunte Wolle. Der 
griechische Name für Wolle ist eqiov oder der latei­
nische lana. Doch kommen auch noch die Namen ттпхпд 
oder Tioxdg, /ia'/2óg, aonog und im lateinischen vellus vor.

Die Wollarbeit heisst gewöhnlich EQiovQyia und xalaoia, 
lateinisch lanificium, der Wollarbeiter eQwvQyog und la la -  
oiovQyög, lateinisch lanarius (auch Wollhändler).

Als Erfinderin der AVollarbeit galt Athene.
Die AVollarbeit war seit den ältesten bis in die spätesten 

Zeiten des Altertums Gegenstand der Hausarbeit selbst. Die 
gewöhnlichen Kleidungsstücke wurden daher meist im Hause 
selbst gefertigt. Nur kos tbare  Gewebe,  Decken,  T e p ­
piche,  deren Herstellung eine ausgebildete Technik verlangte, 
ebenso die gröberen Stoffe für das gewöhnliche Volk und 
die Sklaven fielen dem gewerbsmässigen Betrieb anheim. Bei 
der AVollarbeit kommt die Zurichtung der AVolle, das Spin­
nen, das Weben und das Walken in Betracht.

D ie  Zurichtung der AVolle. Bei der Zurichtung ist 
zuerst die Reinigung der AVolle durch Auswaschung (tiXvvelv, 
lavare), erforderlich, hierauf wurde sie zum Trocknen aus­
gebreitet und geschlagen, (>aß0iC€iv\, txQaßöi'CEiv, Darauf 
folgte das Zupfen [eI xelv) und Krempeln C^alveiv), ersteres 
natürlich mit den Fingern, letzteres mit einem eisernen Kamm 
(xTsig oder lateinisch pecten oder carmen). Hierauf
wurde die Wolle, wenn sie nicht ungefärbt verarbeitet wer­
den sollte, gefärbt, was aber wieder eine besondere tech­
nische Fertigkeit verlangte und daher weiter unten besonders 
dargestellt werden wird.
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Das Spinnen, vico, lateinisch neo, war so
sehr Gegenstand weiblicher Thätigkeit, dass sich nur für die 
Spinnerin, nicht für den Spinner, ein Ausdruck findet, nämlich 
XfQvtjztg, lat. quasillaria. Bei Homer spinnt und webt die 
Fürstin so gut wie die Mägde, wie das von Helena, Penelope 
und Andromache berichtet wird.^) Die beim Spinnen ge­
brauchten Geräte sind Spindel ,  Wocken^) und Sp inn­
korb, Der Wocken, coins, Avar gewöhnlich aus
Rohr; um ihn wurde die Wolle geAvickelt, die in diesem 
Zustand го/г'ш;, lat. mollis lana, tractus heisst. Die Spindel 
hiess aiQaxiog, auch drag oder €7г/г?;г()ог, lat. fusus. Die drei 
Hauptmanipulationen sind nun das Ausziehen des Fadens, 
üT^uova oder xardysn., lat. filum deducere, das Drehen
der Spindel, diQaxTov Ш аанг, lat. fusum pollice Â ersare oder 
torquere, und drittens das Drei len des Fadens, orQ&feiv го 
vtjfia oder arymra, lat. fila (stamina) Awsare oder torquere. 
Den gesponnenen b'^adenknäul, xlowzr^Q^ glomus, Avarf man 
Amn der Spindel in den Spinnkorb, xdladog^ rd^.aęog, lat. 
calathus oder quasillus.

§ 49. Die "Wollarbeit, Fortsetzung: Die Weberei.
Die ursprünglichste Art des Webens, einer in der home­

rischen Zeit gleichfalls nur als Frauenbeschäftigung geschil­
derten Arbeit, bestand darin, dass man eine Anzahl von 
Fäden parallel neben einander ausspannte und durch diese 
Querfäden zog, welche abwechselnd oberhalb und unterhalb 
durch die ersteren hindurch gingen.

Die parallel ausgespannten Fäden wurden nun an einem 
Balken befestigt, der quer über zwei senkrecht stehenden 
parallelen Balken befestigt Avar. So entstand derW ebstuhl,rarög,

q S. Riedenauer, Handwerk und Handwerker in den homeriüclien Zeiten, 
Erlangen 187.3.

■q Das Spinnrad ist nach Blümner angeblich eine Erfindung des 
16. Jalirhunderts.

q  Von dem senkrechten Webstuhl ist der horizontale zu unter­
scheiden, der aber für das Altertum eine streitige Sache ist. Siehe Blümner, 
das Kunstgewerbe im Altertimi, S. 13.
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tela, und zwar der aufreclit stellende Webstulil, tmog oQdios, 
tela pendula, tela stans, den die liomerisclieii \Veiber ,,be- 
sclireiten,“ Unhv €7coi/eoi}ai. Das erste Geschäft nun war, 
den Webstuhl aufzustellen, arcov (ги]оаоОш. Hierauf wurden 
an dem auf den beiden senkrecht stehenden Parallelbalken, 
t(XTÓ7W(hę, ruhenden Querbalken die oben genannten Fäden, 
die sogenannten Kettenfäden, griechisch aii-fion., lat, stamen, 
befestigt. Dies Aufziehen der Fäden, heutzutage anzeddeln 
genannt, hiess bei den Griechen (ЬаСеаОш oder otijm i lov 
ur/'/mva, im lateinischen, weil es der eigentliche x^nfang der 
Arbeit луаг, ordiri oder exordiri. Damit nun die herabhän­
genden Fäden (die Kettenfäden) nicht zu lose hingen, waren 
sie mit GeAvichten besclnvert, dypv!)^eg oder Ы ш ,  lateinisch 
pondera.

Durch diese Kettenfäden mussten nun die Einschlagfäden 
gezogen werden, li-v xQoxijv öidyeiv, xfqx/'̂ siv , lat.
subtemen inserere. Um dieses Geschäft zu erleichtern, wur­
den alle Kettenfäden in gerade und ungerade geteilt und zwar 
derart, dass alle geraden einerseits und alle ungeraden an­
dererseits durch Schlingen, /игт, an runde Querstäbe, xaimsg, 
xdlaiioi^ befestigt wurden. Von diesen wurde der eine 
mit der einen Hand an die Brust gezogen, während man 
mit der anderen Hand den Einschlagfaden durch die so ent­
standene Oeffnuiig h in d u r c h z o g .D a s  Instrument, mit wel­
chem der Einschlagfaden durch die Kettenfäden gezogen 
wird, schon bei Homer xe^xig genannt, war ursprünglich eine 
Nadel, aber später und zwar wohl schon bei Homer nach 
Blümners xlnsicht das W eb er sch if f  chen.^) x\n demselben 
war eine Spule befestigt, um луекЬе der Einschlagsfaden ge­
wickelt war, Tir^viov. Im Lateinischen heisst das Weber­
schiffchen radius (mit welchem Namen wohl ursprünglich 
auch eine Nadel bezeichnet wurde) oder pecten. War nun 
der Faden mit Hülfe des Weberschiffchens durchgezogen.

0 Vgl. Homer II. XXIII, 760 und dazu die Erklärung Blümners, 
Technologie I, 130 nach Marquardt.

0  Anders Kiedenauer, Handwerk, S. 77.
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dann wurde er mittelst eines schweren Holzspatels 
lat. spatha, an das schon gewebte Stück angeschlagen, G7iäi>ri 
xQovsii’. Zuletzt wurde mit einem Kamm, xieig, pecten, das 
Gewebe dicht und gleichförmig gemacht, ттЦааеьу und andere 
Ausdrücke, lat. densare, und hierauf das fertige Stück vom 
AVebstuhle abgeschnitten, ixrifasiv.

Das ОелуеЬе heisst vcpaofia oder e^vtf aafia, dichterisch 
aucli wie der Webstuhl Imög, lat, meist textile oder textum, 
poetisch stamen, tela, licia, der AVeber bezw. die Weberin 
heisst meistens d v(pdv'n;g und vfpdviQia oder FQt,b)g, lat. 
textor und textrix.

Wie oben erwähnt, widmeten sich dem Gescliäft des 
Webens meistens die Frauen des Hauses. Dagegen war das 
eigentliche Kunstgewerbe Gegenstand besonderer Berufsthä- 
tigkeit, wenn auch schon es heisst, dass die homerischen 
Fi’auen sich darauf verstanden hätten.^) Es sind dies zunächst 
die Buntwirkereien, die sich übrigens nicht auf die AVollstoffe 
beschränken, sondern auch Seide und Gold veiwenden. Bei 
der Goldwirkerei wurden AVolle oder Seide mit Gold oder 
ganz goldene Stoffe zusainmengewoben. Diese Kunstfertigkeit 
war von den Grieclien aus dem Orient entlehnt, wo sie schon 
einen liolien Grad von Yervollkominnnng erlangt hatte. Es 
würde liier zu Aveit führen, auf das eigentlich Technische 
dieses Zweiges des Kunstgeлverbesnäher einzugehen; wir 
begnügen uns, hier das auf gründliclie Untersuchung sich 
stützende Urteil Blümners anzuführen, „dass die Textilkunst 
der Alten, soweit sie auch hinsichtlich der teclmischen Hilfs­
mittel hinter der modernen zurücksteht, doch in stilistischer 
Beziehung, in entsprechender Verwendung der ihr zu Gebote 
stehenden Gespinnstfasern, in inassvoller und angemessener 
Benutzung der bunten Farben und Muster, durchaus mit der 
heutigen Industrie in die Schranken treten darf.“

b Hom. II. IIT, 126, XXII, 440.
Vgl. Semper, der Stil iu den technisclien und tektonischen Künsten, 

2. Aufl. Jlünchen 1878 und Blümner, das Kunstgewerbe im Altertum,
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§ 50. Die Tuchfabrikation.
Diese fiel den W alkern  anheim, yva<fdg oder xm(f€ig^ 

я?л'ге1д, lat. fullones.
Denn während Spinnen und AVehen, ahgesehen von der 

höheren Textilkunst und der Herstellung der Stolle für das 
niedere Volk, der häuslichen Arbeit zufiel, bildete die Thätig- 
keit der Walker seiner Natur nach ein besonderes Gewerbe.

Dasselbe umfasste eine Keihe von Dingen, die heute 
verschiedenen Gewerbsthätigkeiten zufallen.

War nämlich das Gewebe fertig, so wurde es g e w a lk t  
oder gereinigt .  Dies geschah in den Walkergruben, я/лго/, 
lacunae, in denen sie von den Walkern mit den Füssen ge­
treten wurden, wobei das Wasser mit Nitron oder noch häu­
figer mit Urin als reinigendem Zusatz versetzt wurde.

Auf das Reinigen des Gewebes folgte das Schlagen mit 
Stöcken  oder Ruthen, умяшр, um das schon durch das 
Waschen begünstigte Verfilzen des Gewebes zu vervollstän­
digen. Durch das Verfilzen, ясЫ аОш, lat. cogi, conciliari, 
wurde bewirkt, dass die Fäden des Gewebes sich fest anein­
anderschlossen. Hierauf folgte das Geschäft des Aufkratzens,  
хтягеср, wodurch die verwirrten Haare des gewalkten Tu­
ches aufgerichtet wurden, so dass sie gleichmässig abge­
schoren werden konnten.

Nach dem Auf kratzen kam das Schw efe ln  der Tücher, 
das man aber wohl nur zum Bleichen der weissen Tücher an­
wendete, deren weisse Farbe übrigens noch durch Ein- 
reibeii mit gewissen Erdarten erhöht wurde.

Die letzte Arbeit des Walkers ist die Appretur, lat. 
polire vestimenta, welche in Bürsten, Scheereu und Pressen 
bestand.

Diese Thätigkeiten des ЛАа1кег8 werden uns beson­
ders deutlich durch die in Pompeji aufgefuiidene antike 
Walkerwerkstatt (xiwfsiop, fullouica.)‘̂) Den Walkern kam

Vom Walken der Rohstoffe wird hei Homer nichts erwähnt. 
Overbeck, Pompeji 1Г ,̂ Fig. 212 und Blümner, Technologie, Fig. 

19, S. 174.
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ausser dieser ihnen eigentümlichen Beschäftigung auch noch 
das Filzen und das Nähen zu. Von dem Nähen und der 
Kleiderfahrikation wird unten § 53 die Kede sein. Das 
Filzen besteht in der Fertigkeit, Tierhaare von verschie­
dener Art so nahe an einander zu bringen und unter ein­
ander zu verschlingen, dass sie eine zusammenhängende Masse 
bilden. Es heisst griechisch m ld v  oder ovfm ildv, lat. cogere, 
das Handwerk selbst 7Tih;ity.i], lat. ars coactiliaria, das 
Fabrikat Trilrjia oder lat. coactilia. Hergestellt
wurden aus dem Filz Hüte, Mützen, Sohlen, Socken, Decken 
u. dergl.

§ 51. Die Verarbeitung anderer Stoffe.
Von anderen Stoffen, deren technische Behandlung in 

Beziehung auf Spinnen und Weben übrigens von der Ver­
arbeitung der Wolle nicht Avesentlich verschieden ist, kom­
men besonders Flachs, Baumwolle, Seide und Tierhaare in 
Betracht.

Der Flachs, /Jv(n\ linum, Avie die Wolle auch schon in 
homerischer Zeit zu GeAveben benutzt,^) Avurde zu Lein- 
Avand verarbeitet, //»or oder lat. linum linteamen
und linteum; daneben kommen für die letztere andere Aus­
drücke A"or, Avie xccQTiaGog, on доп ., ßvooog., lat. carpasus, sin- 
don, byssus. Das Weben des Leinen heisst /.ivovQysIv, der 
LeineAveber ?AyovQy()g oder hvorroiug.

AVas die Seide betrifft, so kannte man im Altertum 
dafür drei Bezeichnungen, vestes Coae, bombycinae und se- 
ricae. Die Coische hatte ihren Namen von der Insel 
Kos. Die zAveite Art AAUirde von einem Avilden SeidenAAuirm

b Und ZAvar zu Bettdecken wie im Zelte des Achilles und auf dem 
Phäakenschiffe, zu Panzern Avie beim lokrischen Aias, ferner zu Segeln.

b Unter 00-0УК1 ist an zwei homerischen Stellen deutlich Leinwand 
A^erstanden und zлvar feinere, welche zu Frauenkleidern verAvendet 
wurde. Ob jedoch in homerischer Zeit der Ausdruck diese Bedeutung- 
ausschliesslich hat, ist ungewiss. Ebenso ist unsicher, ob der in Elis 
Avachsende Byssos schon in homerischer Zeit A'erarbeitet Avurde. Hanf 
kannten die Griechen erst seit Herodot, s. Biedenauer, Handwerk und 
Handwerker in den hom. Zeiten, S. 81.
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gewonnen und aus Assyrien und Syrien eingefiilirt. Die 
serisclie endlich kam aus China, und zwar teils als Rohseide, 
teils als fertiges Gewebe.

§ 52. Die Färberei.
Das Färben (ßanreiv^ lat. tingere, fucare, der Färber 

ßa(f fv^, lat. infector) gehört wie das Weben mit zu den ältesten 
Fertigkeiten und hatte wie dieses seinen Ursprung im Orient. 
Ob und bis zu welchem Grade schon die homerischen Grie­
chen das Färben verstanden und geübt haben, ist zweifelhaft. 
Doch ist anzunehmen, dass, wenn sie, Avas nicht sehr wahrschein­
lich ist, diese Kunst schon kannten, dieselbe von den Phö­
niziern überkommen haben müssen, die für sie noch auf lange 
die Lehrmeister geblieben sein werden. Die ältesten Zeugnisse, 
welche л\1г für wirklich griechische Purpurfärberei besitzen, 
weisen uns nach Hermione,  wo diese Industrie im 6. Jahr­
hundert V. dir. in so schwunghafter und vollendeter Weise 
betrieben Avurde, dass die Tücher bis nach Persien gehandelt 
wurden. 0

Das Färben fand in der Regel statt vor dem Spinnen, 
so dass also nur die Wolle und nicht das fertige Gewebe 
gefärbt wurde. Eine Ausnahme machten nur die Aegypter, 
welche das fertige Gewebe mit Beizen bestrichen und dann 
in die Farbe tauchten, wodurch infolge der A^erschiedenheit 
der angewandten Beizen trotz der Anwendung desselben 
Färbestoffs die Zeuge bunte Muster erhielten. Uebrigens 
wurden jegliche Stoffe, bevor sie in den Farbenkessel getaucht 
wurden, gebeizt, um den Stoff geeignet zu machen, die Farbe 
dauernd festzuhalten.

Als Färbestoff nahm man nur animalische und vegeta­
bilische, nicht mineralische Stoffe. Unter den ersteren hat 
die Purpurfarbe, welche aus dem Safte gewisser Schnecken­
arten gewonnen wurde, am meisten Berühmtheit erlangt. 
Diese Art Färberei ist bekanntlich eine Erfindung der Phö­
nizier, die zuerst den schwarzen und rötlichen Saft der Pur-

b S. Riedenauer, S. 84.
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pur-Sclmecke, TTOQfpvQa, lat. purpura, zum Färben benutz­
ten. Neben diesen gab es nocli eine andere Sclmecken- 
art, die Trompetensclmecke, lat. bncinuin, murex, deren
Saft eine scliarlacliälmliche Farbe batte, aber луеП letztere 
nicht dauerhaft war, immer nur als Hülfsmittel bei einigen 
Purpurarten benutzt Avurde. Durch Vermischung dieser л̂ ег- 
schiedenen Muschelsäfte Avurden ausser den genannten Â er- 
schiedene Farben erzielt, unter denen Amrnehmlich der AÜolette 
Janthin- und der S3’rische Purpur bekannt Avaren; ersterer ent­
stand durch eine I\[ischung A’on scliAAmrzem Purpur mit Bucin; 
der S3Tische dagegen durch doppelte Färbung, zuerst durch 
die Tränkung des Stoffs mit dem Saft der eigentlichen Pur­
purschnecke, dann durch Ueberfärbung mit dem der Trompeten­
schnecke, AAmdurch eine scliAvärzlich glänzende, dem geronnenen 
Blute ähnliche Farbe entstand. Eine dritte Färbung bestand 
darin, dass man die Wolle zuerst mit Bucin, dann mit dem 
eigentlichen Purpur und dann Avieder mit Bucin, also dreimal 
färbte (Tyrianthinum). Die Färbung selbst geschah in der 
Weise, dass man die Eohstolfe nach gehöriger Zubereitung 
mit Beize in einen Kessel (lateinisch cortina) Avarf und mit 
der Farbe fünf Stunden lang kochte, dann herausnahm, 
kämmte und sie dann noch einmal mit dem Färbestolf tränkte.

Die bei der Pnrpurfärberei in Betracht kommenden Ge- 
Averbe sind 1) die Purpurfischer, TWQifvQsig, lat. murileguli, 
2) die Purpurfärber, TroQCfvQoßdifoi, purpurarii, 3) die Purpur­
händler, mit derselben lateinischen Bezeichnung, griechisch 
7ioQ(fvQo:i(ölai.

Neben dem Saft der genannten Pupurschnecken bedienten 
sich die л\Неп zum Färben auch eines anderen animalischen 
Stoffes, nämlich des K ermes  Avurmes oder der S c h a r la c h ­
b e e r e , ’) y.öy.y.og, coccum, deren Farbe sehr häufig die pu- 
nische  genannt AAird.

Andere Farbestoffe Avaren der Krapp (lat. rubia), der 
Saffran (xpó>fo„*, crocus) und der Wau, lut um, mit AA’elchen 
beiden letzteren man gelb färbte, ferner Waid, ladug^ Autrum,

') Eines Insektes, das die Gestalt einer Beere hatte.
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welches eine blaue Farbe gab, Galläpfel, xi-xUeg, gallae u. a. cl. 
Dass schon Indigo л'оп den Alten zum Färben benutzt луог- 
den sei, hält Blümner^) nicht für unwahrscheinlich,

§ 53. Die Kleiderfahrikation.
Ein Schneiderhandwerk in dem umfassenden Sinne wie 

heutzutage hat es im Altertum nicht gegeben, weil meist die 
Gewandstücke schon so gewebt \vurden, wie sie getragen 
werden sollten. Doch ganz war die Schneiderarbeit nicht zu 
entbehren, namentlich nicht bei den Aermelgewäiidern. Da aber 
die Arbeit nur geringfügig war, so bildete sich für dieselbe 
kein besonderes Schneidergewerbe heraus, sondern die ent­
sprechende Arbeit wurde entweder von den Frauen im Hause 
oder schon von den W alkern  besorgt. Diese waren es 
denn auch, die in grossen Städten die Produktion von 
Kleidungsstücken im Grossen betrieben, wobei denn die einen 
sich Amrnehmlich mit der Fabrikation von Handwerker­
kleidern, andere mit der von Mänteln, wieder andere mit der 
Herstellung feinerer Gewänder befassten und teils ihre Pro­
dukte selbst verkauften, teils zum Detailverkauf an Klein­
händler (1}1ат10У.ос7тг]1()1, i^uauomö'Aai), lat. paenularii, sagarii, 
vestiarii, überliessen. Eine besondere Art von Schneidern 
waren bei den Eömeril die centonarii, welche aus alten 
Flicken Kleider und Decken verfertigten, centones, die von 
der ärmeren \"olksklasse getragen wurden.

Eine besondere Klasse bildeten die F l i c k s c h n e i d e r ,  
deren Thätigkeit darin bestand, zerrissene Kleider zu flicken, 
dy.eoiris oder lat. sartor oder sarcinator. Ihre Thätig­
keit war namentlich in den Städten eine sehr umfangreiche. 
Nähen heisst gr. QÜTizfiv, lat. suere, die Nadel gewöhnlich 
(>aqiig, lat. acus, der Faden Uvuv oder ()duiia, lat. linum, 
filum, die Naht lat. sartura.

§ 54. Fabrikation von Lederwaaren; Gerber und Sohuhmaoher.
Die Bearbeitung des Leders zu Schuhwerk und anderen 

Kleidungsstücken war ursprünglich eine häusliche, erforderte

*) S. 248.
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jedoch hei der Umständlichkeit der dazu notigen Technik 
sehr bald einen handwerksmässigen Betrieb.^) Derselbe war 
anfangs zwar meist in einer Hand, zerfiel aber später in die 
berufsmässige Thätigkeit des Gerbers und Leder Schneiders  
und in weiterer Entwickelung in eine Reihe von einzelnen 
aus der letzteren Thätigkeit sich abzweigenden Gewerben, 
unter denen natürlich die Schuhmacherei besonders hervortritt.

D ie T h ä t ig k e i t  des  Gerbers,  ßvQooöeipy^g oder 
ßvQGEvg, )̂ lat. coriarius oder confector coriorum, zerfiel in 
die eigentliche Gerberei und die Färberei des Leders. Was 
die erstere betrifft, so scheint sie, nach den wenigen vorhandenen 
Nachrichten zu schliessen, лтп dem heutigen Verfahren nur 
wenig verschieden gewesen zu sein. Wie heutzutage gab es 
Loh- oder Rotgerberei, Alaun- oder Weissgerberei und 
Sämisch- oder Oelgerberei.

Beim Färben des Leders wurde die Rinde des Lotos­
baumes, Krapp-, Scharlach- und Kupfervitriol (letzteres zum 
Schwarzfärben, hauptsächlich vom Schuhmacher) verwandt.

W as die Verwendung des Leders a n la n g t ,  so 
bildete den wichtigsten Berufszweig die Schuhmacherei .

Die Arbeit des Schuhmachers, Gxvrsvg, Gy.vto'rhf.iog, lat. 
sutor (welche Ausdrücke aber auch allgemein für Leder­
arbeiter überhaupt gebraucht werden), zerfiel in das Leder­
schneiden und das Nähen. Zum ersteren bediente der Hand­
werker sich verschiedener Arten von Messern, namentlich 
des To/ii8vg, lat. wahrscheinlich der culter crepidarius, und der 

lat. scalprum. Zum Behufe des Nähens bediente er 
sich zuerst der Ahle (oTisvg oder ощтюг, lat, subula oder 
fistula sutoria), mittels deren er Löcher in die verschiedenen 
zusammenzunähenden Lederteile bohrte, durch die dann Tier-

In der homerischen Zeit verarbeitete meist jeder das Leder für sich 
zu seinem Bedarf; doch kommen auch schon frühzeitig handwerksmässige 
Lederer vor. So hat Tychios, in Hyle in Böotien wohnhaft, dem Sala­
minischen Aias einen Schild mit sieben Lagen von Rindsleder und einer 
achten von getriebenem Erz gefertigt. Andere Beispiele s. Riedenauer, S. 140.

*) Ueber noch andere griechische Aiisdrücke s. Blümner, Technologie 
I, 258.

Z o lle r, Privataltertümer. 8
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sehnen gezogen wurden. Die Schuhe wui'den auf den Fuss 
gemacht, nachdem das Mass wie bei uns genommen war, und 
über dem Leisten {xa^MTwvg, forma calcei) gearbeitet. Dabei 
schmierte man, um das Leder geschmeidig zu machen, dasselbe 
mit Del ein.

Uebrigens gab es auch Schuhe von rohem Leder, Filz- 
und Holzschuhe.

Bei den Griechen war in späterer Zeit die Arbeit des 
Lederschneidens und des Nähens manchmal, wenn auch selten, 
geteilt. Dagegen kam es häufig vor, dass der eine Schuster 
nur Männerschuhe und der andere nur Frauenschuhe ver­
fertigte. Auch gab es solche, die sich nicht mit der An­
fertigung neuer Schuhe befassten, sondern nur vom Flicken 
lebten. Diese kommen insbesondere in Rom vor (sutor cerdo 
oder sutor veteramentarius). Überhaupt hat bei den Römern 
eine grössere Teilung der Arbeit stattgefundeu, wie aus 
den verschiedenen Bezeichnungen für die einzelnen Arten 
von Schustern geschlossen werden muss (calciolarius, cali- 
garius, crepidarius, sandaliarius, solearius, gallicarius).

Ausser der Schuhmacherei erstreckte sich auf das Leder­
schneiden auch noch eine Reihe anderer Thätigkeiten, die sich 
mit der Zeit zu besonderen Berufsarten entwickelten. So 
verwandte man das Leder zur Herstellung von Mützen und 
Handschuhen, von Saum- und Sattelzeug, Peitschen, Wagen­
verdecken, ferner von Schilden, Helmen, Panzern, Gürteln, 
Zelten u. dergl.^)

Kürschner a r be i t  finden wir erst bei den Römera.

§ 55. Fabrikation von Thonwaren^) (Keramik).
Die Ziegelfabrikation.

Die Verarbeitung der Thonerde und deren Verwendung 
zur Formung der verschiedensten Gegenstände gehört zu den

b lieber eine Gerberei in Pompeji und mehrere Schnhmaclierwerk- 
stätten daselbst s. Blümner, Technologie 280. Vgl. auch Overbeck, 
Pompeji S. 3,36.

*) Vgl. über diesen Teil der Industrie auch Guhl und Koner ®, S. 179.
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ältesten Erfindungen menschliclier Kunstfertigkeit. In Griechen­
land, wo die Töpferscheibe wie im Orient in den frühesten 
Zeiten bekannt war, waren die Hauptproduktionsstätten von 
Töpferwaren Attika und Korinth, unter denen das »erstere 
namentlich durch die vorzügliche Thonerde vom Vorgebirge 
Kolias ausgezeichnete Ware zu liefern imstande war. In 
Athen bestand sogar ein besonderes Töpferquartier, Kerameikos 
(von yjęaf-wg, T öp fe r e rd e ) .D oc h  stand auch an anderen 
Orten Griechenlands, wie in Aegina, Aulis, Samos, diese In­
dustrie in gi’osser Blüte.

Die Thonfabrikation enthält verschiedene Zweige: 1) die 
Ziegelfabrikation, 2) die Gefässfabrikation, 3) die Thonplastik.

D ie Ziege lfabr ikation .  Diese ist der einfachste und 
zugleich älteste Zweig der Thonwarenindustrie. Man unter­
scheidet Luftz iege l  und gebrannte Ziegel .  Die ersteren, 
Tclivi>oi o)i-iai, lateres crudi, zur Verwendung für Privat­
bauten in Griechenland bis zu den Zeiten der römischen 
Herrschaft fast ausschliesslich im Gebrauch,^) wurden derart 
hergestellt, dass die dazu geeignete lehmige Erde, щ16д, 
mit Schaufeln ausgestochen, mit Wasser befeuchtet, dann in 
Tröge gelegt, hierauf durchgeknetet und dann entweder mit 
der Hand zu Ziegeln gefomit oder in einer Form gepresst 
und zuletzt an der Sonne getrocknet wurde. Ob die Griechen 
nur Handziegel oder auch schon Formziegel fabrizierten, ist 
zweifelhaft. Bei den Körnern, über deren Ziegelfabrikation 
wir überhaupt genauer unterrichtet sind, waren beide Me­
thoden in Anwendung.

Die gebrannten Ziegel oder Backsteine, nUvd^oi отттац 
lateres cocti oder coctiles, kamen in Griechenland wohl wegen 
des Reichtums, den das Land überall an zum Bau geeigneten 
Steinen hatte, bei Konstruktion von Häusermauern erst seit der 
Römerzeit und zwar von Rom aus in Anwendung. Bei den 
Römern trat beim Häuserbau der Backstein schon früh an

‘) Der volkstümliche Mythos leitete den Namen von Keramos, dem 
Sohne des Dionysus und der Ariadne, ah.

*) Vgl. H. Nissen, pompejanische Studien zur Städtekunde des Alter­
tums, Leipzig, Breitkopf und Härtel 1877, S. 24.

8 *
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Stelle der Luftziegel, und die Fabrikation desselben 
erreichte eine solch hohe Vollendung, dass er in der 
Kaiserzeit für private und öffentliche Bauten das ge- 
wöhnli|;hste Material wurde. Das Brennen der Backsteine 
geschah in Oefen, xd/.avoi, fornaces, über deren Konstruktion 
in römischer Zeit wir durch Funde römischer Brennöfen^) 
hinlänglich unterrichtet sind. Dieselben waren aus ge­
brannten, mitunter auch aus ungebrannten Ziegeln aufgebaut 
und im Innern mit einer Cementschicht bekleidet; sie ent­
hielten zwei Räume, einen unteren, den Feuerungsraum, und 
einen oberen oder Einsatzrauni.^) Als ^Fabrikate kommen in 
erster Linie die gewöhnlichen Mauerziegel, nlivdoi, lateres, 
meist von viereckiger Form, in Betracht. Als eine besondere 
Gattung derselben sind die tegulae mammatae zu nennen, 
d. h. Ziegel mit vier Zacken an den Ecken, die in die Wand 
eingelassen werden, um einen hohlen Raum in derselben her­
zustellen. Neben dem gewöhnlichen Mauerziegel erscheinen 
am häufigsten die Dachz iege l ,  y.ŚQaf.wi, xsQafdösg, tegulae, 
und zwar entweder in der Form von Flach  z iege in  oder 
Hohlz iege ln ,  welch letztere zur Deckung der zusammen- 
stossenden Ränder der Flachziegel dienten. Zu bemerken 
ist, dass bei römischen Ziegeln der Name des Fabrikanten 
oder, falls Soldaten zur Herstellung- von Ziegeln verwendet 
wurden, der Name der betreffenden Legion in den Thon ein­
gebrannt wurde.

§ 56. Fabrikation von Thonwaren. Fortsetzung;
Die &efässfahrikation.

Bei der Gefässfabrikation ist zu unterscheiden die Her­
stellung des Gefässes und die Ausschmückung desselben. 
Die Herste l lu ng  des Gefässes  an sich erfordert dreierlei 
iVlanipulationen und zwar

1. Das Präparieren des Thons, Voraussetzung
war dabei eine gute Thonerde, xFQafuug, meist von

*) Nameutlicli im südlichen und westlichen Deutschland.
*) Vgl. die Abbildungen bei Blümner, Technologie II, S. 26.



117

roter Farbe. Derselben wurde Wasser zugesetzt, die 
kieselartigen Bestandteile sorgfältig ans derselben ent­
fernt und der Rest geliörig diircligeknetet.

2. Das Formen der Gefässe.  Dabei ist zu nnter- 
sclieiden das Formen auf der Töpfersclieibe, das Formen 
ans freier Hand und das Abdrucken in Modellsclinsseln. 
Das Regelmässige war das Formen auf der Töpfer­
scheibe, iQoybg y^sQamxog  ̂ lat. rota oder rota fignlaris, 
als deren Erfinder teils der Skytlie Anacliarsis, teils 
Talos, der Neffe des Daidalos, zumeist jedoch Hyperbios 
von Korinth bezeichnet wird. Das Verfahren war ganz 
dem heutigen entsprechend. Dabei ist zu bemerken, dass 
Hals und Fuss ebenso wie die Henkel der Gefässe meist 
besonders gearbeitet und von aussen angesetzt wurden.

3. Das Trocknen oder Brennen der Gefässe.  Bei 
den einfachsten Gefässen begnügte man sich damit, sie 
an der Luft zn trocknen. Die meisten jedoch wurden 
im Töpferofen gebrannt, omäv^ lat. coquere. Dabei ist 
hervorzuheben, dass die griechischen Gefässe im Gegen­
sätze zu den etruskischen meist einer starken Hitze 
ausgesetzt wurden.

Diese drei Manipulationen genügten zur Herstellung des 
einfachen Topfes. Allein darauf beschränkte sich die In­
dustrie nicht, sondern dieselbe entwickelte sich durch An­
wendung von Firnis, Glasur, Farbenüb'erzug und anderem 
künstlerischen Schmuck zu einem der wichtigsten Kuiist- 
gewerbe des Altertums.

Eine Glasur kennt nur die römische Technik. Dieselbe 
wurde, wie in neuerer Zeit nachgewiesen, durch Anwendung 
von Borax hergestellt. Die griechische Fabrikation kennt 
die Glasur nicht und steht deshalb, wie sehr sie auch 
die- römische in künstlerischer Beziehung übertreffen mag, in 
praktischer Hinsicht weit hinter derselben zurück. Die grie­
chische Technik kennt nur einen Firnis, mit dem das Gefäss 
nach \^ollenduug der Malereien überzogen und der dann mit

Keller, rote röm. Töpferwaaren, S. 16 ff.
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eingebrannt wurde. Durch denselben wurde aber dem Ge- 
fässe nur ein gewisser Glanz,, keineswegs aber, wie bei 
der römischen Glasur, ein höherer Grad von Festigkeit ver­
liehen.^)

Am wichtigsten für die Ausschmückung der Gefässe war 
deren Bemalung,  da dadurch die blosse Technik der Keramik 
sich zu einem bedeutenden Kunstgewerbe entwickelte.

Unter den bemalten Gelassen unterscheidet Blümner^) 
drei Gattungen:

1. Die mit einfachen Ornamenten bemalten Vasen der 
ältesten Zeit.

2. Die mit Figuren bemalten Gefässe griechischer Her­
kunft resp. aus Nachahmung der griechischen hervor­
gegangenen Gefässe dieser Art.

3. Die mit aufgemalten Ornamenten versehenen Gefässe 
römischer Technik.

Unter diesen ist am bekanntesten und verbreitetsten die 
zweite Gattung, die man daher auch bemalte
Vasen zu nennen pflegt. Hierbei unterscheidet man eine 
doppelte Malerei:

1. Die schwarz f igur ige  V asenm alere i  der älteren 
Epoche der griechischen Keramik.

2. Die rotf igurige  Vasenm alere i  der jüngeren Zeit.
Bei der ersteren wurden die mit einem spitzen Griffel

eingeritzten Contouren des darzustellenden Bildes mit einer 
glänzenden schwarzen Lackfarbe derart ausgefüllt, dass sich 
das Bild von der roten Grundfarbe des Tones auf das schärfste 
abhob.

Bei der rot f igur igen Malerei dagegen wwde der 
rote Grund des Gefässes mit der schwarzen Lackfarbe 
bis auf die Umrisse des Bildes überzogen, so dass das letztere 
in der rötlichen Farbe des Thones unter dem Schwarz sich 
hervorhob.

S. 91.
') Das Nähere über diesen Firnis s. bei Blünmer, Technologie II, 

*) Technologie II, S. 73.
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Das leuchtende Eot des Thons ist eine Folge der Mischung 
desselben mit färbenden Substanzen wie Mennig und Eisenoxyd, 
Die Bestandteile der schwarzen Lackfarbe haben bis jetzt 
trotz der eingehendsten Untersuchungen nicht ermittelt 
werden können. Doch ist so- viel gewiss, dass dieselbe 
dem Feuer ausgesetzt und geschmolzen ist; es ist also sicher, 
dass, nachdem die schwarze Farbe aufgetragen war, die Ge- 
fässe zum zweiten Male gebrannt wurden. Dadurch geriet 
der schwarze Lack in Fluss und verband sich innig mit der 
Obei-fläche des Gefässes, ohne jedoch in den Thon einzu­
dringen oder mit Teilen desselben eine Verbindung einzu­
gehen. Auch ist diese Farbe weder in Essig noch in anderen 
Flüssigkeiten löslich. Bei der Anwendung dieser beiden 
Hauptfarben war jedoch das Aufträgen weiterer Farben nicht 
ausgeschlossen. Vor allem wurde, nachdem die schwarze 
Farbe auf die rote Farbe aufgetragen, und nach Ueberziehung 
mit einem Firnis die erstere mit der letzteren durch Feuer 
fest verbunden war, noch sehr häufig weisse Farbe aufge­
tragen, womit man „die nackten Teile der Frauen, ferner 
Pferde, Haar von Greisen, Verzierungen von Kleidern und 
Waffen malte.“ Ausserdem wurde noch rotbraun oder 
violett angewandt, was ebenfalls zur Markierung von Einzel­
heiten diente. Diese Farben wurden jedoch nur aufgetragen 
und nicht eingebrannt. Von den Gefässen römischer Technik 
und der römischen Topfindustrie wird später die Rede 
sein.

In der ältesten Zeit fand in der Gefässfabrikation noch 
keine Arbeitsteilung statt, sondern derselbe Töpfer verfer­
tigte in seiner Werkstatt die verschiedenartigsten Gefässe 
in den verschiedensten Grössen und Formen. Später aber 
wurden meist in den einzelnen Werkstätten nur ge­
wisse Sorten von Gefässen angefertigt, wie aus einer An­
zahl spezialisierender Bezeichungen wie xaöoTioioi, Xt^xvd^ofWLoL 
IvxvoTioLoi u. a. hervorgeht.

9 Blümner, das Kunstgewerbe im Altertmn, S. 56,
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§ 57. Fabrikation von Thonwaren. Fortsetzung:
Die Thonplastik.

Unter Tlionplastik ist die Herstellung statuarischer 
Werke aus Thon zu verstehen. Dabei ist zu unterscheiden:

1. die Bildnerei grösserer statuarischer Werke,
2. die Fabrikation kleiner h''igürchen,
3. Die Fabrikation von Thonreliefs,
4. Die Herstellung von Thonmodellen.

D ie Bi ldnere i  grösserer S ta tuen  aus Thon gehört 
vornehmlich der älteren Zeit der Kunst an; denn später trat in 
Griechenland an die Stelle des Thon Holz, Stein oder Me­
tall. In Italien, namentlich bei den Etruskern, erhielt sich 
dagegen die Fabrikation thönerner Statuen länger. Die 
Technik bestand dabei darin, dass die Figur teils mit dem 
Modellierstecken, teils mit Finger und Nägeln ausgearbeitet 
und dann in der Regel gebrannt und hierauf erst gefärbt und be­
malt wurde. Doch hielt sich diese Kunst in sehr engen Grenzen.

Bei weitem ausgedehnter als die Bildnerei grösserer 
statuarischer Werke in Thon war im ganzen Altertum 
die F a b r i k a t i o n  kleiner  T h o n f i g u r e n .  (Terra- 
cottafigui'en.) Blümner^) sagt darüber folgendes: „Solche 
Thonfiguren wurden zu den verschiedensten Zwecken ver­
wandt: man schmückte damit die Wohnungen, wobei sie 
etwa die Stelle unserer Nippfiguren vertraten, setzte kleine 
Götterbilder auf den Heerd als Schützer des Hauses, 
schmückte Tempel oder kleinere Heiligtümer damit als AVeih- 
geschenke; auch die Puppen, mit denen die Kinder spielten, 
waren meist von Thon, obschon hierfür auch Gyps oder 
Wachs zur Verwendung kam. Namentlich die Fabrikation 
der Thonpuppen, war so verbreitet und beschäftigte
so viele Arbeiter, dass danach die Verfertiger von Thon- 
figürchen überhaupt den Namen xoQonXdO^oi oder xoQOJilämai 
erhielten und ihr Fabrikat ein stehender Artikel des Marktes 
war.“ Der lateinische Name für diese Figuren ist sigilla.

*) Blümner, Technologie П, S. 122.
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wovon dann die Verfertiger derselben den Namen sigillarii 
oder figuli sigillatores führten.

Von diesen Tlionfigürclien liat sich ziemlich viel erhalten, 
da die Alten es liebten, solche den Toten in die Gräber mit- 
ziigeben. lieber die Technik bei ihrer Herstellung sei 
hier nur erwähnt, dass sie teils aus freier Hand, teils (und 
letzteres war häufiger) durch Abdrücken in einer Form ge­
fertigt wurden. Dabei wurden erst einzelne Teile nach dem 
Modell hergestellt und hierauf zusammengesetzt, so dass das 
Innere der Figur hohl blieb. Wenn die Figuren gebrannt 
wurden, ivurden die auf ihnen abgebildeten Gewänder, Geräte 
und einzelne Körperteile, wie Lippen, Augen, Haare, bemalt. 
Am meisten ist diese Technik bei den Griechen ausgebildet, 
„die römischen Terrakotten stehen stilistisch wie technisch 
weit hinter den griechischen zurück.

D ie Fabr ikat ion  der Thonrel iefs  geht in sehr frühe 
Zeit zurück, und Thonreliefs bilden sicherlich den ältesten 
Schmuck des Aeusseren der Tempel; „thönerne reliefierte Ziegel 
setzte man auf die Dächer, bevor man kostbare Marmorziegel 
schnitt oder wo man solche der Kostspieligkeit halber nicht an­
wenden konnte; ebenso stellte man Gesimse und Friesplatten auf 
diese Weise her. Auch kleinere Bauwerke, Grabmäler u. dergl. 
wurden mit Tlionreliefs decoriert, und in die Gräber wuirde der­
gleichen entweder dem Toten mitgegeben oder an die Särge 
befestigt.“ In der römischen Zeit war die Sitte, Bauten auf diese 
Weise zu schmücken, noch viel häufiger, namentlich bediente 
шап sich der Thonreliefs sehr häufig zu Friesen, indem man 
die einzelnen Tafeln, welche der richtigen Reihenfolge wegen 
numeriert und zum Annageln an die Wand mit Löchern 
Versehen waren, neben einander befestigte (Blüniner a. a. 0.). 
Diese Reliefs waren nicht aus freier Hand gearbeitet, sondern 
in Formen abgedrückt.

D ie  H er s te l lu n g  von Thonmodellen  ist insofern 
neben der übrigen Thonplastik von Wichtigkeit, als nicht

b Vgl. Blümuer, das Kunstgewerbe im Altertum I, S. 37. 
*) Blümuer, Technologie П, 131.
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nur die Thonplastik selbst, sondern alle übrigen bildenden 
Künstler die Modelle für ihre Werke aus Thon herstellten. 
Die Alten bezeichneten daher die Thonbildnerei als die 
Mutter der übrigen bildenden Künste. Bei den Römern ent­
wickelte sich die Modellbildnerei zu einer grossen Industrie, 
indem die Modelle der meisten Töpfereien nicht in diesen 
selbst gefertigt, sondern aus grösseren Fabriken, meist der 
Hauptstadt, bezogen wurden.

§ 58. Die Arbeit von Holz und darauf bezügliohe Gewerbe.

Die Arbeiten in Holz materia) ursprünglich wie die 
Verarbeitung der Wolle ein häusliches Gewerbe, fiel mit der 
Vervollkommnung der Technik und der Steigerung der Be­
dürfnisse zuletzt verschiedenen Klassen von Handwerken an­
heim, die nachstehend im einzelnen kurz besprochen werden 
sollen. Der allgemeine Ausdruck für den Arbeiter in Holz ist in 
der klassischen Zeitrexrwr,^) während der lateinische Ausdruck 
fab er überhaupt jeden Arbeiter, der in hartem Material ar­
beitet, also auch den Metallarbeiter, bezeichnet.

Der eigentlichen Verarbeitung des Holzes geht voraus 
das Fällen und Trocknen. Hierauf folgte das Behauen zu 
Balken und das Zerschneiden vermittelst des Keils und der 
Säge. Die weitere Verarbeitung war je nach dem Zwecke 
der Arbeit verschieden und dementsprechend ergaben sich 
verschiedene Gewerbe;

1. Der Zimmermann (in der Regel гёхтыу, lat. faber, 
speziell faber tignarius), bei dessen Thätigkeit der Haus­
bau und der Sch i ff sbau  in Betracht kommen.

Der Hausbau in der ältesten Zeit war wesentlich 
Holzkonstruktion, wenn auch daneben Steinarbeit, wie 
in der homerischen Zeit, in Verwendung kam. In der

*) Bei Homer hat das Wort гёхгсоу eine weitere Bedeutimg, indem 
es nicht nur den Arbeiter in Holz, wie den Zimmermann, den Schiffbauer, 
den Wagner .und den Schreiner, sondern auch den Steinhauer, den Horn­
arbeiter, den Arbeiter in Elfenbein und Silberbeleg bezeichnet. Vgl. 
Eiedenauer, Handwerk S. 86.
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klassischen Zeit dagegen verschwand der Holzbau und 
trat der Stein- oder Ziegelbau an dessen Stelle; doch 
bedurfte man auch bei diesem noch teilweise des Holz­
baues zur Anlage der StockAverke. Die Fussböden 
bestanden zwar im Altertum aus einer Estrichmasse 
und darüber gelegten Steinplatten; aber die Unterlage 
des Estrichs, welche zugleich für das darunterliegende 
Stockwerk die Zimmerdecke abgab, musste aus Holz 
hergestellt werden; in welcher Weise dies zu ge­
schehen hatte, darüber giebt Vitruv ausführliche, hier 
nicht weiter zu erörternde Vorschriften. Auch zur 
Herstellung der Dächer bedurfte man des Holzes,^) des­
gleichen für Thürpfosten, Schwellen, Treppen, Ga­
lerien u. dergl.

Aus den Gypsabgüssen, die man von (verkohlten) 
Holzarbeiten in Pompeji genommen, erkennt man, dass 
in den Privathäusern die Balken meist ziemlich roh be­
arbeitet, zum Teil nicht einmal regelmässig vierkantig 
behauen waren.

Beim Schi ff sbau {vavnr^yia) sind ausser der 
Thätigkeit des Zimmermanns noch zahlreiche andere 
Gewerbe beteiligt; doch ist die des ersteren dabei die 
Hauptsache, da die Herstellung des eigentlichen Schiffes 
allein Arbeit des Zimmermannes ist. Die Arbeit des­
selben ist dabei eine doppelte: einmal die Verfertigung 
des eigentlichen Schiffskörpers und dann die Aus­
rüstung des Schiffes. Die hauptsächlich beim Schiffs­
bau in Betracht kommenden Thätigkeiten werden uns 
schon bei Horner^) genannt; sie bestehen „im Zer­
schneiden der Balken, im Behauen und Glätten der­
selben, wobei Richtschnur und Loth gebraucht werden, 
in Handhabung des Bohrers, im Verbinden der einzelnen

b Zur eigentlichen Bedeckung nahm man in der Eegel Ziegel, in 
ärmeren Gegenden Schindeln. In Kom sollen bis in die Zeiten des Pyrrhus 

Häuser mit Schindeln bedeckt gewesen sein.
Blümner, Technologie П, 320 und Eiedenauer, Handwerk, S. 89.
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Teile durch Nägel, Keile, Schrauben, Klammern u. dergl., 
sowie durch Leim. Nähere Details in technologischer 
Beziehung fehlen, ebenso wie Nachrichten darüber, in 
welcher Weise auf den AVerften die verscliiedenen Ar­
beiten geteilt waren.“
Der T isch ler  oder Schreiner. Die für diese Thätig- 
keit vorkommenden Spezialbenennungen weisen darauf 
hin, dass hierbei eine grosse Arbeitsteilung stattfand. 
Zunächst gehörte zur xÂ rbeit des Schreiners die innere 
Ausstattung des Hauses, vornehmlich der Thüren, auf 
deren Herstellung im Altertum in der Regel grössere 
Sorgfalt als heutzutage verwendet лvurde. Zwar be­
gnügte sich die ältere einfachere Sitte damit, die Tliüren 
aus gewöhnlichen zusammengeleimten Brettern herzu­
stellen. Später aber bei zunehmendem Luxus verwendete 
man nicht nur kostbares Holz und fournierte die Thüren, 
sondern fügte noch ausserdem verschiedene Zierarten 
von Bronze, Elfenbein u. dergl. hinzu. lieber die Kon­
struktion der antiken Thüren sind wir hauptsächlich 
dadurch unterrichtet, dass es gelungen ist, von mehreren 
Thüren Pompejis, deren Holz verkohlt war, Gypsabgüsse 
zu nehmen. Unter anderem erkennen wir aus einem 
solchen x̂ bguss,''̂ ) dass die Thüren der xilten nicht 
gleich unseren in an den Thürpfosten angebrachten xAngeln 
hingen, sondern sich auf mit der Thüre selbst ver­
bundenen Zapfen, (jTQÓ(f r/yEę, lat. cardines, drehten, für 
welche in der Schwelle und in dem Sturze Löcher an­
gebracht waren. Zu sehr hoher technischer Vollendung 
war im xAltertum die Möbel sehr einer  ei gelangt. 
Schon die xAegypter und xA.ssyrer haben hierin, wie wir 
aus eiiialtenen Wandgemälden erkennen, sowohl in ein­
gelegter als in feingeschnitzter x^rbeit Hervorragendes 
geleistet. Noch entwickelter war die Möbelschreinerei 
der Griechen und Römer, obwohl die xllten keine so

b Blümner a. a. 0.
S. Overbeck, Pompeji®, S. 450, Fig. 265.
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komplizierten Zimmereinrichtungen besassen, wie die 
lieutige Zeit. Das Holz wurde in sorgfältiger Aus­
wahl benutzt. Auch kannte man schon im Alter­
tum die Kunst des Fournierens, d. h. aus kostbarem 
Holze dünne Blätter oder Fourniere zu schneiden und 
diese auf Gegenstände aus gewöhnlichem Holze so auf­
zuleimen, dass dieselben massiv erscheinen.^) Zu 
solchen Fournieren wurden ausser fremden Hölzern vor­
nehmlich Ahorn, Buchsbaum und Eiche verwandt. Ausser­
dem schmückte man das Holz auch noch durch Zeich­
nungen aus. Für diese Art der Kunstfertigkeit haben 
wir noch in verzierten h^ournierhölzern aus griechischen 
Gräbern der Krim \vertvolle Beste. Daneben war auch 
eingelegte Arbeit und zwar insbesondere unter Be­
nutzung von Elfenbein, Bernstein, Schildkrot üblich. 
Zum Glätten und Abschleifen der Oberfläche des Holzes 
bediente man sich der Fischhaut; dagegen wird von 
einem Polieren, d. h. dem Glätten des Holzes durch 
Auftragung und Verreibung eines firiiisartigen Ueber- 
zugs, nichts Positives erwähnt.

Die hauptsächlichsten Erzeugnisse der antiken 
Möbeltischlerei, (Bettstellen und Sophas, Stühle, Bänke 
und Schränke) lassen besondere Stilunterschiede nicht 
erkennen; man kann nur im allgemeinen sagen, dass 
sie bei grosser Eleganz sich durch eine gewisse Ein­
fachheit und Schlichtheit auszeichnen. Schliesslich ist 
noch zu erwähnen, dass die verzierten Teile der Möbel 
durch das Schnitzmesser  oder durch die Drechs ler ­
bank hergestellt Avurden. Die Erfindung der letzteren, 
TOQvog, lat. tornus, fällt in eine sehr frühe Zeit, denn 
die Drechslerarbeit ist schon dem Homer bekannt.^) 
Sie erreichte, wie auch die vorhin erwähnte Schnitz­
arbeit, im Altertum einen hohen Grad der Vollkommen­
heit, wie wir ebenfalls aus den oben erwähnten Funden 
in der Krim erkennen können.

*) BInmner, das Kunstgewerbe, 1. Abt., S. 120.
*) Vgl, Riedenauer, Handwerk S. 92.
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3. Wagenbauer ,  bei Homer schon aQ(.iaxo7ir^yoi, später 
aqt-iaxoTioioi oder а^са^ощуоь (neben anderen Bezeichn 
nungen) auch öupQonoioi (entsprechend unserem Stell­
macher) genannt. Letztere Bezeichnung hängt damit 
zusammen, dass die Wagenfabrikanten auch Stuhl­
fabrikanten waren. Als charakteristisch in dieser 
Branche wird das Krümmen des Holzes für die Rad­
felgen hervorgehoben, indem das Holz zu diesem Zwecke 
durch Kochen in heissem Wasser eigens präpariert wurde.

§ 59. Arbeit in Metall und darauf bezügliche Gewerbe.
Die Metallotechnik.

Bei der Arbeit in Metall ist es von praktischem Wert, 
zu unterscheiden:

1. die Metallotechnik, die im allgemeinen bei der Be­
arbeitung der Metalle in Betracht kommt;

2. die an die Bearbeitung der einzelnen Metalle sich an­
schliessenden Gewerbe.

I. D ie  Meta l lo technik .
Bei der Metallotechnik ist zu unterscheiden: 1) die Be­

arbeitung des Metalls als dehnbaren Bildungsstoffs, also 
Blech- und Drahtarbeit; 2) die Bearbeitung des Metalls als 
schmelzbaren Bildungsstoffs, also Gussarbeit; 3) die Behandlung 
des Metalls als harten Körpers, also Schneiden, Gravieren u. dgl.

1. Die Bearbe i tung  des Metal ls  als dehnbaren B i l ­
dungsstof fs  ist eine der ältesten Arten der Metallo­
technik und älter als der Guss. Das Metall wird hier­
bei teils in der Form des Blechs, teils in der des 
Drahtes verarbeitet. So bestanden die ältesten Bronze­
statuen aus einem Kern von Holz und Lehm, bekleidet 
mit Kupferblechen, welche zusammengenagelt wurden. 
Die Herstellung des Blechs besteht hierbei darin, dass 
im Feuer erweichtes Metall durch fortgesetztes Hämmern 
immer dünner gemacht und so zu Blechplatten ver­
arbeitet wird. Die erste künstlerische Anwendung, die 
man von diesen Metallblechen machte, bestand darin,
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dass man Wände oder andere Gegenstände damit be­
kleidete (Empästik )̂), wovon in Griechenland der spar­
tanische Tempel der Athene Chalkioikos und der vor­
handenen Gebäuden analog geschilderte homerische 
Palast des Menelaos und Alkinoos Beispiele bieten. 
Eine fortgeschrittenere Technik erfordert das T r e i b e n ,  
wobei die herzustellenden Formen aus freier Hand 
durch Hammer und Punzen von der Rückseite heraus­
getrieben oder durch Einhämmern des Metallblechs in 
Formen gewonnen werden. Der Grad der Technik, zu 
dem es die Alten hierin brachten, war ein sehr hoher; 
insbesondere verstanden sie es, das Metallblech zu den 
stärksten Relieferhebungen in grosser Feinheit auszu­
treiben, ohne dass das Blech zerriss.

Sehr kunstvoll waren bei den Alten die aus Me­
talldrähten hergestellten Arbeiten, welche man, soweit 
sie sich auf Goldarbeit beziehen, heute F i l i g r a n a r b e i t  
nennt. Schon die von Schliemann gefundenen Gold­
sachen in Troja und noch mehr die von demselben ge­
machten Funde in Mykene zeigen diese Technik in be­
trächtlicher Vollendung; jedoch kommen solche Arbeiten 
auch schon früher in Assyrien und Ägypten vor.

2. .Der Metal lguss .  Die Griechen schrieben die Er­
findung des Metallgusses dem Rhoikos und Theodoros, 
zwei Künstlern aus Samos um 600—550, zu. Doch war 
diese Technik, obwohl bei weitem jünger als die ge­
triebene Arbeit, schon früher im Orient heimisch. Bei 
edlen Metallen fand der Metallguss jedoch nur An­
wendung für Gefässe und Gefässteile und da auch nur 
in beschränktem Maasse, weil man bei der Kostbarkeit 
des Stoffs massive Herstellung zu vermeiden suchte. 
Dagegen fand der Guss vorzugsweise Anwendung bei 
Bronzearbeiten sowohl für Gefässe, als ganz besonders 
zur Herstellung von Statuen. Für letztere, sowie für

*) Dieser Ausdnick bezog sich späterhin auch auf andere Arten von 
eingelegter oder inkrustierter Metallarbeit.
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grössere Werke überhaupt war allgemein der Hohlguss 
üblich, bei Avelchem das Erz zwischen einen mit 
Wachs überzogenen feuerfesten Kern und eine darüber 
angebrachte Hohlform nach Abschmelzen des Wachses 
gegossen wurde. Dabei wurden kleinere Statuen 
meist in einem Stück gegossen, während bei grösseren 
die einzelnen Teile durch besonderen Guss angefertigt 
und dann zusammengefügt wurden; natürlich bedurfte 
das Werk nach dem Guss in der Regel noch einer be­
sonderen Überarbeitung durch Ziselieren.

3. Die Behandlung  des Metal ls  a ls  harten  Körpers  
umfasst speziell diejenige Kunstfertigkeit, welche die 
Alten mit dem Namen der T o r e u t ik  oder Cälatur  
bezeichneten. Der griechische Ausdruck TOQF.vmi  ̂ hat, 
wie der lateinische caelatura, allerdings mit der Zeit 
eine weitere Bedeutung angenommen, über deren Um­
fang die Kunsthistoriker uneinig sind. )̂ Ursprünglich 
bezeichnet er jedoch, wie die Etymologie zeigt, die 
Arbeit mit dem tuqevq , lat. caelum, einem wahr­
scheinlich durch ein Tretrad in Bewegung gesetzten 
Stifte zum Zweck der Bearbeitung des harten Metalls, 
d. h. des Ziselierens. Dies war die ursprüngliche und 
blieb auch die Hauptarbeit des Toreuten, wenn 
auch später die hohle getriebene Arbeit, sowie 
die Inkrustationsarbeit sehr häufig mit zu der Arbeit 
des Toreuten gerechnet wurde. Diese Metallschnitz­
kunst stellte teils erhabene Metallarbeiten her, teils 
überarbeitete sie solche, welche bereits durch Guss ge­
wonnen waren. Mit der Ziselierkunst hing auch die 
Nie l loarbe i t  zusammen, d, h. diejenige Arbeit, ver­
möge welcher die gravierten Linien des Metalls durch 
eine leichtflüssige Metallcomposition derart ausgefüllt 
werden, dass sie sich deutlicher von dem Grunde ab-

b Marquardt versteht darunter ini w'eitereu Sinn „die ganze com- 
plicierte Kunst der G e f ä s s a r b e i t “ (das Privatleben der Römer II, 
664, IP , 684).
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lieben. Damit verwandt ist die e inge legte  Arbeit ,  die 
seit alter Zeit schon im Orient lieimiscli луаг und unter 
den Funden von Mykene in einer Anzahl von Schwert­
klingen vertreten und auch bei Homer in der Dar­
stellung des Schildes des Achilles^) vorauszusetzen ist.

§ 60. Die Arbeit in Metall, Fortsetzung: Die Gewerbe.
II. D ie an die Arbeit  in Metal l  sich anschl iessenden

GeAverbe.
Obwohl die Künstler in den verschiedensten Stoffen ihre 

Thätigkeit entfalten konnten und thatsächlich auch ausübten, 
so trennten sich die Geschäfte doch immer mehr nach den 
einzelnen Bedürfnissen, denen speziell die verschiedenen Me­
talle dienten, so dass die GeAverbe zumeist einer Arbeitsteilung 
nach den letzteren folgten. Diese Art Scheidung trat um 
so mehr hervor, je fabriksmässiger sich die GeAverbe ent­
falteten, AAÜe dies zuletzt in Rom der Fall war. So werden 
uns als besondere Gewerbe die xqvooxool oder ßa(pslg 
XQVGov Goldarbeiter, die dęyyęoy.ónoi Silberarbeiter, die 
yalyfig oder Erzgiesser, die aidt^Qsig oder Gidr^qovqyoi Eisen­
arbeiter genannt, Avobei oft noch eine weitere Arbeitsteilung 
stattfand, indem die Anfertigung von ScliAvertern {fxaxaiQonoioi)^ 
Schilden, Lanzen, Harnischen, Pferdegeschirren spezielle 
Berufsarten bildeten.

Wir geben im folgenden noch einzelnes über die Gold-, 
Silber-, Erz- und Eisenarbeit. Dabei ist die von Marquardt

9 Ueber diesen Schild herrschen verschiedene Ansichten. Die meisten 
Gelehrten, wie We l c h e r  und B r u n n  nehmen an, dass der Beschreibung ein 
w i r k l i c h e r  S c h i l d  zu Grunde liege. Andere, wie Schn aase  (Gesell, 
der hild. Künste I P ,  114) und B u r s i a n  halten die Beschreibung für ein 
Gebilde der poetischen Phantasie. Einen Mittelweg schlägt H e l b i g  ein, 
der in einer längeren Auseinandersetzung (das hom. Epos aus den Denk- 
roäleru erläutert, 291 bis 310) die Ansicht begründet, dass der Schild als 
Ganzes zwar ein Gebild der poetischen Phantasie, die Beschreibung der 
tiiuzelnen Sceuen dagegen durch bildliche Darstellungen bestimmt sei, wie 
sie vorwiegend auf den von den Phöniziern importierten Metallgefäs.sen 
öder auf griechischen Nachahmungen der letzteren angenommen werden 
wüssten.

Z o lle r , Privataltertümer. 9
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gemachte und auch von Blümner adoptierte Bemerkung vor­
auszuschicken, dass, wie das Münzsystem des Orients auf 
dem Golde, dasjenige Griechenlands auf dem Silber und das 
Italiens auf dem Kupfer beruht, so auch der Orient die 
Hauptstätte für die Goldarbeit, Griechenland für die Technik 
in Silber und Italien für die Bronzearbeit wurde.

1. Die Goldarbeit.  Das Gold ist das eigentliche Material 
für Schmucksachen. Diese wurden geliefert von dem XQ̂ ~ 
Goxoog  ̂ dem Goldarbeiter. Die Goldarbeit hat ihren 
Ursprung in dem goldreichen Orient^) und blieb lange 
auf denselben beschränkt. Die Funde Schli eman ns in 
Troja undMykene, sowie die homerischen Schilderungen 
beweisen zwar, dass der Goldreichtum der Fürsten im 
ältesten Griechenland ein beträchtlicher war; allein 
die aus diesem Metalle gefertigten Schmuckgegenstände 
jener Zeiten stammten nicht aus Griechenland, sondern 
aus dem Orient^) oder wie die Funde in Mykene, die

Von dem reinen oder nur wenig legierten Golde xQvaóę ist das 
sog. Elektron zu unterscheiden. Poch heisst dieses Metall in der älteren 
griechischen Sprache (wie Lepsius, über die Metalle in den ägyptischen 
Inschriften p. 129, nachgewiesen hat) nitht то г/Яехцюу, womit vielmehr 
der Bernstein bezeichnet Avird, sondern 6 r X̂exrQo;. Damit wird eine 
Mischung von Gold und Silber bezeichnet, welche sowohl als künstliche 
Legierung, л\пе als Naturprodukt vorkommt. Am meisten fand dieses 
Metall in Ägypten Verwendung. In den homerischen Gedichten wird es 
mehrfach erwähnt; ebenso findet sich in der klassischen Zeit das Elektron 
noch vielfach neben dem reinen Golde. Vgl. Blümner, das Kunstgewerbe 
im Altertum S. 185 und Helbig, das hora. Epos 83.

Jedenfalls gilt dies von den einigermassen kunstreichen Gegen­
ständen, als deren Heiraatsort, wenn er überhaupt erwähnt wird, bei 
Homer immer der Orient (namentlich die Stadt Sidon) genannt Avird. Da­
gegen mag bei Gegenständen, die dem Gebrauche dienten, die dabei be­
liebte Ausschmückung durch Gold (durch Aufnieten) das Werk einheimischer 
Arbeiter gewesen sein, wie z. B. wenn Homer berichtet, dass Nestor in 
Pylos den Goldgiesser Laerkes rufen lässt, um Gold um die Hörner des 
Opfertieres zu fegen, wonmter zu verstehen ist, dass er Goldblech um 
die betreffenden Gegenstände nietete. Helbig, das hom. Epos 181. In 
dieser Einschränkung i.st die Goldarbeit für die homerischen Griechen 
nach Brunn, die Kunst bei Homer S. 12—15 und Riedenauer, Handwerk
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einen zum Teil von dem gewöhnlichen orientalischen 
Stil abweichenden Charakter tragen, aus den südlichen 
Inseln des griechischen Archipels oder aus Phrj^gien. 
In der historischen Zeit bis zu den Perserkriegen war 
dieser Goldreichtum vollständig verschwunden; erst durch 
die persische Beute wurde Griechenland wieder mit diesem 
Metalle bereichert. Dies, sowie die Ausbeutung der 
früher von Phöniziern betriebenen Goldbergwerke, ins­
besondere auf Thasos, Siphnos, in Thessalien, in Macedonien 
und am schwarzen Meer, hatte eine grössere Verbreitung 
der Goldschmiedekunst zur Folge, die indessen erst in 
den Zeiten nach Alexander dem Grossen zu einer be­
deutenden Entwicklung gelangte.

In Griechenland selbst ist von goldenen Schmuck­
sachen nicht viel gefunden Avorden. Unsere Kenntnis 
der griecliischen Goldschmiedekunst verdanken wir ins­
besondere den reichen Funden der Krim, sowie denen in 
Gräbern Unteritaliens und Etruriens.^)

2. D ie Si lberar be it. Diese erstreckt sich \'’ornehmlich 
auf Herstellung von Ess- und Trinkgeschirren und bildet 
das Geschäft des aQyvQtm'mog. Wie schon oben an­
gedeutet, ist die künstliche Bearbeitung des Silbers 
eine wesentlich griechische Kunst, Avenn dieselbe auch 
schon im Orient, namentlich bei den Pliöniziern, in deren 
Handel das Silber von grösserer Wichtigkeit war als 
das Gold, früh in Uebung war. Bei Homer freilich sind 
die kostbaren Silbergeräte ̂ ), wie der Mischkrug, Avelchen

S. 120 znzugeben. Etwas weiter geht Helbig (das hom. Epos 182), welcher 
schon eine höhere Leistungsfähigkeit der hom. Goldschmiedekunst annimmt. 
Wenigstens meint er, dass die Schilderung von den Vorbereitungen, welche 
Hephäst im 18. Buch der Ilias behufs der Herstellung des Schildes des Achill 
trifft, nur dann denkbar sei, wenn der Dichter das in einer Goldschmiede- 
Vi'erkstätte herrschende Treiben mit eigenen Augen beobachtet habe. .

b Ueber den Stil der griechischen Goldarbeiten im Gegensatz zu den 
orientalischen s. Blümner, Kunstgewerbe, S. 145.

b Von den geringeren Silberarbeiten mag für die homerische Zeit 
dasselbe gelten, was oben von der Goldarbeit gesagt ist. 9*
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Menelaos dem Telemacli schenkt, als Arbeit sidonischer 
Männer bezeichnet. Auch mussten die Griechen in der 
älteren Zeit ihr Silber aus dem Ausland beziehen. 
Später jedoch gewannen sie es im eigenen Lande, ins­
besondere aus den berühmten Silbeminen von Laurion 
bei Athen. Damit begann sich auch die kunstvolle 
Silberarbeit in Griechenland selbst zu heben, bis sie 
sich zu jener Vollendung entwickelte, die sie im 5. Jahr­
hundert, namentlich in der Herstellung jener pracht­
voll getriebenen und ziselierten Silbergefässe erreichte. 
Als die berühmtesten Silberarbeiter werden die Toreuten 
M}'s und Mentor genannt.

Gegenstände, die aus Silber verfertigt wurden, 
waren nicht eigentliche Schmucksachen, für welche nach 
wie vor das Gold das herrschende Metall blieb, sondern 
Gefässe; daneben л\аш1е das Silber aber auch zur Ver­
zierung des Mobiliars, wie zu kunstreich gearbeiteten 
Füssen von Tischen, Stühlen u. dgl. verwendet. Die 
Ausgrabungen der Krim haben auch für diesen Zweig 
des griechischen Kunstgewerbes wertvolle Belege ge­
liefert.

3. D ie Bronzearbeit .  Diese bildet das Gewerbe der 
yalydg. Die Bronze oder das Erz ist eine Mischung 
von Kupfer und Zinn, meist im Verhältnis von 10 zu 1. 
Reines Kupfer kam deswegen selten zur Verarbeitung, 
weil es, obwohl leicht dehn- und schmelzbar, doch für 
den Gebrauch in den meisten Fällen zu weich ist. 
Schon in Aegypten und Assyrien kannte man die Le­
gierung des Kupfers mit Zinn und verfertigte daraus 
teils statuarische Werke, teils Waffen und Geräte, 
obwohl daneben auch Geräte von reinem Kupfer, 
namentlich für Kochgeschirre Vorkommen. Sehr ent- 
Avickelt war die Erzindustrie bei den Phöniziern, deren 
in diesem Metall gefertigte Waren bis zum fernen 
Brittannien gelangten. Bei den ältesten Griechen wurde 
das Erz, wie wir aus Homer ersehen, insbesondere zur 
Herstellung von Waffen und Rüstungen, daneben aber
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auch für Hausgerät, wie Scliüsseln, und zur Verzierung 
der AVäiide (Scliatzliäuser von Mykene) verwandt.^) In 
der Folge entwickelte sich bei den Griechen die Erz­
arbeit aus einer blossen Technik zur bildenden Kunst, 
Avoher es auch wohl kommt, dass die Erfindung des 
Erzgusses von ihnen griechischen Künstlern, nämlich 
dem schon oben erwähnten Künstlerpaar Rhoikos und 
Theodoros aus Samos (600—650) zugeschrieben Avurde, 
obwohl diese Kunst schon längst im Orient bekannt Avar. 
Es kann sich hierbei nur um die Einführung derselben 
in Griechenland und deren weitere Vervollkommnung 
handeln. Auch entstanden bald an verschiedenen Orten 
der Inseln und des Festlandes Erzgiessereien, die dann 
später grosse Berühmtheit erlangt haben. Besonderer 
Beliebtheit erfreute sich das Erz von Korinth, Delos 
und Aegina. lieber die Entwicklung des Bronzestils 
bei den Griechen vom 8. bis zum 5. Jahrhundert sind 
Avir durch die Ausgrabungen von Olympia so ziemlich 
unterrichtet. Die weitere EntAvicklung zu verfolgen 
verbietet der Mangel an Funden aus späterer Zeit. 
Wie sehr Avir aber auch nach allem berechtigt sind, in 
stilistischer Beziehung der gr iechischen  Erzindustrie 
eine sehr hohe Stufe anzuAveisen, so Avurde sie doch von 
der i ta l i s c h e n ,  Avenigstens in Bezug auf Umfang 
und allgemeine Verbreitung um ein bedeutendes über- 
trolfen. Von den Vorzügen und der Ueberlegenheit 
der etruskischen und italischen Bronzeindustrie wird 
Aveiter unten zu reden sein.

4. Eisen.  Es ist sehr wahrscheinlich, dass man in der 
äl teren  ep ischen  Zeit das Eisen noch nicht für Waffen 
und Rüstungen verAvaiidt hat, da man offenbar mit 
dessen Verarbeitung und vornehmlich mit der Härtung 
desselben noch nicht genügend vertraut war. Erst in

b Die mehrfach ausgesprochene Ansicht, dass es sich in den homerischen 
Erwähnungen überall um reines Kupfer und nicht um Bronze handele, 
wird schlagend widerlegt durch Blüraner, Kunstgewerbe 170, 171.
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der späteren epischen Zeit Avurde es zur Herstellung 
von Waffen und Werkzeugen verwandt. Ueberliaupt 
war die homerische Zeit nicht ausschliesslich Bronze­
oder Eisenzeit der Griechen, sondern beides zugleich 
und zwar derart, dass in der älteren Zeit der Bronze­
gebrauch über wiegt, indem in der älteren Periode nur 
Messer, Beile, Sicheln u, dgl. Geräte, und erst später 
auch Angriffswaffen von Eisen hergestellt wuirden, und 
zwar wie Riedenauer richtig bemerkt, alles durch den 
Chalkeus, welcher Eisenschmelzer, Grob- und Kupfer­
schmied, Messer- und Waffenschmied, Schlosser und 
Stahlarbeiter war. \Vas den eigentlichen Stahl ,  xvavog^ 

anbelangt, so wird solcher bei Homer nur als 
Schmuckgegenstaiid genannt. Als Material für Waffen 
war er den Griechen vor dem 7. Jahrhundert unbekannt. 
Dagegen kannten sie schon vorher eine Art gehärtetes 
Eisen, wobei die Härte durch Eintauchen in kaltes 
Wasser gewonnen wurde. Dasselbe wird auch „graues 
Eisen“ яо/ипд^ auch wohl dódftag genannt. Die oiör- 
QovQyoi bildeten nicht ein besonderes GeAverbe, sondern 
die Arbeit teilte sich je nach den aus' diesem Metall 
verfertigten Gegenständen in verschiedene Branchen,

b Handwerk S. 112. ln der Iliade wird, луепп man von dem ver­
dächtigen Verse, nach welchem der Pfeil des Pandaros eine eiserne Spitze 
hatte (II. IV, 123), absieht, nur eine AVaffe, nämlich die Keule des Arka- 
diers Areithoos (VII, 141, 144) ausdrücklich als e i s e r n  bezeichnet. In 
der Odyssee dagegen begegnen wir schon dem Sprüclnvort „das Eisen 
zieht den Mann an“ (XVI, 294, XIX, 13); es ist also anzunehmen, dass 
in späterer homerischer Zeit der Gebrauch eiserner Waffen schon über­
wiegend war. Den Umstand, dass dies in den Angaben der Dichter sonst 
nicht hervortritt, erklärt Helhig (das hom. Epos 237), mit grosser Wahr­
scheinlichkeit dahin, dass die Dichter im grossen und ganzen an dem ein­
mal in den älteren Liedern vorgebildeten poetischen Apparate und somit an 
den bronzenen Waffen, die in den älteren Liedern allein vorkamen, fest­
hielten, und dass ihnen nur hie und da Züge entschlüpften, welche durch 
die fortgeschrittene Entwickelung ihrer eigenen Zeit bestimmt waren.

®) Nach Helhig, das hom. Epos, S. 79, bezeichnet xvarog nicht blauen 
Stahl, sondern blauen Schmält.
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\vie Scliwertfeger, Messerschmiede, Schlosser- und Zeiig- 
schmiede u. dgl. Heber die Eisenarbeiten sind лvir nicht 
so gut wie über die anderen Metallfabrikate unter­
richtet, da ausser dem Holz die Eisenarbeiten am meisten 
durch die Zeit gelitten haben. Besondere Erwähnung 
verdient, dass bei der ursprünglichen Seltenheit des 
Eisens dasselbe anfänglich auch zu kleineren Schmuck­
sachen, wie Eiligen u. dgl., verwandt wmrde.

§ 61. Andere kleinere Industriezweige.

Von anderen Industriezweigen sind hervorzuheben:
1. D ie  A rb eit in W achs, bei der wir hiervon der Ver­

wendung des Wachses zum Bestreichen der Schreib­
tafeln, zum Siegeln u. dgl. absehen und nur die W achs­
p la s tik , xr^QonlaGTiar]  ̂ hervorheben, deren man sich 
insbesondere zur Herstellung kleinerer Figuren bediente. 
Solche verfertigte man teilweise als Kinderspielzeuge, 
teilweise auch als Götterbilder, Portraitbüsten, Portrait- 
masken (bei den Eömern), Zaubertiguren, Kränzen. 
Daneben ist noch die Fabrikation von AVachskerzen zu 
nennen, die neben den F ack eln  und den Lam pen, 
ivelche letzteren als die späteste Erfindung unter den 
Beleuchtungsmitteln gelten, wohl auch schon bei den 
Griechen üblich gewesen sein mögen, wenn sie auch 
nicht speziell erwähnt werden. Als Avesentliche Mani­
pulationen der Wachstechnik werden das Schmelzen, 
Erwärmen, Giessen, Auflösen, Kneten und Erweichen 
genannt. Dazu kam noch das Färben, welches bei 
dieser Art von Plastik unentbehrlich war.

2. Arbe iten in Horn,  Knochen und El fenbein .  Die 
Arbeiten in Horn  waren die Aufgabe des Hornbildners, 
der bei Homer у.щао'^бод und später xsQatovQyog ge­
nannt wird, obwohl dies wie manche andere Namen 
nicht stehende Bezeichnungen, sondern für den bestimmten 
Zweck erfundene Wortbildungen sind. Aus Horn 
wurden verschiedene Dinge verfertigt, wie z. B. Bogen,
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Trinkhörner, Blasinstrumente, Laternen, letztere aus 
fein geschabtem durchsichtigem Material hergestellt. 
Dagegen wurden Kämme nicht aus Horn, sondern 
aus Knochen, Elfenbein oder auch Buchsbaum verfertigt.

Aus Knochen fertigte man Messer und Messer- 
griife, Kämme, Nadeln, Kästchen, Spielwaren, Marken.

Das E l f e n b e in ,  den Griechen schon früh bekannt 
und bei ihnen zuerst aus Afrika, später aus Indien 
eingeführt, ursprünglich ein seltenes und teueres, später 
aber bei gesteigertem Handelsverkehr immer häufiger, 
ja sogar, wie es scheint, noch häufiger als heutzutage 
verwandtes Material, wuirde auf zŵ ei Arten, nämlich 
entweder als e in g e l e g te  Arbe it  oder in mass iver  
S c h n i tze r e i  benutzt. In der älteren griechischen 
Zeit verzierte man mit ihm AVände, Thüren, Decken, 
Kisten u. dergl., indem es auf einem Untergrund von 
anderem Material, meist Holz, vermittelst Nägeln be­
festigt wurde. Von letzterer Technik war der berühmte 
Kasten des K ypse lo s  in Olympia, einer mit Schnitz­
arbeit versehenen Truhe aus Cedernholz. M assiv  
wurden aus Elfenbein Schwert- und Messergrilfe, Kämme, 
Schreibtafeln, Tisch- und Stuhlfüsse (letztere in der 
römischen Kaiserzeit) angefertigt. Seine bedeutendste 
Verwendung fand aber das Elfenbein in der Skulptur, 
nämlich bei der Herstellung der sogenannten Chrysele­
phantinen,  d. h. vStatuen, bei welchen über einem 
meist aus Holz bestehenden Kerne die nackten Teile 
aus eingelegtem Elfenbein und die Gewaudteile aus 
Gold dargestellt wurden. Es waren meist Kolossal­
statuen, die so gearbeitet wurden. Bekanntlich haben 
Künstler wie Pheidias (Zeusstatue in Olympia) und 
Polykleitos vermittelst dieser Technik herrliche Werke 
geschaffen.

Neben den genannten Materialien mag auch noch 
erwähnt werden:

3. Die Schi ld patt ,  d. h. Schildkrötenschale, die man 
auch noch in späterer Zeit zum Resonanzboden der
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Lyra und sonst zum Schmucke der Möbel verwendete, 
ferner der Bernstein, ?jkexTQov, bereits dem Homer als 
Material für Schmucksaclien bekannt. Der Bernstein 
wurde von den Pliöniziern aus dem Norden gebraclit und von 
diesen meist schon zu Schmucksachen verarbeitet eiii- 
geführt. Später wurde er auch selbständig von 
den Griechen und noch später von den Eömern zu 
Schmuckgegenstäiiden, wie Halsbändern, Spangen, Ringen, 
verarbeitet.^)

4. Die Glasfabrikat ion  scheint in der klassischen Zeit 
in Griechenland nicht betrieben worden zu sein; da­
gegen stand sie in besonderer Blüte in Italien. Des­
halb wird erst in dem Teil über die römischen Privat- 
alterlümer von derselben die Rede sein. Aehnlich ist 
es mit der

5. P a p ie r fa b r ik a t io n ,  deren Blüte ebenfalls in die 
römische Zeit fällt.

Ein bedeutender Industriezweig war dagegen
6. die F a b r i k a t i o n  der Oele und S a l b e n ,  von denen 

im Altertum ein weit grösserer und umfangreicherer Ge­
brauch gemacht wurde als heutzutage. Л¥аг auch die 
Gewinnung des reinen Gels zunächst Sache der Land­
wirtschaft, so war doch die Herstellung der ganzen 
im Altertum gebräuchlichen Menge von Substanzen, die 
zur Einreibung der Haut, zum Salben von Bart und 
Haupthaar, zum Parfümieren des Badewassers u. s. w. 
dienten, Gegenstand einer weitverbreiteten Industrie 
und zwar insbesondere der /nvQomölai, lat. unguentarii, 
die nicht allein als die Salbenhändler, sondern zugleich 
auch als die Salbenfabrikanten zu denken sind. Zu er­
wähnen ist, dass mit diesem Handel und dieser Fabri­
kation auch die Bereitung und der Verkauf von Medi­
kamenten, sowie der verschiedenartigsten kosmetischen

b Nach Helbig, osservazioni sopra il commercio dell’ambra, Rom 1877, 
wurde der Bernstein in der eigentlich klassischen Periode nur sehr selten 
erwähnt und fand vermutlich ai^ch wenig Verwendung.
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Mittel und Droguen Hand in Hand ging, daher die 
Ausdrücke /uvQonvdat und (paQf^iaxoTiülai^ in gleicher 
Weise auch für Droguenhändler gebraucht werden.

§ 62. Stellung der Handwerker.
Man kann in der Geschichte des Handwerks bezüglich 

seiner Stellung drei Zeitabschnitte unterscheiden:
1. Die homerische Zeit, луо Handwerk und Handwerker 

geachtet луагеп.
2. Die geschichtliche Zeit bis zum peloponnesischen 

Krieg, wo die Handwerker in den meisten Staaten 
лyenig oder gar keine Achtung genossen.

3. Die Zeit des Verfalls, wo die Arbeit immer mehr 
den Sklayen aufgebürdet wurde.

I. Die hom erische  Zeit. In der homerischen Zeit 
finden wdr nirgends Verachtung der Arbeit. Dies hing 
teils damit zusammen, dass sich noch keine so schroffe 
Scheidung der Stände wie in späterer Zeit yollzogen 
hatte, teils mit der Sitte, dass die für die Wirtschaft 
und den gewöhnlichen Gebrauch notw’endigen Gegen­
stände zum grössten Teil im Hause selbst verfertigt 
wurden. Daraus ergiebt sich denn auch, dass in der 
homerischen Zeit die Zahl der eigentlichen Handлyerker 
eine sehr beschränkte ist. Nur für solche Arbeiten, 
die eine grössere Geschicklichkeit und Fertigkeit er­
forderten, gab es besondere dr:f.aovQyoi^^) die man zum 
Teil von fern her um Lohn herbeirief; solches waren 
abgesehen von Aerzten, Sängern und Herolden, die 
gleichfalls unter die Demiurgen zählten, Bauleute, 
Zimmerleute, Metallarbeiter, Lederarbeiter und Töpfer. 
Daraus ist dann weiter zu entnehmen, dass die Hand­
werker F re ie  gewesen sein müssen.^) Des weiteren

') Dieser Ausdruck bedeutet Arbeiter für das Volk und umfasst ausser 
den eigentlichen Handwerkern im engeren Sinn auch die Seher, Herolde, 
Sänger, Ärzte.

*) Büchsenschütz, Besitz und Erwerl^ S. 324.



139

ist zwischen ein heim ischen und * e in gew ande r te n  
Demiurgen zu unterscheiden. Die e in he im ischen  
Demiurgen zählten zu den Bürgern und zwar, abgesehen 
von Ärzten, Sehern und Herolden, zu der geringeren 
Klasse der Bürger, den Gemeinfreien, дщюу avÖQEs, 
auch genannt (im Gegensatz zu den Edlen, dyai^oi).
Dagegen wurden die eingewanderten Demiurgen als 
Gäste, lerofc, betrachtet, die unter dem Schutze des 
Gastrechts und derjenigen, von welchen sie gerufen 
waren, im Lande so lange lebten, bis der Zweck ihrer 
Berufung erfüllt war.^)

2. D ie  ge sch ic h t l i c he  Zeit  bis zum peloponnesischen  
Krieg. In der nachhomerischen Zeit trat infolge der 
grossen staatlichen durch die Wanderungen hervorge­
rufenen Veränderungen ein Umschwung in der Auffassung 
der Stellung des Handwerkerstandes zu dessen Ungunsten 
ein; doch war die Stellung des Handwerkers im Staate 
und in der bürgerlichen Gesellschaft und zwar hier 
wieder nach Zeit und Ort verschieden. Es kommen 
hier in Betracht:

l . .D i e  ar i s to k r a t i s c h e n  S taa te n ,  die sich in­
folge der dorischen Wanderungen bildeten. In 
diesen blickte die Aristokratie des grossen Grund­
besitzes, die selbst die kleineren freien Ackerbauer 
in ihren bürgerlichen Rechten beschränkte, natürlich 
mit noch grösserer Verachtung auf den Handwerker 
herab, den sie zugleich ganz oder wie in Theben wenig­
stens teilweise vom Bürgerrechte ausschloss.

2. In den T im ökrati en  sowie in den demokra­
t is chen  Staaten bestand ein grosser Gegensatz 
zwischen der s ta a t l i c h e n  Stellung und der socialen  
Achtung. In diesen Staatsformen war der Hand­
werker vom Bürgerrecht nicht ausgeschlossen; 
namentlich waren in den reinen Demokratien die 
Handw’erker in ihren bürgerlichen Rechten keinem

Riedenauer, Handwerk und Handwerker in den hoin, Zeiten 30.
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anderen Bürger nacligesetzt. Dies erklärt sich zum 
Teil schon daraus, dass in manchen der Boden des 
Landes für die Ernährung der Bewohner nicht aus­
reichte und daher Gewerbe und Handel in die Eeihe der 
das Lehen erhaltenden Thätigkeiten eintreten mussten. 
Aber dieser durch die Notwendigkeit erzeugten 
staatlichen Stellung stand die öffentliche Meinung 
schroff gegenüber, die sich von den Aristokratien 
auf die demokratischen Staaten übertragen hatte 
und in der Ausübung des Handwerks eine Sklaven­
arbeit erblickte. In Uebereinstimmung mit dieser 
allgemeinen Verachtung des Handwerks befanden 
sich auch die Philosophen.^) Sokrates  nennt bei 
Xenophon die meisten Handwerker „Sklavenseelen.“ 
Nach Xenophon selbst verderben die Handwerke 
den Körper und den Geist der Arbeitenden, weil 
sie ihn nötigen, zu sitzen und im Hause zu leben, 
wodurch sowohl der Körper ivie der Geist geschwächt 
und die Gesinnung des Menschen wie seine Be­
schäftigung niedrig und sklavisch Averde. Plato  
wollte in seinem idealen Staate die Handvręrker nur 
als Fremde geduldet лvissen ;̂ ) die Bürger selbst müssen 
nach seiner Ansicht ihre ganze Thätigkeit nur dem 
Staate widmen und sind von Gewerbe und Handel gänz­
lich ausgeschlossen; was sie von Erzeugnissen des Ge- 
werbefleisses und Handels bedürfen, tauschen sie von 
den Fremden gegen die Landesprodukte ein. Ar is to­
te les  macht zлvischen Handwerkern und Sklaven 
nur den Unterschied, dass die Handwerker jeder­
mann, die Sklaven dagegen nur einem Herrn dienten. 
Die Handarbeit stumpfe den Geist ab , erzeuge 
plumpe, ungeschliffene Leute und würdige überhaupt 
den freien Bürger herab. Der Ausdruck ßdvavoog,

b Siehe Büchsenschütz, Besitz und Erwerb 272 und 257. Göll, 
Kulturbilder aus Hellas und Kom P , 168.

*) Platon, Gesetze V, S. 743 e und VII, S. 806 d.
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der ursprlmglicli den Feuerarbeiter/) dann aber den 
Handwerker überlianpt bezeiclinete, nimmt daher 
geradezu die verächtliche Nebenbedeutung eines 
niedrig gesinnten Menschen an. )̂ So finden Avir 
das Handwerk durchweg verachtet und geschmäht; 
ja nicht einmal die Kunst wurde davon aus­
genommen , weil sie gleichfalls nur als eine 
körperliche und noch dazu um Lohn ’ geübte 
Thätigkeit galt. So лvenig wusste das Volk das 
Beste, was das Griechentum hervorbrachte, selbst 
zu schätzen, und selbst die edelsten Geister hul­
digten diesem Vorurteile. Doch schloss diese un­
würdige Auffassung der Kunst nicht aus, dass ge­
wisse Gewerbe, Avie z. B. das der Gerber, ganz 
besonders missachtet Â nirden. Die Folge der Miss­
achtung des Handwerks л̂ а̂г denn auch, dass man 
sich, selbst лvenn die Not dazu drängte, schwer 

dazu entschloss, die Hände zu regen.

§ 63. Handwerksbetrieb. Entwicklung der Q-ewerbe.
Aus der Missachtung, in der das Gewerbe in Griechen­

land stand, erklärt sich zweierlei:
1. Der Umstand, dass der grösste Teil der Handwerker 

Fremde (in Athen die Metöken) waren.
2. Dass Bürger, die ein Gewerbe betrieben, wenn sie 

nicht die grösste Armut dazu zwang, nicht selbst Hand 
anlegten, sondern die Arbeit durch Sklaven verrichten 
Hessen.

Dass in den Zeiten, wo die Industrie am meisten blühte, 
die Gewerbe meist von den Fremden betrieben wurden, ist 
Von einer Keihe Staaten, insbesondere von solchen anzu­
nehmen, deren Bürgern das Handwerk untersagt war, wie 
das in Lakonien der Fall war. Sogar in Athen war der

‘) Siehe Etj'mol. !Magn. und Suidas ßüvavaoi;.
Xenophon Oecon. 4, 2; Plato Rep. TX, S. 590 c, Aristoteles Polit. 

VII, 8, S. 2.33 nnd VIII. 7, 272, Xicoin. Eth, IV, 4, S. 1122 a, 31.
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grösste Teil des selbständigen Gewerbebetriebs in den Händen 
der Metüken. Doch луагеп in der letzteren Stadt Bürger 
als Handwerker nichts Ungewöhnliches, namentlich gilt dies 
von den Gewerben, die sich der Kunst näherten. Am meisten 
bürgerliche Arbeiter gab es in Korinth, wo bei dem geringen 
Bodenertrag die Bürger auf das Handwerk angewiesen waren.

Eine weitere Folge der Missachtung der Gewerbe war 
der B etr ie b  durch Sk laven ,  der sowohl bei dem kleineren 
Handwerksbetriebe wie bei grösserer Fabrikation in An­
wendung kam. Dabei hat man sich bei letzterer die Thätig- 
keit des Fabrikbesitzers so zu denken, dass er nur die 
finanzielle Seite des Geschäftes besorgte, während er das 
Technische einem Werkführer, meist einem Sklaven oder 
Freigelassenen, überliess. Die grossen Sklavenmengen in 
einzelnen Städten erklären sich vornehmlich durch eine 
derart betriebene Fabrikation. Unter den verschiedenen 
Erwähnungen von fabrikmässigem Betrieb heben wir hervor 
die beiden b''abriken von Demosthenes Vater, der eine Messer­
fabrik mit 32 Sklaven und eine Fabrik für die Anfertigung 
von Bettgestellen mit 20 Sklaven betrieb, sowie die Schild­
fabrik des Lysias und seines Bruders Polemarchos, beides 
Metöken aus Syrakus, welche 120 Sklaven beschäftigten.

Doch bestand neben diesen grösseren Werkstätten der 
kleine Hand\verksbetrieb immer noch fort; hauptsächlich 
gehört hierher jene ganze Eeihe von Handwerkern in Athen, 
deren in der Nähe des Marktes gelegene Werkstätten und 
Verkaufsbuden von jüngeren Leuten zum Zweck politischer 
und sonstiger Gespräche besucht wurden. Dies gilt nament­
lich von den Werkstätten der Sattler und anderer Leder­
arbeiter, mit denen die jungen Leute infolge der Pferde­
liebhaberei geschäftlich in Beziehung zu stehen pflegten. 
Von einer O rgan isa t ion  des Нш^л\'егк8 ist nirgends die 
Rede. Innungen und Zünfte ,  wie s ie  in Rom be­
s tan d e n ,  la ssen  s ich im e igent l ic l i en  Griechenland  
nicht  nachw eisen ,  wenn auch hier und da gemeinschaft­
liche Feste, wie die Chalkeia in Athen es waren, mögen be­
gangen worden sein.
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B e s chränkun gen  des Gewerbebetriebes fanden im 
grossen lind ganzen nicht statt, gleichwie auch von einer 
b'örderimg der Gewerbe im einzelnen keine Rede ist.

Im allgemeinen konnte das Gewerbe bei den Griechen 
zu einer bedeutenden  En tw ic k lu n g  nicht gelangen und 
zwar aus zwei bereits mehrfach erwähnten Ursachen:

1. Infolge des Umstandes, dass das Gewerbe in der Blüte­
zeit des Griechentums allgemein verachtet \vurde.

2. Infolge der zu allen Zeiten beibehaltenen Gewohnheit, 
eine grosse Anzahl der Bedürfnisse, besonders an 
Kleidung, Nahrung und Wirtschaftsgerät, im Hause 
selbst auzufertigen oder anfertigen zu lassen.

Eine Ausnahme macht nur das Luxusgewerbe, welches 
einen hohen Grad von Vollkommenheit erreichte. Sonst war 
die Arbeit vielfach mangelhaft, ausser da, wo durch eine 
bis ins kleinste gehende Teilung der Arbeit trotz der Mangel­
haftigkeit der Arbeiter und der verhältnismässig grossen 
Einfachheit der Werke, wie beim Schuhmacherhandwerk 
und der Arbeit an vielen Gegenständen der Architektur 
und Plastik, eine grosse technische Vollendung erzielt 
wurde. Für die Entwicklung der Gewerbe, insbesondere 
des Luxusgewerbes, ist aber das Au sland ,  namentlich der 
Orient von grossem Einfluss gewesen. Es lässt sich zwar der­
selbe im einzelnen nicht mehr so genau feststellen; doch steht 
derselbe für die älteren Zeiten unbedingt fest, und auch in 
späteren Zeiten hat derselbe, trotz der selbständigen Entwick­
lung, den das Luxiisgewerbe in Griechenland genommen, 
doch nie vollständig aiifgehört.

Was den E r tr a g  des H andw erks  betrilft, so hat 
derselbe je nach der Art der Arbeit und des Betriebs sowie 
den Zeitverhältnissen sich verschieden gestellt. Arbeiten, bei 
denen die Sklaven konkurrieren konnten, wurden gewiss ver­
hältnismässig niedriger bezahlt. Für die in die Bergwerke 
gelielienen Sklaven wurde täglich ein Obolus bezahlt, 
andere Sklaven verdienten mehr. So brachten die Sklaven 
des Timarch, dessen Vermögen Aeschines berechnet, ihm 
durch das Schuhmacherwerk täglich zwei Obolen ein. Da-
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gegen sind bedeutend höher die Lohntaxen, die nach den in 
der Burg von Athen gefundenen inschriftlichen Bau­
rechnungen für Ziminerleute und Steinmetzen bezahlt wurden, 
nämlich 5 Oholen bis zu einer Drachme, луоуоп man damals bei 
einem Familienbestande von 3 oder 4 Personen notdürftig 
leben konnte.

Kapitel  XII.

Der griechische Handel.
Wachsmuth, hellenische Altertumskimde II, 27: Herman IV ̂  419; Becker- 
Göll Charikles II, 177; Hüllmann, Handelsgeschichte der Griechen, Bonn 

1839; Büchsenschütz, Besitz nnd Erwerb im griechischen Altertum 356.

§ 64. Geschichte des Handels.
Der Handel der Griechen in der homerischen Seit.^)
Der Handel der Griechen in der homerischen Zeit war 

sehr unentwickelt, und zwar gilt dies sowohl von dem See-, 
ivie von dem Binnenhandel.

1. Der Seehandel.  Derselbe konnte keine grosse Aus­
dehnung besitzen, da bei einem fast ausschliesslich 
Ackerbau und Viehzucht treibenden Volke die Lebens­
bedürfnisse sehr gering und daher die Zahl der von 
aussen bezogenen Gegenstände nur unbedeutend und 
auch umgekehrt bei der schon damals vorhandenen ver­
hältnismässigen Dichtigkeit der Bevölkerung ein grosser 
Ueberschuss von Landesprodukten unmöglich und daher 
auch nicht Gegenstand eines bedeutenden Exports 
sein konnte. Daher kommen griechische Kaufleute bei 
Homer gar nicht vor; als handeltreibend werden 
ausser den sagenhaften Phäaken und den eigentlich

b Siehe auch ausser den obengenannten Werken Riedenauer, Hand- 
Averk und Handwerker in der hom. Zeit S. 58 und Pierson, Schiffahrt und 
Handel der Griechen in der hom. Zeit im Rhein. Mus. X. F. XVI, 1861, 
Seite 82.
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mehr Seeraub als Handel (глуе! in jener Zeit bei 
diesen Völkern untrennbar verbundene Beschäftigungen) 
treibenden Taphiern, Lemniern und Kretern, nur eigent­
lich die P h ö n ik e r  genannt, die den ganzen Verkehr 
der südöstlichen Küsten des Mittelmeeres mit Griechen­
land vermittelten. Zwar kamen auch Griechen zu­
weilen nach Cypern, Aegypten und selbst Phönizien; 
allein einmal vermittelten die Bewohner des. letzteren 
Landes den Verkehr dahin fast ausschliesslich, anderer­
seits war alles Land, das über die Grenzen der ge­
nannten Länder hinauslag, den damaligen Griechen 
Fabelland, und alles, was von jenen Gebieten kam, 
fiel dem phönikischen Handel anheim. Gegenstände der 
phönikischen Einfuhr waren aw allem Metal le ,  und 
zwar vorzugsweise K upfer  und Eisen,  ferner M eta l l ­
waren, insbesondere aus dem erzreichen Sidon, ferner 
b u n te  G e w e b e  von sidonischen Weibern gefertigt. 
Pur pur Stoffe,  E l f e n b e i n ,  das als Schmuck von 
Hausgeräten und Waffen von Homer mehrfach erwähnt 
wird, und vor allem Sklaven ,  die einen der wichtigsten 
Gegenstände des Handels der Phöniker mit Griechen­
land bildeten. Die Form des Handels zwischen Griechen 
und Phönikern war der Tausch,  also diejenige Form, 
welche überall bei Völkern angewendet wird, die auf 
einer niedrigeren Kulturstufe stehen. So gaben die 
Griechen den Phönikern für die bei ihnen importierten 
Waren Getreide, Oel, Wein, Holz, besonders aber Kinder, 
welch letztere häufig geradezu zur Bestimmung des Wert­
verhältnisses dienen. So wird z. B. ein kunstvoller 
silberner Mischkrug von sidonischer Arbeit auf 100 Rinder 
geschätzt. (II. 23, 740—747 und 21, 40, 80). Ein 
grosser fetter Ochse wurde als ein höherer Preis 
angesehen als ein halbes Talent Gold (II. 23. 751), 
das demnach nur ein kleines Gewicht gewesen sein 
kann.^)

0 Siebe darüber unten Anhang zu § 70, S. 160 Anm. 1. 
Zol l  er, Privataltertümer. 10
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2. Der Binnenhandel  unter den Griechen selbst kann 
trotz der gegenteiligen Versicherung des Q'̂ hukydides 
nicht bedeutend gewesen sein, da bei der Gleichartig­
keit der Landesprodukte es sich nur um einen Aus­
tausch von einem Mehr oder Minder der Erzeugnisse 
handeln konnte. Bei Homer finden wir denn auch mit 
Ausnahme einer Stelle, bei Avelcher erwähnt wird, dass 
der.Landmann in der Stadt Eisen einkaufe, keine Be­
merkung über den Binnenhandel. Inwieweit fremde 
Kaufleute in Griechenland Binnenhandel trieben, darüber 
ist noch weniger etwas Bestimmtes überliefert.

§ 65. Geschichte des griechischen Handels. Fcrtsetzung: 
Der Handel der Griechen bis zu den Perserkriegen.
In der Zeit vom Ende des heroischen Zeitalters bis zu den 

Perserkriegen sind zu unterscheiden: 1) der Handel bis zur Rück­
kehr der Herakliden, 2) derHandel von da bis zu denPerserkriegen.

1. Der gr iechische  Handel  bis zur Rückkehr der 
Herakliden war zwar schon bedeutender als in 
der homerischen Zeit; insbesondere waren schon in 
dieser Zeit Korinth, Aegina, Euböa, sowie die lusel 
Delos Mittelpunkte eines grösseren Handelsverkehrs ge­
worden. Doch hatte in dieser Zeit der Handel im 
grossen und ganzen seine R ichtung  nach Westen,  
weil die noch unerschütterte Organisation des phöniki- 
schen Handels einer nach Osten zugewandten Richtung 
des griechischen Handels noch hindernd im Wege stand.

2. Der gr iechische  Handel  von der Rückkehr  der 
Herakliden  bis zu den Perserkriegen.^) Die Rück­
kehr der Herakliden hatte grosse politische Umwälzungen 
und Massenauswanderungen zur Folge, die zwar unmittel­
bar das Gedeihen des Handels schädigen, die Aveitere Ent­
wicklung desselben aber ausserordentlich fördern sollten. 
Denn aus jenen AVanderungen gingen jene Kolonien au 
der kleinasiatischen Küste hervor, die zuerst selbst in

*) Vgl. ausser Büchsenschütz a. a. O. auch G. Busolt, Griechische 
Geschichte, Gotha, Perthes 1885, S. 292—360.
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Industrie und Handel sich zu bedeutender Blüte ent­
falteten und dann auch im ]\Iutterland den Anstoss zu 
einer bedeutenderen Handelsentwicklung gegeben haben.

Die griechischen Kolonien in Kle in as ien  und den an der 
Küste desse lben  ge legenen  Inseln gelangten imA^erlauf 
von zwei Jahrhunderten unter dem Einfluss, welchen die 
industrielle Thätigkeit der Einwohner von Yorderasien und 
die energische Wettbewerbung mit den Phönikern auf die 
Entwicklung der GeAverbe und des Handels ausübten, bald 
zu einer gewaltigen und über weite Länder- und Seegebiete 
sich erstreckenden Handelsmacht. Diese Handelsbewegung 
ging hauptsächlich von M ile t  aus, welches von der Mitte 
des achten Jahrhunderts an die ganze Küste der Propontis 
und des schwarzen Meeres mit Handelsniederlassungen be­
siedelte, deren Zahl mindestens fünfundsiebzig betrug. Ja 
sogar in Ägypten gründete es an der bolbitinischen und 
kanobischen Nilmündung und in Naukratis Kolonien. Die 
Gründung dieser Zлveigkolonien Milets, unter denen 
Byzanz, Synope und das von letzterem wieder ge­
gründete Trapezunt hervorragten, war für ganz Griechenland 
von ungeheurer Bedeutung, da sie den Bezug zahlreicher 
Naturprodukte aus den reichen Küstengebieten und Hinter­
ländern des schwarzen Meeres und den Absatz griechischen 
Gewerbfleisses in die dortigen Länder in höchst gewinn­
bringender Weise sicher stellte. Gesalzene Fische aus Byzanz 
und anderen Städten, Stahl von den Chal3̂ern, Rötel aus 
Kappadozien, insbesondere aber Getreide aus der taui-ischen 
Halbinsel und den nördlich derselben gelegenen Gegenden, 
Felle, Brennholz, Sklaven und Bauholz aus Südrussland, Flachs, 
Hanf und feine Leinwand aus Kolchis wurden bis in spätere 
Zeit ständig nach Griechenland ausgeführt, während die 
Griechen (ursprünglich hauptsächlich die Milesier, später die 
Athener und noch später die Rhodier) Wein, Oel, Hausgerät, 
feine GeAvebe von Wolle, sowie sonstige Erzeugnisse ilires 
Gewerbfleisses jenen Gegenden vermittelten.^) Zunächst kam 
dieser Handel natürlich der IMutterstadt Milet selbst zu gute,

‘) Siehe hierüber Büch.senschütz, S. .S7U.
10*
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welches dadurch instand gesetzt л\чич1е, nicht nur die Pro­
dukte seiner eigenen in höchstem Maasse entwickelten In­
dustrie, Avie Möbel, Hausgerät, vor allein aber kostbare 
Teppiche und Kleidungsstoffe, nach allen Richtungen zu ver­
senden, sondern auch mit den Erzeugnissen anderer Länder 
einen lebhaften Zwischenhandel zu treiben. Nächst M ile t ,  
welches unter den ionischen Handelsstädten die erste Stelle 
einnahm, war Ephesus zu bedeutender Blüte gelangt, dessen 
Handel sich jedoch mehr auf das Binnenland als auf den 
Seeverkehr richtete und hauptsächlich den Bezug der aus dem 
Orient kommenden Waren vermittelte. Von den festländi­
schen Städten ist noch besonders P h o k ä a  hervorzuheben, 
dessen Handel hauptsächlich gegen den Westen gerichtet war 
und sich bis nach Gallien und Spanien erstreckte. Unter den 
Inseln ragte damals Sam os  durch seinen Handel in Thon­
waren hervor. Zu ganz besonderer Blüte entfaltete sich 
daselbst der Handel unter dem Tyrannen Polykrates, als in­
folge der LTnterdrückung durch die Perser in den übrigen 
kleinasiatischen Städten der Handel gesunken war. Doch 
war dies nur ein vorübergehender Glanz, da nach dem 
Tode des Polykrates die Insel von den Persern verheert 
und infolge dessen entvölkert wurde. Von den anderen 
Inseln waren Naxos und Chios durch ihren Handel bedeutend, 
das letztere namentlich durch seine Weinausfuhr.

Die politischen Ereignisse, welche die Macht der klein­
asiatischen Städte vernichteten, zerstörten auch deren Handel. 
Die Empörung der ionischen Städte, deren Unterwerfung unter 
die Herrschaft der Lyder, dann der Perser, den Handel zwar 
beeinträchtigt, aber nicht bedeutend geschädigt liatte, hatte 
teils die vollständige Vernichtung, teils die Entvölkerung von 
einer Reihe von Städten zur Folge, und damit war die ma­
terielle Blüte jener Gegenden für lange Zeit dahin.

Der Aufschwung, den Handel und Industrie in diesem Zeit­
raum bis zur Oberherrschaft der Perser in den ionischen Städten 
genommen, übte auch eine gewaltige Rückwirkung auf das Mutter­
land aus, wo zunächst die Könige und Tyrannen einzelner Städte 
den Handel zu heben suchten. Unter diesen ist besonders der
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König P he i do 11 von Argos zu nennen, der durch Unterwerfung 
der ganzen östlichen Küste des Peloponnes und der Insel Aegina 
eine grössere Seeherrschaft zu gründen und dem Handel in diesen 
Gegenden eine bedeutendere Ausdehnung zu geben suchte. 
Letzterem Zwecke diente ein von ihm geschaffenes Maass- und 
Münzsystem, welches von dem von ihm zum Mittelpunkt der 
Handelsverbindungen geschaffenen Aegina  aus sich über den 
ganzen Peloponnes und einen grossen Teil von Nord- und 
Mittelgriechenland verbreitete. Dieselbe Bedeutung, wie Pliei- 
don für Aegina, hatten die Bakchiaden und die ihnen in der 
Herrschaft folgenden Kypseliden für Korinth,  wo nicht allein 
die Förderung der Schiffsbaukunst, sondern auch die Hafen­
anlagen Kenchreä und Lechaion, sowie die Aussendung einer 
Reihe von Kolonien den schon vorher nicht unbeträcht­
lichen Handel zu hoher Blüte brachten. Der Handel Athens  
dagegen war in dieser Zeit noch verhältnismässig unbedeutend; 
die damals noch wenig entwickelte Gewerbsthätigkeit, der 
Mangel einer Seemacht, soAvie die Nachbarschaft des seemäch­
tigen Aegina standen in der damaligen Zeit einem Aufschwung 
des athenischen Handels entgegen.

§ 66. Geschichte des griechischen Handels, Fortsetzung: 
Von den Perserkriegen bis zu der macedonischen Seit.

In dieser Periode ist die Zeit von den Perserkriegen 
bis zum peloponnesischen Krieg und die Zeit von da bis zur 
macedonischen Zeit zu unterscheiden.

Die Siege der Griechen über die Perser hatten schon 
unmittelbar für die Besitz- und Erwerbsverhältnisse ganz 
Griechenlands die günstigsten Folgen gehabt. Die Ver­
mehrung der Masse edler Metalle durch die enorme Kriegs­
beute, sowie die AViedererÖffnung der Kommunikation mit 
dem schwarzen Meer durch die Eroberung von Sestos und 
Byzanz gaben aber auch dem Handel einen erneuten Auf­
schwung. Das Wichtigste dabei aber war, dass in Athen

') Vgl. ansser Hultsch Metrologie*, S. 197, ö2B, ó.S-ł auch G. Bu-^olt, 
Griechische Geschichte. Gotha, Perthes 1885, S. 140,
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ein neues Handelsemporinm erstand, welches durch seine See­
herrschaft und seine Industrie den Mittelpunkt einer Handels- 
vereiiiigung' bildete, welche fast alle Küstenstaaten und Inseln des 
ägäischen Meeres umfasste. Diese Stellung hatte Athen errungen:

1. durch seine Seemacht  und die darauf gegründete po­
litische Machtstellung seit den Perserkriegen,

2. durch die Entwicklung seiner inneren Wohlfahrt, ins­
besondere seit Perikies, der ausser anderem durch 
Herbeiziehung von fremden Handwerkern und Künstlern, 
durch Autführung grossartiger Kunstwerke und Bauten, 
die allerdings zum Teil mit den Tributen der Bundes­
genossen gebaut wurden, eine ausserordentliche Belebt­
heit des Verkehrs hervorrief, die selbst wieder auf den 
allgemeinen Wohlstand zurückwirkte.

Diese Handelsstellung Athens schmälerte natürlich den 
Handel vieler anderen Städte. So konnten namentlich die 
kleinasiatischen Städte, obwohl sie sich seit ihrer Befreiung 
vom persischen Joch wieder etwas erholt hatten, ihren alten 
Glanz nicht wieder gewinnen; nur Chios und Lesbos scheinen 
einen bedeutenderen Seehandel getrieben zu haben. Nach 
Westen hin machte sich der Einfluss Athens weniger geltend. 
Da übte nach wie vor Korinth neben dem aufstrebenden 
Kerkyra eine fast ausschliessliche Herrschaft aus. Zugleich 
war und blieb Korinth das Hauptemporinm nach dem Pelo­
ponnes, welcher daselbst für seine Naturprodukte, unter 
denen die AVolle Arkadiens eine bedeutende Rolle spielte, 
einen Hanptabsatz fand.

Die zweite Periode innerhalb dieses Zeitraumes beginnt 
mit dem peloponnesischen Krieg und erstreckt sich bis zur 
Diadochenzeit.

Der peloponnesische Krieg hatte fast allgemein eine 
enorme Verminderung des Wohlstandes herbeigeführt, der sich 
nie mehr auf dieselbe Stufe wie früher lieben konnte. Für 
Athen insbesondere hatte der Krieg die schlimmsten Folgen; 
die Vernichtung seiner Seeherrschaft und die seines Wohlstandes 
schädigten natürlich seinen Handel in empfindlichster Weise. 
Erst nach dem Ende des böotisch-korinthischen Kriegs und
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der Wiedeiiierstellung der Hegemonie Athens durch den Sieg des 
Chabrias bei Naxos gelangte der Handel Athens wieder zu 
grosser Ausdehnung und Blüte, die sich bis zu den Zeiten 
der macedonischen Herrschaft erhielt. Die Züge Alexanders 
des Grossen schufen eine neue AVeltlage, durch welche die 
Haupthandelsstrassen eine ganz neue Richtung erhielten.

Aber auch schon in dieser ganzen Periode seit dem 
Ende des peloponnesischen Krieges war Athen sehr beein­
trächtigt worden durch den Aufschwung der im Jahre 408 
gegründeten Stadt R h o d o s ,  welche sehr bald sich zur 
ersten Seemacht Griechenlands ausbildete und im Laufe des 
vierten Jahrhunderts eine Blüte im Handel entfaltete, die 
sich bis in die römischen Zeiten erhalten hat.

Korinth  wurde durch den peloponnesischen Krieg zwar 
auch sehr geschädigt, aber seit der Beendigung des böotisch- 
korinthischen Krieges gelangten Gewerbe und Handel daselbst 
wieder zu grosser Bedeutung, welche die Stadt bis zu ihrer Zer­
störung durch die Römer behauptete. Dagegen \var Kerkyra 
durch den Krieg derart zerrüttet Avorden, dass es von da an 
seine Bedeutung für den Handel vollständig verlor.

§ 67. Der Grosshandel.
Im griechischen Handel werden zunächst^) die Selbst­

verkäufer von den eigentlichen Händlern unterschieden.
In die Klasse der Se lbs tverkäufer ,  der атопмШ , 

d. h. der Producenten, welche ihre Ware selbst verkaufen, ge­
hört z. B. der Landmann, der seine Waren zur Stadt bringt, 
und der Handwerker, der seine Arbeit verkauft.

Der eigentliche Handel, (̂1епа§Цгш}] nach Plato, wird 
betrieben von den Händlern mit fremden Produkten. Dieser 
spaltet sich wieder in den Grosshandel, ifinoQta, und den 
Kleinhandel, хащ Ш а.

Der Grosshandel  ist wesentlich Seehandel, und dieser 
zerfällt nach Aristoteles^) in vavy.lr^Qia  ̂ wahrscheinlich das 
Geschäft des Rheders, der das KaulfahrteischilF vermietet,

0 Nach Plato Sophistes p. 223 шк1 Polit. p. 260.
") Polit. I, 11, p. 1258.
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in (f OQTTjyla, die Verladung der Waren, und naQaataoig, den 
Einkauf und Verkauf der Waren, also die eigentliche Be­
schäftigung des Kaufmanns. Doch sind diese drei Berufs­
arten nicht notwendig getrennt, sondern können entweder 
ganz oder teilweise vereinigt sein.

Der Gross handel kannte nicht die Bestellung der 
Waren, sondern der Geschäftsmann begab sich mit seiner 
Ware dahin, wo er gegründete Aussicht hatte, sie abzu­
setzen. Natürlich suchten sich die Kaufleute vorher durch 
Erkundigungen über die Chancen des Absatzes und die 
Preise der Waren, die sie vorführten, zu verlässigen. Auch 
suchten sie letztere oft durch verschiedene Mittel, wie 
z. B. durch Aufkäufen, was hauptsächlich im Getreidehandel 
vorkam, in spekulativer Weise für sich günstig zu gestalten.

Am Orte der Bestimmung angelangt, legte d̂ r̂ Gross- 
liändler seine Waren zum Verkaufe aus. Dies geschah in 
grösseren Städten diu'ch ausgelegte Proben, (hlyftara, wie ini 
Piräus und in Rhodos, in einem besonders dafür bestimmten 
Raum, лvelcher ebenfalls den Namen dely^a führte. Dort 
verkaufte er seine Waren meist an Wiederverkäufer im 
kleinen, wobei er sich auch häufig der Kommissionäre und 
Makler bedienen mochte, die ebenfalls mit Proben seiner 
Waren diejenigen aufsuchten, bei denen auf Absatz zu 
rechnen war. Natürlich war bei einem derartigen Handels­
betrieb der Erfolg sehr vom Zufall abhängig. Deswegen 
konnten mit vielleicht alleiniger Ausnahme solcher Gegen­
stände, für die an gewissen Plätzen ein regelmässiger Ab­
satz zu erwarten war, л\1е z. B. CTetreide oder Sklaven, die 
Kaufleute sich nicht auf eine bestimmte Gattung von Waren 
beschränken, sondern sie führten verschiedene Waren, je nach­
dem diese oder jene an den verschiedenen Orten ge\vinn- 
bringend zu sein schienen. Einen Wechselverkehr gab es 
nicht, Zahlungsanweisungen nur in beschränktem 3Iasse; 
deshalb wurden alle Waren nur gegen bare Zahlung ver­
abfolgt. Diese geschah in den ältesten Zeiten durch Tausch; 
dagegen kam man schon in den homerischen Zeiten auf eine 
Werteinheit, als welche man das Rind festseUte, weil dies
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am allgemeinsten zu haben und im Tausche zu verwerten 
war. So’ galt die goldene Rüstung des Glaukos 100 Rinder. 
Doch wurden bei Homer auch schon unverarbeitetes Gold, 
Silber und Kupfer, sowie Gerätschaften aus diesen Metallen 
an Zahlung gegeben. Von da ging man später zum ge­
prägten Metalle über, d. h. einem Stücke Metall, für dessen 
Gewicht und Aechtheit der Staat durch seinen Stempel Ge­
währ leistete. Damit hörte jedoch der Tauschhandel nicht ganz 
auf, sondern derselbe bestand in beschränkterem Maasse, 
namentlich mit den uncivilisierten Völkern, immer noch fort. 
Die Verschiedenheit der Münzsorten und deren oft minder­
wertige Prägung hatte häufig grosse Schwierigkeiten im 
Handelsverkehr zur Folge, indem man dadurch gezwungen 
war, nicht blos eine Einigkeit über den Preis, sondern auch 
über die in Zahlung zu gebende Münzsorte zu erzielen. 
Ferner war das eingenommene Geld durchaus nicht an allen 
Orten abzusetzen; eine Ausnahme bildete nur das gute 
attische Geld, welches überall einen hohen Kurs hatte. Des­
halb waren die Kaufleute häufig genötigt, Rückfracht zu 
nehmen, um auf diese Weise das schlechte Geld wieder an 
Ort und Stelle los zu werden.

§ 68. Der Kleinhandel.
Der K l e i n h a n d e l ,  xanr//Ma, von Platon m ra  

^nhv айж/i] genannt, weil er sich meist am Orte hielt, 
wurde von solchen betrieben, welche die Erzeugnisse anderer 
im einzelnen des Gewinnes halber verkauften. Und zwar 
kauften dieselben nicht nur die Produkte der Landleute, 
um sie als Höcker Avieder zu verkaufen, sondern dieses 
Kaufen und AViederverkaufen’) bezog sich ohne Einschränkung 
^uf jede Art von Waren.

Die /AnrjM  hatten ihre AVaren teils in Läden, teils 
iüif dem Markte feil.

Läden von Kleinhändlern befanden sich meist in der 
Kälie des Marktes, jedoch waren sie auch in der ganzen

b Die xfoiriXoi werden danach auch пак'ухпп{,'ш genannt.
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Stadt zu finden. Am häufigsten wurde in solchen га щ Ы а  
Wein verkauft, weshalb man unter speziell auch den
Weinverkäufer versteht, doch war es für den Freien unan­
ständig, solche Weinhäuser zu besuchen. Daneben kam es 
auch vor, dass von den Kleinhändlern gewisse Artikel heruni- 
getragen und. ausgerufen wurden. Der Haupthandel fand 
jedoch auf dem Markte statt. Dort waren den Verkäufern 
besondere Abteilungen angewiesen, die Ringe, xv-Aoi, genannt 
wurden. Diese y.vyloi waren sowohl untereinander, als von 
dem für die tyylr;oia bestimmten Raum durch besondere Ge­
hege abgesperrt (yeQlia). Jede dieser Abteilungen oder Ver­
kaufsplätze hatte ihre Benennung nach der Ware, die dort 
zu haben war, wobei namentlich in Athen der Name der 
Ware geradezu zur Bezeichnung des Ortes diente. Der 
wichtigste unter diesen ist der Fischmarkt, für den
es charakteristisch ist, dass er nicht vor einer bestimmten 
Zeit, zu welcher das Zeichen mit einer Glocke gegeben 
wurde, beginnen durfte. Die Verkäufer hatten zum Teil 
Buden, ax^pdg, deren Dächer ebenfalls ущ )а  genannt wurden. 
Ausserdem befanden sich aber auf den Märkten der grösseren 
Städte auch gedeckte Hallen; so wird z. B. eine von Perikies 
im Piräus erbaute Halle erwähnt, in der Mehl verkauft 
wurde. Der Hauptverkauf erstreckte sich natürlich auf 
Lebensmittel, dann aber auch auf industrielle Erzeugnisse. 
Dabei wurden die verkäuflichen Gegenstände wie beim Hau­
sieren und bei Auktionen von den Verkäufern ausgerufen. 
Die Marktpolizei wurde von den Agoranomen gehandhabt, 
einer Behörde, die in Athen aus 10 Männern bestand, von 
denen fünf für Athen selbst und fünf für den Piräus bestimmt 
waren. Die Zeit des Verkaufs erstreckte sich auf den 
ganzen Tag,^) obwohl derselbe natürlich in der Vormittags­
zeit am lebhaftesten war, in welcher sich eine grosse Menge 
auch zu anderen Zwecken auf dem Marktplatze einfand.

*) So Büchseuschtttz S. 473 mit Beziehung auf Demosthenes Kranz 169. 
Becker will ihn dagegen nicht über Mittag ausgedehnt wissen. Becker- 
Göll Gharikles II, 180.
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Diese letztere Zeit wird mit dem Namen яЦ ^оьоа dyoQcc 
oder ähnlich bezeichnet. Die Märkte grösserer Städte waren 
auch viel von Fremden besucht, wobei jedoch manchmal 
einzelne Völkerschaften durch besondere Verbote ausge­
schlossen wurden, wie z. B. den Megarern vor dem pelo- 
ponnesischen Krieg durch einen besonderen Volksbeschluss 
der Besuch des athenischen Marktes verboten лvlгrde.

Obwohl der Kleinhandel im Gegensatz zu dem Gross­
handel sich hauptsächlich an Ort und Stelle selbst entfaltete, 
fand derselbe doch zu seiner Entwicklung auch noch eine 
andere Gelegenheit. Diese boten die Zusammenkünfte an 
bedeutenden Heiligtümern und den grossen Nationalfesten, wo 
das Zusammenströmen einer grossen Menge Menschen reich­
lichen Gewinn und die Heiligkeit der Orte und der Gottes­
friede sicheres Geleite und friedlichen Verkehr versprach. 
Auf diese Weise wurden die genannten Festversammlungen 
(7iav7jyvQEig) zu förmlichen an bestimmten Zeiten wieder­
kehrenden Messen. Auf denselben wurden Nahrungsmittel 
jeglicher Art, Kleidung und Schmuck, Hausgerät, Waffen, 
Sklaven u. dergl. feilgeboten und verkauft. Abgesehen von 
diesen Festen gab es auch sonst regelmässig wiederkehrende 
Märkte, wie z, B. die Sklavenmärkte, die an manchen Orten, 
wie z. B. in Athen, vorzugsweise am ersten Monatstage 
stattfanden.

§ 69. Darlehen und Sinsen.
Bei dem Geldgeschäft ist zu unterscheiden das gewöhn­

liche Daiiehnsgeschäft und das berufsmässige Geschäft der 
Wechsler. Während letzteres wohl hauptsächlich in den 
Händen von Fremden war, war das erstere natürlich Sache 
jedes Kapitalisten.

Das D a r le h n s g e sc h ä f t .  Wer irgend ein Handels­
geschäft beginnen wollte, bedurfte dazu natüidich einer 
Grundlage der Erwerbsthätigkeit, und diese ist das Kapital, 
dffOQßr^ Diese Grundlage konnte entweder schon in Waren 
bestehen, die man direkt verkaufte, oder sie bestand im Be­
sitze der zum Ankäufe derselben nötigen Geldmittel. Je mehr
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das letztere hervortrat, um so mehr erhielt das Geld selbst 
den Charakter als Ware und wurde so wie jede andei’e 
Ware zur Grundlage der Erwerbsthätigkeit, also zum Ka­
pital. AVie nun der Kaufmann seine gewöhnlichen Waren, 
so will auch der Kapitalist sein Geld in gewinnbringender 
Weise verwerten, und daraus entwickelte sich das D a r le h n s ­
oder Zinsgeschäft .  Bei demselben kam es hauptsächlich 
darauf an, für Kapital und Zinsen die grösstmögliche Sicher­
heit zu erhalten. Diese suchte man sich auf verschiedene 
Weise zu verschaffen. Das Einfachste war, dass sich der 
Darleiher einen Schuldschein, geben liess, der in
der Regel in Gegenwart von Zeugen aufgenommen und in 
doppelten Exemplaren, von denen man eines hei einem zuver­
lässigen Manne deponierte, ausgestellt wurde. Da aber 
trotzdem Kapital und Zinsen verloren gehen konnten, so 
suchte man sich noch besondere Garantien zu verschaffen. 
Solche waren:

1. Die B ü r g s c h a f t ,  indem bei Insolvenz des Schuldners 
ein Dritter sich zur Zahlung verpflichtete.

2. Das Faustpfand,  sväyvQov  ̂ wobei Gegenstände von 
entsprechendem Werte, wie Gold- und Silbergeräte, 
Pferde, Sklaven in die Hände des Gläubigers gegeben 
wurden.

3. Die H ypoth ek ,  vTcnÔ r'Xf̂ . wobei das Pfand in den 
Händen des Schuldners bleibt, aber auf irgend eine 
Weise dem Gläubiger gesichert wird. Die grösste 
Sicherheit boten solche Hypotheken, welche in unbe­
weglichem Eigentum, wie Grundstücken, bestanden. 
Dabei wurde das Recht des Gläubigers an den ver­
pfändeten Gegenstand nicht allein durch besondere Ver­
tragsurkunde, sondern auch dadurch gewahrt, dass 
Tafeln mit Aufschriften, auf welchen der Name des 
Gläubigers und die Schuldsumme verzeichnet waren, 
an dem betreffenden Grundstücke aufgestellt wurden.

Eine besondere Art von Hypothekengeschäften bildeten 
die See-  oder B o d m e r e iv e r tr ä g e ,  vavTiy.al hööaeig. 
Diese bestanden darin, dass der Kaufmann, der zum Zweck
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eines überseeischen Geschäftes ein Kapital aufgenommen hatte, 
entweder das Schiff, falls es dem Schuldner gehörte, oder die 
Waren oder beides oder manchmal sogar das zu ver­
dienende Frachtgeld als Sicherheit bot. Dabei wurde nicht 
nur ein schriftlicher Vertrag aufgenommen, ayyyęacf?) vavnxij, 
in welchem das Nähere, wie Ort und Zeit der Verladung, 
Rückgabe des Kapitals, Zins etc. angegeben war, sondern 
der Gläubiger suchte sich auch noch dadurch Sicherheit zu 
verschaffen, dass er entweder die Fahrt selbst mitmachte 
oder stipulierte, dass an dem Orte, wo der Vertrag ge­
schlossen лvar, jemand zurückblieb, an den er sich nötigen­
falls halten konnte. Andererseits nimmt der Gläubiger die 
Gefahr, welcher das Unternehmen durch Unwetter u. dergl. 
ausgesetzt war, allein auf sich. So bildete in dem Falle, 
dass das aufgenommene Kapital ungefähr dem Werte der 
Waren entsprach, dieses Geschäft für den Kaufmann auch 
eine Art Assekuranz.

Einen gesetzlich fixierten Zinsfuss gab es nicht. Der­
selbe, гоу.ид, war daher ganz dem Ermessen der Kontra­
henten überlassen und richtete sich je nach dem Geschäft. 
Bei seiner Berechnung wurde als Zeiteinheit der Monat zu 
Grunde gelegt, gleichwie auch die Zahlung meist monatlich 
und zwar am letzten Tage eines Monats zu leisten war. Im 
allgemeinen war der Zinsfuss verglichen mit dem heutigen 
sehr hoch und betrug im Durchschnitt monatl ich  1 bis 
anderthalb Drachmen, was also einer jährlichen Verzinsung 
von 12 bis 18 Prozent gleichkommt. Häufig aber war, 
namentlich bei den Seezinsgeschäften, der Zins bedeutend 
höher.

§ 70. Die Wechsler.^)
Kaufleute, welche sich ausschliesslich mit Geldgeschäften 

abgaben, hiessen bei den Griechen Trapeziten,  so genannt 
Von den auf dem Markte aufgestellten Wechslertischen. *

5 Näheres hierüber bei BUcliseiischütz, Besitz mid Erwerb, S. 500.
*) Vgl. darüber auch Becker-Göll I, Anmerkuugcu zur vierten Scene 

(Trapeziten).
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Ihr Geschäft bestand:
1. Im Um wechseln der verschiedenen Mnnzsorten, wonach 

sie auch den Namen aQyvQa/nmßoi führten, W echse l -  
geSchaft. Ihr Gewinn bestand dabei in dem Aufgelde, 
Y.axallayri oder xoD.vßog, das sie sich zahlen Hessen.

2. Im Ausleihen von kleineren oder grösseren Geld­
summen gegen Pfänder, Lombardgeschäft ,  wobei sie 
sich verhältnismässig hohe Zinsen zahlen Hessen. Dies 
brachte sie vielfach in Misskredit und in den Ruf von 
Wucherern; doch darf dabei nicht vergessen werden, 
dass sie schon um deswillen höhere Zinsen als der 
Privatmann nehmen mussten, \veil sie vielfach mit 
fremdem, von ihnen selbst wieder zu verzinsendem Ka­
pital arbeiteten.^)

3. Annahme von Depositen zum Zweck sicherer Auf­
bewahrung, indem viele Privatleute, anstatt ihr Geld 
zu Hause aufzubewahren, es vorzogen, dasselbe der 
Sicherheit halber bei einem Wechsler zu deponieren. 
Wie weit die Wechsler dafür Zinsen zahlten oder sich 
honorieren Hessen, ist nicht bekannt. (Depositen­
geschäft.)

4. Annahme von Geldern, über die der Eigentümer derart 
jederzeit verfügte, dass er je nach Bedürfnis entweder 
selbst Summen erhob oder Zahlungen an einen Dritten 
auf den Wechsler an wies, G ir oge sch ä f t .  Dieses Ge­
schäft hatte einen bedeutenden Umfang; denn alle 
grösseren Zahlungen Hess man durch den Wechsler aus­
führen, dessen Tisches man sich bediente, xQr^oiyai rfj nvog 
TQaneCji. Dabei bedurfte es natürlich einer Anweisung. 
Bezüglich dieser hatte sich der sie vorweisende Geld­
empfänger genau als diejenige Person zu legitimieren, 
auf welche die Zahlung lautete. Dies geschah entweder 
durch Rekognition von Seiten bekannter Personen oder

‘) Аияяег den Trapeziten liehen auch die Heiligtümer aus dem 
Tempelschatze an Privatpersonen \vie an Staaten Gelder gegen Zinsen 
aus. Auch nahmen sie Depositen an und prägten Geld,
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durch ein besonderes Kennzeichen, av/nfiolov, das der 
Deponierende mit dem AVechsler verabredet und nun der 
Empfänger dem Wechsler mitzuteilen hatte. Natürlich 
wurde dabei alles genau gebucht. Bei dieser Art von 
Anweisungen ist jedoch von einer Uebertragung des 
Empfangsrechts an einen Zweiten, Dritten u. s. w. 
nicht zu denken. Von solchen Anweisungen oder 
Wechseln kommt weder in Griechenland noch in Rom 
eine Spur vor.

5. Ver trau en sgeschäf te ,  ähnlich denen unserer No­
tare. Diese haben ihren Grund in dem Vertrauen, 
das sich die ЛVechsler durch ihre Geschäftskenntnis 
erworben hatten. Die hierauf bezüglichen Geschäfte 
bestanden darin, dass sie Kontrakte oder streitige 
Summen in ihre Verwahrung nahmen, als Vermittler bei 
dem Abschluss von Geschäftsverträgen fungierten, bei 
der Quittierung über die Erfüllung von Verbindlich­
keiten anwohnten und dergl. Diese Vertrauensgeschäfte 
beweisen, dass ihr Geschäftsbetrieb im allgemeinen ein 
solider gewesen sein muss, wenn uns auch manches 
von Betrügereien, betrüglichen Bankerotten u. dergl. 
erzählt Avird. Auch der Umstand, dass man mit ihnen 
die Geschäfte meist ohne Zuziehung von Zeugen ab­
schloss, was sonst nicht üblich war, deutet auf ein Ver­
trauensverhältnis hin, wenn auch in vielen Fällen die 
Meinung dabei vorwalten mochte, dass es Nachteil bringen 
konnte, wenn andere um das eingegangene Geschäft 
wussten.^)

Die Geschäftslokale der Trapeziten befanden sich auf 
dem Markte.

Zu bemerken ist noch, dass die Wechsler in Athen fast 
durchweg dem Stande der Metöken angehörten.

Anhang zu § 70. Das griechische Q-eld.
In den ältesten Zeiten herrschte nur Tauschhandel; doch 

War für die Viehzucht treibenden Voreltern der Griechen das
Vgl. hierüber Becker-Ctöll Charikles I, 112, Апш.
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Rind, in welchem ihr Hauptbesitz bestand, obwohl selbst 
Tauschmittel, auch Ausdruck des AVertes für den übrigen 
Besitz geworden. Bei Homer kommt neben der Wert­
bestimmung nach Rindern auch schon das Metall nicht bloss 
als Tauschobjekt, sondern auch als Wertmesser und zwar 
nach einem bestimmten Gewichte^) vor. In der Folgezeit 
verlor sich die Bezeichnung des Wertes nach Rindern, und 
an deren Stelle trat die des Gewichtes von Gold, Silber und 
Erz. Der Bequemlichkeit halber wurden die Metalle aber 
bald in besondere feststehende Б^оппеп (Ringe, Scheiben, 
Barren) von einem bestimmten Gewichte gegossen. Die Be­
glaubigung dieses Gewichts durch den Stempel des Staats 
schuf die Münze (vó/.uofua). Der Ruhm der Erfindung derselben 
gebührt den Griechen; denn zuerst kam eine Münze in den 
kleinasiatischen Städten auf, in denen zuerst für volles Ge­
wicht und Feingehalt von Staats wegen garantiert wurde.

Doch bezog sich in den griechischen Staaten diese 
Garantie wesentlich auf Silberstücke; daher haben wir bei 
diesen (wie bei den Phönikern) die S i lberwährung,  während 
in den Ländern des bab5donischen Kulturkreises, sowie im 
Perserreiche sich die Goldwährung ausbildete.

In Griechenland sind 2 Hauptarten von Münz Währung 
zu unterscheiden:

1. Die äg inä ische ,  die selbst wieder in ein älteres und 
jüngeres durch Pheidon eingeführtes Münzsystem zer­
fällt. Das jüngere äginäische Talent Silber hatte nach 
seinem Normalgewicht einen AVert von 6530 M., лvar 
also bedeutend grösser als das attische. Das Talent 
zerfiel in 60 Minen zu 108 M. 18 Pfg. und die Mine 
in 50 Stateren (zu je 2 Mark, 23) oder 100 Drachmen.' )̂

2. Die athenische  Münzwährung se i t  Solon. A"or 
Solon hatte Athen das äginäische Münzsystem. Die von

q Dieses Gewicht heis.st гаХш'ЮУ (das Wort kommt von niul
bedeutet zunächst Wage) nnd ist hei Homer noch der Ausdruck für ein 
kleines Gewicht Goldes, dessen Betrag sich nicht genau bestimmen lässt. 
Wahrscheinlich ist es gleich dem hab}donisch-j)hönikischen shekel =  16,8 Gr. 

*) Vgl. oben S. 149, Anm. 1.
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Solon gescliaffene neue Wälirung, die auf das eiiböisclie 
und bab3donische Gewicht znrückzuführen is t , hatte 
folgende Grundlage; Das Talent Avurde zu einem Ge­
wichte von 26,196 Kilogr. angenommen, die Mine zu 
436,0 Gramm, die Drachme zu 4,366 Gr. und der Obolos 
zu 0,738. Danach gestaltete sich das Münzsystem 
folgendermassen:

1 Talent =  60 Minen =  6000 Drachmen =  4715 Mark
und 60 Pfg.

1 Mine =  100 Drachmen =  78 Mark 60 Pfg.
1 Drachme =  6 Obole =  79 Pfg.
1 Obolos =  13 Pfg.

Diese Wertbestimmungen sind nach dem genauen Silber­
werte berechnet; луо es auf schärfere Bestimmungen nicht an­
kommt, genügt es, wie noch Bökh thut, das Talent auf rund 
4500, die Mine zu 75 und die Drachme zu Mark 
(=  75 Pf.) zu berechnen. Die üblichste Münze in Athen 
war das Tetradrachmon ( =  rund 3 Mark); die grösste 
Silbermünze war das D e k a  d r a c h m  on. Als Unter­
abteilungen der Drachme figurierten neben dem Obol das 
Pentobolon, Tetrobolon, Triobolon, Diobolon, Trihemiobolion 
(IV2 Obolos), Tritemorion (̂/4 Obolos), Hemiobolon (V2 Obolos), 
Tetartemorion (V4 Obolos =  3 Pfg.). Alle diese Münzen 
waren von Silber. Erst gegen die Zeit des peloponne- 
sischen Krieges wurden Kupfermünzen /аЯхоГ (bs Obolos 
=  IV2 Pfg.) und darüber eingeführt.

Goldmünzen prägte Athen nur wenige. Die in Athen 
geprägten, die attischen Stateren ,  wurden im allgemeinen 
zu 20 Drachmen angenommen, doch im Handelsverkehr meist 
nach dem mittleren Geldwerte zu 24 Drachmen ( =  etwa 
19 Mark) verrechnet.^) Im übrigen kursierte in Athen meist 
ausländisches Gold, so der persische Dareikos, ungefähr von dem

’) das eubölsche Talent war gleich dem attischen.
*) Nach der höchsten Annahme hatte derselbe (nach Hultsch) einen 

Werth von 24 Mark, 36.

Zol ler ,  Privataltertümer. 11
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gleichen Werte wie der athenische Stater, ferner der kj^zi- 
kenische Stater gleich 28 attischen Silberdrachmen.

Das Verhältnis des Goldwertes zum Silherwerte kann im 
allgemeinen zu 12 : 1 angenommen werden, obwohl in runder 
Rechnung meist das Verhältnis von 10 ; 1 zu Grunde ge­
legt wird.

§ 71. Stellung des Handels gegenüber dem Staate 

und der öffentlichen Meinung.

Bei den Griechen verfolgte man von Staats wegen keine 
besondere Hande lspo l i t ik.  Man ging, wie überhaupt im 
Altertum, л'оп dem Grundsatz aus, dass dem Staate nicht 
die vSorge um den Vorteil einzelner Personen oder Klassen 
der Bevölkerung, sondern die Erhaltung und Sicherung 
des gesamten Staates obliege. Unter diesem Gesichtspunkte 
sind daher auch alle Massnahmen zur Förderung und Be­
schränkung des Handelsverkehrs aufzufassen. Die Massregeln, 
die der Staat direkt oder indirekt zur Förderung und zum 
Schutz des Handels ergriff, wie die Anlage und Unterhaltung 
von Häfen, Uferbauten, Leuchttürmen, Erlass von Handels­
gesetzen, Einsetzung von Handelsbehörden und Handels­
gerichten, Abschluss von Handelsverträgen, kommen natürlich 
dem Handel zu gute, hatten aber nicht den Zweck, einen 
besonderen Stand zu heben und die einzelnen zu bereichern, 
sondern sollten vor allem dem Gesamtwohl dienen. Dies 
zeigt sich gerade am deutlichsten bei den auf den Handel 
bezüglichen Staatsverträgen, bei лге1сЬеп das Staatsinter­
esse in erster Linie betont und insbesondere darauf ge­
sehen wurde, dass dem Lande der Bezug der ihm notwendigen 
Waren und der Absatz seiner Produkte sicher gestellt wurde. 
Andererseits verfolgen aber alle Beschränkungen des Handels 
nicht etwa schutzzöllnerische Zwecke, die darauf berechnet 
sind, einzelne Industriezweige künstlicli zu heben, sondern 
sie wollen dem Lande entweder die zur Erhaltung des

‘) Siehe Büchsenschütz, Besitz und Erwerb, 516.
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Staates nötige Zufulir sichern oder die Absatzquellen für 
Landeserzeugnisse offen halten oder der Ausfuhr nötiger 
Dinge Vorbeugen oder endlich bestimmte Einnahmequellen 
für den Staat schaffen. So wurde z. B. in Athen ein Gesetz 
erlassen, лvelches den athenischen Kaufleuten verbot, Getreide 
nach irgend einem anderen Hafen als nach Athen zu führen. 
Dieses Gesetz war durch die Notwendigkeit bedingt, dem 
getreidearmen Lande die Zufuhr bedeutender Getreidemassen 
zu sichern.

Wenn in Athen die Niederlassung fremder Kaufleute sehr 
begünstigt wurde, so war hierbei ebenfalls vor allem das 
Interesse des Staates massgebend. So gestattete man fremden 
Kaufleuten die Anlage von Faktoreien, um die Fremden anzu­
locken und auf diese Weise den für den Staat im allgemeinen sehr 
vorteilhaften Handel dahin zu ziehen. Ferner schützte man 
die in einem fremden Staate Handeltreibenden durch das In­
stitut der Proxenoi, d. h. Leuten, welclie in einem fremden 
Staate beauftragt waren, die Angehörigen des eigenen Staates, 
die sich dort vorübergehend aufhielten, im Verkehr mit den 
Behörden und vor Gericht zu vertreten. Auch wurden in 
Athen die Kaufleute, welche mit Getreide handelten, von ge­
wissen Leistungen an den Staat, andere in gewissen Fällen 
vom Kriegsdienst befreit u. dergl.

In Athen befand sich der Handel über\viegend in den 
Händen der Metöken, da die öffentliche Meinung dem ge­
werbsmässigen Gelderwerb entgegenstand. Die wohlhabenderen 
und angeseheneren Bürger trieben daher in Athen Handel 
nur in besonderen Fällen; dagegen war es nicht verpönt, 
Geld an andere zum Zweck des Handels zu leihen. Noch 
mehr galt dies von dem Kramhandel, dessen Betrieb in der 
öffentlichen Meinung durchaus für unanständig galt. Noch 
weiter ging man hierin in Sparta, wo die Bürger ge se tz l i c h  
von jeder Erwerbsthätigkeit ausgeschlossen waren. Dagegen 
hatte der Handelsstand natürlich eine ganz andere Stellung 
in solchen Städten, deren ganze Existenz auf dem Handel 
beruhte, wie dies z. B. in Kerkyra, Korintli, Byzanz der 
Fall war,

11*
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§ 72. Erwerb durch geistige Arbeit.
Herniann IV®, 463; Büchsenschütz, Besitz nnd Erwerb, 559.

Von einzelnen höheren Bernfskreisen und ihrem Erwerb 
ist schon oben mehrfach die Rede gewesen. So z. B. \var § 9 
und 10 schon von den Lehrern gesagt, dass sie nicht vom 
Staate fest angestellt, sondern von den Privaten unterhalten 
und bezahlt л\’иг4еп. Der Unterricht im Lesen, Schreiben 
und der Grammatik gehörte in der klassischen Zeit zu den 
gewöhnlichen Erwerbszweigen. Das Honorar, weeklies von 
den Eltern meist monatlich gezahlt Avurde, richtete sich 
natürlich nach der gegenseitigen Uebereinkunft; der ge- 
Avöhnliche Satz dafür soll zw^anzig Drachmen für das Jahr 
gewesen sein. Ähnlich wde mit den Lehrern in den 
Elementargegenständen, wurde es wohl auch mit den Lehrern 
der Gymnastik und Musik gehalten; zuweilen soll dieser 
Unterricht für einen ganzen Kursus bezahlt wnrden sein.

Auch die Lehrer des höheren Unterrichts wnrden dem durch­
aus privaten Charakter desselben entsprechend privatim bezahlt. 
Die ersten, die für Unterricht und öffentliche \^orlesungen Geld 
nahmen, waren die Sophisten. Diese erteilten vollständige 
Lehrkurse in der Rhetorik und Philosophie, meist um hohe 
Summen. So soll Protagoras, der übrigens als der erste, der 
für Unterricht Geld nahm, bezeichnet wird, 100 Minen

10000 Drachmen) für einen solchen Kursus verlangt 
haben. Später лvurde das Honorar für derartige Lehrkurse 
bedeutend billiger, so dass schon Aristipp für fünf Minen 
unterrichtete.

Einen anderen Eiwverbszweig der Sophisten bildeten 
öffentliche Vorträge, für welche sie sich ein, zwei, drei oder 
vier Drachmen die Person bezahlen Hessen. Einträglicher 
noch war die Abfassung von Reden zum Gebrauche für 
andere. Der erste, der gegen Bezahlung für andere Reden 
schrieb, soll Antiphon von Ramnus gewesen sein; später 
folgten seinem Beispiele andere, wie Lysias, Isokrates, Isaeus, 
selbst Demosthenes.

*) Büchsenschütz, Besitz und Erwerb, 560,
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In einem gewissen Zusammenliang mit dieser Art von 
Erwerbsthätigkeit steht das Gewerbe der Sykophanten .  
Dies waren Leute, Avelche entweder aus eigenem Antrieb, 
oder von anderen dafür bezahlt, als Ankläger auftraten. Sie 
waren gleich den quadruplatores in Eom für den Staat eine 
Notwendigkeit, da es hier wie in Athen keine Staatsanwälte 
gab. Aber ihr Stand kam in Misskredit und \^erachtuiig, 
da sie nicht nur häufig in der Hoffnung auf den Anteil an 
der von dem Verurteilten zu zahlenden Busse Verbrechen 
aufspürten und zur Anzeige brachten, sondern auch von 
andern durch Geld sich dazu gewinnen Hessen, Anklagen zu 
erheben, ja sogar,durch Androhung von Klagen Geld zu er­
pressen suchten. AVie einträglich dieses Geschäft gewesen 
sein muss, sieht man ausser anderen Beispielen daraus,, dass 
ein gewisser Kephisios von Kallias 1000 Drachmen erhielt, 
um eine Anklage gegen Antiphon zu erheben, und Kalli- 
machos ebenso viel dafür nahm, dass er eine politische An­
klage fallen Hess.

Von einem Erwerb durch eigentliche literarische Thätig- 
keit kann bei dem Mangel eines Bücherverlags nicht die Bede 
sein, und ein Erwerb durch Abschreiben von Büchern oder 
Buchhandel kommt erst im vierten Jahrhundert einigermassen 
in Betracht. Um das Jahr 300 kam jedoch in Athen der 
Buchhandel in grossen Aufschwung; um diese Zeit gab es 
in Athen einen bedeutenden Büchermarkt, von dem, wie es 
scheint, sogar Bücher nach auswärts versandt wurden.

Nicht unbedeutend scheint der Verdienst der S c h a u ­
sp ie ler  gewesen zu sein, wenn es richtig ist, dass Polos 
und Aristodemos (zur Zeit des Königs Philipp von Mace- 
donien) für zwei Vorstellungen, nach anderen sogar für eine 
Vorstellung ein Talent erhalten haben.

Nicht unerwähnt mögen die Rhapsoden bleiben, welche 
bei Festversammlungen epische Gedichte vortrugen. Über

0 Näheres darüber bei Büchsenschütz, 569 nnd Becker-Göll Charikles, 
110. Ueber die verschiedene Erklärung des Namens Bökh, Staatshaus- 
baltung der Athener I, S. 63.
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die Einnahmen derselben ist jedoch nichts Bestimmtes nach­
zuweisen.

Zuletzt kommen noch die A e r z te  und die K üns t le r  
in Betracht. Von den Aerzten ist schon oben § 40 die 
Eede gewesen. Bei den Künstlern sind die einzelnen Arten 
derselben zu unterscheiden. Die Musiker standen wohl auf 
einer Linie mit den Schauspielern. Was die Maler und 
p l a s t i s c h  bi ldenden K ünst le r  betrifft, so wurden zum 
Teil ungeheure Summen für einzelne Gemälde und plastische 
Kunstwerke bezahlt; allein es darf daraus nicht im all­
gemeinen auf den Erwerb der Künstler geschlossen werden, 
der, schon nach der ausserordentlichen Menge von überall 
vorhandenen Bildwerken zu schliessen, im allgemeinen kein 
sehr bedeutender gewesen sein kann.

AVas die Achtung betrifft, die denjenigen zu Teil wurde, 
die ihren Erwerb dui’ch geistige Thätigkeit suchten, so hatte 
dieselbe unter demselben Vorurteil zu leiden, wie jeder 
Gelderwerb. Sobald eine geistige Beschäftigung mit letzterem 
verbunden war, so wurde sie banausisch und wie jede 
andere Lohnarbeit missachtet.



Vierter Abschnitt.
Das gesellige Leben der Girieclieii, seine 

Genüsse und IJnterlialtungen.
K ap ite l XIII.

Die materiellen Vergnügungen und Unterhaltungen.

§ 73. Die Gastmähler. Die Hauptmahlzeit oder das Deipnon.
Wachsmuth, hell. Altertumskunde II, 399; Hermann IV, 3, 235, 240, 500;

Becker-Göll Charikles 294—312 und 320; Guhl und Koner ®, 346.

Von den gewülmlichen liänsliclien Mahlzeiten, von denen 
oben § 31 die Kede war, sind die g e s e l l i g e n  Mahle zu 
unterscheiden, die bei den verschiedensten Gelegenheiten abge­
halten wurden. Hochzeiten, Namengebungs- und Geburts­
tagsfeste, Totenfeiern, die Abreise oder Rückkehr eines 
Freundes, errungene Siege und ähnliche Ereignisse gaben zu 
solchen Mahlen vielfache Gelegenheit. Sehr häufig geschah 
es aber auch, dass man sich ohne besondere Veranlassung 
zu einem Mahle auf gemeinschaftliche Kosten ver­
einigte (Picknick), wo entweder jeder seinen Beitrag an 
Geld bezahlte oder für seine Person Speisen mitbrachte. Das 
erstere hiess in früherer Zeit meist eparoc,'/) in klassischer 
Zeit (X7TO ov(.ißohov (d. h. von Beiträgen) demvdv, das letztere 
häufig delnvov dno oTivQiöog  ̂ von den Körben, in welchen 
das Essen an den Ort, avo das Gastmahl stattfand, ge­
tragen wurde.

b Vgl. Horn. Odyss. I, 225, wo es ein einfacheres Mahl mit regel­
mässigen Teilnehmern ist.
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Am häufigsten луагеп jedoch diejenigen Mahle, die ein 
E i n z e ln e r  Mehreren auf  e ige n e  K osten  veransta l te te .  
Die Einladungen zu solchen geschahen meist miindlich in 
zwangloser Weise; auch war es gestattet, uneingeladene 
Gäste mitzuhringen, wie dies zuerst von Sokrates erwähnt 
wird, der den Aristodemos uneingeladen zu dem Sympo­
sion des Agathon mitbringt. Auch war es durchaus nicht 
anstössig, uneingeladen während des Symposions im Kreise 
von Bekannten als Spassmacher zu erscheinen. Freilich 
ging aus dieser Sitte die später so übel berüchtigte Klasse 
der Parasiten hervor, die durch ihre Gefrässigkeit und Ge­
meinheit sprüchwörtlich und in der neueren attischen Ko­
mödie zu einer typischen Figur geworden sind.

Das Gast  mahl bestand in der Regel aus z w e i  T e i l e n ,  
nämlich der H auptm ahlze i t ,  dem dsmvov, und dem mit 
dem Nachtisch, dsvTEQai zQumCai, verbundenen Tr in k ge lage ,0 V f .l7 t6 0 l0 V .

Die H a u p tm a h lz e i t  oder das Deipnon ,  auch лг(>о1га̂  
TQaTie^aL genannt. Das erste, was man nach dem Erscheinen 
im Hause des Gastgebers that, war, dass man sich von 
Sklaven die Sohlen abnehmen (y^okvELv) und die heisse 
waschen Hess (dnoviusiv). Hierauf lagerte man sich auf 
der Kline, eine Sitte, die schon während der Perserkriege 
allgemein war, während man im heroischen Zeitalter zu 
Tische sass.^) Auf jeder Kline lagen zwei Personen, während 
bei den Römern auf jedem lectus sich drei Personen be­
fanden. Die Plätze selbst wurden häufig vom Gastgeber an­
gewiesen. In der Regel nahm man auf dem Sopha eine 
derartige Lage ein, dass man mit dem linken Arm sich auf 
das im Rücken liegende meist runde Kissen stützte und den 
rechten Arm zum Essen freibehielt. Vor dem Aufträgen

*) Plato Symposion p. 175. In der Zeit des Plutarch nannte man 
solche uneingeladene Gäste, entsprechend dem lateinischen umhrae, axiai.

Nur Frauen und Kinder speisten auch noch in späterer Zeit sitzend. 
Bei Hochzeitsmahlen sassen die Frauen der Reihe nach auf einem Speise- 
sopha.
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der Speisen erhielten die Gelagerten Wasser zura Waschen 
der Hände. lieber die Art und Weise des Essens, über den 
Mangel von Messern, Gabeln und Servietten u. dgl. ist schon 
oben bei der Beschreibung des häuslichen Mahles die Rede 
gewesen (§ 31). Die Bedienung während des Essens geschah 
durch Sklaven, und zwar brachte sich in der älteren Zeit 
jeder seinen eigenen Sklaven mit, der, hinter ihm stehend, 
stets seines Befehles gewärtig war. Im Platonischen Sym­
posion dagegen geschieht, wie es scheint, die Bedienung 
schon durch die Sklaven des Hausherrn. Auch war es in 
dieser Zeit schon üblich, die ganze Anordnung der Tafel 
sowie die Leitung und Beaufsichtigung der Dienerschaft 
einem besonderen Sklaven zu übertragen. Das Menü, 
yQaiiifxaTldiov, welches sich der Gastgeber vor Beginn des 
Mahles von dem Koche vorlegen Hess, enthielt in ver­
schiedener Reihenfolge und Auswahl alle damals üblichen 
Speisen und Leckerbissen. Die Frage, ob der eigentlichen 
Hauptmahlzeit vorbereitende Eingangsgerichte (wie bei den 
Römern die promulsio oder der gustus) vorausgeschickt Avurden, 
ist wohl mit Becker zu verneinen. Zum Aufträgen der 
Speisen diente ein vor jeder Kline stehender Tisch, der nach Be­
endigung der Hauptmahlzeit entfernt wurde (aiQeiv, ixffeQuv 
Tag TQuiisLag), was in Anbetracht des Umstandes, dass Tisch­
tücher unbekannt waren und der Tisch selbst bei der Art 
und Weise, wie die Griechen assen, äusserst beschmutzt 
sein musste, leicht begreiflich ist. Das Hinwegräumen der 
Tische, sowie das damit verbundene Reinigen des Fussbodens 
von den Knochen und anderen Speiseüberbleibseln, die man 
während des Mahles ungeniert auf den Fussboden geworfen 
batte, war das Zeichen, dass die Hauptmahlzeit vorüber л\’аг. 
Ihren formellen Abschluss erhielt sie aber erst durch das 
Heinigen der Hände und durch eine Libation mit unge- 
uiischtem Weine, welche dem guten G e i s t  (dyad^ov daifiovog 
sc. nox^QLov oder yivh^) oder auch der Gesundheit dargebracht

b Mit Wasser und dem afitjy/xn oder g/h /̂luc, welches die Stelle 
Unserer Seife vertrat.
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wurde. Den Uebergang zum Nachtisch und Symposion bil­
deten die auovdai, ein zweites Trankopfer, das unter An­
stimmung eines Lobgesangs und dem Klange der Flöte dem 
nun folgenden Symposion die Weihe geben sollte.

§ 74. Die Sastmähler. Fortsetzung: Der Nachtisch und 

das Symposion.

Nach dem Deipnon oder den тс^опш xQäneQat begann 
das mit den devx^Qai xQänxCou verbundene Symposion. Unter 
den devTSQaL TQ(X7istai oder dem Nachtisch verstand man die 
Leckereien und Reizmittel, welche man zu sich nahm, teils 
um zum Trinken anzuregen, teils um den Geschmack des 
Weines angenehmer zu machen. Unter diesen nahmen ver­
schiedene Käsearten sowde mit Salz bestreute Kuchen, 
ттаота, die erste Stelle ein. Ausserdem wurden ver­
schiedene Früchte, wie Oliven, Feigen, Nüsse, Mandeln, be­
sonders aber mit Gewürzen, z. B. Kümmel, vermischtes Salz 
aufgetragen. Ausser dem Ausdruck devxsQat xQuitelat kommen 
für diese Näschereien noch eine Menge anderer Ausdrücke 
vor, am gewöhnlichsten TQayr (̂.iaxa.

In Verbindung mit dem Nachtisch stand das Trink­
gelage, 710Т0Я oder avf.móaiov\ wobei vorauszuschicken ist, 
dass während der eigentlichen Mahlzeit oder dem Deipnon 
ausschliesslich gegessen und keine Getränke genossen wurden.

Von den verschiedenen AVeinsorten und dem je 
nach dem Geschmack des Trinkers und der Schwere des 
Weines bemessenen Mischungsverhältnis zum Wasser ist schon 
oben § 30 die Rede gewesen. Das schlechteste Mischungs­
verhältnis war das von 3 Teilen Wasser zu einem Teil 
Wein, was spasshaft ßaxqäxoig olvoxoslv, Froschwein, genannt 
wmrde. Den Wein ungemischt zu trinken, galt als barbarisch 
und war bei den Lokrern nach einem Gesetz des Zaleiikos 
sogar bei Todesstrafe untersagt. Zur Mischung des Weines 
mit dem Wasser dienten grosse Mischkrüge oder Kratere aus 
Metall oder gebranntem Thon. Aus den Krateren wurden 
dann vermittelst eines Schöpfgefässes, des Kyathos oder der
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Oinoclioe, der Wein in die Becher gegossen, die verschiedene 
Namen führten, wie Kylix, Filiale, Skyphos, Kantharos. 
Dies Einschenken geschah meist in der auch schon bei Homer 
üblichen AVeise, dass ein Mundschenk, nachdem er aus dem 
Mischkrug mit dem Kyathos geschöpft, bei den einzelnen 
Trinkern der Reihe nach herumging und die Becher füllte. 
Bei Beginn des Symposions bediente man sich kleiner Trink- 
gefässe; im A^erlaufe des Gelages traten aber an deren 
Stelle grössere, zuweilen von bedeutender Quantität, wobei 
es dann Sitte war, dieselben dem Nachbar zur Rechten zu­
zutrinken und auf einen Zug zu leeren, duvevaTi oder dfivoxl 
nivF.Lv. So soll bei dem Platonischen Gastmahl Alkibiades 
dem in dieser Beziehung ebenfalls leistungsfähigen Sokrates 
acht Kotylen, d. h. ungefähr 2 Liter, vorgetrunken haben. Noch 
stärker ist das, was von Alexander dem Grossen erzählt 
wird, der dem Proteas ein zwei Chus, d. h. 6V2 Liter, 
fassendes Gefass zutrank, Avas er aber, als der letztere zum 
zweiten Male trank, nicht wiederholen konnte.

Uebrigens einigte man sich, ehe man sich niedersetzte, 
über die AV'eise, in der das Symposion abgehalten werden 
sollte, über den TQonog rrjg noastog, wenn derselbe nicht 
ganz dem Symposiarchen überlassen wurde. Es wurde 
nämlich, nachdem die Krateren gefüllt waren, in der Regel 
ein Praeses, gewöhnlich ov^mooiaQxog oder ßaOLXsvg auch 

zijg пбошд genannt, bestimmt, meist durch den besten 
AVurf mit den Astragalen oder Würfeln. Diesem Präsidenten 
l>atte sich die Gesellschaft in jeder Beziehung zu fügen. 
Vor allem bestimmte er im einzelnen die Art und AVeise, 
wie das Gelage vor sich gehen sollte (den Comment), 
namentlich das Verhältnis der Mischung, die Zahl der 
Becher, die ein jeder trinken sollte, verhängte Strafe über 
die dem Comment oder seinen Anordnungen und Befehlen 
Zuwiderhandelnden u. dergl.

Ausser diesen oft zu vielen Scherzen und grosser Heiter­
keit Anlass gebenden Trinkregeln dienten zur Unterhaltung

b Doch war dieser Brauch ursprünglich nur hei solchen Gastmähleni 
üblich, welche auf gemeinsame Kosten veranstaltet wurden.
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noch Spiele, wie z. B. Kottabos, Brettspiel, Städtespiel u. dgl., 
Kunstvorstellimgen von Gauklern, ]\Iusik, meist von Flöten­
spielerinnen, mimische Tänze, gewöhnlich ebenfalls von Mäd­
chen aufgeführt und erotischen Charakters. Dass dergleichen 
Aufführungen auch zu schwelgerischen Scenen Anlass boten, 
sehen wir unter anderem aus einem Vasenbilde, wo drei 
junge Mädchen, nachdem sie die zechenden Jünglinge durch 
Gesang und erotische Darstellungen ergötzt hatten, sich zu 
denselben auf das Lager gesellt haben.

§ 75. Die Hetären.
Wachsmutli, hell. Altertumskunde II, 392; Hermann IV®, 254; Becker- 

Göll Charikles II, 85; Guhl und Koner®, 251.

Der Umgang mit Hetären^) oder Buhldirnen bildete 
nicht allein den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Ver­
gnügungen der Jugend, sondern war auch Ehemännern von 
der öffentlichen Meinung iiachgesehen. Der Grund dieser 
laxen Anschauung ist hauptsächlich in dem starken Hange 
zur Sinnlichkeit zu suchen, der einen Grundzug des grie­
chischen Charakters bildet. Daneben mag auch die Scheu 
vor einer starken Nachkommenschaft und die geringe Bil­
dung der griechischen Frauen das Ihrige beigetragen haben. 
Uebrigens sind unter den Dirnen {nÖQvai, später euphemistisch 
haiQat genannt) verschiedene Klassen zu unterscheiden:

Die n i e d r i g s t e  K la s s e  waren diejenigen, die in 
manchen Orten, wie z. B. in Korinth und Athen, in den 
Tempeln der Aphrodite  unter dem Namen von Hiero­
dulen unterhalten wurden. Jn dem angeblich von Solon ge­
gründeten Tempel der Aphrodite Pandemos zu Athen, welcher 
für einen Obolos jedem zugänglich war, und in dem Tempel 
der Aphrodite zu Korinth, in deren Dienst über tausend 
Hierodulenstanden,  diente der Auswuirf des weiblichen

*) Siehe Guhl und Koner®, Figur 314.
Vgl. auch die Abhandlung von Jacobs in dessen Vermischten 

Schriften, T. 4.
®) Ueber die Tänze der Hierodulen s. Baumeister in dessen Denk­

malen! des klass. Alt., S. 689 und dazu Bild 747.
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Geschlechts den Ausschweifungen der niedrigsten Volksklasse. 
Diese Staatshordelle hatten ihren Ursprung in Asien und 
waren wohl mit dem Kultus der Aphrodite aus Phönizien 
zunächst nach lonien und von da in das griechische Mutter­
land verpflanzt worden.

Von diesen von Staats wegen unterhaltenen Bordellen 
sind diejenigen zu unterscheiden, welche privatim von sog. 
TioQvoßooy.oi unterhalten лvurden. Diese Leute vermieteten 
die von ihnen unterhaltenen Dirnen nicht nur für einmaligen 
Gehrauch, sondern auch für längere Zeit, worüber manchmal 
sogar schriftliche Kontrakte abgeschlossen wurden, oder ver­
kauften sie auch. Dergleichen Häuser hiessen zwar auch 
wie die Staatsbordelle noQvsia, häufiger jedoch оштц-мта und 
sQyaarryQia. Solche Institute waren besonders häufig in 
Hafenorten, wie im Piräus und in Korinth.

Von den Bordelldirnen sind diejenigen zu unterscheiden, 
welche auf eigene Hand lebten und insbesondere mit dem 
Namen Hetären bezeichnet werden. Aber auch unter diesen 
gab es verschiedene Rangstufen. Am niedrigsten unter 
ihnen standen die F r e ig e l a s s e n e n ,  die zumeist als 
Plötenbläserinnen, Zitherspielerinnen und Tänzerinnen bei 
Festgelagen durch ihr Spiel die Schmausenden erfreuten, 
aber zugleich als Hetären dienten und dies Gewerbe auch 
Ш Wirtshäusern und in ihrer eigenen Behausung betrieben. 
Verschieden von ihnen waren die oft nicht nur durch Schön- 
lieit, sondern auch durch Geist und Witz ausgezeichneten 
Frauen freien S tandes ,  von denen einige wie Aspasia 
durch ihren Umgang mit bedeutenden Männern sogar eine 
historische Berühmtheit erlangt haben. Es waren dies wie 
Aspasia und die korinthische Lais meist Fremde (§evai), 
laanchmal aber auch wie Lamia freie Bürgerstöchter. Da solche 
Hetären oft hoch gebildet waren, so wurden sie häufig 
geradezu vergöttert, und die Summen, die für sie bezahlt 
Wurden, klingen geradezu fabelhaft.^) Doch wäre es gewagt,

b Besonders teure Hetären gab es in Korinth; darauf deutet ausser 
«anderen Stellen das Sprichwort: ov nayioę ńyógoę А 6 n).ovę.
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aus einigen Beispielen dieser feineren Art auf das Gebühren 
der ganzen Klasse zu schliessen, die uns zwar vielfach als 
schön, ungezwungen und liebenswürdig, keineswegs aber immer 
geistvoll, meist jedoch als gewinnsüchtig, schamlos und frech 
geschildert wird.^)

Ob für die Hetären besondere äussere Kennzeichen gesetzlich 
vorgeschrieben waren oder nicht, ist streitig, Becker verneint 
die F r a g e . M a n  kann aber mit demselben annehmen, dass 
es in der Natur der Sache lag, wenn die Buhlerinnen, die 
auf Eroberungen ausgingen, sich nicht mit der anspruchs­
losen Tracht der griechischen Hausfrauen begnügt, sondern durch 
eine ausgesuchtere Tracht und Toilette sich bemerkbar gemacht 
haben.

§ 76. Die Knabenliebe.
Wachsmutli, hell. Altertumskunde II, 380; Hermann IV 257: Becker- 

Göll Charikles II, 252.

Die Knabenliebe, TtaidsQaorla, weist zwei verschiedene 
Seiten auf. Die eine besteht in einer Art innigen Freund­
schaftverhältnisses zwischen einem älteren Mann zu einem 
Knaben, und zwar zum Zweck der Erziehung, speziell mit 
£Qiog bezeichnet. Dieses Verhältnis kommt in ausgesprochener 
Reinheit und Keuschheit nur in Sparta vor, wo es einen 
rein ethischen und politischen Charakter hatte. Einen anderen 
Charakter trug aber dies Verhältnis in den übrigen Staaten, 
wo es jeglichen erzieherischen Zwecks entkleidet zur schänd­
lichsten unnatürlichen Wollust ausgeartet ist.

Auch in Kreta und Elis scheint die Knabenliebe ur­
sprünglich einen ähnlichen politischen Zweck wie in Sparta 
verfolgt zu haben; dieser musste aber bei der grobsinnlichen 
Natur des Volkes sehr bald gemeiner AVollust weichen. 
Andererseits scheint auch in Sparta in späterer Zeit eine 
Aenderung' in schlimmem Sinne eingetreten zu sein. Zwar 
stehen hier die Angaben des Plato und des Xenophon mit­
einander in Widerspruch, indem der erstere^) der sparta-

Siehe hierüber Näheres hei Becker-Göll Charikles II, 100.
*) Becker a. a. 0., S. 104.
») Legg. I, p. 636 und VIII, p. 836.
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nisclien Knabenliebe ebenfalls einen iinsittliclien Charakter 
unterschiebt, Xenophon dagegen^) die Spartaner in Schutz 
nimmt, und man möchte geneigt sein, dem Xenophon 
als dem genaueren Kenner spartanischer Verhältnisse beizu­
pflichten; allein Xenophon widerspricht sich selbst; denn 
derselbe rühmt andererseits die Enthaltsamkeit des Agesilaos 
gegenüber dem Perser Megabates als etwas ganz Ausser­
ordentliches, was bei dem Fehlen der Unsitte in Sparta un­
verständlich wäre. Becker löst diesen scheinbaren Wider­
spruch richtig durch die Annahme, dass in späterer Zeit die 
Unbescholtenheit der spartanischen Knabenliebe nur auf das 
Verhältnis des freien Mannes zum freien spartanischen 
Knaben (des darcvr^lag zum dkag) zu beschränken sei, dass 
aber daneben die Päderastie wie in anderen Staaten be­
standen habe.

In Athen lag der Knabenliebe in der besseren Zeit 
vielfach auch ein edleres Element zu Grunde; doch trat 
bei zunehmender Sittenverderbnis der wollüstige Zweck 
solcher Verbindungen derart in den Vordergrund und wurde 
eine derartige unnatürliche Befriedigung des Geschlechts­
triebs so allgemein, dass sie gar keinen Anstoss mehr er­
regte.^) Diese allgemeine Verbreitung des Lasters in Athen 
zeigt sich am deutlichsten in der Thatsache, dass junge Leute 
damit ein Gewerbe trieben, haiQelv oder kaiQT^aig, und wie 
Lustdirnen sich jedem für Geld oder Geschenke preisgaben. 
Ja es hat sogar förmliche Knabenbordelle gegeben, welche 
wie die von Hetären von noQvoßoonoi gehalten wurden. Dass 
mit der Knabenliebe schon zu Solons Zeit ein Gewerbe 
getrieben wurde, geht aus den Gesetzen hervor, die 
Solon zu geben für nötig hielt, um freie Athener von dem

b De rep. Lac. 2, 14 und im Symposion.
b Für dieselbe spricht auch das von Güll angeführte Zeugnis Ciceros, 

8. Becker-Güll II, 279.
b Becker bemerkt S. 27.3 mit Recht, dass es nicht grundlos sei, 

Wenn Lucian in der Schrift über die Liebe zum Verteidiger der Weiber- 
flebe einen Korinthier und zum Apologeten der Knabenliebe einen Athener 
gewählt habe.
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Ergreifen des Gewerbes abzulialten, indem er für das frei­
willige Preisgeben um Geld die -Strafe des Verlustes der 
bürgerlichen Rechte festsetzte. Daneben bestand jedoch 
jene edlere, auf inniger Freundschaft beruhende Liebe in 
Athen, die £QO)g, immer noch fort, und hieraus er­
klärt es sich, wenn die Eleer und Böotier, die als die aus­
schweifendsten in dieser Hinsicht gelten, zu den Athenern 
in Gegensatz gebracht werden. Die allgemeine Verbreitung 
der Unsitte hatte aber zur Folge, dass man an einen reinen 
грух̂ ]Я sęcog nicht mehr glaubte und denselben nur für einen 
Vorwand hielt, um die sinnliche Lust zu beschönigen. In 
den meisten Fällen wird eine solche Annahme auch ihre Rich­
tigkeit gehabt haben, und man wird ihr um so weniger 
entgegentreten können, als sogar Männer wie Sokrates ihren 
sinnlichen Neigungen nur mit dem Aufgebot der äussersten 
Willensstärke zu begegnen vermochten. Wenn daher die 
edelsten Geister der griechischen Nation sich dem Banne 

•dieser Leidenschaft kaum zu erwehren imstande waren, so 
muss dieselbe in inneren Gründen, und zwar in dem Charakter 
und den Einrichtungen der Griechen speziell ihren Grund 
haben. GölD) findet denselben einerseits in der während 
der Entwicklung der Demokratie immer mehr hervortretenden 
Zurücksetzung der Frauen, indem der Mann dem Familien­
leben entfremdet und das männliche Selbstbewusstsein und 
damit die Selbstgenügsamkeit gesteigert wurde, andererseits 
in dem angeborenen Forniensinn und der Freude an der 
Harmonie der Gestalt, welche zunächst Begeisterung für die 
körperlichen Vorzüge schöner Jünglinge erzeugen, bei der 
stark ausgeprägten sinnlichen Leidenschaft aber inmitten des 
täglichen engen Verkehrs namentlich in den Gymnasien, 
in denen alle Leibesübungen nackt vorgenommen wurden, 
bald auf Abwege führen mussten.

Die Frage, wann das Laster zuerst entstanden, ob es 
in Griechenland einheimisch oder vom Orient dahin ver­
pflanzt worden ist, ist wohl schwerlich zu lösen. Sicher ist

b Becker-Göll Charikles II, 284.
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nur, dass sich bei Homer keine Spur davon vorfindet, also 
wohl dem Heroenzeitalter unbekannt war, wenn auch die 
unreine Denkungsart der späteren Zeit dem Ganymed, dem 
Agamemnon, dem Herakles, dem Achilles und Patroklus 
nachträglich Schmähliches nachzusagen wusste.

Bekannt ist, dass unter den neueren Gelehrten Fr. Jakobs  
in seinen vermischten Schriften Th. III., S. 212—254 eine 
Apologie der Griechen versucht hatte. B e c k e r  hat ihn 
jedoch meist mit Glück widerlegt, wenn er vielleicht auch 
in einzelnen Punkten durch die Polemik zu extremen An­
schauungen sich hat verleiten lassen.

K apite l  XIV.

Spiele, künstlerische Darstellungen und andere 
geistige Beschäftigungen und Erholungen.

§ 77. Die Spiele.

Hermann IV®, 508; Becker-Göll Charikles III, 362; Guhl uinl Koner®, 352; 
Göll, Knlturbilder ans Hellas und Rom I ®, 61; Olilert, Rätsel und Ge­

sellschaftsspiele der alten Griechen, Berlin, Mayer und Müller 1886.

Bei den Griechen gab es wie bei allen Völkern ver­
schiedene Spiele nicht nur für die Kinder, sondern auch 
für die Erwachsenen. Von jenen ist schon § 8 die Rede 
gewesen. Die Spiele der Erwachsenen sind teils Spiele der 
körperlichen Gewandtheit, teils Verstandesspiele, teils Glücks­
spiele, teils Glücks- und Verstandesspiele zugleich.

1. Unter den Spielen, bei welchen es wesentlich auf körper­
l iche G ew a n d th e i t  ankommt, ist ausser verschiedenen 
Turnspielen das B a l l sp ie l  zu nennen. Von dem 
letzteren ist schon oben § 38 die Rede gewesen. 
Eines der beliebtesten hierher gehörigen Spiele ist der 
Kottabos.  Es gab verschiedene Arten dieses Spiels, 
die aber trotz eingehender Untersuchungen bis jetzt

Zol ler ,  Privataltertümer. 12
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nicht klar gestellt und unterschieden sind. Nur soviel 
ist klar, dass es meist darauf ankam, einen Strahl 
Weines oder einer sonstigen Flüssigkeit auf ein beweg­
liches Gefäss oder eine Platte so geschickt zu werfen, 
dass ein damit in Verbindung stehender Gegenstand, 
meist eine menschliche Figur, Manes genannt, ebenfalls 
getroffen wurde. Ob der Strahl aus dem Munde oder 
einem Becher gespritzt wurde, ist zweifelhaft. Der 
Schall, der durch das Aufprallen des Strahles hervor­
gerufen ward, galt dabei als eine Art Liebesorakel. 
Eine andere Art bestand darin, dass man den Wein 
auf kleine in einem grösseren Gefässe schwimmende 
Näpfchen derart zu spritzen suchte, dass sie sich 
füllten und untersanken.

Dieses Spiel war ivolil nur bei Symposien üblich.
Ein zweites Spiel, bei Avelchem körperliche Ge­

wandtheit erforderlich war, war der Him ante l igm os ,  
bei welchem man mit einem Nagel zwischen zwei in­
einander verwickelte Riemen zu stossen hatte und das 
Spiel gewann, wenn man beim Abwickeln fand, dass 
der Nagel zwischen der doppelten Lage des Riemens 
stak.

Endlich gehört noch dasjenige Spiel hierher, 
welches noch heute in Italien unter dem Namen des 
Morr a spiels  (ii giuoco alia morra) sich grosser Be­
liebtheit erfreut. Es war schon den Aegyptern be­
kannt. Der Name, den die Griechen dafür gebraucht 
haben, ist nicht ganz sicher. Die Römer, bei denen es 
überhaupt häufiger gewesen zu sein scheint, bezeichneteii 
es mit dem Ausdrucke micare digitis. Es bestand 
darin, dass zwei sich einander gegenüber sitzende 
Spieler blitzschnell und gleichzeitig eine Anzahl Finger 
der rechten Hand ausstreckten und die Summe der­
selben gleichzeitig zu erraten suchten. Dabei hielten 
die Spieler die linke Hand an einen Stab, um eine

') Näheres hei Hermann IV ’, 506, 507.
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Störung durch die letztere zu verhindern, wie dies auf 
der Ahhildung hei Guhl und Koner ̂  Fig. 813, darge­
stellt ist.

2. T er  stau des spiele .  Unter* diesen nehmen die von 
Alters her heliehten R ä tse l ,  alviy/iiara oder yglcfoi 
die erste Stelle ein. Besonders dienten dieselben zur 
Unterhaltung hei den Trinkgelagen. Dabei war sehr 
häufig ein Preis für die Lösung des Rätsels bestimmt, 
der in Kränzen, Kuchen, öfters aber auch in Küssen 
bestand.^)

Ein sehr beliebtes Verstandesspiel war ferner das 
Brettspiel, Treirsia, als dessen Erfinder Palamedes ge­
nannt wird. Unter den verschiedenen Spielarten des­
selben ist das Städtespiel am meisten bekannt, 7có?ug 
oder TTÖleig. Dasselbe wurde wie unser Damenspiel 
oder das Schach auf einer mit Feldern, Tiöleig^ unter­
schiedenen Tafel gespielt, wobei jeder der beiden 
Gegner 30 je durch die Farbe unterschiedene Steine 
führte. Die Hauptaufgabe bestand dabei darin, 
den Gegner durch Einschliessung und Wegnahme der 
einzelnen Steine so in die Enge zu treiben, dass er 
nicht mehr ziehen konnte. Ob dabei auch eine Spiel­
art vorkam, wo einzelne Figuren wie beim Schachspiel 
verschiedene Geltung hatten, ist nicht zu ermitteln. 
Wahrscheinlich fand eine Unterscheidung einzelner Fi­
guren nicht statt, wohl aber mögen, wie aus dem mit 
der Petteia identischen römischen Indus latrunculorum, 
einer Art Belagerungsspiel, zu ersehen ist, zwei ver­
schiedene Klassen, zwei verschiedenen Heeresgattungen 
entsprechend, lat. ordiiiarii und vagi, dabei unterschieden 
worden sein.^) Doch darüber AVeiteres im zweiten 
Teil. (Röm. Privataltertümer.)

3. Unter den. G lückssp ie len  ist nur das AA^ürfelspiel 
näher bekannt, y.vßeia, bei welchem in der Regel um

b Beispiele solcher Rätsel s. bei Becker-Göll Charikles 363. 
b Vgl. Becker-Göll Gallns III, 470 ff.

12*
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Geld gespielt wurde. Anfangs Avurde mit drei, später 
mit zwei Würfeln gespielt. Dieselben zeigten auf den 
zwei jeweils entgegengesetzten Flächen die Augen 1 und 
6, 2 und 5 und 3 und 4. Der glücklichste Wurf hiess 
Aphrodite und bestand darin, dass man mit jedem der 
drei Würfel sechs (tQig б'|) Avarf. Der schlechteste 
Wurf, bei dem umgekehrt nur je 1 geworfen wurde, 
hiess Kjmn, d. h. der Hundswurf. Von den eigent­
lichen Würfeln oder Kyboi sind die Astragoloi 
oder Knöchel zu unterscheiden. Dies waren läng­
liche aus Tierknochen geformte Würfel, die nur vier 
Ziffern, und zwar 1, 3, 4, 6, enthielten, da die 
vier rundlichen Endflächen nicht mit Ziffern bezeichnet 
werden konnten. Von diesen wurden gewöhnlich vier 
Stücke zum Spiele genommen, und dabei war der beste 
Wurf der, bei welchem alle vier Stücke ungleiche 
Ziffern aufwiesen. Dieser Wurf hiess Aphrodite oder 
гфод sc. ß('dng d. h. der Koische Wurf; die mit 6 be- 
zeichnete Fläche führte ebenfalls diesen Namen; ebenso 
wurde die mit 1 bezeichnete Fläche Kyon oder xtog sc. 
fii'dog d. h. der Chiische Wurf, genannt. Ein anderes 
besonders bei Mädchen übliches Spiel war das mit 5 
Astragalen, wobei dieselben in die Höhe geworfen und 
dann mit der äusseren Handfläche aufgefangen werden 
mussten.^)

Ebenfalls als ein Glücksspiel können die in Griechen­
land so beliebten Hahnen- und Wachtelkämpfe be­
zeichnet werden, da dabei gewettet wurde, obgleich die­
selben mehr als eine Art Sport betrachtet werden müssen.

4. E in  S p i e l ,  dass  z u g l e i c h  V e r s ta n d e s -  und 
G lücksspie l  war, war der Diagrammismos. Bei 
diesem wurden Pessoi und Kyboi zugleich ange­
wendet. Es hatte wohl Aehnlichkeit mit dem römischen 
Zлvölflinienspiel oder dem heutigen Triktrak. Vom 
Glücke konnte man dabei durch den Wurf mit dem

') Näheres darüber hei Guhl und Koner®, S5S.
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AVürfel begünstigt werden, während es dann Sache des 
Verstandes луаг, den glücklichen AVurf geschickt zu be­
nutzen oder den unglücklichen abzuschwächen. Die 
älteste.Form dieses Spiels war das sogenannte Fünf­
linienspiel, TxkvTE yQa/iiî iai.

§ 78. Die Tänze.
Guhl uud Koner®, 355; Grasberger III, 273.

Bei den Griechen war der Tanz die Darstellung einer 
Empflndung oder Handlung durch Geberden und war somit 
eine Kunst und eine Art Schauspiel. Man unterscheidet 
beлvaffnete und friedliche Tänze.

1. Unter den bew'affneten Tän zen,  7w?<.sfttxov alóoę;, 
луаг der beliebteste Tanz die P y r r h ic h e ,  die aus 
einem von mehi-eren in kriegerischer Eüstung mimisch 
aufgeführten Waffenspiel bestand. Solche AVaffentänze 
fanden sowohl bei den Gymnopädien in Sparta, wie den 
grossen und kleinen Panathenäen in Athen statt. 
Welchen AVert man in letzterer Stadt auf die Ge­
schicklichkeit in solchen Tänzen legte, geht u. a. daraus 
hervor, dass man den hierin ausgezeichneten Phrynichus 
deshalb an die Spitze des Heeres stellte. In späterer 
Zeit verband man mit dem eigentlichen Waifentanz 
noch eine mimische Darstellung der Thaten des Dionys.

2. Die w a f fen lo s e n  oder f r i e d l i c h e n  Tänze waren 
Chortänze, welche um den Altar eines Gottes sich be- 
Avegten, und bestanden teils, wie in Sparta die Gymno­
pädien, in einer Nachahmung gymnastischer Uebungen, 
namentlich des Ringkampfes, teils, wie in Athen, in 
mimischen mit dem Dithyrambus, dem bacchischen Chor-

’) Grasberger unterscheidet den religiösen und den profanen Tanz, 
und erst letzteren teilt er in kriegerischen und friedlichen Tanz, Gras­
berger III, 279; eine andere Einteilung S. 282, луо die Tanzkunst in eine 
W ü r d i g e  und s p o t t e n d e  zerfällt.

*) Hierüber, sowie über das Fragment eines Marmorfrieses, auf 
Welchem eine Abbildung der Pyrrhiche in späterer Zeit sich findet, s. Guhl 
und Koner», S. 356.
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gesange, verbundenen und den Inhalt des Chorgesanges 
darstellenden rythmischen Bewegungen. Wie aus diesem 
mit dem bacchischen Chorgesang verbundenen Tänzen 
das Drama hervorgegangen ist, ist aus der Geschichte 
der griechischen Litteratur bekannt. Ausser diesen 
Chortänzen bei ‘ Gelegenheit öffentlicher Feste gab es 
aber jedenfalls noch andere Tänze, welche privatim 
bei besonderen Gelegenheiten, wie bei Symposien, 
zur Erheiterung und Belustigung dienten; dieselben 
trugen aber überall den Charakter der Mimik; Tänze, 
wie sie auf unseren modernen Bällen unter Beteiligung 
beider Geschlechter üblich sind, gab es bei den Griechen 
nicht.

§ 79. Musik und musikalische Unterhaltung.
Guhl und Koner®, 258; Grasherger III, 281 ff., Westphal, ]Unsik des 
griech. Altertums, 1883;') Rosshach und Westphal. Theorie der mus. Künste 
der Hellenen, als dritte Auflage der Rossbach -Westphalschen Metrik, 
II. Bd., a. u. d. Titel: Griech. Harmonik und IMelopöie von Rud. W est­

phal, dritte gänzlich umgearheitete Auflage, Leipzig, Teubner 1886.

Bie Musik verfolgte bei den Grieclien überwiegend zwei 
Hauptzwecke, erstens einen pädagogischen und zweitens einen 
religiösen.^) Von dem pädagogisclien Zweck der Musik ist 
schon oben § 11 die Rede gewesen. Der religiöse Zweck 
der Musik bestand in der Erweckung und Stimmung zur 
Andacht. Er kam besonders zum Ausdruck in dem Vortrage 
der Chöre bei bestimmten Festen und stand hier in innigster 
Verbindung mit der Orchestik oder dem Tanze. Doch ge­
währte die Chorniusik, ob\vohl zunächst religiös, docli auch 
wieder Unterhaltung und Erheiterung, und wenn bei dem 
Musikunterricht ein pädagogisch-sittlicher Zweck verfolgt 
wurde, so ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass auch noch 
im späteren Lebensalter der Mann sich an der Musik er-

9 Vgl. auch von Jan bei Banmei.ster, Denkmäler 974, мт die neueren 
Untersuchungen über Systeme, Klanggeschlechter, Tonarten und Noten­
schrift der griech. Musik klar und übersichtlich zusammengefasst sind. 

Plutarch tuqI fiova. 27.
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freute, wenn eigene Kenntnis oder Ausübung ihn dazu be­
fähigte. Ja nach der Meinung des Aristoteles soll die 
Jugend gerade deshalb Musik lernen, um sie im späteren 
Alter nach ihrem vollen Werte auf sich wirken zu lassen.^) 
Doch anders stand es mit Bezug auf die Oelfentlichkeit; 
da war es selbst noch in nachklassischer Zeit dem Manne 
nur gestattet, an den Werken fremder Kunst seine 
Freude zu haben, aber es galt für unanständig, selber 
als Künstler aufzutreten oder nur als solcher gelten 
zu wollen. Jedenfalls hatte somit die Musik neben dem 
erzieherischen und religiösen auch einen privaten Charakter. 
Dieser letztere fand eine besondere Nahrung in den musi ­
kal ischen W ettk äm p fen ,  die, obwohl an geAvisse Feste 
sicli anlehnend, doch ähnlich dem Drama auch wieder 
der Unterhaltung dienten, ja zuletzt überwiegend als solche 
betrachtet wurden. Wie der zu Ehren des Dionysos gesungene 
Dithyrambus zuletzt im Drama wesentlich ein Gegenstand 
künstlerischen Interesses wurde, so gestalteten sich auch diese 
musikalischen Agonen mit der Zeit zu Concerten. Die älteste 
Art dieser Agonen in Athen war der Ehapsodenwettkampf 
an den Panathenäen. Derselbe war wahrscheinlich von 
Peisistratos gestiftet, genauer geregelt wurde er aber erst 
von dessen Sohn Hipparchos. Den Charakter von eigentlichen 
Concerten erhielten diese Aufführungen besonders in dem von 
Perikies erbauten neuen Odeion, avo zu  den herkömmlichen 
Vorträgen Kitliarspiel, Flöte und Gesang hinzukamen. Die 
grosse Panathenäeninschrift,^) deren Eingang verloren ist, 
belehrt uns des näheren über den musikalischen AVettstreit 
an den Panathenäen. Wir sehen daraus, dass im Kitliarspiel 
nicht AA”eniger als 5 Preise Awteilt Avurden, unter denen als 
erster ein goldener Kranz im Wert von 1000 Drachmen nebst 
500 Drachmen haar gegeben wurden; darauf kommen ZAvei 
Preise für Sänger mit Flötenbegleitung; hierauf folgen drei 
für Kithar ohne Gesang, endlich die Flöte, Avmnit das Frag-

0 (xrasberger III, 282. 
*) Grasberger III, 306.
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ment abschliesst. Nach allem scheint dieser Agon ein eigent­
licher K ü n s t l e r w e t t s tr e i t  gewesen zu sein.^)

Die Liebe der Griechen zur Musik zeigt sich aber nicht 
nur in der Institution dieser musikalischen Agone, sondern 
auch in der Pflege der Musik im Hause und in der geselligen 
Unterhaltung. Schon bei Homer galten (.юкщ t\)Qxr;arvg ге als 
dvaO^?;/iiaia danög. Ferner fehlten bei den Symposien, wie 
wir oben gesehen, nicht leicht jene Flötenspielerinnen oder 
Kithari Strien 
die Gäste erheiterten.

die allerdings nicht ausschliesslich mit Musik

§ 80. Anhang: Charakter der griechischen Musik. Die 
Musikinstrumente.

Die Musik im allgemeinen луаг teils l^okalmusik, /.lelog, 
teils Instrumentalmusik, xQovdig. Bei der letzteren unter­
scheidet man die Musik durch Saiteninstrumente, HiOaQioTiyr^ 
von der durch Blasinstrumente, avhjir/.r^. Hiervon ist wieder 
diejenige Musik zu unterscheiden, welche in einer Verbindung 
des Gesangs mit Saiten- oder Blasinstrumenten bestand.

Im allgemeinen war die Musik bei den Griechen eine 
Begleiterin der Lyrik, wobei der Text entschieden den Vor­
rang behauptete. Das griechische Tonsystem hatte einen viel 
geringeren Umfang als das unsrige, dessen höchste und tiefste 
Tonlagen ihm fehlten. Mehrstimmigkeit des Gesangs war 
den Griechen unbekannt. Bei der Instrumentalmusik lag 
der Schwerpunkt nicht im Zusammensi)iel, sondern im Solo­
spiel.

Was die S a i ten ins tru m ente  betrifft, so kannten die 
Griechen nur solche, welche mit den Fingern oder dem 
Plektron gespielt wurden. Streichinstrumente — die Geige 
ist bekanntlich eine Erfindung der Araber — waren ihnen 
unbekannt. Bei den Saiteninstrumenten sind drei Grund­
formen zu unterscheiden, nämlich die Leier,  Cither und 
Harfe.

*) lieber die grosse Musikschule zu Teos in der hellenistisch-römischen 
Zeit s. Grasberger III, 309.
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Die Le ier  hat ursprünglich die Form, welche ihr die 
Sage gieht, nach welcher Hermes sie erfand, indem er die 
Schale einer Landschildkröte mit Saiten überspannte. Die 
ausgebildete Lyra dagegen hatte eine andere Form. Man 
behielt die Schildkröte bei, benutzte aber nicht bloss den 
Rücken der Schildkröte, sondern den zusammenhängenden 
Rücken mit Brustschild; dabei befestigte man aber die Saiten 
natürlich nicht mehr über der Schildkröte, sondern an einem 
besonderen G este l l e .  Dieses Gestell Avurde dadurch her­
gestellt, dass man in die natürlichen Oeffnungen des Schild­
krötenganges (nämlich da, wo die Vorderfüsse hervorragen) 
die gewundenen Hörner der Ziege mit ihren Wurzelhörnern 
befestigte, welche in der Nähe ihrer Spitzen durch ein Joch 
befestigt wurden. Die Saiten liefen so zwischen der als 
Schallkasten dienenden Schildkrötenschale, луо sie vermittelst 
Knoten befestigt Maaren, bis zum Joche, wo sie gleichfalls 
befestigt waren.

Die zw e i te ,  von der Lyra wesentlich verschiedene 
Hauptform der Saiteninstrumente war die der K ith a r a .  
Der Schallkasten bei derselben war aus Holz, Metall oder 
Elfenbeinplatten hergestellt, eiiDveder viereckig oder halb 
oval und zur Verstärkung der Resonnanz in zwei hohle Arme 
verlängert. Die Erfindung der Kithara wird dem Apollo 
zugeschrieben. Sicher ist, dass ihre Anwendung später fällt, 
als die der Lyra. Die Phorniinx, die neben der Kithara, 
namentlich bei Homer, erwähnt wird, scheint von der Kithara 
nicht verschieden gewesen zu sein.^) Lyra und Kithara hatten 
12 Saiten (später 18) und zwar Darmsaiten. Metallsaiten 
Waren im Altertum unbekannt.

Die dr i tt e  Hauptform der Saiteninstrumente ŵ ar ein 
von den Alten gewöhnlich als Trigon on bezeichnetes und 
unserer Harfe ähnliches Instrument. Dasselbe stammte aus 
Syrien oder Phrygien, war, wie der Name sagt, dreieckig, 
unterschied sich aber in der Form von unseren Harfen dadurch.

*) Siehe die Ahhildmigen hei Guhl und Koner®, S. 262, Figur 244. 
b Näheres hierüber und Abbildungen bei Guhl und Koner®, S. 264, 

Vgl. insbes. die Figur 245,
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dass der breitere Teil bei dem Trigonon nach oben gerichtet 
ist, während derselbe bei imserer Harfe auf dem Boden ruht.

Die B las in strum ente  {avlni in der weiteren Bedeutung 
des AVortes) zerfallen ebenfalls in drei in ihrer Konstruktion 
verschiedene Arten, nämlich Syringen,  K lar in et ten  und 
Trompeten.

Die Syr inx  ist als einfachstes und ältestes Instrument 
eine einfache Eohrflöte, луоЬел der Ton mittelst der Lippen 
wie bei unseren Flöten hervorgebracht wird. Eine besondere 
Form ist die Querflöte, bei welcher der Ton nicht an der Oeflhimg 
des Rohres, sondern auf einer an der Seite desselben angebrachten 
Oeflhimg erzeugt wird und sieben (oder neun) Rohre in znnelimen 
der Länge zu einem Blasinstrument vereinigt sind. Als ihr 
Erfinder gilt Pan, лveshalb sie auch Panflöte genannt wird.

Von der Syrinx  ist die zweite Art der Blasinstrumente, 
der Aul OS im engeren  Sinne, zu unterscheiden, welcher 
unserer Klarinette^) entspricht, nur mit dem Unterschied, 
dass durch den Aulos mehr tiefe Töne hervorgebracht werden, 
Avährend unsere Klarinette auf helle Töne berechnet ist. Der 
Aulos W’ar in der Regel aus Rohr, bisweilen auch aus Holz 
oder Knochen. Das Klarinet bestand eiiDveder aus einem 
Rohre, Monaulos, häufig jedoch aus zwei ,  und dies ist die 
heute noch bei den Arabern und Ägyptern übliche Doppel­
flöte oder Doppelklarinette. Die beiden Röliren wurden ent­
weder mittelst eines gemeinsamen oder zweier gesonderter 
Mundstücke gleichzeitig geblasen, beim Spiel verteilten sich 
die Hände auf beide Rohre. Der Aulos wurde sowohl als Solo­
instrument Avie als Begleitinstrument bei den Chören geblasen.

Die dritte  Form der Blasinstrumente ist die Trom­
pete,  oäkmy^. Sie erscheint insbesondere als Signaltrompete 
beim Heere, findet aber auch bei KultushandluugenVerwendung. ̂ )

)̂ Siehe darüber insbes. von .Tan in Bamneisters Denkinäleni S. 553 ff. 
Nach Jan entspricht der antike Aulos nur unserer Klarinette und nicht 
dem Oboe oder Fagott, wie vielfach behauptet wird.

*) lieber andere derartige Instrumente, sowie über die bei den orgi- 
astischen Kulten des Dionysos und der Kybele üblichen Kastagnetten, 
xnötaXoi, s. Näheres bei Guhl und Koner S. 272 ff.
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§ 81. Theaterbesuch.
Guhl und Koner 359; Becker-Göll Charikles 168; Bernhardi, Grundriss 
der gr. Lit. II'*, Abt. 2, S. 115, und neuerdings Hermann, Lehrbuch der 
griechisclien Anticiuitäten III, 2. Abt.: die griech. Bühnenaltertümer von 

A. Müller, Freiburg, Mohr 1886.

lieber das Drama selbst zu reden ist liier nicht 
der Ort; die Darstellung desselben gehört in die Litteratur- 
geschichte. Es sei nur hervorgehoben, dass das Drama, 
dessen Ursprung ein religiöser war, auch als es sich 
von dem Dithyrambus emanzipiert und zur Kunstform 
sich erhoben, noch den didaktischen Zweck religiös­
sittlicher und politisch-socialer Belehrung und zwar ersteres 
vorwiegend in der Tragödie, letzteres in der Komödie 
verfolgte. Die Tragödie hatte es sich insbesondere zur Auf­
gabe gemacht, dem IMenschen das Verderbliche der Leiden­
schaft und den hohen Wert der Besonnenheit und Gerechtig­
keit, die ivenn auch späte Bestrafung der auch nur halb ver- 
scliuldeten Uiithat und des Eingreifens in die göttliche 
Sphäre durch Ueberhebung, überhaupt die Nichtigkeit des 
Sterblichen und die Macht der Gottheit in angemessenem 
Tone und edler Sprache vorzuhalten. Die Komödie dagegen 
suchte in der Form des Spotts und Witzes durch Karrikierung 
der Schäden und Auswüchse in Staat und Gesellschaft das 
politische und sociale Leben zu bessern, indem sie die Tages­
politik und das Gesamtleben im Staate in den bedeutendsten 
Momenten und Personen der Gegenwart beleuchtete.

Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich mit diesen 
höheren Zwecken das Interesse der U n te r h a l tu n g  und 
Schaulust  innigst verknüpfte. Dass letzteres nach und nach 
aber überwog und zuletzt das Theater fast ausschliesslich be­
herrschte, erklärt sich aus dem politischen und sittlichen 
Zersetzungsprozess, dem Griechenland seit dem Ende des 
peloponnesischen Krieges allmählich anheim fiel.

Für die P r iv a ta l te r tü m e r  kommt hierbei im w^esent- 
liclien das Theater  besuchende  Publ ikum in Betracht 
und zwar:
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1. Zahl  und K lassen  der Zuschauer. Schon bei 
Plato wird die Zahl der Zuschauer auf 30000 ange­
geben, was so ziemlich dem Kern der athenischen Be­
völkerung gleichkommt.

Was die verschiedenen Bevölkerungsklassen betrifft, 
denen der Besuch des Theaters gestattet war, so wird 
jetzt meist angenommen, dass die männliche  B e v ö l ­
kerung ohne Ausnahme, und zwar Erwachsene wie 
Knaben, Bürger wie Fremde, Freie Avie Sklaven, letztere 
allerdings mit Finschränkimg, das Theater besuchten. 
Dass die Knaben, selbst bei der Aufführung von 
Komödien, im Theater anwesend sein durften, wenn 
auch wohl nur in Begleitung älterer Personen, ergiebt 
sich aus unzweideutigen, von Becker angeführten 
Stellen.^) Ob freilich Sklaven, sei es nur die die 
Knaben begleitenden Pädagogen oder andere im Theater 
anwesend sein durften, lässt sich nicht mit Sicherheit 
nachweisen; doch ist es immerhin wahrscheinlich, dass 
seit der Zeit, wo man Eintrittsgeld bezahlte, gewissen 
Klassen von Sklaven, л\ие den öffentlichen Sklaven, der 
Eintritt nicht verwehrt gewesen sei. Eine grosse 
Streitfrage hat sich jedoch darüber erhoben, ob auch 
den Frauen der Theaterbesuch erlaubt gewesen sei. 
Hierüber giebt es drei verschiedene Ansichten:

1. Die einen meinen, dass den Frauen überhaupt der 
Theaterbesuch verwehrt gewesen sei. Diese An­
sicht hatte zuerst Böttiger aufgestellt, fand aber 
heftigen Widerspruch bei Schlegel und Bökh. Diese 
Ansicht ist heute als aufgegeben zu betrachten.

2. Die Ansicht, dass die Frauen zwar zur Tragödie, 
aber nicht zur Komödie zugelassen worden seien. 
So Jakobs (verm. Schriften Th. IV., S. 272), 
W. A. Passow (Zeitschr. für Alt. 1837, 29), 
Bernhardy, Grundriss d. gr. Litt.^ II, 123, Becker 
Charikles III, 182.

‘) Siehe Becker-Göll Charikles III, S. 187.
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Я. Die Ansicht, dass die Frauen das Recht gehabt, 
die Tragödie wie die Komödie zu besuchen. Diese 
Ansicht vertrat C. Fr. Hermann, nur meinte er, 
möchten anständige Frauen solche Gelegenheiten 
niclit sehr benutzt haben. In neuerer Zeit sprach 
sich für diese Ansicht insbesondere 0. Benn­
dorf  aus, doch mit der Einschränkung, dass es un­
sicher sei, in welcher Ausdehnung Schauspielbesuch 
von Frauen vorausgesetzt werden dürfe.

Göll hat zur Lösung dieser Streitfrage Becker 
gegenüber mit Recht geltend gemacht (Charikles III, 
182), dass es ein Widerspruch ist, aus Gründen der 
Sittlichkeit die Anwesenheit der Frauen in der 
Komödie zu bestreiten, während man dieselbe für 
die Tragödie zulasse, wo sie den Zoten und las- 
civen Sikinnistänzen der Satyristen anwohnten. 
Ferner ist durch die neueren Ausgrabungen im 
grossen Theater in Athen die Thatsache des Theater­
besuchs der Frauen inschriftlich nachgewiesen.
S. Göll im Charikles III, 181.

Doch kann man dabei mit ziemlicher Gewiss­
heit voraussetzen, dass die Sitze der Frauen von 
denen der Männer getrennt gewesen sind. Auch wird 
man annehmen dürfen, dass wenn auch nicht das 
Gesetz, so das eigene Gefühl für Sitte und Anstand 
den Frauen den Theaterbesuch häufig verbieten 
mochten, wenn auch für die geschlechtlichen Ver­
hältnisse in jener Zeit dem AVitze ein weiterer Spiel­
raum gestattet war.

D as E i n t r i t t s g e l d  oder das Theorikon.^) Dieses 
betrug im allgemeinen zwei Obolen, welche an den 
Unternehmer des Baues oder an den Theaterpächter zu 
zahlen waren. Doch scheint es aucli bessere Plätze 
gegeben zu haben, die höher und bis zu einer Drachme

306 ff.
‘) Ausführliches hierüber Bökh, Staatshaushaltung der Athener I*,
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bezahlt wurden. Seit Perikies, der aus den Ueber- 
scliüssen der bundesgenössisclien Tribute einen be­
sonderen zunächst für Kriegszwecke bestimmten Fond 
gebildet hatte, wurde aus letzterem auch den ärmeren 
Bürgern das Eintrittsgeld für das Theater an den 
Dion3̂sosfesten bezahlt. Später wurde das Theorikon 
allen Bürgern ohne Unterschied und zwar bei allen 
festlichen Gelegenheiten zu teil, so dass der ganze Heer­
gelderfond (отагшпу.а) dazu verwendet wurde. In 
dieser Zeit wurde sogar ein Gesetzesantrag des Eubulos 
angenommen, wonach Todesstrafe für denjenigen fest­
gesetzt war, der die Verwendung der Theorika für 
Kriegszwecke beantragen Avürde. Bekannt ist, mit 
Avelcher Energie Demosthenes in seinen philippischeii 
Heden es durchzusetzen suchte, dass diese Gelder 
wieder ihrem ursprünglichen Zwecke gemäss verwendet 
wurden.

3. D ie  P l ä tz e  der Zuschauer. Das athenische Theater 
enthielt etwa 100 Sitzstufen und war durch 14 Treppen 
in 13 von unten nach oben laufende Abschnitte oder 
Kerkides abgeteilt. Auf den untersten Stufen waren 
reservierte Plätze für die höchsten Beamten und 
Priester, und hinter ihnen für Priesterinnen und Kultus­
dienerinnen. Die übrigen Zuschauer sassen nachPhylen 
geordnet, die auf den Theatermarken verzeichnet waren. 
Die Frauen hatten, wie schon oben erwähnt, besondere 
Plätze, ebenso die Fremden, wahrscheinlich an den 
obersten Sitzreihen. Für die Einhaltung der durch die 
]\Гагкеп bezeichneten Plätze, sowie die Ordnung im 
Theater überhaupt sorgte eine besondere Theaterpolizei, 
()aßöo<f()Qoi. Da die Sitze von Stein waren, bedeckte

Ob (las Eintrittsgeld direkt durch G e l d  (Bnrsian, .Jenaer Literatur- 
Zeitung 1876, Nr. 4.3) oder durch Fr e i m ar k en  (Benndorf) dem Volke ge­
geben ллтг(1е, ist streitig.

*) Siebe Benndorf, Beiträge zur Kenntnis des attischen Theaters in 
Zeitschr. für d. österr. Gymnasien, XXVI, S. 5.; vgl. Gnbl und Koner  ̂
S. 164.
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man dieselben mit Polstern, die man sich durch Sklaven 
nachtragen liess.

4. V erha l ten  des Publikums.  Da die Aufführungen
den ganzen Tag in Anspruch nahmen, so wurde im 
Theater auch gegessen und getrunken, doch geschah dieses 
Avohl nur während der Pausen. Während der Vor­
stellung selbst war die Haltung des Publikums eine 
äusserst bewegliche. Beifall und Missfall wurden durch 
den lautesten Lärm zu erkennen gegeben, wie dies 
noch heutzutage in den Theatern der südlichen Länder 
der Fall ist. Der Beifall gab sich dem Dichter oder 
Schauspieler gegenüber durch lauten Zuruf oder durch 
Händeklatschen kund, wobei oft die Wiederholung einer 
Stelle =  da capo) gefordert wurde, Missfallen da­
gegen meist durch Pfeifen oder gar durch thätliche Miss­
handlung. Diese Theaterkritik ging aber Hand in 
Hand mit einem feinen Verständnis für würdige Dekla­
mation und richtige Betonung, namentlich für den 
wahren Vortrag der Glanz- und Titelrollen in den üb­
lichen Versmassen.

5. D i e T h e a t e r t a g e. Im allgemeinen fallen diese mit den 
Dionysischen Festen zusammen, die in der Zeit vom Spät­
herbst bis zum Frühjahr abgehalten wurden. Dieselben 
wurden eingeleitet durch die ländlichen kleinen Dionysien 
im Herbst und geschlossen durch die städtischen grossen 
Dionysien im Frühjahr. Zwischen beiden liegen die 
Lenäen und die Anthesterien. An den letzteren fanden 
keine dramatischen Spiele statt. Für die Aufführung 
an den kleinen Dionysien war das Theater im Piräus 
und für die Aufführungen an den grossen Dionysien 
und Lenäen die städtische Hauptbühne bestimmt. Dabei 
wurden Tragödien und Komödien aufgeführt. Da die 
Lenäen mitten in den Winter fielen, so waren die an 
denselben stattfindenden Aufführungen nur von Ein­
heimischen besucht. An den grossen Dionysien dagegen, 
die zur Zeit der wieder eröffneten Schiffahrt gefeiert 
wurden, л\'агеп die Vorstellungen zahlreich von Aus-
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wärtigen besucht. Sie erliielten dadurch besondere 
Wichtigkeit, und damit hängt es denn wohl auch zu­
sammen, dass an ihnen neue Stücke (y.aivoi^ T^ayfiidolc;) 
gespielt wurden. Im übrigen herrschten verschiedene 
Ansichten sowohl über die Zahl der einzelnen h'est- 
oder Aufführungstage, sowie darüber, wie viele Dramen 
und in welcher Folge solche, namentlich an den städtischen 
Dionysien, aufgeführt wurden. So ist u. a. Sauppe  
der Ansicht, dass an den grossen Dionysien jeden Tag 
eine Trilogie (d. h. drei Tragödien) und eine Komödie 
gespielt Avorden sei, während andere ganz im Gegensatz 
dazu annehmen, dass fünf tragische Tetralogien, also 
fünfmal je drei Tragödien und je ein Satyrspiel, und 
fünf Komödien aufgeführt worden seien.

§ 82. Anhang: Das griechische Theatergehände.
Gnhl und Koner®, 155 und 360. Hermann III, 1. Abt.: Bühnenalter­

tümer, Freiburg 1886 von S. 1 an.

Das griechische Theater zerfiel in drei Teile, den Zu­
schauerraum, die Orchestra und das Bühnengebäude.

1. Der Zuschau er raum oder das eigentliche Theatron,  
auch К o il on genannt. Derselbe bestand aus einer Eeihe 
von Stufen, die in einem Halbkreise sich um die Orchestra 
erhoben. Das steinerne Theater zu Athen enthielt 
100 solche Stufenreihen, die nach der Orchestra hin 
mit einer Mauer abschlossen. Dieser Eaum war in 
doppelter Weise eingeteilt und zwar einmal durch von 
unten nach oben laufende Treppen und dann durch 
parallel mit den Stufenreihen sich hinziehende Gänge.

Die von der Orchestra aus nach oben führenden 
Treppen bildeten die Zugänge für die Zuschauerund  
teilten zugleich das Theater in verschiedene Segmente

9 Siehe über diese Hypothesen Bernhardy, Grundriss der griech. 
Literatur, II®, Abt. 2, S. 142.

®) Dasselbe ist erst 1862 und zwar durch den berühmten deutschen 
Architekten Strack aufgedeckt worden.

•’) Bei grosseren Theatern gab es auch noch Zugänge von der Seite.
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oder keilförmige Ausschnitte, Kerkides genannt. So 
hatte das Theater von Athen 14 Treppen, durch welche 
13 Kerkides gebildet wurden. Die parallel mit den 
Stufenreihen laufenden Gänge, Diazomata, teilten den 
Raum in mehrere Zonen.  Wo mehrere Diazomata vor­
handen waren, wurden dieselben nach oben hin meist 
A êrdoppelt.

2. Die Orchestra war ursprünglich ein kreisrunder Platz, 
der als Tanzplatz für den Chorreigen diente, der dem 
Gotte Dionysos zu Ehren um dessen Altar, Thymele, 
herum aufgeführt wurde. Diese Form blieb jedoch nur 
so lange bestehen, als das Theater nur aus Zuschauer­
raum und Orchestra bestand. Als die Bühne hinzukam, 
verwandelte sich die Orchestra in eine Art Halbkreis, 
indem ein Teil des ursprünglichen Kreises von der Bühne 
weggenommen wurde. Die Grenzen der Orchestra 
bildeten somit die die Sitzstufen abschliessende Mauer 
und die Bühne. Auf dieser Orchestra (auch Konistra 
genannt) л\̂ аг bei der Tragödie der Standort des Chors, 
wenn er Tänze oder Gesänge aufführte. Hatte er 
jedoch mit den Personen auf der Bühne zu sprechen, 
so wurde auf der Orchestra ein besonderes, um einige 
Fuss tiefer als die Bühne liegendes Gerüste aufgeschlagen, 
welches auch Orchestra hiess aber als scen  is che Or­
chestra von der choreuti schen  ŵ ohl zu unterscheiden 
ist. Bewegliche Treppen verbanden erstere sowohl mit 
der letzteren als mit der Bühne.

3. Die Bühne selbst heisst (Zelt). Mit diesem Aus­
druck wird aber nicht nur das ganze Bühnengebäude 
bezeichnet, sondern auch speziell 1) die Hinterwand  
der Bühne und 2) der P la tz  vor dieser  H in t e r ­
wand, auf dem die Schauspieler auftraten. Doch ist

9  Vitruv stellt (lies so dar, dass er in den Kreis ein Quadrat zeichnet 
und den durch die obere Linie desselben gebildeten Kreissektor dem 
Bühnenranm zuweist.

Z ö 11 e г , Privataltertümer. 13
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für letzteren der Ausdruck Proskenion  üblicher. In 
der Mitte desselben befand sich das Logeion ,  d. h. der 
Platz, von dem aus die Schauspieler sprachen. Unter dem 
Proskenion, das gegen die Orchestra durch eine meist mit 
Säulen geschmückte Wand abgeschlossen war, befand sich 
ein hohler Raum, Hyposkenion genannt, aus welchem die 
sog. Charonische Stiege zur Bühne herauiführte. Diese 
Charonische Stiege diente zur Erscheinung von Geistern 
Verstorbener, Flussgöttern u. dgl. An die Rückwand 
des Bühnengebäudes lehnten sich auf beiden Seiten im 
rechten AVinkel Seitenwände oder Vorsprünge an, welche 
P a r a s k e n ia  genannt wurden. In der RückAvand be­
fanden sich drei Thüren, deren mittlere in der Regel die 
Pforte zum eigentlichen Palast, die beiden anderen Ein­
gänge zu Nebenräumen, insbesondere zu Gastgemächern, 
enthielten. Ausserdem befanden sich noch je eine Thür 
an den beiden Paraskenien; die eine derselben führte 
zur Stadt, die andere in die Fremde. Die Hinterwand 
war von Stein; aber vor derselben befand sich eine 
über ein hölzernes Rahmenwerk gespannte und nach 
rechts und links verschiebbare Dekoration. Durch diese 
Einrichtung konnte eine Verwandlung der Scene her­
vorgerufen werden. Zur Vervollständigung der Ver­
wandlung dienten aber noch zwei Seitencoulissen, drei­
seitige, auf Zapfen sich drehende Prismen, bei welchen 
jede der drei Flächen eine andere Dekoration enthielt. 
Sie führten den Namen Periakten. Über der Bühne 
befand sich eine Decke, welche aber den Augen der 
Zuschauer durch eine oben angebrachte Tapete ver­
borgen war. Diese Decke, dem modernen Schnürboden 
vergleichbar, enthielt Maschinen, mittelst welcher Götter 
und Heroen herabgelassen oder in die Höhe gehoben 
werden konnten speziell ysQavog, aiwQtyua ge­
nannt). Ein Vorhang, avlaia, ist erst für die spätere 
Zeit bezeugt.^)

') Lolide, die Skene der Alten, Berlin 1860.
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§ 83. Besuch fremder Festlichkeiten.

Obwohl jede Stadt ihre besonderen Festlichkeiten hatte, 
die vielfach von Fremden besucht vairden, so gelangten zu 
allgemeiner Bedeutung doch nur die vier Feste der Olympien, 
Pythien, Nemeen und Isthmien, unter denen selbst wieder 
die Olympien den ersten Rang einnehmen. Damit die An­
gehörigen jedes Landes zu diesen Festen als Wettkämpfer 
oder Zuschauer ungehindert gelangen konnten, wurden Friedens­
herolde an alle hellenischen Staaten abgesandt, um die Auf­
hebung aller Feindseligkeiten, Fehden und Kriege zu fordern. 
Unter dem Schutze dieses Gottesfriedens strömten dann die 
Zuschauer aus ganz Hellas und den Kolonien nach dem Fest­
orte; dagegen war das Zusehen Barbaren und Sklaven ver­
sagt, ebenso den Frauen und Jungfrauen einzelner Staaten, 
wie den Frauen der Eleer, wogegen den Spartanischen Frauen 
der Besuch der Feste gestattet war. In Athen bestand in 
dieser Beziehung für die Frauen wohl kein besonderes Ver­
bot, wenn auch die Sitte es nicht zuliess, sie dem Anblicke 
so vieler Fremden und den Fährlichkeiten eines freieren Um­
gangs mit denselben auszusetzen. Unterkommen fanden die 
Fremden entweder in eigenen Zelten, die sie sich mitgenommen, 
oder in öffentlichen Mietbuden, in denen man ausser Ob­
dach und Bettstellen auch die Kost erhalten konnte. So 
wohnte Plato nach einer Erzählung Aelians in Olympia mit 
ihm ganz unbekannten Leuten in einem Zelte zusammen. 
Auch gab es daselbst ausser diesen zur Wohnung bestimmten 
Herbergen noch eine Menge Buden, in denen Waren aller 
Art, insbesondere Schmucksachen und Lebensmittel, zum Ver­
kaufe ausgestellt waren. In Olympia dauerte das Fest fünf 
Tage, an welchen die Schaulust durch die vielfachen Opfer­
handlungen, Prozessionen und Spiele vollauf befriedigt werden 
konnte. Das Hauptinteresse wendete sich aber naturgemäss 
den Spielen zu. Die Wettkämpfe bestanden zunächst im 
Pentathlon, d. h. Wettlauf, Sprunge, Ringkampf, Diskuswurf 
und Speerwurf; hierzu kam noch der Faustkampf und das Pan­
kration; doch als die gefeiertsten Wettspiele galten das

13*
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Wettfahren und das Seiten. Von dem Pentathlon, dem Faust­
kampf und dem Pankration ist schon oben § 38 die Eede 
gewesen. Nachzutragen ist für diese ЛVettspiele selbst nur, 
dass sie auf dem Stadion zur Ausführung kamen, während 
für die ritterlichen Wettkämpfe der Hippodrom diente. Das 
Stadium zu Olympia, dessen Ausdehnung allgemein in Griechen­
land als Längenmass angenommen wurde, betrug nach den 
neuesten Ausgrabungen zu Olympia, bei denen wenigstens die 
Ablauf- und Zielschranken blosgelegt wurden, 192,27 Meter. 
Das Stadium war ursprünglich so angelegt, dass dazu eine 
natürliche Einsenkung des Bodens, auf der die Spiele statt­
fanden, benutzt wurde, während die Zuschauer rings umher 
auf den Abhängen sassen. Später wurde die Bahn durch 
einen künstlichen Erdwall eingefasst, der später meist künst­
lerisch ausgestattet und mit Sitzreihen aus Steinen ver­
sehen wurde. Auf der einen Seite des Stadiums befand 
sich ein halbkreisförmiger Abschluss, G(fsvóóvł], der speziell 
für den Eingkampf, das Pankration u. s. w. bestimmt war 
und wo auch, wenigstens zu Olympia, die Kampfrichter sassen. 
Hier befand sich auch das Ziel für den Wettlauf (wooa, 
TeQfia)  ̂ das, wie der Ablauf, durch eine Säule bezeichnet war. 
In der Mitte zwischen beiden befand sich noch eine dritte 
Säule; durch diese wurde das Stadion in zwei Hälften ge­
teilt, was für den Doppel- und Dauerlauf notwendig war. 
Aehnlich wie das Stadion war auch der Hippodrom angelegt. 
Hier diente ursprünglich der Abhang des Hügels auf der 
linken Seite als Zuschauerraum, bis auch auf der rechten 
Seite die Bahn durch einen künstlichen Erdaufwurf, der 
gleichfalls für die Zuschauer bestimmt war, begrenzt wurde. 
Leider ist in betreff der Ausstattung und Einrichtung des 
Hippodrom im einzelnen bis jetzt eine klare Vorstellung nicht 
gewonnen worden, da die Beschreibung des Pausanias gerade 
in den \vichtigsten Punkten unklar ist und die Ausgrabungen 
zu Olympia sich bis jetzt noch nicht auf den Hippodrom er-

*) Vgl. die Beschreibung der noch erhaltenen griechischen Stadien 
zu Messeue und Aphrodisias in Karien bei Guhl und Koner®, 152.
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streckt haben. Der Hippodrom war wahrscheinlich doppelt 
so lang als das Stadion und etwa 120* Meter breit.

Die Zuschauer Avaren aus Mangel an Platz genötigt, 
meist schon vor Sonnenaufgang sich ihre Plätze zu sichern, 
wobei die Landsleute neben einander zu sitzen pflegten. Auch 
hatten die Zuschauer unter der Sonnenhitze imd dem Staub 
zu leiden. Ähnlich wie im Theater gaben auch im Stadion 
und Hippodrom die Zuschauer ihren Anteil auf die lauteste 
Weise zu erkennen.

Doch beschränkten sich die Wettkämpfe zu Olympia 
nicht auf die genannten Spiele zu Fuss und zu Wagen oder 
zu Koss, sondern es fanden auch Wettstreite von Herolden 
und Trompetern statt. Auch wurde die Gelegenheit von 
Künstlern, Dichtern, Philosophen u. a. wahrgenommen, um 
ihre Leistungen vorzuführen. Dergleichen Unterhaltungen 
fanden in der Regel in der Zeit statt, die zwischen den 
Spielen und der Bekränzung der Sieger lag.

§ 84. Das Reisen.
Hermann IV 490. Becker-Göll Charikles П, 1. Göll, Kulturbilder I 38.

Der in dem voranstehenden Paragraphen geschilderte 
Besuch fremder Festlichkeiten hatte bei deren Häufigkeit in 
der historischen Zeit vieles Reisen zur Voraussetzung, und 
zwar können derartige Reisen bei den meisten Festbesuchern 
nur als Vergnügungsreisen betrachtet werden. Es ist daher 
nicht ganz richtig, wenn behauptet wird,^) dass in der 
klassischen Zeit Griechenlands Reisen von Touristen im 
ganzen noch selten gewesen wären; nur darf man sich 
darunter freilich keine Touristen in unserem Sinne vorstellen.

b Die neuesten Untersuchungen bei Guhl und Koner 149 ini An­
schluss an Graf Lehndorf, Hippodromos, Einiges über Pferde und Rennen 
im gr. Alt. ,  Berlin 1876. Vgl. auch Göll, Kulturbilder aus Hellas und 
ßom, I I 3, 1878, S. 17, wo auch Näheres über die Wettkämpfe selbst zu 
finden ist, und Baumeister, Denkmäler S. 693, wo eine von Guhl und Koner 
abweichende Beschreibung gegeben wird, 

b Hermann IV®, 490.
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und muss sich dabei auch wohl den Unterschied zwischen 
den damaligen und »heutigen Verkehrsmitteln vor Augen 
halten. Nicht einmal im homerischen Zeitalter war das 
Reisen, wie G ö l l  mit Recht bemerkt, so selten, wie 
man glauben sollte; denn es geht aus vielen Stellen, 
namentlich der Odyssee, hervor, dass, abgesehen von 
den Kaufleuten und Schiffern, die ihr Gewerbe zum Reisen 
nötigte, die Vornehmen und Fürsten sich häufig gegen­
seitig besuchten. Ebenso müssen aber auch Aerzte, Seher, 
Sänger und Baumeister, die überall dahin gingen, wo­
hin ein Ruf an sie ergangen war, vielfach wandernd 
umhergezogen sein.

Die Reisen wurden ermöglicht durch die nicht allein 
im homerischen Zeitalter, sondern auch noch in späterer Zeit 
übliche Gastfreundschaft, ferner in historischer Zeit durch 
das Vorhandensein von Herbergen und Wirtschaften; auch 
scheint es an guten Strassen und mehr oder minder bequemen 
Kommunikationsmitteln zu keiner Zeit gefehlt zu haben.

1. D ie  G ast freun dsch aften .  Dass die schöne Sitte 
der Gastfreundschaften auch in der historischen Zeit 
noch in Uebung war, ist schon oben angedeutet. Es 
galt als eine Pflicht und als Vorzug des \vohlh ab enden 
Mannes, gastfrei gegen Fremde zu sein. Ja manche 
gingen hierin sogar so weit, dass sie ihr Haus für 
jedermann offen hielten oder sogar an den Festen die 
anwesenden Fremden speisten. Das Gastrecht ver­
pflichtete jedoch den Wirt nur zu Obdach und Feuer, 
wenn auch die Höflichkeit oft weiter ging und ihren 
Ruhm in einer reichlichen Bewirtung suchte. Eine 
weitere Sitte war die der G astgesch en ke ,  dieAVirtund 
Gast mit einander tauschten. Die auf diese Weise ge­
schlossenen Freundschaftsbündnisse erbten sich auch auf 
die Nachkommen fort. Man tauschte zu diesem Zwecke 
Erkennungszeichen, ov/ußola, aus, meist in zerschnittenen 
Ringen, Siegelmarken bestehend, durch deren Vor­
zeigen sich ein Nachkomme als Gastfreund legitimieren 
konnte.
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2. G asth äu ser . Man hatte früher die Ansicht, dass 
öffentliche Gasthäuser in Griechenland selten gewesen, 
und dass, wenn man von ihnen Gebrauch machte, dies 
nur von seiten der Niedrigsten geschehen sei. Diese 
Ansicht wird jetzt fast allgemein als unrichtig zimück- 
gewiesen. An den Orten grosser Feste und an Wall­
fahrtsorten sorgte schon der Staat für ein Obdach, wie 
im Haine Altis zu Olympia oder in dem Walde neben 
dem Aphroditetempel zu Knidos. Auch an grossen 
Handelsplätzen, wo ein grosser Zufluss von Fremden 
zu erwarten war, gab es derartige öffentliche Anstalten, 
xarayioyia, in denen man allerdings ausser Zimmer 
und Bettstelle meist nichts erhalten konnte.

Das grösste derartige öffentliche Gebäude befand 
sich neben dem Heratempel des zerstörten Platää; 
dasselbe hielt 200 Fuss im Quadrat. Doch fand 
man in demselben nichts anderes als Bettstellen, die 
aus dem in Platää Vorgefundenen Eisen und Erz ge­
fertigt waren. Das Bettzeug musste, man, wie auch 
sonst, meistens selbst mitbringen.

Abgesehen von solchen Karawansereien waren aber 
an allen Strassen Privatwirtshäuser zu finden, Tiavöoxsla. 
Die Verachtung, welche mit dem Betrieb eines solchen 
Geschäftes verbunden war, darf nicht zu der Vor­
stellung verleiten, dass derartige Herbergen gemieden 
worden seien. Sie waren eben notwendig und daher 
von Leuten jeden Standes besucht. Man konnte in 
denselben nicht nur Obdach und Bettstellen, sondern 
auch Speisen und Getränke haben. Dabei war es 
Sitte, über alle einzelnen Bedürfnisse im voraus zu 
unterhandeln. Doch kam es auch vor, dass man 
Lebensmittel mitbrachte, die man dem AVirte zur Zu­
bereitung übergab. Diese Wirtshäuser scheinen, wie 
die römischen, Namen und Schilder geführt zu haben, 
wie z. B. zum Kameel oder zum Horn der Amaltheia.

9 Siehe Becker-Göll II, 10. Dass es übrigens in den griechischen Gast- 
h äusern nicht an W anzen gefehlt hat, darauf deutet Aristophanes Frösche, 112 ff.
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3. D ie  K o n i m u i i i k a t i o n s m i t t e l  und die  Art des  
E e isen s .  Am gewöhnlichsten wanderte man zu Fuss, 
doch meist in Begleitung eines oder mehrerer Diener, 
die Lebensrnittel und Gepäck nachtrugen. Manchmal 
reiste man auch zu Pferde. Der Wagen bediente man 
sich meist nur, wenn man mit Frauen und Kindern, 
z. B. zu einem Feste, reiste, oder wenn Frauen allein 
eine weitere Reise unternehmen mussten. Der Reise­
wagen für mehrere Reisende war vierräderig, äf.ia^a; 
sonst hatte man zweiräderige Wagen, also eine Art 
Cabriolets. Bespannt waren dieselben mit Maultieren, 
seltener mit Pferden.

Die Strassen waren, wenigstens nach Strabos Urteil, 
schlechter als die römischen, doch im ganzen wohl ge­
baut, ja manchmal, wie E. Curtius nachgewiesen hat,^) 
mit sorgfältig ausgemeiselten gleichspurigen Geleisen, 
Ausweichstellen, Ruheplätzen und Treppenwegen ver­
sehen. Die Wege standen unter Obhut des Hermes, dem zu 
Ehren überall Pfeiler angebracht waren. Diese enthielten 
ausser Sprüchen und Lebensregeln auch Angaben über 
die Entfernungen u. dergl. Auch gab es an den ЛУegen dem 
Hermes heilige Steinhaufen, denen jeder Wanderer nach 
altem Brauch einen Stein zuwerfen sollte. An den Kreuz­
wegen befand sich das Bild der Wegeschirmerin und 
Zauberin Hekate. Die Frage, ob es im griechischen Alter­
tum Pässe gegeben habe, ist dahin zu beantw^orten, dass 
solche unter dem Namen G(pQayTóeg allerdings erwähnt 
werden, dass aber der Reisende solche nur dann

E. Curtius, über den Wegebau bei den alten Griechen in der 
Berl. Ak. d. Wiss., 1854, S. 221 ff. Solche Strassen, auf denen Geleise 
für die Kader der Wagen künstlich in den Felsboden eingehauen waren, 
waren zunächst dazu bestimmt, die heiligen Wagen mit den Statuen der 
Götter und dem Kultusgerät bequem von Ort zu Ort zu bringen. „Der Gottes­
dienst ist es,“ sagt Curtius a. a. 0., „der auch hier die Kunst in das 
Leben gerufen hat, und die heiligen Wege waren die ersten künstlich ge­
bahnten Fahrstrassen Griechenlands.“ Diese Wege haben sich zum Teil 
bis heute erhalten.
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brauchte, wenn die Stadt, wohin er sich begab, sich im 
Kriegszustände befand. Dagegen entstand eine Hem­
mung der Reisenden unter gewöhnlichen Verhältnissen 
nur durch die Untersuchung des Gepäcks an den Zoll­
stellen.

§ 85. Die Lektüre.
Becker-Göll, Charikles I I , 153.

Ausser den bisher besprochenen Unterhaltungen ist noch 
die Lektüre  zu erwähnen. Ueber die Bereitung des Papiers, 
Buchhandel u. dergl. wird eingehender in den römischen 
Privataltertümern gesprochen werden. Hier sei nur soviel 
erwähnt, dass schon in der klassischen Zeit Griechenlands 
Lektüre von Dichtern und Philosophen häufig war, wenn man 
auch weniger las als später, луо überhaupt das gesprochene 
Wort hinter dem geschriebenen zurücktrat. Privat­
bibliotheken kamen wohl vor; doch mochten dieselben bei 
der Kostspieligkeit weder gross noch allzu häufig sein. 
Das Vorhandensein eines Buchhandels in klassischer Zeit 
ist wohl nicht zu leugnen, doch schrieb man häufig Bücher 
auch selber ab oder Hess sie von anderen abschreiben; 
letzteres geschah jedoch nicht durch die eigenen Sklaven, 
sondern gleichfalls bei Buchhändlern. Die erste grössere 
wissenschaftlich geordnete Privatbibliothek besass nach 
Strabo A r i s to te le s .  Dieselbe soll den Ptolemäern bei 
der Anlage der grossen a l exan dr in i schen  B ib l io t h e k  
als Muster gedient haben. Die letztere war die erste 
grosse ö f fe n t l i c h e  Bibliothek. Zwar wird berichtet, dass 
schon Peisistratos in Athen und Polykrates auf Samos 
öffentliche Büchersammlungen begründet hätten; allein die 
darauf bezüglichen Nachrichten sind mehr als zweifelhaft, 
auch findet sich in der Folgezeit keine Spur von einer ähn­
lichen Einrichtung. Die zweite grössere öffentliche Biblio­
thek war die von Pergamon.  In Athen wurde*eine solche 
erst in der römischen Kaiserzeit durch Hadrian ge­
gründet.
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Bei den oben genannten Buchhändlern fanden sich auch 
manche Leute ein, um sich daselbst vorlesen zu lassen, 
eine von jenen wohl hauptsächlich deshalb getroffene Ein­
richtung, um dadurch Käufer anzulocken. Die Beschäftigung 
mit Lektüre, Anschaffung grösserer Büchersammlungen, Buch­
handel und anderes hierauf Bezügliche, \vie Papierfabrikation, 
nahm erst in römischer Zeit bedeutendere Verhältnisse an.



T e i l  II.
Römische Privataltertümer.





Erster Abschnitt.
Die Familie und die häusliche Sitte 

bei den Römern.
Becker-ßöll, Galhis П. 1. Marquardt-Mommsen, Handbuch der römischen 
Altertümer VII, erster und zAveiter Teil: Privatleben der Römer von 

J. Marquardt, Leipzig 1886, 2. Aufl. I. 1.

K a p i t e l  I.

Die römische Ehe.
Becker-Göll, Gallus, a. a. 0. Marquardt a. a. 0.

§ 1. Allgemeines.
Unter F am il ie  verstellt man ursprünglich alles was 

der potestas des pater familias unterworfen ist. In diesem 
Sinne umfasst sie nicht nur das, was wir unter Familie ver­
stehen, also die Frau, mater familias, die Söhne und un­
verheirateten Töchter, filii und filiae familias, sondern auch 
die Sklaven und das Vermögen, res familiaris oder res familiae. 
Später aber wurde der Name im engeren Sinne verstanden, 
und zwar wurde damit bezeichnet:

1. das Vermögen; in diesem Sinne ist es auch mit pecunia 
verbunden, familia pecuniaque Hauswesen und Viehstand ;̂ )

2. das Gesinde =  famuli:

q Das W ort hängt wahrscheinlich mit dem oskischen famaum, 
Wohnen, woher auch famulus, zusammen.

*) Doch wird diese Ausdnicksweise verschieden gedeutet, lllommsen 
Versteht darunter Sklaven und Viehstand, Lange Hauswesen und Viehstand.
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3. alle unter einem pater familias stehenden freien Personen;
4. die Glieder eines grösseren Verwandtscliaftskreises inner­

halb einer gens, z. B. ex gente Domitia duae familiae 
claruerunt, Calvinoriim et Ahenobarborum.

An der Spitze der Familie im ursprünglichen Sinne des 
ЛУOrtes steht der pater familias. Er allein ist sui juris, d. h. 
selbständig; alle anderen Personen und alle Habe der Familie 
sind seiner Gewalt unterworfen. Danach ist die Gewalt des 
Hausvaters eine vierfache:

1. Gewalt des Hausvaters gegenüber der Frau, manus;
2. Gewalt des Hausvaters gegenüber den Kindern, patria 

potestas;
3. Gewalt des Hausvaters gegenüber den Sklaven, potestas 

doininica;
4. Gewalt des Hausvaters über die Sachen, dominium.

§ 2. Die verschiedenen Formen der Eheschliessnng bei 
den Eömern^) und Voraussetzungen für den Abschluss einer

gültigen Ehe.
Im ganzen unterscheiden die Körner ein matrimonium 

justum und ein matrimonium injustum. Das matrimonium 
justum setzte von beiden Teilen conubium voraus, d. h. die 
Befugnis eine nach römischem Recht  gültige Ehe (justae 
nuptiae) abzuschliessen. Die Befugnis hierzu kam nur 
römischen Bürgern untereinander oder mit Bürgern solcher 
Staaten zu, in deren Bündnisvertrag mit Rom speziell das 
conubium stipuliert war. Heiratete,, ohne dass ein solches 
conubium bestand, ein Römer eine Ausländerin oder ein Aus­
länder eine Römerin, so war das matrimonium injustum.

Das justum matrimonium zerfällt wieder in eine Ehe 
mit manus und in eine Ehe ohne manus.

Die Ehe mit manus ist die ursprünglichere Institution. 
Nach der im voranstehenden Paragraphen gegebenen Definition

b Rossbach, Untersuchungen über die röm. Ehe, Stuttgart 1853. 
Karłowa, die Formen der röm. Ehe und Manus, Bonn 1868. Holder, die 
röm. Ehe, Zürich 1874.
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bezeichnet manus die Gewalt des Elielierrn über die Frau. 
Bei der Ehe mit manus tritt demnach die Frau, indem sie 
aus der potestas ihres Vaters austritt, mit ihrer Person und 
ihrem Vermögen in die Gewalt d. h. manus ihres Eheherrn 
ein. )̂ Bei der Ehe ohne manus bleibt die Frau in der 
potestas ihres Vaters oder in der Tutel ihres Vormundes, 
folglich auch in ihren eigenen Vermögensrechten. Die ehe­
herrliche Gewalt ŵ ar dabei auf ein Minimum reduziert, welches 
der Zweck der Ehe fordert.

Die Ehe mit manus war eine dreifache in Folge der 
dreifachen Art, wie die manus entstehen konnte. Die Frau 
konnte nämlich in die manus des Mannes gelangen (in manum 
convenit):

1. durch die confarreatio,^) d. h. die alte, ursprünglich 
patrizische und mit Beobachtung bestimmter religiöser 
Gebräuche verbundene Form der Eheschliessung. Sie 
hat ihren Namen von einem dabei dem Jupiter dar­
gebrachten Opfer, das entweder in Spelt (far) oder, wie 
die Alten angeben, in einem Opferkuchen aus Spelt, 
panis farreus, bestand. Gegenwärtig waren bei der 
confarreatio der Pontifex maximus, der Flamen Dialis 
und andere Priester, ferner 10 Zeugen;

2. durch die coemptio. Dies ist eine civilrechtliche Form 
der Ehe, bei welcher die alte Mancipation des Sachen­
rechts auf die ehelichen Verhältnisse übertragen wurde. 
Die Mancipatio ist ein dem spezifisch römischen Rechte 
eigentümlicher Kauf von Dingen, die res mancipi sind. )̂

*) Cic. Top. 4, 23: Cum mulier viro iu manum convenit, omnia, quae 
mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine.

Gai. 1, 112: Farreo in manum conveniunt per quoddam genus 
sacrificii quod Jovi farreo fit, in quo farreus panis adhibetur, unde etiam 
confarreatio dicitur; sed complura praeterea huius juris ordinandi gratia 
cum certis et solemnibus verbis, praesentibus decern testibus, aguntur et 
fiunt ; quod jus etiam nostris temporibus in usuest; nam flamines majores, 
id est Diales, Martiales, Quirinales, item reges sacrormn nisi ex farreatis 
nati non leguntur.

**) Siehe des Verfassers Eöm. Staats- und Rechtsaltertümer 389.
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Demnach hatte die coemptio die Form des Kaufs. Durch 
diesen Kauf erwirbt der Eheherr nur die manus; zur 
Eheschliessung selbst bedarf es noch des consensus der 
Braut, den sie gleichzeitig mit dem symbolischen Kaufe 
erklären muss;

3.’ durch USUS d. h. Verjährung. Dies ist die formlose 
Eheschliessuug, welche unter Voraussetzung der Ge­
schlechtsreife, des consensus, der Hochzeitsfeier und des 
conubium durch ununterbrochenes jährliches Zusammen­
leben mit der Frau entsteht. Von dem Konkubinat 
unterscheidet sich diese Ehe dadurch, dass bei ersterem 
die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. In 
die manus des Mannes gelangte die Frau aber erst 
nach Ablauf des ersten Jahres. Wollte die Frau den 
Eintritt in die manus d! h. in die Gewalt des Eheherrn 
verhindern, so musste sie vor Ablauf des Jahres ein 
trinoctium ausser dem Hause des Mannes zubringen. 
Diese Form der Ehe war herübergenommen von der 
usucapio des Sachenrechts.

A^oraussetzungen für den Abschluss einer gültigen Ehe 
waren ausser dem conubium:

1. die G esch lech tsre i fe ,  deren Termin von den Juristen
■ für Männer auf das 14., für Frauen auf das 12. Jahr

gesetzt wurde. Doch heiratete man gewöhnlich 
später;

2. nicht  zu nahe Verwandtschaft .  Ursprünglich er­
streckte sich das Eheverbot auf alle diejenigen, welche 
bis zum sechsten Grad unter einander verwandt waren, 
doch wich riian allmählich davon ab, und seit dem 2. 
punischen Krieg waren Ehen zwischen Geschwisterkindern 
(4. Grad) und seit Claudius sogar zwischen Onkel 
und Nichte (3. Grad) gestattet, letzteres allerdings mit 
der Beschränkung, dass die Frau zwar mit dem patruus, 
aber nicht mit dem avunculus eine Ehe eingehen durfte;

b lieber diese Verwandtschaftsgrade s. Rossbach, Untersuchungen
S. 420.
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3. der Consens; ursprünglich genügte der Consens des
Vaters, später war der aller Beteiligten^) erforderlich.

§ 3. Die römischen Hochzeitsgehräuche.^)
Der Tag der Hochzeit musste besonders gewählt werden, 

da gewisse Tage und Monate in religiöser Beziehung dafür 
ungeeignet schienen, so die Kalenden, Nonen und Iden nebst 
den darauf folgenden Tagen, ferner der ganze Monat Mai 
und die Hälfte des Juni u. a.

DerEheschliessunggingdie Verlobung voraus, sponsalia, so 
genannt wegen der dabei üblichen Formel spondesne ? Damit war 
aber keineswegs ein rechtlicher Zwang verbunden, da vielmehr 
das Verlöbnis einseitig aufgelöst werden konnte. Doch war 
es Sitte, sich ein Unterpfand zu geben, das entweder in einem 
Handgeld, arra, oder Eing  bestand. In der Kaiserzeit kam 
meist noch ein schriftlicher Ehekontrakt hinzu, tabulae nupti- 
ales oder sponsales. Auch erhielt am Verlobungstage die 
Braut Geschenke, und die ganze Feier schloss mit einem Mahle.

Am Tage vor der Hochze it  legte die Braut die toga 
praetexta, die sie bis daliin getragen, ab und legte dafür eine 
weisse tunica r e c t a oder reg i l la  und ein rotes Haarnetz 
an. Doch ist diese Kleidung von dem eigentlichen Brautanzug am 
Hochzeitstage selbst wohl zu unterscheiden.

Am H och ze i t s tage  se lbst  erhielten die Häuser beider 
Verlobten schon in aller Frühe Besuche von Freunden, Ver­
wandten und Clienten. Auch waren beide festlich geschmückt 
und erleuchtet.

Bei den Feierlichkeiten und Gebräuchen am H och ze i t s ­
tage  selbst sind zu unterscheiden: die Feierlichkeiten im

)̂ Paulus Dig. 23, 1, 2: Nuptiae consistere non possunt nisi con- 
sentiunt omnes, id est qui coeunt quonimque in potestate sunt.

Vgl. Rossbach, römische Hochzeits- und Ehedenkmäler, Leipzig 
1871 imd Baumeister, Denkmäler, Figur 754.

®) Dies war jedoch kein Untergewand, sondern gleich der stola ein 
Schleppgewand. Der Ausdruck recta wird verschieden erklärt. Einige, wie 
Rosshach, leiten die Benennung davon ab, dass sie gerade herahfalle. Andere 
wie Marquardt, Becker-Göll, erklären sie mit Festus, Plinius und Isidor als 
einen nach alter Technik mit vertikal gezogenen Kettenfäden gewebten Rock.

Z o lle r, Privataltertümer. 14
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Hause der Braut, die Heimfülirung und der Empfang im 
Hause des Mannes.

I. D ie F e i er l ichke i ten  im Hause der Braut. Die 
Hauptsache war hierbei die U e h e r g a b e  der Braut. 
Dieser ging voran die Schmückung der Braut im cubi- 
culum. Die Braut zog auch an diesem Tage die oben er­
wähnte tunica recta an, die mit einem aus Schafwolle ver­
fertigten Gürtel, cingulum, geknüpft wurde, wobei die 
Knüpfung in Form des sogenannten Herkulesknotens, der 
Schutz gegen Bezauberung gewähren sollte, zu geschehen 
hatte. Ausserdem verhüllte sie das Haupt mit Ausnahme 
des Gesichts mit einem rotgelben Schleiertuch, flammeum. 
Auch war das Haar nach altertümlicher Weise in sechs 
Flechten (crines) mit einem Lanzeneisen (hasta coelibaris) 
geordnet. Ferner gingen der Uebergabe voraus die schon 
vor dem Erscheinen der Gäste angestellten consultativen 
Opfer, bei der confarreatio Auspicien, bei den anderen 
Ehefornien Eingeweideschau. Hierauf wurde die Braut, 
falls die Opfer günstig ausgefallen waren, in das Atrium 
geführt zur eigentlichen Uebergabe  oder E h e s c h l i e s ­
sung. Eingeleitet wurde dieselbe meist durch den Ehe­
kontrakt, der vor zehn Zeugen vorgenommen wurde, 
tabulae nuptiales. Nachdem durch die pronuba, eine ver­
heiratete Frau, die Braut dem Manne zugeführt worden 
ist, reichen sich beide die Hände (dextram iungunt) und 
erklären ihren Consens zur Ehe. Dieser wird durch certa 
et solemnia verba ausgesprochen. Auf die dextrarum 
iuuctio folgte das Opfer, welches bei der confarreatio aus 
Früchten und Getreide (far), bei den anderen Formen der 
Eheschliessungen in einem Tieropfer ])estand. Doch ist es 
nicht sicher, ob diese Opfer im Hause selbst oder vielmehr.

*) Bei der confarreatio bestanden dieselben bei der Fran in der Formel: 
qnando tu Gaius, ego Gaia, wodurch dieselbe den Л¥Шеп erklärte, den 
Gentilnamen (so Mommsen) ihres künftigen Mannes anzunehmen und da­
durch in den Stamm des Mannes einzutreten. Uebrigens ist die Formel 
nicht römisch, sondern griechisch überliefert. Später ging dieselbe auch auf 
die coemptio und die übrigen Formen der Eheschliessnng über.
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II.

wie Marquardt annimmt, vor einem Tempel vorgenommen 
wmrden. Bei der confarreatio galt das Opfer dem Jupiter; 
es wurde wahrscheinlich vollzogen von dem anwesenden 
flamen Dialis, der auch die Formen des Gebets vorsprach. 
Während des Opfers selbst sassen Braut und Bräutigam auf 
zwei unter sich verbundenen Stühlen, während des Ge­
bets jedoch wandelten sie nach rechts hin dreimal um 
den Altar. Dem Priester assistierte ein camillus oder 
ein puer matrinius et patrimus, der das cumerum trug, 
d. h. ein Gefäss, in welchem die mola salsa und andere 
Requisiten des Opfers enthalten waren. Anwesend waren 
noch der Pontifex maximus und 10 Zeugen, letztere als 
Repräsentanten der 10 gentes. Von diesen Gebräuchen 
hat sich manches auf die übrigen Formen der Eheschlies­
sung übertragen. Das Faropfer blieb natürlich der con­
farreatio eigentümlich; dagegen fand bei den anderen 
Arten der Eheschliessung ein Tieropfer statt (eines Rindes 
oder auch Schweines), welches von den Neuvermählten 
selbst dargebracht wurde. Auch das Gebet übertrug 
sich auf die anderen Arten der Eheschliessung, wenn 
es auch nicht von einem Priester, sondern von einem 
auspex nuptiarum gesprochen wurde. Hierauf folgte 
die Gratulation der Anwesenden und dann das Mahl, 
das meist im Hause der Braut gegeben Avurde.
Die Heimführung oder deductio und der Em ­
pfang im Hanse des Mannes. Die feierliche 
Heimführung der Braut aus dem elterlichen Hause zum 
Hause des Bräutigams hatte grosse AehnUchkeit mit der 
griechischen Sitte, indem hier wie da das Vorantragen 
von Fackeln, Flötenspiel und Hochzeitslied üblich war; 
doch unterschied sie sich von derselben wieder in manchen 
Punkten, insbesondere dadurch, dass w’̂ enigstens in der 
historischen Zeit die Braut nicht auf einem Wagen in 
das Haus des Bräutigams geleitet wurde. Auch ist die 
Wegführung wie in Sparta ein Scheinraub.

*) Festns p. 289. Rapi simulatur virgo ex gremio matris.
14*
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Die Flötenspieler und Fackelträger gehen voran, 
unter ihnen der Bräutigam mit einer Weissdornfackel, 
die später von den Gästen geraubt wird; dabei streut 
er Nüsse unter die Knaben aus. )̂ Die Braut wird geleitet 
von drei pueri patrimi et matrimi, von welchen einer 
ebenfalls eine Fackel vorträgt. Die Begleitung stimmte 
ein lustiges Lied an, versus Fescennini, wohl von fas- 
cinum =  phallus; dabei ertönte der Ruf ta lasse ,  ein 
Wort, dessen Bedeutung unklar ist. Von den Neueren 
wird es meist von Talassus oder Thalasio, einem ver­
schollenen alten Gott, abgeleitet.*) Wenn der Festzug 
an der Schwelle angelangt ist, so salbt zuerst die Frau 
die Thürpfosten mit Fett und Oel und schmückt sie mit 
wollenen Binden. Hierauf wird die Frau über die 
Schwelle gehoben; letztere Sitte wird von einigen nach 
Plutarch mit der alten Sitte des Scheinraubs, der auch 
beim Eintritt in das Haus des Gatten dadurch ange­
deutet werden sollte, in Verbindung gebracht, von 
anderen (Preller, Mythol. 589) so aufgefasst, dass 
man dadurch ein zufälliges Ausgleiten der Frau 
des bösen Omens wegen für alle Fälle habe 
vermeiden wollen. Hierauf wurde die Braut in das 
Atrium geleitet und dort von dem Bräutigam in die 
Gemeinschaft des Feuers und Wassers, d. h. die Gemein­
schaft des Hauses und der häuslichen sacra, aufgenommen. 
Endlich geleitete die Pronuba die Braut zu dem im 
Atrium aufgeschlagenen lectus genialis. Am folgenden 
Tage opferte die Frau am Altar des Gatten und legte 
die Abzeichen der Braut ab. Sie ist jetzt matrona 
und empfängt als solche die Hochzeitsgäste zu einer 
Nachhochzeit, repotia.

*) Dies wird von den einen nach Catull so gedeutet, dass er nur 
von den Spielen der Kindheit Abschied nehme (Marquardt), während andere 
(Becker-Göll) darin nach Festus ein Symbol üppiger Fruchtbarkeit linden 
wollen.

*) So Marquardt und Becker-Göll.



213

§ 4. Die Ehescheidung und Wiederverheiratung.
Becker-Göll, П. Gallus 51. Marquardt 68.

Die Ehescheidung, divortium,^) war in gewöhnlichen 
Fällen nur möglich bei der Form der coemptio, des usus und 
der Ehe ohne manus. Bei der confarreatio, die an sich un­
lösbar, trat eine Trennung, dififarreatio, nur ein vor der 
Vollstreckung eines von einem Hausgerichte gegen die Frau 
ausgesprochenen Todesurteils. Solche Verbrechen der Frau 
waren Ehebruch, Ermordung der Kinder, Fälschung der 
Schlüssel und W e in t r i n k e n .B e i  den anderen Formen der 
Eheschliessung war Ehescheidung gesetzlich zulässig; die 
Formel für dieselbe (claves adigere, eximere) findet sich 
schon in den zwölf Tafeln. Doch war sie in den ersten 
fünf Jahrhunderten verhältnismäsig selten, während sie von da 
an häufiger wird. Eines erheblichen Scheidungsgrundes bedurfte 
es dabei nicht; es genügt vielmehr von seiten des Mannes 
oder der Frau der ausgesprochene Wille zur Trennung, ähn­
lich wie bei den Griechen, wo die Ehescheidung ebenfalls 
den Charakter einer durch nichts gehinderten Trennung hatte 
(s. oben griechische Privataltertümer § 1). Die von einem 
Teile erklärte Aufkündigung des ehelichen Verhältnisses 
heisst repu di um (daher repudium mittere, remittere, nuntiare). 
Vom Manne werden ausserdem entsprechend dem griechi­
schen ixTief-meLv die Ausdrücke exigere und eiicere und von 
der Frau entsprechend dem griechischen dnoldiiELv der Aus­
druck decedere gebraucht. Gegenseitige Uebereinkunft wird 
nicht vorausgesetzt. Nur war das repudium wegen der 
rechtlichen Konsequenzen an bestimmte Formeln gebunden. 
So musste bei der Form der coemptio eine remancipatio

*) Pani. Dig. L,, 16, 161. Divortimn ex eo dictum est quod in 
diversa.s partes eunt qui discedunt.

*) So Marquardt und Becker-Göll auf Grund der Stelle bei Dionys. 
2, 25. Dagegen nehmen andere, wie Rein, Privatrecht S. 447, eine Lösung 
durch diffarreatio ohne die obige Einschränkung an. Wieder andere nehmen 
umgekehrt, an, dass in der älteren Zeit überhaupt keine Ehescheidung 
vorgekoramen sei. Diese Ansicht widerlegt Becker-Göll mit schlagenden 
Gründen, S. 52 ff.
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stattfinden, dm’cli welche die Frau wieder aus der manus 
des Mannes kam. Ferner musste das Vermögen lieraus- 
gegeben werden; dies wurde erklärt durch h'ormeln wie: 
valeas, tibi habeas res tuas, redde meas. Eine symbolische 
Scheidungsformel war das Zerbrechen der tabulae nuptiales 
bei der Ehe ohne manus.

In den letzten Zeiten der Eepublik und noch mehr in 
der Kaiserzeit wurden von beiden Seiten die Ehen vielfach 
nur als vorübergehende Verbindungen betrachtet, die man 
löste, wenn Missfallen oder der Wunsch, eine andere Ehe 
einzugehen, vorhanden war. So hatten Cäsar und Antonius 
vier, Sulla und Pompejus fünf Frauen; Ciceros Tochter 
Tullia hatte 3 Männer, und in der Kaiserzeit haben, wie 
wir aus einer Grabinschrift und den Satirikern ersehen, 
sogar Frauen sieben-, ja acht- und zehnmal geheiratet.^) 
GleichAvohl galt, obwohl der Wiederverheiratung der Frau 
nichts entgegenstand, wenn sie nur die gesetzliche Trauer­
zeit beobachtete, auch noch in der späteren Zeit die öftere 
Wiederverheiratung einer Frau für anstössig.

§ 5. Das Cölibat und Massregeln gegen dasselbe.
Das Konkubinat.

Die Neigung zur Ehelosigkeit zeigt sich in Rom schon 
verhältnismässig früh, wie schon aus dem Umstande hervor­
geht, dass die Censoren jedem Bürger die Frage vorlegten, 
ob er in rechter Ehe lebe, und gegen die Hagestolzen mit 
Strafen einschritten. Man betrachtete die Ehe als ein Uebel, 
dem man sich nur aus Rücksichten auf den Staat unterzog. 
Diese Anschauung und damit das Cölibat verbreitete sich aber 
gegen das Ende der Republik in erschreckender Weise und 
zwar einmal wegen der zunehmenden Teuerung des Lebens, 
die es immer schwieriger machte, eine Familie zu erhalten 
und die Kinder zu erziehen, und dann wegen der überhand 
nehmenden Neigung zu einem zügellosen Leben. Daneben

Martial 6, 7. Ant minus aut certe non plus tricesima lux est 
E t nubit decimo jam Telesilla viro.
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spielten noch andere Gründe mit, wie der Umstand, dass 
der Hagestolz von solchen, die ihn beerben луо1Неп, auf das 
eifrigste птлуогЬеп und mit Aufmerksamkeiten überhäuft wurde.

Die Massregeln, die man gegenüber der am Ende der 
Republik um sich greifenden Ehelosigkeit traf, waren 
doppelter Art. Teils suchte man ihr zu begegnen 
durch rechtliche Benachteiligungen der Unverheirateten, 
teils durch Belohnung reichen Kindersegens. Bezeichnend 
hierfür ist die lex Papia Poppaea des Jahres 9 nach Chr. 
unter Augustus, welche u. a. bestimmte, dass nur Verheiratete 
und Eltern zu einer Erbschaft befähigt sein, Ehelose dagegen 
gar nicht und kinderlose Eheleute nur zur Hälfte erben sollten.

Doch hat dieses Gesetz, das durch diese und andere 
Bestimmungen auch der Sittenlosigkeit zu begegnen suchte, 
im ganzen weder das Ueberhandnehmen der letzteren noch 
des Cölibats zu verhindern vermocht. Ja dasselbe hatte 
teilweise sogar schädliche Folgen, indem, um Erbschaften zu 
erlangen oder ungestraft der Unsittlichkeit fröhnen zu können, 
vielfach Scheinehen eingegangen wurden. Auch das Ueberhand­
nehmen des Konkubinats ist zum Teil eine Folge dieses Gesetzes, 
weil es auch die Ehen zwischen Personen senatorischen 
Ranges und Freigelassenen sowie zwischen Freigeborenen und 
bescholtenen Personen verboten hatte. Uebrigens hatte das 
Konkubinat an sich nichts Entehrendes, vorausgesetzt, dass 
der Mann nicht mit zwei Konkubinen lebte oder neben seiner 
Frau eine solche hatte. Die lex Papia Poppaea erlaubte 
das Konkubinat unter diesen Voraussetzungen ohne weiteres 
und schied es so von dem Begriffe des stuprum. Nur be­
durfte es beim Konkubinat mit anständigen Personen einer 
ölfentlichen Erklärung. Bei den Kaisern selbst nahm das 
Konkubinat den Charakter einer morganatischen Ehe an.

Von dem Konkubinat sind zu unterscheiden die contu- 
bernia, d. h. Ehen zwischen Sklaven oder zwischen Freien 
und Sklaven; dieselben wurden nur j'ure naturali beurteilt.

b Für die Kaiserzeit s. Friedländer, Darstellungen aus der Sitten­
geschichte Roms in der Zeit von Augustus his zum Ausgange der 
Antonine, 5. Aufl., 3 Bde, Leipzig 1881, I, S. 39?!
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§ 6. Die Stellung der Hausfrau/)

Die Hausfrau nimmt bei den Römern eine viel freiere 
und würdigere Stellung ein als bei den Griechen. Diese 
würdigere und freiere Stellung hängt zusammen

1. mit dem verschiedenen Begriff, den die Römer mit 
dem Zweck der Ehe verbanden; daraus ergiebt sich 
der freiere Wirkungskreis, welcher der Frau im Haus­
wesen zugewiesen ist,

2. mit der Emancipation der Frauen durch die Ehe ohne 
manus,

3. mit dem Charakter der römischen Frauen.
1. Während bei den Griechen die Ehe, wenn auch durch 

Pflichten gegen die Götter, den Staat und das eigene 
Geschlecht geboten, doch als eigentlichen Zweck nur 
das TiaiSoTioisiod-aL yvT^altog kennt, wird dieselbe bei 
den Römern als omnis divin i  et  humani juris  com- 
mu nie at io oder als viri et mulieris coniunctio indivi- 
duam vitae consuetudinem continens definiert.^) Dieser 
Auffassung der Ehe entsprach auch vollkommen das 
Verhalten der Hausfrau. Sie nimmt an allem teil, was 
die Familie betrifft. Sie ist nicht in das Frauengemach 
eingeschlossen wie bei den Griechen, sondern bewegt 
sich im Atrium in der Mitte des häuslichen Treibens; 
sie nimmt teil an dem Mahle des Mannes,^) während 
die Kinder an einem eigenen Tische essen; sie 
empfängt die Verwandten mit dem Kusse der Be-

Hierüber, sowie über die sociale Stellung der Frauen überhaupt 
s. ausser den oben citierten Werken insbesondere Friedländer, Darstellungen 
aus der Sittengeschichte Koms, Leipzig 1881, I®, 403 imd H. Göll, Kultur­
bilder I®, 250.

Gegenüber dieser Definition der späteren Juristen kommt nicht in 
Betracht die lediglich vom Standpunkte des timokratischen Staates ge­
stellte Frage der Censoren: uxoremne habes liberonun quaerendorum gratia? 
Gell. 4, 3.

®) Doch verlangte die Sitte der alten Zeit, dass sie dabei sass und 
sich des Weingenusses enthielt.
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grüssung; die Freunde des Mannes sind auch ihre 
Freunde; in allen Familienangelegenheiten, z. B. der 
Verheiratung der Kinder, wird sie vom Manne heran­
gezogen. Die Stellung, die die Hausfrau im Kreise der 
Ihren genoss, zeigt sich namentlich in dem Anstand, 
mit der dieselben ihr begegneten, wobei insbesondere 
charakteristisch ist, dass sie von allen Hausgenossen, 
auch von dem Manne, mit Domina angeredet wurde. 
Ferner erhielt sie nicht allein zu ihrem Geburtstage, 
sondern auch am 1. März, der Feier der Matronalien, 
vom ganzen Hause Glückwünsche und Geschenke. 
Natürlich hatte diese Stellung der Hausfrau auch einen 
bestimmenden Einfluss auf ihre sociale Stellung ausser­
halb des Hauses, die eine ungleich freiere war als bei 
den Griechen. Doch hatte diese freiere sociale Stel­
lung noch einen besonderen Grund, der in der gleich 
zu betrachtenden Emancipation der Frauen zu suchen ist.

2. D ie Em ancipat ion  der Frauen  hängt zusammen mit 
derjenigen Form der Ehe, bei welcher sich die Frau nicht 
in die manus des Mannes begiebt, sondern in der patria 
potestas ihres Vaters oder in der Tutel ihres Vor­
mundes bleibt. Damit behielt sie ihr eigenes Ver­
mögen, und was sie erwarb gehörte ihr. Für die Ver­
waltung ihres eigenen Vermögens hatte sie einen be­
sonderen Procurator, mit dem sie öfters sogar Liebes­
verhältnisse einging. Diese Form der Ehe, die an­
fangs nur vereinzelt verkommen mochte, gewann all­
mählich lind zwar schon seit den punischen Kriegen die 
Oberhand,'und zu Beginn der Kaiserzeit war sie schon 
die fast ausschliesslich herrschende.

Damit fielen dann für die gesellige Stellung der 
Frauen aUe Schranken. Wie selbständig die Frauen 
übrigens schon zur Zeit des zweiten punischen Krieges

*) Siehe die Stelle bei Martial 5, 61: Uxoris res agit, inquis, iste
m eae.-------Res uxoris agit? res ullas crispulus iste? Res uon uxoris,
res agit Ule tuas.
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waren, zeigt die lex Oppia^) und deren Wiederauf­
hebung durch die lex Publilia im Jahre 195. Das Oppi- 
sche Gesetz hatte versucht, den Luxus der Frauen in be­
treff des Goldschmucks, der Kleidung und des Gebrauchs 
der Wagen einzudämmen. Doch gelang es den Frauen, 
nach dem Hannibalischen Krieg die Beseitigung dieser 
lästigen Beschränkungen durch die oben genannte lex 
Publilia trotz des Widerstandes Catos, der im Jahre 195 
Consul war, zu ertrotzen.

Unter Voraussetzung dieser freieren socialen Stellung 
versteht man auch die Sitte, dass die Frauen nicht nur an 
allen öffentlichen Festlichkeiten (wie Besuch des Theaters, 
wo sie vor August sogar unter den Männern sassen), 
sondern sogar an festlichen Mahlzeiten teilnahmen. Auch 
vor Gericht erschienen sie, und zw'ar nicht nur als 
Zeugen, sondern auch, um für Beklagte Fürbitten bei den 
Richtern einzulegen.

3. Auf die freiere Stellung des Weibes im Haus und in 
der Gesellschaft war auch ihr Charakter von Einfluss. 
Dieser Charakter war allerdings teils selbst wieder 
eine Folge der freieren Stellung; doch hatte er seine 
Wurzel in dem eigenartigen Nationalcharakter der 
Römer überhaupt. Dem würdevollen Ernst und der 
Strenge des römischen Mannes entspricht bei der römi­
schen Frau die auster i ta s ,  eine gewisse Herbigkeit, die 
sich teils in Sittenstrenge, teils aber auch in Unliebens- 
würcfigkeit und Herrschsucht kund gab. Mit der 
letzteren Eigenschaft verband sich dann der Stolz auf 
die Stellung des Mannes, Prunksucht und häufig das 
Bestreben, am politischen Leben Anteil zu nehmen. 
So erwähnt z. B. Cicero^) eine politische Beratung 
zwischen ihm, Brutus, Cassius und Favonius, an welcher 
Servilia, Mutter des Brutus, Tertulla, Frau des Cassius, 
und Porcia, Frau des Brutus, teilnahmen.

9 Siehe des Verfassers röm. Staats- irad Rechtsaltertümer, S. 123. 
«) Ad. Att. 15, 11.



219

Die fi’eiere Stellung gab in der Kaiserzeit die 
Frauen auch dem entsittlichenden Einfluss preis, welchen 
der Besuch der Theater, Amphitheater und Circus und 
die Teilnahme an schwelgerischen Gelagen in Gesell­
schaft von Männern notwendiger Weise im Gefolge 
hatte. Doch würde man fehl gehen, wenn man sich bei 
der Beurteilung der Frauen in der Kaiserzeit lediglich 
durch die Ausfälle der Satiriker und Philosophen der 
Zeit bestimmen lassen wollte. Es ist Friedländers 
Verdienst, nachgewiesen zu haben, dass auch in der 
Kaiserzeit in allen Schichten der Gesellschaft es nicht 
an trefflichen Gattinnen und Müttern gefehlt hat.

Die Wirksamkeit der Frau im Hause war der der 
griechischen Frauen zwar ähnlich; doch da sie überall 
neben dem Mann als Herrin erscheint, so tritt ihre 
Eigenschaft als Vorsteherin und Hüterin des Hauses 
schärfer hervor. Auch nahm sie regen Anteil an der 
Erziehung der Kinder, wovon im folgenden Kapitel 
die Kede sein wird.

K a p i t e l  II.

Die Kinder und die Erziehung bei den Römern.
Becker-Göll, Gallus П, 61. Marquardt I 80. Grasberger, Erziehung und 
Unterricht im klassischen Altertum. Benihardy, Gesch. der röm. Literatur®,

1872, S. 35 ff.

§ 7. Die rechtliche Stellung der Kinder.
Es ist schon in den griechischen Privataltertümern § 6 her­

vorgehoben worden, dass die rechtliche Stellung der Kinder dem 
Vater gegenüber bei den Griechen ungleich günstiger war als bei 
den Körnern. Bei den letzteren beruht dieselbe auf dem 
strengen Begriff der patria potestas, die in privatrechtlicher 
Beziehung bis zum Tode des Vaters dauert. Rechte der 
väterlichen Gewalt waren;

1. R e c h t  über Leben und Tod. Dieses Recht bestand 
das ganze Leben hindurch. In der Kaiserzeit wurde



220

es zwar durch die Sitte, aber nicht durch ein Gesetz 
beschränkt. Auch konnte schon in früherer Zeit der 
Censor einen Missbrauch der väterlichen Gewalt in dieser 
Beziehung rügen. Ebenso waren Aussetzungen schon 
in alter Zeit Beschränkungen unterworfen. In der 
Kaiserzeit erhielt sich die Sitte trotz vielfacher Ver­
bote. Natürlich ist in diesem Kechte das Züchtigungs­
recht schon mitenthalten.

2. Das ins vendendi ,  das Recht die Kinder zu verkaufen. 
Dieses Recht hat immer, wenn auch unter Beschränkungen, 
bestanden. Die zwölf Tafeln bestimmten: si pater 
filium ter venum duit, filius a patre liber esto. Dio­
cletian hob das Recht auf.

3. D ie a u s sc h l i e s s l i ch e  H errschaft  über das E igen­
tum der Familie.  Aus derselben folgt, das alles, 
was der in patria potestate stehende Sohn erwirbt, 
nicht dessen Eigentum, sondern nur ein peculium ist. 
Peculium heisst dasjenige, was der pater familias seinem 
Sohn oder seinem Sklaven zur eigenen Verwaltung in 
die Hände giebt. Ebenso folgt aus dem Eigentums­
recht des Vaters, dass der Vater zur Bezahlung der 
Schulden des Sohnes nicht verpflichtet war, desgleichen, 
dass der Sohn das von ihm Erworbene nicht ver­
schenken oder testamentarisch darüber verfügen kann.

Die patria potestas wird aufgehoben
1. durch den Tod des Vaters,
2. durch den Verlust der Civität desselben,
3. dadurch, dass der Sohn oder die Tochter in andere 

Gewalt übergeht; ersteres geschieht durch Arrogation 
und Adoption, letzteres durch Verheiratung oder Adoption,

4. durch die Emancipation des Sohnes.

§ 8. Die G-ebränche nach der Qehurt des Kindes.

1. D ie susceptio.  Wenn das neugeborene Kind nicht 
ausgesetzt werden sollte, bedurfte es einer besonderen 
Anerkennung von seiten des Vaters. Diese Anerkennung
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geschah, wie bei den Griechen, durch Aufhebung des 
Kindes vom Boden, suscipere, tollere, levare liberos. 
Als Hüterin dieser Sitte wird die Göttin L ev  an a 
genannt.

2. D ie primordia, verschiedene religiöse Ceremonien bis 
zum neunten oder achten Tage. In dieser Zeit hiess 
das Kind pupus.

3. Der dies  lustricus.  Der Tag der religiösen, mit 
Opfern verbundenen Keinigung und Namengebung bei 
Knaben am neunten und bei Mädchen am achten Tage 
nach der Geburt. Dieser Tag entsprach am meisten 
der griechischen Dekate, d. h. dem am zehnten Tage 
bei den Griechen statthabenden Fest der Namen­
gebung, womit aber die Keinigung nicht verbunden 
war; denn diese fand bei den Griechen zuweilen wohl 
auch in der Dekate, meist aber schon beim Fest der 
Amphidromia (am fünften Tage) statt. Beides, Reinigung 
und Namengebung, erfolgte aber bei den Römern immer 
an demselben Tage, dem dies lustricus, der somit beide 
griechische Feste vereinigt.

Die Reinigung hiess lustratio und bestand in 
einer mit Opfern verbundenen Abwaschung. Verwandte 
und Freunde beschenkten an diesem Tage das Kind 
mit allerlei Metallfiguren, die crepundia Messen und 
teils zur Beschwichtigung des Kindes, teils zum Schutz 
gegen Behexung (fascinatio), teils als Wiedererkennungs­
zeichen geraubter Kinder dienen sollten. Etwas Aehn- 
liches war auch die bulla aurea, eine Art Medaillon, 
in welchem ein Amulet gegen Bezauberung eingeschlossen 
war. Dieselbe wurde von den Knaben bis zur An­
legung der toga virilis, von den Mädchen bis zu ihrer 
Verheiratung, und bei besonderen Gelegenheiten, wie 
beim Triumphe, auch von Männern getragen.

Die goldene Bulle war indes ein Vorrecht der 
Söhne von Senatoren und Rittern (ursprünglich wohl

*) Macrob. Sat. 1, 16, 86. Est autem lustricus dies, quo infantes 
lustrantur et nomen accipiunt, sed is maribus nonus, octavns est feminis.
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nur von Patriciern), während die übrigen ingenui das 
lorum trugen, d. h. eine lederne Kapsel. Die Sitte 
stammt aus Etrurien.

Ein Standesamt, bei welchem die Geburt des Kindes 
zur Anzeige gelangte, gab es erst seit M. Aurel, der 
verordnete, dass jeder Vater innerhalb 30 Tagen den 
Namen und die Geburtszeit seines Kindes in Rom bei 
dem praefectus aerarii und in den Provinzen bei den 
tabularii publici anmelden sollte. Darüber wurde dann 
eine Urkunde in zwei Exemplaren angefertigt, von denen 
das eine im Aerar verblieb und das andere dem Vater 
ausgehändigt wurde. Doch war infolge der Wichtigkeit, 
die in rechtlicher Beziehung der status personae hatte, 
auch schon früher bei der Geburt ein Akt von Zeugen 
aufgenommen worden.

§ 9. Die römischen Namen.^

Es gab bei den Römern für die freigeborenen Männer 
dreierlei Namen, und zwar das praenomen oder den Vor­
namen, den Namen der gens und das cognomen oder den 
Namen der b'amilie. So ist bei dem Namen Caius Julius 
Caesar Caius der Vorname, Julius der Name der gens und 
Caesar als cognomen der Name der Familie.

1. Das praenomen oder der Vorname. Bezeichnend ist 
dabei, dass erstens überhaupt nur wenige Vor­
namen üblich, und zweitens, dass in gewissen Fa­
milien dieselben stehend waren. Zur Zeit des Sulla 
waren im Ganzen nur 18 Vornamen im Gebrauch, 
nämlich Aulus (A), Decimus (D), Gains (C), Gnaeus 
(Cn), Kaeso (K), Lucius (L), Manius (M’), Marcus (M), 
Publius (P), Quintus (Q), Servius (SER), Sextus (SEX),

b Siehe ausser Marquardt I* von S. 7 au auch Mommsen: die röm. 
Eigennamen der republ. und August. Zeit, röm. Forschungen I , S. 1—68. 
Lahmeyer: TJeher die Reihenfolge der Eigennamen bei den Römeni, Philo- 
logus XXII (1865) S. 468. Hübner, quaestiones onomatologicae, Bonn 1854 
und 1875 in Ephem. epigr. П , pag. 25—92.
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Spurius (S oder SP), Tiberius (TI), Titus (Т), Mamercus, 
(МАМ), Appius (AP), Numerius (N).

Von diesen kommen die drei letzten nur in be­
stimmten patricisclien gentes vor, Mamercus nur bei 
den Aemilii, Appius bei den Claudii, Numerius bei den 
Fabii.

Dem Brauche der Patricier schloss sich die plebe­
jische Nobilität an, indem sie dem Gientilnamen eben­
falls nur eine beschränkte Zahl von Vornamen voran­
stellte. So haben die Domitii nur die Vornamen Cneus 
(Gnaeus) und Lucius.^)

2. D as gent i l e  oder der Gentilname, hat bei patricisclien 
Stämmen immer die Ableitungssilbe ius (eins, aius, aeus, 
eus).2) Abweichende Formen, wie die auf na^) (Caecina, 
Perperna) oder enus, ienus' )̂ (Salvidienus) deuten auf 
fremden Ursprung. Das nomen gentile kommt allen An­
gehörigen der gens zu und erstreckt sich auf Männer, 
Frauen, Clienten und ITeigelassene.

3. Das cognomen. Die cognomina waren ursprünglich 
gar nicht und auch später, unter den Plebejern nicht 
regelmässig üblich. Auch waren sie, wie sich aus ihrer 
Bedeutung ergiebt, ursprünglich nur persönlich; erblich 
wurden sie erst durch Abzweigung aus der gens oder der 
Familie. So entstand durch Abzweigung der plebe­
jischen Claudier aus der patricisclien gens Claudia das 
cognomen Marcellus, so dass erstere zum Unterschied 
von den letzteren Claudii Marcelli genannt wmrden. 
Ferner entstand durch Absonderung aus der Familie der 
Scipionen das Haus der Scipiones Nasicae. Da nun Scipio 
selbst schon ein cognomen oder Familienname war, 
führte also diese Familie zwei cognomina. Wertere cog-

b Nach Sulla kamen eine Reihe veralteter oder ganz neuer prae- 
nomina auf, wie Faustus, Paullus, Cossus, Agrippa, Drasus, Germanicus.

b Hübner, Quaestiones onomatologicae Latinae in Ephem. epigr. II 
(1875) p. 20—27.

b Diese sind etruskisch, vgl. Maecaenas. 
b  Diese sind umbrisch oder picenisch.
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nomina konnten noch entstehen durch Adoption oder bedeu­
tende Kriegsthaten, letztere cognomina ex virtute genaimt. 
Der Adoptierte fügt zu den drei Namen seines Adoptiv­
vaters noch das ererbte gentile, in älterer Zeit mit dem 
Suffix anus und in späterer Zeit ohne dasselbe hinzu. 
So war z, B. P. Cornelius Scipio Aemilianus adoptiert 
von P. Cornelius Scipio. Diesem letzteren Namen fügte 
er Aemilianus hinzu, weil er der Sohn des L. Aemilius 
Paullus лvar. Das cognomen ex v ir tute  war meistens 
von dem Kriegsschauplatz oder dem Volke entlehnt, wo der 
Krieg geführt wurde. So P. Cornelius Scipio Africanus. 
Ähnliche cognomina sind Asiaticus, Macedonicus, Dal­
matiens, Numidicus, Balearicus, Creticus (mit Ausnahme 
des ersteren sämtlich Beinamen der Meteller). Solche 
cognomina ex virtute erben sich in der Familie fort. 
Daneben giebt es auch noch Beinamen von volks- 
gemässer Bezeichnung, wie P. Cornelius Lentulus Spinther, 
P. Cornelius Scipio Nasica Serapio.

In der letzten Zeit der Eepublik war es regelmässig, 
die drei Namen in der oben angegebenen Reihenfolge anzu­
führen. In der älteren Zeit dagegen gab es, wie oben an­
gegeben, keinbn.cognomen oder Familiennamen; man setzte nur 
das praenomen und das nomen gentile mit Hinzufügung des 
Namens des Vaters, also z. B. Q. Fabius, Q. F. (Quinti 
filius) oder blos Q. Fabius Q. (Quinti sc. filius).

Andererseits wurde gegen das Ende der Eepublik häufig 
das praenomen weggelassen, in welchem Falle Cicero den 
Gentiluamen hinter das cognomen setzt, z. B. Ahala Servilius. 
Doch ist in späterer Zeit, wo die Bezeichnung durch nur 
zwei Namen die allein übliche war, die Stellung derselben 
wechselnd.

Der Name der Töchter besteht aus dem gentile des 
Vaters und einem praenomen, das aber nicht wie das männ­
liche praenomen abgekürzt geschrieben wird. Bei den Frauen 
war die Namensbezeichnung in verschiedenen Zeiten ver­
schieden. In der späteren Republik wurden sie unter Weg-
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lassimg des Yornameiis meist nur mit dem väterlichen 
Gentilnamen bezeichnet, so z. B. Cornelia, lulia, Antonia. 
Von den Namen der Sklaven und Freigelassenen wird 
weiter unten die Rede sein.

§ 10. Die häusliche Pflege und erste Erziehung des Eindes.

Die erste Nahrung des Kindes bestand, wie bei den 
Griechen und anderen Völkern, in Muttermilch, die ihm aber 
schon in früherer Zeit nicht blos von der Mutter, sondern 
häufig von einer Amme gereicht wurde. Nährte die Mutter 
das Kind selbst, so erhielt dasselbe gleichwohl, wie bei den 
Griechen, eine Wärterin, nutrix assa d. h. trockene Amme 
genannt. Seit der Einführung griechischer Sprache in den 
Schulunterricht war es üblich, den Kindern griechische Ammen 
zu geben.

Die Wiege, cunae, cimabala, hatte wie die griechische 
wohl ebenfalls eine muldenartige Form. Ebenso waren die 
Spielsachen, die das Kind erhielt, den griechischen ähnlich, 
manche sogar, wie der Reif, trochus, sogar aus Griechenland 
e in gefü h r t .P u p p en  bestanden aus demselben Material wie 
bei den Griechen, nämlich aus Thon; doch wurden auch 
welche aus Gyps, Wachs oder Elfenbein angefertigt. Die­
selben Avurden von den Mädchen vor ihrer Verheiratung den 
Laren oder der Venus geweiht. Auch die Unterhaltungs­
und Gesellschaftsspiele der Kinder waren von den in Griechen­
land üblichen nur wenig verschieden.^) Doch ist hinzu­
zufügen, dass manche dieser Spielzeuge erst in späterer 
Zeit aufkanien, manche auch später .gemäss dem verfeinerten 
Geschmack zierlicher und raffinierter fabriziert waren.

§ 11. Die spätere Erziehung.

Im allgemeinen war der Charakter der römischen Er­
ziehung ein r e a l i s t i s c h e r  im Gegensatz zu der die har-

‘) lieber die grosse Beliebtheit dieses Spiels bei den Römern siehe 
(»rasberger I, 8.3.

*) Ausführliches darüber bei Grasberger, Band I.
Z o lle r , Privataltertümer. 15
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monisclie Ausbildung’ des Mensclien bezweckenden idea len  
Richtung der Griechen. ]\tan muss jedoch die römische 
Erziehung der älteren Zeit wohl von der durch griechische 
Einflüsse beherrschten Erziehung der späteren Zeit unter­
scheiden. Nur in der Zeit bis etwa 150 v. dir. finden 
wir die charakteristischen Eigentümlichkeiten der national­
römischen Erziehung. Ihr Prinzip war die Beobachtung und 
Heilighaltung des mos maiorum und damit aller der 
Tugenden, durch Avelche die Römer gross ge>vorden sind. 
Solche Tugenden sind körperliche Tüchtigkeit, Gottesfurcht, 
Ehrfurcht vor den Gesetzen, Gehorsam, Mässigkeit, prak­
tischer natürlicher Л"erstand, Selbstvertrauen und Glaube 
an den Herrscherberuf des Staates. Die Erweckung und 
Erhaltung dieser ererbten Römertugenden Avar aber nicht 
Gegenstand eines besonderen Unterrichts, sondern lediglich 
Aufgabe der häuslichen Erziehung, indem Vater und Mutter 
dem Kinde überall mit gutem Beispiel vorangingen. Auch 
sonst unterAviesen die Eltern das-Kind in allen praktischen 
Thätigkeiten und AvissensAverten Dingen selbst. Ja sogar 
im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der Kenntnis der 
Gesetze Avurden die Kinder anfänglich nur von den Eltern 
unterrichtet.

Bedeutend Avar namentlich der Anteil, den die Mutter  
an der Erziehung der Kinder nahm, indem sie dieselben 
nicht Avie die Griechinnen lediglich den Ammen, Wär­
terinnen und Pädagogen überliess, sondern energisch in 
dieselbe eingriftU)

Seit dem Eindringen griechischer Bildung in Rom änderte 
sich allmählich auch die Erziehung. An die Stelle der Eltern 
oder der sie vertretenden römischen Wärterin und eines 
römischen Pädagogen trat eine griechische Wärterin und ein 
griechischer Pädagoge, die gleich unseren französischen Bonnen

') Tac. Dial. 28. lam primiim .siras cuique filius, ex casta pareute 
natus, non in cella emptae nntricis, sed gremio ac sinn matris edncabatnr, 
cnins praecipia lans erat, tneri donmin et inservire liberis im Gegensatz zu 
der späteren Zeit, wo man die Kinder griecliischen Sklavinnen überliess, 
cp. 29 at ШШС natus infans delegatur graeculae alicui ancillae.
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und Gouvernanten die Aufgabe hatten, den Kindern gleich von 
Jugend auf die Kenntnis der fremden Weltsprache beizu­
bringen.

Die Sitte den Knaben griechische Pädagogen zu 
geben begann gegen das Ende der Republik. Vorher 
hatte man meist römische, wenn nicht der Vater selbst die 
Erziehung übernommen hatte. Der Pädagog hiess vorher 
pedissequus, comes, custos, auch monitor. Doch blieben diese 
Bezeichnungen auch nach dem Aufkommen des griechischen 
paedagogus in Geltung und wurden ohne Unterschied wie 
das letztere Wort für Erzieher römischer л\йе griechischer 
Nationalität gebraucht. Die Pädagogen begleiteten die 
Knaben Avie in Griechenland in die Schule, blieben dort an­
wesend und führten sie AAÜeder aus derselben nach Hause 
zurück. Ihre besondere Aufgabe zu Hause Avar und blieb 
bis zu Ende das Griechischsprechen. Das Amt des Pädagogen 
hörte auf, Avenn der Knabe die toga AÜrilis anlegte, Avas mit 
dem Eintritt der körperlichen Reife, pubertas, geschah. Die 
Grenze dafür Avar ursprünglich scliAvankend und Avard von 
den Eltern und Vormündern festgestellt, Avird jedoch kaum Amr 
dem zurückgelegten 17. Jahre anzunehmen sein. Wenigstens 
Avird in der Seiwianischen Verfassung das Knabenalter bis 
zu diesem Jahre angenommen. Die späteren Juristen fixierten 
die Grenze für Knaben auf das zurückgelegte 14. und für 
]\[ädchen auf das zurückgelegte 12. Jahr. Doch Avurde diese 
juristische Normalgrenze meist überschritten, und nach den 
Untersuchungen Marquardts scliAvankt der Termin für die 
Anlegung der toga virilis zAvischen dem zurückgelegten 14. 
und 16. Lebensjahr.^)

Die Annahme der toga Aurilis Avar mit geAvissen Feierlich­
keiten verbunden. Sie fand regelmässig statt an den Liberalia, 
dem 17. März, und bestand darin, dass der Knabe am Morgen 
vor den Laren des Hauses seine bisherige Kleidung, die mit

q Die Ansichten über den Termin der Anlegung der toga virilis .sind 
sehr verschieden. Siehe darüber Marquardt I* , 12.3, wo auch die ganze 
Literatur angegeben ist.

15*
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einem Purpursaum gezierte Toga, die toga praetexta,^) sowie 
die bulla ablegte, dieselbe den Laren weihte und sich hierauf 
mit der tunica recta und toga virilis,^) d. h. der Toga ohne 
Purpursaum, bekleidete, dann nach einem Opfer unter zahl­
reicher Begleitung von Verwandten, Freunden und Bekannten, 
auf das Forum geführt (in forum deducitur) und zuletzt durch 
Eintragung seines vollständigen Namens in die Bürgerlisten 
in die Gemeinde feierlich aufgenommen wurde. Hierauf folgte 
ein Opfer, das wahrscheinlich auf dem Capitol an dem Altar 
des Liber dargebracht wurde. Die ganze Feier schloss mit 
einem Schmause im Hause der Eltern.

Durch die Annahme der toga virilis erfolgt die privat- 
rechtliche und politische Selbständigkeit des jungen Mannes. 
Er ist zu selbständigen juristischen Akten befähigt und wird 
zum Kriegsdienst herangezogen. In Beziehung auf den 
letzteren Punkt bildete sich aber gegen Ende der Republik 
für die vornehmen jungen Römer die Praxis aus, vor 
dem eigentlichen Eintritt in den Kriegsdienst oder in die 
öffentliche Thätigkeit überhaupt sich einem Feldherrn oder 
einem bewährten Staatsmann zum Zweck der Vorbereitung 
auf den Kriegs- oder Staatsdienst anzuschliessen. Diese 
Lernzeit, die auf die Annahme der toga virilis folgte, dauerte 
ein Jahi' und ist wohl der Grund, weshalb der Termin der 
Pubertät, der ursprünglich später war, auf ein Jahr früher 
gesetzt wurde. Diese Zeit hiess t irocinium und war, je nach 
dem sich der tiro einem Feldherrn oder einem Staatsmann 
anschloss, entweder ein tirocinium niilitiae oder ein tirocinium 
fori. Im ersten Fall trat der junge Mann in die cohors 
eines Feldherrn ein, im anderen Fall лго1ш1е er in Begleitung 
des Staatsmannes, dem er sich angeschlossen, rechtlichen 
und politischen Verhandlungen bei, Avie Cicero dem Augur

‘) Ausser den Knaben trugen die toga praetexta die Iffagistrate und 
die Priester, so lange sie in Funktion waren. Daraus geht hervor, dass 
die toga praetexta ursprünglich nur von den Kijidern der Vornehmen ge­
tragen wurde, um damit ihren zukünftigen Benif als Magistrate anzndeuten. 
Später wurde sie von allen Kindern, die ingenni w'aren, getragen, 

auch toga pura, libera genannt.
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Q. Miicius Scaevola. Dieses tirocinium gait dann als eigent­
licher Abschluss der Erziehung.

§ 12. Der Unterricht. Allgemeines.

Der Unterricht wird teils zu Hause von den Eltern oder 
einem Hauslehrer, teils in Schulen erteilt. Die Schulen zer­
fallen in:

1. Elementarschulen, gehalten von dem literator oder ma­
gister literarius, griech. und Rechenlehrer;

2. Grammatische Schulen, erst in späterer Zeit eingeftthrt 
und gehalten von einem grammaticus;

Я. Rhetorenschulen, ebenfalls erst in späterer Zeit ein­
geführt.

Alle Schulen waren rrivatschulen.
Ausgeschlossen waren vom Unterricht die Gymnastik, 

Musik, bezw. Orchestik, die in dem griechischen Unterricht 
von so hervorragender Bedeutung waren. Die römischen 
Leibesübungen waren zwar den griechischen teilweise ähn­
lich; Laufen, Springen, Ringen, Faustkampf \varen auch in 
Rom üblich; aber diese Uebiingen hatten nicht wie bei den 
Griechen einen besonderen Bildungszweck, sondern waren 
hauptsächlich auf Abhärtung und Ausdauer für den Zweck 
des Kriegsdienstes berechnet. Daher standen auch das Speer­
werfen, das Reiten und Schwimmen und andere speziell 
kriegerische Übungen im Vordergrund. In diesen Dingen 
unterwies zunächst der Vater den Sohn und die älteren die 
jüngeren, und es war allgemein, zu diesem Zwecke auf dem 
Marsfelde zusammenzukommen. In eine Palästra schickte 
man die Knaben selbst dann nicht, als griechische Sitten 
und Gewohnheiten in Rom überhand genommen und das 
national-römische Leben vielfach umgestaltet hatten. Denn 
man hielt nicht mit Unrecht die Palästren für einen Heerd 
der Korruption; schon die Nacktheit der Übenden war für 
das römische Gefühl unanständig. Es gab zrvar in Rom 
Palästren, allein dieselben waren allen Altersklassen zugäng­
lich und hatten nur einen diätetischen, nicht pädagogischen
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Zweck. Ebensowenig wie Gymnastik galt die Musik als ein 
wesentliches Bildungsmittel in Korn, wenn auch in späterer 
Zeit unter dem Einflüsse des Griechentums viele in Musik 
Unterricht nahmen und dieselbe in der Kaiserzeit mit unter 
die Gegenstände der еуул'-/1юд naidela aufgenommen wurde.

§ 13. Der Elementarunterricht.
Die Gegenstände des Elementarunterrichts sind Lesen, 

Schreiben und Rechnen und das Auswendiglernen der zwölf 
Tafeln.

Das Schreiben wurde so gelehrt, dass der Lehrer dem 
Schüler zuerst die Hand führte und dann ihm die Schrift­
züge vorzeichnete. Man bediente sich dabei der Wachstafeln,

Das Lesen schloss sich an die zwölf Tafeln an, die in 
älterer Zeit den alleinigen Lesestoff bildeten und gleich 
unserem Katechismus auswendig gelernt wurden. Dazu kamen 
später noch besondere Diktate (dictata magistri) und latei­
nische Dichter, wie die lateinische Odyssee des Livius Andro- 
nicus und später Yergil und Horaz. Die 12 Tafeln wurden 
noch zu Ciceros Jugendzeit auswendig gelernt ;̂ ) doch wurden 
dieselben л̂ о̂Ы nicht systematisch und der Länge nach her­
gesagt und erlernt, sondern, wie Bernhardy^) wohl richtig 
vermutet, „in einer Auswahl praktischer Formeln und mora­
lischer Aussi)rüche, die gleichsam einen politischen Katechis­
mus bildeten.“ Diesen Unterricht erteilte der literator oder, 
Avie er später auch genannt wurde, der magister literarius. 
Dagegen wurde der Re eben unterricht,^) der лvegen der

b Sen. Ep. 94, ,51:' Pneri aü praescriptnm disennt; digiti illoruiu 
teiieiitnr et aliena mann per literarnni simulacra dneuntur; deinde imitari 
jubentur proposita et ad illa reformare chirograplmm.

b Cic. de legg. IT, 2.3, 59: Discebamns enim pneri XII, nt carmen 
necessarinm, qnas jam nemo discit.

•'*) Bernhardy, röm. Lit. A. 19 und Gfasberger II, 297. 
b ftnindlegend für diese ^laterie ist die TJnter.^nchnng von Friedlein: 

Die Zahlzeichen und das elementare Eechnen der Griechen und Römer 
und des christlichen Abendlandes vom 7—13. .Tahrhnndert, Erlangen 1869, 
S. 87—98, nach der auch >[arfpiardt seine Darstellung in wesentlichen 
Punkten modifiziert hat,
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Kompliziertheit der römischen Zahlzeichen von besonderer 
Schwierigkeit war, einem eigens dafür (pialilizierten Rechen­
lehrer, calculator,  aiivertraiit.

Die Schwierigkeit des Rechnens bestand hauptsächlich 
darin, dass bei den römischen Zahlzeichen die Zahls te l len  
nicht unterschieden werden. Diesem Uebelstand suchte man 
durch ein Rechenbret t ,  abacus, abzuhelfen, welches solche 
Zahlstellen enthielt. Es gab zwei Hauptformen des Rechen­
bretts.

Die eine und zwar die einfachere Form bestand darin, 
dass man das Rechenbrett mit sieben horizontalen Linien ver­
sah, von denen die erste die Tausende, die zweite die Fünf hunderte, 
die dritte die Hunderte, die vierte die Fünfziger, die fünfte 
die Zehner, die sechste die Fünfer, die siebente die Einer be- 
zeiclmete. Wollte man so z. B. 3000 bezeichnen, so legte 
man drei Steinchen, calculi, auf die Linie der Tausender.

Komplizierter sind die Rechenbretter mit v e r t i e f t e n  
E i n s c h n i t t e n  und v e r s c h i e b b a r e n  K n ö p f e n ,  von 
denen sich vier Exemplare erhalten haben. Sie enthal­
ten 9 Einschnitte, von denen 7 gleich den Linien in der 
ersten Form Zahlenstellen enthalten, Avährend der achte 
und neunte Einschnitt zur Rechnung mit den Brüchen 
bestimmt sind.

Die 7 Zahlenstellen sind hierbei folgende:
1 2  3 4 5 6 7

1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1.
Tn jedem Einschnitte sollten nun 9 verschiebbare Knöpfe 

sein. Der Einfachheit halber beschränkte man sich auf 5, 
von denen vier die Einheit in der Zahlenstelle, einer aber 
das Fünffache der Einheit bezeichnet. Dieser letzere Knopf 
ist aber getrennt von den vier ersteren, was dadurch be­
werkstelligt ist, dass der Einschnitt unterbrochen ist und in 
eine obere und untere Hälfte zerfällt. Die vier die Einheit 
bezeichnenden Knöpfe befinden sich in dei' unteren grösseren, 
der einzelne das Fünffache bezeichnende Knopf aber in der 
oberen kleineren Hälfte des Einschuitts.
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2 3 4 5 6 7

So bezeichnet z. В. auf Einschnitt 7 jeder einzelne der 
4 unteren Knöpfe einen Denar, der obere 5 Denare, zu­
sammen —  9. Für die Summen unter dem Denar, dem 
sog. aes excurrens, rechnete man nicht nach Sesterzen und 
Assen, sondern nach Bruchteilen des Denars. Diese Bruch­
teile werden aber nach dem eigentümlichen bei den Römern 
üblichen Duodecimalsystem berechnet, bezw. auf dasselbe 
reduziert. Wollte man also ein As nach diesem Bruch­
system berechnen, so verursachte dies schon eine komplizierte 
Rechnung. Denn ein As ist der sechzehnte Teil des Denar. 
Ein Sechzehntel konnte aber bei diesem System nicht ein­
fach ausgedrückt, sondern musste erst in einen durch 12 teil­
baren Bruch verwandelt werden, nämlich in /̂48, was selbst 
wieder, da es hierfür an einem bestimmten Ausdruck fehlte, 
eine Zerlegung des Bruches in Ь'г4 +  nötig machte. 
So wurde daher ein As ausgedrückt durch denarii semun- 
cia sicilicus, 2 As =  ^h6 durch Vu + V24 =  denarii 
uncia semuncia.^) Der achte Abschnitt des Rechenbretts, der 
6 Knöpfe, 5 unten und 1 oben, enthält, diente für die Berech­
nung der zwölftel, der neunte, der nur 4 Knöpfe unten, aber 
oben keinen hat, für die Berechnung der kleineren Brüche.

‘) Über diese letzteren Ansdrücke s. des Verfassers röm. Staats- nnd 
Rechtsaltertümer 324.
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Beim gewöhnliclien Kopfrechnen bediente man sich 
zur Unterstützung einer gewissen F i n g e r  re chnung,  bei 
welcher die linke Hand durch 18 Figuren die Einer und 
Zehner, die rechte durch ebenso viele die Hunderte und 
Tausende ausdrückte, während man die 10000 und die 
höheren Zahlen durch Berührung eines bestimmten Körper­
teils bezeichnete.^)

Der Recheuunterricht galt dem praktischen Römer für 
besonders Avichtig; deshalb besuchten die Knaben öfters auch 
noch später einen besonderen Rechenkursus.

§ 14. Der höhere Knaben-Unterricht.̂ )
In der älteren römischen Zeit genügte bei der Einfach­

heit der Sitte und Bildung der soeben geschilderte Elementar­
unterricht. Allein seit dem zweiten punischeii Kriege, als 
die Berührung mit dem Griechentum den AVunsch nahelegte, 
mit der gebildeteren Sprache der Hellenen und ihrer Literatur 
bekannt zu werden und deren Bildungselemente sich anzueignen, 
und andererseits das sich komplizierende öffentliche Leben eine 
höhere Bildung für denjenigen erforderte, der in demselben eine 
Rolle spielen wollte, trat das Bedürfnis nach einem höheren 
Unterrichte ein. Den Bildungsstoff zu demselben lieferte 
vor allem die hellenische Poesie; allein es wäre unrichtig, 
daraus den Schluss zu ziehen, dass damit auch zugleich das 
griechische Prinzip einer harmonischen Ausbildung der Seelen­
kräfte in den römischen Unterricht übergegangen wäre. Im 
Gegenteil, der spezifisch praktische Sinn der Römer hatte 
auch bei Aufnahme der griechischen Bildungsmittel nur einen 
praktischen Zweck im Auge, und dieser bestand in der Er­
reichung einer möglichst vollkommenen Herrschaft über den 
sprachlichen Ausdruck oder mit anderen Worten in der Vir­
tuosität in der Beredsamkeit, ohne welche in der Zeit des 
Freistaats nach dem Ausdruck des Tacitus niemand zu

0 Über die Operationen der einzelnen Rechnungsarten s. Friedlein 
§ 124 bis § 1.36.

*) S. über dięses Thema insbesondere Friedländer III®, 329 ff.
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grosser Macht gelangte. Aber nicht nur in der republi­
kanischen Zeit, sondern auch während der Kaiserzeit, wo 
die politische Beredsamkeit verstummte, wurde die Bered­
samkeit immer noch als das лvichtigste Moment der allge­
meinen Bildung betrachtet. Als Vorbereitung im Unterricht 
der Beredsamkeit galt die mit grammatischer und sachlicher 
Erklärung verbundene Lektüre der Dichter. Die Schule, 
in der dieser Unterricht erteilt wurde, ist die des gram-  
maticus. Der erste, der eine solche Schule einführte, soll 
Carvi l ius  gewesen sein, derselbe, dem auch die Unter­
scheidung des G und К im lateinischen AlIЯlabet zuge­
schrieben wird.

Dieser höhere Unterricht lehnte sich zunächst an die 
griechische Poesie an und war infolge davon im wesent­
lichen griechisch. Sehr bald trat jedoch daneben auch la­
teinischer Unterricht im Anschluss an lateinische Lektüre 
auf, )̂ bis zuletzt die Lektüre griechischer und römischer 
Dichter vereinigt Avurde. Andere Gegenstände vuirden da­
neben nicht gelehrt, vielleicht mit Ausnahme von ein wenig 
Geometrie und Musik, letztere auch nur insoweit der musi­
kalische Vortrag für die meisten Gattungen der Poesie ein 
notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil der Kunstform 
war. Alle übrigen Kenntnisse, wie Geographie, Astronomie, 
Philosophie, Geschichte (einschliesslich Mythologie) wurden den 
Schülern nur durch die Lektüre poetischer Werke, also in 
ganz fragmentarischer AVeise vermittelt.

Da die Lektüre nicht nur ihrer selbst willen, sondern 
mit besonderer Eücksicht auf die Sprachfertigkeit getriel)en 
wuirde, so teilt Quintilian die Thätigkeit der Grammatiker 
in die enarratio poetarum und in die recte lofiuendi scientia.

In den ursprünglich rein griechischen Schulen bildete 
Homer die Hauptlektüre, in den später eingeführten Latein­
schulen trat an dessen Stelle die lateinische Odyssee des 
Li\ius Andronicus. Später, als griechische und römische

b Weshalb eine Zeit lang gvainmatici gi’aeci nnd grammatici latini 
unterschieden Averden,
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Scliriftsteller neben einander gelesen wurden, Hess man den 
Livins Andronicns, mit dem sich noch Horaz bei dem 
schlägereichen Orbilius^) abgeqnält hatte, zu Gunsten des 
Originales fallen. Ausser Homer wurden von griechischen 
DichUverken haiiptsächlich Tragödien, lyrische Gedichte, aber 
auch die Komödien des Menander gelesen. Л̂ оп römischen 
Dichtern las man Terenz, später Vergil, Horaz und sogar 
neuere Dichter wie Lncanns und Statins. Von diesen bildete 
im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit Vergil ebenso die 
Grundlage für den lateinischen, wie Homer für den grie­
chischen Unterricht. Später unter Hadrian griff man auf 
Eiinins und Plautus und andere ältere Dichter zurück, die 
unter den beiden Antoniuen, wie es scheint, zu fast unum­
schränkter Herrschaft gelangten.

Die M e t h o d e  bei diesem Unterricht bestand in 
Polgendem:

Zuerst las der Lehrer die gewählte Dichterstelle vor 
und Hess dann dieselbe von Schülefn nachlesen, wobei er 
auf fehlerfreie Aussprache, richtige Abteilung der Sätze und 
richtigen Vortrag hielt. Das A^orlesen hiess dictare; doch 
war dieses Vorlesen sehr häufig auch mit einem Diktieren 
verbunden, was der Mangel an Exemplaren, die jedem 
einzelnen hätten gereicht Averden können, oft zim Notwendig­
keit machte;^) das Nachsprechen der Schüler heisst reddere. 
Hieran knüpfte sich sprachliche und sachliche Erklärung, zu 
welchem Zweck der Lehrer das nötige Material aus der 
^letrik, Musik, Poetik, Literaturgeschichte, Geographie, 
Astronomie, Geschichte, Mythologie und Philosophie bei­
brachte. Dann trat von seiten der Schüler das Memorieren 
fies Gelesenen und teilweise auch schriftliche Ausarbeitung 
über einzelne Punkte des Gelesenen ein. So lange es noch

Ч Hör. Ep. II, 1, 69.
*) Hictata bedeutet daher auch geradezu Sohu]l)ücher. Übrigens 

führte die Häufigkeit des Diktierens gar bald zu einer besonderen Schnell­
schreibekunst, für die es in der Kaiserzeit besondere Sclireiblehrer (notarii) 
gab. Vgl. darüber Grasberger III, 808.
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keine Ehetorenschulen gab, fügten manche Grammatiker auch 
noch einen Kursus der Ehetorik hinzu.

Das Eesultat dieses Unterrichts bezeichnet Cicero mit 
dem Namen humanitas, und die Mittel, um zu dieser zu ge­
langen, mit dem Ausdruck literae oder artes.^) Unter literae 
sind die Kenntnisse zu verstehen, die durch die Beschäftigung 
mit der Literatur vermittelt werden, wogegen mit artes die 
einzelnen Disciplinen objektiv bezeichnet werden; daher artes 
auch gleich doctrinae oder disciplinae, d. h. einzelne zu 
Systemen ausgebildete Wissenschaften, von denen die ersteren 
mehr die spekulativ abstrakten, die letzteren mehr die dem 
praktischen Leben angehörigen Wissenschaften bezeiclmen. 
Bei den Alexandrinern wurde die Zahl dieser einzelnen 
als Unterrichtsgegenstände betriebenen Wissenschaften auf 
7 fixiert, die als Bildiiugsstolfe von allen Kreigeborenen 
wenigstens gekostet sein sollten; sie hiessen, weil sie den 
Kreis des für die Bildung nötigen AVissens umfassten, tyy.vy.Ua 
TtaLdetfima, und als ^ildungsstoffe für die Freigeborenen 
tkevMQia lat. artes liberales oder artes ingenuae. Es sind 
dies die schon in den giiechischen Privataltertümern § 13 
genannten: Grammatik, Ehetorik (womit Poesie mitverstanden 
ist), Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie (avozu Geographie 
gerechnet wurde), Astronomie (in Verbindung mit Astrologie). 
Das Eesultat eines eingehenderen Studiums dieser einzelnen 
Systeme ist doctrina, gelehrte Bildung, auch eruditio; doch 
wird der letztere Ausdruck im Gegensatz zu humanitas in 
dem Sinne gebraucht, dass durch eruditio die Wirkung der 
Studien auf die intellektuelle Bildung und durch humanitas 
die Wirkling derselben auf die Bildung in moralischer Hin­
sicht hervorgehoben werden soll. So deckt sich der Begriff 
der studia humanitatis mit dem der artes liberales, bonae, 
optimae, ingenuae, honestae artes.

') Cic. pro Archia III. Nam lit primnm ex pueris excessit Archias 
atque ab iis artibn?*, quibns aetas puerilis ad h u m a n ita te m  mformari 
solet etc.
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Der Sing’ular discipliiia bezeichnet den ganzen Ünter- 
riclit in seinem s3̂stematisclien Zusammenhang, während 
doctrina die Gelelirsamkeit in Bezug auf den Inlialt angiebt. 
Scientia heisst nur das subjektive Wissen.’)

§ 15. Der rhetorische Unterricht.

Friedländer, Sittengeschichte IIP , 343; Grasberger III, 367.

Die Schule des grammaticus war nur eine Art Pro­
pädeutik für den rhetorischen Unterricht, der als das wiclitigste 
Moment der allgemeinen Bildung und gewissermassen als der 
Abschluss derselben betrachtet wurde. Mochte man die 
Staatskarriere oder die militärische Laufbahn ‘einschlagen, 
immer war Gewandtheit in der Bede unumgänglich; denn 
nicht nur im Senate, sondern auch vor den Soldaten im Felde 
galt es, öfters gut und eindringlich zu sprechen. Eine solche 
Gewandtheit war aber ohne eine fortgesetzte üebung in der 
Beredsamkeit nicht zu erreichen. Daher entstanden schon 
in der Zeit der Republik Rhetorenschulen ,  die diesem 
Bedürfnis entgegenkameii.

Wie die Schule der Grammatiker, so лгагеп auch diese 
Rhetorenschulen ursprünglich griechisch.  Eine lateinische 
Rhetorschule vmrde zuerst von Plo t ius  Gallus  (92 v. Chr.) 
gegründet. Doch herrschte gegen diese sowie andere latei­
nische Rhetorenschulen längere Zeit ein gewisses Vorurteil, 
das erst zur Zeit Casars schwand. Der Unterricht der Rhe­
toren war ein doppelter. Er enthielt nämlich:

1. Vorträge der Rhetoren;
2. schriftliche und mündliche Uebungen der Schüler.

Die Vorträge der Rhetoren waren teils Privatvorträge, 
teils öffentliche Vorträge. In den Privatvorträgen wurden

b Später wurde in Rom ein gewisser Gegensatz zwischen tyy.vylio<; 
^uiófut und den liberales artes statuiert, indem zu den artes liberales 
Rhetorik, Grammatik und Geometrie und zu der iyxvxhoc; naiótia die anderen 
artes gerechnet л^^̂ rden, Doch war die Grenze nicht scharf bestimmt.
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den Schülern didaktische Weisnngen erteilt und auch Reden 
berühmter Redner und sonstige prosaische Musterstücke ge­
lesen und erläutert; dabei schrieben die Schüler den Vortrag 
des Lehrers nach und brachten ihn dann zu Hause ins Reine. 
Solche aufgeschriebene Reden liiessen coinmentarii oder libri. 
Neben diesen Spezialcollegien hielten aber die Rhetoren auch 
öf fen t l i che  Vorlesungen,  die ähnlich wie heutzutage in 
Paris nicht nur von den Studenten, sondern auch von Wissens­
begierigen aus dem grossen Publikum besucht wurden.

Die Uebungen der Schüler  waren teils schriftliche, 
teils mündliche, und dabei war es Regel, dass die schriftlichen 
den mündlichen vorangingen. Schriftliche Hebungen waren:

1. Erzählungen historischer Ereignisse. Damit wurde als 
den leichtesten der Anfang gemacht.

2. Untersuchungen über Wahrscheinlichkeit und Unwahr­
scheinlichkeit von Sagen, wie z. B. über die Wölfin 
des Romulus und Remus,

3. Lob und Tadel berühmter Männer,
4. Allgemeine Themata über Tugenden, Laster, Thorheiten,
5. Vergleichungen, wie z. B. des Stadt- und Landlebens.

Dazu kamen in den lateinischen Rhetorenschulen auch
griechische Uebersetzungen. Erst nach solchen Vorbereitun­
gen begannen die mündlichen Uebungen. Dies waren Uebungs- 
reden oder Deklamationen. Auch hier wurde eine stufen­
weise Reihenfolge der Uebungen beobachtet. Man begann 
mit Monologen, z. B. Agamemnon überlegt, ob er Iphigenie 
opfern soll. Hierauf ging man meist über zu solchen Dekla­
mationen, die eine Aufforderung zur Nachahmung enthalten, 
wobei insbesondere die Reden über Verweichlichung, Ueppig- 
keit u. dergl. zu einer rhetorischen Gewohnheit wurden. Solche 
Moralreden heissen griechisch hr/ni TręoręsTn ly.ol, lateinisch 
suasor iae^)  sc. declamationes. Von dieser mittleren Stufe

*) Doch wird mit diesem Ausdruck nicht nur der moralische Xoyoi 
JtQotQfnrixog, sondern überhaupt das ganze genus deliherativum, die 
politische Rede (als Schulrede), die ja  ebenfalls zu etwas auft’ordern oder 
bestimmen will, bezeichnet. Näheres darüber bei Volkmann, die Rhetorik 
der Griechen und Römer, S. 24.3.
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der rhetorischen mündlichen üebimgen ging' man daun zu der 
höclisten, d. sog. controversiae, über. Unter diesen controversiae 
versteht man erdichtete Streitfälle, in denen die Schüler 
wie Ankläger und Verteidiger auftreten. Äntängs лvllrden 
solche Fälle noch meist dem wirklichen Rechtsleben angepasst. 
Später aber wurden Stoffe erdichtet, die im wirklichen Leben 
entweder selten oder gar nicht vorkamen. Insbesondere 
spielten da Tyrannenmorde, Inceste und sinnlose Gesetze 
eine Rolle.

In den griechischen Rhetorenschulen waren die Contro- 
verseii nicht beliebt; in ihnen traten an deren Stelle meist 
die epideiktischen oder Priinkreden.

In allen grossen Städten des römischen Reichs gab es 
neben den römischen auch griechische Rhetorenschulen; doch 
besuchte in Rom, Italien und den westlichen Ländern die Mehr­
zahl der Schüler die lateinischen Rhetorenschulen, während im 
Orient die griechischen in ausschliesslicher Geltung blieben.

§ 16. Unterricht in Philosophie und Jurisprudenz. Die 
Akademien.

Die grammatischen und rhetorischen Studien wurden in 
der Regel mit der Annahme der toga virilis (oben § 11) 
abgeschlossen, und der junge Römer sah sich jetzt, wenn 
.er die Staatskarriere einschlagen wollte, vor die Entscheidung 
gestellt, ob er die Kriegslaufbahn oder die juristische Kar- 
idere einschlagen wollte. In dem letzteren Falle hatte er 
sich in früherer Zeit behufs einer Art Privatunterweisuiig zu 
einem hervorragenden J uristen zu begeben (tirocinium fori), wie 
Cicero dem Scaevola, Caesar dem Dolabella sich anschloss. 
Bald bildeten sich aber besondere Jiiristenschulen aus, die 
von solchen gehalten wurden, die sich als Rechtslehrer an­
kündigten (qiii profitebantur juris prudentiam). Dieselben 
waren in den ersten Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit 
aocli durchaus private Lehrer.^) Erst in der byzantinisch

b Nach Dernburg, die Institutionen des Gajus, Halle 1869.
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römischen Zeit луиг(1еп Reclitslelirer öffentlich angestellt und 
besoldet.

Die Vorträge waren wie die der Rhetoren zum 
Teil öffentlich, *zum Teil nur für die Schüler bestimmt. In 
den letzteren w rd e Casuistik und Controverse des Privat­
rechts mit gleichzeitiger Weiterbildung in der rhetorischen 
Technik geübt. Doch waren solche juristische Studien in Rechts­
schulen keine Vorbedingung für die jinistische Karriere, da 
auch solche, die ihre juristischen Kenntnisse nur in der 
Praxis erworben hatten, zur Assessur befähigt луагеп. Doch 
war mit der Ausbildung des Rechts als Wissenschaft ein 
fhenretischer Unterricht mit der Zeit unentbehrlich.

Neben der Vorbereitung für den juristischen Beruf in 
juristischen Vorlesungen trieb man sehr häufig auch ph i lo ­
sophische  Studien. Diese begann der junge Römer eben­
falls nach Beendigung des rhetorischen Unterrichts und der 
Anlegung der toga virilis. Der philosophische Unterricht 
bezog sich auf Logik, Ph}"sik und Ethik; bei den Platonikern 
war damit noch das Studium der Mathematik verbunden. 
Die Philosophen, die sich in Rom niederliessen, wirkten 
teils als Erzieher und Berater einzelner, teils gründeten sie 
Schulen nach dem Muster der athenischen Philosophen­
schulen. Von Hadrian wurden von Staats wegen zwei grosse, 
teilweise unseren Universitäten ähnliche Anstalten gegründet, 
nämlich in Athen und Rom. Dieselben beschränkten sich aber 
nicht auf Philosophie, sondern erstreckten sich auch auf Rethorik 
und Poesie. In Athen Avurden nämlich für die philosophischen 
und rhetorischen Studien durch Hadrian von Staats wegen 
Lehrstühle ((>Q(n>oi) errichtet und zwar; 1) ein Lehrstuhl der 
Rhetorik vorzugsweise, 2) ein Lehrstuhl für die rednerische 
Behandlung von Prozessen, 3) Lehrstühle für die Philosophie 
an den vier grossen Philosophenschulen. In Rom selbst 
stiftete Hadrian das Athenaeum ,  eine Anstalt, an der 
vom Staate angestellte Dichter, Rhetoren und Philosophen 
Vorlesungen hielten. Die an beiden Anstalten vom 
Staate fest angestellten Lehrer erhielten vom Staate einen 
bestimmten gewöhnlich in Diäten zugewendeten Gehalt und
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bezogen ausserdem noch von den Sclinlern ein Honorar für 
die Yorlesimgen.

x\nsser diesen beiden Staatsakademien gab es aber auch 
noch andere gelehrte Anstalten, wo in ähnlicher Weise 
philosophische und andere Studien getrieben wurden, so in 
Rhodos, Tarsos, vor allem aber in Alexandria, wo man sich 
insbesondere mit der Erklärung der -alten Schriftsteller 
befasste.“)

§ 17. Der Mädchenmiterricht.®)

In den älteren Zeiten erhielten die Mädchen der 
besseren Stände ihren Unterricht zu Hause, und nur die 
ärmeren besuchten eine Schule, wo sie dann gemeinsam mit 
den Knaben unterrichtet wurden. Die Unterweisung in der 
Poesie erteilte entweder die Mutter selbst oder ein dafür 
besonders bestellter Lehrer im Hause. Ebenfalls im Hause 
und von der Mutter lernten die Mädchen die weiblichen 
Arbeiten, in denen auch des Augustus Töchter und Enkelinnen 
unterrichtet wurden. Ein ganz besonderer AYert Avurde auf 
die Ausbildung der Mädchen in Musik gelegt, und zwar 
wurde sowohl Gesang Avie das Spiel auf Saiteninstrumenten 
geübt. Später wurden die Mädchen auch im Tanze unter­
richtet.' )̂ Aber auch in den AYissenschaften, wie Philosophie 
und Rhetorik, genossen manche Unterricht. So wird von 
Cornelia, der Tochter des Q. Caecilius Metellus Scipio und 
Gemahlin des Pompejus berichtet, dass sie in der Literatur, 
Afusik und Geometrie wohl geübt war und auch philoso­
phischen Unterricht mit Nutzen genossen hatte. Auch Grie-

b Xähere.s über die Einriclitiuigeu dieser Anstalt siehe Grasherger 
Rl, 442 ff. Über Profess(»reii tmd Studenten der röinisclien Kaiserzeit 

auch Grdl, Kulturbildcr aus Hellas und Rom I ", 19.
Über das studentische Treiben an diesen Akademien, über 

Studentenverbindungen u. dgl. s. Grasberger III, 409.
■’) Grasberger III, 521.
*) Hieser bestand vorzugsweise in rytluniscben Betvegungen des Ober­

körpers und der Arme und trug mit bei zu der ttrazie i)i Gang und 
Haltung der Römerinnen, s. Friedländer I®, 414.

Z o lle r, Privataltertümer. lö
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chisch lernten die Mädchen eifrig, und es wurde unter den 
Frauen früh Mode, Griechisch statt Lateinisch zu reden oder 
griechische Phrasen in die lateinische Konversation einzu­
flechten. Doch wird dies Kokettieren mit dem Griechischen 
scharf gegeisselt von Juvenal,^) ebenso das Prunken mit 
allerlei Kenntnissen.

§ 18. Schuleinrichtungen.
Die Schulen der Elenientarlehrer und Grammatiker in 

Rom befanden sich meist in Tabernen (pergulae), die nur 
durch einen Vorhang von der Strasse getrennt waren. In 
zahlreicher besuchten Schulen unterrichteten mehrere Lehrer 
in verschiedenen Klassen, zu welchem Zwecke der literator 
oder grammaticus sich je nach dem einen oder mehrere Ge- 
hülfen (subdoctores, vTvodiddaxa'Aoi) halten musste. Die Päda­
gogen, die den Knaben in die Schule begleiteten, blieben 
auch л\̂ а11геш1 des Unterrichts da. Der Unterricht, der am 
frühen Morgen begann, dauerte bis zum i)randium, um nach­
mittags wieder zu beginnen. Auch sonst gab es Pausen. 
Was die Disciplin betrilft, so spielte, wie wir wissen, der Stock 
in der römischen Schule eine grosse Rolle.

Der Besuch der Elementarschule begann in der Regel 
mit dem siebenten Jahre. Das Schuljahr fing im März nach 
den Quinquatrien an. Doch ist es sehr fraglich, ob dasselbe 
eine grössere Unterbrechung durch viermonatliche Sommer­
ferien gehabt hat oder nicht.

Von anderen FerieiU) sind zu nennen:
1. Die Q u in q u a tr i e n .  An diesem Tage, an welchem 

das Schuljahr begann, hatte die Schuljugend ihr beson­
deres Fest. Es fand statt am 19. März. Später wur-

q Sechste Satire 18,5 ff.
*) Der Blaustrumpf ist dem Dichter noch unausstehlicher als die 

Liebhaberin des Weins s. VI, 4,34.
*) Ferula genannt, s. Martial X, 60 ferulaeque tristes, sceptra paeda- 

gogorum.
*) Siehe hierüber besonders Gttll, Schulferien in Griechenland und 

Rom in der Allg. Oesterr. Literatur-Zeitung 1885, Nr. 7 und 8.
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feiert zu Ehren der Minerva, der Beschützerin aller Kunst­
fertigkeiten sowie auch der geistigen Professionisten. 
Von dieser Göttin hatte auch das Minerva! seinen Na­
men, das heisst das Aufnahmegeschenk, welches die 
neu eintretenden Schüler den Lehrern darzubringen pfleg­
ten; auch bezahlten die nicht monatlich das Schulgeld 
entrichtenden älteren Knaben an diesem Termine das 
Honorar für das abgelaufene Schuljahr,

2. Die Sa turna l ien ,  die am 19. Dezember begannen 
und später auf 7 Tage sich ausdehnten.

3. Die nundinae  oder Markttage, die die achttägige 
Woche abschlossen.

4. Einzelne Feiertage, wie der Xeujahrstag, das Familien- 
und Verwandtschaftsfest der Caristinen und das speziell 
städtische Siebenhügelfest, septimontium. Dazu ka­
men sicherlich auch noch die grossen Staatsfeste, an 
denen Festspiele stattfanden. Solcher jährlichen Schau­
spiele gab es in der Eepublik sieben; unter Augustus 
aber füllten sie schon 66 Tage aus, wovon 14 auf den 
('ircus und 48 auf das Theater entfielen.

Sehen wir von der zuletzt genannten Vermehrung 
der Festspiele unter Augustus und den unseren Sonn­
tagen ähnlichen nundinae, an denen, wie es scheint, für 
gewöhnlich freigegeben wurde, ab, so betrugen die unter 
der Eepublik üblichen Ferientage zusammen etwa 22 
Tage, vorausgesetzt, dass es keine Sommerferien gab. 
Diese letzteren aber sind controvers.^) Zu vergessen

9 Vierraonatliche Sommerferieii werden angenommen von Bernhard}^, 
Grundriss der röm. Lit.®, 49, Grasberger 11, 251, Marquardt, Privatleben 
I S. 92, Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 1 ®, 285, 
und Becker Gallus II®, 86, dagegen verworfen von Göll, Becker-Göll 
Gallus II, 88. Die Annahme der viermonatlichen Sommerferien beruht auf 
der Interpretation, welche K. P. Hermann in seiner Abhandl. de loco Horatii 
Serm. I, 6, 74—76, der genannten Stelle nach früherer Lesart gegeben h a tte : 

Ibant o c to n is  referentes Idibus a e ra .
Hermann bezog nämlich octonis Idibus auf die einzelnen Monate, wonach 

also die Knaben in der Schule zu Venusia an den Iden jedes der 8 Monate des
Iß*
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ist dabei nicht, dass es sich nicht um staatlich 
fixierte Ferien handeln kann, da ja die Schule ledig­
lich Privatsache war. Das^Wahrscheinlichste ist daher, 
dass, da in den lieissen Sommermonaten, луо Rom so 
häufig von Fiebern heimgesucht wurde, das Schulhalten 
sich Avohl meist von selbst verbot, die Lehrer ent­
weder aus eigener Initiative oder in Uebereinstimmung 
mit den Eltern werden freigegeben haben.

Auch über das Schulgeld herrschen verschiedene An­
sichten. Am besten ist es hierbei, sich an die Angabe der 
Diokletianischen Edikte zu halten, die bei aller Verschieden­
heit in früherer Zeit doch im ganzen dem allgemeinen Usus 
werden entsprochen haben. In diesen ist das Maximum 
angegeben, das die Lehrer der einzelnen Lehrgattungen er­
halten sollten. Es sollten nämlich monatlich erhalten:

1. Der Turnmeister 50 Denare^) (=  Mark 1,25).
2. Der Aufseher, der das Kind zur Schule führt, 50 Denare.

Schuljahres ihr Scluilgeld entrichtet hätten. Daraus ergeben sich dann 
durch Subtraktion die vienuoiiatlicheii Souiinerferieii. Diese Inter­
pretation und die daraus gezogenen Schlüsse sind aber dadurch hinfällig 
geworden, dass die neueren Herausgeber des Horaz im Anschluss an die 
erste und zweite Klasse der Handschriften und gestützt auf die Scholien 
eine andere Lesart als richtig festgestellt haben, nämlich: 

octonos referentes Idibus ae r is
was =  octonos asses aeris ist und besagt, dass die Knaben an den Iden 
das aus acht Assen bestehende monatliche Schulgeld entrichtet haben. 
Auf Grund dieser neueren Lesart verwirft Göll die viermonatlichen Sommer­
ferien, weil diese lediglich in der falschen Lesart einen Anhaltspunkt ge­
habt hatten. Doch geht meines Erachtens darin Göll zu weit. Die alte 
Lesart der Stelle des Horaz ist freilich preiszngeben, allein ob nicht trotz­
dem im Sommer freigegeben wurde, ist eine andere Frage. AVir möchten 
dieselbe auf Grund allgemeiner Erwägungen klimatischer Art und mit 
Rücksicht auf den noch jetzt in Italien bestehenden Brauch und einzelne 
andere, hier nicht weiter zu erörternde Andeutungen anderer Schriftsteller 
bejahen.

*) Zu bemerken ist, dass diese Denare der späteren Zeit wohl von 
dem früheren Denar unterschieden werden müssen. Der frühere Denar 
betrug etwas Aveniger als ein Frank, der damalige aber nach Hultsch, 
.Tahrb. für Philol, 1880, 1. H., S. 17 ff. nur 0,02.0.38 Mark =  etwa 2*/» Pfg.; 
die angegebene Summe von öO Denaren betrug danach nur etwa Mark 1,25.
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3. Der Lesemeister 50 Denare.
4. Reclieiilelirer 75 Denare.
5. Lelirer der Gescliwindsclirift 75 Denare.
6. Lehrer der Büchersclirift 50 Denare.
7. Sprachmeister (grammaticns) 200 Denare.
8. Rhetor 250 Denare.

Doch verstehen sich diese m o n a t l i c h e n  Unterrichts­
löhne wohl vom E i n z e l n e n  und nicht von der ganzen 
Klasse. Danach betrug also das j ä h r l i c h e  Schulgeld, das 
der Knabe dem Grammaticus zu entrichten hatte, 2400 Denare 
oder 60 Mark.

K a p i t e l  III.

Die römischen Sklaven.
Becker-Göll Gallus II, 115; Marquardt 1'̂ , 135; Guhl und Koner®, 681;

H. Wallon, Histoire de l’esclavage dans l’aiitiquite, 3. Bde, Paris 1847.

§ 19. Die verschiedenen Sklavenarten nach ihrer Entstehung.
Wie bei den Gilechen gilt bei den Römern der Sklave 

als lebendiges Werkzeug und Besitztum. Er ist eine Sache, 
res, und keine Person, caput; deshalb ist auch der Verlust 
der Freiheit eine capitis deminutio und zwar capitis deminu­
tio maxima. Nach der Entstehung sind zu unterscheiden:

1. V er пае, d. h. im Hause geborene, von Sklaven er­
zeugte Sklaven. Da sie in Gemeinschaft mit den 
Kindern des Hauses aufgezogen ivorden waren, so 
genossen sie gewisse Freiheiten, die den anderen Skla­
ven vei’sagt ivaren.

2. K r i e g s g e f a n g e n e .  Doch gelangten solche nur in 
älterer Zeit unmittelbar durch die Gefangenschaft in 
die Sklaverei^); in späterer Zeit geschah dies mittelbar 
und zwar dadurch, da ŝ nach einem Siege oder der 
Eroberung einer Stadt die Kriegsgefangenen vom Quästor

b S. Becker-Göll II, 91.
b Daher mancipium von manu capere (ex hostibus).
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verkauft wurden. Dies heisst sub hasta venire oder 
sub corona venire. Durch die liasta soll der öft'entliche 
Charakter des Kaufs bezeichnet werden. Der Ausdruck 
sub corona venire kommt von dem Kranze^), der dem 
Sklaven während des Verkaufs aufgesetzt wurde. Doch 
bezieht sich der Ausdruck nur auf Verkäufe von seiten 
des Staates,
К a u f s к  1 a V  e n. Diese konnten wohl auch hervorgehen 
aus dem oben genannten Verkauf der zur Kriegsbeute 
gehörigen Gefangenen von seiten des Staates; meistens 
versteht man aber darunter diejenigen Sklaven, die durch 
p r i v a t e n  Verkauf in die Hände eines anderen Be­
sitzers übergegangen sind. Dabei sind tvieder zu un­
terscheiden diejenigen, die von einem Besitzer durch 
Verkauf an einen anderen im Stillen übergegangen sind, 
und diejenigen, die durch Sklavenhändler importiert und 
ölfentlich auf Märkten dem Verkaufe ausgesetzt waren. 
Diese Sklavenhändler (mangones, venalicii) hatten sie 
entweder vorher ebenfalls von der Kriegsbeute oder auf 
den grossen Sklavenmärkten des Ostens erstanden, wo­
hin sie zum Theil durch Menschenraub von seiten der 
Seeräuber gekommen waren. Die Sklavenhändler waren 
für ihre Ware verantwortlich. Ausserdem bestimmte 
ein altes Edikt der Aedilen, dass die zum Verkaufe 
ausgebotenen Sklaven einen Zettel, titulus, am Halse 
tragen sollten, auf л\̂ е1с11ет Geburtsland, Alter, Be­
fähigung und Gebrechen angegeben seien.

Der Nationalität nach waren diese Kaufsklaven 
meist Orientalen, wie Syrer, Lyder, Phryger, Karer, 
Kappadozier, doch gab es auch Germanen, Gallier, 
Numidier und Neger, Unter den letzteren Nationalitäten

b Was der Kranz bedeutet, darüber herrschen verschiedene Ansichten, 
Die einen meinen, er bezeichne die Schenkung des Lebens, Becker bringt 
die corona in Gegensatz zu dem bei Privatversteigerungen üblichen pileus 
und sa g t: Wie bei Privatversteigerungen der pileus, besagte bei Auktionen 
von seiten des Staates die corona, dass für die Sklaven bezüglich der 
Fehler und Gebrechen keine Gewähr geleistet werde,
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nahm man Germanen und Gallier (später mit Vorliebe 
Kappadozier) gern zu Sänftenträgern, Numidier zu Vor­
reitern, Neger als Luxussklaven.

Die Preise, die man für die Sklaven bezahlte, waren 
sehr verschieden. Nach Horaz^) wurden für einen ge­
wöhnlichen Haussklaven 500 Drachmen bezahlt; in den 
Digesten wird ein solcher nur auf den dritten Teil die­
ser Summe taxiert. Dagegen wurden für feinere Sklaven 
zum Teil ungeheure Preise bezahlt.

§ 20. Die verschiedenen Arten der römischen Sklaven nach 
ihrer Verwendung.

Im allgemeinen war die Verwendung der Sklaven bei den 
Römern dieselbe wie bei den Griechen (s. oben Griech. Privat­
altertümer § 16). Nur sind wir über dieselbe bei den Römern 
genauer unterrichtet. Man unterscheidet im allgemeinen die 
familia urbana von der familia rustica; dazu kam aber noch 
wie in Griechenland die Verwendung von Sklaven zu indu­
strieller Thätigkeit und zu selbständiger Geschäftsführung.

I. Die fami l ia  urbana. Im allgemeinen lassen sich in 
der familia urbana zwei Klassen von Sklaven unter­
scheiden, nämlich die ordinarii und vulgares.^)

1. die ordinari i  d. h. solche, die eine angesehenere 
Stellung im Hause haben, weshalb sie auch hones- 
tiores genannt werden. Zu ihnen gehören:
a. diejenigen, welche für die V erwal tung  des  

H ausesverw endetw urden .  Derjenige,welcher 
an der Spitze des Hauswesens stand, hiess in alter 
Zeit a triensis .  In späterer Zeit fand eine Trennung 
der Funktionen desselben statt, indem ein eigener

>) Sat. II, 7, 43.
0  Daneben werden noch bei Ulpiaii Dig. XLVII, 10, 15, mediastini und 

qnalesquales genannt. Allein die mediastini sind auch vulgares, nur haben 
sie wohl (nach Göll) keinen bestimmten Dienst. Häufig erschienen sie als 
Gehülfeu der Ärzte neben den unctores. Was unter den qualesquales 
zu verstehen, ist, wie überhaupt die Unterscheidung bei Ulpian, unklar,
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Verwalter für das Rechimng-swesen und wieder 
ein besonderer für die Verwaltung des Inventars er­
nannt wurde. Letzterer liiess nun speziell atriensis, 
während die Keclinungsfülirung und die Kasse 
einem procurator oder dispensator unterstand, 
der auch der Stellvertreter und Bevollmächtigte des 
Herrn bei Geschäften ist, die derselbe nicht persön­
lich verwaltet. Unter dem atriensis stehen dann 
die ebenfalls zu den ordinarii gerechneten Sklaven, 
denen die Oberaufsicht über gewisse Teile des 
Hauswesens übertragen ist, л\че der cellarius 
oder promus, welcher die Aufsicht über die cella 
peiiaria und viiiaria hatte, der Chef der Küche, 
supra cocos, archimagirus, der Chef der Tisch­
bedienung, tricliniarcha, dessen Leitung selbst 
wieder ein ganze Reihe von Sklaven unterstand;

b. für die Gesundheit die medici, chirurgi, iatra- 
liptae;

c. für gelehrte Bildung und. T^nterhaltung; hier 
kommen zunächst diejenigen in Betracht, welche 
man zum Zweck der gelehrten Unterhaltung hielt, 
die literati, die hauptsächlich benutzt iverden als 
Vorleser, anagnostae. Auch gehören hierher die 
librarii, die zum Schreiben benutzt wurden und 
die Bibliothek in Ordnung zu halten hatten. Zur 
Unterhaltung dienten ferner die s.Muphoniaci, 
eine Art Hauskapelle, zu welchen noch später 
Mimen und andere Künstler hinzukamen. Eine 
besondere Art von Sklaven, die zur Unterhaltung 
dienten, waren die moriones oder fatui, blödsinnige 
^lenschen, mit denen man zu eigener Erheiterung 
allerlei Scherz trieb;

d. zur Erziehung der Kinder; von diesen, den Pä­
dagogen, ist sclion oben die Rede geAvesen;

e. für die perscuiliche Bedienung des Herrn oder 
der Hei’riii; von diesen gehören hierher nur die de- 
licati oder delicatae, d.h. feinere Pagen und Zofen.
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Übrigens liiessen die genannten, die sonst 
bessere Sklaven waren, streng genonnnen nur dann 
ordinarii, луелш sie selbst andere Sklaven unter sich 
hatten, welche letzteren im Gegensatz zu den 
ordinarii vicarii liiessen.
Die vu lgares ,  die gewöhnlichen Sklaven. Diese 
zerfielen:
a. in solche,  we lche  im Hause e in e  best immte  

untergeordnete  Verr ichtung hatten.  Dahin 
gehört vor allem der Thürhüter, janitor oder 
ostiarius, Avelcher nach alter Sitte wie ein Hund 
an einer Kette lag; ferner gehören in diese 
Klasse die gewöhnlichen Kammerdiener (cubicularii) 
und Kammerfrauen, die teils die Besuche anzu­
melden, teils die Toilette des Herrn und der 
Herrin zu besorgen hatten. Sie sind in zwei 
stationes geteilt, von denen die eine den Tages­
und die andere den Nachtdienst besorgte;^)

b. in so lche ,  w e lche  für die B e g l e i t u n g  
a u sse rh a lb  des Hauses  best im mt waren.  
Hier sind vor allem zu nennen die pedisequi und 
pedisequae und die anteambulones, von denen, 
wie die Namen zeigen, die einen vorauszugehen 
und Platz zu schaffen, die anderen zu folgen und 
dabei gewisse \^errichtungen hatten, ln diese 
Klasse gehören ferner die Sänftenträger (lecti- 
carii) Vorreiter u. a. Ein wichtiges Amt war 
das des no mene lat  or, d. h. eines personal- 
kundigen Sklaven, der dem Herrn bei seinen 
Ausgängen die Namen der Begegnenden nannte, 
deren Bang und vornehme Geburt odei* sonstige 
Bedeutung einen verbindlichen Griiss oder eine 
Anrede wünschenswert erscheinen Hessen, ln 
sehr grossen Häusern, wo die Anzahl der täg-

b So erklärt Marquardt die zwei stationes, während Friedländer in 
<lenselbeu ZAvei verschiedene Rangklassen erkennen will.
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lich Salutierenden sehr bedeutend war, hatte der 
nomenclator auch bei den Anmeldungen zu 
funktionieren.

II. D ie  fami l ia  rust ic  a. An der Spitze einer grösseren 
Landwirtschaft stand, wenn der Herr diese nicht 
selber führte, ein procurator  als dessen Stellvertreter; 
unter diesem steht der actor und der v i l l i c u s ,  von 
denen der erstere das Rechnungswesen und der letztere 
die eigentliche Oekonomie unter sich hatte. Bei 
kleineren Gütern waren die Funktionen beider wohl auch 
in einer Person vereinigt. Unter dem villicus steht 
dann im einzelnen die selbst wieder verschiedenen Auf­
sehern unterstellte familia rustica. Zur Zeit der 
grossen Gütercomplexe oder Latifundien stieg die Zahl 
der zum Ackerbau oder der Vieh Wirtschaft verwendeten 
Sklaven zuweilen auf 10000 bis 20000 Köpfe.

III. Industr ie sk laven .  Solche gab es in Rom ebenfalls 
in sehr grosser Zahl, für die mannigfachsten Beschäf­
tigungen und zAvar derart, dass man dieselben entweder 
als Arbeiter für ein eigenes Geschäft hielt oder an andere 
vermietete. Daneben kam es aber auch vor, dass man 
einem Sklaven gestattete, eigene Geschäfte zu machen 
und sich dadurch ein eigenes Vermögen, peculium, zu 
sammeln. Natürlich war dies nur ein prekärer Besitz; aber 
in der Regel wurde es dem Sklaven gelassen, der es dann 
meist zum Loskauf aus der Sklaverei verwendete.

§ 21. Bechtliche Stellung und Behandlung der Sklaven.
Die Behandlnng der Sklaven hängt auf das Innigste mit 

ihrer rechtlichen Stellung zusammen; doch war dieselbe 
nicht lediglich von der letzteren abhängig, vielmehr machten 
sich auch noch andere Einflüsse geltend, wie politische Er­
wägungen, Charakter der Herrn und der Sklaven u. a.

I. D ie  rechtl iche  Ste l lung  der Sklaven.  Wie in 
Griechenland gilt auch bei den Römern der Sklave als eine 
Sache, über die dem Herrn jede beliebige Verfügung zusteht; 
er kann ihn martern, töten, verkaufen, verstossen und
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dem Himgertode aiissetzen, olme dass dem Sklaven 
irgend ein Schutz von seiten des Staates gewährt wird, 
wie dies in Athen der Fall war.^) Diese Rechts- 
autfassung änderte sich erst sehr spät in der Kaiser­
zeit, indem einerseits den Sklaven gewisse persönliche 
Rechte in beschränktem Sinne zugestanden wurden, wie 
eine Art Ehe (contubernium), hhgentum (peculium), 
Fähigkeit zu testieren, gewisse Verwandtschaftsrechte, 
und andererseits ihm ein gewisser Rechtsschutz zu teil 
wmrde. So wurde schon am Anfänge der Kaiserzeit durch 
eine lex Petronia den Herren die Befugnis genommen, 
Sklaven zum Tierkampf zu verurteilen, ebenso wurde 
den Sklaven das Recht zuerkannt, über harte Behand­
lung ihrer Herrn sich beim praefectus urbi zu be- 
schw'eren, der nach einem Rescript des Kaisers An­
toninus Pius die Befugnis erhielt, den Sklaven an 
einen anderen HeiTii zu verkaufen. Diese Massnahme 
war der attischen Sitte entlehnt. (S. Griech. Privat­
altertümer § 17.) Am wichtigsten aber war die 
Verfügung des Hadrian, durch die den Herren das 
Recht genommen wurde, Sklaven willkürlich zu töten, 
zu martern oder an einen len о oder lanista zu ver­
kaufen. Durch Constantin endlich wurde die Tötung 
eines Sklaven für Mord, homicidium, erklärt. Dement­
sprechend gestaltete sich das Los der Sklaven im Ver­
laufe der Kaiserzeit immer günstiger, was teils dem 
Einfluss der humanen Philosophie der Kaiserzeit, teils 
den schon lange vor Constantin sich geltend machenden 
Ideen des Christentums, teils der Veränderung der 
politischen Verhältnisse^) zuzuschreiben ist.

b In Athen war, wie Griechische Privataltertümer § 17 gezeigt, die 
Todesstrafe verboten, und gegen grausame Behandlung konnte der Sclave sich 
durch das Verlangen verkauft zu werden schützen.

‘̂) InsofeiTi durch das despotische Kaisertum die Unterschiede zwischen 
*Lu Ständen allmählich aufgehoben und in dem dadurch geschaffenen 
Komplex von Unterthanen auch die Unterschiede zwischen Bürgern und 
^'ichtbttrgern, Freien und Sklaven bis zu einem gewissen Grade verwischt 
âirden,
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Aber abgesehen von dieser späteren, {Tiircli be­
sondere Verhältnisse beeinflussten Zeit war die Stellung 
der Sklaven vollkommen rechtlos.

II. Behandlu ng  der Sklaven.  Im allgemeinen ist zu 
sagen, dass dieselbe in Korn viel strenger лvar als in 
Griechenland; im wesentlichen hängt dies mit dem 
Nationalcharakter der Römer zusammen. Doch sind in 
der Behandlungsweise der Sklaven, abgesehen von der 
späteren Zeit unter den Kaisern, auch in der national­
römischen Zeit zwei Perioden zu unterscheiden:

1. Die ä ltere  Zeit ,  wo die ganze Familie nur wenige 
Haussklaven zählte und die letzteren in engen Be­
ziehungen zur Familie standen. Von diesen wenigen 
Haussklaven, die auch gemeinschaftlich mit der Familie 
asseii, wurde in der Regel nur einer zur eigent­
lichen Bedienung des Herrn verwandt; daher er­
klären sich auch die Namen, welche diese älteren 
Sklaven führten, wie Marcipor, d. h. puer Marci, 
Sklave des Marcus, Publipor, Quintipor, Caipor. 
In dieser Zeit erscheinen die Sklaven auch noch 
täglich einzeln vor ihrem Herrn, um ihm guten 
Morgen und gute Nacht zu Avünsclien. Auch nahm 
der Herr mit seiner Familie häufig teil an der 
Hochzeit seiner Sklaven, wenn dieselben eine 
Sklavenehe, contubernium, eingingen.

2. D ie  Zeit  der grossen  S k l a v e n w i r t s c h a f te n .  
Die Zunahme der Zahl der Sklaven in späterer 
Zeit löste das enge Band, das bis dahin die Sklaven 
mit der Familie verknüpft hatte. Infolge davon 
hörten auch die persönlichen Rücksichten auf, die 
bis dahin auf die Behandlung der Sklaven einge­
wirkt hatten. Doch ist noch immer ein Unterschied 
zwischen der familia rustica und der familia urbana 
zu machen. Am schlimmsten gestaltete sich die 
Lage der Sklaven in der familia rustica. Denn auf 
dem Lande gebot seit der Entstehung der grossen 
Gütercomplexe nicht mehr der Herr in eigener Person,
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sondern der villicus, der, selbst ein Sklave, nur durcli 
die Furcht lierrsclite, welche die ihm Untergebenen vor 
seinen Strafen empfanden. l)ie Behandlung wurde 
mit der Zeit so grausam, dass die Verweisung eines 
Sklaven aus der familia urbana in die familia 
rustica als eine Art Verstossimg ins Exil betrachtet 
wurde. Doch Avar auch die Lage der familia urbana 
mit Ausnahme weniger bevorzugter, die in ein 
näheres Verhältnis zu ihren Herren traten,^) eine 
keineswegs beneidenswerte. An Stelle des alten 
gemütlichen Zusammenlebens war eine steife Eti­
kette getreten, deren Uebertretung oft mit den 
grausamsten Strafen geahndet wurde. Dies ge­
schah auch sonst bei dem geringsten Versehen, das 
sich ein Sklave oder eine Sklavin zu schulden 
kommen liess.

D ie Stra fen  waren durchgängig körperliche. 
Etwas ganz Gewöhnliches waren Ohrfeigen und 
Faustschläge in das Gesicht, colaphi; zu den milden 
Strafen zählt auch noch die Verweisung in das ergas- 
tulum. Der Ausdruck kommt aus dem Griechischen 
(tQyaoTQüv, von eęyaLeod^ai) und bedeutet Zuchthaus 
und Korrektionshaus. Es gab deren sowohl öffentliche 
für Sträflinge und Schuldner, als auch private für 
Sklaven, welche dahin sowohl des Abends, nachdem 
sie während des Tages mit Ketten auf dem b'elde 
gearbeitet hatten, in sicheren Gewahrsam, als auch 
bei Tage zur Strafe für irgend ein Vergehen gebracht 
wurden. Solche ergastula befanden sich sowohl über 
als unter der Erde. Die Aufsicht über das ergastulum 
führte ein Sklave, ergastularius; die daselbst einge- 
sperrtenSklaven hiessen ergastula(Plural Avie mancipia, 
servitia) oder ergastuli.^) Die Privatergastula Avurden 
unter Hadrian aufgehoben.^) Eine etwas stärkere

b Wie z. B. Tiro zu Cicero.
Siehe SaalfeW, Tensaurus Italograecus, Wien 1884, 462. 

®) Schuch, l*rivatalt*»-tünier, Karlsruhe 1842.
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Strafe waren die Schläge mit fustibus oder virgis, 
oder mit loris oder der scutica, einer Lederpeitsche.

Noch schlimmer war die Bestrafung mit dem 
flagellum oder flagrum, einer aus starken Knoten­
stricken oder Draht geflochtenen, mit Stacheln, 
scorpiones oder stimuli, versehenen Knute.

Eine andere Strafe bestand in dem Tragen der 
furca,  die die Gestalt einer Y  hatte. Dieselbe 
wurde über Nacken und Schultern gelegt und die 
Hände daran festgebuiiden. Zu unterscheiden davon 
ist das patibulum, ein blosses Querholz, das man 
über Nacken und Schultern legte und woran man 
gleichfalls die Hände festband. Dasselbe Instrument 
wurde auch bei der Kreuzigung, der gewöhnlichen 
Todesstrafe der Sklaven, angewandt. Dieselbe be­
stand darin, dass der \^erurteilte mit dem patibulum, 
welches er selbst zur Richtstätte tragen musste, an 
einem Pfahle, palus oder crux, emporgezogen wurde. 
Doch gab es neben dieser noch andere Formen der 
Kreuzigung.^) Andere mit ausgesuchten Martern 
verbundene Todesarten, die zuweilen sogar Gegen­
stand erwünschter Schauspiele in den Arenen und 
Theatern wurden, mögen hier übergangen werden.

Solche Strafen konnten in der genannten Zeit­
periode ganz willkürlich von den Herrn verhängt 
werden. Ueber die Beschränkung in der späteren 
Zeit ist schon oben gesprochen worden. Zu erwähnen 
ist aber noch, dass das senatnsconsultum Silanianum 
(10 nach Chr.) auch staatlicherseits die Todesstrafe fest­
setzte und zwar für den Fall, dass die Sklavenfamilie 
die Ermordung des Herrn nicht gehindert hatte. In die­
sem Falle wurde die ganze Sklavenfamilie hingerichtet.

)̂ Näheres darüber bei Zestermann, die bildliche Darstellung des 
Kreuzes und die Kreuzigung Jesu Christi, hist, entwickelt, I. A bt, Leipzig 
1867, II. Abt. 1868. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, Berlin 1878. 
Degen, das Kreuz als Strafwerkzeug und Strafe der Alten, Aachen 1874.
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Kaiiitel IV.

Freigelassene, Clienten und Gastfreunde.
Becker-Gfill II, 187; Marquardt I^, 195; Friedläiider I®, 70 und 347 

(Freigelassene), S. 335 (Clienten).

§ 22. Die Preilassung der Sklaven.^)
Die Freilassung, manumissio, war zunächst eine doppelte, 

und zwar eine manumissio iusta und eine manumissio minus 
iusta. Die erstere vollzog sich in streng rechtlichen Formen, 
deren es drei gab;

1. vindictä, d. h. die Freilassung durch den Stab. Es 
war dies ein förmliches Verfahren vor einem Magistrat 
mit richterlichem imperium, wobei ein dabei anwesender 
römischer Bürger den Stab, vindictä, auf das Haupt 
des Sklaven mit den Worten legte: hunc hominem 
liberum esse aio, worauf der Herr den Sklaven, den er 
bis dahin in der Hand gehalten, losliess (manu mittit) 
mit den Worten: hunc hominem liberum esse volo. 
Hierauf sprach der Prätor den Sklaven dem Liktor als 
dem vindex in libertatem zu, und zuletzt wurde dem 
libertus gratuliert mit den Worten: cum tu liber es gaudeo;

2. censu d. h. dadurch, dass der Herr den bisherigen 
Sklaven in die Bürgerlisten eintragen Hess — eine je­
doch weniger häufige Form;

3. tes tam ento ,  d. h. durch testamentarische Verfügung, 
indem der testator den Sklaven entweder direkt für 
frei erklärte oder den Erben per fidei commissum bat, 
den Sklaven entweder vindictä oder censu frei zu lassen. 
Im ersteren Fall hiess der Freigelassene l i b e r t u s  
or ein  US. Dieser Ausdruck kommt daher, dass der 
Sklave von dem Moment, wo sein Herr im Orcus d. h. 
gestorben war, also unmittelbar nach seinem Tode, 
frei wurde.

Vgl, Zoeller, röm. Staats- nml Rechtsaltertttmer S. 50.
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Ausser diesen drei Arten der förmlichen Freilassung 
kamen gegen Ende der Republik noch einige weniger 
formelle Arten vor, wie z. B. per epistolam d. b. durch 
eine brieflich a n ' einen Sklaven gerichtete Erklärung’, 
per mensani, indem der Herr den Sklaven an seinen 
Tisch zog, inter amicos d. h. durch eine mündliche 
Erklärung vor Freunden und Bekannten. Diese For­
men wurden unter dem Namen der manumissio minus 
iiista zusammengefasst. Der rechtliche Unterschied zwi­
schen beiden Arten von Freilassung wurde durch die 
lex Aelia Sentia unter Augustus, die zugleich auch ge­
nau die Bedingungen feststellte, unter denen eine iusta 
manumissio gescheben konnte, dahin definiert, dass 
nur durch die manumissio iusta das Bürgerrecht erwor­
ben Avurde, während die manumissio minus iusta zwar 
zur Freiheit, aber nicht zur Civität führte. Durch 
eine lex lunia (wahrscheinlich unter Tiberius) wurden 
derart Freigelassene für Latin! erklärt (Latin! luniani). 
In der späteren christlichen Kaiserzeit kam zu den drei 
erwähnten rechtlichen Formen der Freilassung noch die 
manumissio in ecclesia hinzu.

Zum Zeichen der stattgefundenen Freilassung er­
hielt unmittelbar nach derselben der libertus einen Hut, 
pilleus, den er auf dem glatt rasirten Haupte trug. 
Dies hing wohl damit zusammen, dass der pilleus ur­
sprünglich ein charakteristisches Merkmal der römischen 
Tracht war (s. unten § 42 am Ende).

§ 23. Die rechtliche und politische Stellung der 
Preigelassenen.^)

Die römischen Freigelassenen wurden, vorausgesetzt, dass 
ihre Freilassung in den anerkannt rechtlichen Formen voll­
zogen worden war, r ö m is c h e  Bürger .  In rechtlicher und 
politischer Beziehung unterscheiden sich also die römischen 
Freigelassenen wesentlich zu ihrem Vorteil von den atheni-

)̂ Siehe Zoeller, Röm. Staats- und Rechtsaltertünier 55.
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sehen, die dem Stande der Metüken zugewiesen wurden 
(s. griecli. Privataltertümer § 19).

Trotz der Civität befanden sich aber die Freigelassenen 
in Rom politisch in einer schlechteren Stellung als die übri­
gen Bürger, da sie, wenn auch in einer zu verschiedenen 
Zeiten verschiedenen Weise, in der Ausübung des Stimmrechts 
beschränkt waren. Seit es einen Unterschied zwischen 
tribus urbanae und tribus rusticae gab, waren die Freige­
lassenen auf die vier ersteren, die als weniger -vornehm 
galten, eingeschränkt. Im Jahre 312 sollen sie durch Appius 
Claudius den Zutritt zu allen Tribus erhalten haben. Im 
Jahre 304 wurden sie wieder in die vier städtischen 
Tribus zurückgewiesen, scheinen jedoch vielfach Gelegenheit 
gefunden zu haben, auch in anderen Tribus abzustimmen, 
weshalb im Jahre 220 und später unter Ti. Gracchus die Ein­
schränkung auf die vier tribus urbanae von neuem eiiigeschärft 
wurde. Dieselbe wurde zwar im Jahre 88 auf den Vorschlag 
des P. Sulpicius aufgehoben, von Sulla dagegen von neuem 
eingeführt.

Die inferiore Stellung der Freigelassenen als Staatsbür­
ger zeigte sich nicht minder darin, dass sie nur in äusserster 
Not mit zum Kriegsdienst herangezogen wurden, л\йе im 
Jahre 296 und zur Zeit des Bundesgenossenkrieges.

Der Freigelassene heisst mit Rücksicht auf seine poli­
tische und auch sociale Stellung l i b e r t i n u s ,  wogegen der 
Name l ibertus  mit Rücksicht auf seine Beziehungen zu sei­
nem früheren Herrn gebraucht wird.

§ Die Beziehungen des Freigelassenen zu seinem früheren 
Herrn und dessen Familie. Die Clientei der älteren ZeiV)

Mit Rücksicht auf seine Stellung zu seinem früheren 
Herrn hiess der Freigelassene libertus. Die Freigelassenen

b M. Voigt, lieber die Clientei nnd Libertinität ira Berichte der 
königl. sächsischen Gesellschaft d. Wiss. Phil. hist. CI. 1878, S. 147—220. 
Mommsen, röm. Forsclumgen I, 355.

Z o lle r , Privataltertümer. 17
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traten in das Verhältnis der Clientei, welche zwar sprach­
lich von der Libertinität verschieden, aber sachlich mit der­
selben so übereinstimmt, dass man das Verhältnis der Frei­
gelassenen zu ihren früheren Herrn als eine Unterart der 
Clientei bezeichnen kann.

Die ä l t e r e  C1 i e n t e 1, die von dem späteren Institut 
gdeichen Namens wohl zu unterscheiden ist, reicht bis in die 
ältesten Zeiten des römischen Staates und erklärt sich aus 
der Rechtlosigkeit, der jeder Fremde auf römischem Gebiete 
unterworfen war. Zog ein Fremder aus einer befreundeten, 
durch Gastrecht (hospitium) mit Rom verbündeten Stadt nach 
Rom, so stand er daselbst unter öffentlichem Schutze; hatte 
er dagegen dort einen Privatgastfreimd, so trat dieser für 
ihn ein. AVar aber auch dies nicht der Fall, so musste er 
einen Römer angehen, ihn unter seinen Schutz zu nehmen 
(se applicare ad aliquem). Ursprünglich waren dies solche, 
die von den -Römern unterworfen wurden und nach römischem 
Rechte schütz- und rechtlos waren. Daraus ist das Institut der 
Clientei hervorgegangen. Dasselbe wurde aber dadurch erst 
existenzfähig, dass es durch die Bande der Heiligkeit und Pietät 
zusammengehalten wurde. Die Heiligkeit des Verhältnisses 
giebt sich' namentlich in den Verpflichtungen kund, die bei­
den, Patronen und Clienten, gemeinsam ivaren; beide mussten 
sich als zu einer h'amilie gehörig betrachten; sie durften sich 
daher nicht gegenseitig vor Gericht belangen oder gegen­
einander Zeugnis ablegen. Im übrigen hatte der Patron die 
Verpflichtung, den Clienten wie ein Vater zu beschützen, 
namentlich ihm in Rechtsgeschäften beizuspringen und ihn 
vor Gericht zu vertreten, während der Client auch seinei’- 
seits wieder Verpflichtungen hatte, die denen der K in d er  
gegen den Vater entsprachen. vSo musste er die Töchter 
des Patronen, falls derselbe arm war, bei ihrer Verheiratung 
ausstatten oder ausstatten helfen, ferner den Patron oder 
seine Angehörigen, wenn diese in Kriegsgefangenschaft ge­
raten waren, auslösen, bei verlorenen Prozessen oder Geld­
bussen ihm aus eigenen Mitteln Ersatz leisten und, wenn 
der Patron durch Übernahme eines öffentlichen Amtes sich
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ill Kosten stecken musste, ihm durch Geldmittel hilfreich 
unter die Arme greifen.

Dieser Clientei war das V e r h ä l t n i s  des  F r e i g e ­
l a s s e n e n  zu s e in e m  f r ü h e r e n  H e r r n  analog. Der 
Freigelassene bleibt im Dienst seines früheren Herrn und 
wird von ihm mit Ackerbesitz und Kapital ausgestattet; 
andererseits ist der Client verpflichtet, sich vor allem gegen 
seinen Patron лvillfährig und ehrerbietig zu benehmen (obse- 
quium praestare und ihm observantia und reverentia bezeugen), 
ferner ihn im Falle des Bedürfnisses mit seinem Vermögen 
zu unterstützen und im Falle der A^erarmung zu unterhalten.

Äusserlich zeigte sich die Ähnlichkeit des Verhält­
nisses zu dem Patron in dem Umstande, dass, wie der Client 
den Geschlechtsnanien seines Patrons führte, so auch der 
Freigelassene das praenomen und nomen gentile desselben 
annahm, während er als cognomen seinen früheren Namen 
beibehielt, wie z. B. Tiro, der Freigelassene Ciceros, M Tullius 
Tiro hiess und Chrysogonus, der Freigelassene des L. Cor­
nelius Sulla, den Namen L. Cornelius Chrysogonus erhielt. 
IVtanchmal Avählten als cognomen die Freigelassenen auch 
einen Namen, der ihr altes Dienstverhältnis andeutete, z. B. 
Aulus Caecilius, Auli libertus, Olipor.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der alten Clientei 
und dem Freigelasseneninstitut bestand dagegen darin, dass 
das Clienteiverhältnis erblich war, wogegen das Patronats- 
recht sich nicht auf die Kinder des Freigelassenen erstreckte. 
Andererseits hatte der Freilasser ein Erbrecht an den Gütern 
des libertus. Wie dieses Erbrecht sich allmählich zu einem 
besonderen ziemlich verwickelten Abschnitt des römischen 
Privatrechts ausgebildet hat, kann hier nicht weiter er­
örtert werden.‘)

§ 25. Die sociale Stellung der Freigelassenen.
Es ist schon oben erwähnt, dass der Freigelassene 

mit Rücksicht auf die Stellung zu seinem früheren Herrn

‘) Siehe Zoeller, röm. Staats- und Rechtsaltertümer, S. 54.
17*
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libertns Mess, dagegen mit Rücksicht auf seinen Stand 
Ü b e r  t in  US genannt wurde.

Die sociale Stellung der Libertinen war natürlich sehr 
beeinflusst durch die Erinnerung an die frühere Knechtschaft; 
zugleich war sie aber auch einigermassen abhängig von dem 
Stand des Herrn, der, wenn er mächtig war, nicht selten 
auch ihnen zu Macht und Ansehen verhalf, wie dies schon 
zu Sullas Zeiten, in viel umfangreicherem Masse jedoch unter 
den Kaisern der Fall war.

Von grossem Einfluss auf die sociale Stellung der Frei­
gelassenen waren hauptsächlich zwei Dinge:

1. Die bevorzugte Stellung der Freigelassenen am kaiser­
lichen Hofe.

2. Der grosse Reichtum, den gerade in diesem Stande sich 
viele zu erwerben wussten.

D ie  S t e l l u n g  der F r e i g e l a s s e n e n  am k a i s e r ­
l i c h e n  Hofe.  Zuerst waren Freigelassene zu Vorstehern 
der Münze, zu obersten Rechnungsbeamten und dgl. ernannt 
worden. Später, als diese Hofämter in eine Art von Staats­
ämtern sich umgestaltet hatten, wurden dieselben zwar nicht 
mehr von Freigelassenen verwaltet und somit die letzteren 
aus einigen der wichtigsten Hofämter verdrängt (seit Hadrian), 
gleichwohl übten sie auch von jetzt an noch einen persön­
lichen Einfluss aus, der trotz der untergeordneten Stellung, 
die sie bekleiden mussten, oft allmächtig war. Vorzugsweise 
war es das äusserlich niedrig stehende Amt des Oberkämmer­
lings (a cubiculo, cubicularius), in dem sie noch zur Macht 
gelangen konnten. Wichtig für ihre Stellung am Hofe war 
auch, dass die Dienerschaft des kaiserlichen Hauses im gan­
zen unverändert von einem Hof auf den andern über­
ging. So war „Claudius Etruscus, der als achtzigjähriger 
Mann unter Domitian starb, fast noch ein Knabe unter 
Tiber an den Hof gekommen, hatte zehn Kaisern gedient

*) Erst in den letzten .Tahrhnnderten entwickelte sich dieses später 
meist von Ennuchen verwaltete Amt unter dem Einfluss orientalischer 
Sitten zu einer hohen Würde, deren Inhaber praepositus .sacri cnbiculi hiess.
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und, wie es scheint, in dieser Zeit nur eine kurze Ungnade 
erlebt.“

Die bevorzugte Stellung, die sie am Hofe genossen, 
führte ihnen v i e l e  Reichtünier zu, und diese лvurdell dann 
selbst wieder eine Hauptstütze ihrer Macht. Die Reichtümer, die 
sich einzelne am Hofe zu erwerben wussten, waren enorm. So 
hatte Narcissus ein Vermögen von 400 Millionen Sesterzen 
(87 Millionen Mark). Aber auch viele, die nicht so hohe Stellungen 
einnahmen Avie Narcissus, waren sehr reich, und mit der Pracht 
ihrer Paläste und der Üppigkeit ihres Lebens konnte nie­
mand wetteifern. Dadurch erklärt sich auch die Thatsache, 
dass Verschwägerungen von kaiserlichen Freigelassenen mit 
edlen Familien, wie hochmütig die letzteren auch sonst auf 
den Stand derselben herabblicken mochten, durchaus nicht 
selten waren. In ähnlicher Weise wie die Freigelassenen 
des kaiserlichen Hofes besassen auch die Freigelassenen 
anderer vornehmer Häuser oft grossen Reichtum, den sie sich 
teils im Dienste ihrer früheren Herrn, teils durch kauf- 
niännische Unternehmungen zu erwerben gewusst hatten. So 
soll schon Demetrius, ein Freigelassener des Pompejus, 4000 
Talente hinterlassen haben. Mit ihrem Reichtum war aber 
meistens geschmacklose Pracht und plumper Hochmut, sowie 
Grenieinheit und Unverschämtheit verbunden.

Der Makel, der ihrem ursprünglichen Stand anhaftete, 
war natürlich nie vollständig zu beseitigen. Ja derselbe 
ging sogar auf ihre Kinder über (die nicht das Recht hatten, 
die bulla aurea zu tragen) und gab sich in der öffentlichen 
Meinung hauptsächlich darin kund, dass man trotz vielfacher, 
schon oben berührter Ausnahmen doch im ganzen Faniilien- 
verbindungen mit Freigelassenen oder mit Kindern der Frei­
gelassenen für unschicklich hielt. Die kaiserlichen Freige­
lassenen freilich wussten sich von ihrem Herrn manchmal 
Standeserhöhungen, wie die Erhebung in den Ritterstand, 
womit zuweilen die Beilegung eines neuen Namens verbunden 
War, zu erschmeicheln; doch Avurde diese Auszeichnung,

0 Friedläuder I®, 82 luid 93,
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wenigstens im ersten Jalirliiindert, von den Kaisern nur den 
verdientesten und bevorzugtesten Günstlingen zuerkannt.

§ 26. Die Clientei in der Kaiserzeit.^

Von der alten Clientei ist das mit demselben Namen 
bezeiclinete Verhältnis in der Kaiserzeit wohl zu unter­
scheiden. In der Kaiserzeit versteht man unter C l i e n t e n  
L e u t e  v e r s c h i e d e n e r  S t ä n d e ,  w e l c h e  s ic h  v o r ­
n e h m e n  H ä u s e r n  an s c h l o s s e n ,  um s i c h  dam it  
i h r e n  L e b e n s u n t e r h a l t  zu s ichern .  Hervorgegangen 
ist diese Sitte aus dem schon in republikanischer Zeit be­
stehenden Brauch stets ein Gefolge von deductores und 
assectatores um sich zu haben, um sich durch dasselbe 
einen politischen Anhang zu sichern, der bei Amtsbewerbungen, 
Abstimmungen u. dergl. für den Patron einstand. Ferner 
öffneten sich schon in aller Frühe die Häuser den Besuchern 
(salutatores), die sich im Vestibulum des Hauses versammelten 
und dort auf Einlass warteten. Die Gegendienste für diese 
Aufmerksamkeiten waren mannigfacher Art, wie Unterstützung 
bei Ehrenstellen, Bewirtungen u. dergl. Die Besucher selbst 
gehörten den verschiedensten Ständen an. Dieselben bildeten 
auch häufig das Gefolge, das den Patron begleitete. In der 
Kaiserzeit kam das politische Motiv, das dieser Sitte zu 
Grunde gelegen hatte, in AVegfall; gleichwohl erhielt sich bei 
vornehmen und reichen Häusern der Brauch der Begrüssungen 
und Gefolgschaften, weil man sich dadurch im Publikum An­
sehen zu verschaffen glaubte. Natürlich wurde die besuchende 
und begleitende Menge eine andere; denn da die Politik 
nicht mehr mit in Frage kam, so setzte sich dieselbe von 
jetzt an wesentlich aus solchen Leuten zusammen, welche für 
die genannten Dienste äussere materielle Vorteile, eine be­
stimmte Löhnung oder Versorgung beanspruchten. Auf dieses

Vgl. darüber ausser den genannten Handbüchern die grundlegende 
Schrift von H e u e r m a u n :  Ueber die Clienten unter den ersten römischen 
Kaisern, Münster 1856,
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nicht mehr auf Pietät, sondern lediglich auf Egoismus ge­
gründete Verhältnis wurde nun der Name des alten Clientei­
verhältnisses übertragen, obwohl es sich von demselben 
wesentlich, insbesondere durch den Mangel an innerem Zu­
sammenhang zwischen der Familie des Patron und dem 
Clienten und die dadurch bedingte jederzeit mögliche Lös­
barkeit des Verhältnisses unterscheidet. Das einzige Merk­
mal, Avelches die Clientei der Kaiserzeit mit dem alten In­
stitute gemeinsam hat, ist die Gegenseitigkeit der Verpflich­
tungen, indem es wie dieses auf Dienst und Gegendienst beruht.

Den Dienstleistungen, officia, der Clienten entsprechen 
die Belohnungen von seiten der Patrone.

1. O ffic ia  der C lienten. Diese zerfallen in die salu- 
tatio matutina und die Dienste ausserhalb des Hauses. 
Die erstere fand in der AVeise statt, wie sie schon in 
der Zeit der Kepublik üblich gewesen war, nur trat an 
Stelle der alten Sitte die Besucher mit Handschlag und 
Kuss zu empfangen meist eine steifere Haltung; 
andererseits kam den veränderten A^erhältnissen ent­
sprechend die Sitte auf, dass die Clienten die Hand des 
Patrons küssten, ja sogar dabei vor ihm niederfielen. 
Stehend war die Begrüssung des Patrons durch ein ave.

Ausserhalb des Hauses folgten die Clienten 
dem Patron zu allen möglichen Besuchen. Dabei 
hatten sie die verschiedenartigsten Dienstleistungen 
zu verrichten, die oft sehr lästig waren. „ Sie 
mussten,“ sagt Friedländer ,̂ ) „seinem Tragsessel 
oder seiner Sänfte vorausgehen oder folgen, seine 
sämtlichen Besuche mitmachen, um ihn endlich vielleicht 
um die zehnte Tagesstunde in die Thermen des Agrippa 
zu geleiten, Avährend sie selbst ihr Bad in den eine 
halbe Stunde entfernten des Titus nehmen wollten. 
Sie mussten Haum im Gedränge schalfen, nötigenfalls 
mit Schimpfreden oder Ellbogenstössen. Ging der Herr 
aufs Land oder auf Reisen, so mussten sie sich bereit

‘) Darstelhuigen aas der Sittengeschichte Roms I®, 340,
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halten, einen leeren Platz in seinem Wagen einzii- 
nelimen. Las er seine Gedichte vor, so gaben sie das 
Zeichen für die Beifallsäusserungen durch Aufstehen und 
Geberden der Bewunderung; redete er vor Gericht, so 
brüllte „„der Haufe in Toga““ Bravo, was, wie Martial 
sagt, nicht die Beredsamkeit des Patrons, sondern die 
seiner Küche bewies. Alles, was er redete oder that, 
lobten sie und waren stets ergeben und unterthänig.“ 
Sie redeten ihn an mit rex und domine und waren da­
gegen selbst der verächtlichsten Behandlung ausgesetzt. 
Sehr lästig und unbequem war bei allen diesen Dienst­
leistungen auch die Verpflichtung, immer in der toga, 
dem „schweren heissen Tuchmantel,“ erscheinen zu 
müssen. Zuletzt sei noch erwähnt, dass sie an den Satur­
nalien, sowie am Neujahrs- und Geburtstage dem Herrn 
kleine Geschenke darbrachten, nicht ohne die schlaue 
Berechnung dadurch grössere Gegengaben zu erlangen.

2. D ie  B e lohnun gen  der Clienten  und d ie sp o r tu la .  
Den vorgenannten Dienstleistungen entsprachen gewisse 
Belohnungen. Diese bestanden teils in besonderen Ge­
schenken, teils in Einladungen zur Tafel, teils in der 
damit zusammenhängenden sog. sportula.

Die besonderen Geschenke Avaren natürlich je nach 
dem Charakter des Patronus und der socialen Stellung 
des Clienten verschieden. Manche erhielten abge­
tragene Kleidungsstücke, andere Geldgeschenke, wieder 
andere als Belohnung jahrelanger Dienste ein kleines 
Landgütchen oder eine feste Anstellung als Aufseher 
oder freie Wohnung. Doch waren im ganzen solche 
besondere Geschenke selten. Das Hauptbestreben der 
Clienten war darauf gerichtet, zur Tafel des Patronus 
zugezogen zu werden. Dies geschah ursprünglich regel­
mässig an den Tagen, an denen der Patron ihrer Be­
gleitung benötigt war, später wohl bei begüterten Fa­
milien täglich. Dabei waren die Clienten oft der

Friedläuder P , 341,
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schmählichsten Behandlung ausgesetzt, indem sie z. B. 
in jeder Weise anders bewirtet wurden als der Herr 
und die besonders geladenen, ihm gleichstehenden 
Gäste. Da nun diese Speisungen der Clienten mit der 
Zeit lästig wurden, so liess man ihnen statt der Mahl­
zeit ein Geldgeschenk verabreichen, welches sportula  
genannt wurde. Dieser Ausdruck ist mit Beziehung 
auf den Clienten so verschieden interpretiert worden, 
dass sich darüber eine ganze Literatur gebildet hat. )̂ 
Als wahrscheinliches Resultat dieser Untersuchungen 
ergiebt sich folgendes: Das AVort sportula heisst ur­
sprünglich der „Korb,“ in welchem man bei Opfern das 
nicht geopferte oder nicht verzehrte Fleisch nach Hause 
trug. Derselbe Ausdruck fand auch bei den öffent­
lichen, sei es von einem Privatmann, oder einem Ma­
gistrat oder dem Kaiser gegebenen Gastmählern An­
wendung, indem nämlich die Sitte aufkam, jedem Gaste 
seine Portion in einem Korbe (sportula) zu verabreichen, 
statt eine ordentliche Mahlzeit mit dem ganzen kost­
baren Tisch- und Tafelapparat (cena recta) herzurichten, 
auf welch letzteren das Â olk bei öffentlichen Spei­
sungen in republikanischer Zeit ebenfalls Anspruch 
erhoben hatte. Eine weitere Vereinfachung bestand 
darin, dass, statt den Festteilnehmern den Korb mit Speisen 
in natura zu liefern, man ihnen direkt für jede sportula 
die betreffende Summe zahlte, für welche sie ein Unter­
nehmer (manceps) zu liefern übernommen hatte. So 
nahm das Wort sportula wie visceratio und epulum 
die Bedeutung eines Geldgeschenks an. Ähnlich ge­
staltete sich das Verhältnis bei den Speisungen der 
Clienten. Statt einer regelrechten Mahlzeit erhielten

b Siehe die nach der 5. Satire Juvenals entworfene treffliche Schilderung 
Friedländers 1®, 342.

Die beraerkenswerthesten Schriften hierüber sind: Mommsen, de 
collegiis et sodaliciis, Kiliae 1843. Heuermann, Untersuchungen über die 
Sportula der Clienten, Burgsteinfurt 1875 und der Excurs bei Friedläuder 
Sittengeschichte P S .  391: „Über die sportula der Clienten.“
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sie eine bestimmte Geldsumme, in der Regel 100 Qua­
dranten oder 25 As, d. li. etwa 1 Mark 30 Pf. Diese 
Geldsumme hiess gleichfalls sportula und wurde ge­
zahlt, wenn der Client zu bestimmten Dienstleistungen 
gebraucht oder zu ihrer Empfangnahme besonders ge­
laden Avurde. Sie machte oft den ganzen Unterhalt des 
Clienten aus, wobei nicht zu vergessen ist, dass der­
selbe auch zugleich der Client anderer Häuser sein 
konnte. Diese Sitte blieb bestehen mit alleiniger 
Unterbrechung in der Zeit Domitians, in welcher die 
Clienten wieder eine Zeitlang zu Tische geladen wurden.

Jeder auch nur einigermassen hervorragende oder ver- 
mögliche Mann umgab sich mit einem solchen Gefolge von 
Clienten; ja selbst Geschäftsleute ahmten diese Sitte nach, 
um dadurch ihren Credit zu heben. Die Sucht der Vor­
nehmen und Reichen nach aussen zu glänzen sowie die zu­
nehmende Arbeitsscheu der niederen Volksklasse bewirkte, dass 
die Zahl der Clienten immer mehr anschwoll, wie kärglich auch 
ihr Lohn und wie schmählich die Behandlung war, die ihnen 
von seiten ihrer Patrone widerfuhr.



Zweiter Absehnitt.
Die materiellen Lebensbedürfnisse 

und damit zusammenhängende Ein­
richtungen.

Becker-Göll, Gallus; Marquardt, Privatleben; Friedläiider, Sittengeschichte; 
Guhl und Koner, das Leben der Griechen und Römer, an verschiedenen

. Stellen.

K a p i t e l  V.
Das römische Haus.

Becker-Göll, Gallus II, 213; Marquardt, das Privatleben der Römer I^, 213; 
Priedländer, Sittengeschichte III 78 (für die Kaiserzeit); Guhl und Koner, 
das Lehen der Griechen und Römer®, 462; H. Nissen, pompejanische 
Studien, 593; Overbeck, Pompeji®, p. 212—349; A. v. Eye, das bürger­

liche Wohnhaus (Raumer, hist. Taschenbuch 1868).

§ 27. Allgemeines.
lieber Bau imd Anlage des römischen Wohnhauses sind 

wir erst durch die Ausgrabungen in Pompeji genauer unter­
richtet.^) Zwar hat man (Becker) die Berechtigung, von den 
Grebäuden in Pompeji auf die in Kom zu schliessen, be­
stritten. Allein abgesehen davon, dass der Einfluss Roms 
auf die Kolonien und Municipien auch in baulicher Be-

)̂ Die Angaben des Vitruv im 6. Buche gehen nur Belehrungen darüber, 
wie man hauen soll, gehen aber natürlich keine Erklärungen über die 
seinen Lesern bekannten Teile des Hauses. Die Beschreibung des Plinius 
Ep. II, 17 und V, 6 bezieht sich auf zwei Villen und nicht auf die Anlage 
eines städtischen Hauses,
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Ziehung nicht wohl bestritten werden kann, und abgesehen 
von der Uebereinstimmung der römischen und campanischen 
Häuser in Bezug auf einzelne bekannte Teile, wie atrium, 
tablinum, alae u. a., stimmen die pompejanischen Häuser voll­
kommen überein mit den Grundrissen des unter. Septimius 
Severus angefertigten und noch erhaltenen Planes der Stadt 
Rom.̂ )

§28.  Das alt-italische.Bauernhaus.

Das alt-italische Bauernhaus war, wie aus den bei 
Albano gefundenen und den Typus des ältesten Hauses 
wiedergebenden Aschenkisten zu ersehen ist, gleich dem 
antiken Bauernhaus überhaupt ein einfacher Bau mit spitzem 
durch Rippen festgehaltenem Strohdach, einem weiten Thor, 
welches dem Inneren Licht und Luft vermittelte, und einer 
Öffnung darüber, um bei geschlossenem Thor denselben 
Zweck zu erfüllen. Dieses Haus vereinigt in sich die ganze 
AVirtschaft, Herd, Küche, Tenne, Schlafstellen, Vorrats­
räume, Ställe etc. Dieses alt-italische Haus heisst atrium.^) 
Das Wort ist abzuleiten von ater,  schwarz^) und bezieht sich 
auf den schwarzen Russ, den der Rauch an der Decke ab­
setzt. Da das Dach ursprünglich nur einen einzigen Raum über­
deckte, so erstreckte sich anfänglich der Ausdruck atrium 
auf das ganze  Haus, wurde aber bei dessen w^eiterem Aus­
bau auf den Hauptraum mit dem Herde beschränkt. Das 
alte Bauernhaus erhielt seine Beleuchtung nur von den 
Seiten, nämlich durch die Thüre, die deswegen lumen — limen 
heisst, und darüber angebrachte Luftlöcher. Diese Form des

)̂ Bei H. Jordan, forma urbis Romae, Berolini 1874.
Vgl. die Ausdrücke atrium Vestae, atrium sutorium, wo atrium nicht 

einen Teil, sondern das ganze Haus bezeichnet, vgl. Jordan a. a. 0., S. 29.
So neuerdings meist auf Grund der Stellen Isidor XV, 3: alii atrium 

quasi ab igne et ligno a tn m  dixerunt: a t r u m  enim f i t  ex fumo und 
Servius zu Vergil Aen. I, 726. Auch die Analogie des griechischen /nälaO^gov 
spricht dafür. Die gewöhnlichste, aber neuerdings so ziemlich aufgegebeue 
Ansicht leitet das Wort von aX&Qiov ab mit Beziehung auf die weite 
Öffnung in der Decke.' Andere Ableitungen s. bei Becker-Göll Gallus II, 251.
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atrium, bei welchem die Beleuchtung nicht von oben, sondern 
von der Seite kam, hiess atrium testudinatum. Den Mittel­
punkt bildete der Herd, von wo aus die Hausfrau das ganze 
Hauswesen überschauen konnte, und der unmittelbare Baum um 
denselben bildet den allgemeinen Wohn- und Arbeitsraum der 
Hausgenossen. Hier wurde nicht nur die Nahrung für die 
letzteren zubereitet, sondern auch Spinnrocken und AVebstuhl 
aufgestellt, mit welchem Hausfrau und Mägde die Stolfe für 
die Bekleidung lieferten. Das Ehebett, lectus genialis, be­
findet sich am hintern Teil des Atriums, dem Ausgange 
gegenüber, weshalb es auch als lectus adversus bezeichnet 
wird. In diesem hintern Teile des Atriums befanden sich 
auch die Heiligtümer. Umgeben ist das Bauernhaus von 
einem umzäunten Hof, cohors.

§ 29. Die städtischen Wohnungen.
Die städtischen Wohnungen zerfallen in drei Haupt­

kategorien:
1. Taber  пае,  Läden und Werkstätten, in der Regel mit 

einem zweiten Wohnraum dahinter oder, wie die in 
Pompeji gefundenen Treppenspuren zeigen, darüber  
verbunden; in ihnen hat das gesammte Kleingewerbe 
und der Detailhandel seinen Sitz. Dieselben sind na­
türlich nach der Strasse zu angelegt und lehnen sich 
an grössere Häuser an.

2) D ie  M ie tsw ohnu ngen  der oberen Stockwerke.  
Mietswohnungen kommen anfänglich meist nur in 
oberen Stockwerken, coenacula, vor, da das Parterre 
als der bevorzugte Teil des Hauses den Eigentümern 
und wohl situierten Leuten Vorbehalten ist. Danach 
heisst die Mietswohnung ebenfalls coenaculum. Dieselbe 
hatte jedoch besondere Treppen und somit ihren 
eigenen Ausgang auf die Strasse. Dies erklärt sich 
teils daraus, dass der obere Stock in anderem Besitz

9 Nissen, dem wir hier folgen, nimmt solche drei Hauptkategorien 
für das ganze Altertum au und vergleicht sie mit den ähnlichen Wohnungen 
m einer heutigen orientalischen Stadt, s. Nissen, pompejanische Studien 600.
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sein konnte als der untere, teils aus der Eigentümlich­
keit der ganzen Anlage des römischen Hauses, dessen 
Grundriss sich nicht, wie beim modernen Hause, nach 
der Anlage der gemeinsamen Treppe richtet-e. Daher 
finden wir beim römischen Hause, wenn es mehrere 
Stockwerke hat, eine Menge von Treppenanlagen, die 
teils vom Hof, teils vom Flur und der Strasse, teils 
vom Hortus, teils vom Laden ausgehen. Dabei ist 
nicht zu vergessen, dass die. Treppe von Anfang an 
nichts ist als eine bewegliche Leiter.^) Erst später 
wurde die Leiter festgemacht und die Sprossen durcli 
Bretter ersetzt, auf denen man stehen konnte, ohne 
mit den Händen sich halten zu müssen. Massive gemauerte 
Treppen gab es in den gewöhnlichen AVohnhäusern nicht, 
sondern nur in Palästen, wo sie aber auf gewölbten 
Unterbauten ruhten und nicht frei schwebten, wie dies 
in den modernen Häusern der Fall ist.

3. G anze  Häuser ,  die dritte und wiclitigste Gattung 
der Wohnungen, von welchen in den folgenden Para­
graphen die Kede sein wird. Es lässt sich hierbei 
unterscheiden 1) das einfache Wohnhaus der älteren 
Zeit, 2) das durch griechischen Einfluss umgestaltete 
und erweiterte Haus, sowie der Palast der späteren Zeit, 
3) die sog. insulae, d. h. ganze Mietshäuser.

§ 30. Das städtische Wohnhaus der älteren Seit.

Das städtische Wohnhaus der älteren Zeit hat zwei 
Formen.

1. Eine ältere durchaus dem alten Bauernhaus ent­
lehnte Form: atrium testudinatum.

2. Eine spätere, zwar ebenfalls im wesentlichen dem 
Bauernhaus analoge, aber durch die Einrichtung

Die Alten vermochten beide Begriffe so wenig zu trennen, dass 
ihnen unterscheidende Benennungen gänzlich fehlten scalae),
Nissen 602.
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des compluviiim und impluvium von demselben ab­
weichende Form: atrimn tiiscanicum.

1. Die älteste Form des römischen Hauses war durchweg 
die des oben beschriebenen Bauernhauses, d. h, ein ein­
facher mit einem Giebeldach übepdeckter Raum, 
der Licht und Luft nur von der Seite erhält, ein 
atrium testudinatum. Der Hof, der das Bauernhaus 
umgab, schrumpfte dabei bei der Rücksicht, die bei 
städtischer Anlage auf die Raumersparung zu nehmen 
war, auf einen kleineren unentbehrlichen Raum zu­
sammen. Auf den Rück- und den Längenseiten ist er 
beschränkt auf den ambitus, d. h. den 2Va Fuss 
breiten Streifen für die Dachtraufe, die unentbehrlich 
war, so lange das alte Giebeldach nicht durch das 
compluviiim ersetzt wurde. An der Front behielt der 
Hof jedoch eine grössere Ausdehnung, um nicht Licht 
und Luft den Zugang zu versperren. Aus demselben 
Grunde hatte die Thüröffnung eine bedeutende Weite. 
Um aber zugleich den dadurch ermöglichten freien Ein­
blick in das Innere des Hauses von der Strasse aus zu 
verhindern, wurde der Hof durch einen Bau, der zu­
gleich die Stallungen enthielt, zu beiden Seiten abge­
schlossen. Dieser Vorbau ist das vest ibulum , das 
seiner Et3̂mologie nach soviel wie stabulum, Stallung, 
bedeutet.^) Solcher Stallungen bedurfte man in älterer 
Zeit für die Pferde; denn der ältere römische Adel 
liebte es, zu fahren und zu reiten. Später, als das 
Fahren innerhalb der Stadt verboten wurde, verwandelte 
sich das vestibulum im römischen Palaste in ein pracht­
volles Entree, wo insbesondere die Clienten in der Frühe 
Avarteten, um ihrem Patron guten Morgen zu wünschen;^)

b Schon die Alten brachten da.4 W ort mit stare zusammen. Marquardt 
und Nissen erklären es mit Recht für eine Nebenform von stabulnm.

®) Gegen diese Erklärung der ursprünglichen Bedeutung von vestibulum 
spricht sich R. Henning aus (das deutsche Haus, Strassburg 1882, S. 109), 
nach dessen Ansicht das vestibulum die Stelle des homerischen Prodomos
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die Begrüssung selbst fand in dieser Zeit im Atrium statt; 
erst später, als hinter dem Atrium ein besonderer Bau, das 
Peristyl, angelegt und letzterer Raum zum Hauptwolin- 
sitz erwählt wurde, wurde das Atrium zum Warte­
zimmer. Daher kommt es auch, dass das vestibulum 
häufig mit dem atrium identificiert wurde.

Im geAvöhnlichen bürgerlichen Wohnhause hielten 
sich die Ställe vor dem Hause ziemlich lange, bis sie 
durch Buden, tabernae, ersetzt wurden. Nach Nissen 
ist für Pompeji Avie für Rom das dritte und zweite 
Jahrhundert v. dir. als die Periode anzusehen, in 
welcher die Hausfronten mit Tabernen eingefasst wurden.

2. Das atrium tuscanicum. Dem Giebelhaus mit vor­
gelegten Ställen (vestibulum), der ältesten Form des 
römischen Hauses, folgte eine andere, zwar im wesent­
lichen ähnliche, aber in manchen Punkten wieder ver­
schiedene Konstruktion. Die Aenderung im Grundplan 
ist eine doppelte. Erstens kommt der ambitus in Weg­
fall und die Häuser werden mit gemeinsamen Zлvischen- 
wänden errichtet. Zweitens fällt der Hof ganz fort 
und wird mit dem Hauptraum des Hauses combiniert. 
Beides wird ermöglicht durch eine neue Dachconstruktion, 
welche die Römer die tuscanische nannten und wie der 
Name zeigt, von den Etruskern ableiteten: atrium tus­
canicum. Diese neue Dachconstruktion unterschied sich 
vor allem von der früheren dadurch, dass sie oben eine 
Oeffnung, compluvium, enthielt, durch Avelche dem Hause 
Licht und Luft von oben, statt wie bisher von der Seite 
vermittelt wurde. Ferner wurde der durch das com­
pluvium einfallende Regen von dem ihm entsprechenden 
impluvium aufgenommen und in einer Cisterne gesammelt, 
die als Brunnen diente, puteus. Dadurch waren aber 
weitere Änderungen bedingt, indem der Herd oder die 
Küche dadurch weiter nach hinten, in postica parte.

und der germanischen Vorhalle einnimmt und ursprünglich an der ganzen 
vorderen Seite des Hanses entlang läuft.
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d. h. auf die Rückseite des impluvium neben den 
Brunnen zu liegen kam. Damit zerfiel aber das 
atrium in zwei Räume, einen vorderen, a n t i c a, und 
einen hinteren, post ica ,  indem der vordere das im­
pluvium, der hintere Teil die Küche und das Ehebett 
enthielt. Von diesem Hauptraum wurden aber sowohl 
im vorderen wie im hinteren Teile Seitenräume abge­
trennt, die zum Teil als Schlafzimmer, zum Teil als 
Aufbewahrungsräume verwendet wurden. Daher zerfiel 
das atrium zugleich wieder in einen Hauptraum,  
cavaedium, in der Mitte,  und die Nebenräume  
au f  den Se i ten ,  und zwar enthielten die grösseren 
Häuser Zimmer an allen vier Seiten des cavaedium, 
wie dies in Pompeji der Fall war. Dabei blieb bei 
einem langgestreckten Terrain hinter dem Hause noch 
ein Raum als Hof oder Garten frei. Die ganze Anlage 
war durch die besondere Konstruktion des Daches er­
möglicht, welches das ganze Haus nebst Nebenräumen 
bedeckte und einerseits auf die Umfassungsmauern des 
Hauses und der Zimmer, andererseits auf zwei in der 
Mitte liegende Tragbalken sich stützte. Bedeckt war 
das Dach ursprünglich wohl mit Schindeln, später mit 
Ziegeln. Der mittlere Raum oder das cavaedium 
enthält, wie früher das ganze Atrium, das all­
gemeine Wohn- und Arbeitszimmer der Hausgenossen. 
Hier arbeitete man, hier kochte, hier ass man, 
hier stand auch der Geldkasten, im Mittelpunkt des 
ganzen schaltete die Hausfrau.^) Die pars pos t ica  ent­
hielt auf der Rückseite nach wie vor das Ehebett. Rechts 
und links lief sie in zwei offene Zimmer oder alae  aus, 
welche in vornehmen Häusern den Platz für die Ahnen­
bilder oder imagines enthielten. Fenster oder vielmelir 
Lichtspalten enthielten nur die beiden Vorderzimmer.

*) Cavum aedium heisst zimächst die Deckenöffming, dann bezeichnet 
es dasselbe wie atrium, natürlich nur ein atrium tuscanicum.

®) Mater familias primum locum tenet aedium atque in celebritate 
versatur, Nepos praef. 6.

Z o lle r, Privataltertümer. 18
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§ 31. Das durch das Peristyl erweiterte Haus.
Das römische Haus der geschichtlichen Zeit enthielt 

drei Hauptteile:
1. Einen vorderen, teilweise bedeckten Raum, das atrium.
2. Einen mittleren, ganz bedeckten, tablinum.
3. Einen hinter diesem gelegenen, mit Säulen umgebenen 

Hof, peristylium.
Das ältere römische Haus war dunkel und klein und 

genügte nur für eine Gesellschaft mit einfachen Sitten und 
geringen Bedürfnissen. Bei zunehmender Civilisation strebte 
man nach mehr Licht  und Raum. Hieraus erklärt sich 
die ganze Veränderung und Erweiterung des Hauses. Dem 
Bedürfnis der Vermehrung des Lichts verdankt vor allem das 
sog. tablinum seine Entstehung. Man öffnete nämlich das Atrium 
an der Rückwand und schuf so eine Art aus Brettern gebildete 
Laube oder Veranda, durch welche dann ein kräftiger Luftstrom 
in das Innere des Atriums drang. Dieser Raum trat so mit dem 
hinter dem Atrium liegenden kleinen Garten in Verbindung 
und diente im Sommer zum Hauptaufenthalt der Familie, 
wurde aber im Winter wieder durch einen Bretterverschlag 
geschlossen. Nach Anfügung des dritten Teils des Hauses, 
des Peristyls, bildete das tablinum den eigentlichen Mittel­
punkt des Hauses und diente insbesondere als Geschäfts­
zimmer des Herrn.

Das zunehmende R au m bedü rfn i s  schuf aber noch 
einen dritten Raum, das sogenannte P e r i s t y l ,  indem man 
in dem hinter dem tablinum gelegenen Garten Säulenhallen 
mit Gemächern anlegte, nach Art der griechischen Peri­
style. Dieser helle und luftige Anbau, dem Treiben des Ge­
sindes entrückt, war hauptsächlich für die Erholung und

*) Daher wohl der Name, von tabula; so Marquardt 215. Andere er­
klären tablinum als Archiv. Diese Erkläning wird aber erst vou späteren 
Schriftstellern gegeben. Andere leiten es auch von tabellae, Schrift­
tafeln, ab und fassen es als das Comptoirzimmer des Herrn. Andere 
beziehen das Wort auf die Ahnenbilder (tabulae, tabellae), die hier ihren 
Platz gefunden haben sollen.
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Geselligkeit der Familie bestimmt. Zugleich wurde aber 
das Erdgeschoss durchweg um ein oberes Stockwerk erhöht, 
und letzteres durch bedeutende Fensteröffnungen erleuchtet. 
Ferner wurde das Compluvium erweitert und auch die 
Fensteröffnungen im Erdgeschoss vergrössert. Durch die ge­
nannten Anbauten Avaren aber auch noch andere, das ganze 
Leben im Hause umgestaltende Veränderungen bedingt. 
Nach Oeffnung des Atriums an der Rückseite Avar hier na­
türlich kein Platz mehr für das Ehebett, das nun in das 
Peristyl verlegt AAUirde. Als Speisezimmer, als Avelches bis 
dahin das Cavaedium gedient hatte, wurden jetzt besondere 
Räume ebenfalls im Peristyl angelegt. Der durch seinen Rauch 
lästige Heerd Avurde aus der Mitte des Atriums entfernt und 
in irgend einem Winkel untergebracht, von dem aus ein 
Schlot den Rauch entführte. Seine Stelle nahm längere 
Zeit ein Küchentisch zur Herrichtung der Speisen ein. Auch 
in der Konstruktion des Atriums selbst traten Aenderungen 
ein, indem es ebenfalls mit Säulen geziert wurde. Auf diese 
Weise hörte das Zusammenleben der Hausgenossen auf, und 
die verschiedenen Thätigkeiten, welche ehedem im Cavaedium 
neben einander bestanden hatten, wurden getrennt und jede 
an einen besonderen Ort verwiesen.

Der Grundplan des römischen Hauses war demnach 
folgender (vergl. den Grundriss auf Seite 276):

a) Vestibulum, b) Zimmer, A) Atrium, c) Impluvium, 
d) Alae, B) Tablinum, e) Räume, sei es zum Schlafen oder 
auch zum Essen, C) Peristyl, f) Fauces, g) Räume um das 
Peristyl.

Wie aus dem Voranstehenden und dem Grundriss im Ver­
gleich mit § 22 und 23 der griechischen Privataltertümer zu er­
sehen, hat das vergrösserte römische Haus manche Aehnlich- 
keit mit dem griechischen Palast. AVie der letztere aus 
drei Teilen, dem vorderen Hof, der Prostas und dem Säulen­
hof besteht, so besteht auch das römische Haus aus drei 
Teilen, dem Atrium, dem Tablinum und dem Peristyl. Dabei 
stimmen die Prostas und das Tablinum in ihrer Bestimmung 
wesentlich überein, indem beide für den Aufenthalt und den

18*



Geschäftsverkehr des Hausherrn bestimmt sind. Nur durfte 
das Tablinum, obgleich auf beiden Seiten offen, nicht als 
Durchgang benutzt werden, sondern die Verbindung zwischen 
Atrium und Peristyl wurde durch besondere schmale Gänge, 
fauces, hergestellt. Das Peristyl selbst ist direkt den 
Griechen entlehnt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen
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dem römischen und griechischen Hause besteht aber darin, 
dass das Atrium nicht wie das griechische Megaron in die 
Prostas znsammenschrumpfte und einem Hofe Platz machte, 
sondern als Hauptgebäude bestehen blieb. Ein fernerer 
Unterschied ist darin zu erblicken, dass das römische Haus 
nicht in eine Männer- und Frauenwohnung zerfällt, sondern 
auf das Zusammenwohnen, ursprünglich im jitrium, später im 
Peristyl, berechnet ist. Damit hängt dann zusammen, dass 
der Haupteingang im römischen Hause immer in das Atrium 
und die Wirtschaftsräume fülirte, während das griechische 
Haus nach Anlage des zweiten Hofes, in welchen die Männer- 
Avohnung fiel, den Haupteingang nui* von dieser Seite er­
halten konnte und die Gynaikonitis und die Wirtschaftsräume 
in den ursprünglich vorderen Hof verlegt werden mussten.

Der Grundriss des römischen Hauses mit Peristyl lag 
auch im wesentlichen den grossen und prachtvollen Palästen 
zu Grunde, welche in der ersten Zeit des Kaiserreichs ent­
standen sind. Nur die Ausdehnung des Raumes in Länge, 
Breite und Höhe, insbesondere die Hinzufügung eines Pracht­
gemachs, Oecus,^) oder deren mehrere hinter dem Peristyl, 
sowie prachtvoller Gärten, die Grösse der Säulenhallen, der 
enorme Luxus der architektonischen Dekoration u. dergl., 
unterschieden sie. Vor allem sind hier die beiden Paläste 
des Caligula und Nero zu nennen, von denen der des letzteren, 
das sogenannte „goldene Haus des Nero,“ in Ausdehuung und 
Pracht alles bis dahin Dagewesene übertraf. Unter anderem 
schloss derselbe dreifache Säulenhallen von der Länge einer 
römischen Meile ein. Säle und Zimmer waren mit Gold 
überzogen und mit Edelsteinen und Perlmutter ausgelegt. 
Die Täfelung der Decken der Speisesäle war von Elfenbein, 
und der Hauptspeisesaal war ein Kuppelsaal, der sich Tag 
und Nacht um seine Axe drehte.

*) Vitruv VI, 10. 1: Atriis graeci non utnntiir.
Wie dies bei dem sogenannten Haus des Pansa in Pompeji der Fall 

ist. Siehe Gulü und Koner®, S. 469, Figur 397.
®) Siehe Näheres hei Friedländer III®, 88.
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§ 32. Die Insulae.
Von den einzelnen Mietswohnungen der oberen Stock­

werke, coenacula, sowie von dem gewöhnlichen Wohnhaus, 
domus, sind die in su lae ,  d. h. ganze Mietshäuser,^) zu un­
terscheiden. Dieselben enthielten, da sie die Bestimmung 
hatten, viele einzelne Familien aufzunehmen, mehrere Stock­
werke und waren daher in der Anlage von dem gewöhnlichen 
Wohnhaus ganz verschieden. Vor allem fiel natürlich das 
compluvium auch im obersten Stock weg, das Licht musste 
also durch Fenster von der Seite beschafft werden. Anderer­
seits hatten sie eine Menge Treppen, die zum Teil von der 
Strasse aus zu den einzelnen Stockwerken hinaufführten. Das 
Anwachsen der Stockwerke dieser Häuser veranlasste August, 
die Höhe derjenigen, die an Strassen stiessen, auf 70, und 
den Trajan, dieselbe auf 60 Fuss herabzusetzen. Dies würde 
etwa eine Höhe von 4 Stockwerken nach unserem Massstabe 
voraussetzen. Doch waren manche Häuser gewiss viel 
höher, wenn es wahr ist, was Martial erzählt (VII, 20), dass 
ein armer Mensch zweihundert Stufen bis zu seiner Kammer 
zu steigen hatte.

§ 33. Die einzelnen Teile des Hauses.
1. Das Ves t ibü l  um, der zwischen der Hausthüre und der 

Strassenlinie befindliche Platz, s. oben § 30. Dasselbe 
kam schon unter den ersten Kaisern in Wegfall. Als 
Wartezimmer für die Besucher trat an seine Stelle 
das Atrium.

2. Der E ingang ,  ostium oder aditus, innerhalb dessen die 
in der Regel hölzerne und von zwei Thürpfeilern, 
postes, eingeschlossene Thüre lag. In der Regel führten

Dies ist die gewöhnliche Bedeutung des Wortes. Doch verstand 
man unter insula daneben auch einen isoliert stehenden Complex mehrerer 
Häuser, wie z. B. denjenigen, in dessen Mitte sich das oben genannte Haus 
des Pansa in Pompeji befand. Dagegen ist die Ansicht, wonach der Aus­
druck insulae auch einzelne Stockwerke bezeichnet habe (Becker), nach 
Göll abzuweisen.

®) Vgl. Friedländer I®, 7.
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zu ihr innerhalb des ostium zwei Stufen. Sie 
ist meist zweiflügelich (fores) und hängt nicht in 
Angeln, sondern hat eiserne Zapfen, cardines, welche 
oben und unten an ihr angebracht sind und sich in Löchern 
an der Schwelle (limen) und im Sturze (limen superum) 
drehen. Sie wird durch zwei Riegel oben und unten 
(pessuli) an jedem Flügel und durch einen Querbalken, 
sera, verschlossen. Ausserdem besass jede Thüre ein 
von innen und aussen zu öffnendes Schloss, dessen Kon­
struktion sehr verschieden, im grossen und ganzen 
aber den heute noch üblichen Schlössern ähnlich war. )̂ 
Hinter der Thüre befand sich die Flim mit einer cella, 
wo sich der an einer Kette gefesselte janitor oder 
ostiarius auf hielt, der die bei Tage meist offen stehende 
Thür bewachte. Auch der Haushund lag hier an einer 
Kette.

3. Das Atrium. Von demselben war oben ausführlich 
die Rede. Dort waren zwei Hauptarten desselben 
unterschieden worden, das atrium testudinatum (ohne 
compluvium) und das atrium tuscanicum. Ausser diesen 
beiden Arten werden aber noch drei andere aufgeführt,'* )̂ 
nämlich atrium Corinthium, atrium tetrastylon und 
atrium displuviatum. Die beiden ersten sind indes nur 
Unterarten des atrium tuscanicum; sie unterscheiden 
sich von letzterem nur dadurch, dass das Dach durch 
Säulen getragen wird, während es bei dem tuscanicum 
auf zwei Querbalken ruht. Bei dem tectum displuviatum 
floss das Wasser wie bei dem testudinatum nach aussen 
ab, obwohl es ein compluvium hatte. Das Atrium ent­
hielt mehrere Räume, die bereits oben genannt sind. 
Zu erwähnen ist noch, dass sich am Eingänge des 
Atriums der Schutzgott des Hauses, Lar, und in den

9 Näheres hierüber bei Marquardt 226 ff.
*) Vitruv 6, 3, I. Cava aedium quinque geiieribus sunt distincta, 

quorum ita figurae nominantur: Tuscanicum, Corinthium, tetrastylon, dis- 
pluviatum, testudinatum.
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bei(len alae die Portraitmasken der Vorfahren (imagines) 
befanden. Sie waren daselbst in kleinen tempelartigen 
Schränken (armaria) mit Inschriften (tituli) angebracht. 
Später wurden, da die alten Geschlechter meist ausge­
storben waren, die Büsten der Vorfahren durch die 
Bildnisse der Kaiser und anderer berühmten Personen 
ersetzt.

4. Das Tablinum. Von Ursprung und Hauptverwendung 
desselben war oben die Bede. Neben dem Tablinum be­
fanden sich zwei mit demselben verbundene Zimmer und

5. die Fauces ,  ein Durchgang, durch welchen man von dem 
Atrium direkt in das Peristyl gelangte, ohne das Tablinum 
betreten zu müssen. Dieselben waren hauptsächlich für 
die Dienerschaft bestimmt, die das Tabliniun nicht be­
treten durfte.

6. Das P e r i s t y l ,  die Hauptwohnräume, die Schlafstätten 
(cubicula, dormitoria), Speisezimmer (triclinia) und das 
lararium oder sacrarium (die Hauskapelle) enthaltend.

7. Oeci , Prunksäle hinter dem Peristyl, von denen Vitruv 
vier Arten erwähnt: 1) tetrastylos, 2) Corinthius,
3) Aegyptius, 4) KvUxj^vog. Mit den Oeci stellt Vitruv 
noch die e x e d r a e  zusammen, worunter eigentliche Ge­
sellschafts- oder Konversationszimmer zu verstehen sind.

Die Küche, culina, befand sich, nachdem der Heerd das 
Atrium hatte verlassen müssen, meist im hinteren Teile des 
Hauses; neben ihr war gewöhnlich die latrina. Beide 
Räumliclikeiten waren wohl deshalb nahe an einander gelegt, 
weil sie einen gemeinsamen Abzugscanal benutzten.^)

b Über die Einrichtung der Latrinen ergeht sich ausführlich der 
Philosoph Seneca Ep, 70, 17.
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K a p i t e l  VI.
Die Hausgeräte.

Becker-Göll Gallus II, 329; ^larquardt I I 607; Guhl und Koner®, 563.

§ 34. Allgemeines.
Während die griechischen Geräte uns nur durch Ab­

bildungen auf Vasen und plastischen Monumenten bekannt 
sind, sind wir dagegen über römische Gerätschaften teils 
durch die Ausgrabungen in Pompeji, teils durch andere Funde 
genauer unterrichtet. Uebrigens zeigen die letzteren eine 
merkwürdige Uebereinstimmung mit den Darstellungen auf 
den griechischen Vasenbildern. Dieselbe erklärt sich teils 
dadurch, dass sich mit den aus den Provinzen geraubten grie­
chischen Kunstschätzen zugleich griechischer Geschmack in 
Rom einbürgerte, der die selbständigen Produktionen römi­
scher Künstler verdrängte, teils dadurch, dass alle diejenigen 
Gerätschaften, welche höhere künstlerische Leistungen bean­
spruchten, von griechischen Künstlern angefertigt wurden. 
Daher können wir in vielen Punkten einfach auf die ent­
sprechenden Abschnitte der giiechischen Privataltertümer 
verweisen.

§ 35. Das Meublement des. Hauses.^)
I. Geräte  zum Sitzen.  Dem griechischen Diphros ent­

spricht die lateinische sella, dem Klismos, dem Lehn­
stuhl, die römische cathedra und dem Thronos, dem 
hohen Lehnsessel, das solium, welches letztere wie bei 
den Griechen als Ehrensitz für den Gebieter des 
Hauses, als Thron für das Oberhaupt des Staates 
und als Thron für die Gottheit in Tempeln bestimmt 
war. Auch die hölzerne Bank hat ihre Analogie in 
dem für die Dienerschaft bei der Mahlzeit bestimmten 
subsellium. Mit letzterem Ausdruck wird insbesondere 
die Bank bezeichnet, welche den Tribunen und ple­
bejischen Aedilen als Ehrsitz diente. Ebenfalls ein

*) Vgl. Griechische Privataltertümer § 24.
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Ehrensitz und zwar für die Decurionen und Augustalen 
war das bisellium, ein sehr breiter und lehnloser Sessel. 
Den Körnern eigentümlich war auch die sella curulis, 
ursprünglich ein AVagensitz, später eine besondere Art 
lehnloser Klappstuhl, dessen sich die magistratus curules 
bedienten.

II. Geräte  zum Liegen.  Diese bei den Römern allge­
mein mit dem Ausdruck lecti bezeichnet, sind den 
Griechen ebenfalls nachgebildet. Nur zeichnen sich 
dieselben in der römischen Kaiserzeit durch besondere 
Pracht und Kostbarkeit aus, wonach man lecti eborati, 
testudinei, inargentati, inaurati u. a. unterscheidet. 
Auch die eigentlichen Bettgestelle und die Betten selbst, 
lectus cubicularis, waren ähnlich. Die Bettgestelle 
waren mit Gurten (fasciae, institae, lora) zum Tragen 
der Matratzen und Kissen überspannt. Ueber der 
Matratze, torus, lagen ursprünglich mit Stroh, später 
mit Schafwolle gestopfte Pfühle und Kissen (culcita,^ 
und über diese waren Decken und Tücher (vestes stra- 
gulae) ausgebreitet. Ausserdem befanden sich am 
Kopfende des Lagers ein oder mehrere Kissen (pulvini), 
teils um dem Kopf eine erhöhte Lage zu geben, teils 
um dem in halbliegender Stellung Ruhenden einen Stütz­
punkt für den Ellbogen zu gewähren.

Von den Triclinien, lectus tricliniaris, wird weiter 
unten die Rede sein.

III. Tische.  In Form und Verwendung unterschieden sie 
sich nicht von den in Griechenland üblichen. Nur 
wurden sie in der prachtliebenden Kaiserzeit mit fast 
unglaublichem Aufwand, der sich vorzugsweise auf die 
Eleganz der Platten erstreckte, hergesteUt. Als be­
sonders kostbares Holz wurde hierbei der citrus ver­
wendet, wobei für eine Platte bis zu 300000 Mark be­
zahlt wurde. Solche Tische waren jedoch nicht zum

b Culcita bezeichnet überhaupt ein P füh l, ein Kissen, häufig jedoch 
ist es auch gleich torus. S. Becker-Göll Gallus П, 335.
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gewöhnlichen Gebrauch bei den Mahlzeiten, sondern 
nur als Luxusmöbel zum Tragen von Schaugeräten, 
Nippesachen u. dergl. bestimmt.

Zum Meublement gehören ausserdem noch Schränke 
(armaria), Spiegel (specula) und Vorhänge (aulaea.)

§ 36. Hallswirtschaftliche Geräte und Gefässe.
Die römischen Trinkgefässe waren, wie schon ihre Namen 

(calix, patera, sc3rphus, cyathus) zeigen, meist griechischen 
Ursprungs, weshalb hier ebenfalls auf das über die griechischen 
Trinkgefässe Gesagte (Griech. Privataltertümer § 25) verwiesen 
wird. Nur ist auch hier hinzuzufügen, dass sie in der Kaiser­
zeit mit einem ausserordentlichen Luxus angefertigt wurden. 
Den höchsten Wert unter denselben hatten die aus dem 
Orient nach Eom eingeführten vasa murrhina, wahrscheinlich 
gefertigt aus einer edlen Art orientalischen Flussspates. 
Von den Glasgefässen wird weiter unten die Kede sein.

Aehnlich wie mit den Trinkgefässen ist es auch mit 
den übrigen zum häuslichen Gebrauch bestimmten Gefässen, 
die gleichfalls im wesentlichen griechisch sind. Insbesondere 
gilt dies von den Schöpfgefässen, Wasserbehältern und dgl. 
(s. oben Gr. Privataltert. § 26). Von den grösseren Thon- 
gefässen, welche zur Aufbewahrung des Weines dienten, 
sind zu nennen die dol ia ,  amphorae und cadi. Die dolia, 
entsprechend den griechischen Pithoi (§ 26), zur Hälfte in die 
Erde gegraben, dienten wesentlich zur Aufbewahrung des 
jungen, gährenden Weines, der dann nach einem Jahre nach 
vollendeter Gährung in die Amphoren und Cadi übergefüllt wurde. 
Die Amphoren und Cadi wurden mit Thonpfropfen geschlossen, 
versiegelt und mit einer Etikette in Form kleiner Täfelchen 
(tesserae, notae) versehen. Zum Durchseihen des ЛVeines 
diente ein besonderes Gefäss, colum. Ausser diesen Gefässen 
dienten zur Aufbewahrung des Weines (gleich den griechi­
schen daxoi) Schläuche (uter), in denen insbesondere der 
Landmann den Wein zum Markte brachte.

Unter den Kochgeschirren ist vor allem der gewöhn­
liche Kochtopf, cacabus, zu envähnen. Derselbe war wohl
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nicht verschieden von der gewöhnlichen aula oder olla. 
Ferner gehört hierher die Pfanne oder Kasserole, sartago, 
der Mörser, mortarium, mit der Keule, pistillum, die Wage, 
libra, trutina, statera, der Bratspiess, veru, der Rost, cra- 
ticula u. a.

§ 37. Die Beleuchtung.

Man hat hierbei zu unterscheiden:
1. Lichte, candelae oder funiculi.
2. Lampen, lucernae.

1. Die L ich te  oder cande lae  waren teils von Talg, 
sebaceae, teils aus AVachs, cereae. Sie werden bei den 
Griechen nicht erwähnt, obwohl sie in der alten Zeit 
allein üblich waren. Als Docht diente das Mark einer 
Binsenart. . Aufgesteckt wurden sie auf Candelabern, 
candelabra, die übrigens später mehr als Untersatz für 
die Lampen gebraucht wurden.

2. Die Lampen, lucemae. Nach dem Gebrauche werden 
dieselben geschieden in lucernae cubiculares, balneares, 
tricliniares, sepulcrales, von denen die ersteren zunächst, 
wie der Name zeigt, zur Erleuchtung der Schlafräume, 
dann aber auch zu der der Wohnzimmer bestimmt 
waren. Die Lampen waren teils aus Thon, teils aus 
Bronze gefertigt und bald für einen Docht, bald für 
deren mehrere eingerichtet, daher die Bezeichnung 
monomyxi, dimyxi, trimyxi, polymixi. Zum Putzen des 
Dochtes bediente man sich besonderer Werkzeuge, die 
manchmal durch kleine Ketten mit der Lampe selbst 
verbunden waren; insbesondere sind zu diesem Zwecke 
kleine Zangen verwendet worden, wie solche in be­
deutender Anzahl in Pompeji und zwar in allen Häusern 
gefunden \vorden sind.

Die LampenJ^hingen teils an Ketten von der Decke 
herab, teils wurden sie auf Candelaber, candelabra, 
lychnuchi, gesetzt. Solche Candelaber von Holz, Bronze, 
Marmor, teils mehr teils minder kostbar gefertigt und 
von den verschiedensten Formen, bestanden im wesent-
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liehen aus drei Teilen, und zwar dem Fusse, dem 
Schafte und dem discus oder Teller. Der Fuss ist 
meist dreiteilig, der Schaft (scapus) dünn und kanneliert 
und der Teller über dem Kapitell des Schaftes mit 
einem vasenartigen Aufsatz oder einem Kopf oder auch 
einer Figur geschmückt. Der Schaft enthielt zuweilen 
in seinem Innern einen Stab, vermittelst dessen der 
Teller nach Belieben gesenkt oder hinaufgeschoben 
werden konnte. Die von Plinius erwähnten lychnuchi 
pensiles waren wohl eine unseren Kronleuchtern ähn­
liche Einrichtung.

Die aus dem Altertum erhaltenen Laternen, laternae, 
sind aus Bronze mit eingesetztem durchsichtigem Horn.

§ 38. Die Uhren und die Zeiteinteilung hei Griechen und
Eömern.^)

Ursprünglich gab es in Griechenland wie in Rom gar 
keine Stnndeneinteilung. In Griechenland zwar reicht die 
Einteilung des Tages in 12 Abschnitte in ziemlich frühe Zeit 
zurück,^) allein sie war doch erst von den Babyloniern* und 
zwar zugleich mit dem Schattenmesser zu ihnen gekommen; 
Ш Rom dagegen gab es keine Stundeneinteilung vor der Be­
kanntschaft mit den griechischen Sonnenuhren (263 v. Chr.), 
bis zu welcher Zeit man nach der unsicheren Schätzung des 
Standes der Sonne nur den Mittag und einige andere Abschnitte 
bestimmte. So wurde erst mit der Bekanntschaft mit einem 
Schattenzeiger bei beiden Völkern, wenn auch in weit aus­
einander liegenden Zeiträumen, die Zwölfteilung des Tages

') Becker-Göll Charikles I, 321. Gallus П, 406. Marquardt, Privat­
leben der Römer II*, 788 und P ,  253. Marquardt, Galeni locus qui est 
l̂e horologiis veterum emendatus et explicatus, Gotha 1865. Ideler, Lehr- 

l>ach der Chronologie und Handbuch der math, und techn. Chronologie, und 
b i l f i n g e r ,  antike Stundenzählung, Programm des Eberh. Ludw. Gymn. 
Ol Stuttgart 1883. Letzterem folgt Mau in dessen Bearbeitung von Mar- 
luardt (Privatleben, 2. Aufl.).

*) Nach Herodot II, 109 nahmen die Griechen diese Einteilung zu­
gleich mit dem Schattenmesser und der Sonnenuhr von den Babyloniern an.
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eingefülirt.^) Allein diese zwölf Teile waren nicht mit 
unsern sich gleich bleibenden astronomischen Stunden iden­
tisch, sondern waren je .nach der Jahreszeit und der dadurch 
bedingten Länge oder Kürze des Tages verschieden. Nur 
in der Zeit der Aequinoktien fallen die Stunden der Alten 
mit den unsrigen zusammen. Die grösste Differenz in der 
Zeit der alten Stunden fand natürlich statt in den beiden 
Solstitien. Im Sommer z. B, begann die erste Stunde in 
Koni um 4 Uhr 27 Minuten und im ЛУinter um 7 Uhr 33; 
ebenso lief die zwölfte Stunde im Sommer ab 7 Uhr 33 und 
im Winter um 4 Uhr 27 nach unserer Zeiteinteilung;^) für 
die Nacht hatte eine Einteilung in 12 Abschnitte denselben 
Uebelstand, doch wurde dieselbe bei den Römern erst seit 
der Einführung der Wasseruhren angewandt.^)

Für die Messung der Ze i t  werden bei den Griechen 
der yvM/iicov, die Tiölog und die xXsxpvdQa genannt.

Der Gnomon war ein Stab, nach dessen Schatten die 
Zeit bemessen wurde. Doch wird er eigentlich nur mit Be­
ziehung auf die Stunde der Mahlzeit und des Bades erwähnt 
und dabei gesagt, dass man zum Mahle gegangen sei, wenn
— •---------  ,

*) Wenn auch für gewöhnlich der Tag nach 4 Abschnitten ngcoi’
71€qI nkrid^ovaav ayoQav, щ д /ле<тг)/л/3()£гсд, ttsqI und die Nacht in drei
Abschnitte eanfQog oder лед1 kv/yojy a(fcig, fi^awy уьхтшу und ogd'Qog ein- 
geteilt wurde. Ebenso wurde in Rom in der ältesten Zeit der Tag in 
vier Abschnitte eingeteilt: Den Mor gen ,  mane, von Sonnenaufgang etwa 
bis Beginn der dritten Stunde nach späterer Rechnimg, den V o r m i t t a g ,  
ad meridiem, von der dritten bis zum Ende der sechsten Stunde, den N a c h ­
m i t t a g ,  de meridie, bis zur neunten oder zehnten Stunde, und den Abend,  
suprema, bis zu Sonnenuntergang.

Dabei ist zu bemerken, dass, wie Bilfinger nachgewiesen hat, die 
Stundenangaben der Alten von den vollendeten Stunden zu verstehen sind. 
Hora prima ist also zur Zeit des Sommer-Solstitiums nicht 4 Uhr 27, 
sondern 5 Uhr 42 , 30 und im Winter nicht 7 Uhr 33, sondern 8 Uhr 
17, 33. Danach ist auch hora sexta im Sommer Mittag.

®) Daneben blieb nach wie vor die militärische Einteilung in die vier 
Vigilien, sowie die bürgerliche Einteilung in die 8 Abschnitte vespera, 
prima fax, concubia (nox), intempesta (diese Abschnitte von Sonnenunter­
gang bis Mitternacht), mediae noctis inclinatio, gallicinium, conticinium, 
diluculum (die letzten vier Abschnitte von Mitternacht bis Sonnenaufgang) 
meist in Gebrauch.
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der Schatten zwölf Fuss lang gewesen sei. Inwieweit man 
damit die übrigen 12 Teile des Tages berechnete, ist nicht 
sicher. Jedenfalls war das Instrument ein sehr unvoll­
kommenes, da es die Sonnenuhr, nókog, deren Erfindung nach 
Herodot ebenfalls den Babyloniern (nach anderen dem 
Anaximander oder dessen Schüler Anaximenes um 500) zu­
geschrieben wird, nicht überflüssig machte. Genauer sind 
uns die Sonnenuhren und zwar in vervollkommneter Kon­
struktion^) erst bei den Eümern bekannt.

Die K le p s y d r a ,  луоЫ zu unterscheiden von den 
späteren Wasseruhren, ist eigentlich keine Uhr, sondern nur 
ein Zeitmesser, dessen man sich in Griechenland schon zur 
Zeit des Aristophanes und auch in Eom bei Gerichtsver­
handlungen bediente, um die dem Eedner zugemessene Zeit 
zu markieren. Es war einfach ein mit Wasser gefülltes Ge- 
fäss, aus welchem das Wasser in einer bestimmten Zeit 
abfloss. Als normale Zeit für die Dauer einer Gerichtsver­
handlung wurde dabei der kürzeste Tag angenommen, und 
nachdem man constatiert, wie oft das Gefäss an einem solchen 
Tage auslief, hiernach überhaupt das für den einzelnen 
Redner zulässige Mass der Eede bestimmt. In Eom bediente 
man sich bei Gerichtsverhandlungen ebenfalls der Klepsydra; 
die für die Eedner bestimmte Zeit war jedoch auf Stunden 
fixiert; die Klepsydren müssen demnach so eingerichtet ge­
wesen sein, dass sie diese Stunden genau markierten. Zu 
des jüngeren Plinius Zeit gingen vier Klepsydren auf eine 
Stunde. Von diesem Zeitmesser ist die eigentliche Wasser­
uhr zu unterscheiden, deren Erfindung dem Plato zuge­
schrieben wird, die aber erst in* der alexandrinischen und 
römischen Zeit ihre spätere vervollkommnete Gestalt er­
halten hat.

Bei den Kölnern finden wir zur Bestimmung der Tages­
zeit zweierlei Arten von Uhren, die Sonnenuhren und die

b Wahrscheinlich haben Anaximander oder Anaximenes die Sonnen­
uhr von den Babyloniern kennen gelernt und in Griechenland eingeführt. 

Diese wird gewöhnlich dem Aristarchos (270 v. Chr.) zugeschrieben.
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W asseruhren ,  letztere nicht zu verwechseln mit den oben 
erwähnten Klepsydren.

Die Sonnenuhren,  horologia solaria oder sciotherica 
oder bloss solaria genannt, waren von dreierlei Art;

1. Solche, welche für einen speziellen Ort, also gegebenen 
Falls für Rom bestimmt waren. Diese w’̂ aren so ein­
gerichtet, dass sie der dort üblichen Zeiteinteilung 
von zwölf wechselnden Stunden entsprachen.

2. Solche, welche für den Gebrauch an verschiedenen 
Orten bestimmt waren.

3. Solche, welche für Aequinoktialstunden, nach welchen 
wir jetzt rechnen, berechnet, also wohl für den Ge­
brauch der Mathematiker bestimmt waren.

Die W asser uh re n ,  nicht zu verwechseln mit den oben 
erwähnten Klepsydrae, aber bisweilen ebenso genannt, gelten, 
wie schon oben bemerkt, als eine Erfindung des Plato, wenn 
auch ihre kompliziertere Konstruktion erst dem Ktesibius aus 
Alexandria zugeschrieben wird. Aus den Beschreibungen 
des Galen und des Vitruv erhellt, dass die Wasseruhr ein 
durchsichtiges Gefäss war, in welchem die Höhe des gleich- 
mässig einfliessenden Wassers das Mass der Zeit bildete. 
Den 12 Stunden des Tages mussten also 12 an der Aussen- 
seite durch Linien bezeichnete Wasserhöhen entsprechen. 
Da aber die Stunden in den verschiedenen Jahreszeiten un­
gleich waren, so wurden die Uhren darauf eingerichtet, dass 
sie wenigstens für vier verschiedene Jahreszeiten die Stunden 
angaben (Sommersonnenwende, Herbstäquinoktium, Winter­
sonnenwende, Frühlingsäquinoktium). Deshalb ŵ aren an dem 
Gefäss vier verticale Linien angebracht, von denen jede für 
jede der genannten vier Zeitpunkte die Stundendistanzen

q Die erste Sonnenuhr kam nach Rom im Jahre 263 vor Chr. und 
zwar aus Catina. Sie passte natürlich für Rom nicht. Eine für Rom 
constraierte Sonnenuhr erhielt die Stadt erst durch Q. Marcius Philippus 
im Jahre 164. Seit dieser Zeit fanden die Sonnenuhren in Rom allgemeinen 
Eingang. Römische Sonnenuhren sind zahlreich aus dem Altertum er­
halten. In der Umgegend von Rom hat man 13, in Pompeji 12, in Her- 
culanum 2 gefunden.
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durch Punkte anzeigte. Diese Uhr zeigte daher nur an vier 
Tagen des Jahres genaue Stunden. Doch trat später, um 
die Differenzen etwas zu mindern, eine Zwölfteilung des 
Glases durch Linien ein. Die vervollkommnete Uhr des 
Ktesibius enthielt ein Zifferblatt über dem AVassergefässe. 
Den Zeiger bildete ein Metalldraht, der über einem auf dem 
steigenden Wasser schwimmenden Korkholz angebracht war. )̂ 

In den vornehmen Häusern waren Sklaven besonders 
beauftragt, auf Sonnen- und Wasseruhr zu achten und jedes­
mal die abgelaufene Stunde zu melden. Auch gab es schon 
künstliche Mittel, um die Stunde dem Gehör vernehmlich zu 
machen, wie herabfallende Sternchen u. dgl.

K a p i t e l  VII.

Die Nahrung.
Becker-Göll, Gallus III, 311; Marquardt, Privatleben I I A 414 und I A 250, 

264, 297; Guhl und Koner®, 660.

§ 39. Das Brot und dessen Zubereitung.
AÂ ir können hierbei auf § 28 der griechischen Privatalter­

tümer verweisen, wo wesentlich im Anschluss au Blümner^) das 
Nötige gesagt ist. AATr fügen im folgenden nur das für 
Italien Charakteristische hinzu. Das Brot wurde in der 
älteren Zeit meist nur aus Dinkel (far) oder AVeizen herge­
stellt. Uebrigens wurde daraus meist nur ein Brei (puls) 
gekocht, der immer das nationale Gericht der Italiener ge­
hlieben ist. Erst später schritt man zum Backen des 
Brotes, was der Hausfrau oder dem Koche oblag, bis im 
Jahre 171 in Rom das Gewerbe der Bäcker entstand 
(pistores), von welchen später die Rede sein wird. Das Brot 
war von sehr verschiedener Qualität, je nachdem feinere oder 
gröbere Mehlsorten dazu verwendet wurden. Dann wurde

b Die erste Wasseruhr wurde im Jahre 159 in Rom anfgestellt. 
b Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste der 

Griechen und Römer, Leipzig 1874, I, 1 ff.
Z ö 11 e г , Privataltertümer. 19
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auch oft Kleie darunter gemischt, oder sogar blos Kleie 
(panis plebeius, rusticus) oder auch Hirse (milium) dazu ver­
wandt. Die Form des Brotes war gewöhnlich rund, dabei 
war es nur einige Zoll hoch und mit 4 bis 5 Einschnitten 
oder Kerben versehen, um es leichter brechen zu können, 
lieber die verschiedenen Arten des Brotes und des Back­
werks s. Becker-Göll, Gallus III, 363 und Blümner, Techno­
logie I, 78.

Л̂ оп den Mühlen ist oben ebenfalls schon ausführlich 
die Rede gewesen. Die Römer kannten, wie die Griechen, 
drei Arten von Mühlen: 1) Handmühlen, molae manuariae, 
2) Viehmühlen, molae iumentariae, oder weil sie meist von 
Eseln gedreht wurden, asinariae, 3) Wassermühlen, molae 
aquariae. Diese letztem kamen aber erst in der späteren 
Kaiserzeit auf.

§ 40. Gartengewächse, Fleisch, Fische.

Einen Gegensatz zu der Brotnahrung bildet die Zukost, 
obsonium, worunter man ursprünglich alles am Feuer Zube­
reitete, ausser Brot, verstand. Gewonnen wurde diese 
Nahrung teils aus den Gewächsen der Gärten, teils aus dem 
Fleisch der im Hause oder Hof gezüchteten oder auf der 
Jagd erlegten Tiere, teils von Fischen.

1. G a rte n g e w ä c h s e .  Diese bilden neben dem oben er­
wähnten Brei und dem Brot, sowie der mit Speck oder 
Oel genossenen Hirse ein Hauptnahrungsmittel für das 
Volk. Die gewöhnlichste Kost der alten Zeit waren 
die sonst in besserer Gesellschaft verpönten Bohnen 
und Zwiebeln, wogegen die feineren Gemüse, wie Salat, 
lactuca (von dem es verschiedene Arten gab), ferner 
Kohl, brassica, Spargeln und dergl., nebst den aus dem 
Orient eingeführten Gewürzen dem Luxus und der Fein­
schmeckerei der Reichen dienten. Daneben war aber auch 
das Obst, woran Italien besonders reich war, eine vorzüg­
liche Nahrungsqiielle. Von den einzelnen Obstarten wird 
weiter unten die Rede sein.
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2. Das F le is ch .  An die Stelle der vegetabilischen Nah­
rung trat in späterer Zeit immer mehr die Fleisch­
nahrung, und zuletzt wurde das Fleisch von Eindern, 
Schweinen, Ziegen, Lämmern, Hämmein dem Volke als 
Nahrungsmittel unentbehrlich. Unter den verschiedenen 
Arten von Fleisch nahm von den ältesten Zeiten an die 
erste Stelle das Schweinefleisch ein, dessen Bedarf so gross 
war, dass es zum Teil aus fernen Ländern, wie Gallien, 
Spanien, Belgien, bezogen wurde.Daneben verschmähte 
man aber auch das Federvieh und das Wildpret nicht, 
welch letzteres nicht nur gejagt, sondern auch in be­
sonderen Tiergärten (vivaria) gehalten wurde. Tauben, 
Kapaunen, Hasen, Eehe u. dergl. zierten zum öftesten 
die Tafel des Eömers. Als kostbare Seltenheiten, die 
von weit her bezogen und dann in besonderen aviaria 
gemästet лvurden, sind zu erwähnen Pfauen, Perlhühner, 
Kraniche u. dgl. Als eine Haiiptdelikatesse galten 
das Haselhuhn, attagen lonicus, Krammetsvögel und 
Drosseln, turdi.

3. F i s c h e  und andere Wassert iere .  Fische, als Nah­
rungsmittel den älteren Eömern unbekannt, Averden später 
eine so beliebte Speise, dass dasAVort obsonium gleich dem 
griechischen oipop, Zukost, schliesslich nur von Fischen 
verstanden лvurde. Die Liebhaberei für kostbare, na­
mentlich ausländische Fische führte zur Anlage grosser 
Fischteiche, piscinae. Die Liebhaber solcher Fischteiche 
hiessen piscinarii. Zu den besonders gesuchten Fischen 
gehörten der Stöhr (acipenser), der Hecht (lupus), der 
Meerbarbe (mullus), die muraena^), der rhombus (Butte) 
und passer (Stachelflunder). Auch eingemachte, ausser-

b Eine sehr beliebte Speise bei den Römern waren Würste (farcimen 
allgemeiner Ansdrnck, tomacnlum =  Knack- oder Bratwurst, botnlus 
wohl soviel als Blutwurst; geräucherte Würste hiessen Lucanicae. Die 
botuli wurden in kleinen Blechöfen zum A^erkaufe herumgetragen).

*) Eine Aalart ohne Flossen; dieselbe kam von der sicilischen Meer­
enge und Tartessus in die röm. Fischteiche zur Mästung.

19*



italische Fische^) {xaQLyog, salsamenta), kamen massen­
haft wie nach Athen, so auch nach Rom, ebenso Fisch­
saucen. Die gesalzenen Fische, die besonders das 
pontische, sardische und spanische Meer lieferte, Avurden 
vor dem Genüsse gewässert und mit Oel und anderen 
Ingredienzen gekocht oder gebraten. Für die Fisch­
saucen existieren verschiedene Bezeichnungen Avie 
garum, muria und alec oder alex. Das berühmteste 
garum war das spanische, das in Neucarthago und 
Carteia aus dem scomber bereitet wurde. Unter muria 
(аЯ/о;) wird eine Fischsauce verstanden, welche aus 
Antipolis, Thurii, Dalmatien und Byzanz kam und aus 
thynnus hergestellt wurde. Alec oder alex bezeichnet 
meist entweder das Residuum der abgeklärten Sauce 
vom garum oder muria oder eine Sauce von ordi­
nären Fischen. Caviar war zwar nicht ganz unbekannt, 
aber selten. Dagegen gehörten zu den beliebtesten 
Delikatessen Austern, ostreae oder ostrea, unter denen 
besonders die Lucriner Austern*'̂ ) berühmt waren. Da­
neben sind zu nennen Venusmuscheln, veneriae, der 
Seekrebs, squilla, Schnecken, cochleae.

§ 41. Das Getränke.®)

Unter den Getränken kommt, abgesehen von Wasser 
und Milch, wie bei den Griechen nur der Wein besonders 
in Betracht. Zwar war bei den Griechen und Römern das 
bei anderen Nationen, insbesondere bei den Aegyptern und 
Galliern, fabrizierte Getränke aus Gerste, das Bier (zythum,

b Köhler, TÜQiyog ou recherches sur l’histoire et les antiquites des 
pecheries de la Eussie mferidionale in den mein, de l’acad. imper. des 
sciences de St. Petersbonrg, VI. serie Tome I, 1832.

q Diese wurden ans dem Lucriner See gewonnen, wo C. Sergius 
Grata kurz vor dem Bundesgenossenkrieg den ersten Austempark angelegt 
hatte. Sonst >vurden die Austern bezogen aus Brundisium, Tarent, Circei, 
später auch aus der Propontis und aus Britannien.

®) Vgl. auch Göll, Kulturbilder aus Hellas und Rom II®, 49.
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cervisia), Лет Namen nacli niclit unbekannt/) ja in einigen 
Provinzen, wie Gallien und- Spanien, луаг es ein sehr be­
liebtes Getränke und mag von den genannten Ländern aus 
in den letzten Jahrhunderten der Kaiserzeit auch in Italien 
und Rom Eingang gefunden haben. Aber das Hauptgetränke 
war und blieb der Wein. Vom Weinbau \vird im folgenden 
Abschnitt die Rede sein. Was die verschiedenen Wein­
sorten betrifft, so erwähnt Plinius^) ausser den ordinären 
Weinen etwa 80 berühmte Sorten, von denen Italien allein 
zwei Drittel lieferte. Man hat dabei die i ta l i s c h e n  und 
ü b e r s e e i s c h e n  AVeine zu unterscheiden.

1. Die i ta l i s c h e n  AVeine. Als die beste Sorte unter 
den italischen Weinen galt der C ä c u b e r  bei 
Amyclae. Derselbe war aber zur Zeit des Plinius 
schon ausgestorben. Die zweite Stelle nahm der Fa­
lerner  ein, der im ager Falernus im nördlichen Cam-

0 Die Gallier nannten es Cervisia, die Spanier Ceria oder Celia. 
Geber das gallische und spanische Bier siehe Göll, Kulturhilder IP , 71. 
Plinius spricht sich über das gallische Bier folgendermassen aus: 
„Auch die Völker des Westens haben ihre Trunkenheit und sie bewirken 
dieselbe durch geAvässertes Getreide. Es giebt in Gallien und Spanien 
verschiedene Arten und Namen davon; die Bereitungsart bleibt dieselbe. 
Die Spanier haben diese Getränke bereits gelehrt, das Alter zu vertragen.“ 
Von dem ägyptischen Bier sagt Göll S. 70: „Die berühmteste Bierstadt 
Aegyptens scheint das als der Schlüssel des Landes bekannte Pelusium 
gewesen zu sein. Wenigstens nennt Columella schon Rapunzel und Rettige 
als Reizmittel bei den Pokalen des Pelusischen Bieres. Ausserdem wurde 
auch in Alexandria viel Bier gebraut Strabo erwähnt, dass der grösste 
Teil der Bewohner dieser grossen Stadt Bier anstatt Wein getrunken habe, 
Mud nach einer Stelle des Dio Chrysostomus war dasselbe sogar oft mit 
Schuld an den berüchtigten Tumulten des dortigen Pöbels. “ Zuletzt sagt 
Göll S. 72: „Das Edikt Diokletians über die Maximal preise aller Waren 
unterscheidet zwischen zythum und cervisia und setzt vom ersten den sextarius 
(etwa b'2 Liter) zu 2, vom zweiten zu 4 Denaren an. Wenn nun auch 
der W ert dieser 3lünze zweifelhaft ist (man schwankt zwischen 8 und 3 Pfg.), 
so erkennt man doch aus den Zahlen, dass das Bier keltischer Erfindung 
zu dem gewöhnlichen Ger.stentränke in demselben Verhältnisse stand, wie 
heute das bairische Bier zu dem einheimischen.“ Vgl. Hehn S. 123 ff.

') H. N. 14, 87.
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panien am Fusse des Berges Massicus wuchs. Derselbe 
hatte aber zur Zeit des Plinius ebenfalls seine Qualität 
verloren. In dritter Linie standen andere campanische 
Weine, wie der Massiker, der auf dem Mons Massicus, 
und der Calener, der bei Gales wuchs, insbesondere 
aber der Surrentiner. .Unter den sicilischen Weinen 
nahm der seit Cäsar beliebte Mamertiner (vinum Ma- 
mertinum) den ersten Rang ein. Unter den Weinen in 
Latium selbst behauptete ausser dem Cäcuber der 
dem Falerner gleichgeachtete Albaner und der von 
Augustus bevorzugte Setiner den ersten Platz. Verrufene 
Sorten Avaren der vejentische und vaticanische Wein.

2. D ie  übersee ischen  Weine.  Auch unter diesen 
werden eine ganze Menge von Sorfen namhaft gemacht. 
Die edelsten waren aber die von Lesbos und Chios und 
der von Cos, der wenigstens von Strabo dem Chier 
und Lesbier gleichgestellt wird, aber wegen der 
starken Beimischung von Seewasser für ungesund galt. 
Auch der Cyprische wird gelobt. Alle diese Weine 
haben Beimischungen von Gyps, Thon, Kalk, Harz, Pech, 
Seewasser u. dergl. und zv/ar um so mehr, je geringer 
der AVein war.

Eine in Italien wie in Griechenland übliche Sitte bestand 
darin, dass man das Reifwerden des AVeines durch AVärme zu 
beschleunigen suchte. Dies bewirkte man dadurch, dass man 
den jungen AVein entweder der Sonne aussetzte, oder in Rauch­
kammern aufstellte. Neben den natürlichen AVeinen gab es aber 
auch eine Menge künstlicher (vina ficticia), wie Rosinenwein, 
passum, gekochte Moste, defrutum, Honigwein, mulsum, ge­
würzte AVeine, wie Rosen wein, Myrten wein, Veilchenwein. Die 
AVeine wurden wie in Griechenland in thönernen Gefässen, 
dolia, auf bewahrt und erst aus denselben in amphorae 
und cadi abgefüllt. Hölzerne Fässer gab es zu Plinius 
Zeit nur in den Alpengegenden.

b lieber den Verschluss und die Etikettierung der Amphorae, welch 
letztere die Weinsortc, den Jahrgang, die Firma des Lieferanten und bis 
jetzt noch nicht erklärte Zahlen enthält, s. Marquardt ID, 463.
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Auch bei den Eömern wurde der Wein selten unge­
mischt getrunken, und das gewöhnlichste Verhältnis war 
dabei das von 1 Teil Wein und 2 Teilen Wasser. Vor der 
Mischung wurde der Wein ebenfalls geklärt. Ebenso be­
dienten sich die Römer noch mehr Avie die Griechen des 
Schnees und des Eises zur Kühlung. Umgekehrt wurde aber 
auch sehr häufig der Wein erhitzt und zu Glühwein prä­
pariert oder mit warmem Wasser gemischt (calida). V or der 
Mahlzeit trank man auch in Rom nicht; dagegen besteht 
zwischen der griechischen und römischen Sitte ein Unterschied 
darin, dass die Römer zw isch en  den Speisen Wein tranken, 
während die Griechen ihren ganzen Durst auf das dem 
Mahle folgende Symposion konzentrierten.

Zuletzt sind noch, aber weniger als Getränke, sondern 
als Zuthaten Essig und Honig zu erwähnen, von denen der 
letztere den Zucker ersetzen musste.

§ 42. Die häuslichen Mahlzeiten hei den Eömern.

Wie schon oben gesagt worden ist, war die allgemeine 
Speise in frühester Zeit der Brei ,  puls ,  aus Dinkel, far 
oder ador, und auch in späterer Zeit war derselbe noch 
ein bei einfacheren Leuten häufiges Gericht. Daneben 
wurden wohl noch andere einfachere Gerichte, wie grünes 
Gemüse, olera, Hülsenfrüchte, legumiiia, genossen. Doch 
mit den Fortschritten der schon zur Zeit des Plautus ziemlich 
entwickelten Kochkunst^) wurden die Mahlzeiten feiner und 
üppiger. In Beziehung auf die Zahl und die Zeit der Mahl­
zeiten begegnen wir in Rom so ziemlich derselben Sitte wie 
in Griechenland. Es gab nämlich in Rom folgende Mahlzeiten: 

1. Das l e i i t a c u l u m ,  entsprechend dem griechischen 
dx^driojiia (s. Griech. Privataltertümer § 31), welches 
meist am frühen Morgen eingenommen wurde und in

9 Schon damals Avurdeu häurig besondere Köche oder Bäcker in den 
Häusern gehalten. Vgl. über die röm. Kochkunst auch Göll, Kultur­
bilder IP , 74.
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der Eegel aus Brot mit Salz, Käse und dergl. bestand. 
(Ein seltenerer Ausdruck istmerenda, der ursprünglich von 
der cena, später aber von jedem Imbiss gebraucht wurde.)

2. Das Pr an di um, entsprechend dem griechischen aQioTov. 
Ursprünglich war dasselbe das Hauptmahl, also —der cena. 
Als man aber dieses wegen der zuvor abzuschliessenden 
städtischen Geschäfte auf den späten Nachmittag ver­
schob, wurde mit prandium das zw e i te  gegen Mittag 
eingenommene, meist aus warmen Speisen, häufig aber 
auch aus kalter Küche und den Ueberresten der cena des 
vorhergehenden Tages bestehende F rühstück  bezeichnet.

3. D ie H au p tm ah lz e i t ,  cena, entsprechend dem grie­
chischen delnvov^ aber früher als dieses. Die eigent­
liche Zeit der cena war etwa die Mitte zwischen 
Mittag und Sonnenuntergang (hora nona.)

Die cena, auch die einfachere, bestand aus drei 
Teilen, nämlich a) gustus oder promulsio, b) fercula, 
c) mensae secundae.

a) gustus ,  Gerichte zur Erregung des Appetits, wie 
Salat (lactuca), Fische, Schaltiere, Eier. Mit letzteren 
wurde in der Regel der Anfang gemacht, daher die 
sprichwörtliche Redensart ab ovo ad mala. Dazu 
trank man mulsum, ein aus Wein und Honig be­
reitetes Getränke.

b) f ercu la  oder die Hauptmahlzeit, so genannt, weil 
dieselbe aus mehreren, früher zwei, später gewöhn­
lich drei Gängen (fercula)^) bestand.

c) Die mensae secundae oder der Nachtisch, auch mit 
dem griechischen Namen epideipnides bezeichnet.^) 
Derselbe bestand aus Obst und Backwerk (bellaria).

Die Mahlzeit begann mit einer Anrufung der 
Götter, ebenso folgte auf die eigentliche cena oder 
die fercula ein den Laren dargebrachtes Speiseopfer.

9 Vgl. darüber Marquardt, Privatleben I*, 267.
Das W ort bezeichnete ursprünglich den Tafelaufsatz oder das 

repositorium.
®) Früher hiess der Nachtisch impomenta =  imponimenta.
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Das Mahl wurde ursprünglich im Atrium eingenommen; 
später dienten dafür besondere Speisezimmer im Peristyl 
oder in den Oeci. Ursprünglich ass man sitzend, wie dies bei 
den Griechen in homerischer Zeit üblich war; später aber 
erhielt sich diese Sitte wie bei den nachhomerischen 
Griechen nur für die Frauen und Kinder, während die er­
wachsenen Männer liegend zu speisen pflegten, bis zuletzt 
— und dies kam bei den Griechen nie vor — auch die 
Frauen gewöhnlich bei Tische lagen. Dazu dienten 
besondere lecti, die an dem einen Ende eine Lehne hatten, an 
der ein Kissen, pulvinus, zum Aufstützen des linken Armes 
lag, während man die rechte Hand zum Essen benutzte. 
Für eine kleine Familie mögen wohl oft ein oder zwei 
solcher lecti ausgereicht haben. Für eine grössere Gesell­
schaft jedoch bediente man sich der Triclinien, von denen 
im letzten Abschnitt die Rede sein wird.

Der Tisch, um den man herum sass oder lag, letzteres 
mit discumbere, accumbere, decumbere bezeichnet, war bei 
weitem niedriger als bei uns. Er war, abgesehen von der 
spätesten Zeit, ohne Tischtuch. Die Speisen wurden auf 
ihn mitsammt dem Gestelle, auf dem die Schüsseln herein­
gebracht wurden, aufgetragen. Diese Gestelle (ursprünglich 
fercula, später repositoria genannt) waren von Holz und be­
deckten oft den Tisch vollständig. Die Geschirre, in welchen die 
Speisen aufgetragen wurden (patinae, flache, und lances, teller­
förmige Schüsseln), waren wie bei uns von der mannigfaltigsten 
Art. Auf keinem Tisch fehlte das Salzfass, salinum, schon 
darum, weil das Salz zum Opfer, wozu auch die mola salsa 
gehörte, nötig war. Unsern Tellern ähnlich waren die pa­
tella, catinum, catillus und paropsis, letztere für das ob- 
sonium, die Zukost, bestimmt. Messer und Gabeln als In­
strumente zum Essen kannten die Römer so rvenig wie die 
Griechen, sondern sie bedienten sich wie diese grössten­
teils der Finger,^) dagegen gab es Löffel, ligula und cochlear.

9 In neuerer Zeit will man zwar bei Ausgrabungen zum Essen 
dienende Messer mid Gabeln gefunden haben; doch ist die Sache gegen­
über den bestimmten Stellen Ovid. Ars am. III, 755, Mart. V, 78, 6 und
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Die ligula (gleich dem griechischen fivarQLov) war ein 
grösseres unserem Esslölfel ähnliches Instrument, mit blatt­
förmiger Höhlung, \vährend cochlear ein kleiner Lötfel mit 
runder Höhlung war , der am andern Ende mit einer 
Spitze versehen war, um damit die Schnecken aus dem 
Gehäuse zu ziehen (woher der Name) oder die Eier zu 
d u r c h l ö c h e r n .D a s  Zerlegen der Speisen besorgte der 
scissor, der Vorschneider, der oft identisch mit dem structor, 
d. h. dem Anrichter ist. Ausserdem bediente man sich beim 
Essen, wenn auch nur in feinerer Gesellschaft, seit Horaz 
der Servietten, mappae, wobei jeder Gast seine eigene mit­
brachte. Zum Abwischen der Hände wurde auch das mantele 
(Handtuch) gebraucht, dessen man sich vorzugsweise zum 
Trocknen der Hände nach <lem Händewaschen bediente; seit 
Domitian bezeichnet man damit das von dieser Zeit an übliche 
Tischtuch.

K a p i t e l  VIII.
Die Kleidung und Tracht der Römer.

Becker-Göll, Gallus III, 198; Marquardt, Privatleben der Römer IP , 550; 
Guhl und Koner®, 623; Göll, Kulturbilder II®, 173; ЛУе153, Kostümkunde, 

Stuttgart, 2. Aixfl., 1881.

§ 43. Die männliche Kleidung.^)
Die männliche Kleidung der Römer hatte grosse Aehn- 

lichkeit mit der der Griechen. Wie man bei den Griechen
m , 17 fraglich. Nach Marquardt (I®, 314, I', 305) scheint man sich jedoch 
seit Varro der Tischmesser zum Zerlegen der Speisen bedient zu haben. 
Varro bei Nonius p. 195, 16 =  Bücheier n. 197. Die.selben sollen aus 
Bithynieh eingeführt gewesen sein. Gabeln waren im Altertum nur beim 
Zerschneiden im Gebrauch. Die Tischgabel dagegen ist vor dem 14. Jahr­
hundert in Europa nicht nachweisbar, Marquardt I®, 316, I 308; doch 
hat man auch Gabeln gefunden, welche für Tischgabeln aus der Zeit der 
Antoninę gehalten werden. Dieselben scheinen aber nicht allgemein in 
Gebrauch gekommen zu sein, und in der Regel vertrat die Spitze des 
cochlear die Stelle der Gabel.

9 Becker-Göll, Gallus III, 393; Guhl und Koner®, 461; Helbig, 
Wandgemälde 1688; Marquardt I®, 314.

Von Spezialschriften sind hier zu nennen: Von d. Launitz, über 
die Toga der Römer und die Palla d. Römerinnen in d. Vhdl. d. XXIV.
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Endymata und Periblemata unterscheidet, so trennt man bei 
den Römern indutus und amictus; dem griechischen Chiton 
entspricht die römische Tunica und dem Himation die Toga. 
Da aber die Römer in der älteren Zeit statt der Tunica nur 
einen Schurz (cinctus) trugen, so war die Toga längere Zeit das 
einzige Kleidungsstück, in dem man ausserhalb des Hauses 
erschien. Daher soll zuerst von der Toga und den übrigen 
amictus hier gesprochen werden.

Die Toga  und die übrigen amictus. Bei der Toga 
kommen hauptsächlich in Betracht:

1) Form und Umwurf, 2) Farbe und Stoff.
In Betreff der Form und des Umwurfs^) herrschen ver­

schiedene Ansichten, die jedoch in der neueren Zeit durch 
die praktischen Versuche, welche an guten Reproduktionen 
von Togastatuen insbesondere von Weiss, A. Müller und v. d. 
Laimitz angestellt wurden, etwas geklärt wmrden sind. Nach 
Weiss hatte die Toga die Gestalt eines Ovals oder „eines 
Ш einem Oval abgekanteten Oblongums, dessen Längenmitte 
mindestens dreimal die Höhe eines ausgewachsenen Mannes, 
etwa mit Ausschluss des Kopfes, und dessen Breitenmitte 
mindestens zweimal so viel betrug. Dieses Stück wurde, 
um sich damit zu bekleiden, zuerst der Länge nach bis auf 
ein gewisses Mass seiner Breite teilweise zu einem Doppel- 
gewande zusammengelegt; hiernach ivurde oben letzteres 
(nicksichtlich der Fältelung mit besonderem Geschick), 
uamentlich zunächst der so gebildeten geraden Kante, zu 
Längenfalten in einander geschoben, dann aber, ganz in der 
einfachen "Weise des griechischen und tuskanischen Um­
wurfs, zuerst über die linke Schulter nach vorn geschlagen, 
hier indessen so, dass es die ganze linke Seite bedeckte und 
auch auf dem Boden beträchtlich schleppte, mit der übrigen 
Masse hinter dem Rücken weg unter dem rechten Arm nach

Versammlung deutsch. Phil. (1865) und Müller, die Trachten der Eömer 
nach Ovid und Martial, Hannover 1868.

9 Hie Hauptquelle über den Umwurf ist Quintilian XI, 3, 137.
*) Nach Marquardt die einer Ellipse.
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vorn gezogen, der Rest über die linke Schulter nach rück­
wärts geworfen und schliesslich der den Rücken deckende 
Teil des Umschlags noch besonders bis an die rechte Schulter 
nach vorn genommen, wodurch noch die Faltenmasse des 
vorderen Umschlags mehr Fülle erhielt.“ Nach v. d. Lannitz 
(bei Marquardt S. 558) sind in der Entwickelung der Tracht 
drei Perioden zu unterscheiden. „Die ä l t e s t e  Toga bedeckte 
den rechten Arm, wurde, wie das griechische Pallium, kunstlos 
über den Vorderkörper gezogen und bildete gar keinen sinus. 
Entweder wurde sie überhaupt nicht doppelt gelegt, oder 
man zog den Umschlag mit dem Hauptstücke so gleich- 
mässig an, dass der Umschlag nicht zu bemerken war. Die 
z w e i te  Form repräsentiert eine Toga, welche ebenfalls den 
rechten Arm einschliesst, aber einen sinus^) und umbo hat, 
ohne dass indessen der zwiefache Rand des sinus, der 
von der oberen und unteren Lage des Doppeltuchs ge­
bildet wird, deutlich hervortritt.“ Die dr itte  Form ist der 
künstliche Zuschnitt in der Kaiserzeit, über dessen Eigen­
tümlichkeiten im Einzelnen v. d. Launitz verschiedene Auf­
stellungen gemacht hat, die jedoch, wie wohl Marquardt mit 
Recht bemerkt, wegen der Schwierigkeit der praktischen 
Experimente noch vielfach zweifelhaft bleiben. Eine ganz 
besondere, der älteren Zeit angehörige, aber auch später noch 
bei feierlichen Handlungen und Opfern gebräuchliche Art die 
Toga zu tragen war die sog. gab in is che Gürtung,  cinctus 
Gabinius. Sie Avurde in der älteren Zeit im Kriege ange- 
w'andt und bestand darin, dass der Zipfel, welcher sonst zu­
letzt über die linke Schulter zurückgeschlagen wird, wie ein 
Gürtel um den Leib herumgezogen wurde, beide Arme frei-

q Unter sinus versteht Launitz ein besonderes Stück Zeug, \velches 
in den Ausschnitt der Toga eingesetzt und gefältelt war und eine nach 
aussen sich krümmende Linie bildete. Marquardt bezeichnet sinus als das 
unter dem Arm durchgezogene Stück, welches seinen Namen davon hatte, 
dass es von unten nach oben umgeschlagen wurde; iimbo oder nodus ist 
das hervorgezogene Stück des unter dem sinus liegenden Streifens 
der Toga.
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Hess und das Herabfallen der Toga hinderte. Diese Tracht 
der Soldaten wurde später durch das sagum ersetzt.

Auf den künstlichen Umwurf der Toga wurde grosser 
Wert gelegt; um den künstlichen Faltenwurf, wozu man 
sich eines besonderen vestiplicus bediente, zu erhalten, 
wurden dünne Brettchen zwischen die Falten gelegt und die 
Falten des Bausches durch Zangen zusammengehalten.

Der Sto f f  der Toga war Wolle .  Die Farbe  war be­
kanntlich weiss. Die Toga der Knaben und der Magistrate 
hiess toga praetexta, weil sie mit einem Purpurstreifen ver­
sehen луаг.̂ )

Die Toga kommt auch bei den Etruskern vor. In Eom 
durfte sie nur von römischen Bürgern getragen w^erden; auch 
den Verbannten war sie untersagt. Als mit der Zeit 
fremde, besonders griechische Kleidung in Eom Eingang 
fand, wurde die Toga im gewöhnlichen Leben meist mit dem 
Himation (pallium) vertauscht; nur als Staats- und Fest­
gewand wurde sie beibehalten, indem sie nur noch bei ge­
richtlichen Verhandlungen, von den Clienten bei der salutatio 
und anteambulatio, und vom gesamten Volke im Theater und bei 
öffentlichen Spielen getragen wurde. Auch die zur kaiserlichen 
Tafel Geladenen hatten in der Toga zu erscheinen.

Ausser der Toga gab es noch andere Ueberwürfe, so
1) die paenula,  ein ärmelloser, an beiden Seiten offener, 

hinten geschlossener Mantel mit rundem Halsausschnitt, 
durch welchen der Kopf gesteckt wurde (Guhl und

Vgl. übrigens die Abbildungen bei Marquardt II*, 558 und 559.
Die toga praetexta trugen die curulischen Magistrate. Aus­

geschlossen sind die rein plebejischen Beamten, Tribunen und plebejischen 
Aedilen, und ausserdem die Quästoren und sämtliche magistratus minores 
im engeren Sinne. Ausser den Beamten trugen die toga praetexta auch 
die Priester, aber nur so lange, als sie in Funktion лтагеп. Vgl. des Ver­
fassers röm. Staats- und Rechtsaltertümer S. 152. Von der toga praetexta ist 
die toga pieta und palmata zu unterscheiden, welche von den Triumphatoren, 
sowie in der Kaiserzeit von den Consuln bei ihrem Amtsantritt, daneben auch 
von den Volkstribunen bei den Augustalien und von den Prätoren bei der 
pompa circensis getragen w'urde. Vgl. Guhl und Koner®, 627.
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Koner ̂  628). Sie war die Tracht der gemeinen Leute 
und Sklaven; sonst bediente man sich dieses Kleidungs­
stücks vorzugsweise auf Reisen. Sie лл̂ аг von Leder oder 
festem Wollenstofte und wurde auch von Frauen getragen.

2. Die lacerna ,  der griechischen Chlamys ähnlich, ein 
oblonger, vermittelst einer fibula zusammengehefteter 
Umhang. Bei schlechtem Wetter wurde ihr wie der 
lacerna eine Kaputze, cucullus, angeheftet. Im Anfang 
der Kaiserzeit wurde die lacerna allgemeine Tracht.

3. Die trabea ,  später paludamentum und sagum genannt, 
der im wesentlichen mit der griechischen Chlamys 
identische Kriegsmantel. Sagum ist der Name für den 
geAvöhiilichen Soldatenmantel und paludamentum für den 
h'eldherrnmantel. Uebrigens wird der Name sagum 
als gallisch bezeichnet, woraus hervorgeht, dass dieses 
Kleidungsstück den Römern Avohl von Gallien zuge­
kommen ist, wenn auch das militärische sagum der 
Römer wesentlich die Form der macedonischen Chlamys hat.

4. Die laena,  entsprechend der griechischen chlaina,^) ein 
altrömischer Mantel, der von dem flamen carmentalis 
getragen wurde, in der Kaiserzeit aber vielfach in Auf­
nahme kam. Bei den lateinischen Dichtern erscheinen 
die Helden in der laena.

Die Tunica.  Die Tunica war das leichte Hauskleid, 
welches bei Ausgängen unter der Toga oder sonst einem 
Ueberwurfe getragen wurde. Sie entspricht dem ärmellosen 
Chiton, reichte bis unter die Kniee und Avurde unter der 
Brust durch einen Gürtel (cinctura) zusammengehalten. Die 
dem Aermelchiton entsprechende tunica manicata kam als 
allgemeine Tracht in Rom erst in der Zeit des Kaisers 
Commodus auf. Unter der Tunica wurde schon seit Plautus 
noch eine tunica interior oder subucula von Wolle wie eine 
Art Hemd und zwar von ]\Iännern wie Frauen getragen.^)

') Das Wort laena kommt vom giiechischen ;гЯ«Гт und wurde mit 
Unrecht mit lana in Verbindung gebracht. Vgl. Saalfeld, Tensaurns 
Italograecus unter laena.

Leinene Hemden kommen erst seit dem vierten Jahrhundert auf.
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Wie die Toga лтаг auch die Timica zuweilen mit Purpur­
streifen л'егзеЬеп; eine solche mit einem Purpurstreifen ver­
zierte Tunica zu tragen war aber nur den Senatoren und 
Rittern gestattet. Die Tunica der Senatoren hatten einen 
breiten, vorn in der Mitte des Gewandes vom Halse bis zum 
untern Saum hinablaufenden Purpurstreifen, latus clavus, 
und hiess daher tunica laticlavia, die Tunica der Ritter dagegen 
hatte einen oder zwei schmälere Streifen, angustus clavus, 
und hiess daher tunica angusticlavia.

Wie die Tunica, so war auch die Synthesis ein indu­
mentum, d. h. ein Kleidungsstück zum Anziehen und nicht 
zum Umwerfen. Man bediente sich desselben bei Tafel und 
wechselte es während derselben öfters. Ueber seine Be- 
schaifenheit ist nichts bekannt.

Die Kopfbedeckung  war bei den Römern dieselbe wie 
bei den Griechen; dem ш/.од, der gewöhnlichen Filzkappe 
der Fischer etc., entsprach der pilleus,^ der am Ende der 
Republik und Anfang der Kaiserzeit nur vom gemeinen Mann 
und ausnahmsweise vom ganzen Volke an den Saturnalien 
getragen wurde; sonst ging man um diese Zeit öffentlich 
meist ohne Hut. Der petasus war der griechische nkaoog  
und wurde zum Schutze gegen die Sonne getragen.

Demselben Zwecke dienten auch thessalische und mace- 
donische Hüte (causiae) mit breiten Krämpen.

Das Schuh werk zerfällt in zwei Hauptklassen, calcei 
und soleae.

1. D er ca lceus ,  ein wirklicher Schuh, Kennzeichen des 
römischen Bürgers und zur Toga gehörig, mit der 
er immer in Verbindung getragen wurde. Es gab

0 Nach Helbig (Sitzungsberichte d. bair. Akad. d. Wiss. Philos.-phil. CI. 
1880, IV, S. 487) soll derselbe ursprünglich ein charakteristisches Merkmal 
<ler röm. Tracht gewesen und deswegen sich auch bei mehreren uralten 
Priesterschaften und bei der Freilassung der Sklaven erhalten haben. Das 
Wort, (pilleus oder pileus, auch pilleum und pileum) ist übrigens nicht aus 
dem griechischen mXoę entlehnt, sondern ein selbständiges lateinisches 
Wort. Es wird von Neueren mit der Wurzel PIS {nriaao)) — zerstampfen 
m \  erbindung gebracht. Vgl. Saalfeld, Tensaiirus Italograecus z. d. Wort.
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verschiedene Arten desselben; unter diesen sind lier- 
vorzulieben;

1) Der pero, der gewöhnliche Schuh, der bis an die 
Knöchel hinaufreichte und dort gebunden wurde. 
Er Avar der Schuh des gemeinen Mannes, wurde 
aber auch sonst bei Schnee und Schmutz getragen.

2) Der calceus  patr ic ius  oder mulleus.  Derselbe, 
der zuerst Insigne der Könige, dann aller Patrizier und 
zuletzt der Nobilität war, Avar von rotem Leder, 
hatte eine hohe cothurnähnliche Sohle und wurde mit 
4 schAvarzen Riemen bis zur Hälfte des Schienbeins 
aufgebunden. Besonders charakteristisch war dabei 
die lunula, eine halbmondförmige Agraffe von Elfen­
bein, die w^ahrscheinlich die Bedeutung eines Amu­
lets hatte.

3) Der calceus  senator ius ,  die Tracht derjenigen 
Senatoren, die zu dem calceus patricius nicht be­
rechtigt waren. Er Avar ähnlich dem mulleus, hatte 
aber keine lunula.^)

4) Der compagus, ein schAvarzer Schuh, der nur die 
Zehen einschliesst, an der Ferse höher hinaufgeht 
und mit Riemen kreuzAveise an dem Schienbein auf­
gebunden Avird.

5) Die ca l iga ,  ein schwerer stiefelartiger Schuh, der 
Soldatenstiefel, der aber auch von anderen Ständen 
getragen wurde.

6) Sculponeae,  Holzschuhe.
Von den Schuhen des ordo equester Avissen wir 

nichts. Bekannt ist der Ausdruck mutavit calceos, 
d. h. er legte statt der Ritterschuhe die Senatoren­
schuhe an, oder mit anderen Worten: er wurde 
Senator.

q Zu bemerken ist, dass über den Unterschied von mulleus (calceus 
patricius) und calceus senatorius die Ansichten noch nicht ganz feststehen. 
Wir sind hier Marquardt und Göll gefolgt; Guhl und Koner*, S. 649 
schreiben die lunula dem calceus senatorius zu.



305

2. Die s o le a e  entsprechen den griecliisclien Sandalen. 
Sie waren diejenige Fussbekleidung, die von den 
Männern im Hause oder auf dem Wege zu Gast- 
mälilern getragen wurde. In letzterem Fall nahm man 
sie ah, wenn man sich zur Tafel legte, woher der Aus­
druck demere soleas. Uehrigens wurden sie späterhin 
auch hei Ausgängen allgemeiner, wenn es auch noch zur 
Zeit des Hadrian für Männer senatorischen Hanges an- 
stössig war, ausserhalb des Hauses in soleae zu er­
scheinen.

Es gab verschiedene Arten von soleae; unter diesen 
werden die crepidae erwähnt, die jedoch nicht reine 
Sohlen, sondern Halbschuhe waren.

§ 44. Die weibliche Kleidung.

Bei der Kleidung der Frauen in Rom ist die Kleidung 
der v e r h e ir a te te n  Römerinnen von der der Mädchen und 
fremden Frauen  zu unterscheiden. Der Unterschied be­
stand darin, dass die beiden letzteren der S to la  entbehrten, 
welche für die römische Matrone charakteristisch ist. Die 
Kleidung der letzteren bestand aus drei Hauptstücken, der 
tunica interior, der Stola und der Palla.

1. Die tunica in ter ior ,  ein einfaches anliegendes Hemd 
(in älterer Zeit ohne Aermel).

2. Die Stola; dieselbe war eine Tunica, unterschied sich 
aber von der gewöhnlichen Tunica dadurch, dass sie bis 
auf die Füsse herabfiel, bis zur Hälfte des Ober­
armes reichende Aermel und am untern Rande 
einen Besatz (instita) hatte. Der Schnitt der Stola 
(Oblongum) und die Art und AVeise, wie sie angelegt

b Gnhl und Koner®, 631 fassen dies so, dass, wenn die tunica 
interior mit Aermeln versehen Avar, über dieselbe eine ärmellose Stola an- 
gelegt, Avenn die tunica dagegen ärmellos Avar, über derselben eine Aermel* 
Stola getragen wurde.

Z o lle r ,  Privataltertümer. 20
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wurde, entsprach dem langen einfachen Chiton der 
Griechinnen (Griech. Privataltertümer, s. § 33P)

3. Die Pal la.  Dieselbe hatte nach Guhl und Koner drei 
Formen:

a. Die gewöhnlichste war die der Toga. Dieselbe wurde 
auch in ähnlicher Weise wie die Toga angelegt.

b. Diejenige Art, die sich dem griechischen Himation 
näherte und in den mannigfachsten Windungen um 
den Oberkörper mit malerischem Faltenwurf gelegt 
Averden konnte.

c. Die dritte Art der Palla scheint, wie Guhl und 
Koner meinen, aus zAvei Decken gebildet gewesen 
zu sein, welche auf den Schultern durch fibulae ver­
bunden, entweder über der Vorder- und Rückseite 
des Körpers lose herabwallten, oder durch einen Gürtel 
am Körper festgehalten л\'и1ч1еп.

Der Palla verwandt und in alt-römischer Zeit allein in 
Gebrauch ist das ricinium. Es war dies ein kürzerer, weniger 
faltenreicher Umhang. Der Form nach ähnlich war auch 
die rica, die von der Flaminica getragen wurde, und das 
suffibulum, der Schleier, mit welchem die Vestalinnen das 
Haupt einhüllten.

Die Tracht der Mädchen und fremden Frauen unter­
schied sich von der der Matronen durch den Mangel der 
Stola, an deren Stelle sie eine Tunica in der Form des 
griechischen doppelten Chiton trugen (s. Griech. Privatalter­
tümer § 33), die Unterkleid und Umwurf aus einem Stücke 
enthielt und daher auch timicopallium oder tunica palliolata 
genannt wird.^)

Ausser den genannten Kleidungsstücken wird noch das 
supp arum erwähnt, welches von Marquardt^) als ein be-

b Vgl. Gnlil шк1 Koner®, Fig. 481. 
b  Vgl. Guhl und Koner®, S. 722, Fig. 509.
®) So Marquardt II 579, s. dagegen Göll, Gallus III, 257 und unten 

Anin. 4.
b  S. П  *, 484 und 485. Nach Göll (Becker-Göll, Gallus III, 257) be­

deutet suppainim die obere Tunica der Mädchen, die sieb von der Stola



307

solideres und zwar linnenes, von den Sclmltern bis zur Ferse 
reichendes Obergewand bezeichnet wird, dessen sich die Frauen 
neben der .Stola und der Palla beim Ausgehen bedienten.

Uebrigens trugen alle Frauen und erwachsenen Mädchen 
das auch bei den Griechinnen übliche und diesen entlehnte 
strophium, d. h, ein Busentuch, das dazu diente, den vollen 
Busen zu heben oder auch den nimius tumor etwas zu be­
schränken. Es wurde auch mamillare oder taenia genannt. 
Die Stoffe der Kleidungsstücke beschränkten sich bis zur 
Kaiserzeit auf Wolle (lana) und Leinwand.

Die F  US sb e k l ei dung der Frauen war der der Männer 
ähnlich und bestand aus soleae und calcei und zwar erstere 
im Hause, letztere ausserhalb des Hauses.

Die Kopfbedeckung  war der der Griechinnen nach­
gebildet, indem man sich der Schleier, der Kopftücher 
(mitra =  dem griechischen аахход), Netze (reticula) u. dergl. 
bediente; auch wurde häufig die Palla über den Hinterkopf 
bis zum Scheitel liinaufgezogen. Besondere Frauenhüte 
werden nicht erwähnt.

Ausserdem bedienten sich die römischen Damen wie die 
Griechinnen des Sonnenschirms (umbraculum, umbella), und 
des Fächers, flabellum. Feine linnene Taschentücher, sudaria, 
waren jedoch erst in Rom und zwar erst seit dem Ende der 
Republik und bei beiden Geschlechtern im Gebrauch.

§ 45. Schmuckgegenstände der Männer und Frauen.
Guhl und Koner®, 651; Becker Göll, Gallus III, 276.

1. D ie  den Männern und Frauen gem einsam en  
S c h m u c k g e g e n s tä n d e  waren Ringe (anuli) und 
Schnallen (fibulae).

Die R in ge  waren entweder Unterscheidungszeichen 
eines besonderen Standes oder Siegelringe oder reine 
Schmuckgegenstände. Ursprünglich trug man in Rom nur

ШеЬг durch den Stoff und das Fehlen der instita als durch die Form 
^interschieden habe.

20*
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e iserne  Ringe an der rechten Hand; goldene Ringe 
waren nur den an fremde Völker geschickten Gesandten 
gestattet; später wurde der goldene Ring E h r e n ­
ausze ichnu ng  des R i t ters tandes .  Doch kam es 
manchmal vor, dass der goldene Ring von Feldherrn 
und Statthaltern auch nicht zum Ritterstande Gehörigen 
und in der Kaiserzeit sogar Freigelassenen, die dadurch 
zum Range der Freigeborenen und Ritter emporstiegen 
(jus anuli aurei), verliehen wurde. Von diesem goldenen 
Ringe, der sicherlich seine althergebrachte Form 
stets bewahrte und natürlich nur von Männern getragen 
wurde, sind alle übrigen der Mode unterworfenen, mit 
Steinen gezierten, bei Männern und Frauen in gleicher 
Weise üblichen S i e g e l -  und Schmuckringe zu 
unterscheiden. Anfangs trug man solche Ringe nur am 
vierten Finger; später aber bedeckte man damit 
sämtliche Finger mit Ausnahme des Mittelfingers, 
während einige wiederum alle Ringe an dem kleinsten 
Finger allein anbrachten. Zu ihrer Aufbe\vahrung 
dienten besondere Ringkästchen (dactyliothecae). Mit 
solchen Ringen wurde in Rom ein ausserordentlicher 
Luxus getrieben; namentlich hielt man auf die Ein­
lage kostbarer geschliffener Edelsteine, die zum Teil 
zu enormen Preisen bezahlt wurden.

Der zweite Männern und Frauen gemeinsame 
Schmuckgegenstand waren die f ibulae,  Schnallen oder 
Brochen, die bei den Männern zur Verknüpfung des Sagum 
imd Paludamentum im Gebrauch waren, bei den Frauen 
aber zur Befestigimg der Palla u. dergl. dienten.

2. Von diesen Männern und Frauen gemeinsamen Schmuck­
gegenständen sind die blos  für Frauen  best immten  
Schmucks ach en zu unterscheiden, ornamenta mu­
l i  ebria.  Zu diesen gehören Haarnadeln (crinales), 
Ohrgehänge (inaures, pendentes), Halsbänder (inonilia), 
Armbänder (armillae, brachialia, meist in Schlangen­
form), welch letztere übrigens in alter Zeit und später 
wieder in der Kaiserzeit, wenn auch nur als Ehren-
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geschenk für bewiesene Tapferkeit, auch von Männern 
getragen лунгйеп, ferner Gürtel, Broclien.^)

In der Arbeit gleichen diese Schmucksachen durch­
aus den griechischen; auch waren die Künstler meistens 
Griechen, wie die von den Autoren und durch die In­
schriften überlieferten Künstlernamen beweisen.

§ 46. Die männliche Toilette. (Haar- und Bartfrisur.)

In der älteren Zeit war es bei den Körnern wie bei den 
Griechen Sitte, das Haar lang wachsen zu lassen. Erst seit 
dem Jahre 300 v. dir., als aus Sicilien die ersten Barbiere 
(tonsores) nach Rom kamen, bürgerte sich bei den Vor­
nehmeren allmählich die Sitte ein, kurzgeschnittenes Haupt­
haar und zwar entweder wellenförmig oder in kurz ge­
schnittenen Löckchen, cincinni, zu tragen, wobei man sich 
wie heutzutage des Brenneisens (calamistrum) bediente. 
Dabei kamen die verschiedensten Haartrachten vor, wie z. B. 
die Mode das gekräuselte Haar stufenförmig zu ordnen 
(coma in gradus formata). Auch gab es bei Männern wie 
Krauen künstliche Haartouren oder Perücken (capillamentum). 
Desgleichen*луаг es häufig, die Glatzen, statt sie mit Pe­
rücken zu verhüllen, zu bemalen. Reinigung der Haare 
durch Kämme, Anwendung von Pomaden und von Salben, 
um das Ausfallen der Haare zu hindern und den Haarwuchs 
zu befördern, sowie das Schwarzfärben der grauen Haare 
kam in Rom vor wie heutzutage. In der letzten Kaiserzeit 
trug man das Haar ganz kurz geschoren.

Aehnlich wie mit der Tracht des Haupthaares war es 
auch mit der der Bärte. In der früheren Zeit wurden die­
selben lang getragen. Später war Bartlosigkeit allgemeine 
Sitte bis zur Zeit des Kaisers Hadrian, wo der volle Bart

0 Ein vollständiger Danienschinuck ist im .Jahre 1841 hei Lyon 
aufgefnnden worden. Guhl und Koner 651.

0  So Giüil und Koner. Göll bezweifelt jedoch, dass die Römer vor­
dem die Scheere nicht gekannt hätten (Becker-Göll, Gallus III, 237), wenn 
es «uch vordem noch keine tonsores gegeben habe.
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wieder in Aufnahme kam. Doch Hessen sicli junge Stutzer 
oft mm zum Teil * rasieren und sich ein kleines Bärtchen 
Avachsen. Das Rasieren geschah entweder über dem Kamme, 
wodurch das Barthaar nur verkürzt wurde, tondebatur, oder 
es wurde glatt von der Haut weggeschoren, radebatur. Das 
Rasiermesser hiess novacula. Das Ausraufen einzelner Haare 
dimcli Zangen (volsellae), das vor der Einführung des Rasier­
messers üblich gewesen war, kam später nur vereinzelt vor. 
Das regelmässige Rasieren wurde allgemein üblich in der 
Zeit des dritten punischen Krieges, und zwar ging man zu 
diesem Zwecke, mit Ausnahme weniger Vornehmen, die sich 
unter ihren Sklaven einen eigenen tonsor hielten, in eine 
tonstrina, die wie die Rasierbuden in Athen auch zum Zwecke 
der Unterhaltung besucht wurde.

§ 47. Die weibliche Toilette.

Wie bei den Griechinnen, so war auch bei den Röme­
rinnen (He Haartracht in den verscliiedenen Zeiten den ver­
schiedensten Moden unterworfen.

Zunächst fand seit den frühesten Zeiten ein Unter­
schied in der Haartracht zwischen Mädchen und Frauen statt.

Die Haartracht  der Mädchen bestand in früherer 
Zeit darin, cüe Haare nach griechischer Art nach hinten zu 
kämmen und am Nacken in einem Knoten, nodus, zusammen­
zufassen. Diese Tracht wurde mit der Verheiratung ab­
gelegt.

Die H a a r t r a c h t  der F r a u e n  unterschied sich von 
der der Mädchen dadurch, dass das Haar mit Locken und 
Bändern geschmückt und dabei zu einem hoch im Bogen auf­
steigenden Toupet, tutulus, auf gebauscht wurde.

Doch wechselten später, namentlich bei den Unver­
heirateten, die Moden. Bei den letzteren war es besonders 
beliebt, das Haar in langen Locken herab ringeln zu lassen 
oder es an beiden Seiten glatt bis über die Ohren herab-

Vgl. Ovid. Ars. am Ш , 135 und 149,
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zukämmen, dann dicht zu flechten und die Flechten am Hinterkopf 
zu vereinigen. Die Frauen dagegen gefielen sich darin, das Tou­
pet zu hochaufgebauten turmartigen Frisuren zu erweitern. 
Zu diesem Zwecke bedurfte man falscher Haare, wozu man 
sich besonders der blonden germanischen Haare bediente, mit 
denen ein förmlicher Handel getrieben wurde. Die Bevor­
zugung dieser Haare für Chignons hing übrigens mit der 
schon zu Catos Zeiten von Griechenland in Kom eingeführten 
Mode zusammen das Haar rötlich-gelb zu färben, avozu man 
sich ursprünglich der Lauge, später der in Gallien, Belgien 
und Germanien üblichen alkalischen Schaumseife (spuma 
caustica oder spuma batava), insbesondere der Seifenkugeln 
von Mattiacum (Wiesbaden) bediente. Die durch die x\n- 
wendung dieser scharfen Seife bei den römischen Frauen 
überhandnehmende Kahlköpfigkeit machte natürlich die rote 
Perücke zu einem nur um so gesuchteren Artikel.

Unter diesen Umständen entwickelte sich die weibliche 
Haartoilette zu einer grossen Kunst, die eine Menge der ver­
schiedenartigsten Schmuckmittel und Utensilien erforderte. 
Pomaden und Essenzen, Bänder, Nadeln, Kämme, Eeife, 
Perlschnüre, Netze und andere Dinge der verschiedensten Art 
wurden angeлvandt, teils um das Haar selbst zu ver­
schönern, teils die Frisur zu halten oder zu zieren. Unter 
die zur Frisur nötigen Utensilien gehörte der Spiegel, 
der Kamm und vor allem das Brenneisen, calamistrum, 
welches speziell zum Kräuseln der Locken bestimmte Sklaven 
(ciniflones oder cinerarii) handhabten, während das wichtige 
Geschäft der Frisur überhaupt einer besonders dazu quali­
fizierten und oft speziell eingeschulten Sklavin, der 
ornatrix, oblag. Alle oben bei den Griechinnen an­
geführten sonstigen Toiletteiikünste (s. Griech. Privat­
altertümer § 36), wie Schminken, Untermalen der Augen, 
Färben der Augenbrauen und dergl., fanden natürlich 
auch in Eom Eingang und Avurden da noch vervollkommnet. 
Besonders war in Eom eine aus Attika eingeführte Schön- 
fleitssalbe in Gebrauch, die in dem Extrakt der schweissigen 
Schafwolle bestand. Seit Nero jedoch kam ein Teig in Auf-
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nähme, den man die ganze Nacht über auflegte und am 
Morgen mit Eselsmilch abwusch.

K a p i t e l  IX.
Die Körperpflege bei den Römern.

Becker-Göll, Gallus III , lO l; Marquardt, Privatleben I ^  269; Guhl und
Koner®, 673.

§ 48. Einleitung: Ordnung des täglichen Lehens.
Marquardt, Privatleben I®, 250.

Das Leben in der Stadt war natürlich verschieden von 
dem auf dem Lande; ebenso bestand bezüglich der Lebeiis- 
Aveise ein Unterschied zwischen Armen und Reichen, Vor­
nehmen und Niedrigen.

Auf dem Lande verlief das tägliche Leben in der ein­
fachen Weise, wie es durch die Ackerwirtschaft bedingt 
Avar. Mit Sonnenaufgang erhob man sich vom Lager, opferte 
und frühstückte, arbeitete dann bis Mittag, zu Avelcher Zeit 
man zu Mittag ass, worauf man etwas schlief, um dann 
Avieder bis zum Abendbrod zu arbeiten. In der Stadt ist das 
Leben des armen und niedrigen Volkes von dem der Vor­
nehmen zu unterscheiden. Genauer sind wir nur über das 
letztere unterrichtet. Ueber die bei den Römern übliche 
Zeiteinteilung sowie über den Gebrauch und die Einrichtung 
der Zeitmesser und Uliren ist bereits oben § 38 die Rede 
geAvesen. Hier soll daher nur von der Einteilung des Tages 
nach den verschiedenen Beschäftigungen, Erholungen, Mahl­
zeiten u. dergl. die Rede sein.

Darnach fand im allgemeinen (natürlich gab es viele 
Ausnahmen) bei den Vornehmen etAva folgende Einteilung 
des Tages statt:

1. Die sa lutatio  oder die A u d i e n z ,  von Sonnenauf­
gang bis zur dritten Stunde (s. darüber oben § 24 
und 26).
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2. Das le n  ta Clii um, das erste Frühstück, um die dritte 
Stunde.

3. Die Zei t  der Geschäf te ,  Gerichtssitzungen, Comitieii- 
hesuch, zu welchen die Vornehmen zu Fuss 
oder in der Sänfte und in der Begleitung ihrer 
Clienten gehen. Diese Geschäftszeit begann manchmal 
schon früher als zur dritten Stunde und \vährte zuweilen 
den ganzen Tag; im allgemeinen dauerte sie aber 
nur den Vormittag über, während der Nachmittag und 
der Abend zur Erholung und zum Genüsse bestimmt 
waren.

4. DasPrand ium ,  in der sechsten oder siebenten Stunde, 
(s. oben § 42).
Die Mit tagsruhe  oder m er id ia t io  bis zur achten 
Stunde, vorausgesetzt, dass nicht besondere Geschäfte 
wie Senatssitzungen u. dergl. dieselbe unterbrachen 
oder hinderten.
Das Bad,  das in der Eegel mit der achten Stunde 
begann, wodurch nicht ausgeschlossen ist, dass auch zu 
anderen Tageszeiten gebadet werden konnte. Die 
öffentlichen Bäder wenigstens луи1ч1еп regelmässig mit 
der achten Stunde geöffnet. Mit dem Bade waren in 
der Eegel leichte körperliche Uebungen verbunden. 
Von den Bädern selbst wird weiter unten die Eede sein.

7. Die Cena  oder H auptmahlze it ,  eine Stunde nach 
der Badezeit, also gewöhnlich in der neunten Stunde (im 
Sommer 3^U Uhr, im AVinter 2̂/4 Uhr (s. oben § 42).

Unter diesen soeben aufgezählten Hauptbeschäftigungen )̂ 
gelten die einen der Arbeit, die andern dem Essen und der 
Erholung und Pflege des Körpers. Der Körperpflege dienen

0.

6.

*) Martial IV, 8 enthält folgende Tageseinteilung:
Prima salutantes atque altera conterit hora 
Exercet raucos tertia causidicos:
In quintam varios extendit Roma labores, 
Sexta quies lassis, septima finis erit:
Sufficit in nonam nitidis octava palaestris, 
Imperat exstructos frangere nona toros.
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die an sechster Stelle angeführten Bäder, von denen im fol­
genden Paragraphen ausführlicher die Rede sein wird.

§ 49. Die Bäder/)

In der älteren Zeit beschränkte sich das Baden bei den 
Römern \vie bei den Griechen (s. Griech. Privataltertümer 
§ 37) auf tägliche Wascliungeii mit kaltem Wasser im Hause, 
während junge Leute häutig in der Tiber badeten.

Neben diesen Waschungen wurde nur alle acht Tage 
einmal ein warmes Bad genommen. Demgemäss Avar auch 
die ursprüngliche Einrichtung der Bäder, seit eine solche 
bestand, eine höchst einfache. Es war ein einfaches Lokal, 
lavatrina genannt, in welches aus der angrenzenden Küche 
das warme Wasser geleitet wurde.

Erst durch die Griechen wurden die Römer mit dem 
aus mehreren Badezimmern bestehenden Badehaus ,  balneum, 
bekannt. Die ö f f e n t l i c h e n  Bäder, teils von der Gemeinde, 
teils von Spekulanten errichtet, entlehnten die Römer gleich­
falls von den Griechen. AVie bei diesen der Eintretende ein 
enUovTQov, so zahlte bei den Römern derselbe ein bal- 
neaticum, welches in der Regel für Männer einen quadraiis

As) kostete, Avährend die Frauen mehr bezahlten, 
Kinder dagegen meist frei waren. Doch wurde von einigen 
Kaisern auch für einen Tag oder längere Zeit freies Bad 
gewährt, und von manchen römischen Provinzialstädten die 
Kosten für die öffentlichen Bäder durch die Gemeinde be­
stritten. Auch die übrigen Einrichtungen waren ähnlich, 
namentlich seit die den griechischen Gymnasien (s. Griech. 
Privataltertümer § 39) nachgebildeten Thermen,  d. h. grosse 
zugleich für gymnastische Uebungen versehene Badeanstalten,^) 
in Rom eingeführt waren. Nur sind wir über die römischen 
Badeeinrichtungen genauer als über die griechischen unter-

9 Vgl. auch Guhl und Koner®, 510 (die Thermen).
9 Daher sind diese thermae wohl von den gewöhnlichen Badehäusern 

oder Badestuhen, balnea, zu unterscheiden.
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richtet, und zwar einmal durch Vitruv,^) der uns eine, wenn 
aucli kurze und verschieden beurteilte, Beschreibung der römi­
schen Bäder hinterlassen, dann aber durch die vielen zum Teil 
noch wohl erhaltenen Ueberreste solcher Bauten aus dem 
Altertum, unter denen die pompejanischen Bäder die Avich- 
tigste Stelle einnehnieii.^)

Die römischen Thermen waren den oben Griech. Privat- 
altertünier § 39 beschriebenen griechischen Gymnasien nach­
gebildet, Avichen jedoch in ihrer Einrichtung von denselben 
in einigen wesentlichen Punkten nicht unerheblich ab. Dies 
rührt von dem verschiedenen Zweck her, der mit beiden An­
stalten verbunden луаг. Demi während in den griechischen 
Gymnasien die Räume für die Leibesübungen die Hauptsache 
waren und die Anlagen für die Bäder erst in zweiter Linie 
in Betracht kamen, waren in den römischen Thermen die 
Bäder die Hauptsache und die Räume für die Leibesübungen 
traten in den Hintergrund. Dagegen nahmen die beiden ge­
meinsamen Anlagen zum Zweck der Unterhaltung und Erho­
lung bei den luxuriös ausgestatteten Thermen der Kaiserzeit 
einen verhältnismässig weiteren Raum ein, da sie nicht 
allein, ш е  die griechischen Gymnasien, Spaziergänge 
und Unterhaltungssäle, sondern auch Bibliotheken, Kunst­
sammlungen u. dergl. enthalten. Nach den neuesten 
Untersuchimgeii auf diesem Gebiete war der eigentliche 
Baderaum folgeudermassen eingerichtet:

Den Mittelpunkt der Badeanlage bildete der Ofen (hypo- 
causis), von dem aus sowohl durch thönerne oder bleierne 
Röhren warme Luft, als auch aus drei Kesseln kaltes, laues 
oder heisses AVasser in die verschiedenen Baderäume geleitet 
wurde.

9 Vitruv 5, 11 (10); 12 (11).
*) Das bekannte, angeblich die innere Ansicht eines Bades der 

Thermen des Titus darstellende Bild, das von den frülieren Lehrbüchern 
zu Grunde gelegt wurde, hat sich nach Älarquardt, I*, 278 als eine will­
kürlich erfundene Zeichnung des Architekten Giov. Antonio Busconi vom 
Jahre 1553 herausgestellt.
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Es gab drei Hauptbaderäume;
1. Die ce l la  tepidaria  oder das tepidarium,  d. li. der 

durch Luftheizung erwärmte Eaum, der teils dazu diente, 
um sich vor dem Bade zu erwärmen, teils um zu trans­
pirieren.^)

2. Die ce l la  ca ldar ia  oder das caldarium, der Ranm 
für das луаппе Wasserbad.

3. Die cel la  f r ig idar ia  oder das fr ig idar ium ,  der 
Raum für das kalte Wasserbad.

Ausser diesen drei Haupträumen enthielten die grösseren 
Bäder noch zwei besondere Räume, nämlich:

1. Das unctorium oder destr ic tor iu m,  ein besonderer 
'Raum für die Abreibung.

2. Das apodyterium, ein eigener Raum zum Aus- und An­
kleiden.

Ein nicht notwendiger Raum ist das Laconicum, d. h. 
ein besonderes Schwitzbad (wohl ein heisses Dampfbad dem 
griechischen pyriaterion entsprechend) für diejenigen, Avelche 
die übrigen Bäder unbenutzt Hessen..

In der Mitte der einzelnen Baderäume befanden sich 
Bassins (piscina) oder Wannen (solium, alveus), w ä̂hrend an 
den ЛVänden Bänke und Sitze angebracht waren.

Ausserdem gab es in den grösseren Thermen noch eine 
Menge anderer Räumlichkeiten, wie Wartezimmer für die Sklä- 
ven, Säle für die Unterhaltung (exedrae) u. dergl.

Das Baden fand dabei in folgender Weise statt. Zuerst 
trat man in das Tepidarium, um sich zu erwärmen oder zu 
transpirieren und sich mit Oel zu salben, луепп dies nicht in 
einem besonderen unctorium geschehen konnte. Hierauf 
nahm man in dem Caldarium ein warmes Wasserbad, in 
früherer Zeit in einer Wanne (solium oder alveus), später in 
einem Bassin (calida piscina, manchmal jedoch auch alveus

b Nach früheren Annahmen enthielt das tepidarium ein Bad mit 
lauwarmem Wasser. Diese Ansicht wird aber jetzt, insbesondere mit Be­
ziehung auf die Stelle Celsus I ,  3 und 4 zimickgewiesen. Vgl. Nissen, 
pompej. Studien 121.
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genannt), worauf dann auch häufig in demselben Eaiim kalte 
Uebergiessimgen aus dem im Caldariiim befindlichen Lab rum, 
einem runden, flachen Becken, stattfanden. Zur Bequemlich­
keit für die Badenden waren sowohl um das Bassin, wie das 
Labrum Sitze angebracht (scholae). Beim Baden selbst be­
diente man sich der strigiles oder Schabeisen, um Oel, Schweiss 
und Unreinlichkeit von der Haut zu schaben, womit häufig 
auch besondere Badediener, balneatores, beschäftigt wurden, 
wenn nicht die eigenen Sklaven zur Hand waren. Zum Ab­
trocknen dienten die lintea, leinene Tücher, in der Kaiser­
zelt sabana genannt. Zu den Badeutensilien gehörte ferner die 
ampulla olearea, eine Oelflasche, und eine flache Schale, patera, 
nach den einen ein Gefäss znm Trinken, nach den andern 
zum Uebergiessen. Dieser ganze Badeapparat wurde von 
Sklaven den Herren nachgetragen. Statt der erst in der 
Kaiserzeit aufkommenden Seifen bediente man sich verschie­
dener Oele, der gemeine Mann jedoch eines Mehls, lomentum. 
l̂ Iit der Zeit kamen noch eine Menge Toilettenkünste hinzu.

Sehr viele Bäder enthielten zugleich Männer- und Frauen­
bäder, anfänglich nur in getrennten Bäumen, später aber bei 
zunehmender Sittenlosigkeit auch gemeinschaftlich, eine Un­
sitte, gegen die zuerst Hadrian und dann noch andere Kaiser 
einschritten, die sich aber trotz aller Verbote bis tief in die 
christliche Zeit hinein erhalten hat.

Zu den Vorbereitungen zum Bade gehörte die apricatio, 
das Liegen oder Spazierengehen im Sonnenschein.

Die öffentlichen Thermen лvurden in der Regel um die 
achte Stunde geöffnet, wozu das Zeichen mit einer Glocke^) 
gegeben Avurde. Geschlossen wurden die Bäder vor Einbruch 
der Nacht. Dies beruhte auf einer gesetzlichen Anordnung, 
Welche bis in die spätere Kaiserzeit aufrecht erhalten wurde.®)

b Ein solcher ist nach einem in Pompeji gefundenen Badeapparat 
ahgehildet hei Guhl und Koner ®, Fig. 259 und 494 und Baiimeister, Denk­
mäler Fig. 222.

b Tintinnahulum oder aes thermarum.
b Die in Pompeji in den Bädern gefundenen Lampen braucht man 

nicht auf die Erleuchtung während der Nacht zu deuten, sondern sie
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§ 50. Die römische Gymnastik.
Becker-Göll, Galhis III, 169; Guhl und Koner®, 679.

Von (1er G}'nmastik der römisclien Knaben ist sclion 
oben § 12 die Rede gewesen und dabei u. a. bemerkt wor­
den, dass die körperlichen Uebungen der Jugend im we­
sentlichen Vorübungen für den Krieg ivaren, andererseits 
aber die in Rom nach griechischem Muster eingeführten Pa- 
lästreii einen wesentlich diätetischen Zweck verfolgten. Solche 
diätetische, auf die Stärkung des häufig durch Wohlleben und 
Ausschweifungen allerlei Art zerrütteten Körpers berechnete 
Uebungen fanden hauptsächlich in den im vorhergehenden Para­
graphen beschriebenen Thermen statt, wo, wie dies z. B. in den 
grossen Thermenanlagen des Caracalla in grossartigem Massstab 
durchgeführt ivar (vgl. den Grundriss bei Guhl und Koner'’, 
Fig. 434), grosse Turnsäle und Sclnvimmteiche für die Jugend, 
Säle für die Ringer und besondere Zimmer für deren Vor­
bereitungen, ferner ein Conisterium, in dem das zum Ringkampf 
erforderliche Bestreuen mit Sand oder Staub stattfand, dazu 
ein Eläothesium, wo die Kämpfer sich mit Oel einrieben, 
(ganz wie dies in den griechischen Gymnasien eingerichtet 
war,^) aber auch Räume für die dem reiferen Alter ange­
messenen Uebungen angelegt waren. Leichte Uebungen zur 
Stärkung der Muskeln und Erhaltung der körperlichen Ge- 
ivandheit verschmähte kein Römer; ja es fand sogar Tadel, 
wenn man dergleichen Uebungen vernachlässigte. Dagegen 
hielten sich die Römer der besseren Stände von jeder kunst- 
gemässen Agonistik und Athletik, wie sie in Griechenland 
ausgebildet Avorden war, entschieden fern. Daher beteiligten 
sie sich auch nicht an den in den Thermen aufgeführteu 
Ringkämpfen, die vielmehr von eingeschulten Fechtern von

dienten, л\йе Nissen mit Recht bemerkt, zur Erleuchtung der dunklen 
Räume während des Tages; letzteres \var notwendig, da die Baderäunie 
ursprünglich keine Deckenöffiiungen hatten. Die Deckenötfuungen in Pom­
peji scheinen nach Nissen (S. 185) erst nachträglich gebrochen worden 
zu sein.

‘) Siehe oben Griech. Privataltertümer § .39 und die Abbildung.
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Profession zur Befriedigung der Scliaulust des die Thermen 
besuclienden Publikums aufgeführt луи1ч1еп. Dieses nahm viel- 
melir in besonderen Eäunien und zwar meist nach, teilweise 
aber auch vor dem Bade leichtere Uebungen mit den halteres 
(Hanteln) vor, die man zur Stärkung der Arme schwenkte, aber 
nicht wie bei den Griechen beim Springen benützte (s. oben 
Griech. Privataltertümer § 38); ferner übte man sich, um die Kraft 
zu erproben, im Bollen schwerer Steinkugeln (wahrscheinlich 
auf einer gepflasterten Bahn), wie man solche in Pompeji 
gefunden hat.^) Zur Vorbereitung für das Bad diente auQli 
die Uebung mit dem Pfahl, paliis, gegen den man mit Schilden 
und hölzernen Schwertern wie gegen einen wirklichen Gegner 
kämpfte. Von den speziell griechischen Uebungen fand das 
Laufen und Springen, das allerdings bei vielen zu einem 
blossen Spaziergang, ambulatio, ermässigt wurde, sowie das 
Ballspiel besondere Pflege. Letzteres erfreute sich zuletzt 
so grosser Beliebtheit, dass nicht nur in den Thermen, son­
dern auch in jedem grösseren Privathaus ein Ballspielplatz, 
sphaeristerium, eingerichtet Avurde, der dann allerdings auch 
zugleich für die anderen Uebungen benutzt Avurde. Auch das 
Hallspiel ging, wie das Spiel mit dem Pfahle, dem Bade 
voraus. Von dem Ballspiel selbst wird weiter unten im 
letzten Abschnitte die Rede sein.

§ 51. Mittel gegen Krankheiten. Aerzte.
llarqnardt, Privatleben II  771; Becker-Göll, Gralhis II, 139; Friedläiuler, 
Parstellnngen a. d. Sittengeschichte Roms I*, 298; Göll, Kulturhilder

I ’, 141.

Wie bei den Griechen, so suchte man auch bei den 
Hörnern gegen Krankheiten teils durch natürliche, teils durch 
übernatürliche Mittel einzuAvirken, Avenn man nicht zu beiden 
zugleich seine Zuflucht nahm.

In der älteren Zeit Roms Avar der Hausvater auch zu­
gleich der Arzt der Familie, die er nach alten, durch Fami- 
Hentradition überkommenen Rezeptbüchern kurierte. Solche

3 Overheck, Pompeji^, S. 195.
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hatte auch der ältere Cato in seinem „commentarius, дно me- 
dereter filio, servis, familiaribus“ zusammengestellt. Während 
des dritten sanmitischen Krieges wurde auf Befehl der 
sihyllinischen Bücher wegen einer in Rom ausgebrochenen 
Epidemie der Dienst des Aesculap nach Rom verpflanzt und 
dem Gotte auf der Tiberinsel ein Tempel errichtet, mit dem wie 
allenthalben ein Krankeninstitut und Wunderkuren verbunden 
waren; doch scheint sich dieser Tempel keines besonderen 
Zuspruchs und Ansehens erfreut zu haben. Im Jahre 219 
V* dir. siedelte sich der erste griechische Arzt in Rom an. 
Dieser hiess Archagathus, erwarb in Rom das Bürgerrecht 
und eröifnete in einer Taberna eine chirurgische Klinik. 
Seit dieser Zeit kamen eine Menge berufsmässige griechische 
Aerzte nach Rom; doch war anfänglich das \^ertrauen, dessen 
sie genossen, sehr gering, weshalb man sich in der Zeit 
der Republik lieber besonderer Hausärzte in der Person zu­
verlässiger Sklaven und Freigelassener oder, wie der oben 
genannte Cato, älterer Recepte bediente. Als jedoch einige 
Aerzte, wie Asclepiades aus Prusa (zur Zeit Ciceros) durch 
glückliche Kuren zu Reichtum und Ansehen gelangt луагеп, 
und Cäsar den fremden Aerzten (wie den fremden Lehrern) 
das Bürgerrecht verliehen hatte, schwand allmählich das 
Vorurteil gegen die Aerzte von Profession, und es strömten 
nun eine Masse von griechisclien Aerzten nach Rom, die bei 
der Unzahl von Krankheiten, die das verfeinerte und schwel­
gerische Leben der Hauptstadt mit sich brachte, daselbst 
eine meist sehr lohnende Beschäftigung fanden. Das An­
sehen der Aerzte stieg noch mehr, als Augustus nach seiner 
Herstellung durch die Wasserkuren des Antonius Musa den 
Aerzten Befreiung von allen Lasten verlieh. Obwohl man 
meist die ausländischen Aerzte vorzog, so gab es doch auch, 
namentlich in der ersten Kaiserzeit, gesuchte römische Aerzte,

b Siehe Plaut. Menaechmi V, 1; Lumbi seclendo, oculi spectaiulo 
(lolent >[anendo medicnm, dum se ex opere recipiat. Odiosus tandem vix 
ab aegrotis venit. Ait se obligasse crus fractum Aesculapio, Apollini auteni 
brachium. Nunc cogito utrum me dicam medicum ducere an fabrum.
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wie z. В. Scribonius Largus, Hofar^t des Kaisers Claudius. 
Was die Stellung der Aerzte betrifft, so ist zwischen den 
freien Aerzten und den angestellten Aerzten zu unter­
scheiden, Angestellte Aerzte (in der späteren Kaiserzeit 
archiatri genannt) gab es seit Nero und zwar vom zweiten 
Jahrhundert n. Chr. an fast in jeder Gemeinde. Wie aus 
einer Anordnung des Antoninus Pius für die Provinz Asia 
hervorgeht, wurden in den grossen Städten meist 10, in den 
mittleren 7 und in den kleineren 5 Aerzte von den Stadt­
behörden ernannt. Ebenso gab es fest angestellte Aerzte in 
den Gladiatorenschulen, bei den Legionen, deren jede etwa 
24 hatte, bei den städtischen Wachen. In Rom selbst gab 
es nach den Distrikten 14 Aerzte. Diese angestellten Aerzte 
bildeten in den einzelnen Städten Kollegien, die eine Ober­
aufsicht über die anderen Aerzte führten, auch den Unter­
richt in der Medizin erteilten, die Aspiranten für die Staats­
anstellung prüften und sich durch Wahlen ergänzten. Dabei 
hatten sie die Verpflichtung, die Armen unentgeltlich zu be- 
liandeln. Die P r i v a t ä r z t e  dagegen hatten keinerlei Prüfung 
zu erstehen. Es gab ihrer allenthalben eine ganze Menge, 
darunter viele Unberufene und Pfuscher, die zum Teil, wie 
Galen versichert, nicht einmal lesen konnten. Die meisten 
der Aerzte waren Spezialärzte, d. h. es gab besondere Aerzte 
für die einzelnen Krankheiten. Besonders scheinen die 
Chirurgen sich auf ihr Gebiet beschränkt zu haben. Die 
zahlreichste Klasse der Spezialärzte bildeten die Augenärzte, 
sodann werden Ohrenärzte, Zahnärzte, Aerzte für die Behand­
lung von Brüchen u. dergl. erwähnt. Auch Frauenärzte 
werden genannt, deren Geschäft aber wohl meist durch 
Hebammen besorgt wurde.

Die Heilmittel bereiteten die Aerzte selbst. Die Stoffe zu 
denselben kauften sie bei den Salben-, Droguen- und Spezerei­
händlern. Dieselben waren aber bei diesen oft gefälscht, 
weshalb gewissenhafte Aerzte, wie der grosse Galen (131—201), 
sicli dieselben durch direkten Bezug zu verschaffen suchten,

diesem Zwecke oft grosse Reisen unternahmen und, 
soweit es Pflanzen waren, dieselben häufig in eigenen

Z o lle r ,  Privataltertümer. 21



Gärten zogen. Staatlich beaufsichtigte Apotheken gab es 
nicht. Die Verarbeitung der StolFe zu Medikamenten war 
lediglich Sache der Acrzte selbst, wenn auch manche aus 
Bequemlichkeit schon fertige Salben und Pflaster von den 
Salbenhändlern kauften. Bei diesen bekamen die Medikamente 
wie in unseren Apotheken eine Etikette, welche eine Ge­
brauchsanweisung, den Namen des Erfinders und die Angabe 
der Krankheiten, denen das Mittel abhelfen sollte, sowie die 
Stoffe, aus denen es zusammengesetzt war, enthielt.^) 
Doch nahmen die Aerzte neben den natürlichen Mitteln zu 
allen Zeiten auch zu magischen JVIitteln ihre Zuflucht, ja 
sogar Galen glaubte schliesslich an die AVirksamkeit von 
Besprechungen (Sympathie), an die er anfänglich nicht ge­
glaubt hatte; insbesondere wurde der Wert astrologischer 
Berechnungen von keinem Arzte, selbst von Galen nicht, 
vollständig verworfen. Gegen das Ende der Kaiserzeit aber, 
wo der Aberglaube in krassester Weise überhand genommen 
hatte, nahm die Anwendung magischer Mittel von seiten 
der Aerzte die grössten Dimensionen an; Hexerei, Sym­
pathie, Dämonenaustreibungen, auf die sich besonders Aegypter 
und Juden verstanden, Gelmimmittel, wie z. B. Mäuse­
gehirn gegen Kopfschmerzen u. dergl., wurden oft von 
gläubigen Aerzten bei einem noch gläubigeren Publikum 
angewandt.

Es sind noch 110 Steinstempel vorhanden, die die Etikette für 
!\Iittel gegen Augenkrankheiten enthalten. Ein solcher in der Mosel hei 
Trier gefundener Stempel (auf einem quadratischen Schieferplättchen) findet 
sich ahgehildet bei Baumeister, Denkmäler, Figur 21.
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K a p i t e l  X.
Die Bestattung der Toten.

Marquardt, Privatleben I®, 340; Becker-Göll, Gallus Ш , 481; Göll, Kultur­
bilder II®, 326; Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschiclite Eoms 

III®, 112; Baumeister, Denkmäler 308.

§ 52. Die häuslichen Ceremonien.
Wie bei den Griechen (s. oben Griecli. Privataltertümer 

§ 41), galt auch bei den Römern die Bestattung der Toten 
als die heiligste Pflicht, die sich, wie bei jenen, auch auf 
jeden Fremden, den man unbeerdigt antraf, erstreckte.

Die Gebräuche, welche im Hause selbst unmittelbar 
nach dem Eintritt des Todes und bis zur Bestattung üblich 
waren, hatten sehr grosse Aehnlichkeit mit der griechischen 
Sitte, obwohl sie in einigen Punkten wieder von derselben 
ab wichen. Wir zählen hiermit die einzelnen römischen Ge­
bräuche auf, wie sie aufeinander folgten und bemerken dabei 
zugleich, ob sie der griechischen Sitte entsprechen oder nicht.

1. Die dem Sterbenden zunächst stehende Person giebt 
dem Toten einen Abschiedskuss ,  um gleichsam den 
entfliehenden Athem desselben aufzufangen. Diese Sitte 
ist spezifisch römisch.

2. Das S ch l ie s sen  der Augen, condere oculos oder 
premere oculos, wie bei den Griechen.'

3. Die conc lam at io ,  indem der Verstorbene unmittelbar 
nach dem Eintritt des Todes von den Anwesenden laut 
beim Namen gerufen wurde, wahrscheinlich der Rest

b Den neueren Darstellungen liegt, abgesehen von dem durch die 
Gräberfunde gewonnenen Material, die Arbeit von Kirchmann, de funeribus 
Romanorum libri IV. Lugd. Bat. 1672 zu Grunde.

*) Hör. Od. I, 28, 22 ff. At tu nauta vagae neo parce malignus 
arenae, Ossibus et capiti inhumato Particulam dare — injecto ter pulvere 
curras. Es genügte dabei, einen Leichnam dreimal mit Erde zu bewerfen. 
In Fällen, w'O der Leichnam eines Familiengliedes nicht zu erlangen war, 
baute man wie in Griechenland ein leeres Grabmal (cenotaphium) und ver­
anstaltete Exsequien.

21*
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einer ehemals üblichen förmlichen Totenklage und 
später als ein Mittel gegen den Scheintod beibehalten. 
Eine solche conclamatio unmittelbar nach dem Eintritt 
des Todes fand bei den Griechen nicht statt. Dagegen 
wurde, aber erst bei der Ausstellung der Leiche, bei 
den letzteren eine förmliche Totenklage von seiten der 
Frauen angestimmt, zu der Verwandte und Freunde 
geladen wurden.

4. Hierauf Avurde der Tote geb ad e t ,  g e s a lb t  und an­
g e k l e i d e t ,  wie es auch in Griechenland üblich war. 
Doch geschah dies in Rom nicht wie in Griechenland 
durch die Angehörigen, sondern durch die sog. l ib i t i -  
narii,^) eine Art von Leichenkorporation, denen der 
eingetretene Tod gesetzlich zu melden und die Besor­
gung der Leiche und die ganze Bestattung in Accord 
gegeben war. Diese Libitinarii Hessen dann durch ihre 
Sklaven die einzelnen auf die Besorgung der Leiche 
bezüglichen Geschäfte ausführen. Das Totenkleid war 
gewöhnlich bei römischen Bürgern die Toga, bei Beamten 
ihre Amtstracht samt Insignien. In der Kaiserzeit 
Avurden kostbare Gewänder üblich und allerlei Schmuck, 
besonders Ringe, die den Toten mit ins Grab 
gegeben Avurden. Eine Bekränzung der Toten Avie in 
Griechenland fand bei den Römern nicht statt (Avenn 
man auch Blumen um die Bahre herum streute).

Dagegen wurde die griechische Sitte, dem Toten 
ein Stück als Fährgeld für den Charon in den Mund 
zu legen, auch in Rom heimisch und Avenigstens in der 
Kaiserzeit allgemein. NacliAveisbar ist sie zuerst im 
Grabe der Furier in Tusculum vor dem zAveiten puiii- 
schen Kriege.

5. Die A u ss te l lu n g  der Leiche. Wie bei den Griechen 
{7TQ(nii>r̂ iû  (harlO^t^iu) AA’urde bei den Römern die

’) Sie hatten ihren Namen von der Venns Libitina, in deren Tempel 
angeblich schon nach einer Anordnung des Servius Tullius die Todesfälle 
unter Erlegung eines Geldstücks angemeldet werden mussten.
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Leiche auf ein Paradebett gelegt (lecto componere) 
und zwar wie bei den ersteren derart, dass die Fasse 
nach der Thüre gerichtet waren.

Die Ausstellung der Leiche fand bei den Griechen 
im Vorhause, bei den Körnern im Atrium statt. Vor 
dem lectus waren Käucherspannen, acerrae, auf einem 
kleinen Altar aufgestellt und im Vestibulum zum 
Zeichen des eingetretenen Sterbefalls Zweige von Cy- 
pressen oder Rothtannen (piceae) angebracht.

§ 53. Das Leichenbegängnis.

Die Leiche blieb bei den Vornehmen drei Tage lang 
ausgestellt,^) im Gegensatz zu der in Griechenland üblichen 
Sitte, nach welcher dieselbe nur bis zum Tage nach der Aus­
stellung im Hause b l i e b . H i e r a u f  wurde die Leiche nach 
dem Orte der Bestattung gebracht, efferebatur.

Hierbei sind im allgemeinen zweierlei Arten von Leichen­
begängnissen zu unterscheiden, nämlich das funus taciturn 
oder plebeium und das funus indictivum.

I. Das funus taciturn oder plebeium, das stille oder 
plebejische Leichenbegängnis, fand statt bei Leuten 
geAvöhnlichen Standes und Kindern (funus acer- 
bum). Es unterschied sich von dem solennen Leichen­
begängnis der vornehmen Familien hauptsächlich da­
durch, dass es bei Nacht  (oder wie bei Kindern am 
Abend) stattfand. Ein weiterer Unterschied zwischen 
dem solennen und dem stillen Leichenbegängnis bestand 
darin, dass bei dem ersteren die Totenbahre von den 
Verwandten oder auch anderen vornehmen Personen, 
bei dem stillen oder plebejischen Leichenbegängnis da­
gegen von den durch die libitinarii gestellten Trägern, 
deren Name vespillones =  Nachtvögel ebenfalls auf die

0 Nach Schol. Craqu. zu Hör. Epod. 17, 48. Nach Servius wurden 
die Leichen 7 Tage lang ausgestellt. Dies war jedoch jedenfalls nicht 
das ÖeAvölmliche.

*) Bei dem gemeinen Volke fand die Austragung der Leiche noch 
früher statt.
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Bestattung während der Nacht hinweist, getragen wurde. 
Ein dritter wesentlicher Unterschied zeigt sich darin, 
dass bei Vornehmen der Verstorbene meist auf einem 
hohen Paradebette liegend und unverdeckt getragen 
wurde, während geringere Leute in einem auf der Bahre 
liegenden Kasten, sandapila, nach dem Begräbnisplatze 
gebracht wurden. Schliesslich fehlten bei den letzteren 
natürlich auch die laudatio funebris, das Voraufgehen 
der Ahnenbilder und überhaupt der ganze bei solennen 
Leichenbegängnissen übliche Pomp und Luxus.

II. Das funus in d ict ivum,  das solenne Leichenbegängnis 
der Vornehmen, welches seinen Namen indictivum daher 
hatte, dass ein praeco das Volk dazu öffentlich einlud. 
Das funus indictivum war entweder ein funus publicum 
oder funus privatum; im ersteren Fall Avurde es auf 
Grand eines Senatsbeschlusses durch die Magistrate, 
im letzteren durch die Familie selbst ausgeführt.

Bei dem Leichenbegängnis sind zu unterscheiden 
1) die Ordnung des Zuges und 2) die Bewegung des 
Zuges nach dem Begräbnisort nebst der laudatio.

1. D ie  Ordnung des Zuges.  Dieselbe war Sache 
des dissignator, dem zur Aufrechterhaltung derselben 
ein oder mehrere lictores beigegeben waren. Dabei 
war die Eeihenfolge im Zuge folgende:
1. Ein Musikkorps an der Spitze des Zuges, tibi- 

cines oder auch siticines genannt, deren Zahl 
durch die Zwölftafeln auf 10 beschränkt war.

2. Die Klagefrauen,praeficae, welche die naenia, 
d. h. ein klagendes Loblied auf den Verstorbenen 
sangen.

3. Tänzer und Mimen wie beim Triumphe, darunter 
einer, w^elcher die Maske des Verstorbenen trug.

4. Die Prozession der Ahnenbilder, imagines 
maiorum. Diese Ahnenbilder wnren Wachs-

0 Marquardt nimmt solche Klageweiber nur für die frühere Zeit 
bis zu den punischen Kriegen an. Göll dagegen weist ihre Existenz auch 
für spätere Zeit nach.
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maskeii; sie wurden von dazu geeigneten Per­
sonen, liauptsäclilicli Schauspielern, getragen, die 
zugleich mit den Trachten und Insignien der 
Vorfahren angethan waren und auf hohen 
Wagen einherfuhren. In besonderen Fällen 
kamen dazu Bilder, tabulae, auf denen die 
Thaten des Verstorbenen verzeichnet ivaren.

5) Die Bahre mit dem Verstorbenen, welch’ 
letzterer entweder auf dem hohen Paradebette 
unverdeckt oder in einem innerhalb der Bahre 
befindlichen Sarge, capulus, lag.^) Im letzteren 
Falle лvurde er aber durch ein aufgerichtetes und 
bekleidetes Portraitbild dargestellt (effigies). 
Die Bahre wurde in der Kegel nicht gefahren, 
sondern von den Söhnen, A^erwandten, Erben, 
bisweilen von den dimch das Testament frei- 
gelassenen Sklaven,^) bei besonderen Anlässen 
von Personen hohen Ranges getragen. Der 
Bahre unmittelbar voraus schritten Lictoren und 
Fackelträger.^)

6. Der Zug der Verwandten, Erben, Freunden und 
beliebiger Leute aus dem Volke, die sich oft 
dem Zuge ohne besondere Veranlassung an­
schlossen. Alle Leidtragenden erschienen in 
schwarzen Trauerkleidern und ohne Schmuck, 
die Frauen in späterer Zeit auch in Weiss, die 
Töchter dabei mit aufgelösten Haaren und die 
Söhne mit verhülltem Haupte und alle Ver­
wandten und Freunde unter den üblichen Zeichen 
und Ausbrüchen des Schmerzes. Waren Ma-

b Letzteres fand wolil hauptsächlich in dem Fall statt, wenn die 
Verwesung der Leiche schon zu weit vorgeschritten war.

Letztere mit dem Hute auf dem Kopf, dem Zeichen der erlangten
Freiheit.

'’) Die Existenz solcher Fackelträger hat Göll (Becker-Göll, Gallus 
Ш, 561) gegenüber Becker auf Grund mehrerer schlagender Stellen 
iiachgewiesen.
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gistratspersonen im Zuge, so scliritten diese vor 
der Leiche.

2) D ie  B e w e g u n g  des Zuges  und die laudatio  
funebris .  In der genannten Ordnung begab sich 
der Leichenzug zuerst auf das Forum, wo die 
Balire abgesetzt wurde, die die Ahnen mit den 
AVachsbildern repräsentirenden Personen von den 
Wagen herabstiegen und sich auf elfenbeinernen 
Stühlen niedeiiiessen und dann ein VerAvandter, 
manchmal auch (dies bei dem funus publicum) ein 
Magistrat die laudatio funebris hielt. Da eine 
solche laudatio eine öffentlich an das versammelte 
Volk, nicht blos an die VerAvandten, gehaltene An­
sprache war, so musste die Erlaubnis dazu vor­
her bei der Behörde nachgesucht werden. Diese 
laudatio funebris trug also einen öffentlichen 
Charakter und ist wohl zu unterscheiden von Beden, 
die entweder schon am Paradebett oder am Grabe 
gehalten wurden. Auf die laudatio des Ver­
storbenen folgte die der Vorfahi’en, deren imagines 
gegenwärtig лvaren. Hierauf bewegte sich der Zug 
nach dem Orte der Bestattung.

Mit dem griechischen Trauerzug hatte der römische 
die schwarze Trauerkleidung der Leidtragenden, die ge­
dungenen Klageweiber und das Gefolge von Verwandten und 
Freunden gemein. Dem römischen Trauerzug charakteristisch 
sind die Ahnenbilder, sowie die Tänzer und Mimen, der­
gleichen die Griechen nicht kannten.

§ 54. Die Bestattung.
Wie bei den Griechen (s. Griech. Privataltertümer § 42) 

so fand auch bei den Römern eine doppelte Art der Be­
stattung, nämlich B e g r a b e n  und \^erbrenneiD) statt.

*) Beide Arten werden schon in den XII tabb. neben einander ge­
nannt in dem Gesetze hominem mortimm in urbe ne sepelito neve urito. 
Sepelire bezeichnet sonst allerdings jedwede Bestattung; in diesem Zu­
sammenhänge ist es jedoch mit Cicero =  humare zu fassen.
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Die Sitte des Begrabens war die ursprlmgliclie und 
wurde auch später, als das Verbrennen häufiger geworden 
луаг, von vielen Familien und an manchen Orten, wie Praeneste, 
allgemein festgehalten, um dann gegen Ende der Kaiserzeit 
unter dem Einfluss des Christentums wieder überwiegender 
Brauch zu werden. Kinder, ehe sie Zähne hatten, sowie 
arme Leute wurden immer begraben.

1. Die Beerd igung ,  humatio. Bei dieser wurden die 
Leichname entweder in Särgen der Erde übergeben, 
oder in gemauerten Grabkammern niedergelegt, und 
zwar entweder ebenfalls in Särgen (area, loculus, ca- 
pulus), oder auf einer in der Grabkammer angebrachten 
Steinbank, oder auf der Bahre, auf welcher man sie 
zum Grabe gebracht hatte. Die steinernen Sarkophage 
(sogenannt von der merkwürdigen durch den Namen an­
gezeigten Eigenschaft des lapis sarcophagus) waren die 
äusseren Behälter, in denen die in der Regel aus Holz 
gefertigten Särge standen. Mit dem Begraben war ein 
religiöser Akt verbunden, der den Zweck hatte, das 
Grab zu einem heiligen Orte (locus religiosus) zu machen. 
Nach dem Begräbnis fand am Grabe ein Leichennial 
statt (silicernium) und später im Hause selbst ein Opfer 
an die Laren, feriae denicales, um die durch die Be­
rührung mit dem Toten verunreinigte Familie zu sühnen. 
Hierauf folgte eine neuntägige Trauerzeit, das novemdial, 
an dessen letzten Tage den Manen des Verstorbenen ein 
Opfer gebracht (sacrificium novemdiale) und eine Mahl­
zeit (cena novemdialis) eingenommen wurde, bei welcher 
man schon die Trauer ablegte. An demselben Tage

b Dafür sprechen nach Marquardt drei Gründe:
1. Das bei jedem Begräbnisse übliche glebam in os inicere;
2. die rel. Verpflichtung auf jeden unbestatteten Leichnam eine 

Hand voll Erde zu Averfen;
3. der Brauch bei Verbrennung der Toten ein abgeschnittenes Glied' 

besonders zu begraben.
*) Eine solche Bahre von Bronze wurde im Jahre 1823 in einem 

Grabe von Corneto gefunden. Siehe die Abbildung bei Baumeister, Figur 
326 a und 326 b.
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fanden auch häufig zu Ehren des Toten Spiele statt, 
ludi novemdiales.

2. Die Verbrennung. Bei dem Verbrennen ist eine 
doppelte Art zu unterscheiden. Nämlich entweder 
wurde der Tote über dem Grabe selbst, in welchem die 
Asche beigesetzt лverden sollte, verbrannt, ein solches 
Grab hiess bustum, oder die Verbrennung fand an 
einer besonderen Stätte in der Nähe des Grabes statt; 
eine solche Verbrennungsstätte hiess ustrina.  Der 
erstere Fall trat ein, wenn die Asche nicht einem 
Eamiliengrabe beigesetzt, sondern ein besonderes Grab 
hergerichtet wurde.

Der Scheiterhaufen (rogus), um den bei feierlichen 
Gelegenheiten Cypressen gepflanzt wurden, war ein meist 
nur mit Holz verkleideter, im Innern aber mit Oel- 
baum- und Weinrebenbüscheln nebst trockenem Rohr 
und Schilf gefüllter Stoss von kubischer Form.^) Auf

. diesen wurde nach einem Abschiedskusse der Tote mit 
der Bahre gesetzt und hierauf mit allerlei Liebesgaben, 
Kleidern, Teppichen, Waffen, hauptsächlich aber mit 
Räucherwerk', mit welch letzterem man oft eine unge­
heuere Verschwendung trieb, überschüttet. Hierauf 
Avurde eine laute Klage angestimmt (ultima conclamatio, 
zu unterscheiden von dem letzten Lebewohl, valedictio) 
und der Scheiterhaufen von den nächsten Verwandten 
und Freunden mit abgewandtem Gesichte angezündet. 
War der Scheiterhaufen niedergebrannt, wurde die 
glühende Asche, wie in der homerischen Zeit, mit \Vein 
gelöscht und dem Toten von allen Anwesenden gewöhnlich 
mit den AVorten salve, vale, ave^) ein letztes Lebewohl zu­
gerufen (valedictio). Hierauf verliess dasLeichengefolge die 
Begräbnisstätte mit Ausnahme der nächsten Verwandten,

0 Näheres hierüber bei Göll, Kulturbilder II®, 338.
*) Andere Formeln (wie sit tibi terra levis) s. bei Kirchmann: De 

funeribus Romanorum libri quatuor Lugd. Batav 1672. Zu unterscheiden 
sind demnach drei acclamationes: nämlich die erste conclamatio im Hause, 
die zweite (ultima) am Scheiterhaufen und die valedictio. Vgl. Marquardt 
V , 382. Anra. 10.
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welche die Geheine in den Schurz des Traiiergewandes 
sammelten (ossa legere) )̂, sie mit Wein und Milch be­
sprengten und hierauf das os resectum begruben und 
Reinigungsopfer Vornahmen.

Ob die Asche noch an demselben Tage begraben 
wurde (Becker-Göll, Gallus III, 532) oder erst nach 
einigen Tagen, nachdem die Asche an der Luft ge­
trocknet war (Marquardt I ̂  383), ist streitig. Die Asche 
wurde in einer Urne geborgen und diese dann von den 
Verwandten, und zwar mit blossen Füssen, dem Grabmal 
beigesetzt. Zugleich лvurden dem Toten wie bei den 
Griechen in seine letzte Ruhestätte allerhand Dinge 
mitgegeben, die ihm im Leben teuer geAvesen waren 
waren und deren man ihn noch im • Tode benötigt 
glaubte, was mit dem Glauben der Alten an ein ma­
terielles Fortleben der Seelen zusammhing.

Wie nach dem Begraben, so trat auch nach dem 
Verbrennen eine neuntägige Trauerzeit mit denselben 
Gebräuchen ein.

Ein dauerndes Andenken wurde dem Toten ge­
sichert durch die jährlich wiederkehrenden Totenfeste, 
die feralia, parentalia u. a.

§ 55. Die Begräbnisstätten, Gräber und Grabdenkmäler 
der Eömer.

Gnhl und Koner®, 484; Friedläiider III®, 112.

Wie das Ceremoniell der Leichenfeier zum grossen Teil 
griechischer Sitte entlehnt ist, so sind auch die römischen 
Gräber, Grabgewölbe und Grabmonumente, sowie die Sitte 
der Kenotaphien und Grabinschriften u. a. d. A. teils un­
mittelbar, teils mittelbar (durch die Etrusker) von Griechen­
land auf Rom übertragen worden.

Allgemeine Begräbnisplätze gab es nur für Arme, 
Sklaven und Verurteilte. Ein solcher allgemeiner Begräbnis-

0 Die hierbei im einzelnen üblichen Gebräuche sind bei Tibull JII, 
2, 15 genau aufgezählt.



332

platz war in Eom bis zur Zeit des Augustus auf dem 
campus Esquiliiius, wo die Leiclien entweder eiiigescliarrt 
oder verbrannt oder, wie dies mit den Leichen der Ver­
brecher geschah, imbeerdigt liingeworfeu wurden. Solche 
allgemeine Begräbnisplätze hiessen polyandria. Die übrigen 
Gräber waren teils Einzelgräber, teils Gräber für ganze 
Familien, Geschlechter oder Korporationen. Sie befanden 
sich grösstenteils an den Landstrassen vor den Thoren; am 
reichsten war mit Gräbern die via Appia geschmückt.^)

Die griechische Sitte der Grabmonumente (mit Grab­
inschriften) sowie die Errichtung von Ehrendenkmälern für 
die Verstorbenen an ölFentlichen Plätzen kam in Korn an­
fangs des vierten Jahrhunderts auf. Dagegen ist die Sitte 
der Anlage unterirdischer Felsengräber wohl nicht direkt 
von den Griechen auf die Körner übergegangen, sondern 
durch die Vermittlung der Etrusker bei ihnen heimisch ge­
worden. Dieselben Formen von Gräbern, die wir bei den 
(jriechen unterschieden haben (s. Griech. Privataltertümer 
§ 43), begegnen uns auch bei den Etruskern und Römern, 
nämlich

1. Gräber ohne Denkmäler. Solche sind die unter­
irdischen Felsengräber oder gemauerten Grabkammern, 
für л\̂ е1с11е uns bei den Etruskern, ausser den alten 
Gräbern von Caere, die Nekropolen von Vulci und 

, Corneto und bei den Römern die Gräber der Scipionen 
und Nasonen charakteristische Beispiele liefern. Da­
runter sind die Gräber der Scipionen besonders merk- 
Avürdig; dieselben bilden eine Art Labyrinth von un­
regelmässig angelegten unterirdischen Gängen, die aus 
Steinbrücheu entstanden zu sein scheinen.

Zu dieser Gattung von Gräbern gehören auch die 
für Rom charakteristischen co lumbaria ,  d. h. solche 
unterirdische Grabkammern, welche zur gemeinsamen 
Begräbnisstätte der zum Hauswesen einer vornehmen 
Familie gehörigen Freigelassenen und Sklaven oder

*) Siehe darüber insbesondere Marquardt I*, 361.
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einer Genossenschaft bestimmt waren. Solche Genossen­
schaften waren entweder religiöser oder gewerblicher 
Art oder reine Begräbnis vereine, zum Zweck, sich ein 
Grab zu sichern, collegia funeraticia. Den Namen co­
lumbaria hatten diese Gräber von dem taubenschlag­
artigen Aussehen, welches sie durch die reihenweise 
übereinander liegenden Nischen erhielten. Diese Nischen 
waren bestimmt zur Aufnahme der Aschenurnen (olla); 
oberhalb derselben befanden sich Marmortäfelchen, auf 
welchen die Namen der Bestatteten angegeben Avaren.̂ ) 

Die unterirdischen Begräbnisstätten der Christen in 
Rom, die sog. Katakomben, sind hier nicht weiter zu 
erörtern.^)

2. G r ä b e r  mit  M onum enten  in e in em  Bau  v e r ­
e i n i g t ;  dahin gehören zunächst die einfachen Grabhü­
gel und die Gräberfagaden, für welch letztere die 
Felsenthäler von Norchia und Castell d’Asso Beispiele 
darbieten. Aus dem einfachen Grabhügel sind die Accumu- 
lationsbauten mit architektonischer Form entstanden. 
Die einfachste Form eines solchen über der Erde er­
richteten mit dem Grabe verbundenen Grabmonuments 
zeigt das gewöhnlich mit dem Namen des Vergil bezeich- 
nete Grab in Neapel.®)

Eine weitere Form dieser Art von Gräbern besteht darin, 
dass auf einem quadratischen Unterbau ein Rundbau 
errichtet ist, Avie das Grab der Caecilia Metella, der 
Tochter des Q. Creticus und Gemahlin des reichen Crassus, 
welches sich in der Nähe von Rom an der via Appia 
befindet^). Das grossartigste Grabmal in diesem Stil 
ist aber das Grabmal des H a d r ia n  (moles Hadriani, 
die heutige Engelsburg). Die Basis desselben ist ein qua-

q Siehe Guhl und Koner®, Fig. 412 und 413 und Baumeister, Denk- 
Ш \ег, 667.

*) Marquardt, Privatleben I 373, woselbst auch die Spezialliteratur 
zu finden ist.

®) Guhl und Koner®, Fig. 414 (nach der Restauration Hirts). 
q  Guhl und Koner®, Fig. 417 und Baumeister, Denkmäler Fig. 665.
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(Iratischer Unterbau von 90 Metern im Geviert. Auf 
diesem erhob sich ein ehemals mit pari schein Marmor 
bekleideter, 22 m hoher Rundbau von 67 m im Durch­
messer.^) Ueber dem Rundbau erhob sich nach der 
Rekonstruktion von Canina ein pyramidales Dach, das 
mit einem kolossalen Pinienapfel von Bronze gekrönt war.

3. G rä b er  mit  b e s o n d e r e n  r äu m lic h  g e t r e n n t e n  
D e n k m ä l e r n  kommen in Rom ebenfalls vor. Die auf 
den Gräbern ruhenden Denksteine haben entweder die 
Form von kleinen Altären von runder oder viereckiger 
Form (cippi), oder von einfachen Pfeilern. Für diese 
Art von Gräbern bietet die Gräberstrasse vor dem 
Herkulanerthor Pompejis zahlreiche Beispiele.^)

Das Innere der römischen Gräber war л\4е bei den 
Griechen als w'ohnliches Haus gedacht und demgemäss 
mit einer Menge von Dingen ausgestattet, die man zum 
Gebrauche der Toten für notwendig hielt, wie Möbel, 
Bänke, Messer, Löffel, Wasser, AVein u. dgl.

Von dem Grabdenkmal, das auch zugleich Ehren­
denkmal sein kann, ist das reine Ehrendenkmal zu un­
terscheiden. Eine Art Uebergang bildet das Kenotaphion. 
Denkmäler ohne irgend eine Beziehung zu einem Grabe 
giebt es in Rom verschiedene; dahin gehören zu Ehren ein­
zelner Personen errichtete Tempel, Säulenhallen, Theater. 
Besonders häufig sind die E h r e n  Säulen  und die 
T r i u m p h b o g e n ,  von denen die ersteren den Griechen 
entlehnt, die letzteren jedoch im w^esentlichen römisch 
sind. Eine Ehrensäule z. B. war die Ehrensäule des 
Trajan (Guhl und Koner Fig. 427). Beispiele für 
den Triumphbogen dagegen sind der Titusbogen in Rom 
(Guhl und Koner Fig. 428) und der Triumphbogen des 
Kaisers Constantin (Guhl und Koner Fig. 430).

b Siehe die Abbildung bei Gubl und Koner, Fig. 422 und Baumeister, 
Denkmäler, Fig. 666 (nach der Rekonstruktion von Canina).

*) Guhl und Koner®, Fig. 423.



Dritter Abschnitt.
Lebensunterhalt und Erwerb bei den

Römern.
M a r q u a r d t ,  das Privatleben der Römer II*, 1; Guhl  u n d  Koner^,  
695; F r i e d l ä n d e r ,  Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms I 264; 
B l ü mn e r ,  Technologie und Tenninologie der Gewerbe und Künste bei 
Griechen und Römern I, II  und III; Bl ü mn e r ,  die gewerbliche Thätigkeit 
des klassischen Altertums, Leipzig, Hirzel 1869, S. 103; B l ü mn e r ,  das 

Kunstgew'erbe im Altertum, Leipzig, Freitag 1885.

K a p i t e l  XI.

Berufsarten der unmittelbaren Ernährung.

§ 56. Der Ackerbau.D
Marquardt II*, 397 und 414; Guhl und Koner®, 713; Friedländer I®, 328.

Wie bei den Griechen, so war auch bei den Körnern der 
Ackerbau eine ehrenvolle Beschäftigung. Namentlich gilt 
(iies für die ältere Zeit, wo auch der vornehme Römer sein 
Landgut noch selbst bestellte oder wenigstens in Person die 
Aufsicht über dasselbe führte. Doch auch in späterer Zeit 
iioch, als die meisten Eigentümer ihre Latifundien unter Be­
aufsichtigung von Inspektoren durch Sklaven bewirtschaften

‘) Vgl. auch, insbesondere für die Beziehungen des römischen Ge­
werbes zu dem. griechischen: We i se ,  die griechischen Wörter im Latein, 
Leipzig, Hirzel 1882, S. 200 ff.

*) Vgl. auch Blümner bei Baumeister, Denkmäler S. 13.
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Hessen, preist Columella^) die LandAvirtschaft als die vor 
allem zu Avälilende Berufsart.

In der Art des Ackerns, Pflügens, Dreschens, Worfelns 
bestellt zwischen griechischem und römischem Landbau kein 
wesentlicher Unterschied.^) Hatten doch Griechen und Italier 
den Ackerbau vor ihrer Wanderung nach Europa in indo­
germanischer Vorzeit gekannt und waren Gerste und Spelt 
und späterhin auch Weizen und Hirse sowie die Kunst des 
Mahlens und der Bereitung der Feldfrucht zu Brei und Suppe 
beiden Völkern von alters her bekannt.

Wie bei den Griechen, so gab es auch bei den Römern 
zwei Arten des Pfluges (aratrum):

1. Der einfache, aus einem hakenförmig gekrümmten Holze 
bestehende Pflug, wie er häufig auf etruskischen Denk­
mälern abgebildet ist.

2. Der spätere römische, aus verschiedenen Teilen zusam­
mengesetzte Pflug. Diese Teile waren Scharbaum (den­
tale), an dessen Spitze die eiserne Pflugschar (vomer) 
sich befand, die Sterze (stiva) mit dem Querholz (mani- 
cula). In der Mitte des Scharbaums befand sich die 
Krümmel oder das Krummholz (bura, buris) die zugleich 
als Deichsel diente (temo). Diese Bestandteile hatte 
der römische Pflug mit dem griechischen gemeinsam. 
Dazu kamen aber noch einige Verbesserungen, die dem 
griechischen Pfluge fehlten, wie die Streichbretter (aures), 
ein Pflugmesser (culter), zum verticalen Lostrennen der 
Scholle.

Eine besondere Art des Pfluges war der in Oberitalien 
gebräuchliche Radpflug, plaustraratrum, bei welchem die 
Krümmel auf zAvei Rädern ruhte. Bei den Römern, bei 
welchen ebenfalls die Brachwirtschaft herrschte, pflügte man 
wie bei den Griechen dreimal des Jahres.

Von besonderen, den Griechen wohl unbekannten römi­
schen Ackergeräten sind die Egge (occa), ein Brett mit ei-

*) Cohm. I, praef. 1.
®) Griech. Privataltertümer § 44.
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semen Zähnen, die Hacke (irpex und bidens), Rechen (ras- 
trum) zu nennen. Zum Mähen des Getreides diente wie hei 
den Griechen die Sichel und später eine besondere Mähma­
schine, zum Dreschen der Drescliflegel.

Die Herstellung des Erodes unterschied sich in nichts 
von der in Griechenland üblichen Weise (s. oben Griech. 
Privataltertümer § 28). Wie dort, so bereitete man auch in 
Italien ursprünglich däs Brot selbst im Hause; später war 
die Sache dem gewerbsmässigen Betrieb überlassen, und so 
entstand das Gewerbe der Bäcker und Müller. In Rom kam 
dasselbe erst im Jahre 171 auf, seit welcher Zeit das Ge­
schäft des Backens nur bei sehr reichen Familien noch im 
Hause durch Sklaven besorgt wurde. Diese gewerbsmässigen 
Bäcker, pistores, meist Freigelassene oder niedere Bürger, 
unterstanden der Aufsicht der Aedilen, die mit der cura 
annonae auch die Aufsicht über Brodlieferung hatten. In der 
Kaiserzeit bildeten die Bäcker eine Zunft (corpus, collegium) 
die unter der Aufsicht des praefectus annonae stand und ge­
wisse Immunitäten genoss. Eine grössere Bedeutung gewannen 
die Bäcker unter Aurelian, der statt der monatlichen 
Getreideausteilung eine tägliche Brodverteiluug einführte. 
Doch gab es ausser den mit der Alimentation des Volkes 
beschäftigten Bäckern noch Privatbäcker, bei welchen Brod 
zu kaufen war.

§ 57. Der Gartenbau, die Gemüse-, Obst-, Wein- und Oel-
Kultur.

Unter den Gartengewächsen nahmen die Hülsenfrüchte, 
wie Linsen, Bohnen, Erbsen, dann die verschiedenen Gemüse 
eine Hauptstelle ein.

Einer besonderen Pflege erfreute sich zu Rom die Obst­
kultur, da sie bei dem guten Absatz, welchen die Produkte 
derselben auf dem nahen römischen Markt fanden, sich gut 
rentierte. Hauptsächlich war dies in der Kaiserzeit der Fall, 
wo die Gemüse- und Obstkultur meist von kleinen Pächtern 
(colonis) betrieben wurde.

Zol le r ,  Privataltertümer. 22
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Noch einträglicher aber war für den Landwirt der W e i n ­
b a u / )  der übrigens in Italien erst mit dem Auf hören des 
Getreidebaues reclit zur Geltung kam. Gepflanzt wurden die 
Setzlinge in Furchen, und gezogen wurden die Eeben an 
Baumpflanzungen, vorzugsweise an Ulmen (maritare); doch 
war den Eömern auch schon die bei uns gebräuchliche Weise, 
die Eeben an Pfählen ranken zu lassen, nicht unbekannt. 
Ueber die verschiedenen AVeinsorten s. oben § 41.

Der Weinbau stand in Eom unter dem Schutze des 
Jupiter.

Nächst dem Weinbau legten die Eömer auf die Kultur  
der Olive grosses Gewicht. Die Uebertragung des Oelbaunis 
von Grossgriechenland auf den latinischen Boden fällt einer 
Angabe des Plinius®) zufolge in die Zeit der Tarquinischen 
Könige. Das Oel von Venafrum, Casinum und das sabinische 
galten nicht allein in Italien, sondern in der alten Welt 
überhaupt für das beste.

Die genannten Kulturen gewährten nicht nur den Pro­
duzenten, sondern auch denjenigen, die damit handelten, reich-

Das Vorkommeu der Rebe weist Helbig (die Italiker in der Poebene 
109) schon in den Pfahldörfern der Emilia nach; doch ist damit, wie Helbig 
selbst bemerkt, nicht gesagt, dass man in jener Zeit schon die Weinbereitnng 
kannte. Es lässt sich also die Ansicht Hehns (Kultui'pflanzen und Haus­
tiere, 3. Aufl., 69, 504), dass die Latiner die Weinbereitung von den 
Hellenen erlernten, recht wohl mit dem Vorkommen der Rebe in den 
Phahldörfem vereinigen. Ob freilich das W ort ein griechisches Lehnwort 
ist (abzuleiten von dem Accus, von olpoę, wie Hehn meint), ist fraglich. 
Vgl. Weise, die griech. Wörter im Latein, S. 127, Anm. 9. Mehr Wahr­
scheinlichkeit hat die zuletzt von Saalfeld (Philol. Rundschau I, 714 und 
derselbe Haus und Hof in Rom 282 ff.) erörterte Ansicht für sich, wonach 
das W ort vinum nebst seinen ziemlich zahlreichen Ableitungen der Wurzel 
vi (winden, flechten) zuzuweisen, von welcher auch vi—tis, vi—tex, vi— 
men stammen. Vgl. Saalfeld, Tensaurus Italograecus unter vinum.

*) Plin. 15, 1. Dies ist natürlich nur eine Sage; dieselbe be\veist 
aber jedenfalls, dass die Einführvmg des Oelbaums in sehr frühe Zeit fällt. 
Dies zeigt auch der Name oliva =  IkaCa, der, wenn er ein griechisches 
Lehnwort ist (wie Curtius, Vanicek u. a. gegen Pick annehmen), wegen 
der Singularität der Lautübergänge jedenfalls schon in früher Zeit aus 
dem Griechischen übernommen sein muss. Siehe Weise, S. 123. Vgl. auch 
Saalfeld, Tensaurus unter oliva.
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liehen Verdienst. So gab es Gemüsehändler, Obsthändler 
(pomarii), Weinhändler, Oelhändler (olearii).

§ 58. Viehzucht, Fischzucht.
Die Viehzucht war in Italien uralt, ja die vergleichende 

Sprachforschung zeigt uns, dass dieselbe schon in der asia­
tischen Urheimat heimisch war. Auf Rindvieh-, Kleinvieh- 
und Schweinezucht beruhte der Wohlstand der alten Italiker, 
wie das Ceremoniell der Suovetaurilia beweist. Doch stand 
die Rinderzucht hinter der Schweinezucht zurück, die sich 
jeder Landmann angelegen sein Hess. Für Rom charakteristisch 
ist die schon oben § 40 erwähnte Zucht des Federviehs in 
besonderen Tiergärten (vivaria), wo es gemästet und dann teils 
für die eigene Küche präparirt, teils zum Verkaufe auf den 
Markt geschickt wurde.

Von anderen Tieren, die in Italien gezüchtet wurden, 
sind vor allem die S c h a f e  zu nennen, deren Wolle überall 
hochgeschätzt \var und selbst znm Teil die griechische an 
Feinheit übertraf. Grosse Herden befanden sicli hauptsäch­
lich in Apulien. Daneben gab es auch grosse Ziegenherden, 
die aber melir Avegen der Nahrung (Milch, Käse, Fleiscli) als 
wegen des Haares, aus dem nur grobe Fabrikate, wie Taue, 
Seile u. dgl. gefertigt werden konnten, gehalten Avurden. 
Orosse Sorgfalt verwendete der Landmann auch auf die 
Bienenzucht, die schon dadurch grössere Bedeutung erlangte, 
^̂ iss das Altertum das Zuckerrohr nicht kannte und der 
Honig die Stelle des Zuckers vertreten musste. •

Schliesslich sei noch der Fischerei und Fischzucht ge­
flacht. Die Fischer, piscatores, die besonders auf den Fang 
der thynni und ähnlicher Fische auszogen, verkauften diesel­
ben entweder auf dem Markte (piscatores propolae), oder be- 
i'eiteten Saucen dąraus, um damit zu handeln. Dann gab es 
auch besondere Fischhändler, teils mit einheimischen, teils mit 
ausländischen Fischen, die oben § 40 zum Teil namhaft 
gemacht sind. Charakteristisch für Rom sind die gleichfalls 
schon oben erwähnten grossen Fischteiche (piscinae), die von 
besonderen Liebhabern dafür (piscinarii) gehalten лvurden.

22*
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K a p i t e l  XII.
Handwerk und Industrie.

Marquardt I I 475; Blümner in den oben angeführten Werken; Fried­
länder I®, 264; Guhl und Koner®, 695.

§ 59. Spinnerei, Weberei, Stickerei, Färberei, Kleiderfabrikation, 
Lederwarenfabrikation.

Bei den Griechen war die Herstellung der Kleider­
stoffe ursprünglich Sache der Frauen. Mit der Zeit je­
doch, als die Technik sich vervollkommnete und der fabrik- 
massige Betrieb der • Geschäfte überhand nahm, entwickelte 
sich bei zunehmender Arbeitsteilung ein sich immer mehr 
vervollkommnendes Gewerbe.

Das römische Gewerbe schlug eine durchaus gleiche 
Eichtling ein. Aus der einfachen Technik entwickelte sich 
in ganz ähnlicher Weise die vollkommene, und zwar sind 
in den genannten Zweigen durchaus keine wesentlichen Unter- 
scliiede zwischen griechischer und römischer Technik zu ver­
zeichnen, луе811а1Ь wir in dieser Beziehung auf das oben in 
den griech. Privataltertümern § 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56 Gesagte verweisen können. Die Gleichheit oder Aehnlichkeit 
der griechischen und römischen Technik beim S p in n e n  und 
W e b e n  ist aber wmhl nicht auf Entlehnung von den 
Griechen zurückzuführen, sondern beruht auf ursprünglicher 
Identität in gräkoitalischer Vorzeit, Avenn auch einzelne 
Vervollkommnungen, wie z. B. der h o r i z o n t a l e  AVebstuhl  
(im Gegensatz zu dem vertikalen Webstuhl), den Griechen und 
Eömern (und letzteren wohl meist durch griechische Ver­
mittelung) erst in späterer Zeit aus dem Auslande zugekom­
men ist. ln manchen Dingen freilich, namentlich in der An­
fertigung von Luxusstoffen, hat die römische Kaiserzeit die 
einfachere griechische Teclinik der früheren Zeit überflügelt, und 
manche auf die Gewerbe bezüglichen Einrichtungen sind 
speziflsch römisch.

Wir führen hier unten dasjenige an, was für die römische 
Zeit charakteristisch ist.
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1. Die Anfertigung von f e i n e n  l i n n e n e n  T a s c l i e n -  
tüc l i ern  (seit Ciceros Zeit), T i s c h t ü c h e r n ,  H a n d ­
t ü c h e r n ,  Servietten.^)

2. Die Anfertigung s e i d e n e r  Gewänder bezw. deren 
Bezug aus dem Osten. Unter den Griechen erwähnten 
die Seide zuerst Aristoteles und bei den Eömern erst 
die Schriftsteller der augusteischen Zeit. Jedenfalls 
kam erst in dieser Zeit der massenhafte Bezug der 
Seide in Aufnahme und zwar teils in Form von Kohseide, 
teils in Form von fertigen Gewändern. In der genannten 
Zeit kommt die Seide unter drei verschiedenen Namen 
vor, als v e s te s  Coae, bombycinae und sericae.  Die 
ersteren haben ihren Namen von der Insel Cos, auf der 
nach Aristoteles Cocons eingeführt ivurden, welche dort 
aufgelöst und verarbeitet wurden.^) Offenbar bestand 
die Seidenfabrikation auf dieser Insel seit Aristoteles 
bis in die römische Zeit ohne Unterbrechung fort, 
wenn sie auch nicht weiter erwähnt wird; daher 
erklärt es sich, dass, als aus dem Orient die 
Seidenstoffe oder das Seidengarn in grösseren Massen 
bezogen und infolge davon seidene Gewänder herr­
schend wurden, man zuerst alle seidenen Gewänder 
Coische nannte, auch wenn sie nicht von daher kamen. 
Nach Plinius werden die Coischen Gewänder nicht mehr 
erwähnt, wie Blümner mit Kecht vermutet, wohl aus 
dem Grunde, weil die Coische Fabrikation durch die 
bessere assyrische und chinesische lahm gelegt wurde.

Die v e s te s  bombycinae sind dem Stoff nach den 
Coischen gleich, aber dünner und durchsichtiger wie 
diese und aus Assyrien importiert. Von der assyri­
schen Seide unterschieden sich die serischen Gewänder 
oder die chinesische Seide durch die h'arbe und die 
Bearbeitung. Die chinesische Seide war nämlich weiss, 
während die assyrische gelb war. Uebrigens wurden die

b Marquardt IP , 485.
®) Vgl. über die Seidenfabrikation auf Cos auch Blüniner, Gewerb­

liche Thätigkeit der Völker des klass. Altertums S. 48.
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v e s te s  ser icae  (von ser, dem cliinesischen Seidenwurm) 
anfangs nicht als reine Seide, sondern als Halbseide 
importiert, vestes subsericae; erst zur Zeit des Kaisers 
Elagabal (218) kamen die schweren Gewänder von reiner 
chinesischer Seide auf (vestes holosericae). Unter Justinian 
wurde der Seidenwurm in Byzanz eingeführt, welches 
durch das ganze Mittelalter hindurch durch seine Sei­
denfabrikation berühmt war.

3. Die k a i s e r l i c h e n  P u r p u r f a b r i k e n  in Rom (seit 
dem Kaiser Alexander Severus) deren es später 9 gab. 
Unter Diocletian entstand die berühmte Fabrik in Tyrus, 
in der das später monopolisierte b 1 a 11 a , eine mit schwar­
zem Purpur gefärbte Wolle, in fünf verschiedenen Sorten 
fabriziert wurde.

4. G e w i r k t e  S t o f f e ,  G o l d w i r k e r e i  und B u n t ­
s t i c k e r e i e n .  Obwohl die Römer in der Kunst der 
Weberei die Schüler der Orientalen und Griechen waren, 
so erreichten doch gewisse kompliziertere Fertigkeiten 
ihre höchste Vollendung erst in römischer Zeit. Dahin 
gehören vor allem die gewirkten Zeuge, trimita, poly- 
mita, pluribus liciis texta. Diese Kunst war uralt, sie 
stammt aus dem Orient und gelangt sehr früh zu den 
Griechen (schon Helena weiss bei Homer die Kämpfe 
der Griechen und Troer künstlich auf ihrem Webstuhle 
herzustellen). Sie erreichte bei diesen eine besondere 
Ausbildung in den alexandrinischen Webereien; in Italien 
aber waren es die campanischen Fabriken, die die 
kostbarsten Gewänder, Vorhänge und Teppiche lieferten. 
Hierher gehört auch ein ebenfalls dem Orient entlehn­
ter Kunstzweig, nämlich die G o l d w i r k e r e i ,  Attalica 
peripetasmata oder aulaea, wohl schon in früherer Zeit 
bekannt (in Griechenland seit der Diadochenzeit), 
weiter verbreitet aber erst seit dem Aufkommen der 
seidenen Gewänder in der ersten Kaiserzeit.

Auch die S t i c k e r e i  ist eine Erfindung des Orients 
und dort schon bis zur höchsten Vollendung ausgebildet 
worden. Die in Babylonien heimische Art der Stickerei,
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der Plattstich, wurde ebenso in Rom adoptiert wie der 
in Aegypten und Phrygien übliche Kreuzstich; diejeni­
gen, welche sich auf die Kunst des ersteren verstanden, 
hiessen plumarii,^) die des ägyptischen (oder phrygischen) 
Kreuzstichs Kundigen phrygiones. Besonders charakte­
ristisch für Rom ist die Ausübung dieser Kunst deshalb, 
weil gewisse Staatsgewänder, namentlich die toga pieta 
und die tunica palmata (das Kostüm der Triumphatoren) 
mit Stickereien in Gold verziert waren.

Dass die Kleiderfabrikation teils Gegenstand der häus­
lichen Thätigkeit der Frauen, teils von den Walkern, 
ful lones,^)  besorgt wurde, ist schon oben Griech. Privatalter­
tümer § 53 gesagt. Nachzutragen ist noch, dass die fullones 
in Rom in collegia und sodalicia vereinigt waren und 
als Schutzgottheit die Minerva hatten. Ebenso ist dort schon 
der sartores oder sarcinatores gedacht, d. h. der Flickschnei­
der, deren Thätigkeit darin bestand, zerrissene Kleider zu 
flicken. Spezifisch römisch waren die centonarii, d. h. solche 
Schneider, welche aus alten Flecken (centones) Kleider, und 
Decken verfertigten, die von der ärmeren Volksklasse getra­
gen wurden.

lieber die Lederfabrikation und die Schulimacher ist 
Griech..Privataltertümer § 54 nachzulesen.

§ 60. Die römische Keramik.

Heber die Technik der Thonfabrikation bei den Alten 
ist schon oben Griech. Privataltertümer § 55, 56, 57 das Nötige 
gesagt. Wir heben hier nur kurz dasjenige hervor, wodurch 
sich die römische Thonfabrikation von der griechischen unter­
schied. Dies sind im wesentlichen folgende vier Punkte:

0  So genannt von dem den Flaumfedern (pluma) ähnlichen Muster 
ihrer Arbeiten.

Die Walkerei dęr Alten ist uns in neuerer Zeit genauer bekannt 
geworden durch die in Pompeji anfgefundene W alkerwerkstatt, officina 
fullonum oder fullonica, Siehe Blümner, Technologie I , 173, Nissen, 
Pompej. Studien 287.
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1. In der Z i e g e l f a b r i k a t i o n  trat bei den Römern 
an Stelle des Luftziegels der g e b r a n n t e  Z i e g e l  oder 
Bac kste in .  Die Fabrikation desselben erreichte in rö­
mischer Zeit, wie oben Griech. Privataltertümer § 55 ge­
sagtist, eine hoheVollendung und wurde daher in der Kaiser­
zeit das gewöhnliche Baumaterial. In Griechenland fanden 
sich die ersten Spuren des Backsteinbaues allerdings auch 
schon in der macedonischen Zeit, doch hat sich derselbe 
erst in Rom entwickelt und in Griechenland erst in 
römischer Zeit eingebürgert. Man unterscheidet bei 
den Römern drei Hauptziegelarten: lateres (Mauerziegel), 
tegulae (Dachziegel) und imbrices (Hohlziegel.)

2. Bei der G e f ä s s f a b r i k a t i o n  ist bei den Römern eine 
sehr wichtige Erfindung hervorzuheben, nämlich die 
Glasur .  Diese war den Griechen unbekannt. Deshalb 
steht auch die römische Gefässfabrikation, wie schon 
oben Griech. Privataltertümer § 56 hervorgehoben, in 
praktischer Beziehung der griechischen weit voran.

3. Ein zweiter Punkt in der Gefässfabrikation, in der sich 
die Römer von den Griechen unterscheiden, bezieht sich 
auf die verschiedene O r n a m e n t i e r u n g  der Gefässe. 
Es hatte zwar von Unteritalien aus, wo sich im Gegen­
satz zu dem in Griechenland üblichen einfacheren 
Stil eine buntere, aber geschmacklosere Bemalung 
der Gefässe entwickelt hatte (apulischer Stil), 
griechische Vasenmalerei in Rom Eingang gefunden; 
allein die römische Technik, die ihr Vorbild aus der 
national etruskischen Keramik entnahm und sich nur 
selten und mit wenig Glück in der Nachahmung griechi­
scher Vasenbildnerei versuchte, gefiel sich mehr in 
plastischen Verzierungen und in der schon oben erwähn­
ten Glasur. Eine besondere Gattung der römischen 
Gefässe sind die a r r e t i n i s e h e n  (so genannt, weil 
zahlreiche Reste in Arezzo gefunden wurden), die 
zwar eines, allerdings flüchtigen und unbedeutenden, 
künstlerischen Schmucks nicht entbehren, aber nur durch 
ihre prächtige korallenartige Farbe und ihre dauerhafte
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Glasur sich vor auderen Gefässen der Art aus- 
zeichnen.

4. Zu einem besonderen Industriezweig auf dem Gebiete 
der Keramik entwickelte sich zu Eom die M o d e l l ­
b i ld n e r e i .  In Eom selbst nämlich waren grosse 
Fabriken gegründet worden, welche die Modelle für 
die meisten Töpfereien in den Provinzen des römischen 
Eeiclies lieferten.

§ 61. Die Metallarbeit in Rom.

lieber die antike Metallarbeit im allgemeinen ist schon oben 
Griech. Privataltertümer §§ 59 und 60 das Nötige gesagt. Obwohl, 
wie dort bemerkt, die Hauptstätte für die Goldarbeit der Orient 
und für die Silberarbeit Griechenland war, so gab es doch auch 
in Eom seit den ältesten Zeiten aurifices oder fabri aurarii 
und argentarii vascularii (oder fabri argentarii oder argen- 
tarii). Die ersteren bildeten schon in der Königszeit ein 
Collegium, das sich bis in die Kaiserzeit hinein erhielt. 
Doch beschränkte sich auf diese die Fabrikation von Gold­
waren nicht, sondern das kaiserliche Haus hatte noch eigene 
Goldschmiede unter der Dienerschaft, und in den verschiedenen 
römischen Städten Italiens und der Provinzen (wie z. B. be- 
kannterniassen in Capua und Pompeji) wurde die Goldschmiede­
kunst und zwar meist in Verbindung mit dem Juveliergeschäft 
(anularii) eifrig betrieben. Auch die Silberarbeit, von Avelcher 
sich noch bedeutende Kunstwerke erhalten haben, war in 
Rom stark vertreten. Es gab grosse Officinen, nach deren 
Namen die Waren benannt waren, wie vasa Furniana, 
Clodiana, Gratiana. Auch gab es in Eom grosse Silber­
handlungen, deren Inhaber negotiatores argentarii vascularii 
Wessen.*)

b Marquardt, Privatleben IP , 698 (IP, 670) und Blümner, Kunst­
gewerbe 159, wo insbesondere der im Jahre 1867 gemachte H i l d e s ­
h e i m e r  S i l b e r  f u n d  (jetzt im Berliner Museum) imher beschrieben ist.

b Sonst bezeichnet der Name vascularius allein einen Händler mit 
Geschirren allerlei Art.
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Wenn mm die Gold- und Silberarbeit in Italien einen 
günstigen Boden fand, so stand sie doch weder an Technik 
noch an Umfang und Verbreitung irgendwie der orientali­
schen und griechischen Fabrikation voran. Anders war es 
jedoch mit der E r z i n d u s t r i e ,  welche durch die i t a l i s c h e  
Industrie (die e t r u s k i s c h e  und röm isc h e )  nicht unwesent­
lich gehoben wurde. Was zunächst die e t r u s k i s c h e  Bron­
zearbeit betrifft, so muss dieselbe, wie die Funde und die 
Berichte der Schriftsteller beweisen, einen ungeheuren Um­
fang gehabt und ihre Erzeugnisse durch alle Länder, selbst 
nach den Gegenden jenseits der Alpen, ja bis nach Dänemark 
und Irland versandt haben. „Die getriebenen Arbeiten sind 
hinsichtlich der Feinheit des Bronzeblechs bewunderungswür­
dig, die Ziselierarbeit an den gegossenen ist bis ins kleinste 
hinein sorgfältig und zierlich.“ )̂

Der etruskischen Bronzeindustrie entspricht in Bezug 
auf Umfang der Produktion und Feinheit der Technik die 
r ö m i s c h e ,  wie aus den so zahlreichen in Pompeji und Her­
culaneum gefundenen Bronzearbeiten ersichtlich ist. Doch 
emancipierten sich die Römer zur Zeit des zunehmenden 
Luxus von der Nachahmung der Etrusker und folgten griechi­
schen Mustern. Mit Ausnahme der statuarischen Werke, die 
sich mit den Leistungen der früheren griechischen Zeit nicht 
messen können, sind die Arbeiten in der römischen Kaiser­
zeit in technischer Hinsicht unübertrefflich. In stilistischer 
Beziehung dagegen unterscheiden sich die römischen Bronze­
arbeiten von den etruskischen und griechischen unvorteilhaft, 
hauptsächlich dadurch, dass sie statt des bei jenen vorherr­
schenden flächenartigen Reliefs das runde, die Dinge in ihrer

In Etrurien selbst hauptsächlich in den Nekropolen von Cervetri, 
Corneto, Vulci. Ausserhalb Etruriens in der Schлveiz, Deutschland, Oester­
reich, Ungarn.

*) Bltimner, das Kunstgewerbe 179. Als Beispiel hiervon giebt 
Blümner unter Figur 117 — 119 die Abbildung eines bronzenen, im 
Museum zu Cortona aufbewahrten Kronleuchters, der gleich den unsrigen 
zum Aufhängen an der Decke bestimmt war, und unter Fig. 120 einen 
Dreifuss aus Vulci.
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vollen Korperliclikeit naclialimende, Relief bevorzugen (Blümner, 
Kunstgewerbe S. 184), was zur Folge hat, dass das Ornament 
zu viel Bedeutung für sich in Anspruch nimmt und dadurch 
die Einheit des Ganzen stört.

§ 62. Die Q-lasfabrikation.
Die Glasfabrikation scheint, wie oben Griech. Privatal­

tertümer § 61 bereits erwähnt worden ist, in Griechenland 
nicht betrieben worden zu sein, dagegen stand sie in beson­
derer Blüte in Italien, wo sie aus Alexandrien eingeführt und 
zuerst in Campanien, dann in Rom selbst betrieben wurde.

Man ist jetzt allgemein darüber einig, dass das Glas 
eine ä g y p t i s c h e  Erfindung ist .Ursprünglich verstanden die 
Aegypter jedoch nur opakes oder Porzellanglas anzufertigen. Die 
Herstellung des durchscheinenden oder Hornglases und noch 
mehr die des Aveissen durchsichtigen Metallglases gelang ihnen 
erst nach- dem siebenten Jahrhundert, nach welcher Zeit 
Aegypten allerdings durch seine Glasfabrikation und Glasaus­
fuhr grosse Berühmtheit erlangt hat. Wie sich bei den 
Phöniziern, denen Plinius^) mit Unrecht die Erf indung des 
Glases zuschreibt, die aber notorisch Perlen und Schmuck­
sachen von Glas aus dem Osten nach dem Westen und Nor­
den Europas brachten, die Glasfabrikation entwickelt hat, ist 
fraglich. Doch wissen wir, dass sie, Avenn auch ungewiss zu 
welcher Zeit, weisses, durchsichtiges Glas zu machen ver­
standen.

Bis zur Zeit Ciceros wusste man in Italien wenig von 
Glasgefässen,^) und noch in der augusteischen Zeit galten 
dieselben für edel und kostbar. Zur Zeit des älteren Plinius 
dagegen muss die Fabrikation des Glases in Italien selbst 
schon einen grossen Umfang gewonnen haben, und noch später

b Marquardt, Privatleben II*, 745 (IIC 723). Der älteste er­
haltene Glasbecher mit dem Namen Thotmes III stammt aus dem 17. 
Jahrhundert vor Chr.

*) PI. II. N. 36, 191.
^  Obwohl sich in alten Nekropolen Glasgegenstände gefunden haben. 

Vgl. Weise, die griech. Wörter ira Latein, 206,
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verbreitete sich dieselbe von Eom aus im ganzen römischen Reich; 
insbesondere blühte in Gallien diese Industrie, wie aus den Glas­
überresten in den Grabstätten von Arles, Trier u. a. zu ersehen ist.

Was die Anwendung des Glases zu Fensterscheiben be­
trifft, so ist es nach den in Pompeji und Herculaneum und 
auch anderwärts gemachten Funden von Glasscheiben nicht 
mehr zweifelhaft, dass die vornelmien Römer der Kaiserzeit 
das Fensterglas in ihren Häusern gekann t haben und dass hierauf 
der vielfach erwähnte Ausdruck specularia^) zu beziehen ist.^)

Glasspiegel, eine Erfindung der Sidonier, werden in Rom 
erst in der letzten Zeit des Kaiserreichs erwähnt.

Bezüglich der Bearbeitung des Glases (vitrum)^) fand je 
nach der Herstellung der Gegenstände eine verschiedene 
Methade statt. Man konnte es in hartem Zustande schleifen 
und schneiden, in flüssigem Zustande in Formen giessen und 
pressen, oder auch in Farben darstellen. Die noch vorhan­
denen Gegenstände der antiken Glasfabrikation geben uns 
für diese verschiedenen Arten der Bearbeitung Belege in 
grosser Menge.

§ 63. Die Fabrikation des Papiers und der Schreibmaterialien. 
Briefe, Bücher, Schreiber, Buchhändler.

Marquardt, Privatleben der Römer II 799 ( I I ‘, 777); Becker-Göll, Gallus 
II, 425; Guhl imd Koner®, 709 und 255; Blümner, Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern I ,  308; 
W attenbach, das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1871; Birt, das 
antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur, Berlin 1882, 223 ff.

Wie die Fabrikation des Glases, so ist auch die des 
P a p i e r s  eine Erfindung Aegyptens, wo sie seit den ältesten

Dieser Ausdruck w'urde früher auf den lapis specularis d. h. Fenster­
glimmer bezogen.

lieber die Glasfabrikation im Mittelalter s. Nissen, pompejanische 
Studien 597, wo u. a. erwähnt ist, dass Fensterscheiben und zw ar zunächst 
jene kleinen in Blei gefassten Scheiben, wie sie uns noch manchmal in 
alten Schlössern und Kirchen aufstossen, erst im 16. Jahrhundert in 
unseren Städten Aufnahme gefunden haben.

®) Wahrscheinlich von dem Stamm vid— also vitnim := vid—trum 
das durchsichtige; byalus ist dichterisch. Weise, die griechischen Wörter 
im Latein 206,
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Zeiten bekannt war. Von da verbreitete sich das Papier 
schon früh nach anderen Ländern, fand etwa im 6. Jahrhun­
dert in Griechenland Aufnahme, gelangte aber erst seit den 
Ptolemäern zu grösserer Verbreitung. Diejenigen Schreibmate­
rialien, deren man sich vorher statt des Papiers bediente, 
waren Scherben (oar^axa), Blätter (folia), Bast (liber), Leinen, 
Holztafeln (tabulae), Felle, Metall, vor allem aberWachstafeln,  
cerae oder tabellae, d. h. hölzerne, gewöhnlich mit schwar­
zem Wachs überzogene Tafeln. Zum Schreiben auf den letzteren 
bediente man sich eines stilus von Metall oder Knochen, der 
an einem Ende spitz und am anderen glatt war; der spitze 
Teil wurde zum Schreiben, der glatte zum Vertilgen der 
Schrift benutzt. Mehrere zusammengelegte und durch einen 
Draht oder Riemen verbundene Wachstafeln bildeten einen 
c o d e x ,  wenn sie von kleinem Format waren c o d i c i l l i  oder 
pugillares genannt. Dieselben hiessen je nach der Zahl der 
Tafeln Diptycha (duplices), Triptycha (triplices), Polyptycha. 
Dieselben konnten auch verschlossen Averden, was der Fall 
war, wenn die codicilli wichtige Papiere, wie Briefe, Urkun­
den, Diplome u. dergl. enthielten.

Ein Fortschritt in der Schreibkunst wurde durch die 
Erfindung und Anwendung des P e r g a m e n t s  herbeigeführt, 
welches auch nach Einführung des Papiers noch weit verbreitet 
war. Das Pergament (membrana Pergameua, griech. neQyafiT]vt]̂  
so genannt, weil seine Erfindung den Pergameniern zugeschrie­
ben wird) ist eine zweckmässigere Zubereitung )̂ der vordem 
in Asien üblichen zur Aufnahme der Schrift verarbeiteten 
Tierfelle (ÓKfd^ięai), von welch letzteren es den Vorzug 
hatte, dass es nicht wie diese nur auf einer, sondern 
auf zwei Seiten geglättet war, vierfach zusammengelegt, ge­
heftet und in die Form eines codex gebracht werden konnte.

9 Plin. II. N. 13, 70 berichtet nach Varro, das.s erst die Rivalität 
zwischen den beiden gelehrten Städten Alexandria und Pergaraum in 
letzterem zur Erfindung des Pergaments geführt habe. Diese Nachricht 
ist irrig, da es schon lange vorher Pergament gab.
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In dieser Form ersetzte das Pergament zunächst die Wachs­
tafeln. Bücher aus Pergament in Codexform wurden aber 
erst seit dem Auftreten der kirchlichen Schriftsteller üblich 
und kamen erst seit dem dritten Jahrhundert n. Chr. all­
gemein in Gebrauch.

Das brauchbarste und zugleich billigste, wenn auch nicht 
das haltbarste, Material für litterarische Zwecke \var aber das 
P a p i e r  (ßißkog, oder x(xqt?̂ , bei den Römern
charta genannt).

Dasselbe wurde hergestellt aus der P a p } 4 4 i s s t a u d e ,  
einer früher in Aegypten heimischen Schilfpflanze, deren feines 
Zellengewebe oder Mark^) in entsprechender AVeise dazu ver­
arbeitet wurde. Das Mark der genannten Pflanze wurde 
nämlich in sehr dünne und feine Streifen (schidae, philyrae) 
geschnitten und diese dann auf einem mit Nilwasser befeuch­
teten Brette zusammengefügt. Quer darüber wurde dann 
eine zweite Reihe von Streifen gelegt; hierauf wurden die 
beiden Lagen gepresst, mit dem Hammer festgeschlagen, dann 
an der Sonne getrocknet und zuletzt geglättet. Dadurch 
entstand das Blatt (ofllg, pagina). AVurden mehrere solche 
Blätter zusammengeleimt, so entstand die Rolle {rofiog, Volu­
men). Die Breite des Blattes betrug gewöhnlich 5—6 Zoll 
(digiti), die Höhe zwischen 13 und 6 Zoll.^) Das erste Blatt

Früher war man, verführt durch die falsche Auffassung des Plinius 
XIII, 74, der Ansicht, das Innere der Papyrusstaude bestehe aixs Bastlagen, 
eine Ansicht, die noch Marquardt in seiner ursprünglichen Ausgabe (Rom. 
Privataltertümer II, 382 ff., nicht zu verwechseln mit der ersten Auflage 
des römischen Privatlebens 1882, in dem Handbuch von Mommsen-Mar- 
quardt, Band VII, wo schon die richtige Ansicht adoptiert ist) und Guhl 
und Koner ®, 255 teilen. Das Richtige, dass nämlich der Papynisschaft ähnlich 
wie alle Binsen nur ein gleichartiges Zellengewebe und nicht Bastlagen 
enthalten könne, hat zuerst Wattenbach (Schriftwesen im Mittelalter, 
Leipzig 1871, S. 67) aufgestellt und hierauf Blümner und Birt angenommen.

®) So Blümner. Abweichend davon setzt Birt das Höhenma.ss 
bei den für Rollen bestimmten Blättern auf 0,20 — 0,35 Meter (=  13 di­
giti) und das Breitenmass, welches für die Qualität und den Preis des 
Papiers allein massgebend war, auf 0,11 Meter (6 digiti) bis 0,34 Meter 
(13 digiti) fest.
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der Eolle hiess protocollum (ngtoToxollov). Obwohl das meiste 
Papier in Rom aus Aeg}^pten eingeführt wurde, so gab es 
doch auch in Rom besondere Papierfabriken. Die Papier­
fabrik heisst officina chartaria, der Fabrikant chartarius.^)

Das Papier wmrde verwandt zu Briefen, Urkunden und 
Büchern. Zu Briefen nahm man in der Regel nur ein Blatt. 
Dieses wurde einfach zusammengefaltet, mit einem Faden 
durchnäht, der dann um den Brief herumgewickelt 
und an seinem Ende gesiegelt wurde. Auf der andern 
Seite befand sich die Adresse. Vor der Anwendung des 
Papiers bestand ein Brief aus zwei inwendig mit Wachs 
überzogenen tabellae, die an der Seite einen Rand hatten, 
damit die Schrift durch das Zusammenlegen sich nicht ver­
wischte. Die beiden tabellae wurden mit einem Faden zu­
sammengebunden und da, лvo der Faden geknüpft war, mit 
Wachs beklebt und dieses dann mit einem Ringe gesiegelt. 
Manchmal waren die Täfelchen auch mit Löchern versehen, 
durch welche der Faden hindurchgezogen wurde.

Bücher wurden aus den Papyrusblättern, wie schon an­
gedeutet, derart gefertigt, dass man aus einzelnen Blättern 
einen langen Streifen zusammensetzte, den man dann zu­
sammenrollte (volumen, im Mittelalter rotulus genannt). Die 
Länge dieser Streifen richtete sich ursprünglich nach dem 
Umfang des Geschriebenen;^) später, als man dies zu

b Ез gab verschiedene Sorten von Papier, die je nach der Feinheit 
unterschieden wurden und ihren Namen teils nach Fabrikorten, wie charta 
Aegyptiaca, Niliaca, Saitica, Taeniotica, teils nach römischen Kaisern und 
Kaiserinnen führten, wie charta regia {ßaaihxrj), Augusta, Liviana, 
Fanniana, Claudia, Cornelia.

Die Griechen nahmen zum Versiegeln eine feine Thonart yri
OrifxavTQCi;.

•’) Zuweilen lief der Faden in Rinnen, wie aus den 1875 in Pompeji 
gefundenen .300 Wachstafeln zu ersehen ist.

*■) In Griechenland brachte man z. B. den ganzen Thucydides und 
den ganzen Homer auf je eine Rolle, was nach darüber angestellten Be­
rechnungen für den Thucydides eine Rolle von 41 Meter Länge ergab.
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unbequem fand, wurden meist Streifen von massiger, aber 
gleiclier Länge in den Handel gebracht.

Bei dieser Buchform pflegte man nicht die paginae, sondern 
die Zeilen (oir/ju, versus) zu zählen, wobei auf die Zeile 
durchschnittlich 35 Buchstaben (nach anderen 16 Silben) ge­
rechnet Avurden. Beschrieben Avurde dabei das Papier in der 
Regel nur auf einer Seite (AVähreiid Pergamentblätter auf 
beiden Seiten beschrieben Averden konnten). Manchmal be­
nutzte man einen alten Pap}n4is dadurch Avieder, dass man 
die beschriebene Seite auswischte (Palimpsest); doch Avar 
dies selten; in der Regel wurde er als Makulatiu' verwandt. 
Hergestellt wurde die Rolle dadurch, dass man auf den Rand 
des letzten Blattes einen dünnen Stab klebte, um den man 
das Papier aufwickelte. Dieser Stab hiess o^ufalög, lat. umbili­
cus ;̂ ) dabei hiessen dessen über die Rolle herausragenden und 
durch Knöpfchen (von Elfenbein oder Metall) verzierten 
Enden ebenfalls umbilici.^) Der Titel Avurde entAveder an 
diesen umbilici oder auf einem an die Rolle geklebten Per­
gamentstreifen (ohtvßog) angebracht. Die Rolle kam in ein 
Futteral von Pergament (ÓKfO^ięa oder scrinium), das übrigens 
häufig zur AufbeAvahrung von mehreren solchen Rollen be­
nutzt wurde.

Nach dem Gesagten gab es also im Altertum zAvei Haupt­
buchformen :

1. Die codices ,  meist aus Pergament, aus welcher unsere 
heutige Buchform hervorgegangen ist; im Altertum 
kamen sie erst seit den kirchlichen Schriftstellern in 
allgemeinen Gebrauch;

2. die Volumina, meist aus Papier, die im Altertum 
überAviegende Buchform.

Л’̂ оп den übrigen zum Schreiben notwendigen Materialien 
und Utensilien sind hervorzuheben die Tinte, fiiXav yęarfiy.óp, 
atramentum librarium, eine Art Tusche, meist bereitet aus 
Kienruss und Gummi; daneben bediente man sich häufig auch

q Daher ist ad umbilicum adducere sprichwörtlich geworden, im 
Sinne der Vollendung einer Schrift.

*) Doch Anden sich nicht überall solche umbilici oder cornua.
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der roten Tinte. Ferner ist zu nennen das Sclireibrohr, zum 
Schreiben auf Papier oder Pergament, y.äXa(.iog yqacpiy.oĝ  cala­
mus scriptorius oder cliartarius. Zum Zuspitzen desselben be­
diente riian sich eines Federmessers, y.aXa(.ioylvcpog, scalprum 
librarium. Zum Schreiben auf Wachstafeln gebrauchte man 
den Griffel, stilus. Diese und andere Eequisiten, wie Lineal, 
Zirkel etc. wurden in einem Schreibzeug, theca calamaria, 
aufbewahrt.

Jeder vornehme Eömer hielt sich unter seinen Sklaven 
auch einige Schreiber, die Abschriften von Büchern besorgten 
und Diktiertes niederschrieben. Zum schnellen Kopieren be­
dienten sie sich einer Menge von Abkürzungen, nach dem 
Erfinder derselben, Tiro, einem Freigelassenen Ciceros, 
t ironische Noten genannt. Auch die Buchhändler (biblio- 
polae) hielten sich solche Kopisten oft in grosser Anzahl, 
wie der Freund Ciceros, Pomponius Atticus, der zugleich mit 
dem Verlage von dessen Schriften ein sehr gutes Geschäft 
machte. Die Vervielfältigung der Schrift wurde dadurch 
bewirkt, dass man einer grossen Anzahl Schreiber gleich­
zeitig diktierte, Avorauf natürlich noch eine sorgfältige Kor- 
rectur nötig wurde. In welcher Masse schon im Altertum 
durch solche Buchhändler Exemplare von Büchern ange­
fertigt und verbreitet wurden, geht u. a. daraus hervor, dass 
Augustus von den pseudosibyllinischen Büchern allein in Eom 
2000 Exemplare konfiszieren konnte.^) In Eom gab es eine 
grosse Menge Buchhandlungen, die meist in den belebtesten 
Teilen der Stadt gelegen waren. Dieselben machten nicht 
uur in Eom, sondern auch nach allen Teilen des römischen 
Reiches Geschäfte. Doch gab es auch in den Provinzen 
selbst Buchhändler in grosser Anzahl. Ein eigentliches Ver­
lagsgeschäft im modernen Sinne des Wortes gab es jedoch 
nicht, da ein gesetzlicher Schutz des litterarischen Eigentums

0 lieber ein noch freilich in mittelalterlicher Umgestaltung erhaltenes 
Handbuch dieser Schnellschreibeknnst s. Mommsen: M. Valerius Prohns 
fle notis antiqnis in Ber. d. Königl. Sachs. Ges. d. Wiss, phil. hist. CI. 
1853, S. 91 flf.

0  Vgl. Gnhl nnd Koner®, 709 nnd Marquardt I I 886 ( I I 803).

Z oll er, Privataltertümer. ’̂ 3
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nicht bestand und deshalb der Buchhändler, der eine Schrift 
ahschreiben lassen wollte, sich nicht an den Autor zu wenden 
brauchte, sondern dieselbe kaufen oder leihen konnte, von 
wem er wollte.^)

§ 64. Handwerksbetrieb und Stellung der Handwerker
in Eom.

Marquardt, Privatleben IP , 607 (IIS  589) und IIS  391 (IIS 375); Guhl 
und Koner®, 695; Göll, Kulturbilder IS  168; Friedländer P ,  270.

Ursprünglich fabrizierte in Eom ivie in Griechenland der 
Hausvater auf seinem Gute alles, was er brauchte, selbst. 
In der Stadt ergab sich jedoch allmählich das Bedürfnis, ge- 
Avisse Dinge, die grössere Kunstfertigkeit erforderten, durch 
andere hersteilen zu lassen. Dies geschah teils durch 
Sklaven, teils durch freie Handwerker, die angeblich schon 
zu Numas Zeit zu Collegien oder Innungen vereinigt wurden. 
Solcher Innungen oder Zünfte bestanden ursprünglich neun 
und zwar:

1. t ib ic in es ,  die für den Gottesdienst erforderlichen 
hlötenbläser;

2. aur i f i ces ,  Goldschmiede;
3. fabri t ignari i ,  Zimmerleute;
4. t in c tores ,  Färber;
5. suto res, Schuster;
6. coriarii ,  Gerber;
7. fabri aerari i ,  Kupferschmiede;
8. f i g u l i ,  Töpfer;
9. alle übrigen damaligen Gewerbe, die zusammen diese 

eine Zunft bildeten.

b Vgl. hierüber auch Göll (Kulturbilder II®, 219), wo ausführlich 
der Nachweis geführt Avird, dass es ein Scbriftstellerhonorar in unserem 
Sinne nicht gegeben habe. Vgl. auch Beckqr-Göll, Gallus II, 4.52, aau 
Göll seine Ansicht \*on dem Mangel eines Schriftstellerhonorars gegenüber 
Becker, Rein, Drumann (Die Arbeiter und Kommunisten im Alt. 209) nnd 
Schmitz (de bibliopolis Roniauomm, Saarbrücken 1857 und Schriftsteller 
und Buchhändler in Athen, Saarbrücken 1876) unter Zngnmdelegnng .seines 
Programms (Göll, Ueber den Buchhandel bei den Griechen und Römeni, 
Schleiz 1865) zu erweisen sucht.
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Aus diesen letzteren sind dann alle weiteren Zünfte 
allmälilicli liervorgegangen, wie die Collegien der Erzarbeiter, 
Goldscliläger, Beilsclmiiede, Л^ег^оИег, Weber, Walker, 
Purpiirfärber, Schneider, Treppenbauer, Geschützverfertiger, 
Gewürzkrämer, Kaufleute, Schweinehändler, Bäcker u. a. 
Alle diese Collegien hatten besondere Statuten über Auf­
nahme neuer Mitglieder, gemeinsame Sterbekassen und Be­
gräbnisplätze, gemeinsame Feste zu Ehren ihrer Schutz­
gottheiten u. dergl. Als juristische Personen hatten sie das 
Recht, Vermögen zu erwerben. Sie glichen also in vielen 
Beziehungen den mittelalterlichen Zünften. Doch unter­
schieden sie sich von den letzteren, abgesehen von der 
ihnen gänzlich mangelnden politisehen Bedeutung, haupt­
sächlich dadurch, dass ihre Arbeit nicht gegen Kon­
kurrenz freier unzüuftiger x4,rbeiter geschützt oder privi­
legiert war. Ferner gab es keinen so durchgreifenden 
Gegensatz zwischen Meistern und Lelirlingen (discipuli, dis- 
centes), Avie er im I\Iittelalter bestand. Am meisten hemmte 
jedoch einen bedeutenderen x4ufschwuiig der Zünfte die Kon­
kurrenz der Sklavenarbeit, die nicht allein den grössten Teil 
der für das HausAvesen der Vornehmen nötigen Arbeiten 
selbst beschuf, sondern auch im Dienste reicher, meist aus­
ländischer Fabrikherren durch IVlassenproduktion das Klein- 
liandAverk schädigte.

Die HandAverker arbeiteten in Läden, tabernae. Diese Avaren 
Ursprünglich Bretterbuden, auf dem Forum und in den belebtesten 
Strassen vor den Häusern, später jedoch Avie andere Häuser 
gebaut, aber meist an grössere Häuser angelehnt (s. oben 
§ 29). Wie oben erAvähnt, enthielten sie ein nach der 
Strasse zu offenes Ladenlokal. In demselben Avar ein steinerner 
Ladentisch derart aufgestellt, dass zum Eintritt in den 
Laden nur ein schmaler Durchgang blieb. Im Hintergründe 
<les Ladens befanden sich steinerne Repositorien, auf welchen 
^ie Waren niedergelegt Avaren. In Stein gehauene Schilder 
gaben meist in Bildern die Bestimmung des Ladens an. )̂

b In den Tahemen Avar es während der Kaiserzeit allgemein üblich, 
hüsten oder Bilder der regierenden Kaiser anzAihringen. Bei festlichen

23*
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Bezüglich der s oc ia le n  Stellung der Handwerker 
herrschten in Rom ungefähr dieselben Ansichten wie in 
Griechenland. Zwar in jener älteren Zeit, wo die ersten 
Gewerbe und Zünfte entstanden, findet sich, ähnlich wie bei 
den Griechen in der homerischen Zeit, noch keine Spur von 
jener Geringschätzung, mit der später der Gewerbetreibende 
betrachtet und behandelt wurde. Jedoch muss schon die 
Servianische Heeresordnung, welche die Handwerker von der 
Heeresfolge ausschloss, das Ansehen des Handwerkerstandes 
bedeutend geschmälert haben. Als aber erst gar das Gewerbe 
zum grossen Teil in die Hände von Freigelassenen und zu­
gezogenen Fremden übergegangen war und die Sklaven zur 
Fabrikarbeit verwendet wurden, da wurde das Handwerk als 
eine Thätigkeit angesehen, der Schmutz und Niedrigkeit an­
klebe. Diese Ansicht teilen alle Schriftsteller, die darüber 
in ihren Schriften Bemerkungen zu machen Gelegenheit 
hatten, selbst Cicero, der sonst (in der vierten Catilinari- 
schen Rede) die Ruhe und die conservative Gesinnung der 
Taberneninhaber lobt.

In der Kaiserzeit änderte sich in dieser Auifassung 
nichts, das Gewerbe blieb nach wie vor verachtet. Im 
übrigen sind unsere Nachrichten über die Handwerker in der 
Kaiserzeit dürftig. Als das Wichtigste aus dieser Zeit ist 
zu erwähnen, dass unter Alexander Severus eine allgemeine 
Gewerbesteuer eingeführt wurde.

K a p i t e l  XIII .

Der römische Handel.
Marquardt, Privatleben П 393 ( I I 378); Priedländer, Sittengeschichte II  ̂  55.

§ 65. Geschichte des italischen und römischen Handels.
Bei der Geschichte des italischen Handels sind der Land­

handel  und der Seehandel  zu unterscheiden. Der italische
Gelegenheiten, namentlich an den Geburtstagen der Kaiser, waren diese 
Büsten mit Lorbeerzweigen geschmückt und mit Lampen erleuchtet. Siehe 
Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte I®, 272.

‘) Vgl. Weise, die griech. Wörter im Latein 202.
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Landhandel geht in die frühesten Zeiten zurück. Ein Ver­
kehr in den zum täglichen Unterhalt nötigen Gegenständen 
ist schon' für die indogermanische Urzeit aus den für 
„Kaufen“ und „Verkaufen“ den arischen Sprachen gemein­
samen Ausdrücken zu erweisen.^) Wie der griechische 
Handel, war auch der römische anfänglich nur Tauschhandel, 
wobei das Haupttauschobjekt das Vieh war, daher pecunia 
gleich Geld.

D er ü b e r s e e i s c h e  Handel  war ursprünglich in den 
Händen der Phönizier. Derselbe ging, wie die' Gräber­
funde^) beweisen, mindestens bis ins achte Jahrhundert v. Chr. 
zurück und wurde zuerst durch die Sidonier und Tyrier, dann 
hauptsächlich durch die Carthager vermittelt.

Seit der Gründung Cumaes und überhaupt seit der An­
siedelung der Griechen an der imteritalischen Küste fingen 
jedoch die Griechen an, den Phöniziern erfolgreiche Kon­
kurrenz zu machen, und wenn auch um die Mitte des
6. Jahrhunderts der phönizische Handel durch die Carthager 
einen neuen Aufschwung nahm, so schlugen doch zuletzt die 
Griechen die Punier völlig aus dem Felde. Die Einführung grie­
chischer Kunstwaren in Italien rief bald eine einheimische Indu­
strie hervor, allerdings zunächst in Etrurien, von wo dann auch 
während längerer Zeit nach Latium und Kom ein lebhafter 
Handel betrieben wurde. Seit dieser Zeit fasste auch in 
Rom der Handel festen Fuss, wie die Thatsache beweist, 
dass in den ersten Zeiten der Republik zu Rom ein colle­
gium mercatorum gegründet wurde. Dieser römische Handel

b Weise, die griechischen Wörter im Latein 214. Sanskrit vasna, 
lat. veneo, vendo, griech. Mviouai, altslavisch veniti; Sanskrit pane (Wurzel 
par), lat. pretium, griech. mnQaaxco щ)^а/хса, litauisch perku; griech. 
x(c7irii.oę, lat. caupo, slav. kupiti, lit. kuperus, deutsch Kaufmann.

Die Gräber von Cervetri, Chiusi, Vulci, Salerno, Palestrina u. a. 
enthalten ausser phönizischen Produkten auch Sachen ägyptischen und 
assyrischen Stils, sind aber wahrscheinlich von Phöniziern fabriziert oder 
doch wenigstens von denselben eingeführt. Marquardt II 395 ( I I 379). 
Neuerdings weisen Mau (Marquardt II  ̂  396) und Helbig (das hom. Epos 
an den Denkmälern erläutert, S. 21, 67) die oben erwähnten grossen 
Gräberfunde phönizischen Charakters erst dem 6. Jahrhundert zu.
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nahm bald einen gewissen Aufschwung, wie die bereits im 
vierten Jahrhundert v. Chr. mit Carthago abgeschlossenen 
Handelsverträge beweisend)

Zлvar Avar der Handel noch vorwiegend in den Händen 
von Fremden, und auch später noch war den Senatoren ver­
boten, Seehandel zu treiben; allein der praktische Sinn des 
Römers erkannte bald die Vorteile, die sich aus dem Handel 
mit überseeischen Produkten ergaben. Daher wandten sich 
auch Römer der höheren Stände, namentlich als der Land­
bau nach der Erwerbung gewisser Provinzen und dem dadurch 
hervorgerufenen Import fremden Getreides keinen GeAvinn 
mehr brachte, dem Grosshandel zu, der erlaubt Avar, wofern 
man sich nur mit seinem Kapital dabei beteiligte, die Aus­
führung aber anderen überliess. So entstanden die grossen 
Aktiengesellschaften, die sich hauptsächlich auf Rhederei, die 
Spekulation im Grosshandel, das Geldgeschäft und die Entre­
prisen von grossartigen Bauten, Eintreibung der Steuern 
u. dergl. verlegten.

Seit dieser Zeit geAvahn Rom immer mehr das Aus­
sehen einer grossen Verkehrsstadt. In der ersten römischen 
Kaiserzeit Avar Rom der Hauptstapelplatz des römischen 
Handelsverkehrs, der im gesamten Reiche durch die allge­
meine Sicherheit, die Münzeinheit, die Geltung der römischen 
Münze in allen Provinzen und im Auslande, die Achtung vor 
dem römischen Reich, den Reichtum der Mittelmeergegenden 
u. a. d. A. einen ungeheuren AufscliAvung genommen hatte. 
Dieser Handel erstreckte sich aber nicht allein auf die be­
kannten Kulturländer des Altertums, avo überall römische 
Kaufleute in grosser Zahl angesiedelt waren, sondern ging 
in östlicher Richtung bis nach Indien und nordAvärts bis 
an die Küsten des baltischen Meeres, mit denen besonders 
seit Vespasian ein lebhafter Bernsteinhaiidel betrieben AAmrde.

‘) Nach Mommseu Chronol. 2. Aufl. S. 320 wnirde der erste Handels­
vertrag Roms mit Carthago 348, der zweite 306 imd der dritte 279 v. Chr. 
abgeschlossen.



359

§ 66. Der Handelsverkehr in der Stadt.
Plinius^) sagt; „In Eom konnte man die Güter der 

ganzen Welt in der Nähe prüfen.“ Was nur der gewerb- 
fleissige Osten an Knnstprodukten nnd der Westen und 
Norden nnd überliaupt das Land und das Meer an Natnr- 
erzeugnissen lieferte, луаг in Hülle und Fülle aiifgestapelt in 
den Magazinen nnd Läden der Weltstadt, so dass Aeliiis 
Aristides^) in seiner bekannten Lobrede auf Eom mit Eeclit 
sagen konnte, die Stadt gleiche einer allgemeinen Werkstatt 
der ganzen Erde. Stattlich eingerichtete Märkte, wie das forum 
boarium, suarium, pecuarium, pistorium, vinarium, olitorium, 
piscatorium, macellum; grosse Bazare, wde die basilica Porcia, 
ferner die grossen und kleinen Läden an den grossen Plätzen und 
Strassen, die zum Teil nach dem Geschäftsbetrieb der Einwohner 
ihre Namen führten, enthielten einen Geschäftsverkelu*, der in der 
alten Welt seines Gleichen suchte. Dabei führte Eom nicht 
nur fremde AVaren für die Bedürfnisse der Hauptstadt ein, 
sondern es führte deren auch aus, und zwar teils 
fremde AVaren, die zu AVasser und zu Lande in das 
Innere geschafft ivurden, teils einheimische Produkte, wie 
Töpfer-, Bronze-, Eisen-, Glaswaren u. dgl., die nach 
Italien und den Provinzen versandt Avurden. Dieser 
i'ege Handelsverkehr seewärts und landeinwärts beschäftigte 
natürlich eine Alenge Alenschen; vor allem sind hier die 
Schiffszimmerleute und Schifter zu nennen, die in Eom selbst 
zahlreich waren, in den Seehäfen Ostia, Puteoli und Portus,®) 
aber den grössten Teil der Einwohnerschaft bildeten. Bei 
einem derartigen Warenverkehr nahm hauptsächlich das

b Plin. II. N. XI, 240. Vgl. Friedlämler, Darstellungen P , 15 und 
Marquardt, Privatleben IP , 412.

b Sophist und Ehetor im 2. .Talirhundert nach Chr. 
b  Der letztere lag nördlich von Ostia und Avurde von Kaiser Claudius 

gegründet, als Ostia versandete. Ein Kanal (fossa Trajani) verband den 
neuen Hafen mit der Tiber; dabei wurden die Waren in Portus auf kleinere 
Flussschiffe verladen.
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R lied er e ig e sc h ä ft  einen grossen Aufschwung; dasselbe wurde 
meist nicht von Einzelnen, sondern von grossen Gesellschaften 
als Compagniegeschäft unternommen; dabei war ein Haupt­
geschäft der Transport des Getreides, welches der Staat aus 
überseeischen Ländern zur Verproviantierung der Hauptstadt 
kommen Hess, w’ozu ganze Handelsflotten (classis Alexandrina, 
classis Africa), von den Unternehmern ausgerüstet wurden.

Bei dem gewaltigen Verkehr Roms musste sich daselbst 
eine Menge G eld und K a p ita l anhäufen, das dann wieder 
spekulative Verwendung suchte. Der gewaltige Zufluss von 
Geld aus den Provinzen nach der Hauptstadt und dann der 
Rückfluss desselben nach den unterworfenen Ländern schuf 
in Rom ein grossartiges Centrum  des G e ld v e r k e h r s  und 
damit eines sich über die ganze alte AVelt verzweigenden 
G e l d g s c h ä f t e s ,  so dass jede grosse Krisis in der Provinz 
auch in Rom eine Zahlungsstockung hervorrief. Das T̂ orbild 
dieses Geldgeschäftes entlehnten die Römer von den Griechen, 
namentlich von den Athenern, wie schon der älteste Name 
für Geldwechsler, trapessita oder trapezita (gleich dem 
späteren mensarius, argentarius, nummularius) und andere 
Lehnw^örter beweisen.^) Doch waren ihre Geschäfte ungleich 
vielseitiger und ausgedehnter als bei den Griechen. Die 
Wechsler hatten ihren Hauptsitz auf dem Forum, insbe­
sondere in den drei grossen gewölbten Durchgangsbogen 
desselben. Uebrigens bildeten sie bei beschränkter Zahl 
eine Art Innung und standen unter staatlicher Aufsicht, 
durch die sie zu strenger Buchhaltung angehalten wurden.

Je mehr Rom Hauptstadt des AVeltVerkehrs wurde, 
desto mehr wurde es auch Mittelpunkt aller geistigen und 
litterarischen Bestrebungen. Damit hängt ein anderes für 
Rom wegen seiner grossen Ausdehnung, die es daselbst ge­
wonnen hat, charakteristisches Geschäft zusammen, nämlich 
der Bu chhandel ,  von dem oben § 63 die Rede war.

‘) Vgl. Göll, Kulturbilder I®, 124 (Aktiengesellschaften im Altertum). 
*) Wie z. B. syngrapha, eine Art Anweisung, collybos (Agio) 

anatocismus (Zinseszins), s. Weise 222. lieber die Banquiers im allg. 
vgl. Göll, Kulturbilder I®, 137.
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§ 67. Geld und Zinsfuss/)
Die Einführung einer Münze fällt erst in die Zeit der 

Decemvirn und ist wohl etruskisch-griechischem. Einfluss zu­
zuschreiben. Vorher hatte man sich längere Zeit des un- 
gemünzten Kupfers und noch früher der Rinder und Schafe 
als Zahlungsmittels bedient (daher pecunia, von pecus). Man 
kann drei Perioden unterscheiden: die Zeit der reinen Kupfer­
prägung, die der Silberprägung und die der Goldprägung. 
Die Zeit der reinen Kupferprägung währte bis zum Jahre 
269. In dieser Zeit war das Pfundas (Libralas) =  einem 
Pfund Kupfer zu 12 Unzen in Geltung. Die auf diese Zeit 
folgende Si lbeiwvährung wurde durch den auswärtigen 
Handel, namentlich durch den Seeverkehr mit Sicilien her­
vorgerufen. Man prägte seitdem Denare im Werte der 
griechischen Drachme, zugleich wurde aber das Pfundas ab- 
geschalft und statt dessen das Trientalas eingeführt, welches nur 
den dritten Teil des alten Pfundas enthielt. Aus dieser Zeit 
datiert der Name denarius — 10 Trientalasse und Sestertius 
=  semis tertius, xlritthalb As, und das AVertzeichen für 
den letzteren H. S ., d. h. zwei und einhalb (semis), 
nämlich As. Da der Sestertius seinem AVerte nach dem 
alten Pfundas am nächsten kam, so wurde immer noch nach 
ihm gerechnet, und daher erhielt er vorzugsweise den Namen 
nummus.

Im Jahre 213 änderte sich das Alünzsystem von neuem. 
Das As wurde nämlich im genannten Jahre auf eine uncia, 
also den 12. Teil des alten Pfundas fixiert und zugleich der 
Denar auf 16 Asse gesetzt, so. dass von jetzt an der 
Sesterz 4 Asse betrug. Zugleich machte man im genannten 
Jahre den ersten A êrsuch, Goldmünzen zu prägen, indem 
Stücke von 60, 40 und 20 Sesterzien ausgegeben wurden.

b Vgl. des Verfassers röm. Staats- und Rechtsaltertümer S. 318. 
b Â ôn Sicilien ist auch die Bezeichnung nummus =  vov^fiog oder 

уо(лод =  i/io Stater abgeleitet. Vgl. Hultsch, Metrologie, 2. Auflage 
1882, 661.



362

Dodi kamen diese Goldmünzen, da sie millderлveгtig waren, 
bald ausser Kurs; an ihre Stelle traten später nach dem 
Goldgewicht geprägte Münzen, unter denen der von Cäsar 
geprägte Aureus für den Handel in der Kaiserzeit mass­
gebend лУ111ч1е. Bis zur Zeit des Augustus betrug derselbe 
b'4o Pfund oder 8,18 Gramm (etwas unter 20 ]\Iark). Von 
da wurde das Geлvicht verschiedentlich herabgesetzt; unter 
Marc Aurel sank dasselbe auf 7,3 Gramm und gegen 
Ende der Eegierung des Caracalla auf 6,55. Später ver­
schlechterte sich die Goldmünze noch mehr; doch kehrte 
sich der Handel daran nicht, sondern derselbe nahm die 
Münze nur nach dem eigentliclien Goldgewicht. Diesen Zu­
ständen machte erst Constantin ein Ende, der das Goldstück 
genau zu ^l-,2 Pfund ausprägte, alles andere Gold 
aber, soweit es noch im Umlauf war, nur nach der 
Wage gelten liess. Diese ]\[ünze hiess sol idus und hatte 
die römische AVertbezeichnung LXXII und seit Yalentiniaii 
die griechische Bezeichnung 0. B. Diese Münze erlangte für 
längere Zeit Geltung über die ganze bekannte Welt.

Ein fester Zins fuss  bestand in Rom erst seit der 
Decemviralgesetzgebung, nämlich 81'з Prozent (unciarium 
fenus =  b'i2 des Kapitals). Dem Wucher suchte man durch 
verschiedene gesetzliche Herabsetzungen des Zinsfusses ent­
gegen zu wirken, allein dieselben halfen wenig, und seit den 
erweiterten Handelsbeziehungen und der enorm gewachsenen 
Spekulation traten überhaupt andere Verhältnisse ein, die 
zuletzt dahin führten, dass nicht mehr wie früher auf Jahre, 
sondern nur noch auf Monate geliehen wurde, Avobei der 
normale Zinsfuss die centesima pars sortis, d. h. ein Prozent 
monatlich (oder 12 Prozent auf das Jahr.) betrug. Zu An­
fang der Kaiserzeit sind die soliden Kapitalanlagen von den 
Wuchergeschäften zu unterscheiden. Eür erstere sank der 
Zinsfuss infolge der Anhäufung vieler Kapitalien auf 4 Pro­
zent jährlich herab; doch blieb es dabei nicht, und die 
AVucherer vollends waren mit solchen mässigen Zinsen nicht 
zufrieden. Von Justinian wurde der Zinsfuss für gewöhn­
liche Geschäfte auf 6 Prozent festgesetzt.
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Das Zusclilagen der Zinsen zum Kapital (anatocismus) 
war erlaubt, wenn dasselbe nur ein jährliches (anatocismus 
anniversarius) und nicht ein monatliches луаг.

Anhang.
§ 68. Erwerb durch geistige Arbeit.

Marquardt, Privatleben I I 769 ( I I 747); Friedländer, Darstellungen 
aus der Sittengeschichte I 277; (Becker-Göll, Gallus und Göll, Kultur­

bilder unter den einzelnen Abschnitten.)

Wir gehen hier einzelne Berufsklassen der Reihe nach 
durch:

1. Lehrer ,  s. hierüber oben § 18 (Schuleinrichtungen).
2. Aerzte.  Von den Aerzten ist schon § 51 die Rede 

gewesen. Bezüglich ihrer pekuniären Stellung sind zu­
nächst die freien A e r z te  von den a n ge s te l l t e n  
A erzten  zu unterscheiden.  AVas die ersteren be- 
betrilFt, so richteten sich ihre Einnahmen natürlich nach 
ihrer Praxis. A4elbeschäftigte und in der Aristokratie 
gesuchte Aerzte erwarben sich oft immense Reichtümer; 
so verdiente der Arzt Stertinius in Rom nach Plinius 
jährlich 600 (ХЮ Sesterzien, also über 130СЮ0 Mark. 
Sehr häufig wurde den Aerzten ein festes Jahresgehalt 
bezahlt, was aber besondere Honorare für einzelne 
Kuren nicht ausschloss. Viele Vornehme hielten sich 
auch ihre eigenen Aerzte im Hause.

Bei den angestellten Aerzten sind zu unterscheiden 
die Hofärzte, Militärärzte, Gladiatorenärzte und Com- 
munalärzte. Die erstgenannten hatten einen ihrem Ruf 
entsprechendes hohes Gehalt (bis 5СЮ(ХЮ Sesterzien); 
die Gehälter der übrigen angestellten Aerzte waren 
ebenfalls verschieden.

3. A d v o k a te n ,  patroni, advocati,^) undRecl i tsgelehrte .  
Die gesuchten Anwälte waren hoch bezahlt; die über-

0 lieber den ursprünglichen Unterschied zwischen patroni und advocati 
s- des Verf. röm. Staats- und Eechtsaitertümer S. 397,
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triebenen Summen, die sie öfters verlangten und auch 
erhielten, führten zur Beschränkung des Honoras auf 
eine bestimmte Maximalsumme (unter Claudius 10000 
Sesterzien). Natürlich standen die meisten Honorare, 
die übrigens häufig im voraus festgesetzt Avaren, meist 
unter dieser Summe. Obwohl der Stand der Advokaten 
von manchen Schriftstellern als käuflich dargestellt und 
überhaupt in abschreckender Weise geschildert wird,^) 
so war die Advokatur doch der einzige bürgerliche Be­
ruf, in dem Niedriggeborene sich durch Talent und 
Glück zum ersten Stande emporzuschwingen vermochten.^) 
Aber лvährend Geringere meist nur durch die A nwalt ­
sc h a f t  den AVeg zu höheren Stellungen sich bahnen 
konnten, wurde zu diesem Zweck von Leuten der beiden 
obersten Stände in der Eegel der Weg der g e le h r t e n  
R e c h t s k u n d e  beschritten. Solche Rechtsgelehrte er­
teilten auch häufig Unterricht im Rechtsлvesen, und zwar 
wenn sie, Avie dies meist der Fall war, den höheren Ständen 
angehörten, umsonst, während Juristen von niederem 
Stande natürlich um Geld unterrichteten. Auch gab es 
in der ersten Hälfte des zлveiten Jahrhunderts soge­
nannte S tationen ,  „avo von Juristen öffentlich Unter­
richt und Bescheid in Rechtsfragen ertheilt Avurde.“ )̂ 
Grossen Gewinn zogen die Rechtskundigen aus der An­
fertigung von schriftlichen Arbeiten, wie Urkunden, 
Kontrakten u. dergl. Ein weiterer ErwerbszAveig, 
den die Jurisprudenz ermöglichte, war die Assessur .  
Assessoren waren rechtskundige Beisitzer der richter­
lichen Beamten. Nämlich in der Kaiserzeit hatte sich 
die stehende Sitte ausgebildet, dass Magistrate mit 
richterlicher Gewalt (die nicht immer gerade Juristen 
waren) einen oder mehrere juristische Beisitzer hatten. 
Diese Assessoren wurden vom Staate besoldet. Später

b Ammianus Marcellinus XXX, 4.
b Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Korns P , 291. 
®) Friedländer I®, 295.
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wurde es sogar Eegel, dass nur solche ein mit Gerichts­
barkeit verbundenes Amt bekleiden durften, die vorher 
Assessoren gewesen Avaren.

4. Schre iber.  Diese, die ihre Kunst handwerksmässig er­
lernten, waren in verschiedenen Stellungen beschäftigt. 
Schon in der Kepublik bildeten diejenigen unter ihnen, 
die bei der Л^erwaltung des Aerariums beschäftigt 
луагеп, einen ordo, der in drei Dekurien gegliedert war. 
Ausserdem gab es auch öffentliche scribae bei den 
curulischen Aedilen, den Tribunen, den plebejischen und 
den Cerealädilen. Unter diesen stand aber noch ein 
zahlreiches, wahrscheinlich aus Staatssklaven rekrutiertes 
Schreiberpersonal. Neben dem fanden Schreiber Unter­
halt in verschiedenen Stellungen, wie z. B. als Sekre­
täre von Privatpersonen, Buchführer kaufmännischer 
Geschäfte (librarii), als Stenographen (notarii), ganz 
besonders aber als Bücherabschreiber. Aus dem Ge­
schäft der letzteren hat sich das der Buchhändler ent­
wickelt, von denen schon oben die Bede war.

5. Die Künstler.  Unter allen Künsten galt die Bau­
kunst (von Cicero als nützliche Kunst bezeichnet), als 
die lohnendste und geachtetste. Dagegen \var Bild­
hauerei und Malerei bei den Römern gering geachtet 
und, vorzügliche Kunstleistungen abgerechnet, schlecht 
bezahlt. Höher stand die Musik. Tüchtige Musiker 
wurden bei dem zunehmenden Musikdilettantismus sowohl 
für ihre Kunstleistungen, wie für ihren Unterricht oft 
sehr hoch honoriert. Auch Schauspieler und Tänzer 
erfreuten sich meist eines .guten Verdienstes. Ihre 
Gage richtete sich je nach ihren Leistungen und ihrem 
Glück. Roscius erhielt 1000 Denare für eine 
Vorstellung und soll sich in Verbindung mit seinen 
Unterrichtsstunden damit auf jährlich 105000 Mk. 
gestellt haben. Unter den Dichtern kommen nur die 
dramatischen in Betracht. Denn was die übrigen 
Dichter betrifft, so gab es, wie schon oben erwähnt, 
keinen Schutz für litterarisches Eigentum, also auch



keinen irgendwie erheblichen Verdienst. Dagegen be­
wirkte das Bedürfnis der Bühne für Novitäten, dass die 
dramatischen Dichter oft nicht unbedeutende Honorare 
für ihre der Bühne überlassenen Stücke erhielten. 
Terentius bekam für seinen Eunuchen 8000 Sesterzien. 
Eine Tantieme für Aviederholte Aufführung war nicht 
üblich.



Vierter Abschnitt.
Die Denüsse, Unterhaltungen und der 
Luxus im geselligen Leben der Römer.

K a p i t e l  XIV.

Die materiellen Vergnügungen und Unterhaltungen.

§ 69. Die Gastmähler. Die Triclinia und die Cena.
Marquardt, Privatleben der Römer I^, 297 (1^ 289); Becker-Göll, Gallus 
III, ,369; Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms I®, 

145 und 374 und IIT® 24; vgl. Guhl und Koner 666.

Von der gewölmliclien häuslichen cena und ihren drei 
Teilen promulsio, fercula und mensae secundae, sowie den 
dabei üblichen Speisen und Utensilien ist schon oben § 42 
die Rede gewesen. Im Folgenden soll dasjenige geschildert 
werden, was bei grösseren G a s t g e l a g e n  Sitte war.

Seit dem Ueberhandnehmen des Luxus richtete man im 
Hause eigene Lokale für Gesellschaftsgelage ein, die tricl inia.  
Her Name triclinium bezeichnet aber ursprünglich nicht das 
Zimmer, in Avelchem gespeist wurde, sondern das L ager ,  
auf луе1с11ет man sich an dem Tische niederliess. Es hat 
seinen Namen von der Zusammenstellung von drei  Lagern .  
Diese drei Lager standen in Hufeisenform um einen Tisch, 
zu dem von der vierten Seite der Zugang zum Aufträgen 
der Speisen frei blieb. Jedes Lager, lectus, war selbst 
wieder für drei Personen eingerichtet und führte einen be­
sonderen Namen. Der m i t t l e r e  lectus heisst me diu s und
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war der geehrteste, weil für die vornehmsten Gäste bestimmt; 
der für den Hauptgast bestimmte Platz auf dem lectus 
medius war der locus consulari s ,  der rechte Eckplatz. Der 
lectus rechts von dem lectus medius war der l e c t u s  imus,  
der die Plätze für den Wirt, dessen Frau und ein Kind 
oder auch einen Freigelassenen enthielt und zw’ar so. dass der 
Wirt selbst den an den locus consularis des lectus medius 
grenzenden Eckplatz links einnahm, also neben den vornehmsten 
Gast zu liegen kam. Der lectus links vom lectus medius hiess 
l e c t u s  summus und war ebenfalls für Gäste bestimmt. 
Jeder lectus hatte nur eine Lehne und zлvar immer an dessen 
linker Seite; diese Lehne war mit einem Kissen bedeckt (pulvi- 
nus), die übrigen Plätze dagegen waren durch Polster (ebenfalls 
pulvinus genannt) geschieden. Auf diese Lehnen oder Polster 
stützte man den linken Arm; der Kopf war dem Tische zuge­
kehrt, während der übrige Körper nach hinten rechts zu 
liegen kam. Deswegen waren auch die lecti nach der Tisch­
seite höher und nach der Aussenseite, von der man sie be­
stieg, niedriger. Bezüglich der Plätze herrschte eine strehge 
Rangordnung; mit Ausnahme des lectus medius, wo der zur 
rechten Seite liegende Platz der angesehendste war, war 
genau die Rangordnung von links, also von der Lehne des 
lectus aus. Die Leitung über die Bedienung beim Gastmahl 
hatte der T r ic l in ia r c h .

1 (locus 
consu­
laris)

(Wirt)

lectus medius.

Ursprünglich befand sich in dem Esszimmer nur ein solches 
für 9 Gäste bestimmtes triclinium, und darnach richtete sich 
auch die Zahl der Geladenen. In der Kaiserzeit wich man aber
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von dieser Sitte ab und errichtete, um mehr Gäste empfangen 
zu können, grosse Räume, in denen für 3, 4 und mehr Tri- 
clinien Raum war, zu welchem Zwecke die Speisezimmer auch 
doppelt so lang als breit gebaut wurden. Doch kam neben 
dem Triclinium und dem von ihm umgebenen quadratischen 
Tisch schon zu Anfang der Kaiserzeit das sogen. Sigma (oder 
stibadium) auf, d. h. ein halbkreisförmiges Ruhebett, welches 
um einen runden Tisch lief und ähnlich dem Triclinium in ein­
zelne Ruheplätze abgeteilt war. Ehrenplätze waren dabei die 
beiden Eckplätze (cornua).

Die Speisezimmer, die von dem triclinium ebenfalls tric­
linia hiessen, waren mit orientalischem Luxus ausgerüstet. 
Sie hatten prachtvolle getäfelte Decken (lacunaria) und (seit 
Attains Erbschaft gebräuchliche) Vorhänge, aulaea oderplagulae.

Die Gäste erschienen zum Mahle in Sandalen, soleae, die 
sie sich, ehe sie zu Tische gingen, von den Sklaven ausziehen 
Hessen. Die Kleidung war nicht die Toga, sondern ein leichtes 
Gewand, vestis cenatoria oder synthesis genannt. Vor dem 
Essen wurde Waschwasser zum Waschen der Hände herum­
gereicht.

Die eigentliche cena zerfiel in drei Teile (s. oben § 42); 
dabei belehrte eine vom Wirt (dominus, magister convivii) 
vorgelegte Speisekarte über die einzelnen Tafelgenüsse. 
Ausser den geladenen Gästen erschienen auch manchmal un­
geladene, diese hiessen umbrae.

§ 70. Die Gastmähler. Fortsetzung: die Comissatio; Unter­
haltung und Luxus bei derselben. Das Vomitiv.

Auf die cena folgte dem griechischen Symposion ent­
sprechend die comissatio;^) dabei ist hervorzuheben, dass

*) Man leitet das Wort ab von dem griechischen хш/иаС(1У (lat. 
comissari). Man verstand darunter ursprünglich einen fröhlichen Zug der 
beim Mahle beteiligt gewesenen jungen Leute mit Musik und Gesang zu 
einem Genossen, um dort die Schw'elgerei fortzusetzen. Nach Marquardt 
ist die Sitte entstanden im Jahre 204 mit der Einrichtung der sodalitates 
und der Einfülmmg des Kults der Idäischen Mutter. „Seit jener Zeit 
dürfte denn auch die Entlehnung des Verbums propinare

ZöUer, Privataltertümer.

noonivtiv
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\vähreii(l die Griechen bei den eigentlichen Mahlzeiten gar 
nicht tranken, bei den Römern schon von Anfang der cena 
an Wein nach dem Belieben der Gäste verabreicht wurde. 
Bei der comissatio wurde more graeco getrunken, d. h. es wurde 
entsprechend der griechischen Sitte durch Würfel ein rex 
oder magister convivii ernannt, der gleich dem griechischen 
ßaailf.vg (oder ov^moalaQxog oder uqxiov rr̂ g ж'юшд) die 
Art und Weise, wie das Gelage vor sich gehen sollte, be­
stimmte und den Comment handhabte. Die Unterhaltung 
beim Trinken wich nicht wesentlich von der griechischen 
Sitte ab, obwohl mit der Zeit die sinnlichen Genüsse und 
Unterhaltungen mehr, als dies in Griechenland in den besse­
ren Zeiten üblich gewesen, war, der geistigen Unterhaltung 
gegenüber überwogen. Wesentlich unterscheidet sich die 
römische comissatio von dem griechischen Symposion nur 
dadurch, dass bei der ersteren die Frau und Kinder des 
Hauses gegenwärtig waren und die Säuger, Sängerinnen, 
Possenreisser u. s. w. meist Haussklaven waren, während die 
Griechen die übrige Familie streng ausschlossen und zur 
Belustigung nur fremde Tänzerinnen, Gaukler etc. und nicht 
die eigenen Sklaven zu verwenden pflegten.

Die gewöhnlichsten Unterhaltungen bei Tisch waren in 
den besseren Zeiten Vorlesungen, mmsikalische Unterhal­
tungen und angenehmes geselliges Gespräch, wobei der alt­
römische Witz, den Cicero noch über den attischen stellte 
und Quintilian als urbanitas bezeichnete, sich zum öfteren 
bewährte. Häufig schlossen sich diese Gespräche an die

(vgl. commissari =  vortrinken und — ein bedenkliches Zeichen,
des Snhstantivnms crapnla =  xgamdltj, Ransch, datieren.“ Weise, die 
griech. Wörter im Latein 169. Vgl. ancli Saalfeld, Tensaurns Italograecns 
zn dem Worte. Ueher die Schreibart des Wortes comis.4ari statt commissari, 
wie man noch vielfach findet, s. Broinbach, lat. Orthographie 275 und 
Hilfsbuch für lat. Orthographie 31.

’) Wenn man auf die Gesundheit eines Anwesenden trank, so sprach 
man die Worte bene tibi, vivas. Hierauf gab man den Becher dem so 
Angeredeten, der ihn alsdann zu leeren hatte. Ein Commersbuch, libellus 
comissator, erwähnt Martial 5, 16, 9.
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musikalischen und theatralischen Unterhaltungen an und er­
hielten dadurch eine bestimmte Eichtung. Auch später noch 
war das Bestreben, der Unterhaltung bei Tische ein höheres 
geistiges Interesse zu geben, in den besseren Familien allge­
mein üblich, und man muss sich, wie Friedländer mit Recht 
bemerkt, hüten, die Unterhaltung bei Gastmählerii in gebil­
deter Gesellschaft lediglich nach den Uebertreibungen und 
Ausartungen, \vie sie namentlich bei reichen Freigelassenen 
im Schwange waren, zu beurteilen. Charakteristisch für 
derartige Gastmähler ist das von P e t r  on geschilderte Gast­
mahl des Trimalchio,  eines aus dem niedrigsten Sklaven­
stande hervorgegangenen Freigelassenen, der durch eine Reihe 
von Glücksfällen zu einem ungeheueren Vermögen gelangt war, 
aber als echter Parvenu die gemeinen Sitten seines früheren 
Standes beibehalten hatte. Dass solche zügellose Feste 
nicht bloss bei Freigelassenen, sondern auch bei Wüstlingen 
vornehmer Abkunft schon seit Sullas Zeit üblich waren, ist 
selbstverständlich; auch bei diesen waren unzüchtige Tänze 
von Schauspielern und Mimen beiderlei Geschlechts u. dgl. 
üblich, ja sogar Gladiatorenkämpfe wurden mitunter bei Tafel 
aufgeführt, doch darf auch daraus für die bessere Gesellschaft 
kein Schluss gezogen werden. Auch der Tafelluxus selbst 
war in Rom „sicherlich weder so ausschweifend und unge­
heuerlich, noch so allgemein, als man nach manchen Aeusserun- 
gen von Zeitgenossen, namentlich des älteren Plinius und 
jüngeren Seneca, vielfach angenommen hat.“ )̂ Die Vergleiche, 
die Friedländer zwischen dem römischen Tafelluxus und dem 
des 19. Jahrhunderts angestellt hat, zeigen deutlich, dass der 
letztere mindestens so gross ist als der erstere. Auch w’eist 
F riedländer nach, dass der G e b r a u c h v o n B  rech  m i t t e i n  
nach der Mahlzeit weder allgemein noch überhaupt ein un­
bedingter Beweis für Unmässigkeit und Völlerei, sondern, 
von besonderen Ausnahmen abgesehen, wie der früher bei

9 Guhl und Koner®, 666. 
*) Friedländer I IP , 31. 

IIP , 35.
S4*
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uns übliche Aderlass und das Purgieren, ein seit den Aegyptern 
her gebräuchliches, von dem Arzt Hippokrates empfohlenes 
und sogar von Galen nicht verworfenes rein d i ä t e t i s c h e s  
M i t t e l  war.

§ 71. Die Buhlerinnen.
Becker-Göll, Gallus III, 89.

Bei der grösseren Freiheit und Bildung der römischen 
Frauen konnte das Hetärenwesen in Rom nicht in der gleichen 
Weise wie in Griechenland Eingang finden. In Griechenland 
bildete dasselbe bei der Absperrung der Frauen den Mittel­
punkt der gesellschaftlichen Vergnügungen der Jugend, und 
auch der Verheiratete pflegte im Umgänge mit Buhldirnen 
einen Ersatz für den Mangel eines freieren gesellschaftlichen 
Verkehrs im Hause zu suchen. In dieser Weise wie in 
Griechenland war daher das sociale Leben in Rom durch 
die Buhldirnen nicht beherrscht. Dies schliesst natürlich 
nicht aus, dass die Ausschweifungen in Rom einen nicht 
minder hohen Grad als in Griechenland erreichten, wenn auch 
natürlich die Form verschieden лvar.

Zunächst gab es in Rom keine von Staats wegen unter­
haltene Bordelle wie in Griechenland, sondern nur Privat­
häuser, in \velchen Freudenmädchen auf Privatspekulation 
unterhalten wurden. Diese Bordelle hiessen lupanaria, wurden 
gehalten von lenones, und die von ihnen unterhaltenen Mädchen, 
die prostibula hiessen, waren meist deren Eigentum. In den 
genannten Häuseim, in denen unterschiedslos alle Stände ver­
kehrten,^) hatte jede der prostibula ihre eigene cella (fornix, 
pergula), über welcher ihr Name stand. Geöffnet wurden die 
lupanaria nicht vor der neunten Stunde.

Von diesen prostibula in den lupanaria sind die mere-  
t r i ce s zu unterscheiden, die für sich lebten und ihren lüderlicheii 
Lebenswandel nur zum eigenen Unterhalt benutzten (quaestum 
corpore faciunt). Der grösste Teil derselben waren l ib e r -  
t i n a e  (Freigelassene), weshalb mit diesem Namen auch diese

‘) Plantus Poen. IV, 2, 9.
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ganze Klasse bezeichnet wird. Auch Freigeborene wurden zu 
dem Gewerbe zugelassen, wenn sie sich bei den Aedilen 
meldeten (professio quaestus faciendi) oder um die Erlaubnis 
dazu nachsuchten. Seit Caligula bezahlten die meretrices eine 
Steuer. Ihre Tracht war eine kürzere Tunica ohne instita 
und eine dunkelfarbige Toga.

Natürlich gab es unter den meretrices selbst grosse 
Unterschiede je nach der Art des Betriebs, der Bildung, der 
geforderten Summen u. dgl. Insbesondere Hessen sich viele 
gebildete Griechinnen in Korn nieder, wo sie entsprechend 
griechischer Sitte mit Angehörigen der gebildeten Stände, wie 
Staaatsmännern, Dichtern (Horaz, Tibull, Properz), Umgang 
pflogen, ja sogar zuweilen zu grossen Gastgelagen geladen 
wurden.

K a p i t e l  XV.
Die geselligen Spiele.

Marquardt, Privatlebeu I P ,  834 (II ', 811)-, Becker-Göll, Gallus III, 455;
Göll, Kulturbilder I^, 61.

§ 72. Das Ballspiel und das Morraspiel.
Vgl. Becker-Göll, Gallus III, 168; Guhl und Koner®, 680.

Beim Ballspiel bediente man sich bei den Römern in der 
Regel dreier verschiedenen Arten von Bällen; es waren dies:

1. der kleine, mit Haaren gestopfte und bunt überzogene 
Spielball, pila im engeren Sinne;

2. der grosse, nur mit Luft gefüllte Ballon, follis,^) erst 
zu Anfang des 7. Jahrhunderts der Stadt erfunden;

3. ein Ball namens paganica, ein Mittelding zwischen 
pila und follis und mit Federn gestopft, über dessen 
sonstige Beschaffenheit und dessen Gebrauch wir nur 
wenig unterrichtet sind.

Ausserdem werden noch genannt eine pila trigonalis und 
das harpastum, von denen aber nichts Näheres bekannt ist.

') Der bei Plautus (Bud. 721) erwähnte follis pugillatorius ist keiu 
Ball, sondern der griechische xtó()vxoę.
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Namentlich ist es unsicher, ob ersterer ein besonderer bei 
dem Spiel trigon gebrauchter Ball oder das Spiel 
selbst ist.

Bei dem Ballspiel unterscheidet man E i n z e l s p i e l e  
und M a s s e n s p i e l e .  Bei den ersteren warf entweder ein 
einzelner gleich einem Jongleur mehrere Bälle hintereinander 
in die Höhe, um sie ebenso wieder aufzufangen, oder man 
warf sich die Bälle zu zweien zu. Ein häufig auf dem 
campus Martius vorkommendes Spiel war der trigon, ein Spiel 
zu dreien, bei welchem sich die drei Spieler in die Ecken 
eines gleichseitigen Dreiecks stellten und sich so die Bälle 
zu warfen.

Unter den bei den Römern besonders beliebten M a s s e n -  
s p i e l e n ,  sphaeromachiae, werden drei Arten genannt. 
Eine derselben war das besonders in Sparta heimische Spiel 
Episkyros, von dem schon in den Griech. Privataltertümern 
§ 38 die Rede л\аг.

Die verschiedene Art und Weise des bei diesen Spielen 
üblichen Wurfs wird durch besondere Bezeichnungen ausge­
drückt, wie z. B. datatim ludere, expulsim ludere; datatim 
ludere heisst das Zu werfen, expulsim ludere das Werfen auf 
den Boden oder gegen eine Wand, so dass der Ball zurück­
springt.

Das noch heute in Italien beliebte M o r r a s p i e l ,  lat. 
micare digitis, micatio, war schon den alten Aegyptern be­
kannt. Es bestand, wie schon oben Griech. Privataltertümer 
§ 77 gesagt ist, darin, dass zwei sich einander gegenüber­
sitzende Spieler zu gleicher Zeit eine Anzahl Finger der 
rechten Hand blitzschnell ausstreckten und die Summe der­
selben gleichzeitig zu erraten suchten.

§ 73. Das Brettspiel.

Das В r e 11 sp i e 1, dessen Erfindung von den Griechen dem 
Palamades zugeschrieben wird (s. oben Griech. Privatalt. § 77), 
aber nach Plato auf die Aegypter zurückzuführen ist, wurde von
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den ßömern mit besonderem Eifer gespielt. In Rom sind 
hauptsächlich zwei Arten desselben bekannt:

1. Indus latrunculorum,
2. Indus duodecim scriptorum.

1. Der 1 u d u s 1 a t r u 11 c ul 0 r u m, wohl mit dem griechischen 
Städtespiel identisch, wurde auf einer in quadratische Felder 
(von unbekannter Zahl) eingeteilten Tafel, abacus, gespielt. 
Jeder Spieler hatte dabei 30 Steine, gewöhnlich aus Glas 
(latrunculi, calculi), die von denen des Gegners durch die 
Farbe (Schwarz und Weiss oder Roth und Weiss) unter­
schieden лvaren. Sie zerfielen in zwei Klassen, latrunculi in 
speciellem Sinne (oder latrones) und die mandrae. Erstere 
waren wohl die Offiziere, die nach ihrer unsteten Bewegung 
auch vagi genannt \vurden. Die letzteren, entsprechend den 
Bauern des heutigen Schachspiels, waren Steine, die eine Art 
Verschanzung gebildet zu haben scheinen, und sind wohl mit 
den anderwärts genannten ordinarii (so genannt, weil sie 
regelmässig d. h. in gerader Richtung marschierten) identisch. 
Ob die latrones ähnlich den Offizieren des Schachspiels ein­
zeln verschiedene Geltung gehabt, ist fraglich, doch nicht 
wahrscheinlich. Jedenfalls kann das Spiel nur annähernd mit 
dem Schachspiel verglichen werden, war aber nicht selbst ein 
solches. Die Steine schlugen und bewegten sich vorwärts 
und rückwärts; dabei scheint ein Stein nur dann geschlagen 
worden zu sein, wenn er von zwei gegnerischen eingeschlosseii 
wurde. Zweck des Spiels war, die feindlichen Figuren zu 
schlagen oder sie festzusetzen, bis der Gegner nicht mehr 
ziehen konnte (ad incitas redigitur).

2. Der Indus duodecim scr ip torum,  das Zwölflinien­
spiel ; es war, dem griechischen Diagrammismos entsprechend, 
ein Spiel, welches ähnlich dem heutigen Triktrak mit Würfeln 
und Steinen zugleich gespielt wurde, also zur Hälfte Ver­
standes- und zur Hälfte Glückspiel war. Die Tafel, auf der

*) Die Römer lernten es unzweifelhaft erst durch die Griechen kennen. 
Darauf weisen schon die griechischen Lehnwörter abacus (von «/?«!), mandrae 
von fińi'ÓQa Saumtierzug, latrones von Aarprę, Söldner (Räuber).
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man spielte, in der Regel die Rückseite des Brettspiels, ent­
hielt zwölf Linien, die in der Mitte geteilt waren. Jeder 
der beiden Spieler hatte 15 Steine, der eine weisse, der 
andere schwarze, mit welchen er nach Massgabe eines Wurfs 
mit den Würfeln vorrückte. Es handelte sich dabei darum, 
von der ersten bis zur vierundzwanzigsten Linie vorzudringen.

§ 74. Das Würfelspiel.
Das der Erfindung der Lyder zugeschriebene Würfel­

spiel geht nach neueren Funden schon auf die Aegypter und 
Assyrer zurück. Die römischen Würfel, tesserae,^) zeigten л\йе 
die griechischen auf den zwei entgegengesetzten Flächen 
1 und 6, 2 und 5 und 3 und 4 Punkte. Der beste Wurf Avar 
dabei 6, 6, 6, senio, der schlechteste 1, 1, 1. Geworfen wurden 
die Würfel aus einem konisch geformten und im Innern mit 
Absätzen versehenen Becher (turricula, fritillns) auf ein Spiel­
brett (tabula, alveus).

Eine andere Art Würfel waren die Astragalen, lat. tali, 
längliche, aus Tierknochen geformte und an den Endflächen 
abgerundete und daher nur mit 4 Zahlen (1, 3, 4, 6) be- 
zeichnete Würfel. Ursprünglich war das Spiel mit den tali 
kein eigentliches Hazard-, sondern ein harmloses Kinderspiel. 
Später jedoch kam das Spiel als Glückspiel allgemein in An­
wendung. Die für eins geltende Seite erhielt den Namen tanis, 
die gegenüberliegende für 6 zählende Fläche hiess хшд, die 
die dritte und vierte Fläche dagegen, welche die 3 und 4 
enthielten, wurde suppus und planus genannt; doch wurden die 
Seiten nicht besonders mit diesen Zahlen versehen, da man 
die Geltung der einzelnen Seiten aus ihrer verschiedenen

*) Das Wort wird meist von dem ionischen abgeleitet, von anderen
(Vanicec) von der Wurzel Tens schütteln =  tensera. Die letztere Ab­
leitung verdient den Vorzug. Denn wenn auch die Benennungen der 
einzelnen Würfe auf griechischen Einfluss zurückzuführen sind, so sind 
doch die anderen Bezeichnungen wie alea, talus, fritillus, tabula echt 
römisch. Dieselben lassen auf eine schon vorhellenische Ausübung des 
Würfelspiels in Rom (doch vermutlich in noch unentwickelter Form) 
schliessen. S. Weise, die griechischen Wörter im Latein 300.
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Form (zwei breite, und zwar die eine convex und die andere 
concav, und zwei sclimale, und zwar die eine eingedrückt und 
die andere voll) erkannte. In der Eegel spielte man mit 
vier Astragalen, der glücklicliste Wurf dabei Avar 1, 3, 4, 6, 
und dieser liiess.Vonus, der schlechteste 1, 1, 1, 1, canis; der 
Wurf 6, 6, 6, 6, wurde nur zu 6 gerechnet.

Daneben gab es noch ein besonderes bei Mädchen übliches 
Spiel mit 5 Astragalen, (s. oben Griech. Privataltertümer § 77).

K a p i t e l  XVI.

Die Schauspiele, Theater und Musik.
Friedläiider I P ,  255; Guhl und Koner®, 7Я4; Göll, Kulturbilder P , 91, 

104 und IP , 96, 116.

§ 75. Allgemeines.
Der Ursprung der Spiele war Avie bei den Griechen ein 

religiöser. Zur Besänftigung des Zornes der Gottheit, vor­
nehmlich bei verheerenden Krankheiten oder bei dem Aus­
bruch eines Krieges, gelobte man für die AbAvendung der Gefahr 
die Veranstaltung A’on Spielen, ludi vot iv i ,  und zwar entAveder 
nur für einmal oder mit der Bestimmung, dass sie jährlich 
wiederkehren sollten, ludi annui  oder ludi  solenines.  Die 
ursprünglich religiöse Bedeutung der Spiele ging aber all­
mählich verloren, und gegen das Ende der Republik und in 
der Kaiserzeit dienten sie nur noch zur Befriedigung der 
Schaulust des Volkes, die zugleich von seiten der Machthaber 
als ein sicheres Mittel zur ErAverbung der Volksgunst aus­
gebeutet Avurde. Die Wünsche des Volkesliessen sich damals in die 
Worte zusammenfassen, panem et c i r censes ,  ein Wort, das 
in dieser Form zuerst Juvenal (X. 81) ausgesprochen hat, aber 
wohl schon seit längerer Zeit sprichwörtlich geAvorden Avar. 
Auch bot der massenhafte Besuch der Spiele eine Art Ersatz 
für die VolksAWsammliingen, indem der Empfang und die 
Begrüssiing der Kaiser und anderer hohen Personen bei 
ihrem Erscheinen in den Theatern an die Stelle des Verkehrs 
trat, den die Machthaber der Republik in den Contionen und
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Comitien mit dem Volke gepflogen hatten. Laut von dem 
Volke ausgesprochene Wünsche, Bitten und Beschwerden 
wurden hier den Kaisern vorgetragen und meistens huldvoll 
gewährt. Andererseits wurden aber die Schauspiele auch zu 
politischen Uemonstrationen benutzt. Der o f f i z i e l l e  Cha­
r a k t e r  der Spiele zeigte sich auch in einer bestimmten 
Etiquette; das Volk hatte in der Toga, die beiden höheren 
Stände in ihrer Standeskleidung und die Beamten in ihrer 
Amtstracht zu erscheinen.

Die Ausrüstung der Spiele besorgten ursprünglich die 
Consul 11, später die Ae di len,  und in der Kaiserzeit die 
P rätoren ,  neben welchen jedoch auch bei der enorm ge- 
ivachsenen Zahl der Spiele Consuln und Quästoren, ja die 
Kaiser selbst sich beteiligten, welch letztere sich die Aus­
rüstung der den meisten Aufwand erfordernden Spiele vorbe­
hielten. Die Mittel für die Zurüstung gab anfangs der 
Staat. Wenn aber die von demselben bewilligten Summen 
überschritten wurden, Hess man sich zuerst Beiträge von 
fremden Staaten und Provinzen dazu geben, und als dies 
infolge von Missbräuchen vom Senat untersagt wurde, mussten 
die Aedilen das Defizit aus ihrer Privatkasse decken. Daraus 
entwickelte sich der Gebrauch, überhaupt freiwillig mehr zu 
thun als nötig war, um sich durch Entfaltung einer besonderen 
Pracht die Gunst des Volkes zu erwerben. In der Kaiser­
zeit blieb diese Sitte bestehen; denn abgesehen von den 
kaiserlichen Spielen, deren Kosten die Provinzen zu tragen 
hatten, mussten die Schauspiele von den oben genannten 
Beamten besorgt werden, was bei den enormen Kosten viele 
Familien geradezu ruinierte. Während der Zeit der Republik 
hatte es sieben jährliche Schauspiele gegeben, die unter August 
zusammen 66 Tage währten. Später wurden die Spiele ver­
mehrt; die Zahl der Spieltage, die unter Tiberius 87 betrüg, 
wuchs bis in die Mitte des vierten Jahrhunderts bis auf 175.

Die drei Hauptgattungen der Spiele waren:
1. die c ircens ischen  S p i e l e  für Wagen- und Pferde­

rennen,
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2. die amphit l ieatral i scl ie i i  S p i e l e  für Gladiatoren­
kämpfe und Tierlietzen,

3. die t h e a tr a l i s c h e n  S p ie le  für scenische Dar­
stellungen.

Neben diesen Hanptarten von Spielen gab es übrigens 
noch Athletenkämpfe und musikalische Aufführungen in be­
sonders dafür hergerichteten Stadien.

§ 76. Die circensischen Spiele.

Die circensischen Spiele haben ihren Namen von dem für 
sie bestimmten Bau, Circus genannt. Die Entstehung dieses 
Baues ist in ähnlicher \Veise zu denken, wie die des 
griechischen Stadion und des Hippodrom (vgl. oben Griech. 
Privataltertümer § 83). Eine natürliche Einsenkung des Bodens 
von entsprechender Länge enthielt den Platz für die Rennen, 
während die Zuschauer rings umher auf den xÂ bhängen sassen. 
So diente auch in Rom das lange, schmale Thal zwischen 
Aventin und Palatin zur Aufführung der A¥ettkämpfe, 
während sich das Volk auf dem Rasen dieser Hügel lagerte. 
Doch wurden schon von den Königen besondere Sitzplätze 
aus Holz errichtet, an deren Stelle zuletzt prachtvolle Mar­
morbauten traten. Dies war der berühmte Circus maximus;  
leider ist derselbe jetzt fast gänzlich zerstört. Von den 
anderen Circusbauten in Rom ist der von Maxentius im Jahre 
311 nach dir. erbaute Circus, wenn aucli in seinen Resten 
noch wohl erkennbar, doch zur Veranschaulichung der wesent­
lichen Teile des Circus nicht besonders verwertbar. Dazu 
ist vielmehr am besten geeignet der im Jahre 1823 aufge­
fundene trefflich erhaltene kleine Circus des alten Bovillae 
am xA.lbanerberge. Dieser hat folgenden Grundriss^):

1. enthält die carceres ,  die Behälter für die Gespanne und 
die Ablaufschranken, der xVphesis beim Hippodrom ent­
sprechend, mit Thürmen (oppida) auf beiden Seiten (AA). 2. bez. 
die in der Mitte des Circus angebrachte lange Mauer (spina)

9 Nach Guhl und Koner®, 514.
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1 ^

mit den beiden m etae  (3) an den End­
punkten. 4 .das Durcl igangstl ior  
(porta triumplialis), f ür die den Cir­
cus verlassenden Sieger. 5. Zu- 
scliauerplätze.  6. bezeichnet den 
Punkt, wo die Abfahrt  begann, zu 
welcher die Entfernung von der car- 
ceres (1) für jedes Gespann dieselbe 
sein sollte; daher die eigenthümliche 
nach aussen gebogene Curve, in 
welcher die Scliranken angelegt 
waren. 7. bezeichnet den Haupt-  
eingaiig.

Aehnlich war auch der Circus 
maximus angelegt. Nur unterschied 
er sich von diesem л\4е von allen 
anderen Circus durch seine colossale 
Grösse. Die Gesammtlänge des­
selben betrug 640 Meter, die Ge- 
sammtbreite 190 M. Ursprünglich 
für 150000 Menschen berechnet, 
wurde er allmählich durch massive 
Anbauten in mehreren Stockwerken 
so erлveitert, dass er gegen das Ende 
der Kaiserzeit 480000 Menschen 
fasste.^)

Unter den Spielen in dem Circus 
nahmen die Wagen rennen das 
Hauptinteresse in Anspruch. Doch 
bildeten auch Eaust- und Ringkämpfe 
sowie militärische Evolutionen, an 
denen sich ausschliesslich der Adel 
beteiligte (ludi sevirales oder ludi 
Troiae), eine Art Cavalleriemanöver 
im Circus, Gegenstand der Schaulust. 
Eröffnet wurden die circensischen

Ueber die sonstige Ausschmückung s. Guhl und Koner®, 738.
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Spiele durch eine feierliche pompa, die sich vom Capitol über 
das Forum bis zum Circus bewegte und durch das Hauptportal 
(neben den carceres) in denselben einzog. Das Zeichen zum 
Beginnen der Eennen wurde vom Vorsitzenden durch ein 
Aveisses Tuch gegeben, welches er von seinem Platz, einem 
Balkon oberhalb des Haupteingangs, in den Circus hinabwarf. 
Die auf der rechten Seite aufgestellten Hespanne fuhren dann 
der Bahn auf der rechten Seite der Spina entlang, lenkten 
um die obere Meta und kehrten bis zur untern Meta zurück. 
Auf diese Weise fuhren sie, ohne anzuhalten, siebenmal um 
die ganze Bahn herum; welcher von den vier gleichzeitig 
rennenden Wagen dabei zuerst auf einem von der linken 
Seite der carceres mit Kreide bezeichneten Male (alba linea) 
anlangte, hatte gesiegt. Ein solches siebenmaliges Eennen 
hiess missus.

Bei den Wageni’eniien konzentrierte sich das Haupt­
interesse auf die Parteinahme für die sogenannten Fakt ionen,  
denen die Pferde und Wagenlenker gehörten. Dies waren 
Gesellschaften von Kapitalisten und Besitzer von Gestüten 
und Sklavenfamilien, die die Lieferung und Ausrüstung der 
Circusspiele übernahmen. Solcher Gesellschaften gab es vier, 
weil in der Eegel je vier Wagen um die AVette rannten; 
Wagen und Lenker trugen die Farben der Gesellschaft und 
zwar weiss, rot, grün und blau (factio alb ata, russata, 
prasina und veneta). Diesen Gesellschaften entsprechend bildeten 
sich nun auch vier verschiedene Parteien im Publikum, mit 
so ausgesprochener Gegnerschaft, dass das ganze öffentliche 
Interesse dadurch absorbiert und der Circus häufig zum Schau­
platz blutiger Scenen gemacht Avurde. Den Gipfelpunkt 
erreichte dieses wahnsinnige Faktions wesen bekanntlich in 
Constantinopel, wo der Kampf der Grünen und Blauen zu 
förmlichen Schlachten im Circus führte.^)

Die Eennen dauerten vom frühen Morgen bis zum Abend 
und wai’en von der gesamten städtischen Bevölkerung,

‘) Näheres über das Faktionswesen in Rom bei Friedländer II*, 301.



382

soweit der Circus sie fassen konnte, und zwar von beiden 
Geschlechtern und aus allen Ständen besucht.

§ 77. Die amphiteatralischen Spiele: Die Amphitheater. 
Das Colosseum.

Die am phitheatra l i schen  Spiele haben ihren Namen 
von dem Amphitheatron,  einem Gebäude von elliptischer 
Form. Den Ursprung der letzteren führten die Körner auf 
C. Curio zurück, der nach der Angabe des Plinius dieselbe 
im Jahre 50 durch die Zusammenfügung zweier beweglicher 
hölzerner Theater hergestellt habe. Nun ist aber durch 
neuere Untersuchungen nachgewiesen, dass das Amphitheater 
in Pompeji schon unter Sulla gebaut worden ist. P''erner ist 
jetzt sicher,^) dass die Gladiatorenspiele, für welche das Amphi­
theater bestimmt war, ihren eigentlichen Sitz in den italischen 
Landschaften haben, und Gladiatorenschulen in Rom selbst 
bis auf die Kaiserzeit nicht nachweisbar sind. Daraus geht 
hervor, „dass man die Entstehung derjenigen Gebäudeform, 
welche für ihre Kämpfe erfunden wurde, ausserhalb Roms 
zu suchen haben wird.“ Andererseits führt alles darauf hin, 
die Form des Amphitheaters  aus dem Circus abzu­
l e i t en ,  einer seit Alters her in Italien beliebten und ein­
gebürgerten Anlage. • Natürlich ist die Circusanlage der 
neuen ausschliesslichen Bestimmung für Fechter und Tier­
kämpfe angepasst worden, seitdem die Wagenrennen in den 
Provinzialstädten verboten \vordeii waren. „Dies geschah 
einerseits durch Verkürzung, andererseits durch Verwandlung 
der Eingangsseite in einen der gegenüber liegenden ent­
sprechenden hemicyclischen Abschluss.“ Damit stimmt auch 
der Name; Amphitheatron heisst nicht ein doppeltes Theater, 
sondern ein Gebäude, welches auf zwei Seiten ein Theatron,

*) Nissen, Pompejanische Stnrtieii 98 ff. Zuerst hat dies Henzen 
nachgewiesen auf Grund der altertümlichen Buchstaben und Wortforinen, 
die sich auf einer Inschrift befinden. Vgl. Friedländer II®, .508.

') Nissen, 117.
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einen ZuschaueiTanm, hatte. Das Amphitheater des Curio 
war demnach nicht eine neue Erfindung, sondern eine Nach­
bildung von einer schon vorliandenen Form,

Das erste römische Ampliitlieater war von Holz; auch 
das von Cäsar erbaute war eine Holzkonstruktion. Das erste 
steinerne Amphitheater erbaute Statilius Taurus unter 
Augustus. Das grösste ist aber dasjenige, welches unter dem 
Namen Colosseum allgemein bekannt ist. Es heisst auch 
das f lav ische ,  weil es von dem F lav ier  Vespas ian  an­
gelegt und von dessen Sohne Ti tus  vollendet wurde. Es 
hatte Platz für 87000 Sitze. Die Axenlänge des ganzen 
Gebäudes beträgt 185 Meter und die Axenbreite 56 Meter. 
Die Arena hat, wie der ganze Bau, die Form der Ellipse, 
An die Arena schloss sich zunächst das Podium an, welches 
die Plätze für die kaiserliche Familie, die höchsten Obrig­
keiten und die vestalischen Jungfrauen enthielt und durch 
verhältnismässige Höhe sowie besondere Vorrichtungen gegen 
die in der Arena kämpfenden wilden Tiere geschützt war. 
Die folgenden drei weiteren Stockwerke heissen maeniana;  
das erste maenianum enthielt die Sitze für die Magistrats­
personen und Ritter, das zw êite die für das römische Volk 
und das dritte, welches durch eine höhere Mauer, balteus, 
von dem zweiten geschieden und mit Holzsitzen statt 
steinernen Sitzen versehen war, die Sitze für die Frauen 
und das niedere Volk. Oberhalb des dritten maenianum lief 
eine Säulenhalle, von der man durch Treppen den obersten 
Rand des Gebäudes ersteigen konnte, von wo aus das Ge­
bäude mit einem Zeltdache, velarium, überspannt wurde. 
Das erste und zweite, sowie das zweite und dritte maenianum 
waren durch Gürtungen, praecinctiones, von einander getrennt, 
die Sitzreihen aber von unten nach oben durch Treppen in 
verschiedene Keile (cunei) geteilt. Mit dem Podium enthielt 
also der Bau vier Stockwerke, die aber im Innern andere 
Höhenverhältnisse hatten, als der gleichfalls vier Stockwerke

*) Das Wort ist nrsprünglich adjektiv und ist dazu zu ergänzen 
oixo(ió^>jfia, s. Nissen 117.
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enthaltende Aussenbau; der letztere enthielt 80 numerierte 
Eingänge^) Unter der Arena befanden sich grossartige 
Unterbauten, die verschiedenen, weiter unten zu nennen­
den Zwecken dienten. Die Amphi theater  dienten zur Auf­
führung von G ladiatorenkämpfen ,  Tierhetzen  und 
Naumachien.

§ 78. Die ampMtheatralischen Spiele, Portsetzung: Die 
Gladiatorenkämpfe.

Die Gladiatorenkämpfe waren ursprünglich in Etrurien  
heimisch, wo sie einen Teil der Leichenspiele bildeten. Von 
da wurden sie in Campanien und zuletzt in Latium eingeführt. 
In Rom sollen sie zuerst im Jahre 264 bei der Bestattung 
des Brutus Pera von dessen Söhnen veranstaltet worden sein. 
Als Leichenspiele werden sie auch noch in der Folgezeit erwähnt. 
Als eigentliche ö f fent l i che  F e s t s p i e l e  treten die Gla­
diatorenkämpfe aber erst gegen Ende der Republik auf. 
Dieselben fanden bald nach ihrer Einführung bei dem 
Publikum solchen Beifall, dass sie als ein Hauptmittel zur 
Erwerbung der Volksgunst angesehen wurden. Ciceros 
Gesetz (Lex Tullia) gegen dies Ueberhandnehmen der 
Gladiatorenspiele fruchtete wenig; ebenso wurde die Verordnung 
des x\ugustus (22 v. Ohr.), dass Gladiatorenkämpfe nur zwei­
mal im Jahre und mit nur 120 Kämpfern sollten stattflnden 
dürfen, bald wieder abgeschafft (Caligula). Auch bezog sich 
des Augustus Verordnung nur auf die von Prätoren ge­
gebenen staatlichen Festspiele, nicht auf Privatspiele. Für 
die letzteren setzte erst Tiberius eine beschränkte Zahl von 
Fechtern fest. Von Caligula an fielen aber diese Beschränkungen 
weg, und unter den folgenden Kaisern nahmen die Gladiatoren­
kämpfe immer grössere Dimensionen an , und zwar nicht nur 
in Rom, sondern auch in den italischen und Provinzial­
städten. Selbst unter Trajan kämpften an den von ihm nach

*) Siehe die Abbildungen und Grundrisse bei H irt, Geschichte der 
Baukunst hei den Alten, Tafel 20, 9 und 10. Baumeister, Denkmäler, 
Fig 71, 72 und 73 und Guhl und Koner Fig. 450, 451, 452, 453.



385

der Rückkehr von der Donau veranstalteten Festlichkeiten 
10000 Gladiatoren. Den Gipfelpunkt erreichten aber diese 
blutdürstigen Vergnügungen unter dem Kaiser Commodus, 
der sogar selbst als Fechter auftrat.

Die Gladiatoren wurden ausgebildet in besonderen Schulen 
(ludi), die teils von besonderen Fechtmeistern (laiiistae),^) teils 
von den Städten selbst unterhalten wurden. Besonders gab es 
solche Schulen in Capua. Die erste Gladiatorenscliule in Rom 
wird im Jahre 63 erwähnt. Das Personal (familia gladiatorum) 
setzte sich aus Kriegsgefangenen, aus zum Tode verurteilten 
Verbrechern nichtbürgeiiicher Abkunft, Sklaven und frei­
willigen Angeworbenen zusammen. Für die letzteren ist der 
ihnen auferlegte Eid charakteristisch, dass sie sich mit Ruten 
hauen, mit Feuer brennen und mit Eisen töten lassen wollten. 
Die zu einer Familie vereinigten Gladiatoren wmren in der 
Regel in besonderen Kasernen untergebracht, von deren Ein­
richtung die in Pompeji anfgefundenen Ueberreste eines 
Gebäudes, das jetzt als eine Gladiatorenkaserne er­
kannt ist,“') eine deutliche Anschauung geben. Die Zucht in 
diesen Kasernen war entsprechend dem Charakter der dazu 
verwandten Elemente äusserst streng und hart. Neben den 
Privatschulen gab es kaiserliche Gladiatorenschulen in Rom 
und ausserhalb Roms. In Rom gab es deren vier in der 
nächsten Nähe des Colosseums.

Ihrem Range nach zerfielen die Gladiatoren in t irones und 
spectati .  Tirones hiessen diejenigen, die sich erst für die 
öffentlichen Schaustellungen vorbereiteten, spectati dagegen 
solche, die sich bei ihrem ersten Auftreten bewährt und zur 
Beurkundung dessen eine tessera gladiatoria erhalten hatten.

Ferner werden die Gladiatoren nach den Waffengattungen 
unterschieden. Zu bemerken ist hierbei, dass niemals gleiche,

*) Dies ist eiu etruskisches W ort und heisst „Henker.“
*) Dies steht je tzt ziemlich fest nach den Ausführungen Garruccis 

(Quist. Pomp., p. 1—5), dem Nissen, pompej. Studien 251, sich im wesent­
lichen augeschlüssen hat. Früher hielt mau das Gebäude für den Standort 
der Garnison in Pompeji.

Z o lle r , Privataltortümer. 3ö
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sondern immer nur bestimmte verschiedene Waffengattungen 
einander im Kampfe gegenüber traten. Von diesen sind zu 
nennen:

1. die Sam nite s ,  mit grossem viereckigen Schilde, Visier­
helm und kurzem geraden Schwert,

2. die Thraces ,  die durch Helme, kleine runde Schilde 
und Beinschienen gedeckt ihre gebogenen kurzen Schwerter 
mit den geraden Schwertern der Samniten kreuzten,

3. die S e c u t o r e s ,  mit Helm, Schild und Schwert, aber 
leichter als die vorhergehenden bewaffnet, eine in der 
Kaiserzeit besonders beliebte Waffengattung, Sie hatten 
zu Gegnern die retiarii;

4. die R e t ia r i i ,  ohne Schutz Waffen und als Angriffs Waffen 
den Dreizack (fuscina, tridens), den Dolch, und ein grosses 
Netz führend, welches sie dem Gegner überzuwerfen 
suchten. Sie kämpften teils mit den Secutoren, teils 
mit den schwergerüsteten Myrmil lonen oder Gall iern.

Ausserdem werden noch hoplomachi, laquearii, equites, 
essedarii, andabatae genannt.

Bei den 4 erwähnten Hauptarten von Gladiatoren war 
die Brust unbedeckt, der Unterleib dagegen durch einen 
Gürtel festgehalten und durch ein Gewand geschützt, das 
an den Hüften heraufgezogen луаг, um die freie Bewegung 
des Körpers nicht zu hindern.

Die Fechterspiele wurden durch öffentliche Anschläge 
bekannt gemacht (libelli, programmata). Am letzten Tage 
vor den Spielen wurde den Gladiatoren ein Schmaus gegeben. 
Unmittelbar vor dem Beginn des Schauspiels hielten die Gla­
diatoren einen feierlichen Paradezug durch die Stadt und 
die A r e n a . H i e r a u f  begann das Vorspiel, prolusio, mit 
stumpfen AVaffen, nach dessen Beendigung unter Trompeten­
schall zum Kampf mit scharfen AVaffen aufgefordert wurde. 
Die AA'affen wurden geprüft, die Fechter einander gegenüber 
gestellt, und der Kampf begann, AA’̂ ar ein Gladiador ver-

q Dabei лсаг wohl der von Sneton erwähnte Zurnf üblich: Ave, 
imperator, morituri te salutant.
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wundet und kampfunfähig, so bat er durch Ausstrecken des 
Zeigefingers um Gnade; früher wandte er sich so an das 
Volk, später an die Kaiser. Das Begnadigungszeichen war 
das Schwenken mit Tüchern; erhoben die Zuschauer dagegen 
die geballte Faust (verso pollice), so musste der Kampf fort­
gesetzt werden. Die Getöteten wurden von Menschen in der 
Maske des Merkur in die Totenkammer (spoliarium) geschleift, 
die Sieger dagegen erhielten eine Belohnung, die ausser in 
Paln izweigen*)  und Gold manchmal auch in Freilassung 
bestand.

Die Beteiligung des Publikums an dieser grausamen, 
jedem feineren Gefühl Hohn sprechenden Belustigung war so 
allgemein, dass selbst die vestalischen Jungfrauen derselben 
an wohnten.

§ 79. Die amphitheatralischen Spiele, Fortsetzung: 
die Tierhetzen; Naumachien.

Die Tierhetzen (venationes) wurden in der republi­
kanischen Zeit meist im grossen Circus, in der Kaiserzeit 
aber fast ausnahmslos im Amphitheater abgehalten. Dieselben 
wurden in Rom zuerst von M. Fulvius Nobilior im Jahre 186 
veranstaltet.

Die Tierkämpfer, bestiarii oder venatores, wurden лvie 
die Gladiatoren in besonderen Schulen gehalten und vorbereitet. 
Von den vier von Domitian erbauten kaiserlichen Schulen 
war eine vorzugsweise für Tierkämpfer bestimmt.

Zu den in dem Amphitheater auf Tiere bezüglichen 
Schaustellungen gehören:

1. Einfache Schaustellung von Tieren, wobei sie wie bei 
Opfern und Prozessionen geputzt wurden.

2. Tierbändigerkunststücke, worin es die römischen bestiarii 
bis zu einem ungewöhnlichen Grad von Geschicklichkeit 
gebracht hatten.

*) Eine besondere Verzierung an den Siegespalmen waren die lenmisci, 
d. h. Bänder, ursprünglich von feinem Lindenbast, später auch von Gold; 
sie waren eine Auszeichnung für besondere Siege, daher palmae lem- 
niscatae bei Cic. pro Roscio 35, § 100.

25*
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3. Kämpfe mit iingezUlimten reissenden Tieren. Dabei 
sind die Kämpfe der wolilbewaffneten und mit Hunden 
von guter Rasse unterstützten bestiarii wolil zu unter­
scheiden von den Kämpfen unbewelirter oder nur schwach 
bewaffneter Verbrecher.

Die Tierjagden fanden teils durch einzelne, teils 
durch eine grössere Anzahl von bestiarii statt. Dabei 
wurden Löwen häufig durch einen über den Kopf ge- 
л\т1Тепеп Mantel geblendet und dann ohne besondere 
Sch wierigk ei t üb er wun den.

Die Vollstreckung von Todesurteilen gehörte zu den 
schrecklichsten Schauspielen des Amphitheaters. Zu­
weilen gab man denselben sogar die Form einer Theater­
scene, wie z. B. die Darstellung des Orpheus, die damit 
schliesst, dass der den Orpheus darstellende Verbrecher 
zuletzt von einem Bären zerrissen wird.

4. Kämpfe der Tiere untereinander, wie z. B. des Rhino­
ceros mit dem Elephanten, des Elephanten mit dem 
Stier, des Löwen mit dem Bären u. dergl.

Die zu Ende des § 77 erwähnten unterirdischen Sub- 
struktionen des Colosseums enthielten Räume, zu welchen 
man durch besondere Eingänge von aussen gelangen konnte. 
In denselben befanden sich Maschinen, durcli welche es er­
möglicht wurde, „die ganze Scenerie mit allen handelnden 
Personen und dazu gehörigen Tieren aus der Tiefe aufsteigen 
und wieder verschwinden zu lassen.“ )̂ So wurde bei den 
Schauspielen des Kaisers Severus im Jahre 202 die Arena 
in ein Schiff umgeformt, das plötzlich auseinanderfiel und 
alle möglichen Tiere, wie Bären, Panther, Auerochsen, auf 
die Arena entlud.

Der Bedarf an Tieren für die Arena war ein ausseror­
dentlicher und wuclis mit der Zeit immer mehr. Bei dem 
im Jahre 55 v. dir. zur Einweihung seines Theaters von 
Pompeius veranstalteten Tierkampf wurden allein 500—600 
Löwen, 18 Elephanten und 4(Ю andere wilde Tiere vorge-

') Friedländer, Sittengeschichte II®, 365.
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führt. Da nun nicht allein in Eom, sondern auch in ande­
ren Städten des Reiches Tierkämpfe stattfanden und die Lust 
an solchen Schauspielen immer melir zunahm, so wurden in 
gewissen Ländern verschiedene daselbst einheimische Tier- 
gattung-en, wie die Löwen im Osten von Europa^) und in 
Nordafrika, fast ganz ausgerottet, so dass die Kaiser die Jagd 
auf Löwen verboten und sich selbst vorbehielten.

Wenn Tierhetzen mit anderen Spielen verbunden waren, 
so gingen sie den letzteren in der Regel voraus.

Das A m p h i t h e a t e r  diente auch zur Aufführung von 
N a u m a c h i e n ,  d, li. Schiffskämpfen, zu welchem Zwecke 
die Arena unter Wasser gesetzt wurde. Im flavischen Amphi­
theater veranstaltete bei der Einweihung des fertig gestellten 
Gebäudes Titus einen solchen Schiffskampf. Der erste 
Schiffskampf fand jedoch schon im Jahre 46 v. dir. und 
zwar auf dem campus Martins statt, wo Cäsar zu diesem 
Zwecke einen besonderen See graben liess. Das zweite 
Schauspiel der Art veranstaltete Augustus, der zu diesem 
Behufe ein besonderes Bassin von Stein in der Nähe des Tiber 
errichtete. Die grossartigste Naumachie aber fand unter 
Kaiser Claudius auf dem Fucinussee statt, wo 100 Kriegs­
schiffe mit 19000 Mann Besatzung eine fürchterliche wirk­
liche Seeschlacht lieferten. Auch Nero und Domitian veran­
stalteten Naumachien, letzterer auf einem eigens dafür ange­
legten grossen See am Vatican.

§ 80. Sie theatralischen Spiele.
Für dramatische Aufführungen, ludi scenici, diente das 

im grossen und ganzen dem griechischen (Griecli. Privatalter­
tümer § 82) ähnliche T h e a t e r .

Der Z u s c h a u e r r a u m  (cavea, Uebersetzung des griech. 
y-ollov) enthielt wie bei den Griechen Gürtungen (praecinctiones- 
dmCoY/ara), durch welche das Theater in mehrere Stockwerke

9 LöAven gal) es in histoiischer Zeit in Päonien, Thracien und Kleinasien. 
Nach Herodot (7, 125) hauste derselbe noch in den Landschaften zwischen 
Achelous und Nestus.
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(maeniana =  Uovai) zerfiel. Desgleichen wurde es durch be­
sondere Treppen in keilförmige Abschnitte geteilt (ciinei — 
xsQxidss)- Diese cunei waren von einander durch besonderen 
figürlichen Schmuck unterschieden, während die Sitzplätze 
Nummern führten, die den für sie lautenden Eintrittsmarken 
(tesserae) entsprachen. Die cavea fand nach oben ihren Ab­
schluss in einem Säulengang, dessen Dach sich mit dem Dache 
der Bühne in gleicher Höhe befand und von wo aus die Seile 
für das den ganzen Raum deckende Zeltdach gespannt 
wurden.^)

Die O r c h e s t r a  wurde bei dem römischen Theater, 
das den Chor nicht kannte, zu Sitzplätzen benutzt. Sie ent­
hielt die Sessel für die Senatoren.

Die B ü h n e  (pulpitum) war doppelt so lang als der 
Durchmesser der Orchestra, aber wiegen der oft grossen Menge 
von Schauspielern und grossartigen Massenaufzüge viel tiefer 
als die griechische Bühne. Hinter der Bühne befanden sich 
Säulenhallen, in Avelche das Volk bei einem plötzlich eintre­
tenden Regen sich flüchten konnte.^)

Ursprünglich besass Rom nur hölzerne Theater, d. h. 
eine hölzerne Bühne am Fusse einer sanft ansteigenden Höhe, 
auf w^elcher das Publikum ohne Rangunterschied stehend der 
Vorstellung anwohnte. Vollständige Theater mit Sitzreihen 
entstanden erst nach der Unterwerfung Griechenlands. Später 
erhielt Rom drei steinerne Theater, das des Pom pejus  
(erbaut im Jahre 55 für 17580 Plätze, nach Jordan Topo- 
gi’aphie der Stadt Rom II, 155), das des M a r c e l l u s  und 
das des Cornelius В a 1 b u s (unter Augustus im Jahre 13. n. Chr.).

9 Eine Erfindung, welche dem Q. Catulus (78 v. Chr.) zuge.<chrieben wird.
Die römische Bühne hatte einen H a u p t v o r h a n g ,  aulaeum, welcher 

beim Beginn des Stückes fiel und am Ende desselben aufgezogen wurde, 
und einen N e b e n v o r h a n g ,  siparium, welcher zwischen den einzelnen 
Akten wie eine Gardine vor- und zurückgeschoben wurde. Den besten Auf­
schluss über die Bühneneinrichtungen geben die Ueberreste des nach 160 
V. Chr. zu Athen errichteten Theaters des Herodes Atticus, die Ruinen 
des Theaters zu Aspendos in Pamphylieu und des zu Orange in Frankreich, 
vgl. Lohde, die Skene der Alten.
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In diesen Theatern hatten die Senatoren besondere Sitze in 
der Orchestra, die näclisten 14 Sitzreihen waren von den Rittern 
besetzt; hierauf folgten die Priestercollegien, Beamten, Frauen 
(letztere getrennt); die obersten Stufen der cavea nahm das 
gemeine Volk ein.

Für die ludi scenici war, wie schon der bedeutend 
kleinere Zuschauerraum beweist, das Interesse des Publikums 
viel geringer als für die Vorstellungen des Circus und des 
Amphitheaters. Am schlechtesten war das eigentliche kimst- 
mässige Drama besucht, das in der Kaiserzeit nur noch we­
nige Gebildete zu fesseln vermochte. Der Begründer des 
kunstmässigen Dramas ist bekanntlich Livius Andronicus, die 
Hauptvertreter aber Plautus und Tereiitius, deren im An­
schluss an die neuere attische Komödie und nach bestimmten 
Stücken derselben gefertigte und au griechische Stoffe sich 
anlehnende Dramen (comoedia palliata) sich bis in die spätere 
Kaiserzeit auf der Bühne behaupteten. Des geringsten Zu­
spruchs erfreute sich die T r a g ö d i e ,  daher verschwand die­
selbe bald. Als Ersatz dafür trat der P a n t o m i m us ein, 
der „die bedeutendsten Momente einer tragischen Handlung 
in einer Reihe von lyrischen Solos zusammenfasste, die ein 
einziger Pantomime darstellte ;“ )̂ dabei nahm aber das Haupt­
interesse nicht Musik und Gesang, sondern der dramatische 
Tanz in Anspruch, durch welchen der gesungene Text illustriert 
wurde. Hierbei spielte ein Pantomime sämmtliche Rollen, 
zu welchem Zweck er Masken und Kostüm für jede neue 
Rolle wechseln musste. Neben dem tragischen Pantomimus, 
dessen Erfinder B a t h y l l u s  ist, fand aber auch der von 
P у 1 a d e s erfundene burlesk-komische Pantomimus Anklang. 
Die meist obscönen Tänze und der dadurch hervorgerufene 
Sinnenkitzel machten diese Tänze äusserst beliebt, trugen 
aber andererseits auch nicht wenig zu der überhand nehmen­
den Sittenverderbnis bei.

Eine besondere Form des Pantomimus ist die Pyrrhicha,  
d. h. ein dramatischer Tanz, bei welchem mehrere Tänzer

*) Friedländer, Sittengeschichte II®, 407.
*) Beides waren rivalisierende Künstler unter Augustus.
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und Tänzerinnen zusammenwirkten. Die Pyrrhicha hatte 
grosse Aehnlichkeit mit dem heutigen Ballet.

Besondere Gattungen des ni cht  k u n s t m ä s s i g e n  
Dramas луагеп ausser dem Pantomimus die A t e l l a n a e  und 
der Mim US.

Die At e l l anae  (sc. fabulae), ursprünglich ein nationales, 
besonders in Campanien heimisches Possenspiel, waren eine vor­
zugsweise das Leben auf dem Lande und in der Provinz parodie­
rende Komödienform mit stehenden Masken und kamen meist als 
Nachspiele (exodia) des eigentlichen Dramas auf die Bühne. 
Der Mi mus ,  ebenfalls ein Zwischenspiel, war dagegen eine 
Parodie des städtischen Alltagslebens ohne stehende Masken. 
Zum öftesten enthielt er Liebeshändel, Ehebruchsscenen, meist 
bekannten Vorkommnissen der jüngsten Vergangenheit ent­
lehnt, oft mit Anspielungen auf die Politik, ja sogar auf die 
Person des Kaisers, dabei meist in sehr obscöner Form; in 
letzterer Hinsicht durften sich überhaupt die Schauspieler die 
grössten Freiheiten ungestraft erlauben.

Die S c h a u s p i e l e r  waren Sklaven oder Freigelassene, 
welche zu greges oder catervae vereinigt unter einem dominus 
standen, mit dem der festgebende Magistrat zu unterhandeln 
hatte. Der für das erste Rollenfach engagierte Schauspieler 
hiess actor primarum.

Die Rivalität bedeutender Künstler (Pantomimen) hatte 
Parteiungen im Publikum im Gefolge und führte häufig 
Tumulte und Excesse herbei, was mehrmals strenge Mass- 
regeln von seiten der Kaiser, ja sogar die Vertreibung der 
Pantomimen und das zeitweilige Verbot pantomimischer Vor­
stellungen zur Folge hatte.

§ 81. Die gymnischen Spiele im Stadium.

Die in Griechenland üblichen Wettkämpfe fanden in Rom 
erst später Eingang. Erst durch die Gründung der Festspiele 
zu Nicopolis und Rom nach der Schlacht bei Actium durch 
August und durch die öftere Wiederholung athletischer

We
ttkämpfe erlangten sie nach und nach Popularität.
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Sehr gefördert wurde das Interesse an denselben durch 
Nero, und noch mehr durch Domitian, unter letzterem durch 
die Gründung des c a p i t o l i n  is d i e n  A g o n  (86 n. Chr.), 
der dem olympischen gleich geaclitet und wie dieser in vier­
jährigen Perioden abgehalten wurde. Er enthielt drei Arten 
von Wettkämpfen: Wagenrennen, Gymnastik und musische 
Kämpfe, letztere bestehend in Gesang, Musik, Poesie und 
Beredsamkeit. Für die Athletenkämpfe Hess Domitian auf 
dem Marsfelde ein Stadium für 30000—33000 Zuschauer 
und für die musikalischen Aufführungen gleichfalls auf dem 
Marsfelde ein Odeum für circa 11000 Zuschauer erbauen.

An den athletischen Kämpfen selbst war die Beteiligung 
der Römer verhältnismässig gering; das Hauptkontingent 
der Athleten stellte Griechenland und der Orient.

§ 82. Die l^usik und musikalische Unterhaltung hei den
Eömern.

Die römische Musik ist im wesentlichen auf römischen 
Boden verpflanzte gr i echi sche  Musik (s. oben Griech. 
Privataltertümer § 79 und 80). Alles was daher oben von 
der griechischen Musik gesagt ist, gilt auch von der 
römischen. Doch kam bei den Römern in der Kaiserzeit 
manches hinzu, was für diese spätere Entwicklung charak­
teristisch ist:

1. In Rom fand dem Charakter und dem Geschmack der 
Zeit entsprechend eine Verstärkung der Mittel statt, 
die sich sowohl auf die Instrumente an sich, wie auf 
das Zusammenwirken verschiedenartiger Instrumente 
erstreckte. Grosse Monstrekonzerte  mit einer Masse 
zum Teil orientalischer Instrumente (wie z. B. der 
chaldäischen Sambuca und der babylonischen Sackpfeife) 
auf grobsinnliche Effekte berechnet, waren im klassi­
schen Griechenland unbekannt. Diese 0  r i e n t a 1 i s i er u n g 
der griechischen Musik )̂ trug nicht unwesentlich zum

Vgl. Friedländer III®, 305, 306.
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Verfall derselben bei, Orchestermusik, bei луекЬег die 
Flöte das führende Instrument war, entstand im An­
schluss an den Pantomimus.

2. Die Ausbildung des Vi r tuosent ums  einzelner Künstler 
fällt ebenfalls erst in die römische Zeit. Es Avurde 
meist vertreten durch Sänger, die ihren Gesang auf der 
Cither selbst begleiteten (Citharöden). Doch gab es 
auch Künstler mit Vorträgen auf verschiedenen In­
strumenten ohne G e s a n g . S e h r  begünstigt wurde das 
Virtuosentum, abgesehen von der grossen Verbreitung 
des musikalischen Interesses dieser Zeiten, durch die 
zuerst von Nero eingeführten und durch Domitian seit 
Gründung des Odeums und des capitolinischen Wett­
kampfs (86 n. Chr.) ungemein beliebten musikalischen 
Wettkämpfe, die sich hauptsächlich auf Gesang, 
Citharödik und die pythische (Solo-) Flöte erstreckten. 
Die ausübenden Künstler, meist selbst Komponisten, 
machten wie die heutigen häufig Rundreisen, лvobei sie 
nicht allein durch grosse Geldgeschenke reich belohnt, 
sondern häufig auch durch Statuen, Verleihung des 
Bürgerrechts und andere derartige Auszeichnungen 
geehrt wurden. Ihre Einnahmen waren oft sehr glän­
zend. Künstleriieid, Künstlereitelkeit und grosse Ver­
schwendung gingen daneben her wie heuzutage.

3. U e be r h a n d n e h m e n d e r  Di l e t t an t i s mu s .  Die Musik 
wurde bei den Römern der Kaiserzeit in weit höherem 
Grade noch, als das heutzutage geschieht, zur Erhöhung 
des Lebensgenusses verwandt. Schon gegen Ende der 
Republik hatte jeder Vornehme seine eigene Hauska­
pelle, die er aus seinen musikkundigen Sklaven rekrutierte. 
Bei keinem Gastmahl fehlte es an musikalischen Pro­
duktionen. Doch galt noch in der Zeit der Republik die 
Ausübung der Musik für einen Mann von Stellung als 
ungeziemend. Hierin trat schon gegen Ende der re-

*) Der Citherspieler hiess citharista, der Flötenbläser monaules, der 
Lyraspieler lyristes. Vgl. Weise, die griech. Wörter im Latein, 291.
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publikanischen Zeit ein Umschwung ein^) und in der 
Kaiserzeit steigerte sich das Interesse für diese Kunst 
derart, dass sich der Dilettantismus nicht nur bei den 
Frauen, bei welchen die Musik allgemein zu den Er­
fordernissen der Bildung gerechnet wurde, sondern auch 
unter den Männern ungemein verbreitete. Dies beweist 
schon die grosse Zahl der musikalischen Dilettanten 
unter den Kaisern, unter denen wir hier nur Nero, Ha­
drian, Caracalla, Elagabal hervorheben. Wenn dagegen 
Nero wegen seiner Musikliebhaberei Tadel fand, so hatte 
dies darin seinen Grund, dass er nicht blos Dilettant, 
sondern ein Künstler von Facli^) sein wollte und als 
solcher öffentlich auftrat.

K a p i t e l  XVII .
Land- und Badeleben. Reisen.

Becker-Göll, Gallus III, 46 (Villen mul Gärten) und III, 1 (Reisen); Göll, 
Kulturbilder von Hellas und Rom J P  (griech. und röm. Badeleben) und 
II®, 38 (Reisen); Friedländer, Sittengeschichte III®, 89 (Villen und Gärten) 

und I P ,  1 (Verkehrswesen, Reisen).

§ 83. Das Landleben.
Becker-Göll, Gallus III, 46; Friedländer III®, 89; vgl. Guhl u. Koner®, 479.

Die Vorliebe der Römer für den Ackerbau, der auch 
noch in späterer Zeit als die einzige anständige Erwerbs­
quelle galt, brachte es mit sich, dass es schon frühe in der 
Umgebung Roms und in Latium eine Menge von Landhäusern 
oder Villen gab. Anfänglich dienten dieselben jedoch nur 
den Zwecken des Ackerbaus und sind somit lediglich als ein

9 Schon bei Beginn des ersten Jahrhunderts v. Chr. (91 v. Chr.) lässt 
Cicero den L. Licinius Crassus ohne Tadel erwähnen, dass der Ritter 
Numerius Furins den Gesang kultivierte (de or. I ll, 23, 86); die Ausbildung 
der Knaben und Mädchen in der Gesangs- und Tanzkunst beginnt mit dem 
zweiten punischen Kriege.

*) Friedländer III®, 325. Er starb mit den Worten: „welch ein 
Künstler geht in mir verloren“ (qualis artifex pereo).



396

Komplex von Wohn- und Wirtscliaftsränmen ohne besonderen 
Luxus zu denken. Der zunehmende Reiclitum der Römer 
sowie die Ungesundlieit Roms im Sommer und Frühherbst 
steigerte jedocli die Neigung zum Landleben ungemein und 
bewirkte, dass man sich in den Villen allmählich behaglicher 
ein richtete.

Noch später wurde für die höheren Stände eine regel­
mässige Villegiatur zum Bedürfnis. Die Folge davon war, 
dass die Villen den Zweken des Land- und i^ckerbaus immer 
mehr entfremdet wurden und zuletzt den Charakter von 
städtischen Luxusbauten annahmen. Seit dieser Zeit unter­
scheidet man zwischen v i l l ae  rus t i cae  und v i l l ae  urbanae  
(auch pseudourbanae genannt). Die ersteren, über deren An­
lage wir durch die Beschreibung von Varro, Vitruv und 
Columella näher unterrichtet sind, waren einfache AVirtschafts- 
gebäude mit meistens zwei Höfen (cohortes), der AVohnung 
des villicus, einer grossen gemeinschaftlichen Küche, Kellern, 
dem ergastulum (unterirdisch), Ställen (bubilia, equilia, ovilia) 
und anderen für die Bewirtschaftung nötigen Räumlichkeiten.

Die v i l l a  urban a war ein Luxusgebäude für den 
blossen Landaufenthalt. Es vereinigte die Bequemlichkeit 
und Pracht des städtischen Palastes mit den Einrichtungen, 
die durch die ZAvecke des Landaufenthalts geboten waren. 
Für die Anlage dieser Alllen Avar daher einerseits die An­
ordnung städtischer Gebäude und andererseits die Rücksicht 
auf Luft und Aussicht massgebend. Dementsprechend hatte 
die Einrichtung der A'illen grosse Aelmlichkeit mit den 
städtischen Häusern, wie aus der noch erhaltenen einfache­
ren Form einer АЧИа in Pompeji zu erkennen ist.^) Diese 
enthält kein Atrium, sondern vom Eingänge gelangt man 
sofort in das Peristyl, welches auf drei Seiten von kleineren 
Gemächern, meist Schlafzimmern, darunter eines von halbkreis­
förmigem Ausbau mit drei grossen Fenstern ins Freie, um­
geben ist. An das Peristyl schliesst sich das Tablinium

q Siehe Gnhl und Koner®, Fig. 404. E.s ist dies die villa suburhana 
des M. Arrius Diomedes.



397

an; hinter diesem befindet sich eine grosse Gallerie, die mit 
dem Oecus, dem Praclitsaal des Hauses, in Verbindung steht; 
dieser letztere öfi'net sich mit einem weiten Fenster auf einem 
zweiten, aber grösseren, rings von einem überwölbten Gange 
umgebenen Säulenhof.

Bei dieser einfacheren Form der Villen blieb man jedoch 
nicht stehen, sondern allmählich nahm die Zahl der Gemächer 
und Säle, der Höfe und Hallen, Bäder etc. oft bis ins Enorme 
zu, wie bei der Villa Hadrians in Tibur, die, nach den ko­
lossalen Trümmermasseii zu schliessen, einen Umfang von 
etwa sieben römischen Meilen gehabt haben muss.

Eine bedeutende Abweichung von den städtischen Ge­
bäuden war durch die Rücksicht auf schöne Aussicht geboten. 
Während die letzteren ihr Licht lediglich von innen erhielten 
und nach aussen mit kahlen Wänden abschlossen, hatten die 
Villen nach aussen Säulenhallen mit vorspringenden Pavillons 
von mehreren Stockwerken, wie wir dies auf einem pompe- 
janisclien Wandgemälde abgebildet sehen.

Dabei verlangte die Sicherung gegen die zu allen Zeiten 
in Italien zahlreich hausenden Räuberbanden auch Anlagen 
wie hohe Mauern nach aussen, Türme u. dgl.

Grosse Sorgfalt verwendete man auf die mit der Villa 
verbundenen Gärten. Ursprünglich enthielten dieselben nur 
Wein-, Obst-, und Gemüsepflanzungen. Zur Zeit des Lucullus 
entstand aber eine Kunstgärtnerei, deren barocker Geschmack 
aus dem Streben der Römer, die Natur künstlerisch zu ge­
stalten lind mit der Architektonik in Einklang zu bringen, zu 
erklären ist. Den Bäumen, Gesträucliern und Hecken wurden 
meist künstliche Formen, wie von Tierfiguren, Schiffen, Buch­
staben, gegeben; vornehmlich gebrauchte man dazu Buxus, 
doch auch Lorbeer und Myrte. Ferner bekleidete man die 
Mauern, Bäume und Terrassen mit Epheu, Akanthus und 
Immergrün. Daneben wurden zahlreiche Lauben und bedeckte 
Gänge, namentlich aus Weinreben, angelegt. Ein breiter 
regelmässiger Gang, einer Allee vergleichbar, aber nicht immer

') Guhl und Koner®, S. 484, Fig. 405.
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gradlinig, war die g e s t a t i o .  Dieselbe diente als Raum, auf 
dem man sich in der sella oder lectica tragen Hess. Von 
der gestatio ist der X у s t u s zu unterscheiden, eine freiere mit 
Blumenbeeten eingefasste Promenade, und der Hippodrom, ein 
circusähnlicher Platz mit mehreren durch Buxbaum abgeteil­
ten Wegen. Auch Wasserkünste (aquae salientes), Seen, 
Fischteiche, AVildparke fehlten nicht. Dazu kam noch eine 
reiche Dekoration von Bildwerken und architektonischem 
Schmuck. Doch gab es daneben auch rein naturalistischen 
Schmuck, ja ein 1863 in Rom entdecktes Gemälde aus der 
Zeit des Augustus zeigt uns einen Garten von луе8е1̂Иск 
naturalistischer Anlage.

Was die Blumenkultur betrifft, so war dieselbe nicht durch 
grosse Verschiedenheit, sondern durch die Massenhaftigkeit 
einzelner Pflanzen, wie Rosen und Veilchen, charakteristisch. 
Die Violarien und Rosarien waren eine Hauptzierde der 
römischen Gärten. Die Instandhaltung des Gartens lag dem 
topiar i us  ob.

Die Anlage von Luxusvillen nahm seit der Schlacht bei 
Actium ungemein überhand; dabei bildete sich die Sucht aus, 
nicht nur eine grosse Anzahl von Villen in den verschie­
densten Teilen von Italien zu besitzen, sondern auch durch 
künstliche Ueberwindung von Bodenschwierigkeiten, durch 
Bauten ins Äleer u. dgl. den den Römern angeborenen Sinn 
für das Imposante und Kolossale zu befriedigen. So besass 
der jüngere Pliiiius, der keineswegs durch besonderen Reich­
tum ausgezeichnet war, verschiedene Villen in Etrurien, im 
Gebiet von Benevent, mehrere Villen am Comersee und einen 
Landsitz bei Laurentum. Andererseits gefiel man sich darin, 
Berge in Ebenen, Meer in Land und Land in Seen zu ver- 
Avandeln. Ueberreste von ins Meer gebauten Palästen sind 
bei Antium noch heute unter dem Wasserspiegel sichtbar. 
Zu dieser Art von \ ’illen gehört die von dem Dichter Statius 
geschilderte Villa des reichen Puteolaners Pollius Felix, deren

q Friedl.4n(ler II®, 238.
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Bauten einen grossen Teil der Küste westlich vom Cap von 
Sorrent bis zum Lago di Massa bedeckte.^)

Die Villen waren teils an der Meeresküste, teils im 
Gebirge und zwar meistens an Flüssen und Seen angelegt. 
Das ganze westliche Meeresufer von Etrurien bis Salerno 
hinaus л\"аг bedeckt von den Marmorpalästen, die sich die 
Reichen zum Sommeraufenthalte gebaut hatten. Doch war 
auch die Ostküste nicht ausgeschlossen. Unter den Gebirgen 
wurden am meisten das Albaner- und Sabinergebirge zur 
Villegiatur benutzt. Insbesondere war Tibur durch die 
Menge und Grossartigkeit seiner Villen berühmt. Im Hoch­
sommer begab man sich auch gern nach dem kühlen Präneste.

§ 84. Römisches Badelehen.
Göll, Kulturbilder aus Hellas und Kom II Friedländer II®, 93.

Wie heutzutage, so wurden auch im Altertum heilkräf­
tige Quellen gegen verschiedene Leiden aufgesucht. Zugleich 
wurden an solchen Orten auch für die Bequemlichkeit und 
die Zerstreuung der Leidenden Anstalten getroffen, die auch 
Gesunde anlockten, und so entwickelte sich daselbst ein 
Badeleben, wie wir es auch in modernen Bädern finden.

In Griechenland bestand schon frühe ein solches Bad 
in Aedepsus auf der Insel Euböa. Dasselbe gewann in der 
Folgezeit immer mehr an Ansehen, namentlich seit dem 
Aufenthalte Sullas daselbst, und in der Zeit Plutarchs war 
dieses Bad zum gemeinsamen Sammelplatz Griechenlands ge­
worden. Säulenhallen, AVasserbassins, AVohnungsräume, AATrts- 
häuser, Sänger, Citharöden, Buhldirnen, kurz alles was 
Bequemlichkeit und Ueppigkeit nur verlangen konnte, war 
daselbst in reichlichem Masse zu finden. Ausser Aedepsus 
wurden aucli die ägyptischen Bäder, insbesondere Canopus, 
die hauptsäclilich für Schwindsüchtige von den Aerzten em­
pfohlen wurden, von den Römern besucht. In Italien waren

b Friedläiider III®, 92. Ausführliches über die Villa des Pollius 
findet sich nach der Beschreibung des Statius und den noch erhaltenen 
Resten bei Beloch, Cainpanien 269 und auf der Karte iin beigefügteu Atlas.
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namentlich Etrurien und Campaiiien reich an Mineralquellen, 
in letzterem Lande zunächst Sinuessa und Terracina, ganz 
besonders aber B a i a e ,  wo nicht nur die besonders heil­
kräftigen heissen Schwefelquellen, sondeni vor allem die See­
bäder benutzt wurden und sich infolge des Besuchs der vor­
nehmen und reichen Welt das grossartigste Badeleben mit 
allen nur denkbaren Vergnügungen entwickelte. Es fand sich 
dort eine Ueberfülle von Genüssen jeder Art. Prachtvolle 
Feste, Wettfahrten auf dem Meer und dem Lucrinersee, 
Schmause, Austernessen, Liebschaften, zu Avelch letztem die 
zahlreiche Anwesenheit von Frauen und Mädchen der vornehmen 
Welt wie der Demimonde reichliche Gelegenheit bot, und schliess­
lich Laster aller Art erzeugten hier ein Leben voll Ueppigkeit 
und Sittenlosigkeit, das schon Varro geisselte und 100 Jahre 
später die moralische Entrüstung des Seneca, der Baiae eine 
Herberge aller Laster nannte, hervorgerufen hat.

Ausser den grossartigen Anlagen für die Kur, den vielen 
Hallen zur Erholung und zum Vergnügen, den Speise wirtschaften 
und Fremdenhotels besass Baiae eine ungeheuere Menge von 
Privatvillen, denn es gehörte in der vornehmen Welt zum 
guten Tone, dort ein Landhaus zu besitzen.

Die Bäder von Baiae, ursprünglich aquae Cumanae genannt, 
kamen bei den Eömern zuerst seit dem Ende des Hannibal- 
schen Kriegs in Aufnahme, aber erst seit der Zeit vor dem 
Bundesgenossenkriege begannen sich die Höhen um Baiae mit 
Villen zu bedecken. Einer der ersten, die sich hier niederliessen, 
war C. Marius, der Besieger der Cimbern. Noch mehr hob 
sich Baiae, seitdem dort Sergius Grata die Austernzucht im 
Lucrinersee begonnen hatte. Bald reihte sich hier Palast 
an Palast auf den Hügeln, am Hafen und in der Ebene. 
Auch Cäsar und Pompeius Hessen sich dort Villen erbauen. 
In der Kaiserzeit wetteiferten die Kaiser daselbst in präch­
tigen Bauten.^)

Uebrigens war die Hauptsaison in Baiae im Frühjahr. 
In den Sommermonaten herrschte daselbst in den tiefer ge-

*) Vgl. Beloch, Campanien, 182.
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legenen Gegenden die Malaria, so dass, wer Baiae im Sommer 
besuchen луо1Ие, eine der hochgelegenen Villen beziehen 
musste, die der Zone der Malaria entrückt waren.

lieber fünf Jahrhunderte blieb Baiae das erste Luxus­
bad der Römer. Ja es überdauerte die alte AVelt und war 
noch bis über das Mittelalter hinaus besucht. Heutzutage 
ist es nur noch ein Trümmerhanfen.

§ 85. Das Reisen.
Becker-Göll, Gallus III, 1; Göll, Kulturbilder I^, 38; Friedländer, Sitten­

geschichte II®, 1 und 85.

1. V e r s c h i e d e n e  Z w e c k e  des  R e i s e n s .  Bezüglich 
der verschiedenen Zwecke, aus denen im alten Rom Reisen 
unternommen 5vurden, sind zunächst die Reisender S t a a t s ­
b e a m t e n ,  für die allein die kaiserliche Post benutzbar 
war, von den P r i v а t r e i s e n zu unterscheiden. Von Privaten 
wurden Reisen zn den verschiedensten Zwecken unternommen, 
die ein ausgebildetes Kulturleben in sich schliessen : Kauf­
leute, Künstler, Musiker, Gelehrte, Aerzte, Studierende 
u. a. m. durchwanderten das römische Reich in Verfolgung 
ihres ^Metiers oder Berufs nach allen Richtungen. Von diesen 
berufsmässigen Reisen unterscheiden wir die Reisen, die 
unternommen wurden zum Besuch religiöser Fe s t e  und 
F e i e r l i c h k e i t e n ,  ferner Gesundhei t s -  und E r h o l un g s ­
r e i s e n  und die Reisen der Tour i s t e n .  Bei den letzteren 
war der Hauptzweck die Befriedigung des h i s t o r i s c h e n  
I n t e r e s s e s ;  die Vergangenheit in ihren Denkmälern kennen 
zu lernen, war das vorzüglichste Bestreben der römischen 
Reisenden. Solche historische Denkmäler waren vorzüglich 
in den Tempeln aufbewalirt; Priester und Tempeldiener 
machten hierbei die Führer und Erklärer.

Dabei brachte es das Interesse für die Heroenzeit und 
die Mythenwelt, die der noch wenig kritische Sinn der Alten 
nicht von der eigentlichen Geschichte trennte, mit sich, dass 
allenthalben auch Reliquien, zum Teil aus den ältesten Zeiten 
des Menschengeschlechtes, gezeigt und mit gläubigem Sinne 
besichtigt wurden, wie z. B. das Ei der Leda in einem

Z o lle r ,  Privataltertümer. 26
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Tempel zu Sparta oder das versteinerte Schiff der Phäaken 
auf Согсзта, das Schiff des Aeneas in Rom oder Ueberbleibsel 
von Lehm, aus welchem Prometlieus Menschen formte, zu 
Panopeus in Phokis.^) Auch zeigte man den Fremden im 
Caucasus den Berg, an welchen Prometheus geschmiedet war.

In den Tempeln waren aber auch noch andere Dinge 
zu sehen, wie Naturseltenheiten und Kunstwerke mancherlei 
Art. Doch trat bei den Reisen der Alten das Kunstinteresse 
weit hinter dem historischen zurück. Dagegen war das Inter­
esse für die Natur ein sehr lebhaftes, wenn es auch von dem 
modernen Naturgefühl sehr verschieden ŵ ar. Denn einmal 
war das Naturgefühl der Alten ein wesentlich r e l i g i ö s e s ,  
indem die Betrachtung einer Quelle, einer Grotte, eines 
Haines zur Andacht stimmte. Andererseits beschränkte sich 
der S i nn  für N a t u r S c h ö n h e i t  auf das Anmutige und 
Heitere und schloss das Erhabene, M'ilde, Romantische aus. 
Von dem letzteren fühlten sich die Alten geradezu ab- 
gestossen, weshalb sie auch für die Grossartigkeit der Alpen­
natur kein Verständnis hatten und in derselben nur das 
Grässliche und Abschreckende fanden (Alpiuin foeditas). 
Daher waren Bergbesteigungen und Gebirgswanderungen bei 
den Alten eine Seltenheit.

2. A rt des Rei sens .  Wagen.  Strassen.  Eine staat­
liche Post gab es in Rom nur für Beamte, und nur aus­
nahmsweise konnte dieselbe auch von Privaten benutzt ŵ erden. 
Die letzteren л\'агеп daher auf ihre eigenen Gefährte oder 
auf Mietwagen ange\viesen, Avenn sie nicht, wie dies einfachere 
Reisende thaten, zu Fuss oder mit geringem Gepäck auf einem 
Maultier oder zu Pferde, doch selten ohne einen oder mehrere 
Sklaven, ihre Strasse zogen. Die Personen höherer Stände 
reisten meist mit eigenen Wagen und zŵ ar mit zahlreicher 
Dienerschaft und umfangreichem Gepäck. Dabei eröffneteii

*) Friedläiuler I®, 159, 160.
*) Uebrigens war dies, wie Friedländer gezeigt bat, anch noch bei 

den nordländischen Reisenden bis ins vorige .Tahrhnndert hinein der Fall. 
Ein Umschwung hierin tra t erst durch Rousseau ein.
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den Zug- meist numidisclie Yorreiter oder Läufer, dann folgten 
die bequem eingerichteten Wagen der Herrschaft, in denen 
man lesen, schreiben, schlafen konnte, dann kamen die Wagen 
der Dienerschaft. Die meist mangelhafte Einrichtung der Gast­
häuser hatte zur Folge, dass man häufig in mitgebrachten 
Zelten übernachtete. Minder Vornehme reisten auch in Miet­
wagen, die in allen bedeutenderen Städten zu haben waren und 
deren Inhaber ihre Stationen stets vor den Stadtthoren hatten, 
da das Fahren durch die Städte bei Tage verboten Avar.

Was die W a g e n  betrifft, so waren dieselben von der 
verschiedenartigsten Konstruktion. Im allgemeinen sind die 
zwe i rädr i gen  von den v i errädrigen zu unterscheiden. 
Zu den ersteren gehört das cis i  um, ein unbedecktes Cabriolet, 
das meist für schnelle Eeisen benutzt wurde. Verwandt damit 
Avaren das essedum und carpentuni. Vierrädrige Wagen 
waren die reda und carruca.  Die reda war der eigentliche 
Reisewagen; die carruca (Karosse) war ursprünglich auch nur 
ein ReiseAvagen; als jedoch im dritten Jahrhundert n. Chr. den 
Beamten und Senatoren das Fahren in der Stadt gestattet 
Avurde, erhielt das AVort die Bedeutung Staatskutsche. Doch 
sind Avir über alle diese Wagen durch keine monumentalen 
Belege genauer unterrichtet. Charakteristisch für das Fahren 
bei den Römern war, dass die Zugtiere nicht an Strängen 
zogen, sondern an einem vorn an der Deichsel befestigten 
Joche, das ihnen über dem Nacken lag.

Ausser den Wagen wurde auf Reisen auch vielfach die 
Sänfte, lectica, benutzt, die übrigens innerhalb der Stadt 
allein den Senatoren und Frauen von senatorischem Range 
gestattet Avar. Die lectica stammte aus dem Orient und soll 
in Rom nach der Besiegung des Antiochus eingeführt Avorden 
sein. Sie war ein mit einem Gurte überspanntes hölzernes 
Oestell, auf dem eine Matratze und Kopfkissen lag. Sie 
war mit Vorhängen versehen (vela, plagae, plagulae), die

b Vgl. Guhl und Koner ̂  687. Andere Namen für Wagen (pilentum 
covinu.s, petorritum) hei Becker-Göll, Gallus III, 18 erklärt. Der Last­
wagen heisst plaustrum.

26*
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an einem bogenförmigen Verdeck, arcns (Baldachin), befestigt 
waren (lectica operta).

Zn nnterscheiden von der lectica ist die sella gestatoria, 
ein blosser Tragsessel.

Sehr begünstigt wurde das Reisen im römischen Reiche 
durch das sich von Rom nach allen Himmelsrichtungen ver­
zweigende Netz von Staatsstrassen, deren Vortrefflichkeit 
noch heute ihres Gleichen sucht. Bekanntlich ist die erste 
grosse Kunststrasse die via Appia (deren Erweiterung bis 
Ariminum die via Flaminia). Diese Strassen Avaren versehen 
mit Dämmen, Tunnels,^) Brücken, Viadukten, deren Ueberreste 
Zeugnis ablegen von der Vorzüglichkeit und Dauerhaftigkeit 
dieser Bauten. Die Strassen Avaren, Avie die via Appia, meist 
gepflastert und hatten erhöhte SeiteiiAvege für Fussgänger, Auf­
trittsteine für Reiter, Meilensteine mit Angabe der Ent­
fernungen von dem Orte aus, von Avelchem die Entfernung 
gemessen Avurde, und Ruhebänke für den müden Wanderer.

3. U n t e r k u n f t  auf  der Rei se .  AVirtshäuser.  Wie 
bei den Griechen, so Avurde auch bei den Römern die Gast­
freundschaft heilig gehalten. Daher Avar es etAvas Selbst­
verständliches, dass man auf Wanderungen und Reisen bei 
einem Gastfreunde einkehrte, vorausgesetzt, dass ein solcher 
vorhanden Avar. Bei der grossen Häufigkeit der Reisen 
Averden aber verhältnismässig nur Avenige in der Lage ge- 
Avesen sein, an allen von ihnen besuchten Orten Gastfreund­
schaft überhaupt in Anspruch zu nehmen. Sogar die an­
gesehensten und vornehmsten Römer, bei denen dies am 
ehesten zu erAvarten Aväre, Avaren häufig genötigt, entAveder 
in mitgebrachten Zelten oder in V'irtshäusern zu übernachten.

Die meisten Gasthäuser Avaren, Avie zum Teil noch jetzt 
im Süden, ärmlich und dürftig. Doch gab es auch, namentlich 
an besuchten Orten, Avie grossen Handelsplätzen und Bade­
orten, Adele gute, selbst üppig eingerichtete Hotels.^) Die 
Schilderung freilich, die uns geAvöhnlich von den Wirts-

b Bei.spiel eines solchen die sogenannte Grotte des Posilipo bei Neapel. 
Gnhl nnd Koner®, Fig. S l l ,  S. 44И.

®) So in Baiae, Canopus. Vgl. Friedländer II®, 32.
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liäusern entworfen wird und sich nur auf die grosse Masse 
bezieht, ist wenig einladend. Gemeine, meist aus trunkenen 
rferdeknechten und Maultiertreibern bestehende Gesellschaft, 
ein spitzbübischer AVirt oder eine feiste, kupplerische AAhrtin, 
dumpfe, schmutzige Käume ohne allen Comfort, Flöhe und 
AAmnzen — das ungefähr sind die Momente, aus denen sich 
das traditionelle Bild eines italischen AAhrtshauses zusammen­
setzt. Diese Gasthäuser wurden sehr häufig von Landbesitzern 
in der Nähe ihres Grundstücks an der Strasse gehalten und 
durch Freigelassene oder Sklaven verwaltet. Auch Gemeinden 
errichteten manchmal Gasthäuser auf ihre Eechnung, ebenso 
der Fiscus. Die AA îrtshäuser führten Schilder, meist in 
Form von Tierbildern (z. B. zum Kaineel, zum Elephanten, 
zum Halm, zum Schwert u. dergl.), häufig mit Inschriften.^) 
Fine auf einen Relief in Aesernia in Samnium erhaltene Ab­
rechnung zwischen einem Fremden und der AVirtin ergiebt 
für Brod 1 As, für Zukost 2 As, für das Mädchen 8 As, 
für Heu 2 As.

Der Name für solche Gasthäuser ist caupona oder taberna 
deversoria, (der AVirt selbst heisst caupo). Doch wurden mit 
diesem Namen auch die zahlreiclien Orte in Rom selbst be- 
zeichnet, лго nur Speisen und Getränke verkauft wurden, 
Fine besondere Klasse derselben waren die popinae, Gar­
küchen, in denen man hauptsächlich gekochte Speisen ver­
abreichte und später neben gewöhnlichen Leuten, für welche 
sie ursprünglich bestimmt waren, auch Leute besseren Standes 
verkehrten. Die ganea oder ganeae waren nicht eigentliche 
AVirt^iäuser, sondern Orte geheimer Liederlichkeit, was aller­
dings die poi)inae zu gleicher Zeit auch sein konnten.

Dass der Stand der Gastwirte ein tief verachteter war, 
bedarf nach dem Gesagten keines weiteren Belegs.

‘) Orelli 11. 4.429 ans Lyon: Mercurius hie lucrum promittit, Apollo 
salutem, Septumaiius (d. i. d. Wirt) liospitium cum praiidio. Qui venerit, 
meliu.s utetur (d. h. wer einkelirt, Avird nachher besser daran sein); post 
hospes ubi mancas, prosjiice.





I n d e x .

Die mit Spiritus asper anfaiigeuden griechischen Wörter stehen unter H,
/  unter C, w unter 0, n, ą> u. i// unter P, r u. d- unter T, ^ unter K.

A. a.

Abacus 231. aC%ag 155.
oder dßäxiov 18. Akademien 240.

Abtritte im klassischen Wohnhaus dxQaTiafia 53.
der Griechen 39, im römischen Aktiengesellschaften in Kom
Haus 280. 358.

dyjTMV 58. Alabastron 46.
Ackerbau 95, Stellung und An- xAlbano, Aschenkisten das. gefunden

sehen desselben 95, bei den Körnern 268.
335, 336. d?.£L7ttr̂ QlOV 72.

Actor 250. Alexandria Troas, Gymnasium
dddi-iag s. Stahl. zu, 81.
Adoption 11, 220, 224. Alec s. Pischsaucen.
Advokaten 363. а'Я/ш 76.
Aedepsus auf Euböa, Badeleben Alterstufen 19, 20.

daselbst 399. Alveus s. solium.
Aegilia, Handel desselben 149. dltüd 97.
Aegilläisclie Münzwährung 160. Ambitus am ältesten röm. Haus
Aerzte 81, öffentliche 83, Privat- 271.

ärzte 83, Stellung und Achtung Amictus 299.
derselben 83, 84, bei den Körnern Ammen 14, 225.
319, öffentliche 320, Privatärzte Ampliidromien 12.
321, ihr Verdienst 363. djUfflXVTlEHov S .

dyad-ov dal^tovog, Trinkspruch 55, Ampliitlialamos 38.
169. Amphora 46, röm. Amphorae 283.

dyevaioi s. Alterstufen. Ampyx, metallenes Diadem, 64.
Agonistik 19, 74. Amulette, nQoßaaxävia 14, als
Agoranomen 154. Heilmittel 82.
aXd^ovoa 34. Ampulla olearia 317.
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dfw oti Ttivsiv 171. aQOTQOv avioyvov und тг^хтог,
dvaöio^i?] 04. s. Pflug.
Aiiakteiihaus 33. Arretinisclie Gefässe 344.
Anatocismus 363. aQTog, Brod, untersch. von 47.
dvdQanodoy.dnr^XoL 25. dadfuv^og 47, 71.
Andreia 55. Asklepios 81.
anteambiiloiies 249. Asklepiosheiligtümer 81, 82, in
Alltlieniien auf den alt-attischen Rom 320.

Stelen 93. assectatores 262.
Anthesterien 99. Astragaloi 180, bei den Röm. 376.
Antica 273. Atellanae 392.
dTis?,ev!̂ FQOi. s. h'reigelassene. Athenaeum 240.
dnvFvaTi TilvFiv 171. Athenischer Handel 149, 150.
dTToöidqaölxvda s. Spiele. Athletik 19, 74.
dnOTiaTOL s. Abtritte. Atriensis 247.
d(fOQfij  ̂ s. Kapital. Atreus, Schatzbaus des, s. Mykene.
Apotlieken 82, in Rom 322. Atrium, urspr. =  dem alt-italischen
Appollo Agyieits 37. Bauernhaus 268, Ableitung des
Aphrodite s. Würfelspiele. Namens 268, Verschiedene Arten
Apricatio 317. des Atriums 270, 279, atrium.
Archimagiriis 248. testudinatum 271, atrium tus-
dqddviov 80. canicum 272.
area 97. Attalica peripetasmata, siebe Gold-
dęiiyitr^ziyr^ 23. \virkerei.
dQty}iiiriixog 23. av/J]  im hom. Haus 33, im klass.
Aristoteles, Urteil über die Hand- Haus 37.

werker 140. av).oi s. Blasinstrumente.
dQyvQaftmßnl 158. Aureus, röm. Goldmünze 362.
dQyvQOxoTiOL s. Silberarbeiter. Ausstellung der Leiche 85, in
dqyvQOJvr̂ TOi s. Kaufsklaven. Rom 324.
aQiOTOv 53. Austeritas der röm. Frauen 218.
Armringe 65. Aviaria 291.

B. ß-
Bäcker bei d. Gr. 48, bei den Röni. Badewanne 47, 7i.

337. Baiae, Badeleben daselbst 400.
Backofen 48. ßa/MVhXov 71.
ßaxiT^Qta 61. ßa/.avFvg 72.
Bad 71, bei d. Rom. 313, 314. Ballspiel 77, 177, in Rom 373.
Badeanstalten 7i, 314. balneaticum 314.
Badeapparat in d. röm. Thermen ßdvavang ursprüngl. u. spätere Be-

317. deutung des Ansdr. 141.
Badeleben der Griechen u. Römer Barbiere 68, in Rom 310.

399. Barttracht 67, bei d. Röm. 310.
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ßdO^QOv 42.
ßaTQaxoig o lro x o s lv  170. 
ß a a i / J v d a  s. Spiele.

Bier 51, bei den Röm. 293. 
Binnenhandel in bom. Zeit 146. 
Blasinstrumente 186.

Begraben s. Bestattung. Blatta 342.
Begräbnisplätze allgemeine in Blumenzucht 160, d. Röm. 398.

Rom 332. Bodmereiverträge s. Seeverträge.
Begräbnisstätten 89, röm. 331. Bombycinae, vestes 341.
Begräbnisvereine 333. Bordelle 173, in Rom 372.
Beleiiclltung im griech. Haus 47. Brachwirtschaft 96, 336.

im röm. 284. Braut 3, bei d. Röm. 210.
Bellaria 296. Brautbad 3.
Bernstein 137. Brechmittel (bei Gastmäblern) 371.
Bestattung der Toten 84, die häusl. Brettspiel 179, bei d. Röm. 374.

Ceremonien 85, Leichenbeg.ängnis Briefe, ihre Form 351.
86, Begraben der Toten 87, Ver- Brot, Zubereitung 47, Arten 47,
brennen 88, Totenmabl 88, Toten- vgl. 97; bei d. Röm. 389.
Opfer 88. Totenfeier 88, Begräbnis- Bronze, Verwendung ders. 132,133.
Stätten, Gräber und Grabdenk- Bronzearbeit 132, etruskiscbc 346.
mäler 89, Bestatten der Toten röm. 346.
bei den Röm. 323, bäusl. Cerem. Bronzestil 133.
323, Leicbenbegängnis 325, Be- Bücher 349, 351, 352.
stattung 328, Beerdigung 329, Buchhandel in Athen 165, in Rom
Verbrennung 330, Begräbnis- 353.
Stätten, Gräber und Grabdenk- Buchhändler 201, in Rom 353.
mäler 331. Bullldirnen 172, in Rom 372.

Bett 42, 43. Bühne, im griech. Theater 193, im
Bettgestell 43. rö)n. 390.
Bewässerungen s. Ackerbau. Bulla aurea 221.
Bibliopolae 353. 
Bibliotheken 20l.

Bürgschaft 156.

C.

Cacabus 238.
Cadi 238.
(’aeciiber s. Wein.

/•

Chalke, Felsengrab daselbst 90.
s. Bronzearbeiter und 134. 

yä?<.vifj s. Stahl.
Caecilia Metella, Grabmabl ders. Caraillus 211.

333. Chlamys 59.
Caelatur s. топеппу. .̂ Chlanis 60.
Calamistrum 311. Chlaina 59, 60.
Calcei, verscb. Arten von, 304. Candelabra 284.
Caldarium 316. Candelae 284.
Caliga s. calcei. Canis 377.
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Capitolinisclier x\gon 393. Xoai s. Todtenopfer.
Cardines 279. Cochlear s. Löffel.
Cliaronische Stiege 191. Codex aus Wachstafeln 349, aus
Carpentum 403. Pergament 349,350, weniger ge-
C arnica 402. bräuchliche Buchform 352.
Cliarta, Papier. Coelihat 214, Massregeln dagegen
Carvilius 234. 215.
Cathedra 281. C'Oemptio 207.
Caupo, caupoiia 405. Coenaculum s. MietSAVohnung.
Cavaedium 273. Coenacula 269.
Cavea, im Theater, 389. Cognomina 223, ursprünglich nicht
XSiQtöei; s. Handschuhe. vorhanden, später Familienname
Cellariiis 248. 223, cognomina durch Adoption
Censu, Form der römischen Frei- 224, cognomina ex virtute 224.

lassuug 255. (jolosseum 383.
Cena 296, 313, 369. Columbaria 332.
Ceiitonarii 343. (Jomissatio 369.
Cervisia und Ceria s. Bier. Compagus s. calcei.
Ciniflones 3 li. Compluvium 272.
Xlot: s. Astragalen. Concerte im Odeion an den Pan-
Circensisclie Spiele 379. athenäen 183, in Rom 394.
Circus 379, 380, seine Form im Conclamatio 323, eine dreifache

allgem. 380, der Circus maxiums 330.
380. Concubinat S . Konkubinat.

Cisium 403. Confarreatio 207.
Citharöden 394. Conisterium 80.
Chiton, der männliche und dessen Controversiae 239.

Arten 57, der weibliche u. dessen Contubernia, zu unterscheid, von
Arten 61. Konkubinat 215.

XLTU)V dfiffi/idoxa?Mg 57. Corona, Bedeutung in dem Aus-
yjTtov x^fQidoTog 57. druck sub corona venire 246.
Xitcov eT€QOfiäGxcc/.og 57. Coryceum im Gymnasium 80.
Xntov dinkdi'g 62. Crepidae s. soleae.
XtTiDV OQihoazddiog 62. Crepundia 221.
X_LTiov япдг̂ ()7̂ д 62. Chryselephantinen 136.
XiTO)v ахктгод 61. y n v a o g  zu unterscheiden v. ^ X e x -
Citrusplatten 282. TQOV 130.
Clientei der älteren Zeit 257, in yQVGoyJiog s. Goldarbeiter.

der Kaiserzeit 262. Cubicularius 249. am kaiserlichen
Clienten, Name, Unterschied von Hof 260.

den Freigelassenen 259, ihre Culcita 282.
Verpflichtungen 258, in der Kai- Cumerum 211.
serzeit 263. Cunei im Amphitheater 383, im

Coae, vestes 341. Theater 390.
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D. ö.

Dampfbäder 72. Diffareatio 213.
Darlehen 155. Dionysien 99. 191.
Decate, Namensfest 12. Diphros 41.
Declamationes 238. Diplax, eine Art Mantel bei Ho-
Deductio, Heimfühnmg der Braut mer 59.

211. öiTikör ,̂ óinżM tg,  weibl. Doppel-
Deductores siehe assectatores. chiton 62.
öslyf-iaza ~  Warenproben 152. öloxoi, Platten, 45.
delnvov bei Homer 53, bei den Diskuswerfen 76.

Athenern 53, 54, =  лошса Dispensator, Aufseher über die
TQaneCea 168. Sklaven 248.

Delicati 248. Dolia 283.
dilfuovQyoi 138. dohyog, Dauerlauf 75.
Denar 361. Domina, Anrede der Frau, 217.
óejiag dft(pixvK€l?^ov 44. Dominium 206.
Depositengescliäft 158. óó/iioĝ  do)f.iâ  untersch. v. ó̂̂ uoi,
Destrictorium s. unctorinm. d(l)fxcau 32.
Dexileos, Grabmabl desselben 93. doQiähoTOL 24.
Dextrarum iimctio 210. doQnog 53.
Diagrammismos 180. Drachme 161.
Diaulos 75. Drechsler 125.
Diazomata 193. Dreschen 97.
Dichter, dramatische, ihr Verdienst dęófiog^ einfacher Lauf, 75.

365. Diiodecim scrip torum Indus 373.
óióday.a/.og^ untersch. v. Durisschale, Abbild, einer Schule

yóę 15. auf derselben 22.
Dies lustriciis 221, vgl. Debate.

E. E.

Ehevertrag, 2. Ehebruch 2.
eyyvxhog naiösia 16, erweiter- Ehescheidung 2, bei den Röm. 213.

ter Begriff derselben 21, bei Ehrensäulen 334.
den Römern 237, 238. Eingang des griech. Hauses 37,

Ehe, d. rechtl. Charakter d. Ehe 1, des röm. Hauses 278.
Ehevertrag 2, Mitgift 2,11, Gü- Eisen, Verwendung desselben 133,
tergemeinschaft 2, 10, Vorbe- b. Homer 134, Eisenarbeiter 134.
diugungen u. Zweck der Ehe 8, Elönvr^lag 175.
Ehe bei d. Ilöm. 205, Verschie- ExdooEig vavTLxai s. Seeverträge.
dene Formen d. Eheschliessnng e^eI ev^ eqoi, Söhne der Freigelas-
206, Voraussetzungen 208, Ehe- senen 30.
kontrakt 209, Definition d. röm. Exedra in den Gymnasien 80, in
Ehe 216, den röm. Palästen 280.
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ixifOQa s. Leiclienbegäiignis. ei onia 65.
?p.8XTQOV zu unterscheiden von (Ttavkia 5.

tjkfxioo? 180, s. auch Bernstein. P]pliebeion im Gymnasium 80.
ElemeiitanmteiTiclit 16, bei den Epliebie, natürliche und bürger-

Ivömern 280. liehe 20, vgl. Alterstufen.
Elfenbein, Verwend. desselben 186. Ephesus, Gymnasium zu, 81.
€/i'/.6ßLa 65. 87Tiy.h'QOi 3. Erbtöchter.
Emancipation der Frauen 217. 87iih)viQOv 72.
iftßddsg s. Schuhwerk. 87i([)öai s. Zaubersprüche.
8ftßd(fia^ Schalen beim Essen 54. Erbtöchter 8, 11.
efi^GQia s. Grosshandel. (Qyaair^Qia s. UnoeTa u. Bordelle.
ivaylofiara s. Toteuopfer. Ernährung 95.
evara s. Totenopfer und Bestattung. PllAVerb s. Lebensunterhalt.
tvd(}Ofiiósg s. Scimhwerk. Erz s. Bronze.
erövfiaia^ Kleider zum Anziehen PlrziellUng, 7oo(fi] 18, natóda  15,

untersch. л'оп /вкщшти 56, bei den Römern 225.
Arten der Endymata 57, 61. PlrzgUSS, Erfindung desselben 188.

ivfyvQOv s. Faustpfand. Erzindustrie, giiech. u. italische
evTQifi/ia s. Schminke. 183 u. 146.

1
Eabriksclaven 26. Phligranarbeit 127.
Fächer 64. P̂ ische, siehe Zukost, verschiedene
h’aktioneil bei den röm. Spielen 881. Arten von Fischen b. d. Röm. 291.
Falerner siehe Wein. Phscherei loo.
Familia, Begriff derselben 205. PMschsaucen 292.
Familia rustica 250. P̂ ischzucht bei den Römern 339.
Familia urbana 247. Placlis 109.
Far, Opfer bei der confarreatio 207, P'lagellum 254.

211. Plammeum 2io.
P̂ ärberei ilO. Plavische, das flav. Amphitheater,
P'ässer 45. siehe Colosseum.
F'atui siehe moriones. P'leischnahrung, siehe Zukost, bei
P’auces 276, 280. den Römern 291.
Faustkampf 77. Plicksclmeider 112.
Faustpfand 156. P̂ rau, siehe auch Hausfrau; sociale
Felsengräber 89. Stellung derselben 6, 7, Theater-
P'ercula 296. besuch 188, Emancipation der
P̂ eriae denicales 829. Frau bei den Römern 217, Clia-
P len e n  in den röm. Schulen 242. raktcr d. röm. Frauen 218, The-
P'erula 242. aterbesuch, Teilnahme an Fest-
P'este, Besuch derselben 195, Zahl lichkeiten und Gastmählern 218,

derselben in Rom 243 und 378. Prunksucht und Teilnahme an
Fibulae 308. der Politik 218,
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Fraueilbad 72, bei den Kölnern mit Freilassung 29, Formen derselben
den Männern genieinscliaftl. 317. j 29 30, in Rom 255.

Freigelassene, 29,30, Frigidarium 316.
Stellung’ derselben 30, in Koin ; Frühstück 53, bei den Römern
255, rechtliche u. politische Stel- , 295 296.
lung in Rom 256, Beziehungen Fullones, fullonica s. Walkerei.
der Freigelassenen zu den frü- Fünflinienspiel 181, siehe auch
heren Herrn 257, Sociale Stellung ; Diagramniismos.
259, Civität 257, Freigelassene Funus, Unterschied zwischen funus
am kaiserlichen Hofe 260, ihr ; taciturn oder plebeium 325 und
Reichtum 261, jMakel ihres Stan- ; funus indictivum 326.
des 261. Furca 254.

Ct . z '-

Gabeln, 54, bei d. Röm. 298. Getränke 51, bei den Römern
Gabinins, cinctus 300. 292.
Gallier 386. ; Getreide, Arten desselben 97, Be-
Ganea 405. I handlung 97.
Garten im klass. Wohnhaus der yeo)^d'iQaL 23.

Griechen 38, in den römischen Giessgefässe 46.
Villen 397. Girogeschäft der Wechsler 158.

Gartenbau 99, bei den Römern Gladiatoren, ihre Ausbildung 385,
290, 337. Waffengattungen 386, Belohnun-

Gastfreimdscliaften 198. 404. gen 387.
Gasthäuser 199, in Rom 404. Gladiatorenkämpfe 384.
Gastmälller 167, in Rom 367. Gladiatorenschulen 385.
Gastreclit 258. Glasfabrikation in der klass. Zeit
Geburt, Gebräuche bei derselben in Griechenland nicht betrieben

12, bei den Römern 220. 137, in Rom 347.
Gefässtäbrikation 116. Glasur, den Griechen unbekannt
Geflügelzucht 201, bei den Röm. 117, bei den Römern 344.

291 u. 339. Gnomon s. Schattenzeiger.
Geistige Arbeit, Erwerb durch S. ( f « Q ^ C C X O l .

dieselbe 164. Goldarbeit 130, in Rom 345.
Geld, griechisches 159 (atti.sches Goldarbeiter ebenda.

161), römisches 361. Goldmünzen, attische 161, römi-
Geldverkehr in Rom 360. sehe 362.
Gemüse, siehe Zukost. Goldwährung 160, in Rom .361.
(Temüsekultur 99, bei d. Röm. 337. Goldwert im Verhältnis zum Sil-
y t v f io v  siehe Barttracht. berwert 162.
Geräte S. Hausgeräte. Gold Wirkerei 107, in Rom 242.
Gerber 112. 1 Gräber 89, unterird. Felsengräber
yto(>a s. Markt. 89, ausgemauerte Grabkammern
gestatio 398. ; 90, Gräber mit Denkmälern ver-



414

einigt 91, Gräberfacaden 92, Grä- Griechischsprechen in Rom 227,
ber mit besond. Genkmäleru 99, 242.
Kenotaphieii 94, röm. Gräber 392, Grosshandel 151, röm. 358.
ohne Denkmäler 332, Columbaria Gustus 296.
333, mit Monumenten in einem Gymnasien 18, 78 (s. d. Abbild.
Bau vereinigt 333, mit besond. S. 79).
Denkmäleni334, Kenotaphieii 334 Gymnastik, yv^ivaacixt^, zu un-
(Ehrensäulen und Triimiphbogen terscheiden von Agonistik und
334, 335). Athletik 19, 74, bei der röm.

G rab m alll der CaeciUa Metella u. Jugend 229, bei d. Erwachsenen
des Hadrian 333. in Rom 318.

' /Qa/nfiaildiov  169. Gymnische Spiele im Stadium
yQa^(juaTiXł^ s.Elementarunterricht. zu Rom 392.
y ę a i t  fiarodidaGxa/.Oi;  =  yoa/j/ua- y w a ix io v T i ig  im homer. Hause 35,

riarr̂ ę 22. im klass. Wohnhaus der Grie-
yQUifsiov, yQUffig, Griffel 16. chen 38, im späteren griechischen
yQCupr  ̂ xaxo)aso)g  3. Palast 40.
yQcc(f t̂  'j iaQavoiag  11. yinaixovo^iOL 7.
yQOC(ft  ̂ vßQ fw g  28.

H.
Haartracht, männliche 66 , 67, Handwerker, Stellung derselben

weibliche 69, 70; bei d. Körnern 58, 63, in d. hom. Zeit 138; in
309, den Römerinnen 310. der gesell. Zeit 139, Verdienst

Haarbänder 69. 143, Handwerker bei d. Römern,
Hadrian, Grabmahl desselben 333. ihre Stellung 355, 356, die Zünfte
a if - ia i ia  55. oder Collegien 354.
Halteren 21, 76, 319. Harfe 153.
Handel 144, Geschichte dessselben UQf-ioviXGg s. xi&HQiarcu'.

in d. homer. Zeit 144, in d. Folge- Hasta coelibaris 210.
zeit 146, Stellung desselben gegen- Hasta (sub hasta venire) Beden-
über d. Staat u. d. öffentl. Mei- tung 246.
nung 162; Handel bei d. Röm. Haus, das homerische Haus 31, 32,
356, Geschichte des italischen das Bauernhaus 31, das Anakten-
und röm. Handels 356, 357, der haus 32 , 33 , das bürgerliche
Handelsverkehr in der Stadt Rom Wohnhaus d. klass. Zeit 35, die
selbst 359. Geld u. Zinsfuss 361. Paläste, der späteren Zeit 40, das

a i ia ^ a  s. Reise wagen. römische Haus 267, das alt-
Handmülilen 98. italische Bauernhaus 268, die
Handschuhe 6i. städtischen Wohnungen 269, das
Handtücher 298. städtische Haus der älteren Zeit
Handwerk 102, bei den Römeni 270, das durch das Peristyl er-

340. weiterte Haus 274, Grundplan
Handwerksbetrieb 141, 354. desselben 276, die Insulae 278,
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(lie einzelnen Teile des Hanses | H etä ren  172, verschiedene Klassen
278, Vergleich des röm. Hanses j derselben 173, vgl. Buhldirnen.
mit dem griecli. 275, 276, 277. H iero d u len  s. Hetären.

H a u sb a u  122. H im ation , Arten desselben 58, 63.
H au sfrau , Stellnng derselben 6, in H im a n te lig m o s 178.

homer. Zeit 6, in historischer Zeit H ippodrom  zu O lym p ia  196.
7 , 8 , ЛVirknngskreis nnd Be- HippokrateS,ärztlicheVorschriften
schäftignng 9, die römische Hans- desselben 83, der von ihm ge-
frau, ihre Stellnng 216, ihre forderte Eid 84.
Emancipation nnd freiere Stellnng H o ch ze it  3 , Gebräuche bei ders.
217, ihr Wirkungskreis 219, vgl. 3, 4, 5, hei d. Röm. 309.
Franen. H o c h z e itsg e sc lie n k e  5, bei den

H a u sg e r ä te  41, das Menhlement Röm. 209.
41, Trink-, Speise- nnd Koch- H o c lize itsm a h l vor der Heim-
geschirre 44, die Vorrats-, Misch- ftthrung 4, nach der Vermählung
nnd Schöpfgefässe 45. Sonstige 5, b. d. Röm. Verlobnngsmahl 209.
Hausgeräte 47. Hausgeräte bei olj îog s. Mörser.
d. Röm. 281, Meublement 281, H o lza rb e iten  122.
(lefässe 283, Beleuchtung 284, H om er, in den griech. Schulen 17,
Uhren 285. in d. römischen 235.

H a u sv a te r  2, seine Gewalt 10, 11, OflOfir/TQlOL 8.
bei d. Römern 206. OQfioi s. Halsschmuck.

H a u sv erm ö g en  lo , 205. H o rn a rb e it 135.
ta v o g  S. льпХод nnd ąaoog. H onorar, der Aerzte 83, bei den
H eb am m en  13. Röm. 320, 363.
H e ilm itte l 82, in Rom 321. H osp itiu m  258.
H e im fü liru n g  der Braut 4, hei d. H u t 60, s. pilleus.

Röm. 211. vÖQalhai s. AVassermühlen.
t/.ixrrjQsg 65. H y d r ia  46.
ih/.8Gine7ih)i 61. v m ’] V 7 ]  s. Barttracht.
t/.x8yjTC(>v 57, 58. vTTFQqHrv im homer. Hanse 35, im
H e lle sp o n t, Erdhügel nnd Gräber klass. Haus 39.

daselbst 92. vrtöyeia s. Keller.
H e r k u le sk n o te n  210. H y p o k a u sis  s. Thermen.
H ero a  93. H y p o th ek  156.

I.

J a g d  100. \ len ta cu lu m  295, 313.
la n ito r  249, 279. Im pluvium  272.
latQa/.aiTTTaL 84. I In cu b ation  in den Asklepiosheilig-
iaTQeia, Aerztehonorar 83, Kli- j  tümern 82.

niken 83. 1  In d u str ie  s. Handwerk. [250.
Markt. j In d u str ie sk la v e n  26, bei d. Röm.
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IlldutUS imtersch. von amictus 299. I Juristen, Vorträge derselben 240. 
luscliriften, auf Grabdenkmälern j Juristisclies Studium der juii-

94.
Insulae 278.

gen Römer 289. 
Juristische Carriere 364.

y.
Kados 46.
у.ахы01д yovetoy 11. :
x d l a u o g  16, 353. |
Kalpis 46. i
y.akvTiiQi] 61, 64. 1
y.dvsa  54. '
у а щ Х е ш  я. Kleinhandel. !
y.a7i7]),sia Я. Weinkneipen.
Kapital 155. I
Karchesion (ein Trinkgescbirr) 45. 
y.aQivai s. Klageweiber. 
хат ауыуш  s. Gasthäuser. 
y.axahkayri 158. 
y . a i a y y o u a i a  28.
Kaufsklaven 25, röm. 246. 
y.ty.QV(f a/.Oi;, altertümliche Haube 

56, 64, Haarnetz 70.
Keller, im klass. ЛVolшhaus der 

Griechen 39.
Xenophon, sein Urteil über das 

Handwerk 140.
Kenotapliien 94, 334.
XT̂ TTOg s. Haartracht.
Keramik 114, röm. 343.
Kerkides 193.
Kerkyra, Handel desselben 150. 
y.7:Q07i)M(niy.t] s. Wachsplastik. 
Kinder. Die rechtliche Stellung 

derselben 10, Verkauf, Aussetzung 
10, Mündigkeit 11. Gebräuche 
nach der Geburt 12. Die erste 
Erziehung, тоощ, 13. Die spä­
tere Erziehung, nmötCu 15. Kin­
derspiele 14. Die rechtliche Stel­
lung der Kinder bei d. Röm. 219, 
Recht des Vaters über Leben und 
Tod 219. Ins vendendi, Heir- 
schaft des Vaters über das Eigen­

tum 220. Gebräuche nach der 
Geburt 220. Ihre Namen 222. 
Häusliche Pflege und erste Er­
ziehung 225, Unterricht 229.

Kithara 185.
yuO^aQiarai s. Musikunterricht.
Kitharoiden s. Citharöden.
Klage\veiber 86, in Rom 326.
Klarinette s. Blasinstrumente.
Kleidung, männliche d. Griechen 

56, weibliche 61. Unterschied 
von der homerischen 56 A, 59 A, 
61 A und 64 A. Kleidung d. 
Röm. 298, männliche 298, weib­
liche 305.

Kleiderfabrikation 112, bei den 
Röm. 343.

Kleinhandel 153, vgl. .355.
Klepsydra 387.
y?Jv7  ̂ 42.
Kliniken, ärztliche, 83.
yliOf-iög 41.
Knaben, Theaterbesuch 188.
Knabenalter, Grenze bei d. Grie­

chen 20, bei den Römern 227.
Knabenliebe 174. Verschiedene 

Arten 175. Entstehung 176.
Knochen, Arbeit aus solchen 136.
Kochgeschirre 44.
yj'ükvfiog 158.
Kolonien, Handel derselben 147.
хоктю^щ Bausch am лсеИ)!.Chiton 63.
Konkubinat 2L5.
Kopfbedeckung 60, der Frauen 

64. Bei d. Röm. 303, der röm. 
Frauen 307.

Korinth, Handel daselbst 149, 150, 
151.
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'xoQOTcXäöTai 120. Kupfer s. Bronze.
Körperpflege 71, bei d. Rom. 312. Kupferwährung in Rom. 361.
MQVf-lßOL 69. xvavog 34, 134.
xovQslov, xovQSvg s. Barbier. xvßeia s. Würfelspiel.
Kottabos 172, 177. xvxkoi s. Markt.
XÖÔOQVOI 64. Kylix, eine Trinkschale 44.
Krankheiten, Mittel gegen die- Kymbion, ein Trinkgeschirr, 44.

selben 81, bei d. Römern 319. xvvri s. Kopfbedeckung. Oeaeaklg
Krater 46. xvrri 64.
XQr̂ def-lVOV S . y . a X v n r Q r i . Kyon s. Würfelspiel.
xQTjTcidf-g s. Schuhwerk. Kypselos von Korinth 136.
Kreuzigung 254. Kyrene, Gräberanlagen daselbst 92.
Kriegsgefangene 24, in Rom 245. ^VQüV 68.
xQwßv?.og 66. ^VGToi in d. Gymnasien 74, 80.
Küche, im homer. Haus 33, im XystUS 398.

klass. Wohnhaus d. Griechen 39, xcüog s. Astragaloi.
im röm. Haus 280. xwTiT̂  98.

Künstler, ihr Verdienst in Athen xioQvxoßoUa 74.
166, Rom 365.

L. Я.

Labrum 317. Lebensunterhalt und Erwerb 95,
Lacerna 302. bei d. Röm. 335.
Laconicum im Gymnasium 80, in Lectica 404.

d. röm. Thermen 316, vgl. Dampf- Lectus 282, medius, summus und
bäder und nvQiuT^Qia. imns bei Gastgelagen 368.

Laden und Kisten 43. Lectus genialis 212, 269, Ver-
Laena 302. legung desselben in das Peri-
Laerkes 130. styl 275.
Lagynos 46. Lederfabrikation 113.
Xäxxoi s. Keller. Lehnsessel, 4 i, röm. 281.
Xaxiovixai s. Schuhwerk. Lehnstuhl 41, röm. 281.
Lampen 47, bei d. Röm. 284. Lehrer, ihr Erwerb 164, in Rom
kaf-iTiTrjqeg s. Lampen. 244.
Landleben der Römer 395. Lehrstühle, von Hadrian errichtet.
Lanistae 385. 240.
Latin! Juniani 256. Leibesübungen bei d. röm. Ju-
Latrones im Brettspiel 375. gend 229, bei den Erwachsenen
Latrunculorum ludus 375. s. Thermen.
Laudatio funebris 328. Leichenbegängnis 86, bei d. Rö-
KavQr̂  35. mern 325.
Laurion, Silberbergwerke von, 132. Leichenmahl 88, röm. 329.
Lebensbedürfnisse 31, in Rom Lekythos 46, Salbgefäss bei der

267. Prothesis 85.

Zol ler ,  Privataltertümer. 2 7
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Xr]§iaQxiyov ygafif iaTfinv  12. i Löffel 54, bei d. Römern 298.
Lemnisci B87. 1 Logeion 194.
Xr^vaia 99. 
Lenones 372.

1 Loinbardgeschäft d. Wechsler
158.

Levana 221. Lomentuni 317.
Lex Aelia Sentia 256. Lope, eine Art Mantel bei Homer

„ Oppia 218. 59.
„ Papia Poppaea 215. kovvf^Qeg 47, 72. 

Xovtr^Qia 72.„ Publilia 218.
„ Tullia gegen d. Gladiatoren- XovTQOV  ̂ kaltes Bad 78, 80.

kämpfe 384. XovTQOV w/ii<pixóv 3.
Libitinarii 324. Lucanicae s. Würste.
Liberalia 227. Lucriner Austern 292.
Libertinen s. Buhldirnen. Ludi, annui, solemnes, votivi 377,
Libertus 255, libertus orcinus 255, sevirales, Troiae 380.

untersch. von libertinus 257, 259. Lucerna s. Lampen.
Ligula s. Löffel. Lupanaria s. Bordelle in Rom.
?Jxvov, Korbschwinge 14, Futter- Lycien, Gräberfunde daselbst 92. 

k v x v ia ,  X vyvoi  s. Lampen.schwinge 97.
Limen, Ursprung des Wortes 268. Lychnuchi 284.
Litterator 229. Lustratio 221.
Locus consularis bei Ga.stgelagen 

.368.
Lustricus dies 221.

M. fl.

Mädchenimterricht 23, in Rom I Matrimonium iustum und in-
241. I iustum 206.

Maeniana im Amphitheater 383, : Atausolos, Grabmal des.selben 92.
im Theater 390. ' Maza, griech. Brod, untersch. von

Magister litterariiis 229. i ((QTo; 47.
Mahlen des Getreides 98. Mediastini 247.
Mahlzeiten 53, bei den Spartanern ' iieyaQOv., untersch. von juiyaga,

55, bei d. Römeni 295. 1 Etymologie 32, Männersaal im
ftiaia s. Hebamme. ! homer. Hause 34.
Mangones s. Sklavenhändler. i f i f i U y a i  77.
i\Iantele s. Handtücher. | /iie?.av. T inte 16, 352. 

fiiXab^QOv 34.Manumissio, iusta n. minus iusta i
256. Mensae secundae 296.

Planus 206. Meretrices 372,
М ар р а  s. Serviette. i Meridiatio 313.
Marathon, Ebene von, Gräber da- i fi taavX og  40. 

i iea ó ó ita i  34, 35.selbst 92.
Markt in Athen 154. Messer 54, bei d. röm. Mahlzeiten
Matron а 212. | 297.
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Metallarbeiteii 126, in Eom 345. 
Metallotechnik 126.
Metallgiiss 127. 
juśzav?.og 38, 40.
Metliode im rom. Unterricht 235, 

des grammaticus 235, iń den Khe- 
torenschnlen 238.

Micatio, micare digitis s. Morra- 
spiel.

Mietswolmungeii in Eom 269. 
Milcli 50.
Milet s. Handel 147, 148.
MimuS in Eom 392.
Milierval s. Schulgeld. * 
Miscligefässe 46. 
Misclrangsverhältnis des Weins 

170, hei d. Eöm. 295.
Mitgift 2, 11.

Kopfbinden 64, 70. 
Möbelschreinerei 124. 
Modellbildnerei in Eom 345. 
Mola 99, 290.
Molae manuales s. Handmühlen. 
ftoXvßöoi^ Bleitäfelchen 16. 
juohov  99.
^lovoxltiüv  58.
Moriones 248.
IMorraspiel 178, in Eom 374. 
Mörser 97.
Mortarium s. Mörser.

38.
Mühlen 98, bei d. Eöm. 290.

Nalirung 47, Brot 47, bei d. Eöm. 
289.

Name 13, gewöhnlich vom Gross­
vater 13. Keine Familiennamen 
13. Spitznamen 13. Die röm. 
Namen 222, praenomen 222, das 
gentile 223, cognomen 223, Namen 
der Töchter und Frauen 224, der 
Sklaven 252. 

vavxXr^Qia 151.

j f îvXr] 98, 99.
I Müller 48.
I Mullens s. calcei.
I Mündigkeit, Eintritt derselben 11. 
j Münze, Entstehung 160, attische 
j 161, röm. 361.
j Münzwährung 160, äginäische u. 
j athenische 160, 161, röm. 361.
! Muränen 291. 
j Muria s. Fischsaucen.
I Murrhina s. vasa murrhina.
I Musik, Unterricht 18, Zweck der­

selben 182, privater Charakter 
183, Char. d. griech. Musik im 
aUg. 184, als Bildungsmittel bei 
den Eömem früher gering ge­
achtet 230, die röm. Musik 393, 
Vü'tuosentum u. Dilettantismus 
in der Kaiserzeit 394, musikali­
sche Wettkämpfe 394. 

Musikalische Wettkämpfe 183, 
394.

Musikinstrumente 184.
Mykene, Fimde daselbst von Ske­

letten 87, die sogenannten Schatz- 
liäuser {д-г̂ аау()оС) daselbst sind 
Gräber 91.

jiivQiiü^xsg =  caestus 77.
Myrmillonen 386.
(.ivQonwlai  137.
(.ivota^  s. Barttracht./ n v o O T i l a i ,  ( .iv o t Q O i s. Löffel.

N.
Naumacliien 389. 
va v T ir j ia  s. Schiffsbau. 
vavT ix a i  ixdoGetg  s. Seeverträge. 
vexvGia  s. Totenfeiern und Be­

stattung.
Nero, das goldene Haus desselben 

277.
Nielloarbeit 128.
Nomenclator 249.
Nomen gentile 223.

27*
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Notarii s. Stenographen und tiro- vv(.i(pay(ay6g 4.
nische Noten. Nundinae s. Schulferien.

Novemdial 329.

0. d. cJ.
Obstkultur 100, bei den Römern ! ovog. ovog аХетт̂д 98.

337. Orchestik vom Unterricht bei den
Oeci in den röm. Palästen 277. Römern ausgeschlossen.

Verschiedene Arten derselben 280. Orchestra im griech. Theater 193,
Ohrringe S . Ringe. im röm. 390.
Oele, Fabrikation derselben 137. Ordinarii, eine Unterabteilung der
olxr^f.iata s. Bordelle, familia urbana 247, im Brettspiel
olxOTQlßsg =  olxoytvHg und olxo- 375.

TQaipHg Haussclaven, zu untersch. Orcinus s. libertus.
von olxiTr,g und oixtvg 25, Ordnung des täglichen Lebens bei

oivoQ s. Wein. den Römern 312.
olvog dv&OGf-dag 52. Ornamenta muliebria 308.
oloxLTOiv 58. Ostiarius s. ianitor.
Olivenkultur lOO, bei den Römern Ostia, Handel daselbst 359.

338. Ostium 278.
Olympia, Festlichkeiten daselbst oipov s. Zukost.

195. ü(f€Lg s. Armringe.
d(.i(pal6g s. umbilicus.

P. 71. (f. ip.
Paenula 301. Ttavdoxsia s. Gasthäuser.
Pagina s. Papier. Pankration 77.
Tcaióayioyóg 15, der Pädagoge in Pantomimus in Rom 391.

Rom 226, röm. Namen für den- Papier 137, Fabrikation desselben
selben 237. 348, Herstellung aus der Papy-

Ttaidsia., spätere Erziehung un- russtaude 350, Verwendung 351.
tersch. von tQo<f>r, 15, iyxvxXiog TcaTiTiog s. Barttracht.
21, 236, 237. Ttaqavv^qiLog 4.

TiaLÖEQaotia  s. Knabenliebe. Paraskenia 194.
TtatSoTQißT^g 19, 23. (fsaQfiaxoi 82.
Paläste in Rom 277. ffaQf.iaxo7iä)XaL s. Apotheken und
Palästren, zu untersch. von Gym- Quacksalber.

nasien 19. 7iaQavvf.i(piog 4.
ttccAjj’ 8. Ringkampf. TiaQaaidg 38.
Palimpsest 352. TiaQaymrjg  72.
граЫд 68. Pharos, eine Art Mantel bei Ho-
Palla 306. mer 59 A., der weibliche Chiton
Pallium 301. bei Homer 61 A.
Paludamentum s. Trabea. Tidgoyog 4.
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TiaOTCCg S . 7iaQaaxćtę. Pila s. Mörser.
Pater farailias 206. Pileus od. pilleus 256, 303.
Patria potestas 206. TilXog 60.
Patibulum 254. Tilvaxsg  54.
Patronus, der ältesten Clienten Piscina 316.

258, der Freigelassenen 260, der Pistriniim s. Mola.
Clienten in der Kaiserzeit 262. Tiid'og  45.

Peciilium 250. Plato s. Urteil über die Handwerker
Pedisseqiii 249. 140.
Pentathlon 75. Plumarii 343.
nenkog^  der weibl. Chiton bei Ho-, Podium im Amphitheater 383.

mer 61 A., der lange Doppel- Ti()}.Lg s. Städtespiel.
Chiton der ath. Frauen 62. nöXog  286, vgl. Sonnenuhr.

Pergament 349. Popinae 405.
Periakten 194. n o q v s la  s. Bordelle.
Periblemata, Kleidung zum Um- noQvoßoGxoi 173.

werfen, zu untersch. von Endy- cpoQT?]yla 152.
mata 56, Arten derselben 58 u. 63. Porticus im Gymnasium 80.

Jt€Qióst7ivov, Totenmahl 88. Portus, röm. Hafenort 359.
7i8QLÓeQ€La s. Halsschmuck. Postica 273.
TisQioxeUösg  6 6 . Praecinctiones, im Amphitheater,
Peristyl, im griech. Wohnhaus der 383, im Theater 398.

klass. Zeit 37, im röm. Haus 274, Praeficae s. Klageweiber.
275, 280. Praenomina 222, 223, 224.

Pero s. calcei. Prandium 296.
Tiezaoog  60. nQaOLV a ix s lv  27.
n e t t e i a  s. Brettspiel. Primordia 221.
Pheidias 136. TtQOßaaxdvia  s. Amulette.
Pheiditia 55. Procurator, der röm. Frau 217,
Pheidon 149. Aufseher über die Sklaven 248,
Phiale, ein Trinkgeschirr 44. 250.
Philosophenschiüen 21, in Rom nQodof-iog  34.

u. Athen 240. nQoriyrjTrjg 4.
Philosophischer Unterricht bei TiQ oyäfisia  3.

den Römern 240. Promus s. cellarius.
Phokaea, Handel desselben 148. TtQoO^vQa 33.
Phorminx, s. Kithara. fiQod^VQOV 35, im klass. Haus 37.
Phrygiones 343. TiQoO^eaig s. Ausstellung der Leiche.
Phöniker, Handel mit denselben Pronuba 210, 212.

145, 357. Proskenion 194.
1ре?ла s. Armringe. UQOGtdg  38.
Pferdezucht 101. Prostibula s. Buhldirnen.
Pflug, Arten u. Bestandteile des- T tQ ote lsia  ydf.iü}v 3.

selben 96, d. röm. Pflug 336. Proxenoi 162.
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Puls 295. Tii>Qyol 38.
Pulvinus 282. TivQEia^ Feuerzeug, 47.
Puppen 14, 225. n v Q i a i  s. Dampfbäder u. S. 80.
Purpurfärberei 111, in Rom 342. TTVQiarr^Qia s. nvoCcu.
Purpursclmecke lil. Pyrrhicha in Rom 391.
Puteus, Lage desselben 272. Pyrrhiclie s. Tänze.
T iv y ^ ir ^  s. Faustkampf. 7 iü )y i i )V  s. Barttracht.
7 iv s h ) g  72.

Quacksalber 82.
>•

Quinquatrieii 242.
Qualesquales 247.

R. Q.

(taßdocfÖQOL  im Theater 190. Rhapsodenwettkampf an den
Rätsel 179. Panathenäen 183. vgl. musikal.
Reclienimterriclit, aQiO^,urjixr^ 17, Wettkämpfe.

bei d. Röm. 231. Rhederei 152, 156, in Rom 358,
Rechnen bei d. Rom. 231, mit d. 360.

Rechenbrett 232, mit den Fingern Rhetorenschulen 21, in Rom 237.
233. Rhodus, dessen Handel 151.

reda 403. Rica, ricinium 306.
Reisen 197, in d. röm. Zeit 401. Rind, als Tauschmittel, 160.
Reisepässe 2(X>. Ringe 65, bei den Röm. 307.
Remancipatio 213, 214. Ringkampf 76.
Repotia 212. Q iT iiö sg  s. Fächer.
Repudium 213, vgl. Ehescheidimg. pórrręor 39.
Retiarii 386. Rösten des Getreides 97.
Rhapsoden 165.

b.

Sagum s. Trabea.

a .

o a v d d X ia  s. Schuhwerk.
Saiteninstrumente 184. Sandapila 326.
oäy.y.oi^  Kopf binden 64, hanben- Sänfte 403.

artige Tücher 70. Särge 87, 329.
Salben 137. Sarkophage 329.
Salutatio 263, 312. Sartago 284.
Salutatores 262. Saturnalien s. Schulferien.
Samnites 386. Schattenzeiger 285, 286.
Samos, Handel desselben unter Schauspiele s. Circus, Theater,

Polykrates 148.
4

Amphitheater.
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Schauspieler, ihr Verdienst 165, ay.äq^fj,  Mulde für die Kinder 14.
in Rom 392. o x d f f t o v  s. Haartracht.

Scheiterhaufen 330. o x s T i ä a / i i a T a  s. Fächer.
Schiffsbau 123. oxr^V7] 192.
Schitfsmühlen 99. o x i d d s L O v  s. Sonnenschirm.
Schild, des Achilles, 129. G x i a i  ~  dem lat. umbrae 168.
Schildpatt 136. G x l / i m o v g  42.
Schlafbänke 42. Sklaven, Begriff und Arten 24, 25,
Schminke 70. Verwendung, Zahl 26, rechtliche
Schmuckgegenstände 65, bei den Stellung 27, Behandlung 28,

Rom. 307. Freilassung 29, Betrieb des Hand-
Schöpfgefässe 46. Werks durch Sklaven 142, Theater-
Schuhmacher 113. besuch 188. Die röm. Sklaven
Schuh werk 60, hei d. Röm. .303,307. 245, Sklavenarten nach ihrer Ent-
Schreiber 365. Stellung 245, nach ilirer Ver-
Schreibutensilien 352. Wendung 247, Rechtliche Stellung
Schriftstellerhonorar 354. 250, Behandlung 252, Strafen
Schuldscheine 156. 253, Freilassung 255.
Schulen s. Unterrichtsanstalten. Sklavenhändler 246.
Schuleinrichtungen s.ünterrichts- Gf.i ijy j. ia  169.

anstalten, bei d. Röm. 242. Sokrates, s. Urteil über d. Hand-
Schulferien, ebendas., in Rom 242. werker 140.
Schulfeste, ebendas. Soleae 305.
Schulgeld, in Rom 243, 244. Solidus, röm. Goldmünze 362.
Schwitzbad, S . Dampfbad. Solium 281, in den Thermen 316.
Scissor 298. Sommerferien in Rom 243.
Scrinium 252. Sonnenschirm 64, bei den röm.
Scalponeae s. calcei. Frauen 307.
Seeverträge 156.* Sonnenuhren 287, 288.
Seide, d. verscb. Arten ders. 109, Sophisten, ihr Erwerb 164;

in röm. Zeit 341. GOQoi  87.
Secutores 386. G n ä q y a v a  14.
GeXig (pagina) s. Papier. Spaziergang 74,319, vgl. apricatio.
Sella 281, cnrulis 282. Spectati 395, vgl. Gladiatoren.
Senatusconsultum Silaniannm Speerwerfen 76.

254. Speisegeschirre 45, hei d. Röm.
Servietten 298. 297.
Sericae, vestes 342. Gif  s v ö ö v )^  s. Ringe u. Haarbänder.
Sestertius 361. G f f Q a y l d e g  s. Ringe und Reisepässe.
( J u h j Q O V Q y o l  s. Ei.senarbeiter. Spiele, Kinderspiele 14, 15, Spiele
Sigma 369. der Envachsenen hei d. Röm. 277,
Silberarbeit 131, in Rom 345. gesellige Spiele 373.
Silberwährung 160, in Rom 361. Spinnen 105, in Rom 340.
Silicernium 329, vgl. Leichenmabl. Sportula der Clienten 264.



424

Sprung 76.
G z a d io v ^  Länge desselben 20, Wett-

Subdoctores 242.
Subsellium 281.

kämpfe auf demselben 196. Subucula 302.
Stadium in Rom 393. Sudaria 307.
Städtespiel 179. Supparum 306.
Stahl 134. susceptio 221. 

ö v y y q a c f i ]  s. Schuldschein.Standesamt in Rom 222.
Stateren, attische 161. ö v y y q a fp r j  v a v T ix r ]  157.
Stationes 249. Sykophanten 165.
Stelen 93. OVj.(ß()?M  s. Gastfreundschaften.
Stenographen 365. Sympathie als Heilmittel ange-
arecfcivT]  s. Haarbänder. wandt 82, bei d. Röm. 322.
Stibadium s. Sigma. Symphoniaci 248. 

G V ju n o o ia Q x o g  171.Stola 305.
Strassen 200, im röm. Reich 404. Symposion 170, s. auch comissatio.
Strigiles 217. Synthesis 303, bei Gastgelagen
O T Q oq^w v, Brustbinde, 64. 
Strophium 307.

369.
Syrinx s. Blasinstrumente.

aT v? .n g  Griifel =  y(>aą>ię 16. 
Suasoriae 238.

GWGTQa S. larQSTa.

T. T .

Tabernae 269, der Handwerker 355. Tauschhandel 145, 152,1.53,1.59.
Tablinum, Entstehung 274,Haupt- T txT o rv^  Begriff des Wortes 122.

Verwendung 274, 276, 280. Tepidarium im Gymnasium 80,
Tabulae nuptiales s. Ehekontrakt, in d. röm. Thermen 316.

Zerbrechen derselben bei der Terrakottafiguren 120.
Ehescheidung 214. Tesserae s. Würfelspiel, =  The-

Tabularii public! s. Standesamt. atermarken 390, tessera glä-
abgesonderte Gemächer diatoria 385.

oder Anbauten im hom. Haus 32. T S G G a Q a x o G ia lo v  1.3.
Thalamos im klass. Wohnhaus 38. Testament ll.
Talasse 212. Testamente, Form. d. röm. Frei-
Talent, W ert desselben in homer. lassung 255.

Zeit 145, das äginäische 160, T 8 T T ig  6 6 .
das attische 161. Theater und Theatesbesuch

Tali s. Astragaloi. 187. Zuschauer 188. Zahl und
T a v t> 7 ifm ? .o g , Bedeutung bei Homer Klassen derselben; ob die Frauen

61. Zutritt gehabt 188,189, Eintritts-
Tänze 181, in Rom .391, der rbm. geld 189, Plätze der Zuschauer

Mädchen 241. 190, Verhalten des Publikums 191,
TUQixr^ .50. Tbeatertage 191, Theatergebäude
Taschentücher .307. 192, der Zuschauerraum 192,
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Orchestra, Untersch. zwischen der im homer. Haus 33, Raum
scenischen n. choreutischen Or- für d. Schлvitzbad 72.
chestra 193, Bühne 192, Theater X O Q E V T L X r j  128.
in Rom, ihre Einrichtung 389, Torus 282.
theatralische Spiele in Rom Totenbestattung, Totenfeier u.
391. dgl. s. Bestattung.

Theorikon 189. Totenmahl s. Leichenmahl.
Thermen 315, vgl. Bäder. Trabea 302.
Tlionmodelle 121, 345. T Q a p j i a x a  170.
Thonplastik 120. Trapeziten S. Wechsler.

s. Klageweiber.Thonreliefs 121.
Thonwaren 114, römische 344. Triclinium 367, 368.
Thraces 386. Tricliniarch 368.
Thüre des griechischen Hauses 38, Trigonon s. Harfe.

des röm. 279. Trimalchio, Gastmahl des, 371.
Thürklopfer 39. Trinkgefässe, griech. 44, röm.
Tiergärten in Rom 291, 339. 283.
Tierhetzen im Amphitheater 387. X Q L x a  s. Totenopfer od. Bestattung.
Tirocinium 228, 239. Triumphbogen 334.
Tirones, hei den Gladiatoren 385. Trochus 225.
Tironische Noten 353. Trompeten s. Blasinstrumente. 

^ Q O V O C  41.
X Q O ( f r ] ,  erste Erziehung des Kindes,

Tische 43, 125, hei d. Röm. 282,
297.

Tischler 124. 15.
t l t O i ]  s . Amme. XQOcpög (Wärterin) 14.
Toga, Fonn und Umwurf 299, ga- Tuchfabrikation 108.

hinische Gürtung 300, Stoff u. Tunica der Männer 302, laticlavia
Farbe 301. u. angusticlavia 303, der Frauen

Toga praetexta 228, 301. 305, tunica recta (Hochzeitskleid)
Toga virilis, Zeit der Anlegung 227. 209.
Toilette, männliche 65, weibliche Tunicopallium 306.

69, bei d. Römern 309, bei den Ы )^а x r ^ n a l a  38. 
^ v Q i d s g  37.Römerinnen 310.

T uxog  s. Zinsfuss. 
i)o )d a  (Frauenhut) 64.

d x J Q C ü Q E L O V  37.

u.
Uhren, in Griechenland 285, 286, Unterricht 16, bei den Röm. 229.

287, bei den Römern 287 ff. Unterrichtsanstalten 22, Eie-
Umbilicus 352. mentarschulen 22, Ringschulen
Umbrae 369. 23, Musikschulen 23, Zeichen-
Unctorium in den röm. Thermen schulen 23, Schulen bei d. Röm.

316. 234, die Schule des grammaticus
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234, der Rhetoren 237, Unter- Ustrina 330.
richtsanstalten für Philosophie Usus, Form d. röm. Eheschliessung
und Jurisprudenz 239. 208.

\
Yallus s. Worfeln. Ajcarii 249.
l^annus s. Worfeln. A’ivaria s. Tiergärten.
Vasa murrliina 283. Viehzucht lOO, in Rom 339.
\ ’asenmalerei 118. А illae der Römer 396, villa urbana
Väterliche Gewalt lo, ll, bei 396, ihre Einrichtung 397.

den Römern 206. Aullicus 250.
Venuswurf 377. Aundicta, Fonn der römischen Frei-
Â erlobung bei den Römern 209. lassung 255.
Л̂ егпае 245. A’olumen — Buchrolle 350, 351,
Vertrauensgescliäfte der 352.

V'’echsler 150. Vorratsgefässe 45, 46.
Â espillones 325. A’ulgares 249.
\ estibulum, urspr. = Stallung 271,

spätere Verлvendung 272, kommt
in tVegfall 278.

w.
AVachsplastik 135. Sorten 293, 294, Mischungs-
AVachstafeln 349. Verhältnis 295.
^\^agen  in Rom 402, verschiedene AVeinfeste 99.

Arten 403. AVeinkneipen 154.
AVagenbauer 126. AVeinkultur 99, bei den Römern
Wagenrennen im röm. Circus 338.

380. AVeinorte 51.
AValkerei 108, in Rom 343. AVettlauf 75.
\\^assermühlen 99. AViederverheiratuug, Häufigkeit
Wasseruhren 288. j derselben bei den Römern 214.
Weberei 105. 1 AVirtshäUSer 199, bei den Römern
AVeberschiffchen 105. 404.
AVebstuhl 105, der horizontale in ' AVirtshausschilder 405.

Rom 340. AVirtshausrechnungen 405.
A\ echsler 157, in Rom 360. AVohniing 31, vgl. Haus.
AVechselgeschäft 158. AA'ollarbeit 104.
AVege 200. ! AVorfeln 97.
AVeib s. Frau. AViirfelspiel 179, bei den Römern
AVein 51, Arten desselben 52, 1 376.

Misch ungs-Verhältnis 52, bei i  AVürste, vei'schiedene Arten der-
den Römern 293, verschiedene j selben bei den Römern 291,
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Z. с.

Zaubersprüclie als Heilmittel an­
gewandt 82.

Zeiteinteilung bei Griechen und 
Kölnern 286.

Z sv g  SQxslog, Altar des, 33. 
Ziegel, Arten derselben 115, 116, 

in Rom 344.
Ziegelfabrikation 114, die röm. 

344.
Zimmermann 122.
Zinsen und Zinsgeschäft 156. j

Zinsfuss 157, in Rom 361. 
Ziselierkunst s. roQevnx^. 
Zukost, dreierlei Art derselben 49, 

bei den Römern 290, 291. 
Zweifelderwirtschaft 96, 336. 
Zünfte in Rom 354, 355.
Lvd-og s. Bier.
Zwölfteilung des Tages bei Grie­

chen und Römern 285. 
'CwyQacpog 23. 
uo)Vł] 94.

Bnchdruckerci C. Maretzke, Trebnitz i. Schl.




